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Prozess der Ortsplanungsrevision und informelle Mitwirkung

Das kantonale Planungs- und Baugesetz verpflichtet die Gemeinden, die Ortsplanung (Bauordnung/Zo-
nenplan/Richtplan) bei einer Revision 6ffentlich aufzulegen, damit die Bevélkerung demokratisch mit-
wirken kann. Bereits vor diesem vorgeschriebenen Mitwirkungsverfahren hat der Gemeinderat Cham
die Chamerinnen und Chamer dazu eingeladen, die im Entwurf vorliegenden Planungsinstrumente zu
kommentieren und so dem Gemeinderat eine Riickmeldung zu geben, welche Punkte der Ortspla-
nungsrevision gut sind und welche verbessert resp. gedandert werden sollten. Von dieser Moglichkeit
der informellen Mitwirkung haben zahlreiche Personen Gebrauch gemacht.

Mitwirkung zu Zonenplan und Bauordnung

Allgemeines

Zu Zonenplan und Bauordnung gingen rund 370 Einzelantrage von rund 60 Personen und Organisatio-
nen ein. An der Zustimmungsmessung zu den fiinf weitreichendsten Revisionsthemen haben rund 40
Personen und Organisationen teilgenommen. Nachfolgende Grafik zeigt vereinfacht den Anteil der zu-
stimmenden resp. nicht zustimmenden Voten.

Die Weilerzonen erhalten einen angemessenen Spielraum fir Umnutzungen 4% 6%

26% 74%

Im Zonenplan werden keine pauschalen Aufzonungen vorgenommen 23% T

Die Einzelantrage zu Zonenplan und Bauordnung wurden ausgewertet, in der zustandigen Kommission
diskutiert und auf ihre Umsetzbarkeit geprift. Wo sinnvoll und méglich wurden die Entwiirfe von Bau-
ordnung und Zonenplan entsprechend angepasst. Die nachfolgende Dokumentation fiihrt die einge-
gangenen Antrdge pro Bauordnungsartikel resp. pro Themenfeld in zusammengefasster Form auf. In
der jeweiligen Beantwortung zeigt der Gemeinderat auf, ob die Antrége zu Anderungen im Entwurf
geflihrt haben und was die Begriindung dafiir ist.

Hinweis: Die Nummerierung im Mitwirkungsbericht bezieht sich auf den Stand der Bauordnung zum

Zeitpunkt der Mitwirkung. Beim Stand, welcher fir die Vorprifung verabschiedet wird, kam es zu Ver-
schiebungen und Anpassungen der Nummerierungen.
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Themenbereich Klimaneutralitit, Energieautonomie, Okologie und Okonomie

Antrage (A) Ein Antrag fordert einen neuen Paragraphen zum Thema Klimaneutrali-
(sinngemass): tat, Energieautonomie, Okologie und Okonomie. Darin ist ein Ausnut-
zungsbonus vorzusehen sowie eine Gleichstellung dieser Themenfelder
mit dem Ortsbildschutz.

(B) An diversen weiteren Stellen in der Bauordnung wird gefordert, dass das
Thema gemass (A) im Sinne der Zielsetzung resp. des Zonenzwecks er-
ganzt wird. Dies insbesondere auch in Zonen, welche die sorgfaltige Wei-
terentwicklung von bestehenden Strukturen fordern sollen, beispiels-
weise bei § 12 Kernzone, § 25 Ortsbildschutzzone, § 33 Einordnung.

(C) Ein Antrag fordert, dass in der Zone fiir Reitsport eine klimaneutrale und
autarke energetische Nutzung verlangt wird. Zudem sollen in den Weiler-
zonen derartige Neubauten zuldssig sein.

Beantwortung: (A) Die Themen Klimaneutralitit, Energieautonomie und Okologie sind von
hoher Bedeutung. Der Entwurf der Bauordnung sieht in § 40 ein Mass-
nahmenbiindel zur Steigerung der Biodiversitat und zur Klimaanpassung
im Siedlungsgebiet vor. Der Bund und der Kanton definieren die Giberge-
ordneten Anforderungen und Standards zur Energieanwendung und
CO2-Neutralitat (Klimaschutz), die entsprechend der politischen Mei-
nungsbildung laufend angepasst werden. Die Entwicklung ist sehr dyna-
misch. Aus Sicht des Gemeinderats ist es fraglich, ob eine kommunale
Sonderregelung in der Bauordnung in Form eines Nutzungsbonus sinn-
voll, rechtmassig und vollzugstauglich ware. Der Antrag wird aus diesen
Griinden nicht beriicksichtigt.

(B) Das kantonale Energiegesetz definiert die energetischen Anforderungen
an die Gebaudehiille (Energieeffizienz) und zur Vermeidung fossiler Ener-
gietrager (CO2-Reduktion). Erhéhte Anforderungen kénnen nur bei Be-
bauungspldnen verlangt werden.

(C) In der Zone fur Reitsport und in den Weilerzonen kénnen beziglich Kli-
maschutz und Energieautarkie keine verscharfenden Vorschriften erlas-
sen werden.
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Themenbereich Férderung von Umbauten statt Abriss

Antrage
(sinngemass):

(A) Ein Antrag fordert, dass ein Zusatzartikel zur Férderung von Umbauten
anstatt Abriss vorgesehen wird.

Beantwortung:

(A) Das Anliegen ist sowohl in Bezug auf die Ressourcenschonung als auch
mit Blick auf den Erhalt von erschwinglichem Wohnraum relevant. Die
Bauordnung wird um einen entsprechenden Artikel erganzt, der im Rah-
men der kantonalen Vorpriifung hinsichtlich der Rechtmassigkeit tiber-
praft wird.

Themenbereich Hagendorn

Antrage
(sinngemass):

(A) Ein Antrag fordert, dass die Ortsplanungsrevision Cham um ein Kapitel
'Hagendorn' (im Sinne einer Vorstadt) erweitert wird. Es soll ein Struktur-
bild "Hagendorn-Dorfstrasse" aufgezeigt werden, welches auch die be-
stehenden Liegenschaften entlang der Dorfstrasse in die Entwicklungs-
ziele miteinbezieht. Die Gemeinde soll mit Eigentimerschaften resp. In-
vestoren planen und dabei in den Lead gehen.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass die Zone o6ffentliches Interesse fiir
Bauten (OelB) entlang der Lorze (Abgabe der Firma Baumgartner an die
Gemeinde im Zusammenhang mit der Bebauungsplandnderung) korrekt
eingetragen wird. Zudem sollen neue Zonen OelB als Begegnungs- resp.
Erholungsorte definiert werden.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass die Arbeitszone in Hagendorn um
die Parzellen der Firma Bircher, Huob, erweitert wird.

(D) Mehrere Antrage fordern, dass in Hagendorn eine Kernzone erlassen
wird.

Beantwortung:

(A) Das Ziel, Hagendorn als Ortsteil mit eigenem funktionalem Zentrum wei-
terzuentwickeln, wird im Raumentwicklungskonzept aufgezeigt und soll
weiterverfolgt werden. Ein vertieftes Strukturbild kann nachgelagert zur
Nutzungsplanungsrevision erstellt (Aktualisierung Quartierbeschrieb)
werden. Fir die schrittweise Umsetzung liegt die Verantwortlichkeit bei
den jeweiligen Grundeigentiimerschaften. Die zentrumsgerechte Umge-
staltung der Dorfstrasse (Strassenparzelle) setzt die Zustimmung des Kan-
tons voraus, da es sich um eine Kantonsstrasse handelt. Die Gemeinde ist
mit dem Kanton im Austausch, um die anstehende Sanierung der
Dorfstrasse (Larmschutzbelag und Bushaltekanten) nach Moglichkeit mit
Gestaltungselementen zu erganzen.

(B) Die Zone OelB (Lorzenparadies) verdndert sich gegentiber dem rechts-
kraftigen Stand in ihrer Ausdehnung nicht. Das abgetretene Landstiick
liegt bereits heute in der OelB. Weitere OelB werden nicht definiert, da
die Gemeinde keine weiteren Grundstlicke besitzt und zu diesem Zweck
auch kein Landwirtschaftsland eingezont werden kann.
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(C) Die Ausdehnung der Arbeitszone in Richtung Landwirtschaftszone ist
nicht vorgesehen. Dadurch wiirde ein Landwirtschaftsgebiet betroffen,
das im Bundesinventar der schiitzenswerten Landschaften der Schweiz
aufgefihrt ist.

(D) Der Erlass einer Kernzone in Hagendorn ist nicht angezeigt, da diese mit-
unter auf den Erhalt von bestehenden Strukturen ausgelegt ist und hohe
gestalterische Anforderungen mit sich bringen wiirde. Der Gemeinderat
schlagt daher alternativ vor, auf der Lorzeninsel im Bereich der
Dorfstrasse eine Wohn- und Arbeitszone festzulegen, wodurch ein Ge-
werbebonus beansprucht werden kann und die Umsetzung des "funktio-
nalen Zentrums" (REK) begiinstigt wird.

Einleitung

Antrage
(sinngemass):

(A) Ein Antrag fordert, dass der Titel "Einleitung" gedndert werden soll, z.B.
"Planungsinstrumente und -organe".

Beantwortung:

(A) Im Aufbau der Bauordnung hat sich die Gemeinde Cham an die kantonale
Musterbauordnung gehalten. Dieser Titel wurde daraus Gbernommen.

§2 Ortsbauliche Grundhaltung

Antrage
(sinngemass):

(A) Ein Antrag fordert, dass der Paragraph umbenannt wird in "ortsbauliches
Ziel".

(B) Ein Antrag fordert, dass die Weiterentwicklung und Zukunftsorientierung
als Grundhaltung starker hervorgehoben werden soll (§ 2.1).

(C) Derselbe Antrag fordert, dass das Raumentwicklungskonzept REK und
das stadtebauliche und architektonische Leitbild unverbindlich sein sol-
len (§ 2.1 a).

(D) Verschiedene Antrage fordern, dass sich das Landschaftsentwicklungs-
konzept LEK bezliglich Erholungsnutzen starker auf den Erhalt der Natur-
werte ausrichten soll. Ein Antrag fordert zudem, dass das LEK auch Mass-
nahmen zum Schutz der landwirtschaftlich genutzten Flachen enthalten
soll (§ 2.1 b).

(E) Verschiedene Antrage fordern, § 2.2 zu streichen und keine Vollzugs-
richtlinien zu erlassen. Ein weiterer Antrag fordert, dass die Verbindlich-
keit von Vollzugsrichtlinien benannt wird.

(F) Ein Antrag fordert, § 2 und § 3 neu zu strukturieren (im Sinne der Pla-
nungshierarchie) und einen Grundsatz lber die Richtplane in § 2 zu erfas-
sen.

(G) Eine Eingabe fragt nach, ob die Quartierbeschriebe weiterhin angewen-
det werden und weshalb diese nicht erwahnt sind.
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Beantwortung:

(A) Der Paragraph wird entsprechend umbenannt.

(B) Die Formulierung im Bauordnungsentwurf bildet das Ziel einer Balance
zwischen Erhalt und Weiterentwicklung bestehender Baustrukturen be-
reits korrekt ab.

(C) Sowohl in die Erarbeitung des Raumentwicklungskonzepts wie auch des
stadtebaulichen und architektonischen Leitbilds wurde die Bevolkerung
in einem ausfihrlichen Prozess miteinbezogen. Diese konzeptionellen
Planungsinstrumente illustrieren die kommunalen Entwicklungsziele und
sind behordenverbindliche Entscheidungsgrundlagen in Ermessensfra-
gen. Die im Bauordnungsentwurf gewahlte Formulierung ist korrekt.

(D) Die Antrage zeigen, dass die Koordination zwischen landwirtschaftlicher
Produktion, Erholungsnutzung und Naturschutz eine umfassende Interes-
sensabwagung bedingen, was in § 2.1 lit. b) sinngemass erganzt wird.

(E) Vollzugsrichtlinien o.4. dienen einem einheitlichen und transparenten
Vollzug der Bauordnung und sind deshalb wichtig fiir eine einheitliche
Kommissions- und Verwaltungsarbeit. Sie kénnen die Vorschriften der
Bauordnung prazisieren, jedoch nicht verscharfen. Der Gemeinderat
kann auch ohne Hinweis in der Bauordnung entsprechende Vollzugshil-
fen erlassen. Die Bauordnung macht diese Kompetenz lediglich transpa-
rent. Im Sinne der Antrage wird in § 2.2 prazisiert, dass solche Doku-
mente den Charakter von Vollzugshilfen haben. Sie sollen die kommunale
Praxis darlegen und so das Baubewilligungsverfahren fiir alle Beteiligten
erleichtern. Sie sind nicht rechtsverbindlich, werden bei Baurekursverfah-
ren jedoch vielfach in Bezug auf die Frage des behordlichen Ermessens
beigezogen.

(F) Die Gliederung im Bauordnungsentwurf wird als zweckdienlich erachtet.
In § 3 wird die Verbindlichkeit in der Kommentarspalte erganzt.

(G) Die Quartierbeschriebe haben sich bewahrt und kdnnen wie bis anhin
durch die Baukommission zur Beurteilung der ortsbaulichen Einordnung
beigezogen werden. Sie werden in der Aufzdhlung in §2.1 lit. a) erganzt.

§3 Weitere kommunale Planungsmittel

Antrage
(sinngemass):

(A) Ein Antrag fordert, die Verbindlichkeit von Quartiergestaltungsplanen zu
lockern und diese nur als "mogliche Ausrichtung zur Weiterentwicklung"
zu definieren (§ 3.2).

(B) Ein Antrag fordert, Naturobjekte als Sondernutzungspldne aufzuzihlen

(§3.3).

(C) Ein Antrag fordert, dass das Inventar der Schutzobjekte durch den Souve-
rén zu beschliessen ist (§ 3.4). Ein weiterer Antrag fordert das Streichen
dieses Paragraphen, da er obsolet sei.

Beantwortung:

(A) Die Bestimmung im Bauordnungsentwurf entspricht der gesetzlichen
Vorgabe im Planungs- und Baugesetz (§ 15a PBG).

(B) Naturobjekte sind planungsrechtlich nicht als Sondernutzungsplane ein-
zustufen.
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(C) Das Inventar der Schutzobjekte wird zeitgleich mit der Bauordnung 6f-
fentlich aufgelegt. Das Inventar wird durch den Gemeinderat und nicht
durch die Stimmbevoélkerung beschlossen. Der Hinweis auf die Schutzob-
jekte in der Bauordnung ist zweckmassig, damit die Inhalte frih in den

Planungsprozess miteinbezogen werden.

§4 Planungs- und

Baukommission

Antrage
(sinngemass):

(A) Mehrere Antrage fordern, dass die gewahlten Mitglieder der Kommissio-
nen fachlich qualifiziert sein missen. Mehrere Antrage fordern zudem,
dass die Baukommission mit externen Fachpersonen erganzt werden soll
(mindestens fur Bauvorhaben in besonderen Gebieten oder mit besonde-
rer Tragweite).

Beantwortung:

(A) Das Pflichtenheft der Baukommission sah bislang vor, dass die Mitglieder
entsprechende Fachkenntnisse haben mussen. Aktuell wurde dieser Pas-
sus gestrichen, da wahrend der aktuellen Legislatur die Pflichtenhefte al-
ler Kommission diesbezliglich liberprift und ggf. angepasst werden sol-
len. Die Parteien waren dann gefordert, entsprechend qualifizierte Perso-
nen zu delegieren, welche Fachbeurteilungen vornehmen kénnen. Es
steht dem Gemeinderat zudem frei, parteiunabhdngige Personen in die
Kommission zu wahlen. Eine zuséatzliche Formulierung in der Bauordnung
ist nicht notwendig, zumal die Zustdndigkeiten ohnehin in der Gemeinde-
ordnung geregelt sind. Die Planungskommission ist rein politisch zusam-
mengesetzt und wird bei Bedarf durch die gewéahlte Fachperson ("Orts-
planer") beraten. Dies hat sich in der Vergangenheit bewahrt.

§5 Bebauungspla

ne und Bebauungsplanpflicht

Antrage
(sinngemass):

(A) Verschiedene Antrage fordern eine prazisere Formulierung von § 5.2
(Auslosen der Bebauungsplanpflicht). Ein Antrag fordert zudem, dass erst
bei einer Erweiterung liber 20 % der anrechenbaren Geschossflache die
Bebauungsplanpflicht ausgeldst wird.

(B) Ein Antrag fordert, dass der Gemeinderat zwingend die Anforderungen
an Bebauungsplane ortsspezifisch konkretisieren sowie bei einfachen Be-
bauungsplanen Analysen und Studien fordern muss (§ 5.3). Ein anderer
Antrag fordert, dass Letzteres ersatzlos gestrichen wird.

(C) Ein Antrag fordert, dass die Einwohnergemeinde Cham fiir Forderungen
im Zusammenhang mit ordentlichen oder einfachen Bebauungsplanen fi-
nanzielle Beitrage leisten soll.

(D) In einer Bemerkung wird die Aufhebung des Bebauungsplans "Telefonge-
baude Allmend" und die daraus resultierende Zugehorigkeit zur Wohn-
zone W4 begrisst.

(E) In einem Antrag wird gefordert, dass die Bebauungsplanpflicht Réhrli-
berg beibehalten wird.
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(F) In einem Antrag wird gefordert, dass die neu vorgesehene Bebauungs-

planpflicht nérdlich des Rigiplatzes auch das gemeindliche Grundstiick
146 umfassen soll.

Beantwortung:

(A)

(B)

(€)

(D

)

(E)

(F)

§ 5.2 prazisiert, dass im bereits Gberbauten Gebiet eine Bebauungsplan-
pflicht erst ausgeldst wird, wenn die bestehende Bausubstanz in erhebli-
chem Masse verdandert wird. Die Bestimmung bezieht sich auf die Peri-
meter mit Bebauungsplan-Pflicht und findet keine Anwendung auf beste-
hende Bebauungspldne. Entsprechend wurde der Paragraph in "Bebau-
ungsplanpflicht" umbenannt. Der beantragte gréssere Spielraum von bis
zu 20 % ware unverhaltnismassig und wiirde dem Ziel einer koordinierten
Entwicklung widersprechen.

Eine Verscharfung von § 5.3 ware unverhaltnismassig und wiirde Uberge-
ordnetem Recht widersprechen. Es ist allerdings wichtig, dass es dem Ge-
meinderat freisteht, fir eine qualitatsvolle Entwicklung auch bei einfa-
chen Bebauungsplanen Analysen oder Studien zu verlangen.

Die Finanzierung bei ordentlichen Bebauungspldanen istin § 4 Abs. 2 lit. e)
in der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz V PBG geregelt. Die Kos-
ten sind durch die Grundeigentiimerschaften zu tragen. Auch bei einfa-
chen Bebauungsplanen ist eine finanzielle Beteiligung durch die Ge-
meinde nicht angezeigt und finanzrechtlich auch nicht zuldssig, zumal
auch einfache Bebauungspladne einen erheblichen Mehrwert fir die
Grundeigentimerschaften und keinen Minderwert bewirken, der ausge-
glichen werden misste.

Dabei handelt es sich um ein Missverstandnis. Im Zonenplan werden le-
diglich diverse Bebauungsplanpflichten aufgehoben. Grésstenteils darin
begriindet, dass auf dem entsprechenden Gebiet bereits ein Bebauungs-
plan erstellt wurde. Der jeweilige Bebauungsplan bleibt in Kraft, sofern er
nicht in einem separaten Verfahren vom Souveran aufgehoben wird.

Fir das Gebiet Rohrliberg besteht ein rechtskraftiger Bebauungsplan,
weshalb die Bebauungsplanpflicht im Zonenplan aufgehoben werden
kann. Der bestehende Bebauungsplan bleibt unverdndert in Kraft. Das
Verfahren fir eine Anpassung oder Aufhebung richtet sich nach dem Pla-
nungs- und Baugesetz und setzt die Zustimmung der Stimmbevdélkerung
voraus.

Die Erweiterung eines Bebauungsplanperimeters um das genannte
Grundstick wird fir eine ganzheitliche Betrachtung und Losungsfindung
als sachgerecht und zweckmassig erachtet und der Pflichtperimeter ent-
sprechend angepasst.

§7 Zwischennutzungen

Antrage
(sinngemass):

(A

)

Ein Antrag unterstitzt die vorgeschlagene, zeitlich begrenzte Regelung
flr Zwischennutzungen. Weitere Antrage fordern eine kiirzere Frist, an-
dere Antrage fordern eine langere Frist.
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Beantwortung: (A) Die vorgeschlagene Formulierung stellt grundsatzlich einen Mittelwert
dar, wie auch die divergierenden Antrage zeigen. Um fir etablierte Zwi-
schennutzungen auf begriindeten Antrag und mittels Gemeinderatsbe-
schluss mehr Spielraum einzurdumen, wird die Formulierung leicht ange-
passt.

§9 Wohn- und Arbeitszonen

Antrage (A) Verschiedene Antrage unterstiitzen die zugrundeliegenden Gestaltungs-
(sinngemass): ziele, fordern aber eine offenere Formulierung von § 9.2. Ein weiterer
Antrag fordert, dass § 9.2 Abs. 2 sprachlich prazisiert wird.

(B) Ein Antrag fordert, dass das Ziel eines aufenthaltsfreundlichen und ad-
ressbildenden Ubergangs zum &ffentlichen Raum nicht in der Bauord-
nung festgeschrieben wird.

Beantwortung: A) §9.2 wird im Sinne der Antrage praziser formuliert.

B) Das stadtebauliche und architektonische Leitbild, das Raumentwicklungs-
konzept sowie die Richtplankarte Strassenraumgestaltung zeigen auf, wie
die Begriffe "aufenthaltsfreundlich und adressbildend" ausgelegt wer-
den. Im Interesse eines einfacheren Vollzugs wird § 9.2 im Sinne der An-
trage praziser formuliert.

§10 Wohn- und Arbeitszone Papieri

Antrage (A) In einem Antrag wird eine Prazisierung von § 10.3 gefordert.
(sinngemass):

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass § 10.4 gestrichen wird.

Beantwortung: (A) Eine Umformulierung von § 10.3 ist nicht angezeigt, da es sich um eine
junge Bauordnungsbestimmung handelt (2017). Die Veranderung der
planerischen Rahmenbedingungen nach dieser kurzen Zeit ist nicht
zweckmassig und wiirde den Grundsatz der Planbestandigkeit infrage
stellen.

(B) § 10.4 wird gestrichen, da der Bebauungsplan Papieri rechtskraftig ist
und damit die festgelegte Kausalitat gegeben ist.

§12 Kernzone

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass auch in der Kernzone eine Griinfla-
(sinngemass): chenziffer von 20 % einzuhalten ist.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass die Kernzone nicht die Erhaltung
der vorhandenen Strukturen bezwecken soll, sondern lediglich die zeitge-
masse Weiterentwicklung (§ 12.1).

(C) Inverschiedenen Antragen wird gefordert, den Begriff der "ortsbildpra-
genden typischen Bauten" genauer zu definieren resp. ein Inventar dazu
zu erlassen, welches durch den Souveran beschlossen werden soll

(§ 12.4). Gemass einem weiteren Antrag soll dem allfalligen Abbruch die-

~
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ser Bauten durch den Souveran stattgegeben werden. Weiter wird die fi-
nanzielle Beteiligung der Gemeinde fiir den Erhalt inventarisierter Ge-
baude gefordert.

(D) In einem Antrag wird gefordert, dass die qualitativen Anforderungen an
die Umgebungsgestaltung hoher sein sollen (§ 12.5). Ein anderer Antrag
fordert, dass die Umgebungsflachen moglichst naturnah zu begriinen
sind. Weiter wird angemerkt, dass der letzte Satz (Gebot der moglichst
kleinen Terrainverdanderung) obsolet und daher zu streichen sei.

(E) Es wird beantragt, die Kompetenzdelegation an den Gemeinderat fiir
Vollzugsrichtlinien (§ 12.7) zu streichen.

Beantwortung:

(A) An Bauten in der Kernzone werden zu diversen Themenfeldern hohe An-
forderungen gestellt. Die Situationsanalyse hat gezeigt, dass eine Griin-
flachenziffer in dieser baulichen Struktur zu starr ware, da die Umge-
bungsflachen in den Kernzonen vielen Nutzungsanspriichen geniigen
missen. Die qualitative Formulierung gemass § 12.5 wird als zielfiihren-
der erachtet.

(B) Der Ortskern von Cham ist im Bundesinventar der schiitzenswerten Orts-
bilder der Schweiz (1SOS) aufgefiihrt. Den Fokus lediglich auf die Weiter-
entwicklung zu legen und den Erhalt besonders wertvoller ortsbaulicher
Situationen auszublenden, ist nicht sachgerecht. Die Bestimmung lasst
gemass Formulierung bereits ein Abwagen zwischen Erhalt und Weiter-
entwicklung zu und muss nicht gedndert werden.

(C) Objekte, deren Schutz erwogen wird, sind im kantonalen Inventar der
schitzenswerten Denkmaler festgehalten. Sie kdnnen auf zugmap.ch ein-
gesehen werden. Die Kernzone ist zudem mit der Ortsbildschutzzone
Uberlagert. Die kantonale Denkmalpflege wird bei Bauvorhaben und Ab-
bruchgesuchen einbezogen. Die Kompetenz dazu liegt nicht beim Souve-
ran. Die Einzelheiten wie auch die finanziellen Beitrage sind im kantona-
len Denkmalschutzgesetz geregelt.

(D) Die besonders hohen Anforderungen an die Umgebungsgestaltung sind
bereits in § 12.3 definiert. Die 6kologischen Anforderungen wurden er-
ganzt. Der Hinweis auf den beizubehaltenden Terrainverlauf ist zweck-
dienlich.

(E) Es handelt sich um ein Transparentmachen, dass fir die Kernzone eine
Vollzugshilfe erstellt wird. Die Moglichkeit dazu ist in der Bauordnung in
§ 2 Abs. 2 geregelt und muss in § 12 nicht wiederholt werden. Daher ge-
nlgt ein Hinweis in der Kommentarspalte der neuen Bauordnung. Der
Absatz wurde gestrichen.

§13 Bauzonen mit speziellen Vorschriften fiir historische Bauten und Anlagen

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Villette, der Hirsgarten, die So-
litiide sowie die Kleineslen ebenfalls in der Aufzéhlung der Gebiete, wel-
che sich in dieser Zone befinden, ergdanzt werden.
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(B) In einem Antrag wird gefordert, dass genauer definiert wird, was mit
"massvoller" Erweiterung, welche keine Bebauungsplanpflicht auslost,
gemeint ist (§ 13.3).

(C) Ein Antrag fordert, dass in den Teilzonen B lediglich Sport- und Erho-
lungsnutzen zuldssig sein soll, keine Parkplatze.

Beantwortung: (A) Die genannten, gemeindeeigenen Gebiete liegen jeweils in einer Zone fiir
offentliches Interesse, die Villa Solitude (Tdubmatt) liegt in der Landwirt-
schaftszone. Eine Anpassung der Zonierung ist nicht angezeigt.

(B) Dies wurde entsprechend prazisiert.

(C) Die Definition der Teilzone B wurde gegeniiber dem rechtskraftigen Zo-
nenplan nicht verandert, Parkplatze sind bereits umgesetzt resp. vorhan-
den. Eine Anderung wiirde Fragen der Bestandsgarantie und des Vollzugs
ergeben, weshalb der Antrag nicht berticksichtigt wird.

§14 Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung / zugehorige Antrége zu Anhang und
Zonenplan

Antrage (A) In verschiedenen Antragen wird gefordert, dass die Zonenbestimmungen
(sinngemass): starker auf kleinteilige Parzellenstrukturen ausgerichtet werden sollen,
zudem soll eine Hohenbeschrankung vorgesehen werden. Die Bestim-
mung, insbesondere Abs. 3, sei zu umfassend und einengend und solle
offener formuliert werden. Dies ohne das Ziel zu verlieren, die individuel-
len Strukturen der Quartiere zu erhalten.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass die Bestandsgarantie fiir Um-, Neu-
und Anbauten zugesichert wird.

(C) Verschiedene Eingaben begriissen das Schaffen der Zone grundsatzlich.
Es wird nach der Verbindlichkeit und rechtlichen Handhabung zur Verhin-
derung von unpassenden Projekten gefragt. Zudem stelle sich die Frage
nach der Anwendung der bisherigen Quartierbeschriebe.

(D) Verschiedene Antrage fordern, dass § 14 sowie der gesamte Anhang er-
satzlos gestrichen wird. Die Gebiete sollen in der bisherigen Zonierung
verbleiben.

(E) Verschiedene Antrage fordern, auf die Umzonung des Gebiets "Lobern,
Weinbergstrasse" zu verzichten.

(F) Verschiedene Antrage fordern fiir das Gebiet "Lindencham", auf die Um-
zonung zu verzichten. Falls trotzdem eine Umzonung erfolgt, soll die Aus-
dehnung der rechtskraftigen Ortsbildschutzzone entsprechen. In einem
Antrag wird auch die Aufhebung der rechtskraftigen Ortsbildschutzzone
Lindencham gefordert.
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(G) In einem Antrag wird gefordert, auf die Umzonung des Gebiets "Schellen-
matt" zu verzichten. Zudem wird beantragt, das Gebiet korrekt nach den
alten Planen zu benennen.

Beantwortung:

(A) Die Zonenbestimmungen sowie die Strukturplane im Anhang der Bauord-
nung wurden diesbeziglich Gberprift und Gberarbeitet. Neu gilt ein klei-
nerer Grenzabstand in dieser Zone sowie eine Grenzabstanderleichte-
rung fiir Ersatzneubauten. Zudem gibt es eine Hohenbeschrankung. Die
Strukturpldane im Anhang wurden in ihrem Detaillierungsgrad zuriickge-
nommen.

(B) Die Bestandsgarantie ist bereits aufgrund des lGibergeordneten Rechts ge-
wabhrleistet und muss in der Bauordnung nicht geregelt werden.

(C) Durch die Integration der Strukturpldane im Anhang der Bauordnung
durchlaufen diese den gesamten Planungsprozess und werden als inte-
graler Bestandteil der Bauordnung durch den Souveran beschlossen. Es
ist Aufgabe der Baukommission, Baugesuche hinsichtlich ihrer Einpas-
sung anhand der Strukturplane zu beurteilen. Gegebenenfalls werden fir
die Gebiete mit Strukturerhaltung die bestehenden Quartierbeschriebe
aktualisiert. Eine Aktualisierung ist jedoch nicht Gegenstand der Be-
schlussfassung durch die Stimmbevélkerung, sondern wird durch den Ge-
meinderat beschlossen.

(D) Die neue Zone tritt in mehreren Gebieten an die Stelle der Ortsbild-
schutzzone, welche der heutigen Grundnutzung tberlagert und in der
Bauordnung ausfiihrlich geregelt ist. Die Quartiere "Lobernstrasse", "Rigi-
strasse", "Schallenmatt" und "Seestrasse" sind im I1SOS (Inventar schiit-
zenswerter Ortsbilder Schweiz) aufgefiihrt. Aufgrund von Bundesge-
richtsentscheiden muss das ISOS in die Interessenabwagung der Nut-
zungsplanungsrevision einbezogen werden. Fiir die Hochhaussiedlung
"Alpenblick" wird eine Unterschutzstellung erwéagt. Die neue Bauzone mit
speziellen Vorschriften Strukturerhaltung tragt diesen besonderen Rah-
menbedingungen Rechnung. Die Zonenbestimmungen sind angemessen
und gewiéhrleisten den Grundeigentliimerschaften, ihre Liegenschaften
weiterzuentwickeln.

(E) Auf die Umzonung des Gebiets "Lobern, Weinbergstrasse" wird verzich-
tet, da sich dieses heute nicht in einer Ortsbildschutzzone befindet und
auch nicht im Inventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz
(ISOS) als erhaltenswert gekennzeichnet ist.

(F) Das Gebiet weist eine wertvolle, identitatsstiftende und charakteristische
Struktur auf und befindet sich heute grosstenteils in der Ortsbildschutz-
zone. Eine Zonierung, die eine besonders sorgfiltige Weiterentwicklung
sicherstellt, wird nach eingehender Priifung weiterhin als richtig erachtet.
Mit der Umzonung in die vorgesehene Zone werden neu klarere Rah-
menbedingungen geschaffen. Die Ausdehnung resp. Verschiebung des
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Perimeters gegeniber der bisherigen Ortsbildschutzzone wurde verifi-
ziert. Am Perimeter wird festgehalten. Er ist bezlglich der vorhandenen
Strukturmerkmale abgestimmt.

(G) Das im Antrag genannte Anliegen aus der Ortsplanungsrevision 2007 (Er-
halt der vorhandenen Bebauungsstruktur) wird mit der aktuellen Zonie-
rung gestarkt. Die Struktur des Quartiers ist im Inventar der schiitzens-
werten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als besonders erhaltungswiirdig be-
zeichnet. Bauliche Veranderungen miissen der Situation besonders Rech-
nung tragen. Die Ausnitzungsziffer wird gegeniiber der heutigen Zonie-
rung nicht verkleinert. Die Benennung erfolgt anhand der im kantonalen
Geoinformationssystem angewandten Schreibweise. Dort lautet die
Schreibweise fir die Strasse "Schellenmattstrasse", fiir das Gebiet aber
"Schallenmatt".

§15 Zone des 6ffentlichen Interesses fiir Bauten und Anlagen

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, dass Bauten und Anlagen zukunftsorien-
tiert (anstelle ricksichtsvoll) in das Ortsbild einzuordnen sind.

Beantwortung:

(A) Eine riicksichtsvolle Einpassung in das Ortsbild widerspricht nicht dem
Ziel, zukunftsorientierte Bauten zu erstellen. Ricksichtsvoll bauen bedeu-
tet mitunter, dass sorgfaltig mit dem Bestand umgegangen wird, welcher
flr viele Personen identitatsstiftend ist. An der Formulierung wird festge-
halten.

§16 Grundmasse fiir die Einzelbauweise

Antrage
(sinngemass):

(A) In verschiedenen Antragen wird eine Lockerung der Grinflachenziffer ge-
fordert. Es wird beantragt, dass die Grinflachenziffer nur auf Neubauten
anzuwenden sei, dass sie Uberall auf maximal 30 % festgelegt wird und
dass sie insbesondere in Arbeits- sowie Wohn- und Arbeitszonen gestri-
chen oder deutlich reduziert wird. Zudem soll eine Unterschreitung auch
aufgrund klimafreundlicher oder 6konomischer Verhaltnisse moglich
sein.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass zur Griinflachenziffer nur unterkel-
lerte Bereiche gehdren sollen, welche mind. 1 m tberdeckt sind. Zudem
sei dies in der Bauordnung resp. im Anhang zu definieren. Ein anderer
Antrag fordert, dass die Griinflichenziffer bereits bei moderater Uberde-
ckung gelten soll.

(C) Verschiedene Antrdage wurden im Zusammenhang mit der Umrechnung
resp. Neudefinition der Baubegriffe gemass IVHB gestellt (IVHB = Inter-
kantonale Vereinbarung Gber die Harmonisierung der Baubegriffe).

(D) Ein Antrag fordert, dass die maximale Fassadenhohe/Gesamthohe in der
Arbeitszone A von 20 m auf 21.50 m erhéht und damit ein zusatzliches
Geschoss ermoglicht wird.
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(E) In einem Antrag wird gefordert, dass flr die einzelnen Bauzonen eine
maximale Gebaudelange zu definieren sei.

(F) In einem Antrag wird gefordert, dass mit einer Bestimmung analog der
Stadt Zug zugelassen werden soll, dass der Gebaudeabstand privatrecht-
lich aufgehoben werden kann.

(G) In jeweils einem Antrag wird gefordert, dass auch fir die flinfgeschossige
Wohn- und Arbeitszone minimale Grenzabstande festgelegt werden resp.
alle minimalen Grenzabstdnde zugunsten der Durchgriinung zu erhéhen
sind.

(H) In einem Antrag wird gefordert, dass die Zonierung des Areals Pavatex
Sud gemass aktuellen Entwicklungsabsichten angepasst wird.

() Ineinem Antrag wird gefordert, dass im Sinne der Verdichtung der Aus-
bau eines bestehenden Dachgeschosses unabhangig der Ausniitzungszif-
fer moglich sein soll. Ein anderer Antrag weist auf die nicht nachvollzieh-
bare Anrechenbarkeit von Kellergeschossen hin.

Beantwortung: A) Gemass Raumentwicklungskonzept soll Cham sein durchgriintes Erschei-
nungsbild erhalten. Massgebendes Instrument fiir das Erreichen dieser
Zielsetzung ist die Griinflachenziffer. Die festgelegten Werte liegen leicht
tiefer als die durchschnittlichen Griinflaichenanteile in den Quartieren.
Die Uberpriifung hat gezeigt, dass die in der Bauordnung vorgegebenen
Grunflachenziffern eingehalten werden kénnen. Bei besonderen betrieb-
lichen und 6rtlichen Verhaltnissen sieht die Bauordnung vor, dass tiefere
Griinflachenziffern erlaubt werden kénnen (§ 16 Abs. 2 BO). Insbeson-
dere bei Umbauten und Anbauten kann die Einhaltung der Griinflachen-
ziffer jedoch zu Problemen fiihren. Um den ortlichen Gegebenheiten
Rechnung zu tragen, soll hier die Griinflachenziffer im Einzelfall beurteilt
werden, was neu in § 16 Abs. 2 erganzt wird. Um bei gewerblichen Nut-
zungen mehr Flexibilitat zu erhalten, wird in den Wohn- und Arbeitszo-
nen bei Realisierung eines Gewerbeanteils neu eine Griinflachenziffer
von 30 % (anstelle 40 %) gefordert. In der Arbeitszone Stadtler Allmend
wird durch die Moglichkeit neu héher bauen zu kénnen (vgl. Antwort D),
der Fussabdruck der Gebaude verkleinert, womit mehr Spielraum fiir die
Umgebungsbegriinung entsteht.

B) Zur Grinflachenziffer sollen kiinftig unterkellerte Flachen gezahlt wer-
den, wenn sie min. 60 cm Uberdeckt sind. Dies wird im Bauordnungsan-
hang entsprechend vermerkt. Damit wird eine geniigende Uberdeckung
flr Staudenpflanzungen gewahrleistet. Zudem wird die Menge der soge-
nannten "Grauenergie" reduziert, die bei grosseren Uberdeckungen fiir
Aushub und fir héhere Traglasten der Untergeschosse erforderlich ware
(Grauenergie = Energieaufwand fiir Erstellung von Gebauden). Fir
Bdaume auf Untergeschossen gilt § 40 Abs. 3 der Bauordnung.

C) Die Baumassenziffern (BMZ) werden wie folgt erhéht:

Stadtler Allmend: BMZ rechtskréftig 6.0 / BMZ neu 7.0 zu (+ 16%)
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Langacher: BMZ rechtskréftig 4.5 / BMZ neu 5.0 zu (+ 11%)

Die Ausnitzungsziffern wurden jeweils um das Mass des bisher nicht an
die Ausnltzungsziffer anrechenbaren Attikageschosses erhéht. Ungerade
Zahlen wurden jeweils auf den nachsthoheren Dezimalbruch 0.5 aufge-
rundet.

D) Die Gesamthohe/Fassadenhéthe in der Stadtler Allmend (Arbeitszone A)
wird neu auf 21.5 m, bei gleichbleibender Baumassenziffer, festgelegt.

E) Bereits die heutige Bauordnung definiert keine absoluten Werte zu den
Gebadudeldangen. Die Gebaudeldangen sind so zu wahlen, dass sich Bauten
gut in das Quartier einordnen. Die Festlegung einer maximalen Gebaude-
lange pro Zonentyp wurde intern geprift. Aufgrund der teilweise sehr
unterschiedlichen Bautypologien in den Quartieren wurde eine absolute
Vorgabe jedoch verworfen, da dies zu baurechtswidrigen Situationen im
Bestand fiihren wiirde.

F) Die Bauordnung wurde um einen Passus analog der Stadt Zug erganzt.
Dieser lasst zu, dass ein unterschrittener Gebdudeabstand (Ndherbau-
recht) nicht auf der Nachbarparzelle kompensiert werden muss.

G) Neu gilt fiir die WAS ein Grenzabstand von 6 m (analog Papieri und
WA4). Eine gesamthafte Erhohung der Grenzabstdnde ist mit Blick auf die
haushalterische Bodennutzung und Erneuerung der Quartiere nicht
zweckmassig.

H) Gestitzt auf den Studienauftrag (Grundlage fiir einen Bebauungsplan)
wird das Areal der neuen Zone WA Pavatex zugeteilt.

I) Im Sinne der Siedlungsentwicklung nach innen sowie um den Erhalt be-
stehender Bausubstanz zu fordern, sollen bestehende Dachgeschosse alt-
rechtlicher Bauten vollstandig genutzt werden kdnnen, auch wenn da-
durch die zulassige Ausnitzungsziffer Gberschritten wird. Dazu wurde ein
neuer Paragraph integriert. Eine anders definierte Anrechenbarkeit der
Kellergeschosse miisste auf kantonaler Ebene geregelt werden.

§17 Arbeitsnutzungen

Antrage (A) Ein Antrag fordert, dass auch die flinfgeschossige Wohn- und Arbeitszone
(sinngemass): in diese Bestimmung inkludiert wird.
Beantwortung: (A) Dies wurde so angepasst.

§18 Preisgilinstige Wohnungen

Antrage (A) In verschiedenen Antragen wird zu § 18 Abs. 1 gefordert, dass genossen-
(sinngemass): schaftliche Bauprojekte auch bei kleineren Grundstiicken einen Ausniit-

zungszuschlag von 20 % erhalten sollen, dass die Kumulierung mit einfa-
chen Bebauungsplanen explizit zugelassen werden soll und dass bei ent-
sprechenden Vorhaben in der Zone WAS der Bonus ebenfalls konsumiert
werden kann.

(B) Inverschiedenen Antragen werden sowohl eine Erhéhung des Mindest-
satzes fiir preisglinstiges Wohnen bei Bebauungsplanen (50 — 75% der
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Mehrnutzung), wie auch eine Reduktion resp. Streichung dieser Pflicht
gefordert.

(C) Mehrere Antrage fordern, dass bei Bebauungsplanen keine preisginsti-
gen Gewerbeflachen verlangt werden resp. eine offenere Formulierung
gewahlt wird.

(D) In einem Antrag wird verlangt, dass weitere Gebiete (Pavatex, Cham
Nord und OYM etc.) der Pflicht zur Erstellung preisglinstiger Wohnungen
unterstellt werden sollen.

(E) Ein Antrag fordert, dass das Gebiet "Spiess" in eine reine Wohnzone ein-
gezont und die zuldssige Ausniitzungsziffer um 0.2 erh6ht werden soll, da
sonst eine Benachteiligung gegeniliber angrenzenden Zonen besteht, wel-
che vom Bonus fiir Gewerbenutzung profitieren kénnen.

(F) In einem Antrag wird gefordert, dass auch das Ziircher Kostenmiete-Mo-
dell zulassig sein soll.

(G

~

Ein Antrag fordert, dass der Gemeinderat neben preisglinstigem Wohnen
auch das Entstehen von gemeinnliitzig genossenschaftlichen Bautrager-
schaften fordert und in Zukunft Bauland in der Wohn- und Arbeitszone
im Baurecht an gemeinnitzige Genossenschaften abgibt.

Beantwortung: (A

<~

Mit dem Regelungsvorschlag in der Bauordnung wird der Forderung be-
reits entsprochen, dass gemeinnitzige Bautrdagerschaften auch auf klei-
nen Parzellen einen Ausniitzungsbonus erhalten. Die Kumulierung mit
einfachen Bebauungspldanen muss nicht explizit zugelassen werden, da
neu die zuldssige Maximalausniitzung flir preisglinstiges Wohnen als
"Grundmass fir die Einzelbauweise" festgelegt ist. Vorbehalten bleibt in
jedem Fall der Nachweis der zu erfillenden wesentlichen Vorziige bei Be-
bauungsplanen.

(B) Am Prozentsatz wird festgehalten, da befiirchtet wird, dass ein zu hoher
Prozentsatz zu wenig attraktiv fiir die Grundeigentiimerscharften sein
kann und das Ziel von mehr preisglinstigen Wohnungen in Cham nicht er-
reicht wird. Ein tieferer Prozentsatz hingegen wiirde dem Ziel von mehr
preisglinstigen Wohnungen in Cham nicht gerecht.

(C) Bei Bebauungspldnen in reinen Arbeitszonen sollen auch preisglinstige
Flachen geschaffen werden. Um mehr Spielraum zu haben, wird neu aber
zugelassen, dass in Ausnahmefallen im Rahmen von stadtebaulichen Ver-
tragen andere Losungen zulassig sind.

(D) Bestehende Bauzonen kdnnen ohne entsprechende Aufzonung nicht mit
einer Pflicht fur das Erstellen von preisgiinstigen Wohnungen belegt wer-
den, da dies das kantonale Planungs- und Baugesetz nicht zulasst.

(E) Das Zuteilen dieser Parzelle in eine reine Wohnzone, umgeben von

Wohn- und Arbeitszonen, macht planerisch keinen Sinn. Da auch fiir die-

ses Grundstlick § 18 Abs. 1 gilt, kann aber auch fir eine reine Wohnnut-
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zung eine héhere Ausnitzung erreicht werden. Die maximale Ausnut-
zungsziffer flr preisglinstiges Wohnen wird neu analog der maximalen
Ausnutzungsziffer fir Arbeitsnutzungen gehandhabt.

(F) Mit dem kantonalen Wohnraumférderungsgesetz besteht eine einheitli-
che Grundlage, welche auf den Kanton Zug abgestimmt ist. Das Zircher
Kostenmiete-Modell soll aus diesem Grund in Cham nicht zur Anwen-
dung gelangen.

(G) Die Einwohnergemeinde Cham besitzt keine Baulandreserven, welche fiir
gemeinnitzige Wohnbautragerschaften im Baurecht zur Verfligung ge-
stellt werden kénnen.

§19 Verkaufsflachen und Freizeiteinrichtungen

Antrage (A) Ein Antrag fordert, § 19 Abs. 1 lit. a) komplett zu streichen und bei lit. b)
(sinngemass): "...bzw. maximal 20 % der gewerblich genutzten Flache eines Bauvorha-
bens..." zu streichen.

Beantwortung: (A) Die Bestimmung wurde prazisiert.

§20 Hochh&user

Antrage (A) Ein Antrag fordert, dass zur Beurteilung des stadtebaulichen Varianten-

(sinngemass): studiums die gemeindliche Baukommission um externe Fachpersonen er-
ganzt wird.

Beantwortung: (A) Diese Moglichkeit besteht, ohne dass dies in der Bauordnung explizit er-
wahnt wird (vgl. Antrage zu § 4 Bau- und Planungskommission).

§21 Landwirtschaftszone

Antrage (A) Je ein Antrag fordert, dass in der Landwirtschaftszone Verkaufsflachen
(sinngemass): fur landwirtschaftlich produzierte Lebensmittel zugelassen werden so-
wie, dass Landwirtschaftlich aktiv genutzte Flachen nicht mit dem Erho-
lungsnutzen kombiniert, gleichgestellt oder tiberlagert werden. Ein wei-
terer Antrag fordert, dass auf bereits gewerblich genutzte Flachen in der
Landwirtschaftszone hingewiesen wird und entsprechende Anforderun-
gen formuliert werden.

(B) In mehreren Antragen wird gefordert, dass die 6kologische oder &stheti-
sche Aufwertung geméass dem Landschaftsentwicklungskonzept in der ge-
samten Landwirtschaftszone, auch ausserhalb der Landschaftsschutz-
zone, angestrebt und mit Beitragen unterstitzt wird.

Beantwortung: (A) Die Zulassigkeit von Nutzungen in der Landwirtschaftszone ist im eidge-
ndssischen Raumplanungsgesetz und der dazugehérenden Verordnung
geregelt. Das Ausschliessen von Erholungsnutzung ist soweit gegeben, als
dass das Erstellen von Infrastrukturen fiir die Erholungsnutzung in der
Landwirtschaftszone eingeschrankt ist und ohne Zustimmung der Grund-
eigentiimerschaften nicht umgesetzt werden kann.
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(B) Die Unterstiitzung von Aufwertungsmassnahmen gemass Landschaftsen-
twicklungskonzept in der gesamten Landwirtschaftszone ist bereits heute
Praxis. Die Bestimmung wurde entsprechend erganzt.

§22a Zonen des offentlichen Interesses fiir Erholung

Antrage
(sinngemass):

(A) Je ein Antrag fordert, dass der Zonenzweck resp. die Zuladssigkeit von
Bauten und Moblierungen prazisiert wird. Abenteuerspielpldtze sollen
explizit zugelassen werden. Zudem sollen Umgebungsgestaltung, Bauten
und Anlagen auch auf bestehende Naturwerte wie Baume, Wildtierkorri-
dore etc. Ricksicht nehmen.

(B) Ein Antrag fordert, dass Landwirtschaftszonen nicht der Erholungsnut-
zung zugewiesen werden.

(C) Ein Antrag fordert, dass die Zuweisung der Zone nochmals liberprift wird
und Grundstiicke, wo das Interesse an Naturwerten Uberwiegt, in der
Zone oOffentliches Interesse fir Freihaltung verbleiben. Der "Kirchbihl-
park" soll neu der Landwirtschaftszone zugewiesen werden. Sollte die
Umzonung trotzdem erfolgen, missten mind. 25 % der Flache als 6kolo-
gische Ausgleichsflache vorgesehen werden.

Beantwortung:

(A) Eine weitere Einschréankung resp. Prazisierung auf Ebene Bauordnung ist
nicht zielfihrend, da damit der Auftrag der 6ffentlichen Hand und die
Flexibilitat zu stark eingeschrankt wiirden. Bei der Entwicklung und Aus-
gestaltung der jeweiligen Flachen wird eine Interessenabwagung vorge-
nommen. Abenteuerspielpldtze waren gemass aktueller Definition mog-
lich.

(B) Im Rahmen dieser Revision werden, mit Ausnahme eines zusatzlichen
Fussballfeldes im Eizmoos, nur Flachen von der Landwirtschaftszone in
die Zone offentliches Interesse fiir Erholung zugewiesen, die bereits
heute der Erholungsnutzung dienen. Die Flache des zusatzlichen Fussball-
felds ist bereits heute dreiseitig von Erholungsflachen resp. Strassen ein-
geschlossen.

(C) Die Zonierung wurde nochmals tberpriift. Es wurde entschieden, den
Lorzenpark analog dem rechtskraftigen Stand in der Zone 6ffentliches In-
teresse fir Freihaltung zu belassen, dies entspricht auch dem urspringli-
chen Zweck des Lorzenparks als 6kologische Ausgleichsflache. Dafir
wurde der 6stliche Teil der Villette in die Zone OelE aufgenommen, da
diese Zonendefinition der aktuellen Nutzung als Erholungsflache besser
entspricht. Fir die Gebiete Eizmoos und Kirchbihlpark wird auch nach
der nochmaligen Uberpriifung die Zonierung als OelE fiir die mittelfristig
vorgesehenen Nutzungen als zweckmassig erachtet. Der Anteil an 6kolo-
gischer Ausgleichflache wird zu gegebener Zeit auf Projektebene defi-
niert, Grundsatze diesbezliglich werden im Landschaftsentwicklungskon-
zept festgehalten.
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§22b Zonen des offentlichen Interesses fiir Freihaltung / zugehdrige Antriage im Zonenplan

Antrage (A) Ein Antrag fordert, dass in der Zone eine 6kologische Aufwertung sowie
(sinngemass): biodiversitatsfordernde Pflege vorgesehen werden.
Beantwortung: (A) Die Bauordnung wurde entsprechend erganzt, da dies der gemeindlichen

Praxis entspricht.

§23a Zone fiir Freihaltung / zugehérige Antrdge im Zonenplan

Antrage (A) Ein Antrag fordert, dass der Zonenzweck genauer definiert wird.

(sinngemdss): (B) Mehrere Antrage fordern, dass die Zone fiir Freihaltung am Waldrand

nordlich der Siedlung Rohrliberg beibehalten werden.

Beantwortung: (A) Mit der vorliegenden Formulierung ist der Zonenzweck klar beschrieben.

(B) Die Antrage werden berticksichtigt. Dort, wo der rechtskraftige Zonen-
plan an den Siedlungs- und Waldrandern eine Zone fiir Freihaltung be-
zeichnet, sollen diese beibehalten werden.

§23b Zone fiir Familiengérten / zugehorige Antrége im Zonenplan

Antrage (A) Mehrere Antrage fordern, dass in der Gemeinde Cham verschiedene,
(sinngemass): kleinere Standorte fur Familiengarten vorgesehen werden und diese
moglichst in Siedlungsndhe liegen sollen.

(B) Mehrere Antrage fordern, dass die Familiengartenstandorte "Eslen" so-
wie "Spiess" erhalten bleiben, resp. das Gebiet "Spiess" nicht eingezont
wird.

(C) Mehrere Antrage fordern, dass keine Vergrésserung der Familiengarten-
zone "Friesencham" vorgesehen wird.

(D) Ein Antrag fordert, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Fungiziden
und Herbiziden in den Familiengarten zu verbieten. Zudem sollen auch
Regelungen fir die Gestaltung und Nutzung gemacht werden.

Beantwortung: (A) Die Aktivierung der Familiengartenzone Duggeli (bestehend) wurde ge-
prift, aufgrund fehlender Wegrechte ist dies aber kurzfristig nicht mog-
lich. Siedlungsnah stehen damit in den nachsten Jahren keine Flachen zur
Verfligung, die sich fir eine Umzonung eignen.

(B) Im Gebiet "Eslen" ist Nahe des Seewegs auch kiinftig eine Gartennutzung
denkbar. Die Flache wird weiterhin der Zone 6ffentliches Interesse fir Er-
holung zugewiesen, was eine entsprechende Nutzung ebenfalls ermog-
licht. Das Gebiet "Spiess" soll wie vorgesehen fir die Erstellung von preis-
glnstigem Wohnraum eingezont werden, da es sich aufgrund seiner
zentralen Lage und guten Erschliessung hervorragend dafiir eignet.

(C) Die Familiengartenzone in Friesencham soll, um der grossen Nachfrage
nach Familiengarten gerecht zu werden, auf dem gemeindeeigenen
Grundstick erweitert und entsprechend umgezont werden. Auf Projekt-
ebene wird auch die Parkierung vor Ort geregelt.
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(D)

Das Anliegen ist grundsatzlich nachvollziehbar. Es besteht jedoch keine
Rechtsgrundlage, entsprechende Betriebsvorschriften fiir Drittgrundsti-
cke zu erlassen. Unabhéngig davon ergeben sich grundlegende Fragen
zur Vollzugsfahigkeit einer solchen Bestimmung.

§23c Zone fiir Reitsport

Antrage
(sinngemass):

(A)

(B)

Mehrere Antrage fordern, dass der Schutz der Biodiversitat zu fordern,
resp. die bereits vorgesehenen Massnahmen unbedingt umzusetzen sind.

Ein Antrag fordert, dass mit Einreichen von Baugesuchen auch ein Riick-
baukonzept gefordert ist.

Beantwortung:

(A)

(B)

Eine 6kologische Randgestaltung sowie die Riicksichtnahme auf Wildtier-
korridore sind bereits gefordert.

Rechtmadssig erstellte Bauten besitzen Bestandsgarantie. Die Bauten
missen zonenkonform genutzt werden. Bei einer Aufgabe des bestehen-
den Betriebs bleibt eine zonenkonforme Folgenutzung maoglich. Aus-
serhalb der Bauzone kann eine Riickbaupflicht auch ohne Bauordnungs-
bestimmung im Grundbuch angemerkt werden.

§23d Zone Durchgangsplatz fiir Fahrende

Antrage
(sinngemass):

(A)

Ein Antrag fordert, dass eine Riickbaupflicht besteht, sobald der Durch-
gangsplatz nicht mehr von Fahrenden genutzt wird.

Beantwortung:

(A)

Die Flache ist bereits im rechtskraftigen Zonenplan als Durchgangsplatz
fir Fahrende bezeichnet. Der kantonale Richtplan verpflichtet die Ge-
meinden, entsprechende Infrastrukturen fiir die Fahrenden bereit zu
stellen. Wenn diese Verpflichtung entfillt, ist ein Rlickbau moglich, was
jedoch nicht in der Bauordnung geregelt werden muss.

§24 Weilerzone

Antrage
(sinngemass):

(A

~

(B)

(€)

Mehrere Antrage fordern, dass die neuen Bestimmungen gestrichen wer-
den. Die Umnutzung von nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Okono-
miebauten und Nebengebauden soll auch zu Wohnzwecken zuldssig und
Neubauten sollen grundsatzlich moglich sein. Mehrere Antrage fordern
zudem, dass das Einpassungsgebot gelockert wird und sich nach dem
Nutzungsbedarf richtet. So sollen z.B. Dacheinschnitte moglich sein.

Mehrere Antrage fordern, dass die Bestimmung dahingehend tberarbei-
tet wird, dass sich Landwirtschaftsbetriebe in Weilerzonen langfristig ent-
wickeln kénnen resp. deren Bedirfnisse hoher gewichtet werden als die
Umnutzung von Flachen. In diesem Zusammenhang sollen auch Neubau-
ten moglich sein.

Ein Antrag fordert, dass die Minimierung der versiegelten Flache, die
standorttypische Begriinung, der Erhalt und Ersatz von Bdumen und das
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Verbot des Ersatzes von umgenutzten, ehemals landwirtschaftlich be-
grindeten Wohn - und Gewerbeflachen unbedingt wie vorgesehen um-
zusetzen sei.

(D) Ein Antrag fordert, dass Photovoltaik auch auf pragenden Bauten zulassig
sein soll.

(E) Ein Antrag fordert, dass der Begriff "geringfligig" (§ 24.6 a) definiert wird.

(F) Ein Antrag fordert, dass der Verweis auf die FAT-Richtlinien gestrichen
wird. (FAT = Eidgendssischen Forschungsanstalt fiir Betriebswirtschaft
und Landtechnik)

(G) Ein Antrag fordert, dass ein vermerkter Lindenbaum aus der Weilerkarte
"Friesencham" gestrichen wird.

(H) Ein Antrag fordert, dass sich die Gemeinde an Umbauten und Renovatio-
nen, welche den liblichen Aufwand Ubersteigen, finanziell beteiligt.

Beantwortung: (A) Aufgrund eines jingeren Bundesgerichtsentscheids legt der Kanton Zug
die Weilerzonen neu strikt als Nichtbauzonen aus. Damit gelten praktisch
dieselben Bestimmungen wie in der Landwirtschaftszone. Die neue Be-
stimmung zeigt den Versuch der Gemeinde Cham, mit Blick auf die rest-
riktive Haltung des Kantons, den Weilerzonen weiterhin Spielrdaume fiir
deren Weiterentwicklung einzurdumen. Ob der Kanton diesen Spielraum
gutheisst, wird sich in der kantonalen Vorpriifung zeigen. In Anbetracht
dieser Ausgangslage ist es nicht moglich, die Bestimmung weiter zu lo-
ckern.

(B) Die Bestimmungen wurden mit Blick auf die landwirtschaftlichen Nutzun-
gen Uberprift und angepasst.

(C) Dies wird zur Kenntnis genommen.

(D) Der Bau von Solaranlagen ist gemass Art. 18a RPG generell erlaubt. Solar-
anlagen auf Schutzobjekten diirfen das Schutzobjekt nicht wesentlich be-
eintrachtigen.

(E) Die Bestimmung wurde angepasst.

(F) Der Verweis auf die FAT-Richtlinien stellt einen Schutz fir die landwirt-
schaftlichen Betriebe dar. Die FAT publiziert Empfehlungen, u.a. zur Be-
rechnung der erforderlichen Mindestabstande von Tierhaltungsanlagen
ab. Das Kantonale Amt fiir Umwelt stiitzt sich im Baubewilligungsverfah-
ren auf diese Empfehlung.

(G) Der Lindenbaum wurde aufgrund seines Zustands und der unglinstigen
Bodenbeschaffenheit aus der Karte gestrichen.

(H) Eine Beteiligung der Gemeinde an Umbauten und Renovationen in Wei-
lerzonen ist finanzrechtlich nicht moglich.
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§25 Ortsbildschutzzone

Antrage (A) Ein Antrag fordert, dass der Zweckbeschrieb der Ortsbildschutzzone star-
(sinngemass): ker auf eine rdumliche Ergdanzung und Weiterentwicklung ausgerichtet
wird.

(B) Mehrere Antrage fordern, dass die Mitsprache der kantonalen Denkmal-
pflege genauer definiert werden muss und 6kologische, nachhaltige Lo-
sungen durch die Denkmalpflege nicht verhindert werden diirfen.

Beantwortung: (A) Die vorgeschlagene Formulierung entspricht der kantonalen Musterbau-
ordnung. Eine Abstimmung mit dem Kanton macht Sinn, da der Kanton
(Amt fur Denkmalpflege) bei der Beurteilung von Bauvorhaben in der
Ortsbildschutzzone involviert ist.

(B) Das kantonale Amt fiir Denkmalpflege und Archaologie wirkt gemass
Abs. 2 "bei Bauvorhaben beratend mit". Eine Prazisierung ist nicht notig.
Okologische und nachhaltige Losungen sind auch in Ortsbildschutzzonen
moglich, wie diverse umgesetzte Projekte zeigen.

§27 Landschaftsschutzzone / zugehérige Antrige im Zonenplan

Antrage (A) Mehrere Antrage fordern, dass die Gemeinde eine Aufwertung gemass
(sinngemass): Landschaftsentwicklungskonzept LEK immer unterstitzt (keine "Kann-
Formulierung"). Ein anderer Antrag fordert, dass der Begriff "unterstiitzt"
prazisiert wird zu "mit finanziellen Beitragen oder mit Arbeitsleistung".

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass neben der Erstellung auch der Un-
terhalt von 6kologischen Strukturen gemass LEK mit Beitragen unter-
stutzt wird.

(C) Mehrere Antrage fordern eine grossere Ausdehnung der Landschafts-
schutzzone resp. eine deckungsgleiche Ausdehnung der Zone mit dem
kantonalen Landschaftsschongebiet (im kantonalen Richtplan bezeich-
net). Insbesondere wurde auch eine Ausdehnung in den Lindenchamer
Foren, das Beibehalten der Zone im Gebiet Schluecht sowie ein besonde-
rer Schutz des Gebiets Hatwil/Hubletzen gefordert.

(D) In mehreren Antragen wurde gefordert, dass in den Lindenchamer Foren
keine Landschaftsschutzzone liberlagert wird.

Beantwortung: (A) Die gemeindliche Praxis ist, dass Aufwertungen gemass LEK mit finanziel-
len Beitrdagen oder mit Arbeitsleistung unterstiitzt werden. Die Formulie-
rung "kann mit Beitragen unterstiitzt werden" deckt die heutige Praxis
korrekt ab.

(B) Fir den Unterhalt von 6kologischen Strukturen in Landwirtschaftsgebiet
leistet der Kanton bereits Beitrage. Die Gemeinde unterstiitzt Neupflan-
zungen.

(C) Die Ausdehnung der Landschaftsschutzzone wurde nochmals Gberpruft
und angepasst. Die deckungsgleiche Abgrenzung mit dem kantonalen
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Landschaftsschongebiet wird nicht als sachgerecht erachtet, da dies sehr
grosse Teile des Gemeindegebiets betreffen wiirde.

(D) Die 6kologische Vernetzungsachse zwischen dem kantonalen Natur-
schutzgebiet entlang der Autobahn, den wertvollen Feuchtbiotopen und
dem Lindenchamer Wald wird als dusserst wichtig erachtet. Deshalb sind
fiir dieses Gebiet Massnahmen im Landschaftsentwicklungskonzept vor-
gesehen. Auf das Ausscheiden als Landschaftsschutzzone wird indes ver-
zichtet.

§28 Gemeindliche Naturschutzzone / zugehérige Antrige im Zonenplan

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass Einzelheiten betreffend Nutzung

(sinngemass): und Pflege durch den Gemeinderat in separaten Schutzplanen und Regle-
menten sowie mit Vertragen geregelt werden mussen (keine "Kann-For-
mulierung").

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass die kommunalen Schutzgebiete von
der Erholungsnutzung freizuhalten sind.

(C) Inverschiedenen Antragen wird die Aufnahme von drei weiteren Gebie-
ten als kommunale Schutzgebiete gefordert: Lindenchamer Foren und
Wasenbach, Grube Hatwil sowie Scheibenstand Diirrbach.

Beantwortung: (A) Die Bestimmung wird sprachlich angepasst. Die Formulierung ermaglicht
es dem Gemeinderat weiterhin, den Schutz und die Pflege entweder in
separaten Schutzpldanen, Reglementen oder Vertragen zu regeln.

(B) Dieses Anliegen muss mit anderen Mitteln (Kommunikation, Beschilde-
rung etc.) angegangen und kann nicht mit einer Bauordnungsbestim-
mung erreicht werden.

(C) Die Aufnahme von neuen kommunalen Schutzgebieten bedarf vertieften
Abkldrungen und Gesprachen mit den jeweiligen Grundeigentiimerschaf-
ten. Dies kann im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision nicht geleistet
werden. Die entsprechenden Schutzabklarungen werden aber als Mass-
nahme in das Landschaftsentwicklungskonzept aufgenommen.

§29 Schutzzone Allmend Hagendorn

Antrage (A) Ein Antrag fordert, dass bestehende Bauten und Anlagen in dieser Zone
(sinngemass): nicht einer neuen Nutzung zugefiihrt werden dirfen und eine Riickbau-
pflicht bei Nichtnutzung vorgesehen wird.

Beantwortung: (A) In der Zone bestehen keine Bauten und Anlagen. Der rechtskraftige Be-
bauungsplan lasst auch keine zu. Dementsprechend ertibrigt sich das An-
liegen.
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§31 Zone fiir Gewasserraum

(sinngemass):

Antrage (A) Mehrere Antrage resp. Kommentare weisen darauf hin, dass die Mitwir-

(sinngemass): kung erst nach Vorliegen des entsprechenden Entwurfs moglich ist resp.
gewlinscht wird.

Beantwortung: (A) Die Mitwirkung wird im Rahmen der ersten 6ffentlichen Auflage, nach
der kantonalen Vorprifung, ca. Mitte 2024 mdglich sein. Im Vorfeld wird
mit den Vertretungen der Interessensgruppen abgesprochen, ob es dar-
Gber hinaus eine Mitwirkung geben soll. Die Antragstellenden wurden in
einem Gesprach liber die engen Rahmenbedingungen bei der Gewasser-
raumausscheidung informiert.

§32 Schutzobjekte
Antrage (A) Ein Antrag fordert, dass Schutzobjekte nach Moglichkeit auch 6kologisch

aufzuwerten sind. Ein weiterer Antrag fordert, dass die "Unterstlitzung"
durch den Gemeinderat finanzieller Art sein soll.

(B) Ein Antrag fordert, dass die Festsetzung der Schutzobjekte durch den
Souveran zu erfolgen hat.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass genauer zu definieren sei, was un-
ter "Naturobjekte" zu verstehen ist.

(D) In einem Antrag wird gefordert, dass neben der Neupflanzung auch die
Pflege von Feldgehdlzen, Hecken und naturnahen Flachen unterstitzt
wird.

Beantwortung:

(A) Die Bestimmung wurde entsprechend angepasst.

(B) Das Inventar der Schutzobjekte wird im Sinne der Transparenz zeitgleich
mit der Bauordnung offentlich aufgelegt. Es fillt jedoch in die Beschluss-
kompetenz des Gemeinderats.

(C) Die Naturobjekte sind im Inventar aufgefiihrt. Die Beeintrachtigung von
bundesrechtlich oder kantonal geschiitzten Arten (wie z.B. Fledermause)
wird unabhangig des Inventars bei Baugesuchen gepriift. In § 32 wurde
ein Hinweis auf weitere zu berlcksichtigende Inventare (z.B. Geb&dude-
briter) erganzt.

(D) Die Pflege wird Uber die Direktzahlungsverordnung und ggf. Giber das Ge-
setz Uiber den Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Zug abgegolten.

§33 Einordnung

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Kommentar wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmung
zum Erhalt des Landschaftsbilds im Sinne des Landschaftsentwicklungs-
konzept LEK sehr begriisst werde.

Beantwortung:

(A) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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§35 Parkierung und Mobilitat

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass es moglich sein soll, bei Vorweisen
(sinngemass): eines nachhaltigen Mobilitdtskonzepts, die minimale Parkplatzanzahl we-
sentlich zu unterschreiten.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass sich der Sichtschutz bei Ein- und
Ausfahrten an den aktuellen Gegebenheiten orientieren soll, so dass es
wieder moglich sei, bei Neu- und Umbauten ohne Eingriffe in die Nach-
barparzellen Ein- und Ausfahrten zu bauen.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass bei Bauvorhaben von drei oder
mehr Wohn- oder Gewerbegebduden immer der Nachweis der guten
Fuss- und Raderschliessung sowie ein Mobilitatskonzept vorzulegen ist
(keine "Kann-Formulierung).

(D) In einem Antrag wird gefordert, dass bei der Anordnung der Parkierungs-
anlagen auch die Verkehrssicherheit erwahnt wird.

(E) In mehreren Antragen wird gefordert, dass Grundinfrastruktur fur Elek-
tromobilitdt nur bei Neubauten, nicht aber bei umfassenden Sanierungen
gefordert wird. In einem anderen Antrag wird eine sprachliche Vereinfa-
chung der Vorschrift verlangt.

Beantwortung: (A) Diese Bestimmung ist bereits vorgesehen im Parkplatzreglement (§ 10).

(B) Die einzuhaltenden Sichtwinkel sind in Gbergeordneten Normen geregelt.

(C) Die zwingende erhéhte Anforderung ware sowohl fiir Gesuchstellende
als auch fiir die Kontrolle sehr aufwendig. Mit der gewahlten Formulie-
rung kann der Gemeinderat situativ reagieren.

(D) Die Anforderungen an die Verkehrssicherheit sind in den Gbergeordneten
Normen geregelt, die bei der Beurteilung von Bauten und Anlagen beige-
zogen werden.

(E) Die Regelung wurde sprachlich gedndert. Im Sinne der E-Mobilitdts-For-
derung soll jedoch eine Grundinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge auch bei
umfassenden Sanierungen bereitgestellt werden.

§36 Grundstiickserschliessung und Abfallentsorgungsanlagen

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass auch eine moglichst minimale Ver-
(sinngemass): siegelung der Erschliessungs- und Parkierungsanlage vorgeschrieben
wird.

(B) In einem Kommentar wird gefordert, dass das Gebot der flichensparen-
den Erschliessungs- und Parkierungsanlagen unbedingt so umgesetzt
werden soll.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass neben den VSS-Normen und dem
Strassenreglement auch die Richtlinien der BFU gelten sollen. (VSS =
Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute, BFU = Be-
ratungsstelle fiir Unfallverhiitung)
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(D) Ein Antrag fordert, dass bei Bauvorhaben mit mehr als 30 Wohneinheiten
und bei logistischem Bedarf die Errichtung einer Unterflur- oder einer
Halbunterfluranlage verlangt werden muss (keine "Kann-Formulierung").

(E) Der Antrag fordert zudem folgende Erganzung: "Die von der Einwohner-
versammlung bewilligte Planung fiir die Errichtung der Unterflur- und
Halbunterfluranlagen bei bestehenden Wohnsiedlungen und bei einzel-
nen oder mehreren Strassenziigen ist bei Bauvorhaben auch im Einzelfall
durchzusetzen."

Beantwortung: (A) Durchlassige Belage fur Aussenparkplatze sind im PP-Reglement vorge-
schrieben (Entwurf § 15 Abs. 3). Zudem gilt es, die Griinflachenziffer ein-
zuhalten. Eine mit PKW befahrbare Zufahrt kann nicht der Griinflachen-
ziffer angerechnet werden, da kein natirlicher Bodenaufbau moglich ist.

(B) Wird zur Kenntnis genommen.

(C) Massgebend und in der Anwendung bewahrt sind die VSS-Normen.

(D) Es wurde der Regelungsvorschlag des ZEBA (ibernommen. (ZEBA =
Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden fiir die Bewirtschaftung
von Abfallen)

(E) Die Grundsatze fiir die Planung und der Rahmenkredit Unterflurcontainer
(UFC) wurden an der GV am 17.6.2019 beschlossen. Die UFC-Planung
durch den Werkhof ist dynamisch und wird laufend, abgestimmt auf die
Bautatigkeit, angepasst. Eine genaue Planung kann also nicht durch den
Souveran genehmigt werden.

§37 Hindernisfrei Bauen

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass der Begriff "behindert" ersetzt wird
(sinngemass): durch "Menschen mit Beeintrachtigung".

(B) In mehreren Antragen wird gefordert, dass nicht nur "Geb&dude mit funf
und mehr Wohneinheiten sowie Bauten und Anlagen mit mehr als 25 Ar-
beitspldtzen", sondern alle neu erstellten Wohn- und Arbeitsraume barri-
erefrei erstellt werden missen.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass auch bei besonderen értlichen Ver-
haltnissen keine Erleichterungen gestattet werden.

Beantwortung: (A) Die Formulierung wurde entsprechend der Musterbauordnung ange-
passt.

(B) Diese Forderung ware sehr einschrankend und praktisch nicht umsetz-
bar. Die vorgeschlagene Formulierung in Abs. 1 wurde aus der Muster-
bauordnung Gibernommen und seitens Kanton mit den zustandigen Fach-
stellen abgestimmt.

(C) Die Moglichkeit fiir Erleichterungen kann fir sinnvolle Losungen bei Um-
bauten wichtig sein. Es gilt aber in jedem Fall das Gibergeordnete Recht.
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§38 Gemeinschaftliche Freifldchen

Antrage (A) In verschiedenen Antragen wird gefordert, dass der Erhalt der urspriing-
(sinngemass): lich erstellten Angebote oder deren sinngemasser Ersatz alle finf Jahre
zu Uberpriifen sei resp. die entsprechenden Flachen als 6ffentlich-rechtli-
che Eigentumsbeschrankung anzumerken sind.

(B) Ein Antrag fordert, dass die Formulierung "mit geniigend bedarfsgerech-
ten Angeboten" prazisiert wird.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass bei Bebauungsplanen nur Quartier-
freirdume gefordert werden diirfen, "... sofern diese in den Quartierbe-
schrieben festgehalten sind und einer Mehrheit der Quartierbewohner
dienen und die gemeinschaftlichen Freiflachen der Bebauungsplanbe-
wohner nicht ungebiihrend einschranken" und dass sich die Gemeinde
daran beteiligt.

(D

~

Ein Antrag fordert zudem, dass eine klarere Flachenvorgabe gemacht
wird, was bei Bebauungsplanen gefordert werden kann, und ansonsten
diese Bestimmung gestrichen wird.

(E) In einem Antrag wird gefordert, dass gemeinschaftliche Freirdume mog-
lichst naturnah zu gestalten sind.

(F) In einem Antrag wird eine Regelung gefordert, dass Gemeinschafts-
rdaume, welche von der Ausnitzungsziffer ausgenommen sind, eine Fla-
che von maximal 25 m? oder 2 % der anrechenbaren Geschossflache auf-
weisen dirfen.

Beantwortung: (A) Einen Eintrag als offentlich-rechtliche Eigentumsbeschrankung resp. die
periodische Priifung der Angebote wiirde einen unverhaltnismassigen
Aufwand seitens Gemeindeverwaltung generieren.

(B) Die Formulierung wurde prazisiert.

(C) Wo aktuelle Quartierbeschriebe vorliegen, werden diese bei der Erarbei-
tung von Bebauungspldanen bericksichtigt. Zusatzlich zu den quartierfrei-
rdumen sind bei Bebauungsplanen auch gemeinschaftliche Freiflachen zu
sichern, welche der Bewohnerschaft der Uberbauung dienen. Die Quar-
tierfreiraume kénnen als "besondere Vorziige" geltend gemacht werden,
welche gemass Planungs- und Baugesetz bei Bebauungspldanen gefordert
sind. Der Umfang der besonderen Vorziige muss auf die im Bebauungs-
plan ermoglichte Mehrnutzung abgestimmt sein. Eine Beteiligung durch
die Gemeinde ist nicht vorgesehen.

(D) Der Umfang der besonderen Vorzlige muss auf die im Bebauungsplan er-
moglichte Mehrnutzung abgestimmt sein. Eine Flachenvorgabe ist nicht
zweckmassig.

(E) Eine naturnahe Umgebungsgestaltung wird in § 40 gefordert und ist ins-
besondere bei Bebauungspldanen im Sinne der "besonderen Vorziige"
nachzuweisen. Gemeinschaftliche Freiflachen sollen entsprechend ihrer
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(F)

Lage und Zweckbestimmung ausgestaltet werden. Es sollen auch befes-
tigte, nicht naturnahe Flachen moglich sein. Die vorgeschlagene Formu-
lierung ware zu einschrankend.

Eine entsprechende Ergdnzung wurde vorgenommen.

§40 Okologische Ausgestaltung / 6kologischer Ausgleich

Antrage
(sinngemass):

(A)

(B)

(€

(D)

(E)

(F)

Verschiedene Antrage fordern, dass Klimaschutz- und anpassung nicht nur
"angemessen", sondern "konsequent" Rechnung zu tragen sei und dass
der Gemeinderat explizit auch in Ortsbildschutzzonen Auflagen im Inte-
resse des Klimaschutzes machen kann.

Verschiedene Antrage fordern zusatzliche, verscharfte Regelungen wie das
Verbot von Steingéarten, das Einfordern und Priifen eines "Musterplans
Okologischer Ausgleich", eine Minimalquote fiir einheimische Pflanzen,
prazisere Regelungen fiir Aussenbeleuchtungen und deren Energiequellen,
kein vollstandiges Unterkellern von Griinflachen.

In verschiedenen Antragen werden weniger strenge Vorschriften gefor-
dert, wie das Weglassen eines fixen Anteils fiir die 6kologische Ausgleichs-
flache, das Weglassen von Vorschriften zum Schutz des Baumbestands
oder zur Forderung von Neupflanzungen, das Weglassen von Vorschriften
zur Gestaltung am Siedlungsrand. Ein Antrag fordert das vollstandige L6-
schen dieses Artikels.

Je ein Antrag fordert, dass Meteorwasser iiber Benzin und/oder Olab-
scheider zu versickern ist resp. dass die Bestimmung betreffend Versicke-
rung zu streichen ist.

Verschiedene Antrage fordern eine prazisere Formulierung der Bestim-
mungen. In einem Antrag wird gefordert, dass ein Merkblatt resp. eine
Vollzugshilfe zu diesem Themenbereich erstellt wird.

Ein Antrag fordert, dass die 6kologische Durchlassigkeit fiir Kleintiere si-
cherzustellen und Fallen zu entschérfen sind.

Beantwor-
tung:

(A)

(B)
(€

(E)

Die Formulierung wurde aus der Musterbauordnung tibernommen und
wird als zweckmassig erachtet. Da es sich um allgemeine Bauvorschriften
handelt, sind diese auch in der Ortsbildschutzzone anzuwenden.
Angesichts der diversen Forderungen nach weniger Regelung wird der vor-
liegende Vorschlag grundsatzlich als ausgeglichen angesehen.

Angesichts der diversen Forderungen nach strengerer Regelung wird der
vorliegende Vorschlag grundsatzlich als ausgeglichen angesehen.

Der Passus wurde gestrichen, da das Gewasserschutzgesetz entsprechen-
de Vorgaben macht.

Die Formulierungen wurden Uberprift und, wo moglich, praziser verfasst.
Es ist vorgesehen, eine Arbeitshilfe zu erstellen, welche mit Rechtskraft
der neuen Bauordnung vorliegt. So werden Planende und Bauherrschaften
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in der Umsetzung der Bestimmungen unterstitzt und ein transparenter
Vollzug wird gewahrleistet.

(F) Ein entsprechender Passus wurde erganzt, da neue Erhebungen der Ge-
meinde gezeigt haben, dass die 6kologische Vernetzung innerhalb der
Siedlungen noch unzureichend ist.

§41 Dachgestaltung und Fassaden

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Bestimmung zur Dachgestaltung
in der Ortsbildzone ersetzt wird, da es die Ortsbildschutzzone nicht mehr
gabe.

(B) Zwei Antrage fordern, dass die Bestimmungen auch in der Ortsbild- resp.
Weilerzone gelten.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass auf die Schutz- und Ersatzpflicht bei
Brut- und Aufzuchtstandorten von Végeln und Fledermausen hingewie-
sen wird.

(D) In einem Antrag wird gefordert, dass Flachdachbegriinungen 6kologisch
hochwertig (mit Strukturen wie Totholz, Asthaufen, Steinhaufen) sein
mussen.

(E) In einem Antrag wird gefordert, dass bei der Erstellung von Solaranlagen
keine Dachbegriinung erstellt, sondern nur die Retention sichergestellt
werden muss.

(F) In einem Antrag wird gefordert, dass Anlagen der Haustechnik auf dem
Dach nur dann angebracht werden diirfen, wenn sie der energetischen
Selbstandigkeit und dem Klimaschutz dienen.

(G) In einem Antrag wird gefordert, dass die Bestimmung sprachlich praziser
verfasst wird.

Beantwortung:

(A) Die "Ortsbildschutzzone" gibt es weiterhin als Uberlagerung der Kern-
zone.

(B) Die Bestimmung gilt fiir Ortsbild- und Weilerzonen, was in der Bestim-
mung prazisiert wird.

(C) Auf die entsprechenden Inventare wird neu in § 3 hingewiesen. Es gilt
das Uibergeordnete Recht.

(D) Die Forderung wiére, insbesondere da sie auch bei der Erstellung von So-
laranlagen gelten wiirde, sehr weitgehend und schwierig umsetzbar.

(E) Fir Dachbegriinungen in Kombination mit Solaranlagen gibt es diverse
Umsetzungsbeispiele, wie eine neuere Publikation des Schweizerischen
Fachverbands fiir Sonnenenergie zeigt.

(F) Die Forderung waére sehr einschrankend und nicht umsetzbar.

(G) Die Bestimmung wurde sprachlich nochmals tGberprift und prazisiert.
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Antrage fiir zusatzliche Einzonungen

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass das Ziegeleimuseum und Umge-
(sinngemass): bung von der Landwirtschaftszone in die Zone 6ffentliches Interesse fiir
Bauten eingezont wird.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass die Parzelle 1745 (Allmendhof,
Rohrliberg) in die zweigeschossige Wohnzone eingezont wird.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass die Parzelle 485 (Lindencham) resp.
Teile davon fir preisglinstiges Wohnen eingezont wird.

(D) In einem Antrag wird gefordert, dass ein Teil der Parzelle 1277 (Lin-
dencham, Chrottenmatt) fiir preisglinstiges Wohnen eingezont wird.

(E) In einem Antrag wird gefordert, dass die Parzelle 523 (Oberweid, Eiz-
moos) fiir preisglinstiges Wohnen eingezont wird.

(F) In einem Antrag wird gefordert, dass fir das Heilpddagogische Zentrum
Hagendorn HZH die Flache gemass Machbarkeitsstudie, inkl. Parkierungs-
[6sung entlang der Lorzenweidstrasse, eingezont wird.

(G) In einem Antrag wird gefordert, dass im neuen Zonenplan eine Zone fir
die Ermoglichung zur Platzierung von Tiny-Hausern ausgeschieden wird.

(H) In einem Antrag wird gefordert, dass die Parzelle 3101 (Kirchbiihl) anstatt
der Zone offentliches Interesse fiir Erholung, der Zone 6ffentliches Inte-
resse flir Bauten zugeteilt wird (heute Zone offentliches Interesse Freihal-
tung). Weiter wird gefordert, dass die Parzelle 3170 (Rohrliberg/Buel) an-
statt der Zone 6ffentliches Interesse fiir Erholung, der Zone 6ffentliches
Interesse fir Bauten zugeteilt wird (heute Zone 6ffentliches Interesse
Freihaltung).

Beantwortung: (A) Eine Umzonung des Ziegeleimuseums in eine Zone 6ffentliches Interesse
flir Bauten wiirde zu einer kleinen Inselbauzone fiihren. Die Genehmi-
gungsfahigkeit ist fraglich. Anders als beim Heilpadagogischen Zentrum
wird es zudem fiir eine zeitgemasse Nutzung nicht als dringlich erachtet,
das Museum in eine Bauzone zu lberfiihren.

(B) Die Parzelle ist Teil der sogenannten "griinen Lunge". Im Rahmen der
Ortsplanung von 1990 wurde das Konzept dieser "griinen Lunge", welche
die Kulturlandschaft dstlich, nordlich und westlich von Cham verbindet,
formuliert. Noch heute gilt, dass man diese Bereiche moglichst von Be-
bauung resp. Bauzonen freihalten will. Im REK ist die "griine Lunge" kon-
zeptionell beriicksichtigt. Der Begriff wurde aber nicht verwendet. Uber-
dies hat der Gemeinderat beschlossen, Siedlungserweiterungen nur fir
preisglinstiges Wohnen gemdss Wohnraumférderungsgesetz WFG vorzu-
sehen. Da es sich bei der betreffenden Parzelle um ein bereits bewohntes
Wohnhaus handelt, entsprache die Einzonung nicht dieser Zielsetzung.
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(€)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

Abkldrungen fir eine entsprechende Einzonung wurden getroffen. Die
Grundeigentiimerschaft hat sich gegen eine grossere Einzonung fir preis-
glinstige Wohnungen ausgesprochen. Angrenzend an die Parzelle 1749
wird neu eine Einzonung von rund 400 m2 fiir preisgiinstiges Wohnen
vorgesehen, damit fir die Erneuerung des bestehenden Gebaudes eine
bessere Parzellengeometrie vorliegt. Die Sicherstellung der Erschlies-
sungsrechte bleibt Sache der Grundeigentiimerschaft.

Der Standort wird fiir eine Einzonung nicht als geeignet betrachtet, da er
flir Mehrverkehr ungeniigend erschlossen ware und stark larmbelastet
ist. Eine Erweiterung des Siedlungsgebiets westlich der Sinserstrasse wird
zudem aus heutiger Sicht nicht angestrebt.

Die Parzelle liegt im Wildtierkorridor, welcher den Stadtler Wald mit dem
Lorzenraum verbindet und eignet sich daher nicht fiir eine Einzonung
resp. Bebauung.

Das Erstellen von Parkplatzen entlang der Lorzenweidstrasse und die be-
antragte Einzonung fir die Realisierung einer oberirdischen Parkierungs-
anlage ist nicht vereinbar mit dem Gebot der haushélterischen Boden-
nutzung. Uberdies wiirde das Landschaftsbild beeintrichtigt.

Flr das Erstellen von Tiny-Hausern bedarf es einer Bauzone. Eine Einzo-
nung dafir wiirde aber dem durch den Gemeinderat beschlossenen
Grundsatz widersprechen, Neueinzonungen nur fir preisglinstige Woh-
nungen vorzunehmen. Eine Siedlung von Tiny-Hausern wirde zudem im
Verhaltnis zur generierten Nutzflache viel Bodenflache beanspruchen,
was dem Grundsatz von verdichtetem Bauen widerspricht.

Gemass aktueller Schulraumplanung stehen geniigend Flachenreserven
zur Verfligung. Somit besteht kein Grund fiir eine Zuweisung zur Bau-
zone. In der Zone 6ffentliches Interesse fiir Erholung sind auch Infrastruk-
turen fir die Sport- und Erholungsnutzung moglich.

Antrage fiir zusatzliche Umzonungen

Antrage
(sinngemass):

(A)

(B)

(€)

(D)

In einem Antrag wird gefordert, dass die Zonierung des Areals Riitiweid

dahingehend angepasst wird, dass die Mehrfamilienhduser Riitiweid 2—

20 kiinftig der Einzelbauweise entsprechen und die Arealbebauung Rti-
weid aufgehoben werden kann.

In mehreren Antragen wird gefordert, dass das Grundstiick 3310 (Erleb-
nis-Spielplatz Teuflibach) von der Wohn- und Arbeitszone Papieri in eine
Zone oOffentliches Interesse Erholung umgezont wird.

In mehreren Antragen wird gefordert, dass elf Grundstiicke im Langacher
von der Arbeitszone in die Wohn- und Arbeitszone WA4 umgezont wer-
den.

In einem Antrag wird gewiinscht, dass das Grundstiick 1264 (Neumatt)
von der Wohnzone W4 in die Kernzone umgezont wird.
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(E) In einem Antrag wird die Priifung gefordert, ob der "Griine Kitt" aus dem
REK als iberlagernde Zone in den Zonenplan und in die Bauordnung auf-
genommen werden kann.

Beantwortung: (A) Die Uberbauung wurde als Arealbebauung realisiert. Bei wesentlichen
Anderungen altrechtlicher Arealbebauungen ist gemiss den Bestimmun-
gen des Planungs- und Baugesetz ein einfacher Bebauungsplan zu erlas-
sen. Eine Einzelbauweise ist nicht moglich. Bei einfachen Bebauungspla-
nen kann eine hohere Ausnitzungsziffer (+20 %) und ein zusatzliches Ge-
schoss realisiert werden. Eine Umzonung ist daher nicht sinnvoll.

(B) Die Umzonung in die Wohn- und Arbeitszone Papieri wurde erst 2017
rechtskraftig. Fir eine Anderung miisste aufgezeigt werden, dass sich die
Rahmenbedingungen gegeniliber 2017 massgebend verdandert haben,
was nicht der Fall ist. Die Nutzung als Erlebnis-Spielplatz ist aber (iber den
Bebauungsplan grundeigentimerverbindlich gesichert (Bebauungsplan
Papieri, Art. 7 Abs. 5).

(C) Die wenigen verbleibenden Arbeitszonen auf Gemeindegebiet Cham sol-
len erhalten bleiben, damit ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen Ein-
wohnenden und Arbeitsplatzen erhalten bleibt. Zudem wurde das betref-
fende Gebiet bereits teilweise als Arbeitszone umgesetzt und weist auch
Nutzungen mit entsprechenden Emissionen auf. Eine Umzonung in eine
Mischzone ist aus den erwdhnten Griinden nicht sinnvoll.

(D) Das Grundstiick kann neu der Kernzone zugewiesen werden, ebenso das
angrenzende Grundstiick 1265. Beide Grundstiicke werden neu auch mit
der Ortsbildschutzzone tberlagert. Aufgrund der Umzonung ist gegebe-
nenfalls eine Mehrwertabgabe zu entrichten.

(E) Dem Anliegen wird mit den neu erlassenen Griinflachenziffern und er-
héhten Anforderungen an die Umgebungsgestaltung (insb. Bauordnung §
40) entsprochen.

Weitere Antrage

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass noch ungenutzte Bauzonenreserven
(sinngemass): nach Moglichkeit in die Landwirtschaftszone ausgezont werden.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass mehr 6ffentliche Spiel- und Begeg-
nungszonen in Cham erstellt werden, so dass in den nachsten zehn Jah-
ren eine Verdoppelung der Spiel- und Begegnungszonen erfolgt.

(C) Betreffend Einzonung des Heilpddagogischen Zentrums Hagendorn wird
nachgefragt, wie hoch der Betrag der Mehrwertabgabe sei und wann
diese fallig werde.

(D) In mehreren Antragen wird gefordert, dass keine Einzonung der Kosthau-
ser erfolgt.
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(E) In einem Antrag wird gefordert, dass die kantonale Naturschutzone so-
wie Naturschutzobjekte in den Lindenchamer Foren vor Erholungsnut-
zung geschiitzt werden. Zudem wird gefordert, dass dieses Gebiet nicht
mit einer Erholungszone belastet wird.

(F) In einem Antrag wird gefordert, dass klinftig keine Wohn- und Arbeitszo-
nen im Heiligkreuz erlassen werden.

(G) In einem Antrag wird gefordert, dass auch im Dorf Cham ein Okihof ana-
log Brunnmatt geplant wird.

(H) In einem Antrag wird gefordert, dass im Eizmoos entlang der Fussball-
platze zusatzliche Massnahmen zur Sicherung und Unterstitzung des
Wildtierkorridors vorgesehen werden.

(I) In einem Beitrag wird erfragt, was die Freihaltezone bei Pavatex Nord (GS
1786) bedeute.

(J) Ineinem Antrag wird gefordert, dass fir die 1. 6ffentliche Auflage ein
weiterer Differenzplan erstellt wird, der die Abweichungen klar ersicht-
lich zeigt. Zudem bedarf es einer Tabelle zu den vorgesehenen Umzonun-
gen inkl. Mengengerist.

(K) In einem Antrag wird gefordert, dass die Zone o6ffentliches Interesse im
Gebiet Pavatex Sud nicht vorgesehen wird.

(L) In mehreren Antragen wird gefordert, dass die Zone Archaologische
Fundstatte in Lindencham gemass rechtskraftigem Zonenplan belassen
wird.

(M) In einem Antrag wird gefordert, dass im Allmendhof ein Teil der Parzelle
429 (privates Eigentum) mit einem Teil der Parzelle 27 (gemeindliches Ei-
gentum) getauscht und entsprechend umgezont wird (Landwirtschafts-
zone resp. Zone Offentliches Interesse fir Bauten).

Beantwortung:

(A) In Cham gibt es keine unbebauten und unbeplanten Bauzonen, welche
flr die landwirtschaftliche Produktion ausgezont werden kdnnten.

(B) Fur dieses Anliegen ist der Zonenplan das falsche Instrument. Es handelt
sich dabei um ein strategisches Ziel. Der Gemeinderat Cham hat im Frei-
raum- und Sportanlagenkonzept aufgezeigt, wie sich die Gemeinde in
den kommenden Jahren diesbeziiglich entwickeln will. Insbesondere fiir
Spiel- und Begegnungsorte in den Quartieren ist die Gemeinde aber auf
Drittparteien angewiesen, da sie selbst dafiir nicht Gber die nétigen Land-
reserven an geeigneten Stellen verfiigt. Uberdies stellt die neue Bauord-
nung sicher, dass bei Bebauungspldanen weitere 6ffentlich zugangliche
Quartierfreirdume entstehen.

(C) Die Ermittlung der Mehrwertabgabe erfolgt durch die kantonale Schat-
zungskommission. Fallig wird die Mehrwertabgabe erst zum Zeitpunkt
der baulichen Umsetzung des Mehrwerts und nicht bei der Umzonung.

Lauf-Nr. 2020-4533

Seite 37/66



(D) Die Einzonung in die Spezialbauzone wurde vorgeschlagen, da die aktu-
elle Zonierung (Landwirtschaftszone mit Gberlagerter Ortsbildschutz-
zone) als widerspriichlich erachtet wurde. Aufgrund der Antrage wird
nun aber von einer neuen Zonierung abgesehen. Das Gebiet verbleibt in
der Landwirtschaftszone mit tiberlagerter Ortsbildschutzzone.

(E) Das Anliegen ist berechtigt und kann nachvollzogen werden. Mit dem Zo-
nenplan und der Bauordnung kann der Nutzungsdruck jedoch nicht ent-
scharft werden. Eine Zone fiir Erholungsnutzung ist nicht vorgesehen.
Durch die Festlegung als Landschaftsschutzzone und mit entsprechenden
Massnahmen im Landschaftsentwicklungskonzept wird der hohe Natur-
wert unterstrichen.

(F) Inder aktuellen Revision ist keine Anderung in diesem Bereich vorgese-
hen. Das Gebiet Heiligkreuz verbleibt in der Bauzone mit speziellen Vor-
schriften fir historische Bauten und Anlagen.

(G) Die gemeindliche Strategie sieht keinen Zweitstandort fiir einen Okihof
vor. Entsprechende Flachen sind nicht vorhanden und fiir eine Einzonung
konnte der Bedarf nicht dargelegt werden.

(H) Im Landschaftsentwicklungskonzept sind entsprechende Massnahmen
vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt projektbezogen und muss nicht im
Zonenplan gesichert werden.

(I) Gemass rechtskraftigem Zonenplan ist dies eine Zone o6ffentliches Inte-
resse fir Freihaltung. Da der rechtskraftige einfache Bebauungsplan in
diesem Bereich einen arealinternen Fussweg vorsieht, ist eine Korrektur
der Zonierung angezeigt. Mit der vorgesehenen Zonierung als {ibrige
Zone Freihaltung wird dem Zweck gemass Bebauungsplan entsprochen.

(J) Die vorgesehenen Abweichungen waren bereits im Planstand fiir die in-
formelle 6ffentliche Mitwirkung klar ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der 1.
dffentlichen Auflage wird der Planungsbericht vorliegen, welcher die An-
derungen zusatzlich erlautert.

(K) Die Zone offentliches Interesse fur Bauten auf dem ehemaligen Pavatex-
Areal wird entsprechend der Schulraumplanung fiir einen neuen Primar-
schulstandort benétigt.

(L) Die Zone Archéologische Fundstatte wurde durch den Kanton definiert
und durch die Gemeinde ibernommen.

(M) Der Abtausch wird auch von den zustandigen gemeindlichen Stellen als
zweckmassig erachtet und die Umzonung entsprechend berticksichtigt.
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Mitwirkung zum Parkplatzreglement

Allgemeines

Das Parkplatzreglement wird aufgrund von Erfahrungen im Vollzug lediglich in Teilen revidiert und wo
notig auf die neue Bauordnung abgestimmt. Die nicht speziell bezeichneten Artikel sind von der Revi-
sion ausgeklammert und stehen nicht zur Diskussion. Zum Parkplatzreglement gingen rund 40 Einzel-
antrage von gut 10 Personen und Organisationen ein. Einige Antrage beziehen sich auf Bestimmungen
im Parkplatzreglement, die von der Revision ausgeklammert sind. Auf diese Antrage wird formell nicht
naher eingetreten. Die Gbrigen Einzelantrage wurden ausgewertet, in der zustandigen Kommission dis-
kutiert und auf ihre Umsetzbarkeit geprift. Aufgrund der Meinungsbildung in der zustdandigen Kom-
mission und im Gemeinderat wurde das Parkplatzreglement angepasst. Die nachfolgende Dokumenta-
tion zeigt die eingegangenen Antrage sortiert nach Artikel. In der jeweiligen Beantwortung zeigt der
Gemeinderat auf, ob die Antrage zu Anderungen im Entwurf gefiihrt haben und was die Griinde bei
einer Ablehnung sind.

§1 Zweck

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass als Zweck auch die Lenkung und
(sinngemass): Verkehrsminderung erwahnt werden sollen. In einem weiteren Antrag
wird gefordert, dass flachen- und ressourcenschonende Mobilitdt sowie
autoarme Nutzungen aktiv zu férdern sind.

(B) In einem Antrag wird bemangelt, dass eine Aussage zu 6ffentlichen Park-
platzen fehit.

(C) In einem Beitrag wird angemerkt, dass die Reduktion der Pflichtpark-
platze in der Zone A, der erhéhte Spielraum fiir autofreie Nutzungen, die
Forderung von Veloparkpldtzen sowie die Gestaltungsvorschriften fir
Parkplatze begrisst wird.

Beantwortung: (A) Das Parkplatzreglement sieht keine direkt anwendbaren Massnahmen
zur Verkehrslenkung vor (z.B. lenkungswirksame Bewirtschaftung), wes-
halb dies nicht im Zweckartikel erwdhnt wird. Ebenso kann keine aktive
Forderung beschlossen werden, da dies unter Umstanden kreditrelevant
ware.

(B) Das Parkplatzreglement bezieht sich nur auf Parkierungsanlagen auf Pri-
vatgrund, die klar einem Gebadude und dessen Zweck zugewiesen sind.
Fir Regelungen zu 6ffentlichen Parkplatzen bedirfte es einem anderen
Reglement. In der Einwohnergemeinde Cham besteht aktuell kein Regle-
ment.

(C) Dies wird zur Kenntnis genommen.
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§3 Ausnahmen

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, dass der hohe Anteil an Mitarbeitenden

mit Kundenkontakten als Ausnahmegrund ausgenommen wird.

Beantwortung:

(A) Diese Bestimmung wird inhaltlich nicht angepasst und ist deshalb nicht

Gegenstand der Revision.

§6 Berechnung des Grenzbedarfs

Antrage
(sinngemass):

(A)

(B)

In einem Antrag wird unterstrichen, dass die vorgesehene Begrenzung
der Anzahl Parkplatze unbedingt umzusetzen ist.

In einem Antrag wird gefordert, eine weitere Drosselung des Parkplatz-
angebots zu prifen. In einem Antrag wird gefordert, dass die Berech-
nungsweise so angepasst wird, dass der Grenzbedarf an Parkplatzen er-
héht wird.

Beantwortung:

(A)
(B)

Dies wird zur Kenntnis genommen.
Dieser Paragraph wird inhaltlich nicht angepasst und ist deshalb nicht Ge-
genstand der Revision.

§7 Effektiver Bed

arf

Antrage
(sinngemass):

(A

~

(B)

(€)

(D)

(E)

In einem Antrag wird gefordert, dass bei der Berechnung des effektiven
Bedarfs Bruchteile abgerundet werden.

In mehreren Antragen wird gefordert, dass der effektive Bedarf nicht wie
vorgesehen gesenkt wird. In der Zone A sei der Minimalwert bei 60 % zu
belassen.

In mehreren Antragen wird eine Senkung des effektiven Bedarfs gefor-
dert: Dass in der Zone A der Maximalwert auf 80 % (anstelle 100 %) ge-
setzt und der Minimalwert auf 20 % gesetzt wird, in der Zone A das Mini-
mum auf 40 %.

In einem Antrag wird gefordert, dass der Beschrieb der Zone B gedndert
wird in "gute 6ffentliche Verkehrserschliessung" anstelle "teilweise
gute...".

In einem Antrag wird gefordert, dass in der Zone B keine grossen Arbeits-
nutzungen zugelassen werden resp. nur dann, wenn ein Mobilitatskon-
zept vorliegt. Durch das Mobilitatsmanagement soll der effektive Bedarf
um 20 % reduziert werden.

Beantwortung:

(A)

(B)

Die Aufrundung der Bruchteile an Pflichtparkplatzen entspricht einer
weit verbreiteten Praxis. Sie hat sich bewahrt und wird nicht geandert.
An der neuen Reduktion wird festgehalten. Sie bringt fir die Grundeigen-
timerschaften einen grosseren Spielraum fiir ihre Bauvorhaben. Bei
grossen Bauvorhaben, die einen Bebauungsplan bedingen, wird das Park-
platzangebot gestitzt auf Verkehrsgutachten festgelegt.
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(C) Die Werte haben sich bewéahrt. An den Reduktionsfaktoren wird daher
festgehalten.

(D) Die Gebiete besitzen mehrheitlich eine OV-Giiteklasse C (mittelmassige
Erschliessung, siehe map.geo.admin.ch), weshalb die vorgeschlagene Be-
zeichnung nicht korrekt ware.

(E) Ein Ausschluss von grossen Arbeitsnutzungen in der Zone B wére sehr
einschneidend und entspricht auch nicht den Entwicklungszielen der Ge-
meinde. Das Anliegen ist jedoch sinngemadss in den Arbeitszonen abge-
deckt, wonach bei Baugesuchen mit mehr als 50 Parkplatzen Mobilitats-
konzepte auszuarbeiten sind (§ 9 PP-Reglement).

§10 Besondere Verhiltnisse

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass der Grundbucheintrag zur Erstel-
(sinngemass): lung autoarmer Nutzungen mit der Baubewilligung vorliegen soll.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass bei allen Bauvorhaben die Umset-
zung autoarmer Nutzungen zumindest geprift werden soll und nicht an
einen Schwellenwert (min. sechs Wohneinheiten) gekniipft wird.

(C) Mehrere Antrage fordern, dass die Erstellung autoarmer Nutzungen ba-
sierend auf einem Mobilitatskonzept nicht zugelassen werden soll. Zu-
dem soll es nicht moglich sein, dass der Gemeinderat bei ordentlichen
Bebauungsplanen das Angebot an Parkplatzen im Einzelfall festlegen
kann.

Beantwortung: (A) Der Grundbucheintrag ist erst mit Rechtskraft der Baubewilligung mog-
lich.

(B) Eine Mindestvorgabe zu den Wohneinheiten wird aufgehoben. Autoarme
Nutzungen sollen bei allen Mehrfamilienhdusern maoglich sein.

(C) Bereits das heutige Parkplatzreglement erlaubt es, autoarme Nutzungen
zu realisieren. Im Rahmen der Revision werden die Vorgaben prazisiert.
Bereits heute wird bei Bebauungsplanen das Parkplatzangebot ortsspezi-
fisch festgelegt. Die neue Regelung schafft bei einfachen Bebauungspla-
nen mehr Spielraum fiir die Grundeigentliimerschaften. Bei ordentlichen
Bebauungspldanen entspricht die Regelung der bestehenden Praxis.

§13 Abstellplatze fiir Zweiradfahrzeuge

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Regelung gemadss rechtskrafti-
(sinngemass): gem Reglement belassen wird.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass Motorrader zusatzlich zu den Velo-
abstellplatzen geregelt werden sollen.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass auch Velos mit Anhanger in die
Uberlegungen miteingezogen werden miissen.

(D) In einem Antrag wird gefordert, dass darauf geachtet wird, dass nur so
viele Abstellplatze fiir Zweiradfahrzeuge wie nétig erstellt werden.
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Beantwortung:

(A) Das Velo hat als Verkehrsmittel im Alltags- und Freizeitverkehr an Bedeu-
tung gewonnen. Die heutige Regelung fiihrt zu Abstellsituationen, die
nicht der Nachfrage entsprechen und daher vielfach zu klein dimensio-
niert sind. Daher wird die Berechnungsbasis anhand der verbreiteten Be-
rechnungsmethode der VSS-Norm angepasst. (VSS = VSS = Schweizeri-
scher Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute)

(B) Die Motorrader wurden in § 13 Abs. 3 ergénzt.

(C) Die bedarfsabhangige Realisierung ist bereits in § 13 Abs. 1 vorgesehen.

(D) Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Die vorgesehene Regelung ent-
spricht den aktuellen Normen.

§15 Anordnung und Gestaltung der Parkplatze

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, dass bei der Standortwahl und Ausge-
staltung von Parkplatzen der Sicherheit von Zufussgehenden und Velo-
fahrenden prioritdar Rechnung zu tragen sei (§ 15.2).

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass Elektroautos nicht in Tiefgaragen
parkiert werden dirfen. Zudem seien 6ffentliche und private Parkplatze
zu 50 % mit Elektroanschliissen zu erstellen.

(C) In einem Kommentar wird unterstrichen, dass die Vorschrift fiir durchlas-
sige Beldge bei Aussenparkplatzen unbedingt umzusetzen sei (§15.3).

(D) In mehreren Antragen wird gefordert, dass die Vorschrift, pro Aussen-
parkplatz einen Baum zu setzen, gestrichen werden soll. Ein Antrag for-
dert zudem, dass die bisherige rechtskraftige Formulierung beibehalten
wird. In einem weiteren Antrag wird gefordert, dass pro Aussenparkplatz
zwingend ein Baum zu pflanzen ist (keine "Kann-Formulierung") (§15.4).

(E) In einem Antrag wird gefordert, dass gedeckte Parkierungsanlagen zwin-
gend zu begriinen oder mit Photovoltaik-Panels auszustatten sind.

(F) In einem Antrag wird gefordert, dass der Bonus fiir den Ersatz von beste-
henden oberirdischen Parkplatzen maximal 10 % betragen soll und alter-
nativ auch finanziell entschadigt werden kann (§ 15.5).

(G) In einem Antrag wird gefordert, dass min. 75 % (anstelle 50 %) der Velo-
abstellplatze fir Kundschaft resp. Besucher/-innen witterungsgeschuiitzt
und ebenerdig zu errichten seien (§ 15.6).

(H) In verschiedenen Antragen wird gefordert, dass Veloabstellplatze tber-
dacht und abschliessbar sein sollen resp. 75 % davon. In einem Antrag
wird gefordert, dass Veloparkplatze "Gberdacht" und nicht "witterungs-
geschiitzt" sein sollen (§15.6).

Beantwortung:

(A) Das Anliegen ist bereits durch Gbergeordnete Normen (VSS) und das ge-
meindliche Strassenreglement abgedeckt. Die Einhaltung der entspre-
chenden Sicherheitsnormen wird im Baubewilligungsverfahren geprift.
Eine zusatzliche Regelung ist nicht notig.
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(B)

(€
(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

Das Abstellen von E-Fahrzeugen soll weiterhin in Tiefgaragen zulassig
sein, zumal fur ein Verbot eine libergeordnete Rechtsgrundlage geschaf-
fen werden misste. Die Erstellung einer Grundinfrastruktur fiir Elektro-
mobilitdt wird bereits in der Bauordnung gefordert. Die Vorgabe eines fi-
xen Prozentsatzes ist nicht sachgerecht, da sich die Ladesysteme und
Konzepte entsprechend den Anforderungen des Marktes schnell veran-
dern.

Wird zur Kenntnis genommen.

Bereits heute besteht eine Begriinungspflicht bei Aussenparkplatzen. Die
Bestimmung wird im Sinne des Antrags dahingehend angepasst, dass
nach Moglichkeit ein Baum pro vier Aussenparkplatze zu pflanzen ist.
Parkplatze sollen grundsatzlich in Tiefgaragen untergebracht werden.
Einhausungen wirken sich unglinstig auf das Ortsbild aus. Gemass Bau-
ordnung § 41 Abs. 4 sind Flachdadcher von Neubauten zu begriinen. Dazu
zahlen auch Carports.

Absatz 5 wird ersatzlos aufgehoben, da er in der Vergangenheit nie zur
Anwendung kam.

Bei schlechtem Wetter sind erfahrungsgemass weniger Velos unterwegs.
Daher sollen min. 50 % der Veloabstellplatze fir Kundschaft resp. Besu-
cher/-innen gedeckt realisiert werden.

Neu werden "gedeckte" Kundenparkplatze gefordert. Im Unterschied zur
vorgeschlagenen Formulierung ist kein seitlicher Witterungsschutz notig.
Die Bestimmung wurde zudem dahingehend angepasst, dass auch bei Ve-
loabstellplatzen fir Bewohner/-innen und Beschaftigte Vorrichtungen
zum Diebstahlschutz anzubringen sind.

§17 Ablésesumm

(]

Antrage
(sinngemass):

(A)

In mehreren Antragen wird gefordert, dass Ersatzabgaben in einen Fonds
zur Férderung von OV und Veloverkehr fliessen sollen resp. dieser nicht
der Erstellung von 6ffentlichen Parkplatzen dienen soll.

Beantwortung:

(A)

Die Ersatzabgabe fliesst in einen Fonds, der zur Schaffung und zum Be-
trieb von &ffentlichen Parkplatzen, zur Férderung des OV und des Fahr-
radverkehrs zu verwenden ist. Die Regelung lasst genligend Spielraum
zur Unterstitzung von Projekten. Auch Projekte zur Verlagerung von
oberirdischen 6ffentlichen Parkplatzen in eine Tiefgarage sollen aus dem
Fonds finanziert werden konnen.
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Mitwirkung zum Richtplan Verkehr und Strassenraume

Allgemeines

Zum Richtplan Verkehr und Strassenraume gingen rund 240 Einzelantrage von 40 Personen und Orga-
nisationen ein. An der Zustimmungsmessung zu den sechs verkehrspolitischen Zielen haben zudem
knapp 30 Personen und Organisationen teilgenommen. Nachfolgende Grafik zeigt vereinfacht den An-
teil der zustimmenden resp. nicht zustimmenden Voten.

Strassenraume zu Begegnungsraumen umgestalten 2% sak
Verkehr quartiervertraglich organisieren o 100%
Oristeile attraktiv vernetzen 10% B1%
K ;::aius-e:-u:‘.g des motorisierten Individualverkehrs 5% =%
Abstimmung Siedlung und Verkehr 30% 70%
Flacheneffiziente und ressourcenschonende Mobilitat =% 96%

Die Einzelantrage wurden sorgfaltig ausgewertet, in der zustandigen Kommission diskutiert und auf
ihre Umsetzbarkeit geprift. Der Richtplan wurde entsprechend dem Beratungsergebnis angepasst. Die
nachfolgende Dokumentation zeigt die eingegangenen Antrage pro Richtplankarte auf. In der jeweili-
gen Beantwortung zeigt der Gemeinderat auf, ob die Antrige zu Anderungen im Richtplanentwurf ge-
fiihrt haben und was die Griinde bei einer Ablehnung sind.

Allgemeine Antrage zur informellen Mitwirkung des Richtplans Verkehr und Strassenrdume

Antrage (sinn- (A) In einem Antrag wird gefordert, dass das Landschaftsentwicklungskon-
gemass): zept LEK 6ffentlich aufzulegen sei. Nur so kdnne eine vollumfangliche Be-
urteilung des Richtplans stattfinden.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass die vier Richtplankarten aufeinan-
derzulegen sind, um Widerspriiche und Konflikte zu erkennen.

Beantwortung: (A) Das LEK wird zusammen mit dem Richtplan Verkehr und Strassenrdume
nach der kantonalen Vorpriifung 6ffentlich aufgelegt.

(B) Die Richtplankarten wurden inhaltlich tiberprift und kontrolliert und auf-
einander abgestimmt. Die Inhalte kénnen digital individuell zusammen-
gesetzt werden.
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Richtplankarte Fussverkehr und 6ffentlicher Verkehr

Allgemeine Antrage zur Richtplankarte Fussverkehr und 6ffentlicher Verkehr

Antrage (A) Zwei Antrage fordern, dass die Fussverbindungen in der Landwirtschafts-
(sinngemass): zone auf die wichtigsten Verbindungen, jene von grossem 6ffentlichem
Interesse, zu beschranken sind. Zudem sind die Mehraufwande der Land-
wirte infolge der Naherholungssuchenden zu entschadigen. Mehrere An-
trage fordern zudem, dass keine bestehenden sowie geplanten Fuss-
(und Velo-) Wegverbindungen durch Bewirtschaftungsparzellen fihren.

(B) Mehrere Antrage fordern, dass die gesetzliche Grundlage gemass Stras-
senreglement und kantonalem Gesetz liber Strassen und Wege GSW von
"Fusswegverbindungen" aufgefiihrt werden muss, damit der Ausbau-
stand verstandlich ist.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass das Mitwirkungsverfahren abzubre-
chen sei und mit einheimischen Fachleuten neu gestartet wird.

(D) In einem Antrag wird gefordert, dass auf Fusswegverbindungen in den
Lindenchamer Foren zu verzichten sei. Zudem seien die Signaturen zu
Gberprifen.

Beantwortung: (A) Das Erholungsnetz wurde auf die bereits im heutigen Richtplan festgeleg-
ten Verbindungen, auf das kommunale Langsamverkehrskonzept 2014
und auf die Verbindungen von SchweizMobil Gberprift und reduziert. Die
Verbindungen, auf denen heute keine Fusswegrechte bestehen, werden
in der Richtplankarte als zusatzlich gewilinschte Naherholungswege be-
zeichnet. Im Richtplantext wird vermerkt, dass auf die Interessen der
landwirtschaftlichen Produktionsbetriebe Riicksicht zu nehmen ist.

(B) Die gesetzliche Grundlage wird im Planungsbericht erganzt.

(C) Das informelle Mitwirkungsverfahren wird fortgesetzt.

(D) Die Richtplankarte wurde entsprechend den Riickmeldungen tberpruft
und teilweise angepasst.

Festlegung F1 Fusswegverbindungen

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Festlegung F1 ergédnzt wird mit:
(sinngemass): "... und baut das Netz, unter Berlicksichtigung der Landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen, in Etappen aus."

Beantwortung: (A) Der Richtplantext wurde sinngemass erganzt.
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Fusswegverbindungen bestehend

Antrage (A) Mehrere Antrage fordern, diverse bestehende Fusswegverbindungen zu
(sinngemass): streichen (siehe Beilage 1).

(B) Mehrere Antrage fordern, diverse bestehende Fusswegverbindungen in
Bezug auf bestehend/geplant oder hinsichtlich der Wegfiihrung anzupas-
sen (siehe Beilage 1).

Beantwortung: (A) Die Fusswegverbindungen wurden in Bezug auf die bereits im heutigen
Richtplan festgelegten Verbindungen, auf das kommunale Langsamver-
kehrskonzept 2014 und auf die Verbindungen von SchweizMobil tiber-
priift und angepasst. Uberdies wurde das bezeichnete Fusswegnetz in
Bezug auf die bestehenden und fehlenden Wegrechte liberprift und im
Sinne des Antrags angepasst.

(B) Die Richtplankarte wird wahrend der kantonalen Vorpriifung im Sinne
der Antrage Uberpriift und wo nétig angepasst. Wo Fusswegrechte feh-
len, sind die Wegverbindungen als gewlinschte zuséatzliche Fusswege zu
bezeichnen.

Fusswegverbindungen geplant

Antrage (A) Mehrere Antrage fordern, diverse geplante Fusswegverbindungen zu
(sinngemass): streichen (siehe Beilage 1).

(B) In elf Antragen wird eine Anpassung von diversen Wegfilihrungen gefor-
dert (siehe Beilage 1).

Beantwortung: (A) Das Erholungsnetz wurde in Bezug auf die bereits im heutigen Richtplan
festgelegten Verbindungen, auf das kommunale Langsamverkehrskon-
zept 2014 und auf die Verbindungen von SchweizMobil Gberpriift und an-
gepasst. In der Richtplankarte sind die zusatzlich gewiinschten Verbin-
dungen bezeichnet. Im Richtplantext wird darauf verwiesen, dass bei der
Umsetzung dieser Verbindungen auf die Interessen der landwirtschaftli-
chen Produktionsbetriebe Riicksicht zu nehmen ist. Die Umsetzung setzt
Uberdies voraus, dass mit den betroffenen Grundeigentiimerschaften
eine Einigung beziglich der Wegrechte erzielt werden konnte.

(B) Die Anliegen wurden geprift. Die Richtplankarte wurde im Sinne der An-
trage Uberprift und wo notig angepasst.

Fusswegverbindungen neuer Eintrag

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass eine neue Fusswegverbindung (und
(sinngemass): Velowegverbindung) zwischen der Stdseite von Pfad und Knonau einge-
tragen wird (ohne konkreten Umsetzungsvorschlag).
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(B) In einem Antrag wird gefordert, dass die Umfahrung des Schulhauses in
Hagendorn als Fusswegverbindung aufgenommen wird.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass eine neue Fusswegverbindung zwi-
schen dem Quartier Rebenweid und dem Schulhaus eingetragen wird.

Beantwortung: (A) Der Kanton plant die Aufwertung der Knonauerstrasse fir den Fuss- und
Veloverkehr (kombinierter Fuss- und Veloweg). Dies wird im Richtplan als
durchgehende Verbindung erganzt.

(B) Dies wird erganzt.

(C) Die im Entwurf eingetragenen Verbindungen wurden aufgrund aller
Rickmeldungen tberprift und entsprechend bereinigt. Eine neue Ver-
bindung entlang dem Siedlungsrand ist vorgesehen.

Wichtige Strassenquerung

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass die wichtige Strassenquerung auf
(sinngemass): der Kreuzung Sinser- und Untermihlestrasse gestrichen wird.

(B) Ein Antrag fordert, dass auf der Kreuzung Sinserstrasse, Heiligkreuzstrasse
und Lindenhofverbindung eine wichtige Strassenquerung eingetragen
wird. Zudem soll eine wichtige Strassenquerung auf den Kreuzungen Un-
termuhlestrasse, Lindenstrasse und Schulhausstrasse sowie Lindenstrasse,
Sinserstrasse und Fildernweg eingezeichnet werden.

Beantwortung: (A) Der Eintrag wird gel6scht.

(B) Die beantragten Verbindungen sind wichtig. In der Richtplankarte sind je-
doch lediglich diejenigen Querungen dargestellt, auf denen Massnahmen
geplant sind. Die Richtplankarte wird um die Querungen Heiligkreuz-
strasse und Lindenstrasse erganzt.

Uber- und Unterfiihrung

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass eine neue Unter- oder Uberfiihrung
(sinngemass): bei der Umfahrungsstrasse Cham-Hiinenberg UCH zu priifen sei vom Hof
Hausheer oder bei der Sinserstrasse in Richtung des Kreisels Hammer.

(B) Mehrere Antrige fordern, dass eine neue Unter- oder Uberfiihrung nérd-
lich der Alpenblickkreuzung eingetragen wird, um die Siedlungsbereiche
Stadtlerried und Duggeli fir den Fuss- und Veloverkehr direkt miteinan-
der zu verbinden.

(C) Ein Antrag fordert, dass eine neue Unterflihrung bei der Kreuzung Zuger-
/Neudorfstrasse fiir den Fussverkehr eingetragen wird.
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Beantwortung: (A) Eine neue zusitzliche Unter- oder Uberfiihrung bei der UCH ist im rechts-
kraftigen Projekt der UCH nicht vorgesehen.

(B) Das Anliegen ist grundsatzlich nachvollziehbar. Eine solche Anbindung
war im alten Richtplan Verkehr vorgesehen, wobei offen ist, wie diese
hatte umgesetzt werden konnen. Sie wurde daher nicht an der bisheri-
gen Lage in der Richtplankarte Gibernommen. Hingegen ist im Richtplan-
entwurf eine neue Verbindung 6stlich der Alpenblickstrasse eingetragen.
Es besteht noch kein Projekt. Die genaue Lage ist offen.

(C) Mit der Er6ffnung der UCH und der Umgestaltung der Zugerstrasse mit
Tempo 30 kann der Strassenraum a Niveau bedeutend einfacher gequert
werden. Eine zusatzliche Unterquerung ist nicht notig und wird daher
nicht in den Richtplan Verkehr aufgenommen.

Bushaltestellen

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass in Lindencham eine Bushaltestelle
(sinngemass): ausreichend sei und somit eine Haltestelle aufgehoben werden soll. Zu-
dem ist die Haltestelle sicherer auszugestalten und in Richtung Hof Haus-
heer zu verschieben.

Beantwortung: (A) Am heutigen Angebot wird festgehalten, da dies im Interesse der OV-Er-
schliessungsqualitdt von Lindencham ist.

Richtplankarte Veloverkehr

Allgemeine Antrage zur Richtplankarte Veloverkehr

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Veloverbindung in der Landwirt-
(sinngemass): schaftszone auf die wichtigsten Verbindungen, jene von grossem o6ffentli-
chem Interesse, zu beschranken sind. Zudem sind die Mehraufwande der
Landwirte infolge der Naherholungssuchenden zu entschadigen.

(B) In zwei Antragen wird gefordert, dass die Velowegverbindungen, die neu
in die Richtplankarte aufgenommen wurden, auch als solche zu kenn-
zeichnen sind (Differenz zum alten Richtplan).

(C) In zwei Antragen wird gefordert, dass die Fahrtwegrechte generell zu
Uberprifen sind. Zudem sind die neu geplanten Velowegverbindungen
mit den Bewirtschaftern und Grundeigentiimern zu klaren.

Beantwortung: (A) Das Freizeitnetz wurde in Bezug auf die bereits im heutigen Richtplan
festgelegten Verbindungen, auf das kommunale Langsamverkehrskon-
zept 2014 und die Verbindungen von SchweizMobil Gberprift und redu-
ziert. In der Richtplankarte sind die zusatzlich gewlinschten Freizeitver-
bindungen bezeichnet. Im Richtplantext wird darauf verwiesen, dass bei
der Umsetzung dieser Verbindungen auf die Interessen der landwirt-
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schaftlichen Produktionsbetriebe Riicksicht zu nehmen ist. Die Umset-
zung setzt Giberdies voraus, dass mit den betroffenen Grundeigentiimer-
schaften eine Einigung beziiglich der Wegrechte erzielt werden kann.

(B) Es wurde ein zusatzlicher Plan erstellt, der die Differenzen zwischen den
rechtskraftigen und den neuen Verkehrsnetzen im Richtplan Verkehr
zeigt (siehe Beilage 2).

(C) Die Wegrechte werden wahrend der kantonalen Vorprifung tberpriift.
Wo Wegrechte fehlen, ist dies in der Richtplankarte vermerkt. Sie wer-
den neu als geplante Verbindungen bezeichnet. Den Erlass von Dienst-
barkeiten basierend auf dem Richtplan setzt eine Einigung zwischen Ge-
meinde und Grundeigentiimerschaft voraus.

Festlegung V1 Velowegverbindungen

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Festlegung V1 wie folgt erganzt
(sinngemass): wird:

Die Gemeinde Cham sichert sich Velowege, wo das kantonale Netz fehlt
oder zu weit entfernt ist.

Bei den ortlichen Gegebenheiten ist der Landwirtschaft und der Biodiver-
sitat der Vortritt zu lassen.

Auch die moglichen Konflikte und Sicherheitspunkte spielen eine wich-
tige Rolle in der Planung.

Beantwortung: (A) Der Richtplantext wird dahingehend prézisiert, dass die Gemeinde bei
den zusatzlich gewiinschten Veloverbindungen im Landwirtschaftsgebiet
auf die Interessen der landwirtschaftlichen Produktionsbetriebe Riick-
sicht nimmt. Die Gbrigen beiden Aspekte werden in der Festlegung nicht
erwahnt, da dies ohnehin in die Interessensabwagung einfliesst.

Festlegung V2 Veloachse

Antrage (A) In einem Beitrag wird darauf hingewiesen, dass die Festlegung V2 in Lin-
(sinngemass): dencham bereits umgesetzt wurde.
Beantwortung: (A) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Nutzungskomfort soll je-

doch laufend verbessert werden, weshalb auf der Richtplankarte nicht
zwischen bestehend und geplant unterschieden wird.
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Festlegung V3 Offentliche Veloabstellanlagen

Antrage (A) In einem Beitrag wird darauf hingewiesen, dass Lindencham kein Zielge-

(sinngemass): biet sei und die Massnahme V3 in Lindencham nicht umgesetzt werden
muss.

Beantwortung: (A) Im Ortsteil Lindencham ist ausschliesslich beim "Fuhrwerk" eine 6ffentli-
che Veloabstellanlage geplant. Hier handelt es sich um ein Zielgebiet fiir
Velos.

Festlegung V4 Wichtige Strassenquerung

Antrage (A) In einem Antrag wird darauf hingewiesen, dass die Festlegung V4 noch zu
(sinngemass): konkretisieren sei.
Beantwortung: (A) In der Richtplanung ist es nicht mdglich, saimtliche Konfliktstellen zu ana-

lysieren und die Massnahmen aufzuzeigen. Dies erfolgt nachgelagert an
die Richtplanung in separaten Umsetzungsprojekten, was im Planungsbe-
richt ergdnzt wird.

Festlegung neu

Antrdge (A) In einem Antrag wird gefordert, dass eine fiinfte Festlegung zu E-Bikes
(sinngemass): und deren Wegbenutzungsrechten formuliert wird.
Beantwortung: (A) Die Wegbenutzungsrechte fiir E-Bikes sind im (ibergeordneten Recht ge-

regelt, somit ist keine zusatzliche Festlegung notwendig. Mit langsamen
Elektrovelos (bis 25 km/h) darf man die signalisierten Velowege und Ve-
lostreifen benutzen. Schnelle Elektrovelos (bis 45 km/h) dirfen Velowege
nur befahren, wo auch leichte Motorrader erlaubt sind. Personen mit
schnellen Elektrovelos sollen grundsatzlich die Strassen benutzen, weil
das Konfliktpotenzial bei kombinierten Fuss- und Velowegen sonst zu
hoch ist.

Velowegverbindungen bestehend

Antrage (A) Ein Antrag fordert, dass die bestehende Velowegverbindung von der Berg-
(sinngemass): ackerstrasse zum Stadlerwald gestrichen werden soll.

(B) Ein Antrag fordert, dass die bestehende Velowegverbindung von Rumen-
tikon nach Frauenthal gestrichen wird.

(C) Ein Antrag fordert, dass die bestehende Velowegverbindung auf der
Moosstrasse ab Mugerenstrasse in Richtung Norden gestrichen wird.
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(D) Ein Antrag fordert, dass die Velowegverbindungen beim Papieri-Areal an-
gepasst werden.

Beantwortung:

(A) Diese Verbindung wurde gestrichen.

(B) Bereits der rechtskraftige Richtplan bezeichnet eine Veloverbindung,
weshalb am Eintrag festgehalten wird.

(C) Diese Verbindung wurde gestrichen.

(D) Die Veloverbindungen wurden mit den aktuellen Planen des Papieri-Are-
als abgeglichen.

Velowegverbindungen geplant

Antrage
(sinngemass):

(A) Mehrere Antrage fordern, diverse geplante Velowegverbindungen zu
streichen (siehe Beilage 2).

(B) In einem Antrag wird die Frage gestellt, ob die Untermiihlestrasse als be-
stehend und nicht als geplant zu bezeichnen sei. In einem anderen An-
trag wird die Frage gestellt, ob die West-Ost-Verbindung im Papieri-Areal
nicht nordlicher zu liegen komme. (siehe Beilage 2).

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass die geplante kantonale Velowegver-
bindung von Lindencham nach Ochsenlon/St. Wolfgang gestrichen wer-
den soll.

(D) In einem Antrag wird gefordert, dass die geplante kantonale Velowegver-
bindung von Langacher in Richtung Nordosten nérdlich der Autobahn A4
gestrichen werden soll.

(E) Ein Antrag fordert, die Markierung der geplanten kantonalen Veloweg-
verbindung von Lindencham nach Friesencham entlang der Untermiih-
lestrasse zu prifen und als bestehende zu markieren.

(F) In einem Antrag wird gefordert, dass es in Lindencham keine neuen Velo-
wegverbindungen geben soll.

Beantwortung:

(A) Das Freizeitnetz wurde in Bezug auf die bereits im heutigen Richtplan
festgelegten Verbindungen, auf das kommunale Langsamverkehrskon-
zept 2014 und die Verbindungen von SchweizMobil Gberprift und redu-
ziert. In der Richtplankarte sind die zusatzlich gewlinschten Freizeitver-
bindungen bezeichnet. Im Richtplantext wird darauf verwiesen, dass bei
der Umsetzung dieser Verbindungen auf die Interessen der landwirt-
schaftlichen Produktionsbetriebe Riicksicht zu nehmen ist. Die Umset-
zung setzt Gberdies voraus, dass mit den betroffenen Grundeigentimer-
schaften eine Einigung bezlglich der Wegrechte erzielt werden kann.

(B) Auf der Untermihlestrasse handelt ist sich um eine geplante kantonale
Veloverbindung.

Die Veloverbindungen wurden mit den aktuellen Planen des Papieri-Are-
als abgeglichen.
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(C) Auf den Antrag kann nicht eingetreten werden, da der kantonale Richt-
plan nicht durch die Gemeinde Cham angepasst werden kann.

(D) Auf den Antrag kann nicht eingetreten werden, da der kantonale Richt-
plan nicht durch die Gemeinde Cham angepasst werden kann.

(E) Auf der Untermiihlestrasse handelt ist sich um eine geplante kantonale
Veloverbindung.

(F) Beider Untermihlestrasse und der Heiligkreuzstrasse handelt es sich um
Eintrage aus dem kantonalen Richtplan, welche nicht durch die Ge-
meinde angepasst werden kénnen jedoch gestiitzt werden. Bei der ge-
planten Verbindung entlang der Autobahn (Gebiet Foren) handelt es sich
um eine bereits heute genutzte Freizeitstrecke, welche auch im aktuellen
Richtplan und im Langsamverkehrskonzept enthalten ist. Am Eintrag als
"geplant" wird festgehalten. In Abstimmung mit den Interessen der land-
wirtschaftlichen Produktionsbetriebe soll hier eine Losung erzielt wer-
den.

Velowegverbindungen neuer Eintrag

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass eine neue Velowegverbindung ein-
(sinngemass): getragen wird parallel zur UCH (bei Eizmoos und der A4).

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass eine neue Velowegverbindung ent-
lang des Papiergleiswegs und eine Unterfiihrung bei der Adelheid-Page-
Strasse bei den SBB-Gleisen eingezeichnet wird.

Beantwortung: (A

~

Im bewilligten Projekt zur UCH ist keine Veloweg an dieser Lage vorgese-
hen, weshalb der Antrag nicht berlicksichtigt wird.

(B) Diese urspriingliche Idee wurde im Rahmen des Projekts Papierigleisweg
geprift und verworfen.

Veloachsen geplant

Antrage (A) Mehrere Beitrage begrissen die geplante Veloachse und die damit ver-
(sinngemass): bundenen Massnahmen zur Verbesserung der Velowegverbindung auf
der Zugerstrasse.

(B) Ein Beitrag begriisst die geplante Veloachse und die damit verbundenen
Massnahmen zur Verbesserung der Velowegverbindung auf der Knonau-
erstrasse.

(C) Ein Beitrag begrisst die geplante Veloachse und die damit verbundenen
Massnahmen zur Verbesserung der Velowegverbindung sowie die wich-
tige Strassenquerung im Zentrum von Cham auf der Knonauerstrasse und
Kreuzung Knonauer-/Neudorfstrasse/Bahniibergang.
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(D) In zwei Antragen wird gefordert, dass auf die geplante Veloachse durch
das Landwirtschaftsgebiet entlang der Knonauerstrasse verzichtet wird.

(E) In einem Antrag wird gefordert, dass die geplante Veloachse von Ha-
gendorn nach St. Wolfgang gestrichen wird.

Beantwortung: (A) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

(B) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

(C) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

(D) Die Knonauerstrasse soll fiir den Veloverkehr aufgewertet werden, was
mit der Bezeichnung als Veloachse zum Ausdruck kommt (Kantonspro-
jekt).

(E) Diese Verbindung soll fiir den Veloverkehr aufgewertet werden, was mit
der Bezeichnung als Veloachse zum Ausdruck kommt.

Veloabstellplatze

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass in der Kernzone von Cham zusatzli-
(sinngemass): che 6ffentliche Veloabstellplatze eingetragen werden. Zudem sollen 2/3
davon gedeckt sein.

Beantwortung: (A) Dies wird im laufenden Verfahren AAZ gepriift.

Wichtige Strassenquerung

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass eine neue wichtige Strassenquerung
(sinngemass): auf der Kreuzung Untermiihlestrasse und Lorzenweidstrasse eingetragen
wird.

(B) In einem Beitrag wird die wichtige Strassenquerung auf der Kreuzung Zu-
ger-, Adelheid-Page- und Scheuermattstrasse begrisst und die damit ver-
bundenen Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

(C) In zwei Antragen wird gefordert, dass auf der Kreuzung Sinser- und Lin-
denstrasse die wichtige Strassenquerung gestrichen wird.

Beantwortung: (A) Dies wurde erganzt.
(B) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
(C) Am Richtplaneintrag wird festgehalten.
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Richtplankarte Gestaltung von Strassen und Platze

Allgemeine Antrage zur Richtplankarte Gestaltung von Strassen und Platzen

Antrage (A) In einem Beitrag wird die Kategorisierung der Strassen und Platze sowie
(sinngemass): deren Charakterisierung begrisst.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass das Chamer Zentrum nach der Er-
o6ffnung der Umfahrung Cham-Hiinenberg UCH und umgestaltet wird und
Tempo 30 eingeflihrt wird.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass der Begriff "Boulevard" ganzlich aus
dem Richtplan gestrichen wird.

Beantwortung: (A) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

(B) Das Gestaltungskonzept sieht die Umgestaltung des Chamer Zentrums
sowie eine Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30 vor.

(C) Der Begriff Boulevard stammt aus der Zieldefinition im REK. Damit kommt
zum Ausdruck, dass langs dieser wichtigen Achse die Aufenthaltsqualitat
fiir die Zufussgehenden und Velofahrenden verbessert werden soll und
die daran angrenzenden Erdgeschosse zur Belebung des 6ffentlichen
Raums beitragen sollen.

Festlegung SB 2 Platzgestaltung kommunale Bedeutung

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass aufgezeigt werden soll, mit welchen
(sinngemass): Planungsinstrumenten die Gemeinde die 6ffentlich zugdnglichen Platze
und Begegnungsorte sichern mdchte.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass die begriinten Bereiche ebenfalls
den 6kologisch erhohten Anspriichen gerecht werden.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass die Pldtze von den kiinftigen Nut-
zenden zu planen seien. Zudem seien die Standorte von der Quartierbe-
volkerung zu bestimmen.

Beantwortung: (A) Die Sicherung erfolgt im Rahmen von Landverhandlungen bei Sondernut-
zungsplanen. Dazu zahlen einfache und ordentliche Bebauungspldane und
Baulinienplane. Weitere Platze befinden sich im Eigentum der Einwoh-
nergemeinde Cham.

(B) Der Richtplantext wird im Sinne des Antrags erganzt.

(C) Die Richtplaneintrage sind nicht parzellengenau und lediglich behoérden-
verbindlich. Bei Projekten, die durch die Gemeinde finanziert werden,
wird ab einer bestimmten Grosse die Bevolkerung zur Mitwirkung einge-
laden. In den erwdhnten Planungsinstrumenten ist die Mitwirkung der
Bevolkerung lberdies vorgeschrieben. Fir die zentralen Platze Kirch-,
Rigi- und Dorfplatz ist ein partizipativer Prozess vorgesehen, der im Jahr
2024 starten soll.
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Festlegung SB 3 Ankunftsort / Torsituation

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Festlegung SB3 zu streichen sei.

(sinngemass): (B) In einem Antrag wird gefordert, dass ein Ankunftsort in Lindencham auf

der Sinserstrasse eingetragen werden soll.

Beantwortung: (A) An den entsprechenden Orten sind Massnahmen im Interesse der Ver-
kehrssicherheit und zur Verdeutlichung der Innerortsbereiche zu priifen.
An den Eintragen wird festgehalten.

(B) Esist kein Eingangstor vorgesehen, da sich der Eintrag primar auf den
Zentrumsbereich bezieht.

Landschaftsorientierter Boulevard

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, den Beschrieb des avisierten Raumcha-
(sinngemass): rakters anzupassen:

Keine Brunnen, keine Baume und Sitzplatze ausserhalb des Siedlungsge-
biets. Zudem braucht es eine Ergdnzung zur Verkehrssicherheit.

Beantwortung: (A) Es handelt sich um einen Charakterbeschrieb und um eine Aufzihlung
moglicher Gestaltungsprinzipien. Die Umsetzung erfolgt projektbezogen
mit den entsprechenden Mitwirkungsmoglichkeiten der Bevolkerung.
Eine situativ angepasste Moblierung (insb. Sitzgelegenheiten) entlang der
Velo- und Fusswege macht hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit und
Fuss- und Veloverkehrsforderung Sinn. Daran wird festgehalten. Zudem
sind aus Nutzungs- und 6kologischer Perspektive — wo dies die Platzver-
haltnisse zulassen — auch Baume zweckdienlich.

Siedlungsorientierter Boulevard

Antrage (A) In zwei Antragen wird gefordert, dass der Beschrieb erganzt wird mit ei-
(sinngemass): ner Aussage zur Verkehrssicherheit, insbesondere die der Velofahrenden.

(B) In einem Antrag wird gefordert, den Beschrieb des avisierten Raumcha-
rakters anzupassen: Die Privatsphare im Erdgeschoss ist zu schiitzen. Die
Forderung von Parkplatzen in Strassenraum ist zurlickhaltend zu formu-
lieren und auch die Méblierung. Zudem soll die Biodiversitat geférdert
werden.

Beantwortung: (A) Dieses Ziel ist in der Richtplankarte Veloverkehr enthalten. Die Richtplan-
karte Gestaltung von Strassen und Platzen bezieht sich auf das Erschei-
nungsbild. Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden ist bei
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(B)

der Gestaltung zu bericksichtigen, was als Grundsatz im Richtplantext
SB1 erganzt wird.

Es handelt sich um einen Charakterbeschrieb und um eine Aufzahlung
moglicher Massnahmen. Die Umsetzung erfolgt projektbezogen mit den
entsprechenden Mitwirkungsmaoglichkeiten der Bevolkerung. Der Charak-
terbeschrieb wird, auch in Abstimmung mit dem Raumentwicklungskon-
zept, als stimmig erachtet.

Zentrumsraum

Antrage
(sinngemass):

(A)

(B)

In einem Antrag wird gefordert, dass das Tempo im Zentrumsraum maxi-
mal 30 km/h sein soll.

In einem Antrag wird gefordert den Beschrieb des avisierten Raumcha-
rakters anzupassen:

- Ergédnzungen zur Verkehrssicherheit und der Sicherheit im Allgemei-
nen.

- Vortrittsregelungen fiir Zufussgehende.
- Reduktion der Méblierung.

- Moglichkeiten von Strassenverkaufsflachen, zur Verkehrslenkung und
-steuerung.

- Zusatzlich sollen die Massnahmen aus den Studien zur Kernzone er-
ganzt werden.

Beantwortung:

(A)

(B)

Das Gestaltungskonzept zum Autoarmen Zentrum sieht eine Geschwin-
digkeitsreduktion auf Tempo 30 vor.

Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden ist bei der Gestal-
tung zu berlicksichtigen, was als Grundsatz im Richtplantext SB1 erganzt
wird. Ansonsten soll der Charakterbeschrieb offen formuliert bleiben. Die
genauere Ausgestaltung wird im Zusammenhang mit dem Projekt "Auto-
armes Zentrum" definiert, zu welchem im Marz 2023 eine Mitwirkungs-
veranstaltung stattgefunden hat.

Quartierriickgrat

Antrage
(sinngemass):

(A)

In einem Antrag wird gefordert, den Beschrieb des avisierten Raumcha-
rakters anzupassen:

- Die Strassen sollen generell verkehrsberuhigt sein und nicht nur situ-
ationsbedingt.

- Generell gilt Tempo 30.
- Spielstrassen sollen ermoglicht werden.

- Die privaten Vorzonen sind zu schitzen.
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Beantwortung:

(A) Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden ist bei der Gestal-
tung zu berlicksichtigen, was als Grundsatz im Richtplantext SB1 erganzt
wird. Ansonsten soll der Charakterbeschrieb offen formuliert bleiben. Auf
Antrag der Quartierbevolkerung sollen Begegnungszonen moglich sein.

Quartierstrassen und Quartierwege

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, den Beschrieb des avisierten Raumcha-
rakters anzupassen:

- Zufussgehende haben eine hohe Prioritat.

- Generell gilt Tempo 20.

- Spielstrassen und -wege sollen ermdoglicht werden.
- Die privaten Vorzonen sind zu schitzen.

- Die Mdblierung ist beweglich und abraumbar.

Beantwortung:

(A) Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden ist bei der Gestal-
tung zu berlicksichtigen, was als Grundsatz im Richtplantext SB1 erganzt
wird. Ansonsten soll der Charakterbeschrieb offen formuliert bleiben. Auf
Antrag der Quartierbevolkerung sollen Begegnungszonen maoglich sein.

Kommunale Festlegungen

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Markierung "Quartierriickrat"
beim Papieri-Areal nicht von Norden nach Siden verlauft, sondern auf
dem Papierring.

(B) Ein Beitrag begriisst die Platzgestaltung und die damit verbundene Auf-
wertung des Papieriplatzes.

(C) In zwei Beitragen wird die Platzgestaltung und die damit verbundene
Aufwertung des Rigiplatzes begruisst.

(D) In mehreren Antragen wird gefordert, dass in Hagendorn der Eintrag der
Platzgestaltung gemass Vision 2040 verschoben wird (auf der Dorfstrasse
im Strassenabschnitt von Hofmatt und Lorzenweidstrasse).

(E) In einem Antrag wird gefordert, dass in Hagendorn der Parkplatz mit ei-
nem Eintrag zur Platzgestaltung mit kommunaler Bedeutung erganzt und
aufgewertet wird.

(F) In einem Antrag wird gefordert, dass in Lindencham der Eintrag der Platz-
gestaltung zur Scheune Paul Hausheer verschoben wird.
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(G) In einem Antrag wird gefordert, dass der Eintrag des Siloplatzes als Platz
mit kommunaler Bedeutung gestrichen wird.

Beantwortung: (A) Beim Quartierriickgrat handelt es sich jeweils um einen verkehrsberuhig-
ten Strassenraum, welcher insbesondere auch Quartierfunktionen fir die
Begegnung und den punktuellen Aufenthalt im Strassenraum tberneh-
men kann. Der Papieriring dient der Haupterschliessung fir den motori-
sierten Individualverkehr. Eine Ausgestaltung als Quartierrickrat ist nicht
zweckmassig. Allerdings wurde die Lage des Quartierriickgrats dahinge-
hend angepasst, dass der Papieriplatz Teil davon ist.

(B) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gestaltung des Papieri-
Platzes ist bewilligt wird mit dem Umbau des Kesselhauses fertiggestellt.
Eine Umgestaltung der bereits neu erstellten Bereiche ist zeitnah nicht
vorgesehen.

(C) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

(D) Der Vorplatz des Volgs funktioniert bereits heute als Begegnungsort. Die-
ser soll gestarkt werden, was entsprechend im Richtplan abgebildet ist.

(E) Die Situation der Schule Hagendorn wird im Zusammenhang mit der
Schulraumplanung Gberprift. Eine Verlegung der Parkplatze in den Un-
tergrund ist aus heutiger Sicht aber eher kritisch, da der Baugrund auf-
grund der Nahe zur Lorze schwierig ist.

(F) Die Richtplankarte ist mit dem neu erstellen Quartierbeschrieb Linden-
cham abgestimmt. Die Richtplankarte ist nicht parzellengenau. Eine zu-
satzliche Platzgestaltung auf der Lindenstrasse bleibt moglich.

(G) Der Richtplan wurde entsprechend angepasst, da auf dem Siloplatz ge-
mass rechtskraftigem Bebauungsplan kein Fusswegrecht fiir die Offent-
lichkeit besteht.

Ubergeordnete Festlegungen

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Eintrage der Pfértneranlagen
(sinngemass): und des Perimeters des Autoarmen Zentrums gestrichen werden.
Beantwortung: (A) Der Eintrag als Informationsinhalt wird im Sinne der Vollstandigkeit als

zweckdienlich erachtet, da der Perimeter des Autoarmen Zentrums di-
rekte Auswirkungen auf die Gestaltung der Strassenrdume hat.

Wichtige Landschaftsrouten

Antrage (A) Mehrere Antrage fordern, diverse Eintrage der wichtigen Landschaftsrou-

(sinngemass): ten zu streichen.

Beantwortung: (A) Die Landschaftsrouten waren im Richtplan lediglich als Informationsin-
halt vorgesehen. Auf diesen Inhalt wird nun ganzlich verzichtet.
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Richtplankarte Strassennetz und Parkierung

Festlegung SP2 Groberschliessungsnetz

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, dass auf Sammel- und Erschliessungs-
strassen grundsatzlich auf 30 km/h reduziert werden soll.

Beantwortung:

(A) Bei Erschliessungsstrassen ist bereits der grosste Teil Tempo 30 (T30)
oder soll kurz- bis mittelfristig T30 werden. Bei den Sammelstrassen han-
delt es sich zum Teil auch um ortsteilverbindende Ausserortsstrecken.
Hier sind die rechtlichen Voraussetzungen fir T30 nicht gegeben. Die
Festlegung der angestrebten Geschwindigkeit erfolgt abgestimmt auf die
situationsbedingten ortlichen Gegebenheiten.

Festlegung SP3 Langsamfahrzone

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Langsamfahrzonen als Ganzes
geplant werden und transparent mit den Grundeigentiimerschaften be-
sprochen werden.

Beantwortung:

(A) Das Verfahren zur Reduktion der signalisierten Hochstgeschwindigkeit
richtet sind nach den Verordnungen des Bundes (Verordnung liber die
Tempo-30-Zonen). Signalisationsdanderungen setzen eine Verfligung des
Kantons und eine 6ffentliche Publikation voraus. Das rechtliche Gehor ist
somit gewahrleistet. Bei Strassen im Privatbesitz erfolgt eine vorgangige
Abstimmung mit der Grundeigentimerschaft.

Festlegung SP4 Besonderer Abstimmungsbedarf Siedlung und Verkehrsinfrastruktur

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, dass sichergestellt werden muss, dass
die Verkehrsentlastung nicht zulasten anderer Siedlungsraume umge-
setzt wird.

Beantwortung:

(A) Der Antrag ist nicht klar. Der Eintrag in der Richtplankarte macht auf
knapp bemessene Quartierstrassen aufmerksam. Hier sind im Rahmen
der Innenentwicklung Massnahmen zu prifen, damit die Siedlungsent-
wicklung auf die vorhandene Infrastruktur abgestimmt erfolgt.

Festlegung SP6 Umbau Knoten

Antrage
(sinngemass):

(A) In einem Antrag wird gefordert, dass die Festlegung wie folgt erganzt
wird: Der Umbau von Knoten hat besonders der Verkehrssicherheit aller
Verkehrsteilnehmenden zu dienen.

Beantwortung:

(A) Dies wird sinngemadss im Richtplantext erganzt.
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Kommunale Festlegungen

Antrage
(sinngemass):

(A)

(B)

(€

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

In einem Antrag wird gefordert, dass die Strasse Ritiweid als Erschlies-
sungstrasse zu markieren sei.

In einem Antrag wird gefordert, dass die Bergackerstrasse nicht als Er-
schliessungsstrasse zu markieren sei.

In einem Antrag wird gefordert, dass die Untermiihlestrasse nicht als
Sammelstrasse, sondern als Erschliessungsstrasse zu markieren sei.

In einem Antrag wird gefordert, dass die Langsamfahrzone von Linden-
cham bis zum Kinderheim Hagendorn ausgeweitet wird.

In einem Antrag wird gefordert, dass die Verbindung von Heiligkreuz
nach Ochsenloh/St. Wolfgang als Langsamverkehrszone ausgeschieden
werden soll. Zudem fordert ein weiterer Antrag, dass diese Verbindung in
eine Landwirtschaftsstrasse mit Fuss- und Velowegverbindung umgestal-
tet wird.

In einem Antrag wird gefordert, dass die Schraffierung "Besonderer Ab-
stimmungsbedarf Siedlung und Verkehr" in Lindencham auf die Sinser-
strasse ausgeweitet wird.

In einem Beitrag wird begrisst, dass die Kreuzung Dorfstrasse Sinser-
strasse bei Hagedorn in einen Kreisel umgebaut wird.

In einem Antrag wird gefordert, dass folgende Knoten umgebaut werden
gemass SP6:

- Knotenldsung an der Heiligkreuzstrasse (Wolfgangstrasse) nach Eroff-
nung der UCH.

- Lindenstrasse in Sinserstrasse.
- Untermihlestrasse in Sinserstrasse.
- Untermihlestrasse in Lindenstrasse.

- Neuer Knoten UCH auf Seite Hammer.

Beantwortung:

(A)

(B)

(€)

(D)

Die Strasse Riitiweid ist bereits als Erschliessungsstrasse im Richtplan be-
zeichnet.

Die Bergackerstrasse ist bereits im rechtskraftigen Richtplan als Erschlies-
sungsstrasse bezeichnet. Sie soll weiterhin eine Erschliessungsfunktion
besitzen.

Die Untermihlestrasse ist bereits im rechtskraftigen Richtplan als Sam-
melstrasse bezeichnet. Sie soll weiterhin eine Sammelfunktion besitzen.
Der Antrag wird begrisst, kann jedoch nicht beriicksichtigt werden. Die
Ausscheidung als Langsamverkehrszone ist nur innerhalb der Bauzone
moglich. Die gewlinschte Erweiterung liegt in der Landwirtschaftszone
und somit ausserhalb der Bauzone.
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(E) Der Antrag bzgl. Langsamverkehrszone wird soweit moglich berticksich-
tigt (nur innerhalb Bauzone maglich).

Ein Umbau der Heiligkreuzstrasse ist mittelfristig nicht geplant, jedoch
soll die Strasse mit einem Fahrverbot vom Durchgangsverkehr befreit
und so fiir den Langsamverkehr sicherer und attraktiven werden.

(F) Der Eintrag in der Richtplankarte macht auf knapp bemessene Quartier-

strassen aufmerksam. Hier sind im Rahmen der Innenentwicklung Mass-

nahmen zu prifen, damit die Siedlungsentwicklung auf die vorhandene

Infrastruktur abgestimmt erfolgt. Die Sinserstrasse entspricht nicht die-

sem Richtplaneintrag.

Bei der entsprechenden Signatur handelt es sich um den Beschrieb "Um-

bau Knoten" (siehe Legende). Die Festlegung der kiinftigen Knotenform

erfolgt durch den Kanton als Strasseneigentimer.

(H) - Heiligkreuzstrasse: Der Knoten wurde im Jahr 2022 durch den Kanton
umgebaut. Die Gemeinde ist bestrebt, gemeinsam mit dem Kanton nach-
traglich noch die Fussgdangerquerung der Heiligkreuzstrasse zu verbes-
sern.

- Lindenstrasse/Sinserstrasse: Der Antrag wird bertcksichtigt und die Sig-
natur im Richtplan erganzt.

- Untermihlestrasse/Lindenstrasse: Durch die Er6ffnung der UCH wird
das Verkehrsaufkommen auf der Untermiihlestrasse um rund 70 — 80%
reduziert. Daher wird dieser Knoten entscharft.

- UCH: Hier handelt es sich um ein bereits bewilligtes Projekt, welches in
der Ausfiihrung ist.

(G

~

Parkierungsanlagen

Antrage (A) In mehreren Antragen wird gefordert, dass das neu geplante 6ffentliche
(sinngemass): Parkhaus am Kirchplatz gestrichen wird.

(B) Zwei Antrage fordern, dass die Anzahl Parkpladtze im Kern von Cham nicht
mehr ausgebaut werden sollen. Zudem soll es keine Bewilligungen geben
fir mehr als einen Autoabstellplatz pro Wohnung, und Sammelgaragen
oder Park and Ride-Konzepte (auch mit Sammeltransporten fiir die Un-
ternehmen) sollen an den Kernrand verschoben werden. Mit Grundbuch-
eintragen soll die Anzahl der Parkplatze konstant bleiben.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass stidlich der Autobahn A4 neben dem
Kreisel Hammer ein neues Parkhaus mit Park and Ride-Konzept eingetra-
gen wird.

Beantwortung: (A) Dieses Thema wird im Zusammenhang mit den Anforderungen an die
Platze im Zentrum von Cham diskutiert werden. Die Ergebnisse daraus
werden aber erst im Jahr 2025 vorliegen.
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(B) Der kommunale Richtplan bezeichnet die wichtigsten 6ffentlich zugangli-
chen Parkierungsanlagen. Der Richtplan bezeichnet keine Ausbauvorha-
ben. Das Anliegen betrifft das kommunale Parkplatzreglement. Der Vor-
schlag, wonach das heutige Parkplatzangebot auch auf Privatgrund plafo-
niert werden soll, ist planungsrechtlich nicht umsetzbar.

(C) Park and Ride -Konzepte sind nicht mehr zeitgemadss, zumal ein flachiges
Busangebot mit guter Umsteigebeziehung Bus — Bahn besteht. Die vorge-
schlagene Lage im Hammergut ware als Park and Ride-Anlage (iberdies
nicht praktikabel.

Zielgeschwindigkeit

Antrage (A) In einem Antrag wird gefordert, dass mit der Er6ffnung der UCH die Ziel-

(sinngemass): geschwindigkeit der Chamerstrasse (Ausfahrt A14 bis Kreuzung Alpen-
blick) von Tempo > 60 km/h auf Tempo 50 km/h bis 60 km/h reduziert
wird.

(B) In einem Antrag wird gefordert, dass die Zielgeschwindigkeit der Zuger-
strasse ins Zentrum auf 30 km/h gesenkt wird. Zudem soll die Geschwin-
digkeit im Zentrum generell 30 km/h betragen.

(C) In einem Antrag wird gefordert, dass die Zielgeschwindigkeit der Rigi-
strasse (Schulhaus Réhrliberg bis Hinenbergstrasse) auf 20 km/h redu-
ziert wird und ab der Kreuzung Barenkreisel/Schulhausstrasse mit geeig-
neten Massnahmen verkehrsberuhigt wird.

(D) In einem Antrag wird gefordert, dass im Gebiet des Schulhauses Eichmatt
(Feldstrasse und Eichmattstrasse) die neue Zielgeschwindigkeit Tempo-
20-Zone sein soll.

(E) In mehreren Antragen wird gefordert, dass die Zielgeschwindigkeit der
Dorfstrasse in Hagendorn auf max. 30 km/h reduziert werden soll.

(F) In einem Antrag wird gefordert, dass folgende Zielgeschwindigkeiten gel-
ten sollen:

- abKlosterlaube bis St. Wolfgang 60 km/h.
- Lorzenweidstrasse Furrenmatt 20 km/h.
- Sinserstrasse ab Brunnmatt bis Untermihlestrasse 50 km/h.

- Untermihlestrasse auf ganzer Lange 30 km/h und zudem vom Last-
wagenverkehr zu befreien.

- Heiligkreuzstrasse bis Klosterlaube 30 km/h.

<~

Bei besagter Strasse handelt es sich um eine Hochleistungsstrasse im Ei-
gentum des Kantons. Die Geschwindigkeit wurde in Abstimmung mit
dem Projekt UCH festgelegt resp. bleibt unverandert.

Beantwortung: (A
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(B) In Zusammenhang mit der Er6ffnung der UCH wird im Chamer Zentrum
Tempo 30 umgesetzt. Fir die Zugerstrasse ist im Zentrumsbereich eben-
falls Tempo 30 vorgesehen. Ausserhalb der kiinftigen Pforten bis zum
Knoten Alpenblick wird als Zielgeschwindigkeit 40 — 50 km/h angestrebt
und weiterhin gestiitzt.

(C) Der Rigiplatz inkl. der Zufahrten soll mittelfristig umgestaltet und aufge-
wertet werden. Hierzu starten im Jahr 2024 eine konkrete Nutzungsana-
lyse. Das Temporegime wird im Zuge dieser Planung erneut diskutiert
werden missen.

(D) Auf der Feldstrasse gilt bereits heute Tempo 30. Zudem wurde mit einer
Trottoir-Erganzung die Situation im Jahr 2022 verbessert.

Auf der Eichmattstrasse wird als flankierende Massnahme im Zuge der
Umfahrung Cham-Hinenberg Tempo 30 eingefiihrt (Bestandteil des
rechtskraftigen Projekts). Weitere Temporeduktionen sind aktuell nicht
vorgesehen.

(E) Die Temporeduktion auf 30 km/h wurde in den vergangenen Jahren im
Rahmen verschiedener Verfahren behandelt und vom Kanton rechtskraf-
tig abgelehnt.

(F) - Heiligkreuzstrasse ausserorts: Eine Temporeduktion im Ausserortsbe-
reich ist mittelfristig nicht geplant, jedoch soll die Strasse mit einem Fahr-
verbot vom Durchgangsverkehr befreit und so fiir den Langsamverkehr
sicherer und attraktiver werden.

- Lorzenweidstrasse: Ausserhalb von Bauzonen sind Langsamfahrzonen
nicht moglich.

- Sinserstrasse: Die Gemeinde beabsichtigt bereits beim Kanton ein sol-
ches Gesuch einzureichen.

- Untermihlestrasse: Anfang 2023 wurde im Ausserortsbereich Tempo
60 umgesetzt. Langsamverkehrszonen sind im Ausserortsbereich nicht
moglich. Nach dem Bau der UCH wird der Verkehr auf der Untermiih-
lestrasse um rund 70 — 80% reduziert. Ein LKW-Fahrverbot ist anhand der
kiinftigen Verkehrszahlen und der vorhandenen Strasseninfrastruktur
nicht angezeigt.

- Heiligkreuzstrasse innerorts: Tempo 30 im Innerortsteil gilt es zu prifen.

Weitere Antrage zum Richtplan Verkehr und Strassenraume

Antrage
(sinngemass):

(1) In einem Beitrag wird gefragt, ob die Haltestellen in "Papieri Nord" und
"Papieri Siid" umbenannt werden kénnen.

(2) In einem Antrag wird beantragt, dass der OV-Anschluss Knonau und Ru-
mentikon/Hagendorn erméglicht wird.

(3) In einem Beitrag werden folgende Anregungen gemacht zur Verbesse-
rung der Fussgangersicherheit:
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a) mit einer gelbwarmen Lampe hoher Leuchtdichte.
b) mit im Belag versenkten LED-Leuchten.
¢) mit am Trottoirrand eingelassenen LED-Strahlern.

(4) In einem Antrag wird gefordert, dass innerhalb des Autoarmen Zentrums
eine Entflechtung des Aktivverkehrs und des motorisierten Individualver-
kehrs stattfindet. (Hinweise: Eine Entflechtung ist aus Platzgriinden nicht
moglich. Durch die Einflihrung von Tempo 30 kann die Koexistenz im
Strassenraum verbessert werden. Ausserhalb des Chamer Zentrums soll
der Aktivverkehr in beide Richtungen eine Fahrbahn erhalten. Eine Opti-
mierung wird im Rahmen von jeweiligen Bauprojekten geprift. Idealer-
weise soll der Fuss- und Veloverkehr ebenfalls getrennt sein. Hier fehlt
im bereits bebauten Gebiet der notige Platz).

(5) Ineinem Antrag wird gefordert, dass der Platz an der Sinserstrasse 4 si-
ckerfahig umgestaltet wird.

(6) In einem Antrag wird gefordert, dass die Kreuzung Eichmatt-/Hlineberg-
strasse sowie die Kreuzungen Untermuhle-/Sinserstrasse und Heilig-
kreuz-/Sinserstrasse wie folgt umgestaltet wird:

a) Zur Querung sollte der stadtauswartsfahrende Velofahrer tiber einen
nach rechts ausholenden Bogen auf den Seitenwechsel gefiihrt werden.
So kann er auch ohne 180° Kopfdrehen den von hinten kommendem Au-
toverkehr beobachten.

b) Mit geeigneter Signalisation sollen die Autofahrenden auf den Velo-
verkehr aufmerksam gemacht werden.

(7) In einem Antrag wird gefordert, dass die Gemeinde den Kanton darauf
aufmerksam macht, den Veloweg auf der Knonauerstrasse nach Knonau
rasch auszubauen, um den Anschluss an die Ziircher S-Bahn zu garantie-
ren. (Hinweis: Dies ist bereits erfolgt).

(8) In einem Antrag wird gefordert, dass die Velowegverbindung mit einem
Belag ausgestattet wird, der die Nutzung des Wegs als Velowegverbin-
dung verbessert.

(9) In einem Antrag wird gefordert, dass eine Velowegverbindung mit einem
Belag ausgestattet wird, der die Nutzung des Wegs als Velowegverbin-
dung verbessert und fiir die Verbesserung der Sicht die Hecke geschnit-
ten wird.

(10)In einem Antrag wird gefordert, dass die Velowegverbindung von Ham-
mergut bis Hirschenpark mit einem Belag ausgestattet wird, der die Nut-
zung des Wegs als Velowegverbindung verbessert.

(11)In einem Antrag wird gefordert, dass die Sicherheit der stadteinwarts Ve-
lofahrenden verbessert wird, indem die Sinserstrasse ab der Kreuzung
Hammer bis zur Feuerwehr mit einem einseitigen Veloweg ausgestattet
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wird. (Hinweis: Die Velos werden auf einem separaten Velo-/Fussweg ge-
flhrt).

(12)In einem Antrag wird gefordert, dass die Velowegverbindung auf der See-
mattstrasse fir die Verbesserung der Fahrtsicherheit auf der ganzen
Breite gekiest wird oder die Absatze zu den Pflastersteinen entfernt wer-
den.

(13)In einem Antrag wird gefordert, dass die Breite der Velowegverbindung
Bahnhof-Villette vergrossert wird, damit sich zwei Lastenvelos kreuzen
kénnen.

(14)In einem Antrag wird gefordert, dass die Velowegverbindung um das
Haus Villette und entlang der Gleise (stidlich) verbreitert wird und mit ei-
nem besseren Belag ausgestattet wird, damit die Nutzung des Wegs als
Velowegverbindung verbessert wird.

(15)In einem Antrag wird gefordert, dass die Sonneggstrasse wie folgt umge-
staltet wird:

a) Die gepflasterten Schwellen sind an einer Stelle zu teeren, um die
Durchfahrt mit dem Velo zu verbessern.

b) Bei den bepflanzten Ausbuchtungen soll eine Fahrspur am Rand ge-
schaffen werden, damit sich Velo und Auto kreuzen kénnen.

(16)In einem Antrag wird gefordert, dass die Querungen der Gleise auf der
Knonauerstrasse und der Zugerstrasse fiir Velofahrende verbessert wer-
den, indem die Barriere entfernt wird und der Aktivverkehr vortrittsbe-
rechtigt wird.

(17)In einem Antrag wird gefordert, dass die Verkehrssicherheit fur Velofah-
rende in der Kernzone verbessert wird. Insbesondere bei Fussgangerin-
seln soll die Strasse verbeitert werden, damit die Velofahrenden besser
an den Autos vorbeifahren kénnen. Die Umgestaltung der Strassen im
Zentrum erfolgen im aktuell laufenden Projekt AAZ. Hier werden auch
Verbesserungsmassnahmen bzgl. der Verkehrssicherheit mit einbezogen.

(18)In einem Antrag wird gefordert, dass entlang der Zugerstrasse der Velo-
weg gleich breit bleibt und die Verengungen bei den Ubergéngen fiir
Fussganger aufgehoben werden.

(19)In einem Antrag wird gefordert, dass der Parkplatz des motorisierten In-
dividualverkehrs bei der Badeanstalt verkleinert und die Velowegverbin-
dung zum Pumptrack verbreitert wird.

(20)In einem Antrag wird gefordert, dass die Querung von der Duggelistrasse
liber die Zugerstrasse fiir das Velo verbessert wird.

(21)In einem Antrag wird gefordert, dass die Bettelampel auf der Zuger-
strasse fir die Velofahrenden aufgehoben wird.
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(22)In zwei Antragen wird gefordert, dass die Querung auf der Alpenblick-
kreuzung sowie die Fahrbahn entlang der Zugerstrasse bis zur S-Bahnsta-
tion Alpenblick zweispurig und im Gegenfahrtenregime ausgebaut wer-
den soll.

(23)In einem Antrag wird gefordert, dass das Fahrverbot auf der Strasse Al-
penblick aufgehoben wird.

(24)In einem Antrag wird gefordert, dass die Velowegverbindung in Richtung
Riedmatt/Herti verbreitert und beleuchtet sowie die Sichtweite der Kur-
ven verbessert wird.

(25)In einem Antrag wird gefordert, dass die Frauentalerstrasse auch nach
dem Ende der Baustelle "Baumgartner" ab der Arbeitszone A fiir den mo-
torisierten Individualverkehr gesperrt wird (Zubringerdienst gestattet).

(26)In einem Antrag wird gefordert, dass die Dorfstrasse auf Tempo 30 um-
gestaltet wird. (Hinweis: Verkehrsberuhigende gestalterische Massnah-
men werden mit dem Kanton gepriift / Kanton halt an Tempo 50 fest).

(27)In zwei Antragen wird gefordert, dass die Kreuzung Sinser-/Dorfstrasse
bei Hagendorn zu einem Kreisel umgebaut wird oder mit einer Lichtsig-
nalanlage ausgestattet wird. Die Planung zur Umgestaltung des Knotens
ist beim Kanton bereits am Laufen.

(28)In zwei Antragen wird gefordert, dass die Heiligkreuzstrasse mit der Er-
o0ffnung der UCH fiir den motorisierten Individualverkehr gesperrt wird
(Zubringerdienst gestattet). (Hinweis: Dies ist bereits so vorgesehen / Er-
schliessungsstrasse bis Ende Bauzone).

(29)In zwei Antragen wird gefordert, dass die Schulhausstrasse fiir den moto-
risierten Individualverkehr gesperrt und die bestehenden Parkplatze auf-
gehoben werden. Die Planung einer kiinftigen Umgestaltung des Rigiplat-
zes startet im Jahr 2024 mit einer Nutzungsanalyse.

(30)In einem Antrag wird gefordert, dass die Parkplatze auf der Zugerstrasse
nicht in einem 90°-Winkel, sondern in einem 45°-Winkel zur Fahrbahn
ausgerichtet werden.

(31)In einem Antrag wird gefordert, dass die Parkplatzbewirtschaftung bei
der Badeanstalt verbessert wird (z.B. Parkleitsystem).

Beantwortung: Hinweis: Die Antrage betreffen Anliegen, die nicht in den Richtplan Verkehr
aufgenommen werden kénnen, da sie nicht stufengerecht sind. Sie werden
durch die Gemeinde im Hinblick auf die Ausarbeitung von Strassenbauprojek-
ten entgegengenommen.
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KANTON ZUG

GEMEINDE CHAM

GEMEINDLICHER RICHTPLAN VERKEHR UND STRASSENRAUME

Richtplankarte Fussverkehr und Offentlicher Verkehr 1:12'500
Anpassungen aufgrund informeller Mitwirkung 24.3.2023

Vom Gemeinderat fur die informelle Mitwirkung freigegeben am: 23.8.2022

Der Gemeindeprasident: Der Gemeindeschreiber:

Vorprufung durch das Amt fir Raumplanung:

Zug, den: Der Baudirektor:

Offentliche Auflage

Publikation im Amtsblatt:

Nr.: vom: Ziffer:

Offentliche Auflage auf der Gemeindekanzlei:

vom: bis:

Bescheinigung:
Der Gemeindeschreiber:

Vom Gemeinderat beschlossen am:

Der Gemeindeprasident: Der Gemeindeschreiber:

Vom Amt fiir Raumplanung des Kantons Zug genehmigt am:

Publikation im Amtsblatt:

Nr.: Vom Gemeinderat beschlossen am: Ziffer:

31099

Hinweis zur Uberabreitung

Fusswegrechte Die Fusswegrechte werden im Rahmen der kantonalen Vorprifung
durch die Gemeinde Cham Uberpruft. Wo Wegrechte fehlen, wird
dies in der Richtplankarte entsprechend vermerkt (geplant). Die
Bereinigung der Richtplankarte erfolgt vor der ersten 6ffentlichen
Auflage.
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Bearbeitung: Lea Humbel
Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung (Cham): Geozug Ingenieure AG, Baar vom 21. Januar 2019
Amtliche Vermessung (Umgebung): Geodienst.ch vom 6. August 2020

Teil Fussverkehr
Kommunale Festlegungen (Planinhalt)

bestehend geplant Richtplantext
smmmmmmes Fysswegverbindung F1
Ausbau bestehende Fusswegverbindung F1
> Wichtige Strassenquerung F2
Uber- oder Unterfiihrung F3

Ubergeordnete Festlegungen
bestehend geplant

Kantonaler Wanderweg

Teil Offentlicher Verkehr
Kommunale Festlegungen (Planinhalt)

bestehend geplant Richtplantext
Bushaltestelle OV1
Aufhebung Bushaltestelle OV1

Ubergeordnete Festlegungen
bestehend geplant

Bahnlinie/Bahnhof

Schiffanlegestelle

Informationsinhalte

Umfahrung Cham
Flama

R R s [ s—|

7m0 5 min /500 m Gehdistanz OV-Haltestelle

==smmem= (Gemeindegrenze (Koordinationsbedarf)

Wald
Gewasser
Informelle Mitwirkung Anpassungen aufgrund informeller Mitwirkung
bestehend geplant
‘ Antrag auf Streichung Neuaufnahmg / Weganpassung
Fusswegverbindung
@ Antrag auf Anderung == a4 Streichung Fusswegverbindung

‘ Weitere Antrage

Hinweise

bestehend geplant

Schweizmobil

Kommunaler Richtplan Verkehr 2007

Teil Fussverkehr
Kommunale Festlegungen (Richtplantext)

Festlegung F1 Die Gemeinde Cham sichert den Raum fUr die geplanten kommuna-

Fusswegverbindung len Fusswege und baut das Netz in Etappen aus. Bei fehlenden
Fusswegrechten sind mit den betroffenen Strasseneigentimern
Verhandlungen zu fuhren. Wegerganzungen im Landwirtschafts-
gebiet berUcksichtigen die Interessen der Landwirtschaftsbetriebe
und setzen einen Interessensausgleich zwischen Naturschutz,
Erholungsnutzung und der Bewirtschaftung voraus.

Festlegung F2 Die Querungsstellen der hoher frequentierten Strassen werden

Wichtige Strassenquerung sicher ausgestaltet. Die im Situationsplan bezeichneten Strassen-
querungen verfugen in der Regel Uber einen Fussgangerstreifen und
je nach ortlichen Verhaltnissen zusatzlich Uber eine Mittelinsel, sofern
die Verkehrssicherheit nicht Uber die Reduktion der Fahrgeschwin-
digkeit erhoht wird (z.B. T-30-Zone).

Iiestlegung F3 Die im Situationsplan bezeichneten Uber- beziehungsweise Unter-
Uber- oder Unterfiihrung fihrungen werden sichergestellt und gestalterisch aufgewertet.

Teil Offentlicher Verkehr
Kommunale Festlegungen (Richtplantext)

Festlegung OV1 Die Gemeinde Cham sorgt fUr attraktive, witterungsgeschitzte und

Bushaltestelle hindernisfreie Bushaltestellen und sichert den dafiir erforderlichen
Raum. Die Bushaltestellen werden im Siedlungsgebiet in der Regel
auf der Fahrbahn angeordnet.

Die Lage der Haltestellen Loébernmatt und Pavatex wird mit Blick auf
die bauliche Entwicklung angepasst.
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Anpassungen aufgrund informeller Mitwirkung 24.3.2023
Vom Gemeinderat fur die informelle Mitwirkung freigegeben am: 23.8.2022

Der Gemeindeprasident: Der Gemeindeschreiber:

Vorprufung durch das Amt fir Raumplanung:

Zug, den: Der Baudirektor:

Offentliche Auflage

Publikation im Amtsblatt:

Nr.: vom: Ziffer:
Offentliche Auflage auf der Gemeindekanzlei:

vom: bis:

Bescheinigung:

Der Gemeindeschreiber:

Vom Gemeinderat beschlossen am:

Der Gemeindeprasident: Der Gemeindeschreiber:

Vom Amt fiir Raumplanung des Kantons Zug genehmigt am:

Publikation im Amtsblatt:

Nr.: Vom Gemeinderat beschlossen am: Ziffer:

31099

Hinweis zur Uberabreitung

Velowegrechte Die Velowegrechte werden im Rahmen der kantonalen Vorprifung
durch die Gemeinde Cham Uberpruft. Wo Wegrechte fehlen, wird
dies in der Richtplankarte entsprechend vermerkt (geplant). Die
Bereinigung der Richtplankarte erfolgt vor der ersten 6ffentlichen

Auflage.
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Bearbeitung: Lea Humbel
Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung (Cham): Geozug Ingenieure AG, Baar vom 21. Januar 2019
Amtliche Vermessung (Umgebung): Geodienst.ch vom 6. August 2020
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Kommunale Festlegungen (Planinhalt)

bestehend

geplant Richtplantext
semmmsnns  Veloverbindung V1
Ausbau bestehende Veloverbindung V1
M  veloachse V2
Offentliche Veloabstellanlage (gedeckt/ungedeckt) V3
<> Wichtige Strassenquerung V4

Ubergeordnete Festlegungen

bestehend

geplant

Kantonaler Veloweg

Informationsinhalte

R R e R S—

Informelle Mitwirkung

Hinweise

bestehend

Umfahrung Cham
Flama

Perimeter Autoarmes Zentrum
Flama

Bahnlinie/Bahnhof

10 min / 3.4 km Fahrdistanz Bahnhof
Gemeindegrenze (Koordinationsbedarf)
Wald

Gewasser

Anpassungen aufgrund informeller Mitwirkung

bestehend geplant
Antrag auf Streichung Neuaufnahme / Weganpassung
Veloververbindung
Antrag auf Anderung == Ve /4 Streichung Veloverbindung
Weitere Antrage
geplant
Schweizmobil

Kantonaler Richtplan Verkehr 2015

s Kommunaler Richtplan Verkehr 2007

Kommunale Festlegungen (Richtplantext)

Festlegung V1

Veloverbindung

Die Gemeinde Cham sichert den Raum fur die im Situationsplan als
geplant bezeichneten kommunalen Veloverbindungen. Vorhandene
NetzllUcken werden in Etappen geschlossen. Bei fehlenden Veloweg-
rechten sind mit den betroffenen Strasseneigentiimern Verhand-
lungen zu fuhren. Wegerganzungen im Landwirtschaftsgebiet
berlcksichtigen die Interessen der Landwirtschaftsbetriebe und
setzen einen Interessensausgleich zwischen Naturschutz, Erholungs-
nutzung und der Bewirtschaftung voraus.

Schwachstellen im Netz werden behoben. Die dazu notwendigen
baulichen und betrieblichen Massnahmen sind jeweils in Abhangig-
keit von der Verkehrsmenge, der Fahrgeschwindigkeit und den ort-
lichen Gegebenheiten definiert.

Festlegung V2 Im Fokus der betrieblichen Optimierungen stehen namentlich die in

Veloachse der Richtplankarte bezeichneten Veloachsen. Die Gemeinde setzt
sich beim Kanton fur die Optimierung dieses Netzes ein.

Festlegung V3 Bei den wichtigen Zielgebieten sind an gut zuganglicher Lage nutzer-

Offentliche Veloabstellanlage freundlich und sicher ausgestaltete Veloparkierungsanlagen mit

(gedeckt/ungedeckt) genlgend Abstellplatzen vorzusehen.

Festlegung V4 Bei den wichtigen Querungsstellen sind verkehrssichere Losungen

Wichtige Strassenquerung

sicherzustellen.
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Vorprufungsbericht
Vorbehalte, Empfehlungen und Hinweise

Bericht

Hinweis

SUTER * VON KANEL * WILD

Ortsplanungsrevision, Cham
Bericht zur kantonalen Vorprufung

1 EINLEITUNG

Der Vorprufungsbericht der Baudirektion vom 22. Dezember 2023
enthalt 54 Vorbehalte (in der Folge kursiv dargestellt). Der Umgang
mit dem Vorbehalt ist nachfolgend mit = bezeichnet. Sofern die Vor-
behalte erfUllt werden, hat der Kanton eine Genehmigung in Aussicht
gestellt.

Zudem hat der Kanton 45 Hinweise und/oder Empfehlungen (H/E)
abgegeben. Die entsprechenden Themen sind ebenfalls abgehandelt.

Dieser Bericht zeigt auf, wie die Ruckmeldungen des Kantons umge-
setzt werden und wo die kommunalen Planungsinstrumente ange-
passt werden.

Die Verweise auf die Bauordnungs-Bestimmungen entsprechen dem
Stand, wie sie dem Kanton zur Vorprufung eingereicht wurden.



Grenziiberschreitende Abstim-
mung der Planungen

Stellenwert und Verbindlichkeit
der verschiedenen Planungsin-
strumente

Abstimmung Siedlung und
Verkehr
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Ortsplanungsrevision, Cham
Bericht zur kantonalen Vorprufung

2

VORBEHALTE DES KANTONS

2.1 Allgemeine Vorbehalte

1.

>

Der Planungsbericht muss zur grenziberschreitenden Abstimmung
der Gesamtrevision Auskunjt geben.

Das REK wurde den Nachbargemeinden vorgestellt und sie
wurden zur Stellungnahme eingeladen. Zudem fanden mit den
Gemeinden, die der Stadtlandschaft zugewiesen sind, mehrere
Workshops statt. Die Nachbargemeinden werden eingeladen, im
Rahmen der offentlichen Auflage zu den kommunalen Planungs-
instrumenten Stellung zu nehmen, womit die Koordination
sichergestellt wird. Der Planungsbericht wird um ein ent-
sprechendes Kapitel erganzt (neues Kap. 1.7).

Der Planungsbericht muss aufzeigen, welche Dokumente welche
Verbindlichkeit fiir welche Behdrde haben.

Der Planungsbericht wird gemdss Vorbehalt erganzt.

Im Planungsbericht ist das Ergebnis der Prifung aufzuzeigen, inwie-
fern im Umfeld der Verkehrsdrehscheibe «Bahnhof Cham» mittels Auf-
und Umzonungen zusdtzliche bauliche Entwicklungsmaglichkeiten im
Hinblick auf den AS 2035 geschaffen und Nutzungszonen angepasst
werden kénnen.

Die Vorarbeiten fur eine Mobilitatsdrehscheibe (inkl. Bushof und
Platzgestaltung) sind auf Kurs. In Vorgesprachen hat die SBB stets
den Standpunkt vertreten, am Standort Cham keine Immobilien-
entwicklung anzustreben. Seit Herbst 2023 ist die SBB nun den-
noch interessiert daran und fuhrt aktuell eine Machbarkeits- und
Wirtschaftlichkeitsabschatzung durch. Dazu bedarf es einer ver-
tieften stadtebaulichen Studie. Die SBB und die Gemeinde arbei-
ten in diesem Projekt zusammen. Das Ergebnis der SBB (Ent-
scheid fur oder gegen Immobilienentwicklung) wird per Herbst
2024 erwartet. Entscheidet sich die SBB fur eine Arealentwick-
lung, wird fur das Areal ein ordentlicher Bebauungsplan erstellt.
In diesem Verfahren wird auch zu prufen sein, ob der Zonenplan
in diesem Bereich an die Projektabsichten angepasst werden
muss (nachgelagerte Teilrevision). Der Raum fur die OV-Dreh-
scheibe wird gewadhrleistet. Die Richtplankarte Fussverkehr und
Offentlicher Verkehr wird um eine neue Festlegung «Verkehrs-
drehscheibe Bahnhof Cham» und den dazugehdrigen Eintrag
erganzt.



Raumliche Gliederung

Ausdehnung Bauzonen/Siedlungs-
gebiet

Larmschutz und Neueinzonungen

Arbeitszonen
Industrie- und Gewerbezone

SUTER * VON KANEL * WILD

Ortsplanungsrevision, Cham
Bericht zur kantonalen Vorprufung

Im Planungsbericht sind die Vorgaben des kantonalen Richtplans zur
régumlichen Gliederung «Stadtlandschafts, «Kulturlandschafts und
«Naturlandschaft» zu erldutern.

Der Planungsbericht wird gemadss Vorbehalt erganzt.

2.2 Zonenplan

5. Die entsprechende Richtplanvorgabe ist im Planungsbericht (Seite 17)

auszufiihren und es ist aufzuzeigen, ob die Gemeinde den ihr zuge-
wiesenen Fléchenanteil einhdlt.

Der Planungsbericht wird um eine nachvollziehbare Flachenbilanz
erganzt.

Flr die neuen Bauzonen Nrn. 2.2, 2.8, 5.2 und 5.3 ist die Einhaltung
von Art. 29 LSV zu (berprifen und nachzuweisen. Sind zur Einhaltung
der Planungswerte Ldrmschutzmassnahmen notwendig, so ist die
Bauzone mit einer Uberlagerung zu kennzeichnen und die Mass-
nahmen sind im Rahmen der Uberbauung umzusetzen.

Der Vorbehalt wird bertcksichtigt.

Das Thema wurde in einem Larmgutachten untersucht (Beilage-
bericht). Der Zonenplan wurde gestutzt auf das Larmgutachten
angepasst. Die beiden neuen Bauzonen 2.2 und 2.8 mit Wohn-
nutzungen sind neu bebauungsplanpflichtig (Larmschutz). Bei der
neuen Bauzone Nr. 5.2 (Heilpddagogisches Zentrum) werden die
Planungswerte aufgrund der Abstandsdampfung eingehalten. Bei
der neuen Bauzone Nr. 5.4 (Sportplatz) werden die Planungswer-
te am Rand der Zone Uberschritten. Obwohl eine Wohnnutzung
hier unwahrscheinlich ist, wird mit dem Zonenplan die Einhaltung
der Planungswerte sichergestellt. Im Gebiet 5.3 werden die Pla-
nungswerte eingehalten.

Bei allen Arbeitszonen ist eine Umzonung in eine Industrie- und
Gewerbezone zu priifen.

Die Gewerbezone und der Bebauungsplan fur die Fensterfabrik
in Hagendorn sind auf einen Produktionsbetrieb ausgerichtet
und sichern den Produktionsstandort. Eine Umzonung ist nicht
notig, da der rechtskraftige Bebauungsplan projektspezifische
Festlegungen enthalt. Im Gebiet Stadtler Allmend verfolgt die
Gemeinde gemass dem REK und dem behordenverbindlichen
Quartiergestaltungsplan das Ziel, das Gebiet als Dienstleistungs-
standort aufzuwerten. Hier ist keine Umzonung in eine Industrie-
und Gewerbezone vorgesehen, da dies den kommunalen Zielen
entgegenstehen wurde. Die Arbeitsplatzzone Langacher wird
hinsichtlich der angesiedelten Betriebe und Branchen analysiert.
Der Planungsbericht wird um das Ergebnis der Analyse erganzt.



Zonen fur Bauten und Anlagen
des offentlichen Interesses
Bedarfsnachweis

Asylplatze

Pflegebetten
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8.

>

10.

Fiir die dffentliche Auflage ist ein umfassender Bedarfsnachweis fir
die dffentlichen Nutzungen auszuarbeiten.

Es bestehen eine tabellarische Auflistung aller gemeindlichen
Liegenschaften sowie die ausfuhrliche Schulraumplanung, welche
zur VP eingereicht wurden. Seitens Werkhof und Feuerwehr
besteht zusatzlicher Flachenbedarf. FUr die Feuerwehr wird eine
Zusammenlegung mit Steinhausen diskutiert. Der Prozess ist
aber noch nicht abgeschlossen. Gegebenenfalls wird eine nach-
gelagerte Teilrevision nétig. Zu den gemachten Uberlegungen
wird ein separater Bericht erstellt, in dem die Bedarfsabklarungen
zusammengefasst sind.

Der anstehende Mehrbedarf an Asylpldtzen ist im Rahmen der vor-
liegenden Ortsplanungsrevision zu kidren und beim kinftigen Bedarf
der OelB zu berticksichtigen.

Aktuell laufen durch den Kanton auch Abklarungen zur Erstellung
von Asylplatzen im Bestand. Dazu hat auch die Gemeinde Cham
Eingaben gemacht. Da die Gemeinde Uber keine geeigneten, un-
bebauten Grundstlcke verflgt, wird abgewartet, bis der Kanton
die laufenden Abklarungen beendet hat. Danach musste ggf. eine
Flache gesucht und Verhandlungen aufgenommen werden. Dies
wurde zu einer nachgelagerten Teilrevision fuhren.

Der anstehende Mehrbedarf an Pflegebetten ist im Rahmen der vor-
liegenden Ortsplanungsrevision zu kidren und beim kinftigen Bedarf
der OelB zu berticksichtigen.

Es lduft ein separater Prozess, in dem S+G involviert ist. In dieser
Planung wird insbesondere auch die Abstimmung innerhalb der
Gemeinden Ennetsee geklart. Aktuell wird davon ausgegangen,
dass ggf. zusatzliche Pflegebetten durch Erweiterungen an den
bisherigen Standorten der zwei Chamer Pflegeeinrichtungen
geschaffen werden sollen.



Grundsatzliches

Wohn- und Arbeitszone «Pavatex»

Heilpadagogisches Zentrum

Zonen des offentlichen Interesses
far Erholung bzw. Freihaltung

Ubrige Nichtbauzonen mit
speziellen Vorschriften
Freihaltung UeFh

Reitsport UeRs
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Bericht zur kantonalen Vorprufung

2.3 Anderungen Zonenplan

17.

12.

13.

14.

15.

76.

Im Planungsbericht werden einzelne Einzonungen als Umzonungen
bezeichnet, so beispielsweise die Anderungen 1.1 und 5.2. Weiter
passen die Bildlegenden bei den Anderungen 3.3 und 3.5 nicht zu den
aufgezeigten Anderungen. Der Planungsbericht ist entsprechend
anzupassen.

Die Fehler werden bereinigt.

Flr die Umzonung von einer WAS B in eine WAPex ist ein stddtebau-
liches Variantenstudium erforderlich. Im Planungsbericht ist dieses
aufzuzeigen.

Das Studienverfahren ist abgeschlossen, der Jurybericht liegt vor.
Aktuell wird das Siegerprojekt zu einem Richtprojekt als Grund-
lage fUr einen Bebauungsplan erarbeitet. Die 6ffentliche Mitwir-
kung folgt im Frahjahr 2024. Der Planungsbericht wird entspre-
chend erganzt (Kap. 5.2).

Fir das Heilpddagogische Zentrum wird ein umfassender Bedarfs-
nachweis vorausgesetzt. Die landschaftlich sensiblen Bereiche im
Westen und Stiden sind méglichst zu entlasten und von Einzonungen
auszunehmen.

Das Heilpadagogische Zentrum Hagendorf hat das Konzept zur
moglichen Erweiterung Uberprift und angepasst. Gestutzt darauf
wurde der Zonenplan im Sinne des Vorbehalts angepasst.

Die Umzonung des Gebiets «Eizmoos» [Anderung 7.9] in eine OelE ist
nicht genehmigungsfahig. Fir das Gebiet ist eine dafir geeignete Bau-
zone auszuscheiden.

Der Sportplatz wird einer Zone des 6ffentlichen Interesses fur
Bauten und Anlagen zugewiesen.

Die neuen UeFh 7.6 und 7.7 sind gemdss den Erwdgungen zu Uber-
priifen. Die private Erholungsnutzung hat im Baugebiet stattzufinden.
Die betroffenen Flcichen sind entweder einer OelE oder einer Bauzone
zuzufihren.

Die privaten Erholungsflachen werden einer Bauzone zugewiesen
und mit einem Bauverbot belegt. Da die Flachen fur die Offent-
lichkeit nicht zuganglich sind, ist eine Zone OelE nicht mdglich.

Die grossflcichigen UeRs «Spiess» und «Rehhalten» sind nicht genehmi-
gungsfahig. Die Bestimmungen und die Ausdehnung der UeRs bei den
Reitsportbetrieben «Spiess» und «Rehhalten» sind im Sinne der
Erwdgungen zu Uberarbeiten.
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>

17.

Die Eigentimerschaften der beiden Anlagen «Spiess» und «Reh-
halten» wurden Uber den Vorbehalt des Kantons informiert. Die
Eigentimerin der Reitsportanlage «Rehhalten» hat sich entschie-
den, ihren Antrag auf Umzonung zurtickzuziehen. Die EigentU-
merin der Reitsportanlage «Spiess» hat ihr Betriebskonzept ge-
mass Vorbehalt Uberarbeitet. Die Zonenplananderung wurde
gemass Uberarbeitetem Antrag angepasst.

[...] Es handelt sich vorliegend um eine bestehende Gdrtnerei, fir die
nun mit einer UeGd die Zonenkonformitdt geschaffen werden soll.
Gemdiss den Bestimmungen, ist bei Erweiterungen ein Betriebs- und
Erschliessungskonzept verlangt. Der Verkauf von Gdrtnereiprodukten
bedingt ein Verkehrsgutachten. Es ist jedoch nicht klar, ob bereits
heute Gdrtnereiprodukte verkauft werden oder nicht. Das vorliegende
Betriebskonzept ist nicht ausreichend. Mit den geplanten Bestimmun-
gen hat die UeGd den Charakter einer Bauzone, was nicht zuldssig ist.
Es ist nicht ersichtlich, warum fir diese keine Bauzone ausgeschieden
wird. Die Bedingungen nach 8 27 PBG sind nicht erfillt.

Die geplante UeGd ist nicht genehmigungsfahig.

Die bestehende Gartnerei ist gemass Art. 37 RPV zonenkonform.
Auf eine Umzonung wird vorerst verzichtet. Sofern der bundes-
rechtliche Rahmen gestutzt auf konkrete Bau- und Nutzungsab-
sichten nicht eingehalten werden kann, ist eine nachgelagerte
Teilrevision zu prufen.

18.

>

19.

>

Die baulichen Verdnderungs- und Entwicklungsmdglichkeiten sind auf
die Grosse des Weilers abzustimmen. Beim Weiler Bibersee haben sich
diese auf den rechtsgliltigen Richt- und Nutzungsplan zu be-
schranken.

Siehe separater Bericht zu den Weilern.

Der Planungsbericht hat sich zu jeder Weilerzone einzeln zu dussern
und aufzuzeigen, dass die Vorgaben des Richtplans eingehalten sind.

Siehe separater Bericht zu den Weilern.
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20. Die Unterteilung in ortsbildprégende Haupt- und Nebengebdude
sowie weitere Gebdude ist bei allen Weilern zu tiberprtifen und
anzupassen. Die Nutzung (Okonomiegebdude, Wohngebdude) ist
korrekt zu bezeichnen.

- Siehe separater Bericht zu den Weilern.

21. In den Bestimmungen ist festzuhalten, dass Baudenkmdiler (geschitzt
und inventarisiert) nicht abgebrochen werden dtirfen. Zudem ist der
Umgang mit den Bestandesbauten zu fordern, indem der Ersatzneu-
bau und die Umnutzung von ortsbildprdgenden Bauten eingeschrdnkt
werden.

- Die Bestimmungen wurden Uberarbeitet.

22. Vor Genehmigung sind die Bestimmungen mit der Baudirektion zu
kldren.

- Austausch erfolgt am 4.3.2024 und per Mailkorrespondenz.

23. Im Planungsbericht ist pro Weilerzone aufzuzeigen, welche Gebdude
unter diese Bestimmung fallen.

- Der Anhang der BO wurde angepasst.

24. Die bestehende Erschliessung und der notwendige allfallige Ausbau
sind planerisch auszuweisen.

- Siehe separater Bericht zu den Weilern.

Darstellung Zonenplan 25. Die tiberlagernden Ortsbildschutzzonen «Frauenthaly, «<Hammergut»,

Ortsbildschutzzone «St. Andreas« und «Niederwil» sind beizubehalten. Alternativ ist fiir
diese Gebiete in der Bauordnung festzuhalten, dass das ADA als
kantonale Fachstelle bei Bauvorhaben weiterhin - im Sinne von § 20
Denkmalschutzgesetz (DMSG) - zwingend beizuziehen ist.

- Die Bestimmung fur die BsV fur historische Bauten und Anlagen
wurden dahingehend angepasst, dass das ADA einzubeziehen ist.
Alle Weiler werden analog den Kernzonen mit einem Ortsbild-
schutzperimeter Uberlagert.

Gewasserraume 26. Der Gewdsserraum ist im Zonenplan als (berlagernde Zone grund-

eigentiimerverbindlich festzusetzen.

- Dies ist so vorgesehen.

SUTER * VON KANEL * WILD 9
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27. Der Zonenplan muss auf die statischen Waldgrenzen abgestimmt

>

28.

>

werden.

Der Vorbehalt wird bertcksichtigt. Die statistischen Waldgrenzen
wurden im Zonenplan Ubernommen und die Zonengrenzen, wo
notwendig, auf die Waldgrenzen abgestimmt.

Die Gefahrenzonen sind vollstandig aus dem Zonenplan zu entfernen.

Der Vorbehalt wird berUcksichtigt. Die Gefahrenzonen wurden
aus dem Zonenplan entfernt.

2.4 Bauordnung

29.

>

30.

31.

32.

In der Bauordnung sind keine Vollzugshilfen aufzufihren.

Auf 8 2 Abs. 2 wird verzichtet.

Empfindlichkeitsstufen beziehen sich auf Bauzonen und nicht auf
Nutzungen. In der Bauordnung ist in verschiedenen Bestimmungen
von «Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe der Empfindlichkeitsstufe»
die Rede, was nicht korrekt ist. Die Bestimmungen sind entsprechend
anzupassen.

Die BO wurde im Sinne der Musterbauordnung angepasst (ES-
Zuweisung nicht in den Bestimmungen auffihren).

In der Bauordnung werden verschiedene unbestimmte Gesetzes-
begriffe verwendet. So ist beispielsweise in § 6 Abs. 2 BO Cham von
«klimatisch wirksam zu materialisieren» die Rede. Weiter ist § 3 BO
Cham mehrheitlich deklarativ und wiederholend, was nicht Sinn und
Zweck des Gesetzes ist. Es ist darauf zu achten, dass die Bauordnung
einfach und eindeutig bleibt, sodass der Vollzug méglich ist.

Die BO Cham ist entsprechend zu tberprtifen und zu vereinfachen.

Auf & 3 BO wird verzichtet. Die BO wurde in Bezug auf unbe-
stimmte Rechtsbegriffe Uberprift und wo notig prazisiert.

In § 13 BO Cham werden die Grundmasse fir die einzelnen Bauzonen
festgehalten. Diese mdissen tiber alle Zonen festgesetzt werden. Zudem
fehlt fir die Wohn- und Arbeitszone 5 WA 5 die Ldrmempfind-
lichkeitsstufe (ES Il).

Die Tabelle ist entsprechend zu ergdnzen.

Die Grundmasse zu den BsV2 Zonen gemass Tabelle § 11 Abs. 6
wurden in die Tabelle § 13 integriert. Die Grundmasse zu den
BsV1-Zonen wurden anhand der AV-Daten abgeschatzt. Fur das
Hammergut und Heiligkreuz wurden die Grundmasse anhand
der rechtskraftigen Bebauungsplane bestimmt.



Zonenvorschriften
§ 3 Kommunale Planungsinstrumente

§ 7 Wohn- und Arbeitszone Papieri

§ 8 Arbeitszone

§ 11 Bauzonen mit speziellen
Vorschriften Struktur (BsV2)
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33.

34.

35.

36.

§ 3 BO Cham ist grundsdtzlich zu tberarbeiten. Absatz 3 ist zu
streichen.

Auf & 3 BO wird verzichtet.

Auf dem «Papieri-Areal» besteht ein rechtskrdftiger Bebauungsplan.
§ 7 BO Cham ist entsprechend zu (berarbeiten. Beschreibende Be-
stimmungen sind wegzulassen. Stattdessen sind die Grundmasse zu
regeln. Anforderungen und Inhalt eines Bebauungsplans sind in § 32
PBG abschliessend geregelt, womit der erste Satz in Absatz 3 gestri-
chen werden muss.

§ 7 BO Cham ist entsprechend zu (berarbeiten.

§ 7 wurde im Sinne der Vorprufung angepasst.

Betriebsnotwendiger Wohnraum ist in den Arbeitszonen gemdss § 20
PBG zuldssig, was in der BO Cham festzuhalten ist.
§ 8 BO Cham ist entsprechend zu ergdnzen.

§ 8 BO wurde erganzt.

[...] Die Bestimmungen sind sehr offen formuliert und es werden unde-
finiert Begriffe, wie Quartiercharakter oder Quartierstruktur, ver-
wendet. Auf solche Begriffe sollte in Hinblick auf den Vollzug verzichtet
werden. Weiter ist von bestehenden Gebduden die Rede, ungeachtet
davon, ob diese rechtmdssig sind oder nicht.

Fir die gestalterische Beurteilung der Bauordnung wird auf Anhang 1
verwiesen. Unklar ist, welche Verbindlichkeit dieser hat. Es stellt sich
zudem die Frage, ob die «Strukturbilder» im Anhang 1 stufengerecht
sind. Unklar ist auch, weshalb einerseits Strukturvorgaben und ande-
rerseits Festlegungen aufgefuhrt werden. Weiter muss gekldrt werden,
wie die Bestimmungen und die Strukturbilder im Vollzug gehandhabt
werden.

Vor Genehmigung sind die Bestimmungen mit der Baudirektion zu
kldren.

Die Bestimmungen wurden im Sinne der kantonalen Ruckmel-
dung Uberarbeitet und mit dem Kanton besprochen. Wesentliche
Anderung ist, dass die Strukturbilder neu nicht mehr im Anhang
zur Bauordnung aufgefuhrt sind, sondern in einer separaten
Vollzugshilfe zusammengefasst wurden. Diese Wegleitung wird
zusammen mit den grundeigentimerverbindlichen Instrumenten
offentlich aufgelegt. Im Rahmen der Mitwirkung kénnen
Anderungsantrage gestellt werden, die jedoch formell nicht als
Einwendung im Sinne des PBG gelten.



§ 14 Bebauungsplanpflicht

§ 15 Gebaudebestand

§ 17 Preisgunstige Nutzungen

§ 19 Hochhauser
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37. Die Bestimmungen zur Bebauungsplanpflicht sind entsprechend zu

38.

39.

40.

41.

Uberprifen. Zusdtzliche Anforderungen an den einfachen Bebauungs-
plan sind nicht zuldssig und zu streichen.

§ 14 Abs. 3 Aufzahlungspunkt 2 zu den einfachen Bebauungs-
planen wird gestrichen.

$ 15 BO Cham ist zu streichen.

Auf eine Regelung wird aufgrund fehlender Rechtsgrundlage
verzichtet.

Auf die Gewdhrung einer Bonusregelung in § 17 Abs. 1 BO ist zu ver-
Zichten.

Die entsprechenden Gebiete werden neu aufgezont. Die Rege-
lung wurde dahingehend angepasst, dass erst bei der Realisie-
rung einer AZ Uber dem heute gultigen Mass (rechtskraftige AZ)
preisglinstiger Wohnraum zu realisieren ist. Trotz aufgeworfener
Fragen zur Zweckmassigkeit seitens Kanton will der Gemeinderat
an einer héheren AZ zur Férderung von preisgunstigem Wohn-
raum festhalten.

In den im Zonenplan vorgesehenen Gebieten (Planungsbericht Kapitel
3.2, Zonenplandnderung 2.2 und 2.8) handelt es sich um Neuein-
zonungen mit einer Fliche von je > 5000 m?. Gestiitzt auf § 18 Abs. 4
PBG ist eine tiberlagernde Zone fir preisglinstigen Wohnungsbau in
diesen beiden Gebieten zuldssig, zumal die Mehrausnitzung 100 %
betrdigt. Bei Umzonungen/Aufzonungen wdre dies jedoch nicht zu-
lassig. Auf eine generelle Regelung, wonach in diesen Zonen 100 %
preisgtinstiger Wohnraum zu realisieren ist, ist zu verzichten. Es ist
das in der Musterbauordnung vorgesehene System anzuwenden und
fur jedes Gebiet in der Bauordnung der Umfang der Mehrausndtzung
anzugeben.

§ 17 Abs. 3 BO Cham ist entsprechend anzupassen.

FUr die entsprechenden Gebiete wird in der Bestimmung die
MehrausnUtzung festgelegt, was im Falle der Einzonungen der
gesamten Ausnutzungsziffer gemass & 13 BO entspricht.

Die Bestimmung ist dahingehend zu tberarbeiten, dass nicht zwei
Studienverfahren erfolgen mdissen.

Dies wurde bereits mit der Teilrevision fur die Hochhauser
umgesetzt.



§ 37 Gewasserraum

Bauvorschriften
§ 39 Besondere Abstande
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42. § 37 BO Cham ist gemdss Musterbauordnung zu formulieren.

- Eswird die Regelung von Hunenberg Ubernommen, die im
Rahmen der kantonalen Vorprifung als genehmigungsfahig
beurteilt wurde.

43. Fur die Genehmigung von & 39 BO Cham wird die Anpassung von
§ 29V PBG vorausgesetzt.

- Dies ist bereits erfolgt. Gemadss § 42 Abs. 2 V PBG haben die
Gemeinden diesbezuglich neu eine Regelungskompetenz.

§ 29 Niherbau- und Grenzbaurecht

'Die Grenzabstinde diirfen unter Wahrung des Gebdudeabstands durch
Vereinbarung eines Niherbau- oder Grenzbaurechts durch die betroffenen
Nachbarn reduziert oder aufgehoben werden. *

'* Gegeniiber den Nichtbauzonen diirfen die Grenzabstéinde unter Wahrung
des Gebaudeabstands durch Vereinbarung eines Naherbaurechts durch die
betroffenen Nachbarn reduziert, aber nicht aufgehoben werden. *

? In Zonen mit einer maximalen Gebéudelidnge diirfen Grenzabstinde:

a) mit Unterschreitung des Gebdudeabstands durch Vereinbarung eines
Niherbaurechts der beiden direkt betroffenen Nachbarschaften redu-
ziert werden, sofern die Reduktion des jeweiligen Grenzabstands zur
einen Grundstiicksgrenze auf der gegeniiber liegenden Grundstiicks-
grenze im gleichen Umfang kompensiert wird;

b) durch Vereinbarung eines gegenseitigen Grenzbaurechts durch die
betroffene Nachbarschaft aufgehoben werden.

§ 42 Abschliessende kantonale Regelungen und Abweichungen von
den kantonalen Vorschriften

! Die Gemeinden diirfen — unter Vorbehalt von § 17 PBG"” und § 17 Abs. 4

V PBG sowie mit Ausnahme der in Abs. 2 aufgefiihrten Bestimmungen —

keine weiteren Regelungen in ihre Bauordnungen aufnehmen. *

" .

b)* ...

? Die Gemeinden konnen bei den nachfolgenden Bestimmungen dieser Ver-

ordnung in ihren Bauordnungen abweichende Vorschriften erlassen: *

a) Terrainverdnderungen ohne Stiitzmauern (§ 12);

b) * Terrainverdanderungen mit Stiitzmauern (§ 13);

c) * Grenzabstand und Gebidudeabstand gegeniiber altrechtlichen Bauten
(§ 29);

cl) * Wahrung des Gebdudeabstands (§ 29). Vorbehalten bleiben feuerpoli-
zeiliche und wohnhygienische Vorschriften oder andere offentliche
Interessen;

d) * hindernisfreies Bauen (§ 43), sofern die abweichenden Vorschriften
iiber die Normen des hindernisfreien Bauens hinausgehen.

44. Damit 8 39 Abs. 3 BO Cham auch ohne Bemerkungen und Planungs-
bericht verstdndlich bleibt, ist dieser wie folgt zu prdzisieren: «Auf dem

Grundsttick Nr. 2159 ist an allen Orten mit empfindlicher Nutzung
der Anlagegrenzwert der Hochspannungsfreileitung einzuhalten.»

- 839 Abs. 3 BO wurde entsprechend angepasst.



§ 43 Gemeinschaftliche Freiflachen und
Gemeinschaftsraume

§ 44 Larmschutz

Auszug aktuelle Musterbestimmungen

Auszug Musterbestimmungen 2022

§ 46 Abs. 6 und 7 Umgebungsgestaltung
und Siedlungsokologie

Anhang 3 Erlduterungen und
Erlduterungsskizzen
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45. Die Bestimmung in & 43 Abs. 3 BO ist zu streichen.
> Auf 843 Abs. 3 BO wird verzichtet.

46. Die Bestimmung in & 43 Abs. 5 BO ist zu streichen.
> Auf 843 Abs. 5 BO wird verzichtet.

47. Die Bestimmung zum Ldrmschutz ist gemdss der aktuellen Muster-
bauordnung zu formulieren.

- Die Bestimmung in der neuen Musterbauordnung ist fur die
kommunale Stufe ungeeignet, da sie lediglich die bundes-
rechtlichen Vorgaben fUr Einzonungen beschreibt. Daher wird die
Regelung gemadss der Musterbauordnung 2022 beibehalten.

§37 Lammschutz

' Die Machbarkeit zur Einhaltung der Anforderungen nach Art. 24 Umweltschutzgesetz (USG) — Einhal-
tung der Planungswerte — ist im Einzonungsverfahren nachzuweisen. Falls die Planungswerte {iber-
schritten werden, ist das eingezonte Gebiet im Zonenplan besonders zu bezeichnen («Massgebender
Larmgrenzwert Planungswert»). Die zur Einhaltung der Anforderungen nach Art. 24 USG notwendigen
Massnahmen sind im Rahmen der Uberbauung umzusetzen.

2 Die besondere Bezeichnung ist nach der vollstindigen Uberbauung des eingezonten Gebiets aus
dem Zonenplan zu entfemen.

' In den im Zonenplan besonders bezeichneten Gebieten gilt der bundesrechtliche Planungswert gemass Larmschutz-
Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986. Es besteht keine Moglichkeit fir Ausnahmen.

“ Innerhalb der im Zonenplan besonders bezeichneten Gebiete gilt im Falle einer Uberschreitung der Planungswerte eine
Bebauungsplanpflicht. Der Bebauungsplan sichert die erforderlichen Massnahmen zur Einhaltung der Planungswerte.

48. Der Geltungsbereich der Norm ist so zu wdhlen, dass der Wald nicht
betroffen ist.

- Die Bestimmung wurde gemadss Vorprifung angepasst (Wald
ausbedingen oder Vorschrift auf Bauvorhaben in den Bauzonen
beschranken).

49. Auf Anhang 3 ist zu verzichten.
- Auf den Anhang 3 wird verzichtet.



Bebauungsplane

Parkplatzreglement
Geltungsbereich

Veloabstellplatze

Zone S

Anhorung Infrastrukturbetreiber
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2.5 Weitere Themen

50.

>

51.

52.

53.

54.

Der Planungsbericht muss zur Uberarbeitung der rechtsgiiltigen
Bebauungspldne Auskunft geben.

25 altrechtliche Bebauungsplane werden tUberfUhrt und ca. 6 Be-
bauungsplane werden aufgehoben. Eine Auslegeordnung wurde

erstellt und mit dem Kanton besprochen. Das Buro R+K ist beauf-
tragt und hat die Arbeiten Anfang 2024 aufgenommen. Die Uber-
fUhrung erfolgt gestaffelt, im Rahmen von ca. 9 Paketen a 3-6 Be-
bauungsplane. Der Abschluss des Prozesses ist im Verlaufe 2026
vorgesehen.

Ausserhalb Bauzonen gilt das Bundesgesetz tiber die Raumplanung
(RPG) und die Erstellung von Parkpldtzen bedarf der Zustimmung des
Kantons. Das Parkplatzreglement inklusive der Zonierungen im An-
hang ist entsprechend anzupassen und zu prézisieren.

Es wurde prazisiert, dass das Parkplatzreglement ausserhalb der
Bauzonen fUr Wohnnutzungen und Nichtwohnungen nicht an-
wendbar ist.

§ 15 Abs. 5 sollte dahingehend angepasst werden, dass Veloabstell-
pldtze fir die Kundschaft und Besucher/innen vorzugsweise (ber-
dacht zu erstellen sind.

Die Regelung wurde entsprechend dem Vorbehalt angepasst
(Prozentsatz wird gestrichen / vorzugsweise erganzen).

In den Geodaten und Typen fehlen die tiberlagernden Bestimmungen
«Hochhausgebiete (HH)», «Massgeblicher Larmgrenzwert Planungs-
wert (mlpw)», «ordentliche Bebauungsplanpflicht (BP-P)» vollstdndig.
Die Geometrien und die Typen sind zu ergénzen.

Anpassung durch Geozug.

Die Betreiber der grossen Infrastrukturen sind durch die Gemeinde
anzuhoren und die Thematik ist im Planungsbericht aufzunehmen.

Zusammen mit der offentlichen Auflage werden die SBB, das
ASTRA, Swissgrid, GVRZ, ZEBA, WWZ, ZVB und die Nachbarge-
meinden schriftlich zur Anhérung eingeladen.



Siedlungsékologie

Larmschutz

Preisgunstige Nutzungen

Gesundheitsférderung
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3

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

3.1 Bericht nach Art. 47 RPV

HT.

>

ET.

HZ2.

E2.

>

Das Amt fur Umwelt begrisst explizit die geplanten Massnahmen zur
Steigerung der Siedlungsékologie.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die ersten beiden Abschnitte von Kapitel 11.7 des Planungsberichts
sollten angepasst werden.

Der Planungsbericht wurde gemass Vorbehalt 47 angepasst.

Aus Sicht der Wohnraumférderung werden diese Wohnungen nicht zu
den preisgtnstigen Wohnungen gezdhlt, da diese tiefen Bestandes-
mieten bei einem Mieter/innen-Wechsel im Normalfall angehoben
werden. Die heute erschwinglichen Wohnungen werden somit in den
meisten Fdllen auch ohne teure Erneuerungen oder Ersatzbauten
teurer.

Die Gemeinde Cham hat im Jahr 2023 eine Analyse durchgefuhrt.
Demnach machen die Bestandsbauten einen Grossteil der heute
bezahlbaren Wohnungen aus. Aufgrund der Pflicht zur Offen-
legung der Vormieten ist die Mietpreisteuerung etwas gebremst,
jedoch nicht aufgehoben.

Flr die Berichterstattung sind neben der Begegnung auch die Bewe-
gungspotenziale in Aussenrdumen explizit zu benennen. So ist bei-
spielsweise von «aufenthaltsfreundlichen und bewegungsférdernden
Platzsituationen im Sinne der Gesundheit» zu sprechen. Es sind auch
Fachleute aus dem Bereich Gesundheits- und Bewegungsférderung
miteinzubeziehen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.



Grundsatzliches

Ausdehnung Bauzonen/Siedlungs-
gebiet

Einzonung Familiengarten zu Wohn- und
Arbeitszone 3

Heilpadagogisches Zentrum

Arbeitszonen
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3.2 Zonenplan

E3.

>

E4.

H3.

E5.

Die Wirtschaftsstrategie der Gemeinde Cham sollte besser in die
Nutzungsplanung einfliessen.

Der Planungsbericht wird wie folgt erganzt:

«Die Gemeinde Cham hat vor einigen Jahren eine Wirtschaftsstra-
tegie verabschiedet. Mit einer Steigerung der Anzahl Arbeitsplatze
und des Steuerertrags bei juristischen Personen soll die Abhan-
gigkeit vom Zuger Finanzausgleich reduziert werden. Entspre-
chend dieser Strategie sind in den Legislaturzielen 2023-2026
konkrete Indikatoren und Zielwerte fur die Ansiedlung von neuen
Unternehmungen und zur Attraktivitatssteigerung der «Stadtler
Allmend« definiert.»

Es ist zu Uberpriifen, ob im Zusammenhang mit den vorhandenen
Nutzungsreserven (z. B. «Papieri-Areal») der Bedarf fiir die Einzonung
2.2 tatsdchlich gegeben ist.

Der Bedarf an preisgtinstigem Wohnraum ist ausgewiesen, wes-
halb diese Einzonungen bedarfsgerecht sind.

Die Schaffung einer Inselbauzone fir das Heilpddagogische Zentrum
ist aus raumplanungsrechtlicher Sicht heikel.

Es wird keine neue Inselbebauung geschaffen, sondern die be-
stehende, im 6ffentlichen Interesse liegende Nutzung planungs-
rechtlich legitimiert und gesichert. Die Heilpadagogische Schule
hat ihren Ursprung in den 1930er-Jahren. Die Einzonung erfolgt
fur den bedarfsgerechten Ausbau einer bestehenden Nutzung,
die eine offentliche Aufgabe erfullt.

Fiir das Gebiet sollte, Ghnlich wie fiir das Gebiet «Bdsch» in Hiinen-
berg, parallel zur Revision der Nutzungsplanung ein qualifiziertes
stadtebauliches Variantenstudium durchgeftihrt werden. Die Ergeb-
nisse sollten spdter in die Ortsplanungsrevision integriert werden.
Dabeij soll die bauliche Verdichtung und die Verkehrsplanung vertieft
analysiert werden (aktuelle Situation und zukdnftige Entwicklung fir
den Zeithorizont bis 2040). Inhaltlich soll dies mindestens beinhalten:

- Anzahl Arbeitspldtze/Anteile Arbeitspldtze in den beiden Gruppen
Dienstleistungen und Handel sowie produzierendes Gewerbe,

- Anteile innerkantonale und ausserkantonale Zupendler/innen
(inklusive Schdtzung der Verteilung auf die Kantone/Regionen
Zentralschweiz, Kantone ZH und AG);

- Mobilitétsverhalten: Modalsplit OV/MIV inkl. Anteil der Vierradfahr-
zeuge;
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>

E6.

E7.

>

- Pldne und Absichten, wie die Ziele OPR/REK «Zukunftsweisende
Rahmenbedingungen schaffen innovative Arbeitspldtze» ausge-
staltet und die Ziele der Wirtschaftsstrategie Cham erreicht werden
kénnen.

Zur Stadtler Allmend wurde gestUtzt auf eine stadtebauliche
Studie ein Quartiergestaltungsplan erarbeitet. Diese Planungen
entsprechen der kantonalen Empfehlung.

Die aktuelle Verkehrsauslastung im Bereich «Alpenblick/Stédtler
Allmend> soll vertieft analysiert werden. Dabei sollen auch die bishe-
rigen Entwicklungen und deren Auswirkungen aufgezeigt werden.

FUr die Stadtler Allmend wurde durch Team Verkehr eine ver-
tiefte Analyse sowie eine Prognose erstellt. Diese hat gezeigt,
dass die kunftigen Spitzenbelastungen bei Vollausbau der Stadt-
ler Allmend gemass rechtskraftigem Parkplatzreglement zu mas-
sivem Ruckstau in die Stadtler Allmend fUhren wirden resp. die
Knoten Alpenblick und Grindel massiv Uberlastet waren. Um die
Erreichbarkeit und damit Attraktivitat der Stadtler Allmend zu
gewahrleisten, wurde deshalb die Anderung (Sonderzone S)im
Parkplatzreglement abgeleitet.

Basierend auf den Ergebnissen des Verfahrens und der Analysen soll
der Gemeinderat Cham aujzeigen, ob die Einfliihrung eine Sonderzone
S fur die «Stddtler Allmend» zielftiihrend ist oder ob mit anderen An-
passungen die Parkierung fur Vierradfahrzeuge optimiert werden
kann.

Die Spezialregelung fUr die Zone S ist restriktiver als die heutigen
Vorgaben zur Parkierung, die bei der Regelbauweise zur Anwen-
dung gelangen. Im Rahmen von Sondernutzungsplanen werden
massgeschneiderte Vorgaben zur Parkierung getroffen. Das
Parkplatzreglement sieht zudem vor, dass bei Bauvorhaben mit
mehr als 50 Parkplatzen ein Mobilitatsmanagementkonzept zu
erarbeiten ist (vgl. § 9 PPR).

H4. Der MIV wird sich mit erneuerbaren Antrieben in schnellen Schritten

>

ZU einem ressourcenschonenden Verkehrsmittel entwickeln.

Der Gemeinderat nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Das Ziel der
Gemeinde Cham ist der Ausbau des offentlichen Verkehrs sowie
die Verbesserung des Wegnetzes fur den Fussverkehr und den
Veloverkehr. Bis der MIV «ressourcenschonender» ausgestaltet
ist, wird noch einige Zeit vergehen. Neben der Antriebsform ist
jedoch die Flacheneffizienz der Verkehrsmittel eine entscheiden-
de Grosse. Eine Kapazitatserweiterung fur die automatisierte
individuelle Mobilitat birgt die Gefahr, dass die Verkehrsmenge
insgesamt steigt. Hingegen besteht eine grosse Chance, wenn
die kunftigen Technologien im &ffentlichen Verkehr zur Anwen-
dung gelangen (z.B. automatisierte Kleinbusse). Auch kinftig
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bleiben der Veloverkehr und der Fussverkehr in Bezug auf die
Ressourcen- und Flacheneffizienz die favorisierten Verkehrs-
mittel.

Larm H5. Stark stérende Betriebe sind demnach in der Gemeinde Cham grund-
séGtzlich ausgeschlossen.

-  Wie bereits heute werden auch kunftig keine Arbeitsplatzgebiete
der Larmempfindlichkeitsstufe ES IV zugewiesen.

Anderungen Zonenplan E8. Die Umzonung bzw. Erweiterung der UeFa im Gebiet «Friesenchams»

Familiengarten sollte (iberprtift werden. Dabei soll der Bedarf genau gekldrt und
geprtift werden, ob eine Einzonung néher beim Siedlungsgebiet
méglich ist.

- Der Bedarfist gegeben (vgl. Wartelisten des Gartenvereins). Es
wurden auch Standorte gepruft, die naher an den Siedlungen
liegen, wobei einzig die Flache im Duggeli als geeignet beurteilt
wurde und zugleich verfugbar ist. Hier besteht allerdings noch
Klarungsbedarf betreffend die Erschliessung. Daher wird von
einer mittelfristigen Umsetzung ausgegangen. Die aktuelle
Nachfrage wirde aber beide Flachen (Duggeli und Erweiterung
Friesencham) beanspruchen. Der Bedarf fur die Erweiterung in
Friesencham ist daher vorhanden.
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H6. Im Baubewilligungsverfahren sollte generell gepriift werden, ob eine
Rickbaupflicht als Auflage verftigt werden kann.

- Dies wurde diskutiert und verworfen (siehe Bericht zur
informellen Mitwirkung).

H7. Sollte fiir die Gartnerei auf dem «Enikerhof» keine Zonenkonformitdt
geschaffen werden, so muss die Gemeinde dafiir sorgen, dass der
rechtmdssige Zustand hergestellt wird.

- Inder Landwirtschaftszone ist ein produzierender Gartenbau-
betrieb zonenkonform. Es gilt Art. 37 RPV.

E9. Im Planungsbericht sollte erldutert werden, warum der Perimeter der
Weilerzonen nicht auf die jiingsten Entwicklungen angepasst wird.

> Am Perimeter wird festgehalten. Weilerzonen mussen eng
gefasst werden.

E10. Die Beschridnkung der Bodenversiegelung auf ein Minimum nach
§ 31 Abs. 4 BO reicht nicht mehr aus. Die Bestimmungen sollten
dahingehend angepasst werden, dass die versiegelten Fldchen nicht
ausgedehnt werden ddirfen.

- Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen.

H6. Die NLK beftirwortet, dass eine Analyse der Ortsbilder durchgefiihrt
worden ist und daraus detaillierte Regelungen fur die einzelnen Ge-
biete geflossen sind. Unter anderem wurde damit bereits die Vorarbeit
fur eine gebietstypische, einheitliche und ortsvertrdgliche Beur-
teilungspraxis geleistet.

- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
ET1. Fir Nichtbauzonen sollten Ldrmempfindlichkeitsstufen festgelegt

werden.

- Fur Nichtbauzonen gilt die ES Ill, wo nichts anderes geregelt ist.
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3.3 Bauordnung

Begrifflichkeiten E12.In der Bauordnung ist auf eine einheitliche und eindeutige Verwen-
dung der Begriffe zu achten.

- Die Bauordnung wurde Uberprift und wo notig angepasst.

Larm E13. Zur Verhinderung von Redundanzfehlern ist auf die Definition der ES
entweder in der Bauordnung oder im Zonenplan zu verzichten.

- Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen.

Anhang, Strukturbilder BsV2 H7. Strukturbild «Enikon (Schdllenmatt)»: Rosenweg 1, 3, Assek. Nr. 340a,
3471a istim Inventar der schutzenswerten Denkmdiler eingetragen. In
der Karte fehlt die Markierung.

- Die Karte wurde angepasst.

HS8. Strukturbild «Alpenblick»: Das Haus Alpenblick 4, Assek. Nr. 798a
gehort zur Siedlung «Alpenblicks und ist im Inventar der schiitzens-
werten Denkmadler enthalten. In der Karte fehlt die Markierung.

- Die Karte wurde angepasst.

Zonenvorschriften E14. Es sind die Bestimmungen aus der Musterbauordnung zu verwenden.
Kernzone

- Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen.

Preisgunstige Nutzungen E15. Der Automatismus zur Ausnitzungserhohung in Zusammenhang mit
dem Bau von preisgtinstigen Wohnungen gemdéss & 17 Abs. 1 BO
Cham sollte genau geprift werden.

- Die BO wurde im Sinne der Vorbehalte 39 und 40 angepasst.

H9. Entsprechende Bestimmungen sind von der Gemeinde zu formulie-
ren.

- Die Gemeinde wird die Anforderungen an den preisglnstigen
Gewerberaum in einer Richtlinie definieren. Der Hinweis wird zur
Kenntnis genommen.

H10.Beim preisgtinstigen Wohnraum sind die Definition, Priifung und
dauerhafte Sicherstellung (Anlagekosten, Kostenmiete, bauliche Vor-
aussetzungen) anspruchsvoll und ressourcenintensiv. Bei kommuna-
len Reglementen kann der Kanton keinen entsprechenden Support
bieten. Wir empfehlen daher, die preisgiinstigen Wohnungen még-
lichst dem WEG zu unterstellen. In diesen Féllen ibernimmt der
Kanton die Prifung, Beurteilung und dauerhafte Sicherstellung der
Vorgaben betreffend preisgtinstigen Wohnraum.

- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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H11.Die Ergdnzung der Bauvorschriften mit einer separaten Bestimmung
zu «Gesundheits- und bewegungsférderndes Bauen» kann dem
Thema gesundheitswirksame Bewegungsforderung mehr Gewicht
verleihen. Addquate Bewegungs-, Begegnungs- und Erholungsaspekte
kénnen beztglich Anordnungskriterien und Gestaltungselementen
bei Bauten und Aussenrdumen verankert werden. Das Ziel ist, dass
beispielsweise aktive Mobilitét oder Treppensteigen attraktiver wird
im Vergleich zu passiven Bewegungsformen. Dies wird dadurch er-
reicht, dass der Zugang zu aktiver Bewegung sehr vorteilhaft ist.

- Der Hinwelis wird zur Kenntnis genommen.

ET16. In den Bauvorschriften sollte eine Ergdnzung «Gesundheits- und
bewegungsforderndes Bauen» gepruft werden.

- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

E17. Die gemeinschaftlichen Freifldchen in § 43 Abs. 1 BO Cham sollten
wie folgt ergdnzt werden: «[...] Sie sind der Art der Uberbauung ent-
sprechend als multifunktionale Spiel-, Bewegungs-, Begegnungs- oder
Ruhefldchen [...J».

- Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen.

E18.In Art. 41 Abs. 3 BO Cham sollte ergénzt werden, dass Oberfldchen-
wasser auf einen dafur vorgesehenen dffentlichen Grund geleitet
werden darf, sofern dieser durch geeignete Versickerungsmaoglich-
keiten und gentigend Sickervolumen dafiir ausgelegt ist.

-> Die Gemeinde lehnt dies ab.
E19. Die Bestimmung soll bei den zu férdernden Projekten mit dem Wort

«insbesondere» ergdnzt werden.

- Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen.
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3.4 Parkplatzreglement

Grundsatzliches E20. Die verwendeten Begriffe sind zu vereinheitlichen und dem heutigen
Standard anzupassen.

- Das Parkplatzreglement wurde Uberprift und wo notig
angepasst.

E21. Die Mindestzahl an Wohneinheiten zur Erhéhung des Spielraums zur
Realisierung von autoarmen Nutzungen sollte in das Parkplatzreg-
lement aufgenommen werden.

- Dies wurde intensiv diskutiert. Die Gemeinde verzichtet auf eine
strikte Vorgabe.

E22. Die Regel, dass fur Nutzfldchen, die (ber das Mass der Regelbauweise
realisiert werden, kein Anspruch auf Pflichtparkplditze besteht, sollte
in das Parkplatzreglement aufgenommen werden.

2> Absatz 4 wird dahingehend anpasst, dass der Gemeinderat im
Bebauungsplanverfahren das zuldssige Parkplatzangebot
gesondert festlegt (legt fest, anstelle kann festlegen).

Parkplatzangebot E23.1In § 42 Abs. 1 BO Cham sollte ergdnzt werden, dass Erschliessungs-
und Parkierungsanlagen mit Solarmodulen Gberdacht werden
kdnnen.

- Dies muss nicht geregelt werden.

E24.In § 15 Abs. 4 und 5 Parkplatzreglement sollte ergdnzt werden, dass
Aussenparkpldtze und Veloparkpldtze mit Solarmodulen tberdacht
und so beschattet werden kdnnen. Der gewonnene Strom kann fir
Ladestationen zur Verfligung gestellt werden.

- Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen.

E25. Bei der Erstellungspflicht fir Parkpldtze in der «Stadtler Allmend» soll
auf eine unterschiedliche Behandlung von Arbeitsstellen im produzie-
renden Gewerbe und von Arbeitsstellen in Dienstleistung/Handel ver-
zichtet werden. Die Arbeitszeiten sind heutzutage nicht mehr rein von
der Art der Tdtigkeit abhdngig. So gibt es z.B. in der «Stddtler Allmend»
Unternehmungen im Bereich Dienstleistungen/Handel, deren Mitar-
beitende aufgrund der internationalen Tdtigkeit auch Bewilligungen
fiir Nachtarbeit haben und nicht immer mit dem OV pendeln kénnen.

- Die Differenzierung ist aus Sicht der Gemeinde zweckmassig.

SUTER * VON KANEL * WILD 23



SUTER * VON KANEL * WILD

Ortsplanungsrevision, Cham
Bericht zur kantonalen Vorprufung

E26. Die aktuell pauschale Behandlung von Vierradfahrzeugen sollte
differenzierter angegangen werden.

- Die Gemeinde lehnt eine Sonderregelung fUr Fahrzeuge mit
Elektroantrieb ab.

E27. Nach Uberprufung der Zone S soll ein differenziertes Parkierungs-
konzept fur nachhaltige Vierradfahrzeuge geprtift werden. So sollte
beispielsweise geprtift werden, ob fir Elektro- und Wasserstoff-Fahr-
zeuge im Areal «Stddtler Allmenad» eine bevorzugte Parkierung er-
méglicht werden kann.

-> Die Gemeinde lehnt eine Sonderregelung fir Fahrzeuge mit
Elektroantrieb ab.

H28 Die Ergdnzung des Zweckartikels im Hinblick auf fldchen- und res-
sourcenschonende Mobilitéit ist im Sinne der Gesundheitsforderung,
da damit aktive Mobilitétsformen wie Zufussgehen und Velofahren
gestdrkt werden.

- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

E29 In § 15 Abs. 5 Parkplatzreglement wird empfohlen, fir Veloparkpldtze
analog zu Autoparkpldtzen festzuhalten, dass diese nach Mdglichkeit
in die Bauten zu integrieren sind.

- Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen.
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3.5 Geodaten

Referenzdaten H12.Die Geodaten sind entsprechend anzupassen.

- Anpassung durch Geozug.

Darstellung H13.Die Darstellung der BsV ist folgendermassen zu dndern, um die
Lesbarkeit der Legende zu erhéhen: RGB (178/102/255).

> Der Zonenplan wird gemass Hinweis angepasst.

Grundmasse H14.Die Nutzungsziffern sind entsprechend zu ergdnzen.

- Anpassung durch Geozug.

H15.Bei der «OelE» fehlt die Aussage zur Ldrmempfindlichkeitsstufe.
- Anpassung durch Geozug.

3.6 Weitere Punkte

E30 Die stadtebauliche Studie ist weiterzuverfolgen. Mit den betroffenen
Grundeigentimern und Grundeigentiimerinnen sind in Gespréchen
die Mdglichkeiten und das Potenzial auszuloten und ein breit abge-
stiitztes (6ffentliche Mitwirkung) «Strukturbild Dorfstrasse» zu erar-
beiten. Das Strukturbild soll wiederum als Grundlage fur ein Betriebs-
und Gestaltungskonzept und fur die Strassensanierung dienen. Das
kantonale Tiefbauamt weist darauf hin, dass im Rahmen der anste-
henden Ldrmsanierung keine gestalterischen Elemente auf der Dorf-
strasse vorgesehen sind.

- Die Gemeinde hat den Kanton Uber die Gestaltungsabsichten
informiert. Ein BGK wurde durch den Kanton abgelehnt, da das
Sanierungsprojekt bereits in Erarbeitung ist. Die Gemeinde hat
deshalb gesondert Gestaltungswunsche erarbeitet und beim
Kanton eingereicht. Diese sollten im Sanierungsprojekt bertck-
sichtigt werden.

Freiraum- und H16 Alle Waldgebiete (insbesondere «Stddtlerwalds und Wald im «Villette-
Sportanlagenkonzept park») sind aus dem Freiraumkonzept zu entfernen bzw. nur als
Informationsinhalt darzustellen.

- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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1 OFFENTLICHE AUFLAGE

Das Planungsdossier der Nutzungsplanungsrevision setzt sich zu-
sammen aus Zonenplan, Bauordnung und Parkplatzreglement.

Gemass 8 39 PBG kdnnen wahrend der 30-tagigen offentlichen Auf-
lage beim Gemeinderat schriftlich Einwendungen erhoben werden.
Die Berechtigung dazu ist nicht beschrankt.

Nach Ablauf der Auflagefrist stimmt der Souveran Uber die Antrage
des Gemeinderats in Kenntnis der Einwendungen und der Vorbe-
halte der Baudirektion ab. Mit der Abstimmung sind die Einwendun-
gen erledigt.

Die Dokumente der Nutzungsplanungsrevision wurden gestutzt auf
§ 473 PBG wahrend 30 Tagen, vom 4. Oktober bis zum 3. November
2024, offentlich aufgelegt. Aufgrund des sehr umfassenden Dossiers
waren die Dokumente wahrend zweier Monate, vom 2. September
bis 3. November 2024 6ffentlich einsehbar.

Wahrend der Auflagefrist gingen 37 Einzelschreiben sowie 148 Schrei-
ben, die weitgehend den gleichen Sachverhalt betreffen, ein. Die Ein-
wendungen wurden eingehend gepruft.

31 Antrdge wurden berucksichtigt oder sinngemass resp. teilweise
berucksichtigt. 74 Antrage konnten nicht berdcksichtigt werden. 19
Antrage wurden zur Kenntnis genommen, da sie einen Sachverhalt
ausserhalb der Ortsplanungsrevision resp. der gemeinderatlichen
Kompetenzen betreffen oder sind bereits in der Vorlage berucksich-
tigt.

Der vorliegende Bericht fasst die eingegangenen Einwendungen zu-
sammen und gibt Uber deren Behandlung Auskunft.

Zur Nachvollziehbarkeit des Mitwirkungsverfahrens sind in diesem
Bericht sowohl die berucksichtigten als auch die nicht bertcksichtig-
ten Einwendungen dargestellt. Die Eingaben sind anonymisiert. Ein-
gaben, die den gleichen Sachverhalt betreffen, wurden zusammenge-
fasst.

Im Antrag und Weisung an die Stimmbevdlkerung wird hingegen nur
auf die nicht oder teilweise berucksichtigten Einwendungen hingewie-
sen, die formell nicht zurtckgezogen wurden.



Antrag 1.2
Bauordnung § 14 Abs 2: Preisglins-
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Begrundung
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Umzonung Bahnhofsareal Parzelle
85 und 90
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Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat
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2 EINWENDUNGEN

Schreiben 1

Einwendungen zur Bauordnung

Bei neuen ordentlichen Bebauungspldnen soll der Anteil von preisgunsti-
gem Wohnraum auf der zusdtzlich anrechenbaren Geschossfldche von
50 % auf 30 % reduziert werden.

Die Einwenderin ist vom Bundesrat beauftragt, einerseits die Wert-
haltung der Grundstucke zu sichern, andererseits einen Anteil von 30
% preisgUnstigem Wohnraum anzubieten. Daher beantragen wir die
Reduktion des Anteils preisglinstigen Wohnraumes.

In der Gemeinde Cham besteht eine hohe Nachfrage nach preisgiins-
tigem Wohnraum. Grundeigentimerschaften, die im Rahmen eines
ordentlichen Bebauungsplans von einer Mehrausnutzung auf dem
Grundstuck profitieren, sollen einen Beitrag zur Realisierung von
preisgtinstigem Wohnraum leisten. Die Grundeigentimerschaft kann
die Mehrausnutzung, die in einem ordentlichen Bebauungsplan er-
moglicht werden soll, mitbestimmen. Der festgelegte Anteil von 50 %
der Mehrausnutzung gewahrleistet weiterhin eine 6konomische
Grundstucksnutzung.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Einwendungen zum Zonenplan

Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass eine stadtebauliche Entwicklung am
Bahnhofsareal eventuell moglich ist. Es sollte in Zusammenarbeit mit der
Einwenderin geprtift werden, ob es sinnvoll wdre, das Bahnhofsareal im
Rahmen der BZO-Revision in eine passende Zone umzuzonen.

Dies kann im Rahmen einer separaten Zonenplananderung erfolgen.
Im Projekt zur Umgestaltung des Bahnhofareals ist vorgesehen, die
Zonenplananderung zusammen mit einem allfalligen Bebauungsplan
der Stimmbevolkerung zur Beschlussfassung zu beantragen. Die
Mdglichkeit fur eine separate, nachgelagerte Zonenplananderung ist
im Planungsbericht bereits erwahnt.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Schreiben 2

Einwendungen zum Zonenplan

Es seien die im Perimeter der Arealbebauung Ritiweid gelegenen Grund-
stucke (GS Nrn. 2276, 2340 sowie 3049-3057) der Wohn- und Arbeits-
zone W4 zuzuweisen.

Eventualiter seien die Zonen- und Bauvorschriften im Perimeter der Areal-
bebauung Ritiweid (GS Nrn. 2276, 2340 sowie 3049-3057) derart anzu-
passen, dass die Arealbebauung infolge Ubereinstimmens mit der Einzel-
bauweise nach Abschluss der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden
kann.

Gestutzt auf den Arealbebauungsplan Rutiweid wurde auf GS Nr.
3057 seit mehr als zehn Jahren versucht, ein Gewerbegebadude zu er-
stellen. Dies scheiterte jedoch vor dem Regierungsrat mehrfach - un-
ter anderem aufgrund der angeblich ungentgenden Erschliessung.

Die Arealbebauung Rutiweid sieht im sudostlichen Bereich des Peri-
meters zehn Mehrfamilienhauser vor. Auf dem GS Nr. 3057 ist ein
Gewerbegebdude vorgesehen, welches die Wohnuberbauung vor
dem Larm der Autobahn abschotten soll.

Durch eine Umzonung des Areals Rutiweid in die Wohn- und Arbeits-
zone W4 wlrden die bestehenden zehn Mehrfamilienhauser (RUti-
weid 2-20) und das geplante Gewerbegebaude kunftig der Einzelbau-
weise entsprechen, womit die Arealbebauung nach Abschluss der
Ortsplanungsrevision aufgehoben werden konnte.

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision mussen auch die Grundlagen
fur den Ausbau des Eizmooswegs gelegt werden. Mit einem Ausbau
des Eizmooswegs konnte fur das GS Nr. 3057 eine Erschliessung
Uber das GS 2340 ermdglicht werden. Sollte die Gemeinde ihrer Er-
schliessungspflicht Uber die Rutiweidstrasse weiterhin nicht nach-
kommen kdnnen, liesse sich der Erschliessungsmangel auch auf
diese Weise |8sen.

Die Uberbauung wurde, wie korrekt dargelegt, als Arealtiberbauung
realisiert. Die Uberbauung profitierte daher von einem Nutzungsbo-
nus. Im Gegenzug mussten erhohte gestalterische Anforderungen er-
fullt werden. Gemass § 71b PBG bleiben Arealiberbauungen gultig.

Da es sich bei einer altrechtlichen Arealbebauung um eine erweiterte
Baubewilligung handelt, kann diese gemass Auskunft des kantonalen
Rechtsdienst nicht ersatzlos aufgehoben werden. Sie kdnnen nur in
einfache Bebauungsplane UberfUhrt werden. Sollen an bisherigen
ArealUberbauungen Anderungen vorgenommen werden, so sind
diese zumindest in einfache Bebauungsplane zu tberfUhren und
nach den Vorschriften fur Bebauungsplane zu andern (8 71b Abs. 2).
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Das Anliegen setzt daher den Erlass eines Bebauungsplans voraus.
Die beantragte Umzonung bleibt ohne Auswirkungen auf diesen
Sachverhalt und ist daher nicht zweckmassig.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 3 und 30

Einwendungen zur Bauordnung

Betrifft Grundstticke 1771 und 999 GB Cham:
Die Grundausnditzung soll auf das Mass von 0.6 erhdht werden. Dies
warde in etwa dem Mass der alten Bauordnung entsprechen.

Da das Attikageschoss in der alten Bauordnung bis zu 50 % vom da-
runterliegenden Geschoss von der Ausnutzung befreit war, wurde in
der neuen Bauordnung die Ausnutzung effektiv um das Mass vom
befreiten Attikageschoss reduziert. Nur mit dem Bau von preisgunsti-
gen Wohnungen kann die ursprungliche Ausnutzung und mehr
erreicht werden. Die mdgliche Mehrausnutzung mit preisgunstigem
Wohnungsbau wird begrusst.

Das Grundstuck bleibt der Wohnzone W3 zugeteilt. Die neue Bauord-
nung erlaubt eine Ausnutzungsziffer von 0.7. Bisher war in der Wohn-
zone W3a eine Ausnutzungsziffer von 0.6 erlaubt.

Die in der neuen Bauordnung festgelegte Ausnutzungsziffer bertck-
sichtigt somit bereits, dass Attikageschosse neu an die Ausnutzungs-
ziffer anzurechnen sind.

Der Antrag ist bereits berucksichtigt.

Einwendungen zum Zonenplan

Im Bereich des Grobenmoosbaches, mit seiner qualitativ hochwertigen
Gestaltung, soll eine ausreichende grosse Fidche als Freiraum zur Nutzung
fiir die Schule und fur die Offentlichkeit ausgeschieden werden. Die Flciche
sollte in etwa der Grisse des heutigen Fussballfeldes entsprechen. Die Fld-
che sollte in eine Zone fur dffentliches Interesse fiir Freihaltung und Erho-
lung (berflhrt werden.

Die Aussenflachen, allen voran der Fussballplatz, sind nicht nur zwin-
gend fur einen ausbalancierten Schulbetrieb, sondern sie dienen
auch den Vereinen und der Bevdlkerung von Hagendorn. Sie haben
einen hohen Grad an Offentlichkeit und werden entsprechend gut
genutzt. Freirdume, die auch gut bespielt werden kdnnen, gilt es in
der heutigen Zeit zu schitzen. Eine konzentrierte Verdichtung er-
moglicht den Erhalt von qualitativ hochwertigen Aussenraumen.
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Aussensportplatze sind gemadss den kantonalen Vorgaben einer Zone
des offentlichen Interesses flr Bauten und Anlagen zuzuweisen, eine
Zone offentliches Interesse fur Erholung ist dafir nicht zuldssig. Fur
eine Erweiterung der bestehenden Zone des 6ffentlichen Interesses
fur Bauten und Anlagen fehlt der dazu nétige Bedarfsnachweis zu-
handen der kantonalen Bewilligungsbehérde. Uberdies musste eine
Erweiterung der Bauzone sehr hohe Anforderungen erflllen und das
offentliche Interesse am Erhalt der an die heutige Bauzone angren-
zende Fruchtfolgeflache Uberwiegen.

Die Umsetzung des Antrags innerhalb der rechtskraftigen Bauzone
wurde die Entwicklungsmaglichkeiten auf dem Grundstiuck der Ge-
meinde empfindlich einschranken.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Einwendungen zum Gewdasserraum
Betreff: Grundsticke 1771 und 999, GB Cham

Bauten und Anlagen im Sinne von Erschliessungswegen, Erschliessungs-
strassen, Beleuchtungskérpern, Parkpldtzen, Spielficichen etc. sollen im
Abstandsbereich ermdglicht werden.

Der neu definierte Gewasserabstand vom Lorzenkanal wird begrusst.
Und dennoch befindet sich die heutige Zufahrtsstrasse im Abstands-
bereich.

Bauten und Anlagen, welche vor der Gewasserraumfestlegung recht-
massig erstellt wurden (und dies ggf. bereits vor den heute gultigen
restriktiven Ubergangsbestimmungen), unterliegen der Besitzstands-
garantie und durfen weiterhin innerhalb des Gewasserraums stehen.
Dies gilt ebenfalls fir die Zufahrtsstrasse. Im Falle einer grossen bau-
lichen Umgestaltung auf der Parzelle kann eine Erschliessung aus-
serhalb des Gewdsserraums geprUft werden.

Beleuchtungskorper, Parkplatze, Spielflachen etc. unterliegen eben-
falls der Besitzstandsgarantie. Bei einer Sanierung bzw. Umgestaltung
mussten diese allerdings neu ausserhalb des Gewasserraums plat-
ziert werden, da es sich nicht um standortgebundene und im &ffentli-
chen Interesse liegende Bauten und Anlagen handelt.

Die Gemeinde hat keinen gesetzlichen Spielraum, um dies anders zu
regeln.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Der Gewdsserraum fiir den Grobenmoosbach ist auf das Mass von 10 m
zu reduzieren, wie mit den Verantwortlichen des LEK verbindlich verein-
bart.

Im Projekt fur den Grobenmoosbach von Berchtold und Eicher
(heute Gruner) vom 19.9.2008 wurde ein Gebaudeabstand zwischen
den GS Nrn. 999 und 1771 von 10 Meter festgelegt. Der Gebaudeab-
stand entspricht dem Gewasserraum. Neu ist der Gewasserraum auf
12.5 Meter festgelegt und das, obwohl der Grobenmoosbach in die-
sem Bereich neu gestaltet ist.

Der Gebdudeabstand entspricht nicht dem Gewasserraum. Die Ge-
wasserschutzverordnung wurde Jahre nach dem hier erwahnten Pro-
jekt erlassen. Weder besteht ein Zusammenhang zwischen dem Pro-
jekt am Grobenmoosbach und der laufenden Ausscheidung des Ge-
wasserraums, noch kann eine mundliche Vereinbarung die Umset-
zung des Bundesgesetzes und somit den minimalen Gewasserraum
Ubersteuern.

Ebenfalls befindet sich der Grobenmoosbach nicht in dicht bebautem
Gebiet, womit keine Reduktionsgrundlage vorliegt.

Der Gewasserraum wird anhand des Artikels 41 des GSchV festge-
legt.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Die Reduzierung des Gewdsserabstands soll bei der Parzellengrenze zwi-
schen Kat. Nrn. 999 und 1564 entlang dieser Grenze erfolgen.

Der Gewasserabstand zur Lorze reduziert sich nach dem Areal des
Schulhauses Hagendorn, bevor das Wohngebiet beginnt. Die Redu-
zierung findet fur uns rein zufallig im fertig bebauten Grundsttck GS-
Nrn. 999 statt.

Die Verschiebung des Abschnitts auf die Grundstiicksgrenze ist plau-
sibel und bringt keine negativen Folgen fur das Gewasser mit sich.

Die gewahlte Abschnittsgrenze des Lorzenkanals Hagendorn wird um
rund 10 m verschoben, so dass der Abschnittswechsel auf der Grund-
stucksgrenze der Grundstucke 999 und 1564 zu liegen kommt.

Der Antrag wird berucksichtigt.
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Schreiben 4

Einwendungen zum Zonenplan

Die auf der Parzelle Nr. 2043 GB Cham ausgewiesene Landwirtschafts-
zone inkl. der Uberlagerten Landschaftsschutzzone (Gebiet westlich Lor-
zenstrasse, rot markiert im folgenden Kartenausschnitt) sind aufzuheben
und der Zone des dffentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen mit ES Il
zuzuweisen.

T Y™

PElh
H.u.hl' of

Abbildung 3: Arrondierung auf Parzelle Nr. 2043 GB Cham

Die Parz. Nrn. 2043 und 2259 GB Cham befinden sich im Besitz des
Gewasserschutzverbandes GVRZ, welcher die ARA Schénau betreibt.
Aktuell kann der Betrieb auf der Parz. Nr. 2259 GB Cham aufrecht-
erhalten werden. Die Parz. Nr. 2259 GB Cham ist jedoch weitestge-
hend bebaut. Erst 2022 wurde ein zusatzliches Gebaude errichtet.,

FUr die gesamte Region und den Kanton Zug ist es von grosser Be-
deutung, den Betrieb der ARA Schonau langfristig zu sichern. Die
GVRZ sieht die einzigen Entwicklungs- und Erweiterungsmaglichkei-
ten in stdlicher Richtung (v.a. Parz. 2043 GB Cham).

Auf den rund 2'000 m?, welche auf der Parz. Nr. 2043 GB Cham der
Zone des oOffentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen mit ES Il
zugewiesen ist, konnen gewisse Erweiterungen getatigt werden. Auf-
grund der Zonengrenze mitten durch die Parzelle hindurch, kénnen
diese jedoch nicht optimal auf den Betrieb abgestimmt und in die
Umgebung eingebettet werden.

Mit der Zuweisung der Landwirtschaftszone westlich der Lorzen-
strasse in die Zone des 6ffentlichen Interesses fur Bauten und Anla-
gen mit ES Ill kann einerseits der Betrieb der ARA langfristig gesichert
und andererseits das hohe 6ffentliche Interesse berucksichtigt wer-
den.

FUr die beantragte Einzonung ist zuhanden der kantonalen Genehmi-
gungsbehdrde ein Bedarfsnachweis erforderlich. Dieser wird nicht er-
bracht. Zudem war das Umzonungsbegehren nicht Gegenstand der
kantonalen Vorprufung und 6ffentlichen Auflage. Zu diesem
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Sachverhalt wurde daher keine gesetzlich vorgeschriebene Mitwir-
kungsmaglichkeit geboten.

Eine Einzonung im Sinne des Antrags bleibt im Rahmen einer nachge-
lagerten Teilrevision jedoch moglich. Dieser Sachverhalt wird im Pla-
nungsbericht erganzt.

Der Antrag wird teilweise bertcksichtigt.

Schreiben 5

Einwendungen zum Zonenplan

Es sei auf die Einzonung des «Gebiets Spiess», Ziff. 2.2, zu verzichten.

Eventualiter sei die Einzonung des «Gebiets Spiess», Ziff. 2.2, jedenfalls nur
dann zu gestatten, wenn - sowoh! privat- als auch o6ffentlich-rechtlich -
gewdhrleistet ist, dass der Pferdehof Rickenbacher in seinem Bestand trotz
der heranrtickenden Wohnzone dauerhaft geschiitzt ist und in keiner Art
und Weise eingeschrankt wird.

Unter Kosten- und Entschddigungsfolgen zulasten der Gemeinde
und/oder der privaten Grundeigentimerin (GS Nr. 2159).

Auf seiner Liegenschaft «Spiess», GS Nr. 534 GB Cham, fUhrt der Ein-
wender einen Pferdehof.

Bis anhin diente das angrenzende Grundstiick Nr. 2159 als Uber-
gangsbereich zur Bauzone (Zone UeFa «Ubrige Zonen mit speziellen
Vorschriften Familiengarten»). Einen direkten Nutzungskonflikt zwi-
schen dem Pferdehof und der Bauzone gab es aufgrund der bisheri-
gen Nutzung nicht. Mit der beabsichtigten Einzonung des GS Nr.
2159 wird sich diese Situation nun jedoch andern.

Die Luftreinhalteverordnung (LRV) sieht vor, dass Tierhaltungsanla-
gen Mindestabstande zu bewohnten Zonen einhalten missen. Wenn
sich die kiinftigen Bewohner der Uberbauung auf GS Nr. 2159 am
Geruch und/oder anderen Emissionen stéren, missten emissions-
mindernde Massnahmen verfugt werden. Fihren diese Massnahmen
zu keiner Besserung, wirde in einem nachsten Schritt wohl der Be-
trieb (Anzahl Tiere) eingeschrankt.

Ein Gutachten zur Geruchsentwicklung seines Betriebs und dem dar-
aus folgenden Mindestabstand zur Bauzone gelangte zum Schluss,
dass die Mindestabstande momentan eingehalten werden. Werde je-
doch die Nachbarparzelle, GS Nr. 2159, eingezont, so wirden die
Mindestabstande kunftig um rund 18 m unterschritten (Gutachten in
der Beilage).

Kinftige Investitionen in den Pferdebetrieb kdnnen nicht mehr geta-
tigt werden. Die Anzahl Tiere musste womaoglich reduziert werden.
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Eine Schliessung des westlich gelegenen Pferdestalls wirde zu einem
Umsatzverlust von rund CHF 60'000.-/Jahr fUhren. Erhebliche Investi-
tionen mussten getatigt werden, um der Luftreinhalteverordnung ge-
recht zu werden. Eine Einzonung des GS Nr. 2159 wirde deshalb den
Bestand und die Weiterentwicklung des Pferdehofs Rickenbacher
massiv einschranken oder sogar existentiell gefahrden.

Der Einwender ist nicht grundsatzlich gegen die Einzonung des Ge-
biets Spiess (Ziff. 2.2 im Zonenplan), solange sein Betrieb durch diese
Einzonung keine Nachteile erleidet. Einer Einzonung des GS Nr. 2159
kénnte nur zugestimmt werden, wenn diese mit einer Einschrankung
nach Art. 15 Abs. 4° RPG erfolgt. Das Gebiet Spiess ist als Gebiet zu
bezeichnen, in welchem die Geruchsbestimmungen weiterhin der ur-
sprunglichen Nutzung entsprechen. Zudem ist sicherzustellen, dass
die Mindestabstande gemass FAT-Richtlinien auch bei einer kinftigen
Uberbauung von GS 2159 mit Wohngebauden gewahrt bleiben. Es
muss gewahrleistet sein, dass die kunftigen Eigentimer und Bewoh-
ner von GS Nr. 2159 die Immissionen des benachbarten Pferdehofs
uneingeschrankt zu dulden haben.

Es wird eine einvernehmliche Losung angestrebt, um auch das preis-
gunstige Wohnen maoglichst uneingeschrankt zu ermdglichen. Mit
dem revidierten Raumplanungsgesetz (RPG 2) wird die Mdglichkeit
geschaffen, auf Nutzungskonflikte zwischen Tierhaltung und Wohn-
nutzung, zu reagieren.

In Anwendung dieser neuen Maglichkeit wird eine Uberlagernde
Zone im sudlichen Bereich der kinftigen Bauzone Spiess (preisglins-
tiges Wohnen) vorgesehen. Durch die Uberlagerung soll in diesem
Gebiet kunftig die im Raumplanungsgesetz vorgesehene Regelung
zum Einsatz kommen (Art. 15 Abs. 4 ® RPG), wonach in der vorgese-
henen neuen Wohnzone weiterhin die Geruchsemissionen der ur-
sprunglichen Nutzung zu dulden sind. Damit wird der minimale Ab-
stand zwischen Pferdeauslauf und kinftigem Wohngebdude 20m be-
tragen.

Diese Bestimmung kann jedoch erst dann durch den Kanton geneh-
migt werden, wenn das Uberarbeitete Raumplanungsgesetz in Kraft
tritt. Stand heute wird von Rechtskraft per Sommer 2026 ausgegan-
gen. So lange wird die Umzonung des sudlichen Bereichs der kinfti-
gen Bauzone Spiess (Grundzonierung sowie Uberlagerung) nicht ge-
nehmigungsfahig sein und in der Zone UeFa verbleiben.

Anpassungen am bestehenden Pferdeauslauf kdnnten zusatzlichen,
wertvollen Spielraum fur die kinftige Bebaubarkeit der Bauzone
Spiess schaffen. Diese Optimierung zur obenstehenden, planungs-
rechtlichen Loésung soll in den kommenden Monaten weiterverfolgt
werden.

Der Hauptantrag wird nicht berucksichtigt. Der Eventualantrag wird
berucksichtigt.
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Schreiben 6

Einwendungen zum Zonenplan

Bei der Ausscheidung der Parzelle Nr. 2159 ist die Belastung durch NIS
mit dem entsprechenden Korridor einzutragen und mit einer Bauein-
schrankung zu belegen, die das Entstehen von OMEN im entsprechenden
Bereich verhindert.

In einem eventuellen Baugesuchsverfahren ist der Leitungsbetreiber ge-
mdss Leitungsverordnung (LeV) Art. 11a anzuhdren.

In der Nahe der Parzelle Nr. 2159 verlauft die Hochspannungsleitung
der Swissgrid AG TR1441, Mettlen-Samstagern.

Ihre Erlduterungen im Bericht (Kap. 11.2 Abs. 3) in Bezug auf die Be-
lastung der Parzelle durch nichtionisierende Strahlung ist u.E. nicht
ausreichend.

Gemass Artikel 16 der Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisie-
render Strahlung (NISV) durfen Bauzonen nur dort ausgeschieden
werden, wo die Anlagengrenzwerte nach Anhang 1 von bestehenden
und raumplanungsrechtlich festgesetzten geplanten Anlagen einge-
halten sind oder mit planerischen oder baulichen Massnahmen ein-
gehalten werden konnen. Der Anlagegrenzwert bezweckt den Schutz
der Menschen vor schadlicher oder lastiger Strahlung

Das Anliegen ist mit Art. 35 Abs. 3 abgedeckt.

Der Antrag ist bereits berucksichtigt.

Schreiben 7

Einwendungen zur Bauordnung

Der § 27 BO sei anzupassen. Konkret sollen folgende Sdtze aus der neuen
Bauordnung geléscht werden:

«Weilertypische Elemente der Umgebungsgestaltung wie Gdrten, Brunnen
und Wegkreuze, Mauern und Zdune etc. sind zu erhalten und bei Ersatz-
bauten und Umnutzungen zu tbernehmen bzw. wieder herzustellen und
weiterzufihren. Umgebungsfldchen dirfen nicht versiegelt werden, Aus-
nahmen sind zu begriinden. Fir die Begriinung sind ortstypische Pflanzen
zu verwenden. Markante Einzelbdume und Baumgruppen sind zu erhal-
ten und bei Abgang zu ersetzen. Am massgebenden Terrainverlauf sind
mdglichst wenig Verdnderungen vorzunehmen.»

Diese Satze waren in der alten Bauordnung auch nicht enthalten und
bedeuten einen unndtigen und Ubertriebenen Einschnitt in die ohne-
hin kaum vorhandenen Gestaltungsspielrdume der Weilerzone.
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Erganzend zu den bisherigen Bauordnungsbestimmungen zu den
Weilern enthielt auch der kommunale Richtplan Siedlung sowie das
kommunale Inventar Vorgaben, die im Baubewilligungsverfahren zu
beachten waren. Der kommunale Richtplan wird aufgehoben und die
Vorgaben zu den Weilern werden in der Bauordnung gestutzt auf die
bundesrechtlichen Vorgaben prazisiert. An die Umgebungsgestaltung
muUssen, gestutzt auf die kantonale Vorprifung, hohe Anforderungen
in der Bauordnung verankert werden. GestUtzt auf den Antrag wird
Art. 27 Abs. 3 wie folgt angepasst:

Alle baulichen Massnahmen, Nutzungsdnderungen und Umgebungsge-
staltungen sind dem Erscheinungsbild und dem Charakter des Weilers an-
zupassen. Weilertypische Elemente der Umgebungsgestaltung wie zum
Beispiel umzdunte Gdrten-BrunanerundiegkredzeMauernund-Zadne
ete- sind zu erhalten und bei Ersatzbauten und Umnutzungen zu Uber-
nehmen bzw W/ederherzuste//en und We/terzufuhren R
’ ’ den. Die Versie-
gelung von nicht mit Gebduden tberstellten Grundstucksﬂachen ist auf
das technisch erforderliche Mass zu beschrdnken. Fir die Begriinung sind
ortstypische Pflanzen zu verwenden.

Markante Einzelbaume und Baumgruppen sind zu erhalten und bei Ab-
gang an geeigneter Lage zu ersetzen. Am massgebenden Terrainverlauf
sind maglichst wenig Verdnderungen vorzunehmen.

Der Antrag wird teilweise bertcksichtigt.

Schreiben 8

Einwendungen zum Zonenplan

Wir beantragen, das Grundsttick Nr. 3144 (Léberenrain) von einer Wohn-
und Arbeitszone in eine Wohnzone (W3) zu tiberfihren.

Das Grundstuck Nr. 3144 befindet sich derzeit in einer Wohn- und
Arbeitszone (WA3), wobei der Wohnanteil, bezogen auf einen Areal-
bebauungsplan aus dem Jahr 2007, bereits vollstandig ausgeschdpft
ist. Das Potenzial fur zusatzlichen Wohnraum kann aktuell nicht ge-
nutzt werden, obwohl die Nachfrage nach Wohnraum an diesem
Standort sehr hoch ist.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wohnraum und der Unge-
eignetheit des Standorts fUr eine intensive gewerbliche Nutzung er-
scheint eine Umzonung des Grundstucks in eine reine Wohnzone als
sinnvoll und notwendig. Diese Anderung wiirde den Anforderungen
der Siedlungsentwicklung sowie den Wohnbedurfnissen in Cham ge-
recht werden und eine optimale Nutzung des Quartiers 6stlich der
Knonauerstrasse ermoglichen.



Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 9.1

Umzonung eines Teils von GS 2224
in «Ubrige Nichtbauzone mit spezi-
ellen Vorschriften Campingplatz»

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

SUTER * VON KANEL * WILD

Ortsplanungsrevision Cham - Nutzungsplanung
Bericht zu den Einwendungen

Die Uberbauung wurde, wie korrekt dargelegt, als Arealtiberbauung
realisiert. Die Uberbauung profitierte daher von einem Nutzungsbo-
nus. Im Gegenzug mussten erhohte gestalterische Anforderungen er-
fullt werden. Gemass § 71b PBG bleiben Arealiberbauungen gultig.
Sollen an bisherigen Arealtiberbauungen Anderungen vorgenommen
werden, so sind diese zumindest in einfache Bebauungsplane zu
UberfUhren und nach den Vorschriften fur Bebauungsplane zu an-
dern (8 71b Abs. 2). Das Anliegen setzt daher den Erlass eines Bebau-
ungsplans voraus. Die beantragte Umzonung bleibt ohne Auswirkun-
gen auf diesen Sachverhalt. Die Zuweisung in eine Wohnzone anstatt
wie bisher in eine Wohn- und Gewerbezone hatte zudem eine Ande-
rung der Larmempfindlichkeitsstufe zur Folge, was die Bebaubarkeit
des Grundstucks entlang der Knonauerstrasse einschranken wurde.

Eine reine Wohnnutzung bleibt auch in der Zone WA3 maglich, wenn
im Rahmen des einfachen Bebauungsplans anstelle von Gewerbe
preisgunstiger Wohnraum realisiert wird.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 9, 10 und 11

Einwendungen zum Zonenplan

Umzonung einer Teilfliiche des Grundstticks 2224 Enikerhof in eine «Ub-
rige Nichtbauzone mit speziellen Vorschriften Campingplatz».

Antrag vom 16.2.2024 (ecovia Landschaftsarchitektur, Kost & Partner,
Ingenieure und Planer).

Der Bedarf fur einen Campingplatz in Cham und die Vision der Tra-
gerschaft besteht weiterhin. Die Planungskommission ist im Grund-
satz dem Antrag gefolgt. Die EigentUmer- und Tragerschaft ist bereit,
in einen Austausch mit der Gemeinde zu treten, um die Vorbehalte
zu bereinigen. Die Begrundung des Gemeinderats in seinem negati-
ven Entscheid vom 14. Mai 2024 kann nicht nachvollzogen werden.
Die positiven Auswirkungen des Campings auf den lokalen und regio-
nalen Tourismus sowie der Bedarf nach einem Camping werden ver-
kannt und in der Abwagung zu wenig berucksichtigt. Es wird bean-
tragt, eine umfassende Abwagung aller Interessen vorzunehmen.

Der Antrag wurde bereits zu einem friheren Zeitpunkt vorgebracht.
Der Gemeinderat lehnt das Anliegen gemass GR-Beschluss vom 14.
Mai 2024 ab.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.



Antrag 10.1
Umzonung eines Teils von GS 2224
in «Speziallandwirtschaftszone»

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 11.1

Umzonung eines Teils von GS 2224
in «Sondernutzungszone Gdrtnerei/
Gartenbau»

Begrundung

SUTER * VON KANEL * WILD
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Bericht zu den Einwendungen

Umzonung einer Teilflciche des Grundstticks 2224 Enikerhof in eine «Spe-
Ziallandwirtschaftszones.

Kantonale Empfehlung der kantonalen Behorden vertreten durch
Susanna Etter, Amt fur Raum und Verkehr und Othmar Geisseler,
Landwirtschaftsamt, anlasslich einer gemeinsamen Begehung am
19.8.2024. Vergl. Aktennatiz Tiziano Cautero, Gemeinde Cham vom
2.9.2024.

Auf dem Enikerhof werden Gemuse und Beeren in Gewadchshausern
und Folientunnels sowie als Freilandkulturen angebaut. Die Zonen-
konformitat in der Landwirtschaftszone ist gemass der Begehung
knapp nicht erfullt. Weiter ist geplant, das Gewachshaus der Gartne-
rei zum Aufziehen von Setzlingen auf Hochtischen zu nutzen. Diese
Nutzungen sind in der Landwirtschaftszone ebenfalls nicht zonen-
konform. Daher wird die Umzonung einer Teilfldche ein eine Speziall-
andwirtschaftszone beantragt.

FUr die beantragte Umzonung ist ein schlissiges Nutzungskonzept
erforderlich. Ein solches liegt nicht vor. Eine Speziallandwirtschafts-
zone war zudem nicht Gegenstand der Vorprufung und wurde auch
nicht offentlich aufgelegt. Zu diesem Sachverhalt wurde daher keine
gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkungsmaoglichkeit geboten.

Eine nachgelagerte Teilrevision bleibt mdglich, was im Planungsbe-
richt erganzt wird.

Der Antrag wird teilweise bertcksichtigt.

Umzonung einer Teilflciche des Grundstticks 2224 Enikerhof in eine «Son-
dernutzungszone Gdrtnerei / Gartenbaus.

Kantonale Empfehlung der kantonalen Behorden vertreten durch
Susanna Etter, Amt fur Raum und Verkehr und Othmar Geisseler,
Landwirtschaftsamt anlasslich einer gemeinsamen Begehung am
19.8.2024. Vergl. Aktennatiz Tiziano Cautero, Gemeinde Cham vom
2.9.2024.

Auf dem Enikerhof soll weiterhin ein Verkaufslokal fur Gartnereipro-
dukte betrieben werden. Diese Nutzungen sind in der Landwirt-
schaftszone so nicht zonenkonform. Daher wird die Umzonung einer
Teilflache in eine «Sondernutzungszone Gartnerei/Gartenbau» bean-
tragt.

Ob dieses Anliegen zusammen mit dem Umzonungsbegehren «Spezi-
allandwirtschaftszone» behandelt werden kann, muss noch zusam-
men mit den kantonalen und kommunalen Behdrden bereinigt wer-
den.



Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 12.1
Einzonung von L in WA3
Lindencham

Begrundung
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FUr die beantragte Umzonung ist ein schlissiges Nutzungskonzept
erforderlich. Ein solches liegt nicht vor. Der zu Beginn der Revision
gestellte Antrag wurde durch die Grundeigentimerschaft zurlckge-
zogen und das Anliegen wurde nicht weiterverfolgt. Eine Sondernut-
zungszone Gartnerei/Gartenbau war daher nicht Gegenstand der
Vorpritfung und wurde auch nicht offentlich aufgelegt. Zu diesem
Sachverhalt wurde daher keine gesetzlich vorgeschriebene Mitwir-
kungsmaglichkeit geboten.

Eine nachgelagerte Teilrevision bleibt mdglich, was im Planungsbe-
richt erganzt wird.

Der Antrag wird teilweise bertcksichtigt.

Schreiben 12

Einwendungen zum Zonenplan

Im Zonenplan wird unter Punkt 2.8 Lindencham Folgendes aufgefuhrt:

«Einzonung von der Landwirtschaftszone L (ca. 439 m?) in die Wohn- und
Arbeitszone WA3 mit Uberlagerungen Bebauungsplanpflicht auf GS Nrn.
485 (eingezonter Teil) und 1749 siehe 10.6 sowie «Preisgtinstiger Woh-
nungsbau» siehe 11.2».

Diese Einzonung (Arrondierung) ist zu unterlassen bzw. nicht in den neuen
Zonenplan zu tbernehmen.

a) Grundstuck 1749 hat ein Fuss- und Fahrwegrecht auf Parzelle
487 und 486 (Privatplatz und Privatstrasse). Mit der Arrondierung
und der Bebauungsplanpflicht wiirde eine unfaire Mehrnutzung
zugunsten Parzelle 1749 und 485 (eingezonter Teil) erfolgen. Ak-
tuell hat Grundstick Nr. 485 kein Fuss- und Fahrwegrecht auf
Parzelle 487 und 486.

b) Mehrbelastung der privaten Aussenflache durch Zubringerver-
kehr und dem damit erhdhten Gefahrenpotenzial in der Umge-
bung. Verkehrsfluss in die Sinserstrasse hinein von der Parzelle
487, welche heute schon bei Stosszeiten sehr angespannt ist.

€) Unverhaltnismassige Mehrbelastung der Parzelle 486 und 487
durch motorisierten Verkehr.

d) Essollte besser ein Bebauungsplan Uber die Parzelle 485 gesamt-
haft und allenfalls mit Parzelle 1749 zu einem spateren Zeitpunkt
erfolgen, sobald die gesamte bestehende Parzelle 485 irgend-
wann mal eingezont werden sollte.

e) Die Einzonung erfolgt unter der Pramisse des «preisglnstigen
Wohnungsbaus», was fur Mietwohnungen klar reglementiert und
Uberprufbar ist, jedoch bei Eigentumswohnungen nicht Uberpruf-
bar ware. Im Grundbuch kann preisglnstiges Wohnen eingetra-
gen werden, jedoch kann dem Eigentimer nicht ein Mietblock
(auf Ewigkeit) vorgeschrieben werden bzw. das Einrichten einer



Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 13.1
§ 4 Wohn- und Arbeitszonen Pavatex

Begrundung
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Bericht zu den Einwendungen

STWEG-Liegenschaft untersagt werden. Somit ist die Umzonung
unter dieser Pramisse nicht korrekt und nicht kontrollierbar.
Ebenfalls ist es fraglich, ob es Sinn macht, einen ordentlichen Be-
bauungsplan fur eine Flache von ca. 1280 m? (841+ 439) zu ver-
langen.

f)  Wenn sich nach der Arrondierung eine Grundsttcksflache von

mehr als 1000 m? ergibt, so sind fur die Erteilung der Bewilligung
«zwingende Grinde» erforderlich, gemass Bundesgesetz. Zwin-
gende Grunde sind hier nicht ersichtlich, da die Umzonung keine
zwingenden Grinde aufweist.
Das Flachenmass kann anderorts besser fUr eine Umzonung bzw.
Einzonung in der Gemeinde Cham genutzt werden. Die Argumen-
tation von «preisgunstigem Wohnen» kann hier nicht als zwingen-
der Grund angewendet werden.

g) Das aktuelle Grundstick Nr. 1749 weist mit 841 m? eine ausrei-
chende Grosse fur ein Projekt aus. Auch die Geometrie des Grund-
stlicks weist keine Nachteile fur eine normale Planung auf.

Die Grundeigentimerschaft hat aufgrund der Einwendungen den An-
trag auf Einzonung der 439 m? grossen Teilflache auf Grundsttick

GS Nr. 485 zurtckgezogen. In der Folge hat der Gemeinderat ent-
schieden, auf die Einzonung des im Zonenplan mit der Nummer 2.8
bezeichneten Gebiets zu verzichten. Die Bebauungsplanpflicht und
die Pflicht zur Realisierung von preisgtinstigem Wohnraum, die im Zu-
sammenhang mit der Einzonung festgelegt worden waren (Eintrage
im Zonenplan mit den Nummern 10.6 sowie 11.2), entfallen demzu-
folge ebenfalls. Eine Einzonung des Areals oder Teilflachen davon
kann zu einem spateren Zeitpunkt, nachgelagert an die laufende
Ortsplanungsrevision, neu beantragt und gepruft werden.

Der Antrag wird berucksichtigt.

Schreiben 13, 28 und 33

Einwendungen zur Bauordnung

In der WA Pavatex sind Wohnnutzungen im Erdgeschoss zu erlauben.

Im Rahmen der Erarbeitung des Richtprojektes Pavatex Sud wurde
nachgewiesen, dass eine qualitatsvolle Wohnnutzung in allen Ge-
schossen auch im Erdgeschoss moglich ist. Durch die zusatzliche
Wohnnutzung k&nnte der Anteil an preisgtnstigen Wohnungen er-
hoht werden.



Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 13.2
§ 11 Grundmasse fiir die Einzelbau-
weise

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 13.3
§ 11 Grundmasse fiir die Einzelbau-
weise, Zone WA Pavatex

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat
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8 4 Abs. 2 nBO enthalt Vorgaben zur Ausbildung und Nutzung der
Erdgeschosse, die im Regelfall einzuhalten sind. Abweichungen blei-
ben z.B. im Rahmen von Sondernutzungsplanungen moglich. Eine
Wohnnutzung im Erdgeschoss kann im zu erarbeitenden Bebauungs-
plan ermdglicht werden. Die Bauordnungsbestimmung muss nicht
angepasst werden.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Die Bezeichnung der Spalten D, E, F ist anzupassen auf bspw.: «D: Maxi-
male AZ», «E: Maximale AZ mit Bonus fur Arbeitsnutzung», «F: Maximale
AZ mit Bonus fur preisglinstiges Wohnen».

Die vorgeschlagenen Bezeichnungen sind verwirrend. Es scheint, als
ob die AZ kumuliert werden konnten.

Es handelt sich nicht um ein Bonus-System, sondern um die zuldssige
Ausnitzungsziffer, wenn auf einem Grundstick Arbeitsnutzungen ge-
mass & 13 NnBO oder preisglnstige Wohnungen gemass 8 14 nBO re-
alisiert werden. In der Bauordnung und im Planungsbericht wird pra-
zisiert, dass die beiden Ausnutzungsziffern nicht kumuliert werden
konnen. Das heisst, die zusatzliche Ausnutzungsziffer fur preisgiins-
tige Wohnungen und fUr Arbeitsnutzungen durfen nicht addiert wer-
den. Uberdies wird das Regelungssystem sprachlich Uberpruft, damit
es besser verstandlich ist.

Der Antrag wird sinngemass berudcksichtigt.

Der minimale Grenzabstand ist analog der WA Papieri auf 4.00 m festzu-
setzen.

Das Areal «Pavatex Sud» soll mit dem Areal «Papieri» langfristig zu ei-
ner Einheit zusammenwachsen. Abweichende Regelungen fur den
Grenzabstand ergeben keinen Sinn.

Dies entspricht den Projektabsichten gemass Siegerprojekt aus dem
Studienauftrag. Der minimale Grenzabstand wird im Sinne des An-
trags in der Grundmasstabelle § 11 nBO angepasst.

Der Antrag wird berucksichtigt.
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Antrag 13.4
§ 11 Grundmasse fiir die Einzelbau-
weise, Zone WA Pavatex

Begrindung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 28.1
Parkplatzverordnung § 7

Begrindung

SUTER * VON KANEL * WILD
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Bericht zu den Einwendungen

Auf eine Festlegung der Griinfldchenziffer ist (analog Papieri-Areal) zu ver-
zichten, entsprechende Festlegungen kénnen im Bebauungsplan gemacht
werden.

Eventuell ist die minimale Griinfldchenziffer auf 30 % festzusetzen.

Das Areal Pavatex hat eine sehr hohe Dichte.

Die Umgebung muss deshalb - bezogen auf die dazugehorigen Woh-
nungen - ausserordentlich viel leisten, der Nutzungsdruck ist hoch.
Der Fussabdruck der Hauser nimmt bereits 35 % der Parzellenflache
in Anspruch, fur Erschliessung (Veloparkplatze/Velohauschenl), Feu-
erwehr usw. sind zwingend grossere Flachen asphaltiert auszufuh-
ren. Im aktuellen Projektstand wird - bei sehr optimistischer Mess-
weise - (inkl. Schule) eine GFZ von ca. 38 % nachgewiesen. Vergleich-
bare Dichten findet man sonst eher in stadtischen Bereichen, und
dort sind die Vorgaben zur Grinflachenziffer deutlich tiefer. Beispiel:
In der Stadt Basel betragt die Grinflachenziffer 25 % der Flache hin-
ter der Baulinie (d.h. weniger als 25 % der Parzellenflache!).

Im aktuellen Richtprojekt zum Bebauungsplan Pavatex wird eine
Grunflachenziffer von rund 44 % erreicht. Uber den Gesamtperime-
ter inkl. der Schule, die der Zone OelB zugewiesen ist, betragt die
Grunflachenziffer rund 40 %, was im Bebauungsplan entsprechend
festgelegt wird. In der Grundordnung wird eine Grinflachenziffer von
35 % fur die Zone Pavatex festgelegt (ohne OelB).

Der Antrag wird teilweise berucksichtigt.

Einwendungen zum Parkplatzreglement

Papieri- und Pavatex-Areal sind in der Zone B (Nomenklatur PP-Regle-
ment) zu belassen (wie bisher).

Gemass aktuellem OV-Giiteklassenrating des ARE (Stand 2024) sind
die Gebiete Papieri und Pavatex klar der Klasse C (Nomenklatur ARE,
entspricht B gem. PP-Reglement) zuzuordnen, wahrend nur das Zent-
rum um den Bahnhof Klasse A und B (entspricht Zone A des PP-Reg-
lements) aufweist.
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Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 28.2
Parkplatzverordnung § 13

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat
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Die Zone B wird gemass Antrag angepasst, da der rechtskraftige Be-
bauungsplan die Parkierung im Detail regelt.

Der Antrag wird berucksichtigt.

Die bisherige Regelung 8 13 Abstellpldtze fir Zweiradfahrzeuge ist zu be-
lassen (Bemessung nach Grenzbedarf VSS,).

Das Angebot von 1 Veloabstellplatz pro Zimmer stellt eine deutliche
Verscharfung gegentber der bisherigen Regelung dar. Beispielsrech-
nung anhand durchschnittlicher Wohnung 3.5 Zimmer / 85 m? Bis-
her: 3 Zweiradfahrzeuge pro Wohnung (inklusive Moto) Neu: 3.5 Ve-
los pro Wohnung, zusatzlich «angemessenes Angebot» flr weitere
einspurige Fahrzeuge. -> Erhohung um ca. 20 %! Bei grosseren Uber-
bauungen muss heute schon ca. die Halfte der EG-Flache als Velopar-
kierung ausgestaltet werden, was weder gestalterisch noch als Nut-
zung attraktiv ist. Eine weitere Verscharfung der Regelung wurde zu
einem Uberangebot flihren, zumal weniger attraktive R&ume/Stell-
platze (Velokeller etc.) nur schlecht ausgelastet sind.

Bei Wohnnutzungen ist in der Regel pro Zimmer ein Veloabstellplatz
zu erstellen. Dies entspricht den Vorgaben der VSS-Norm und defi-
niert den Regelfall. Bei besonderen Nutzungen (z.B. Alterswohnun-
gen, Kleinwohnungen) soll von diesem Regelfall abgewichen werden
konnen.

Bei den Ubrigen Nutzungen ist die Anzahl Veloabstellplatze gemass
den Normen des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Ver-
kehrsfachleute (VSS) herzuleiten und bedarfsabhangig zu realisieren.
Das Parkplatzreglement sieht daher die Moglichkeit vor, dass der be-
rechnete Grenzbedarf bedarfsgerecht umgesetzt werden kann.

Die Vorschriften werden nicht, wie bemangelt, verscharft. Die neuen
Vorgaben im Parkplatzreglement sind angemessen und zweckmadssig.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Antrag 33 GWR 9
Lorze

Begrindung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat
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Einwendungen zum Gewadasserraum

Der Gewdsserraum nérdlich der PM5 ist so zu verschieben, dass die 6stli-
che Grenze auf das Flussufer zu liegen kommt.

Das Gebiet ostseitig der Lorze wird intensiv genutzt. Nordlich der
PM5 befindet sich der einzige Bereich innerhalb des Papieri-Areals,
an dem die Lorze ohne bauliche Grenze erlebbar ist. Im Sinne einer
qualitatsvollen Gestaltung des Lorzenufers (mit Aufenthaltsbereich,
Urban Gardening oder ahnlich) ist zumindest eine extensive Nutzung/
Gestaltung des Lorzenufers zu ermoglichen. Der Schutzzweck des
Gewasserraums kann auf der westlichen Flussseite (6kologische Aus-
gleichsflache) vollumfanglich gewahrleistet werden.
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Der gemass Offentlicher Auflage ausgeschiedene Gewasserraum
nordlich der Papieri betrifft hauptsachlich den Wald und die Freihal-
tezone. Die durch die Einwenderin angestrebte Gestaltung mit Auf-
enthaltsbereich, Urban Gardening oder Ahnlichem ist in diesen Zo-
nen unabhangig des Gewasserraums nicht erlaubt. Eine asymmetri-
sche Ausscheidung des Gewadsserraums in diesem Bereich wirde da-
her keine erweiterte Nutzung des Areals ermoglichen. Hingegen

wurde durch eine asymmetrische Festlegung die Grundeigentimer-
schaft auf der westlichen Lorzenseite stark betroffen.

Im Falle eines Renaturierungsprojekts in diesem Perimeter kann aller-
dings der Gewasserraum nachtraglich angepasst werden. Dies, so-
fern das Projekt aufzeigen kann, dass eine Neuausrichtung des Ge-
wasserraums sinn- und zweckmassig ist. Da jedoch weder ein Projekt
vorliegt noch mittelfristig geplant ist, wird an der bisherigen Dimensi-
onierung des Gewasserraums Lorze festgehalten.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Antrag 14.1

Investitionsplan

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat
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Schreiben 14

Einwendungen zur Bauordnung

Vorhaben, die in der Erfolgsrechnung/Budgetierung/Finanzplanung unter
der Rubrik Investitionen aufgelistet sind, sollten mindestens unter der
Rubrik 'geplant’ aufgefiihrt werden. Ich stelle hierzu keine einheitliche An-
wendung fest.

Falls meine Annahme stimmt, mdissen alle geplanten Investitionen (kurz-
und langfristige) (ber die kommenden Monate/Jahre zwingend in der Orts-
planung, in den spezifischen Dossiers, integriert werden. Entsprechend
sind nebst den aktuellen 'Planskizzen' auch die daraus resultierenden ge-
planten 'Skizzen' zu erarbeiten und in die Dossiers zu integrieren!

In der Ortsplanung, in den verschiedenen Daossiers, ist eine Sicht 'ge-
plant' vorgesehen. Auch in der Finanzplanung (kurz-/langfristig) sind
die Investitionen Teil des Finanzplans. Folglich ist eine vollstandige
Einarbeitung/Sichtung dieser Investitionen in der Ortsplanung der
neusten Version logisch. Denn deren spatere Realisierungen konnen
einen direkten oder indirekten Einfluss auf bestehende Infrastruktu-
ren haben, welche die Dossiers der Ortsplanung tangieren konnen!

Eine Planung, sprich Ortsplanung, beinhaltet das IST und das ge-
plante SOLL!

Der Umfang einer Nutzungsplanung ist gesetzlich reglementiert. Pri-
mare Aufgabe des Zonenplans und der Bauordnung ist es, das Ge-
meindegebiet in Bauzonen und Nichtbauzonen zu unterteilen und
die zulassige Nutzweise auf den Grundstlcken grundeigentiimerver-
bindlich zu regeln. Die Anordnungen, welche in der Nutzungsplanung
getroffen werden, bewegen sich in einem engen, gesetzlich definier-
ten Rahmen.

Die Ortsplanungsrevision hat keine unmittelbaren finanziellen Aus-
wirkungen. Mit dem Beschluss der Stimmbevolkerung zur Nutzungs-
planung ist kein Kreditbeschluss verbunden. Uber eine allfallige Mehr-
wertabgabe von Grundeigentimerschaften, die von einer Aufzonung
profitieren, entscheidet die kantonale Schatzungskommission im Ge-
nehmigungsverfahren.

Uber Sachverhalte, die nachgelagert an die Ortsplanungsrevision ei-
nen Finanzbeschluss bedingen, entscheidet je nach Kredithdhe der
Gemeinderat oder die Stimmbevolkerung separat.

Der Gemeinderat legt alle vier Jahre die politischen Themenschwer-
punkte in den Legislaturzielen fest. Die Finanzplanung wird laufend
aktualisiert. Das Gebiet Eizmoos, welches im Rahmen der laufenden
Ortsplanungsrevision neu einer Zone fur 6ffentliche Bauten und An-
lagen zugewiesen wird, erfahrt mit dieser Umzonung einen héheren
Landwert, was im Investitionsplan bereits bertcksichtigt ist.
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Der Planungsbericht wird im Sinne des Antrags um diesen Sachver-
halt erganzt.

Der Antrag betrifft einen Sachverhalt, der nicht Gegenstand der Ab-
stimmungsvorlage zur Nutzungsplanungsrevision ist.

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen.

Das Uberflutungspotenzial aufgrund vermehrter und unvorhergesehener
Unwetter (Klimaverénderung) ist entlang aller Gewdsser, Fliisse und Bdche
neu zu beurteilen und entsprechend zu markieren in der neuen Revisions-
version. Die Gefahrenzonen sind entsprechend zu sensibilisieren.

Gefahrenstufen sind zu deklarieren.

Zudem muss die Gemeinde ein Sicherheitskonzept erarbeiten oder ein be-
reits bestehendes anpassen.

Diese neue Betrachtungsweise ist in der neuen Revisionsversion fldchende-
ckend abzubilden.

Das Uberflutungsgebiet (blaue Markierung) in Hagendorn ist nicht
oder ungenugend ersichtlich. Zudem scheint es, dass das Unwetter-
potenzial nicht an jedem Bach (z.B. Grobenmoos) neu beurteilt wor-
den ist. Der Grobenmoosbach kann den Teich in der Hofmatt Uber-
fluten und andere Anstdsser entlang des Bachs unter Wasser setzen!

Bei der im Zonenplan blau dargestellten Flache in Hagendorn han-
delt es sich nicht um ein Uberflutungsgebiet, sondern um die Schutz-
zone Hagendorn.

FUr jede Zuger Gemeinde wurde im Auftrag des Kantons zwischen
2019 und 2024 fur die Bauzone die Naturgefahrenkarte neu erstellt
Diese zeigt die moglichen Wirkungsraume von Naturgefahrenprozes-
sen in den Gefahrenstufen erheblich (rot), mittel (blau), gering (gelb)
und Restgefahrdung (gelb-weiss) auf.

Die Gefahrenkarte kann auf www.zugmap.ch eingesehen werden.
Diese wird periodisch aktualisiert und ist daher nicht mehr im Zonen-
plan dargestellt.
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Bauvorhaben, die in einem Gefahrenbereich erstellt werden, haben
entsprechende Anforderungen zur Vermeidung des Schadenpotenzi-
als zu erflllen. Allfallige Massnahmen werden im Baubewilligungsver-
fahren festgelegt.

Die Gefahrenkarte Wasser bildet die Grundlage fur die Ausscheidung
der bundesrechtlichen Gewasserrdume, die ebenfalls offentlich auf-

gelegt wurden. Entsprechende Angaben kénnen dem umfangreichen
Projektdossier entnommen werden. Die Gewdasserraume sind im Zo-
nenplan Uberdies als blaue Linien entlang der Gewasser eingetragen.

Diese Gewasserraume sichern den Raum, der langs der Fliessgewds-
ser zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes freigehalten bleiben
muss. Bestehende Gebdude innerhalb des Gewdasserraums besitzen
Bestandsgarantie. Neue Bauten durfen nicht innerhalb des Gewas-
serraums erstellt werden. Die im Antrag aufgestellte Behauptung,
dass der Hochwasserschutz im Rahmen der Ortsplanungsrevision
nicht berdcksichtigt wurde, trifft daher nicht zu.

Der Antrag ist ausserhalb der Ortsplanungsrevision bereits erfullt.

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen.

Die Folgen der 'Wasserknappheit' aufgrund vermehrter und unvorhergese-
hener Trockenzeiten (Klimaverdnderung) sind entlang aller Gewdsser,
Fltisse und Bdche neu zu beurteilen. Auch der Grundwasserbereich (Trink-
wasser) kann aufgrund Trockenzeiten betroffen sein und problematisch
werden.

Gefahrenstufen sind zu deklarieren.

Fiir den Notfall sind Ausweichprozedere oder alternative L6sungen zu er-
arbeiten. Die heutigen, bestehenden Dienstleistungen der ARA als Wasser-
lieferant fur die Wdrmeheizungen der 'Schule Hagendorn' und der 'Sied-
lung Hofmatt Hagendorn' sind zu inventarisieren. Die Zuleitungen sowie
die technischen Anzapfstellen dieser Dienstleistungen sind im Zonenplan
zu markieren.

Diese neue Betrachtungsweise ist in der neuen Revisionsversion fléichende-
ckend abzubilden.

Wasserknappheit kann kinftig Zonen negativ beeinflussen. Generelle
Wasserknappheit, Wassernot in der Landwirtschaft/Viehzucht oder
Heizungsprobleme (!) kdnnen aufgrund von zu tiefem Wasserstand-
Niveau ihre Ursachen haben. Auch der Grundwasserbereich (Trink-
wasser) kann aufgrund Trockenzeiten betroffen sein und problema-
tisch werden.
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Der kommunale Energieplan der Gemeinde Cham legt die Warmever-
sorgungsgebiete fest. Das ARA-Areal ist der Zone des offentlichen In-
teresses fur Bauten und Anlagen zugewiesen. Die im Antrag erwahn-
te Abwarmenutzung ist in dieser Bauzone zonenkonform und kann
weiter betrieben werden.

Die Gemeinde Cham fuhrt eine generelle Wasserversorgungsplanung
(GWP). Dieses wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben periodisch
aktualisiert. Das Gleiche gilt fur den generellen Entwasserungsplan,
der die Abwasserbeseitigung und die Leistungsfahigkeit der Netze si-
cherstellt.

Gemass der gewasserrechtlichen Gesetzgebung wird der Grundwas-
serschutz in Form von Schutzzonen sichergestellt (Grundwasser-
schutzareale und Schutzzonen im Bereich von Grundwasserfassun-
gen).

Die sich verandernden Rahmenbedingungen infolge der Klimaerwar-
mung laufen in die entsprechenden Fachplanungen ein. Die im An-
trag geausserten Beflrchtungen, dass die Gemeinde und der Kanton
im Zusammenhang mit den sich andernden klimatischen Bedingun-
gen nichts unternehmen, sind unbegrindet und treffen nicht zu.

Der Antrag betrifft einen Sachverhalt, der nicht Gegenstand der Ab-
stimmungsvorlage zur Nutzungsplanungsrevision ist.

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen.

Die Funde mussen meldepflichtig sein und werden folglich registriert. Ist
ein Projekt bereits im Gang bzw. Terrainverdnderungen wurden vorge-
nommen, dann soll der § 29 nicht zum Tragen kommen.

Die Funde aus diesen Zonen sind zu inventarisieren. Ebenso ist das Poten-
Zial auf vermehrte, kiinftige Funde abzukldren.

Der Bauherr muss Gewdhr haben, dass sein Projekt nicht verzégert oder
sogar gestoppt wird. Er muss 'Rechtssicherheit” haben.

Der § 29 soll vor dem Projektstart zum Tragen kommen und dannzumal
vorgéngige Gutachten eingeholt wurden.
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Der Zeitpunkt eines Fundes ist abhangig vom Bauprojektfortschritt.
Ist eine solche archaologische Fundstatte vorliegend, so heisst es,
dass diese eine Grundnutzung Uberlagert. Die Grundnutzung in den
eingekreisten Gebieten ist bis anhin problemlos vollzogen worden.
Wozu braucht es folglich diesen Paragrafen?

Die Zone archaologische Fundstatten wird im Zonenplan, gestutzt auf
die Angaben des kantonalen Amts fur Denkmalpflege und Archaolo-
gie, festgelegt. Es handelt sich um Gebiete, in denen archaologische
Funde moglich sind. Samtliche Terrainveranderungen in dieser Zone
sind bewilligungspflichtig und bereits im Projektstadium dem Amt fur
Denkmalpflege und Archaologie zur Stellungnahme zu unterbreiten.
Das kantonale Amt entscheidet Uber entsprechende Massnahmen.
Samtliche Funde werden durch das kantonale Amt fur Denkmalpflege
und Archaologie inventarisiert.

Die frlhzeitige Ankindigung eines Bauvorhabens und dessen Bau-
start hilft, Verzogerungen im Bauablauf zu vermeiden.

Die Gemeinde Cham kann das Verfahren in der Bauordnung nicht
anders regeln. Das Anliegen wird jedoch soweit moglich fur den Voll-
zug entgegengenommen. Anderungen in der Bauordnung sind nicht
moglich, da das Verfahren kantonal geregelt ist.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 32 Schutzzone Allmend Hagendorn anpassen bzw. restriktiver formulie-
ren:

2 Bauten jeder Art, Intensiviandwirtschaft und Gartenbau sind untersagt.

Die Bestimmungen zur Schutzzone Allmend Hagendorn wurden
durch die Stimmbevolkerung im November 2020 beschlossen. Seit
dem Erlass haben sich die planungsrechtlichen Verhdltnisse nicht ge-
andert. Es gilt unverandert die im kantonalen Richtplan bezeichnete
Siedlungsbegrenzungslinie, die gestUtzt auf das Bundesinventar der
schitzenswerten Landschaften der Schweiz (BLN) in der Gebaude-
flucht der Fensterfabrik festgelegt wurde. Der rechtskraftige Bebau-
ungsplan Allmend Hagendorn sowie der rechtskraftige Zonenplan
und die Bauordnung regeln die Freihaltung der Schutzzone. Eine An-
passung der Bauordnung ist weder nétig noch aufgrund des zu be-
achtenden Grundsatzes der Planbestandigkeit der nur wenige Jahre
alten Erlasse maoglich.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Einwendungen zum Zonenplan

Hofmatt: Die Festlegung der Wohnzone ist der aktuellen Rechtslage anzu-
passen.

Hofmatt - gemass Kaufvertrag und GBA-Eintrag darf in der Hofmatt
(z.B. in den Carports) Gewerbe betrieben werden. Die neue Festle-
gung in W3 ist folglich nicht korrekt.

Der privatrechtliche Kaufvertrag hat keinen Einfluss auf die Nutzungs-
planung. In der Wohnzone ist nicht stdrendes Gewerbe (z.B. Buro) er-
laubt.

Die grin umrandete Flache wird im Rahmen der laufenden Ortspla-
nungsrevision einer Bauzone zugewiesen, da der heutige Quartier-
freiraum in der Landwirtschaftszone nicht zulassig ist. Die Flache wird
jedoch mit einem Bauverbot belegt und erhalt keine Ausnutzung.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Hofmatt: Neue Festlegung Zone Freihaltung und Begriinung der Sied-
lungsrdnder begriinden und der EG Hofmatt mitteilen.

Anderung 1.19: Umrandung Pink! Dies ist nicht die Antwort auf meine
Frage: warum kommt dieses Baurecht hier zur Anwendung?

Hofmatt - im obgenannten Planausschnitt ist die W3-Zone mit dem
hellgrinen Rahmen markiert. Dies ist die Spiel- und Freizeitwiese der
Hofmatt. Vormals wurde da von einer Landwirtschaftszone L gespro-
chen. Deshalb wurden in der Vergangenheit keine kleinen Bauten
und Warmepumpensonden bewilligt.
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Siehe Erlauterungen zu Antrag 14.5.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 15

Einwendungen zur Bauordnung

In § 9 «Bauzone mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung (BsV2)» der
Bauordnung Cham ist das Gebiet «Lindencham» ersatzlos zu streichen.

In § 11 «Grundmasse fir Einzelbauweise» der Bauordnung Cham ist das
Gebiet «BsV2 Zone Lindencham» zu streichen.

Die Ortshildschutzzonen sollen aufgehoben und Strukturerhaltungs-
gebiete (Zone BsV2) eingefUhrt werden.

Im Gegensatz zur Ortsbildschutzzone, welche in Lindencham einer
Zone W2 Uberlagert ist, handelt es sich bei der BsV2 Strukturerhal-
tung um eine eigenstandige Bauzone. Im Gebiet Lindencham soll
diese Zone die bisherige Zone W2 ablésen. Diese Umzonung stellt ei-
nen massiven Eingriff in das Eigentum der GrundeigentUmer dar.

Im Sinne einer Vollzugshilfe erlasst der Gemeinderat Richtlinien, in
welchen gebietsweise im Detail die Kriterien fur die Beurteilung von
Bauvorhaben in der BsV2 definiert werden. Obwohl die Richtlinien
nicht eigentumerverbindlich sind, werden sie dereinst wie eigentu-
merverbindliche Bauvorschriften behandelt, was so von vornherein
nicht zulassig ist.

Die Umzonung des Gebietes «Lindencham» in eine BsV2 ist nicht ge-
rechtfertigt, weil diesem Gebiet die in 8 9 BO umschriebenen Krite-
rien der <hohen Siedlungsqualitat» und der «pragenden Strukturele-
mente» fehlen.

Grundlage fur die Umzonung verschiedener Gebiete in die BsV2 bil-
det richtigerweise das ISOS. Wie im Planungsbericht ausgefuhrt, be-
findet sich das Gebiet Lindencham aber nicht im ISOS. Das Gebiet ist
gemass dem ISOS-Bericht ohne «besondere Lagequalitaten wegen
starker Verbauung im Nordsektor und der den stddstlichen Ostrand
tangierenden Autobahn mit Auffahrtsrampen». Das ISOS verzichtet
somit bewusst auf eine Aufnahme als «schitzenswert».

Grundlage fur die Umzonung verschiedener Gebiete in der BsV2 bil-
det richtigerweise das ISOS. Wie im Planungsbericht ausgefuhrt, be-
findet sich das Gebiet Lindencham aber nicht im ISOS. Das Gebiet ist
gemass dem ISOS-Bericht ohne «besondere Lagequalitaten wegen
starker Verbauung im Nordsektor und der den stddstlichen Ostrand
tangierenden Autobahn mit Auffahrtsrampen.» Das ISOS verzichtet
somit bewusst auf eine Aufnahme als «schitzenswert».
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Die Umzonung widerspricht zudem den Bestimmungen des kantona-
len (behdrdenverbindlichen) Richtplans. In diesem ist ausdrucklich
vorgesehen, dass sich die Gemeinden in ihrer Nutzungsplanung in
Bezug auf die Prufung von Ortsbildschutzgebieten an das I1SOS zu
halten haben.

2017 wurde das Bauernhaus LindenbUh! 1aus dem Inventar der
schitzenswerten Objekte entlassen, da durch «zahlreiche Neubau-
ten» in der Umgebung der Wert des besagten Bauernhauses ge-
schmalert worden sei. Auch der Ruckbau der Scheune und des MFH
Brunnmattweg 11 wurde ohne Auflagen bewilligt. Heute wird Lin-
dencham durch die Neubauten der letzten 30 Jahre gepragt und defi-
niert, was im ISOS so aufgenommen wurde.

Die geplante Zone BsV2 steht auch den politischen Zielen des Ge-
meinderates, wonach bezahlbarer Wohnraum zu schaffen ist, entge-
gen. Die Ziele der Strukturerhaltung verhindern eine Weiterentwick-
lung von Lindencham als Ort fur das Wohnen und fuhren dazu, dass
das in Lindencham noch vorhandene Gefuge der sehr guten sozialen
und gemeinschaftlichen Durchmischung verloren gehen wird.

Die Vorschriften, welche die Zone BsV2 mit sich bringt, fihren zu ei-
ner Verteuerung des Wohnbaus und zur Verknappung des Wohn-
raums und damit zu hohen Verkaufspreisen oder Wohnungsmieten.

Die Einwendung wurde in der zustandigen Kommission und im Ge-
meinderat eingehend diskutiert. Zwar ist das Gebiet nicht im nationa-
len Inventar der schutzwirdigen Ortsbilder der Schweiz (ISOS) aufge-
fuhrt. Der Gemeinde steht es jedoch frei, fur Gebiete von lokaler Be-
deutung massgeschneiderte Bauordnungsbestimmungen zu erlas-
sen. Seit Jahrzehnten kommt in den kommunalen Planungsinstru-
menten (Richtplan / Zonenplan / Bauordnung) das offentliche Inte-
resse zum Ausdruck, die raumlichen Qualitaten im Kern von Lin-
dencham zu erhalten. Diese langjahrige Haltung wurde im Vorfeld zur
Nutzungsplanungsrevision nochmals Uberpruft und durch externe
Fachpersonen bestatigt. In diesem Zusammenhang wurde auch der
Perimeter angepasst.

Im Rahmen der laufenden Revision wird die bisherige Ortsbildschutz-
zone fUr das Gebiet aufgehoben. Die Grundstlcke werden in eine
Bauzone mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung Uberfuhrt.

Heute gelten die folgenden Vorgaben:

Die Ortsbildschutzzonen dienen der Erhaltung, Pflege und Aufwertung des
jeweiligen Orts- und Quartierbildes. Verdnderungen inkl. Neubauten sind
nur soweit zuldissig, als die Zonenordnung dies zuldsst und der Charakter
des schutzwdrdigen Ortsbildes gewahrt bleibt.

Massgebend fir alle Eingriffe sind die Grundlagen und Zielsetzungen zu

den einzelnen Ortsbildschutzzonen im gemeindlichen Richtplan. Der Ge-
meinderat kann von den Gesuchstellenden eine Studie verlangen, um ein
Projekt besser beurteilen zu kénnen. Er kann die Beseitigung stérender
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Elemente verlangen, soweit dies technisch méglich und finanziell zumut-
bar ist.

Die geltenden strengen Vorgaben werden im Rahmen der Uberfiih-
rung in die «<Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung»
massvoll gelockert. Kinftig gelten fur Neubauten die folgenden Vor-
gaben:

Neubauten sowie bauliche Verdnderungen an bestehenden Bauten und
Anlagen sind besonders gut zu gestalten und haben die quartierpragen-
den Strukturmerkmale insbesondere hinsichtlich Massstab, Stellung, kubi-
scher Gliederung sowie Umgebungsgestaltung zu berdcksichtigen.

Die neue Zonierung und die neuen Zonenvorschriften sind angemes-
sen und ermdglichen es der Grundeigentimerschaft, Projekte zu ent-
wickeln, die auf den besonderen Ort abgestimmt und dennoch wirt-
schaftlich sind. Die eingesetzte Kommission und der Gemeinderat ge-
wichten das offentliche Interesse an einer auf die besonderen ortli-
chen Verhaltnisse ausgerichteten baulichen Entwicklung hoher als
das private Interesse, die Grundstlcke in eine reine Wohnzone mit
geringen gestalterischen Vorgaben zu Uberflhren.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

In & 42 «Umgebungsgestaltung und Siedlungsckologie» Bauordnung
Cham sind die Abs. 6 und 7 ersatzlos zu streichen.

Es ist vorgesehen, dass kunftig Baume mit einem Stammumfang von
mehr als 80 cm nach Moglichkeit zu erhalten sind. Es ist eine Fallbe-
willigung erforderlich. Diese Bestimmung fuhrt unweigerlich dazu,
dass kunftig Baume, welche die 80 cm Stammumfang Marke bald er-
reichen, vorsorglich gefallt werden. Es muss damit gerechnet werden,
dass es folglich in Zukunft noch weniger grosse Baume geben wird.

Der Baumeigner pruft heute selbst und in Eigenverantwortung, wann
der Baum das Alter zum Fallen erreicht hat. Muss fUr jeden grésseren
Baum in der Bauzone eine Fallbewilligung eingeholt werden, verur-
sacht dies Unmut und manch einer wird es sich gut Uberlegen, ob
Uberhaupt noch Baume gepflanzt werden sollen. Die neuen Bestim-
mungen sind somit kontraproduktiv.

Bereits die rechtskraftige Bauordnung setzt fur das Fallen in der Liste
der Schutzobjekte aufgeflihrter Baume sowie wesentliche Reduktio-
nen von Grunflachen oder markanter Baumbestande eine Fallbewilli-
gung voraus (8 50 aBO). Diese Vorgabe wird in der Praxis unter dem
Gesichtspunkt der Verhaltnismassigkeit umgesetzt, was auch kinftig
mit der neuen Bauordnung so gehandhabt wird.

Durch den fortschreitenden Klimawandel sind Siedlungsgebiete zu-
nehmend von einer starken Hitzebelastung betroffen. Die Durchgru-
nung der Quartiere ist eine grundlegende Massnahme, um dem Hitze-
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inseleffekt entgegenzuwirken. Entsprechend wurde die neue Bauord-
nung in diesem Themenfeld erweitert.

Baume sind von besonderer Bedeutung fur das Ortsbild und die Um-
welt. Sie filtern Feinstaub, produzieren Sauerstoff und tragen dank
der Verdunstung und Beschattung zur Kuhlung der Umgebungstem-
peratur bei. Insbesondere alte Baume sind Lebensraum fur zahlrei-
che Tierarten wie Vogel und Insekten.

In der Bauordnung wird jedoch im Sinne des Antrags prazisiert, dass
pro Baugrundstuck nach Moglichkeit mindestens ein Baum zu erhal-
ten oder ausserhalb von Untergeschossen neu zu pflanzen ist. Wo es
die raumlichen Verhaltnisse aufgrund von Abstandsvorschriften oder
den drtlichen Gegebenheiten nicht zulassen, kann von der generellen
Vorgabe daher abgewichen werden.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Einwendungen zum Zonenplan

Auf die Umzonung der Wohnzone W2 in Lindencham (Anderung Ziff. 4.2
Planungsbericht) in eine Zone mit speziellen Vorschriften Strukturerhal-
tung (BsV2) ist zu verzichten und es ist die bestehende Uberlagernde Zone
Ortsbildschutz wie vorgesehen (Ziff. 9.3 siehe Legende Zonenplan) aufzu-
heben.

Die gesamte Zone ist in eine Wohnzone W2 aufzunehmen.

Die Ortshildschutzzonen sollen aufgehoben und Strukturerhaltungs-
gebiete (Zone BsV2) eingefUhrt werden.

Im Gegensatz zur Ortsbildschutzzone, welche in Lindencham einer
Zone W2 Uberlagert ist, handelt es sich bei der BsV2 Strukturerhal-
tung um eine eigenstandige Bauzone. Im Gebiet Lindencham soll
diese Zone die bisherige Zone W2 ablésen. Diese Umzonung stellt ei-
nen massiven Eingriff in das Eigentum der GrundeigentUmer dar.

Im Sinne einer Vollzugshilfe erlasst der Gemeinderat Richtlinien, in
welchen gebietsweise im Detail die Kriterien fur die Beurteilung von
Bauvorhaben in der BsV2 definiert werden. Obwohl die Richtlinien
nicht eigentumerverbindlich sind, werden sie dereinst wie eigentu-
merverbindliche Bauvorschriften behandelt, was so von vornherein
nicht zulassig ist.

Die Umzonung des Gebietes «Lindenchams in eine BsV2 ist nicht ge-
rechtfertigt, weil diesem Gebiet die in 8 9 BO umschriebenen Krite-
rien der <hohen Siedlungsqualitat» und der «pragenden Strukturele-
mente» fehlen.
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Antrag 16.1
Zonenplan Hagendorn

Begrundung
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Grundlage fur die Umzonung verschiedener Gebiete in die BsV2 bil-
det richtigerweise das ISOS. Wie im Planungsbericht ausgeflhrt, be-
findet sich das Gebiet Lindencham aber nicht im ISOS. Das Gebiet ist
gemass dem ISOS-Bericht ohne «besondere Lagequalitaten ....». Das
ISOS verzichtet somit bewusst auf eine Aufnahme als «schiitzens-
wert».

Die Umzonung widerspricht zudem den Bestimmungen des kantona-
len (behdrdenverbindlichen) Richtplans. In diesem ist ausdrucklich
vorgesehen, dass sich die Gemeinden in ihrer Nutzungsplanung in
Bezug auf die Prufung von Ortsbildschutzgebieten an das I1SOS zu
halten haben.

2017 wurde das Bauernhaus LindenbUh! 1aus dem Inventar der
schitzenswerten Objekte entlassen, da durch «zahlreiche Neubau-
ten» in der Umgebung der Wert des besagten Bauernhauses ge-
schmalert worden sei. Auch der Ruckbau der Scheune und des MFH
Brunnmattweg 11 wurde ohne Auflagen bewilligt. Heute wird Lin-
dencham durch die Neubauten der letzten 30 Jahren gepragt und de-
finiert, was im ISOS so aufgenommen wurde.

Die geplante Zone BsV2 steht auch den politischen Zielen des Ge-
meinderates, wonach bezahlbarer Wohnraum zu schaffen ist, entge-
gen. Die Ziele der Strukturerhaltung verhindern eine Weiterentwick-
lung von Lindencham als Ort fur das Wohnen und fuhren dazu, dass
das in Lindencham noch vorhandene Gefuge der sehr guten sozialen
und gemeinschaftlichen Durchmischung verloren gehen wird.

Die Vorschriften, welche die Zone BsV2 mit sich bringen, fuhren zu ei-
ner Verteuerung des Wohnbaus und zur Verknappung des Wohn-
raums und damit zu hohen Verkaufspreisen oder Wohnungsmieten.

Siehe Erwagungen zu Antrag 15.2 und 15.3.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 16

Einwendungen zum Zonenplan

Unsere Parzelle (Dorfstrasse 45 in Hagendorn) ist, genauso wie die umlie-
genden Parzellen, ja der ganze Dorfkern von Hagendorn, der Zone WA3
zugeteilt. Wir stellen den Antrag, dieses Gebiet in die Zone WA4 umzuzo-
nen.

Um den historisch gewachsenen dorflichen Charakter von Hagen-
dorn zu betonen und zu unterstreichen, ist es auch aus stadtebauli-
chen Uberlegungen begriissenswert, wenn eine Zone mit einer hohe-
ren Ausnutzung und mehr Flexibilitat bezuglich der Nutzung gewahlt
wird. Hagendorn ist auch in verkehrstechnischer Hinsicht bestens
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Antrag 16 GWR 1
Lorzenkanal

Begrundung
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erschlossen und einer intensiveren Nutzung, auch fur den glnstigen
Wohnungsbau, steht deshalb nichts im Wege. Die «Wohnpolitische
Strategie 2030» des Regierungsrats des Kantons Zug vom 17. Sep-
tember 2024 zielt darauf ab, die angespannte Wohnsituation zu ent-
scharfen und langfristig bezahlbaren Wohnraum fur breite Bevolke-
rungsschichten sicherzustellen. Dafur sind diverse Massnahmen vor-
gesehen: Vereinfachte und flexiblere Bauvorschriften wie zum Bei-
spiel Aufstockungen, Aufbauten oder die Lockerung der Vorgaben fur
Hochhauser.

Eine pauschale Aufzonung um eine Zonenstufe ist aufgrund der eher
kleinteiligen Parzellenstruktur nicht zweckmassig. Es besteht jedoch
die Mdglichkeit, beim Bau von preisgtinstigen Wohnungen mehr
Nutzflache zu realisieren, was in §14 Abs. 1 nBO geregelt ist.

Eine Aufzonung um 20 % und ein zusatzliches Geschoss kann zudem
im Rahmen eines einfachen Bebauungsplans ermoglicht werden. Ein-
fache Bebauungsplane setzen lediglich eine anrechenbare Grund-
sticksflache von 2'000 m? voraus.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Einwendungen zum Gewadsserraum
Wasserabstand

Beim Lorzenkanal sind Bauabstdnde so weit zu reduzieren, wie es das
Ubergeordnete Recht zuldsst. Die Einwohnergemeinde soll sich beim Kan-
ton fiir angemessene Gewdsserlinien beim Lorzenkanal einsetzen.

Da es sich beim Lorzenkanal nicht um ein natdrliches Gewasser, son-
dern um den Abfluss der regionalen Grossklaranlage ARA Schonau in
Cham mit Uber 165'000 angeschlossenen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern handelt, der gemass Presseberichten auch bezuglich Was-
serqualitat nicht die Anforderungen an ein naturliches Gewdsser er-
fullt, ist in baulicher Hinsicht ein grosses Mass an Flexibilitat ange-
zeigt. Nach dem kantonalen Gesetz Uber die Gewasser ist bekannt-
lich mit einem Abstand von 9 Metern ab der Gewassersohle zu rech-
nen. Das ist der Zuger Vollzug des entsprechenden Bundesrechts.
Schmalere Abstande kénnten sich mit einer Gewasserlinie, ahnlich ei-
ner Baulinie ergeben, was in der Kompetenz des Regierungsrats des
Kantons Zug liegt. Wir gehen davon aus, dass sowohl beim Kanal als
auch bei der alten Lorze der Kanton zustandig ist, weil das Wasser in
beiden Fallen ein kantonal-offentliches ist. Die Einwohnergemeinde
Cham soll sich deshalb beim Regierungsrat des Kantons Zug auch
unter Berucksichtigung der Ausfuhrungen unter Ziff. 1 fur angemes-
sene Gewadsserlinien beim Lorzenkanal einsetzen.
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Umzonung Stddtler Allmend in
Wohn- und Arbeitszone
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Bei kiinstlich angelegten Gewdssern kann auf die Gewdsserraumfest-
legung verzichtet werden, sofern dem Verzicht keine Ubergeordneten
Interessen entgegenstehen. Der Gemeinderat hat die verschiedenen
Interessen sorgfaltig abgewogen und ist zum Ergebnis gekommen,
dass dem Verzicht verschiedene Ubergeordnete Interessen entge-
genstehen.

Zum einen fuhrt der Kanal eine wesentliche Menge an Wasser aus
der Lorze ab und ist somit fur ein funktionierendes Gewassersystem
unabdingbar. Zum andern fuhrt der Kanal auch Wasser auf das Lauf-
kraftwerk Hagendorn sowie aus dem Kraftwerk Untermuhle. Fir den
Schutz und die langfristige Sicherstellung und den Erhalt des Kanals
wird an der Gewasserraumausscheidung festgehalten.

Der Gewasserraum am Lorzenkanal Hagendorn ist angemessen di-
mensioniert und richtet sich nach Art. 41 GSchV. Eventuelle kanto-
nale Gewasserlinien konnten die Umsetzung der Verordnung des
Bundes nicht Ubersteuern.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 17

Einwendungen zum Zonenplan

Im Gebiet «Stddtler Allmend, das gemdss Zonenplan der Arbeitszone zu-
gewiesen wird, sei Uber die bereits zuldssigen betriebsnotwendigen Woh-

nungen eine generelle Wohnnutzung zuzulassen, indem das Gebiet einer
eigenen Wohn- und Arbeitszone «Stddtler Allmend» zuzuweisen ist.

Das Grundstuck GS 1858 der Einwenderin soll gemass neuem Zo-
nenplan nach wie vor in der Arbeitszone A bleiben. Wohnungen fur
Betriebspersonal ist zuldssig, soweit dessen Anwesenheit aus be-
trieblichen Grinden erforderlich ist. Eine generelle Wohnnutzung ist
in der Arbeitszone bzw. im Gebiet «Stadtler Allmend» jedoch ausge-
schlossen.

Gemass Art. 3 Abs. 3 RPG sind die Siedlungen nach den Bedurfnissen
der Bevolkerung zu gestalten. Wohnen und Arbeiten am selben Ort
muss in Anbetracht der heutigen (Verkehrs-)Probleme gefordert wer-
den. Die Lage auf dem Zuger Wohnungsmarkt ist Uberdies sehr ange-
spannt, was zu hohen Miet- und Immobilienpreisen gefuhrt hat.

Im kantonalen Richtplan 2013 wurden sog. Verdichtungsgebiete defi-
niert, in welchen die Gemeinden die Mdglichkeit haben, die Siedlun-
gen im Rahmen der kommunalen Ortsplanungsrevision mit hdheren
Ausnutzungsziffern stark zu verdichten. Das Gebiet «Stadtler All-
mend» wurde als solches Verdichtungsgebiet qualifiziert und ausge-
schieden. Es ist nicht erklarbar, weshalb hier nebst der Arbeitsnut-
zung keine Wohnnutzung zugelassen wird.

36



Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 18.1
Landabtausch

SUTER * VON KANEL * WILD

Ortsplanungsrevision Cham - Nutzungsplanung
Bericht zu den Einwendungen

Das Gebiet «Stadtler Allmend» erfillt samtliche Voraussetzungen,
welche an ein attraktives Wohn- und Arbeitsquartier gestellt werden
(gute Erschliessung, Hochhausgebiet).

Die Gemeinde Cham verfigt noch Uber bloss 4 ha untberbaute
Wohn- und Mischzonen. Mit rund 31 ha hat es aber bereits heute ei-
nen grossen Anteil an Arbeitszonen, weshalb — auch vor dem Hinter-
grund der Einfuhrung eines Hochhausgebietes - keine Gefahr beste-
hen wlrde, dass zukUnftig zu wenig Arbeitszonen zur Verflgung ste-
hen warden.

Die «Stadtler Allmend» ist gemass der Vorgabe im kantonalen Richt-
plan ein kantonales Arbeitsplatzgebiet. Kantonale Arbeitsplatzgebiete
durfen gemass den geltenden Vorgaben nicht fur Wohnnutzungen
geoffnet werden. Dazu muUsste der kantonale Richtplan angepasst
werden. Der Antrag kann daher unabhdngig der gemeindlichen Beur-
teilung nicht berucksichtigt werden.

Dariber hinaus steht der Gemeinderat einer Offnung der Stadtler All-
mend fur Wohnen kritisch gegentber, da sich Fragen zur Erschlies-
sung, zum Larmschutz und zur Infrastruktur stellen wirden.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 18

Einwendungen zum Zonenplan

Der nachfolgend vorgeschlagene Landabtausch inkl. Wohnhaus soll vor
der Abstimmung fldchengleich vollzogen werden. Der genaue Grenzver-
lauf kann im direkten Kontakt festgelegt werden. Die Scheune bleibt auf
der gemeindlichen Parzelle.
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Begriindung Friesencham wird in der neuen Zonenplanung als «Weilerzone» defi-
niert. Der Weliler soll als Zeitzeuge baulich und damit optisch an eine
bedeutende Zeit erinnern. Die Bewohner sind sich dessen Verant-
wortung bewusst.

Mit der geplanten Erweiterung der Familiengartenanlage Friesencham
Richtung Suden wird die Ansicht des Weilers von den Hauptverkehrs-
linien und Einfallswegen stark beeintrachtigt. Die neu zulassigen, zo-
nenkonformen Bauten, welche haufig beflaggt sind, verandern das
Landschaftsbild auf Friesencham nachhaltig.

Wir sind der Meinung, dass eine Erweiterung Richtung Norden kom-
pakter und landschaftlich angepasster wirkt. Das Landschaftsbild mit
dem Weiler bleibt erhalten, da sudlich nur eine landwirtschaftliche
Nutzung moglich ist. Die vorhandenen Hochstammbdume, welche ei-
ner gartenbaulichen Nutzung weichen mussen, werden von uns auf
unserem Grundstuck ersetzt.

Mit der neuen Situation kann die Parkiermoglichkeit fur Autos west-

lich der bestehenden Garten direkt an der Niederwilerstrasse gere-

gelt werden. Die Scheune und Holzlager kdnnen weiterhin durch die
Gemeinde genutzt werden.

Mit dem Abtausch inkl. Wohnhaus/ Pfadiheim eroffnet sich flr uns
die Mdglichkeit ein «Stockli» in Betriebsnahe zu realisieren.

Erwagungen Gemeinderat Der vorgeschlagene Landabtausch erfolgt im Bereich von hochwerti-
gen Landwirtschaftsflachen, die als Fruchtfolgeflache (FFF) klassiert
sind. Fruchtfolgeflachen sind die besten Ackerbdden und dienen der
Ernahrungssicherheit. Sie durfen aufgrund der Ubergeordneten Vor-
gaben nur fur anderweitige Nutzungen beansprucht werden, wenn
dafur ein Uberwiegendes offentliches Interesse ausgewiesen ist. Wer-
den sie beansprucht, mussen sie kompensiert werden.

Ein Uberwiegendes 6ffentliches Interesse kann im vorliegenden Fall
nicht geltend gemacht werden, zumal der heutige Standort der Fami-
liengartenanlage keine FFF beansprucht.

Unabhangig von der Frage, ob ein Uberwiegendes 6ffentliches Inte-
resse an einer Verlegung geltend gemacht werden konnte, hatte die
vorgeschlagene Arrondierung auch Auswirkungen auf den Betrieb,
zumal das bestehende Pfadihaus und die beiden kleineren Nebenge-
baude hinsichtlich des Betriebs des erweiterten Familiengartenareals
ideal gelegen sind.

Beschluss Gemeinderat Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.
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Antrag 18.2
Zone des offentlichen Interesses
Familiengdrten Friesencham

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 19.3
BsV 1 Zone Heiligkreuz

Begrundung

Erwdgungen Gemeinderat
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Die Zone des offentlichen Interesses Familiengdrten Friesencham soll an
die angepasste Eigentumersituation angeglichen werden.

Im Zusammenhang mit Antrag 18.1, siehe oben.
Siehe Antrag 18.1.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 19 und 26

Einwendungen zur Bauordnung

Die BsV 1 Zone Heiligkreuz ist nur auf die Erhaltung der Klosteranlage
auszurichten und in keinem Fall nochmals Wohnen und Gewerbe zu be-
willigen. Die Erhaltung hat sich nur auf den vom ISOS erwdhnten histori-
schen Teil zu konzentrieren. Kein Wohnen und Gewerbe in der BsV 1 Zone
Heiligkreuz.

Die vor einigen Jahren bewilligten Wohn- und Gewerbebauten an die-
sem Ort sind raumplanerisch nicht zu begrinden. Bei dieser Neuzo-
nung fur Wohnen und Gewerbe standen Grunde im Vordergrund, die
mit Raumplanung nur wenig zu tun hatten. Nur die Finanzierung fur
das Kloster Heiligkreuz stand im Vordergrund. Kirche und Staat sind
aber klar zu trennen. Es ist nicht die Aufgabe der Ortsplanung, den
Klosteralltag mit Fehleinzonungen zu finanzieren. Die negativen Aus-
wirkungen dieser Wohn- und Gewerbebauten stidwestlich der Sinser-
strasse durfen nicht wiederholt werden.

Die Klosteranlage Heiligkreuz ist nicht im rechtskraftigen ISOS aufge-
fuhrt. Die Zonengrenze der Bauzone mit speziellen Vorschriften fur
die Klosteranlage Heiligkreuz wird im Rahmen der laufenden Ortspla-
nungsrevision lediglich technisch bereinigt und deshalb im Bereich ei-
ner bestehenden Umgebungsflache geringfligig ausgeweitet. Es ver-
bleiben sehr hohe Anforderungen an die Realisierung von Bauten
und Anlagen. Der an der Urnenabstimmungen vom 30.11.2014 be-
schlossene Bebauungsplan regelt die zuldssige Bebauung und Nut-
zung der Baubereiche auf dem Areal. Fir das bestehende Klosterge-
baude ist kein Baubereich festgelegt. Das Gebdude besitzt Bestands-
garantie.

Abweichungen von diesen rechtskraftigen Festlegungen setzen eine
Revision des Bebauungsplans mit entsprechenden Mitwirkungsmaog-
lichkeiten und einen Beschluss der Stimmbevolkerung voraus.

Der im Antrag geforderte Ausschluss von Wohnen und Gewerbe steht
im Widerspruch zum rechtskraftigen Bebauungsplan und bringt Fra-
gen zur Rechtsbestandigkeit mit sich. Die BsV 1 Zone Heiligkreuz wird
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§9BsV2

Antrag 26.3
§ 11 Grundmasse fiir Einzelbau-
weise

Begrundung
(Originaleingabe gemass Wunsch
des Einwenders)
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in der Bauordnung weiterhin auf die Erhaltung der Klosteranlage aus-
gerichtet. Der Ausschluss von Wohnen und Gewerbe wirde dem
rechtskraftigen Bebauungsplan widersprechen und hatte unter Um-
standen eine materielle Enteignung zur Folge.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

In § 9 «Bauzone mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung (BsV2)» der
Bauordnung Cham ist das Gebiet «Lindencham» ersatzlos zu streichen.

In § 11 «Grundmasse fir Einzelbauweise» der Bauordnung Cham ist das
Gebiet «BsV2 Zone Lindencham» zu streichen.

Der Gemeinderat Cham beantragt im Rahmen der Ortsplanungsrevi-
sion die Aufhebung von Ortsbildschutzzonen und die EinfuUhrung von
Strukturerhaltungsgebieten (Zone BsV2). Im Gegensatz zur Ortsbild-
schutzzone, welche in Lindencham einer Zone W2 Uberlagert ist, han-
delt es sich bei der BsV2 Strukturerhaltung um eine eigenstandige
Bauzone. Im Gebiet Lindencham soll diese Zone die bisherige Zone
W2 abldsen. Diese Umzonung ist ein massiver Eingriff in die Entwick-
lung von Lindencham.

Grundlage einer jeden gemeindlichen Ortsplanungsrevisionen ist der
fur die Behorden verbindliche kantonale Richtplan. Gemass den Ein-
tragungen im kantonalen Richtplan mussen die Gemeinden in ihrer
Nutzungsplanung u.a. die Ortbildschutzgebiete abgrenzen und die
dafur notwendigen Schutzbestimmungen aufstellen. Grundlage fur
diese Abgrenzungen ist gemass Richtplan das Inventar der schit-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS). Vor diesem Hintergrund
will die Gemeinde Cham verschiedene Ortsteile in eine Zone mit be-
sonderen Vorschriften fur die Strukturerhaltung (BsV2) umzonen. In
89 BO wird die Strukturerhaltungszone in der Weise umschrieben,
dass es sich dabei um Gebiete "mit hoher Siedlungsqualitat" handelt,
die mit Rucksicht auf die quartierpragenden Strukturmerkmale wei-
terentwickelt werden sollen. Als Vollzugshilfe erlasst der Gemeinderat
Richtlinien, welche gebietsweise im Detail die Kriterien fur die Beurtei-
lung von Bauvorhaben in der BsV2 definieren werden. Diese umfas-
senden Kriterien sind nicht eigentimerverbindlich, werden aber dazu
fUhren, dass der Gemeinderat sich als Baubewilligungsbehoérde auf
diese Kriterien abstltzt um Bauvorhaben, die ihm nicht passen, abzu-
lehnen. Das gleiche gilt fur Bauherren die dem Gemeinderat nicht
passen. Obwohl die Richtlinien nicht eigentimerverbindlich sind, wer-
den sie dann in unzulassiger Weise als eigentumerverbindliche Bau-
vorschriften behandelt.

Ungeachtet des Vorbehaltes gegentber der Vollzugshilfe ist die Um-
zonung des Gebietes "Lindencham" in eine BsV2 nicht gerechtfertigt;
weil diesem Gebiet die in 8 9 BO umschriebenen Kriterien der "nohen
Siedlungsqualitat" und der "pragenden Strukturelemente" vollig feh-
len.
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Grundlage fur die Umzonung verschiedener Gebiete in die BsV2 ist
richtigerweise das I1SOS. Wie im Planungsbericht ausgefuhrt, befindet
sich das Gebiet Lindencham aber eben gerade nicht im I1SOS. Von
den in 89 BO aufgelisteten sechs Gebieten sind funf Gebiete im ISOS
aufgeflhrt, nicht aber das Gebiet Lindencham. Wieso Lindencham
nicht im I1SOS aufgenommen ist, ergibt sich schlUssig aus dem ent-
sprechenden Bericht ISOS 1992. Im entsprechenden Datenblatt ist
unter der «Bewertung des Ortsbildes im regionalen Vergleich» zu le-
sen, dass es sich bei Lindencham um «ein ehemaliges Bauerndorfmit
Klosteranlage in flacher Hugellandschaft nahe der Lorze» handle. Das
Gebiet ist gemass dem ISOS-Bericht ohne 2besondere Lagequalita-
ten wegen starker Verbauung im Nordsektor und der den suddstli-
chen Ortsrand tangierenden Autobahn mit Auffahrtsrampen. Ge-
samthaft nur geringe raumliche und architekturhistorische Qualitaten
wegen der strukturellen wie stilistisch schwach ausgebildeten Dorfbe-
bauung...».

Das ISOS verzichtet bewusst auf eine Aufnahme als «schitzenswert».
Vor diesem Hintergrund veranderte sich der Ortsteil Lindencham mit
Genehmigung der Behorden kontinuierlich vom «ehemaligen Bauern-
dorf mit Klosteranlage» zu einem Wohngebiet mit sechsspuriger Au-
tobahn, Abfahrt Autobahn, UCH, Einzonungen Brunnmatt und Lin-
denbuhl, Einzonung GS 485, usw. Gerade diese raumplanerischen
Entscheide der Gemeinde Cham zeigen, dass selbst der Gemeinderat
nicht ernsthaft daran glaubt(e), dass Lindencham eine schutzens-
werte Struktur aufweist.

Wenn im kantonalen Richtplan, welcher behdrdenverbindlich ist, aus-
drucklich vorgesehen ist, dass sich die Gemeinden in ihrer Nutzungs-
planung in Bezug auf die Prufung von Ortsbildschutzgebieten an das
ISOS zu halten haben und Lindencham wie gezeigt, aus berechtigten
Grunden im ISOS nicht aufgenommen ist, verletzt der Gemeinderat
den kantonalen Richtplan, wenn Lindencham ein Strukturerhaltungs-
gebiet erhalten soll. Aus dem zitierten ISOS Bericht ergibt sich aber
auch, dass die in 8 9 BO definierten Kriterien in Lindencham von
vornherein nicht vorhanden sind: Gemass I1SOS sind weder eine
«hohe Siedlungsqualitat» noch quartierpragenden Strukturmerkmale
vorhanden.

Die Umzonung widerspricht den Bestimmungen des kantonalen
Richtplans. Im kantonalen Richtplan wird der Ortsbildschutz in Lin-
dencham nicht mehr aufgefuhrt und als Zuger Ortsbild erwahnt.

Weder der Richtplan noch das ISOS erkennen in Lindencham eine
quartierpragende Struktur, die zur Erhaltung und Weiterentwicklung
rufen oder auffordern wirde. Es fehlt denn auch an einer Vielzah!
von Bauten, insbesondere Bauernhduser, die eine Struktur bilden
wurden. Aus dem "ehemaligen Bauerndorf' entstand ein normaler
neuzeitlicher Ortsteil mit hoher Wohnqualitat aber ohne besondere
Struktur, die zu erhalten bzw. fortzufUhren ware.
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Interessant im Zusammenhang mit der Frage, ob Lindencham eine
schltzenswerte Struktur aufweist, ist auch die Verfugung der Direk-
tion des Innern vom 13.01.2017, mit welcher Verfigung das Bauern-
haus Lindenbuhl 1 aus dem Inventar der schutzenswerten Objekte
entlassen wurde. Begrundet wurde die Entlassung namlich unter an-
derem damit, dass durch «zahlreiche Neubauten» in der Umgebung
der Wert des besagten Bauernhauses geschmalert worden sei. Im
Klartext heisst dies, dass in Lindencham keine ursprungliche Struktur
mehr vorhanden ist. Heute wird Lindencham durch die Neubauten,
die in den letzten 30 Jahren entstanden sind, gepragt und definiert.

Genau diese Fakten hat das ISOS bereits 1992 aufgenommen: «Ohne
besondere Lagequalitaten wegen starken Verbauung im Nordsektor».
Diese Entwicklung hat sich im Ortsbild Lindencham in den letzten 30
Jahren sogar ungebremst fortgesetzt. Siehe die gemdss ISOS Bericht
1992 als «storend» markierten Gebaude, welche gar in der neuen
BsV2 Zone als Strukturerhaltung aufgenommen wurden.

Auch der Umstand, dass der Gemeinderat den Ruckbau der
Scheune, Assek 109b und des MFH Brunnmattweg 11, Assek 801a
ohne irgendwelche Auflagen bewilligte, zeigt deutlich, dass es aus
Sicht der Gemeinde keine quartierpragende Struktur gibt, die nach
einer Weiterentwicklung rufen. Andernfalls hatte die Gemeinde diese
Ruckbaugenehmigungen im Hinblick auf die zukunftige Zone BsV2
nicht genehmigen durfen. Auch das AdA hatte sich gegen diese Ruck-
baugenehmigungen (gemass 829 DMSG) wehren sollen. Allenfalls
hatte diese Abbruchbewilligung nur unter Auflagen, dass kunftige
Neubauten der ehemaligen Struktur, anzupassen/zu gestalten sind.
Die Frage bleibt: Wo will die Gemeinde welche Struktur erhalten, da
keine eigentliche Struktur mehr erkennbar ist, schon gar nicht ein
landwirtschaftliches gepragtes Kerngebiet.

Die geplante Zone BsV2 steht auch den politischen Zielen des Ge-
meinderates, wonach bezahlbarer Wohnraum zu schaffen ist (Legisla-
turzielel), diametral entgegen. Die Ziele der Strukturerhaltung verhin-
dert eine Weiterentwicklung von Lindencham, wie sie in den letzten
ca. 40 Jahren von der Gemeinde und dem Kanton vorangetrieben
wurde. Lindencham entwickelte sich zu einem neuzeitlichen Vorort
von Cham mit moderner, zukunftsweisender Architektur und einer
Durchmischung von Wohnen und Gewerbe. Dies mit klaren raumpla-
nerischen Vorstellungen: Randbauten im Strassenbereich mit Gewer-
benutzung, Gewerbebauten entlang Autobahn als Larmschutz, Einfa-
milienhausbauten in den Randzonen als Ubergang zu Erholungsge-
bieten und im Zentrum gezielt Wohnen in einer massvollen Zone W2.

Dabei musste Lindencham in den vergangenen 30-40 Jahren seine
Struktur als ehemaliger bauerlicher Weiler mit 7-8 bauerlichen Betrie-
ben vollig aufgeben. Dies mitunter auch um eine Entwicklung vom ei-
gentlichen Dorf Cham, mit der Autobahn und deren Erweiterungen,
UCH, Entsorgung, Kldranlage Ara, attraktive Gewerbeflachen, Tran-
sitstrassen Sinserstrasse und Untermuhlestrasse usw. zu unterstut-
zen. Eine architekturhistorische und raumliche Qualitat, die schon
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gemass Bericht ISOS 1992 nicht mehr bestand, ging vollends und de-
finitiv, also unwiederbringlich verloren. Geblieben ist in Lindencham
hingegen eine hohe Sozialkompetenz und ein Uberdurchschnittlicher
Gemeinschaftsgeist, gepragt durch das Wohnen und Leben im Zent-
rum von Lindencham. Die vorgesehene Zone BsV2 verhindert die
zielgerichtete Weiterentwicklung von Lindencham als einem Ort des
Wohnens mit einem besonders gepragten Miteinander. Diese Werte
konnen in einer Wohnzone W2 ohne einschrankende Vorschriften,
schnell zu einem Angebot von bezahlbarem Wohnraum fuhren. In
diesem Gebiet kdnnte ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des Mittel-
standes in Cham und im Kt. Zug geleistet werden.

und Immobilienspekulanten interessant, weil all die Vorschriften,
welch die Zone BsV2 mit sich bringen, unweigerlich zu einer enormen
Verteuerung des Wohnbaus und zur Verknappung des Wohnraums
fUhren und damit hohe Verkaufspreise oder fur den Mittelstand un-
erschwingliche Wohnungsmieten vorhersehbar sind. Zudem wurde
mit einer Bebauung gemass Zone BsV2 nach der Vorstellung der Ge-
meinde Cham das Ganze noch vorhandene Geflge der sehr guten
sozialen und gemeinschaftlichen Durchmischung von Lindencham
verloren gehen bzw. zunichte gemacht.

Die geplante Umzonung und EinfUhrung der Zone BsV2 widerspricht
mithin den BedUrfnissen und Anliegen der Bevolkerung: Das Bedurf-
nis der Bevolkerung nach bezahlbarem Wohnraum steht im Kanton
Zug unbestrittenermassen an einer der vordersten Stelle, wogegen
das Anliegen, bauliche Strukturen zu erhalten, wohl kaum je zu den
Fragen und Problemen des taglichen Lebens gehdren wird. Die
Raumplanung muss Rucksicht auf die Bedurfnisse der Menschen
nehmen, welche in diesem Raum leben. Und da geht es alleine aus
der Interessenabwagung verschiedener Anliegen nicht an, dass die
Erfullung eines der Grundbedurfnisse, namlich die Forderung nach
bezahlbarem Wohnraum dem Anliegen von Strukturerhaltung wei-
chen muss. Und beides miteinander funktioniert nicht; ein Blick in die
Vollzugsrichtlinien gentigt dazu.

Die Vollzugsrichtlinien zur BsV2 Lindencham sind wie ein Instrument
aus der Vergangenheit als es die Landvogteien noch gab. Die Voll-
zugsrichtlinien sind die neue Form vom «Gesslerhut» dem sich jeder
Normalsterbliche zu unterwerfen hat. Bevorzugt werden nur Zoglinge
(Spekulanten) und eine Entourage (Bevorzugte) des Landvogts die
diesem scheinbar dienen. Diesen bleiben wie so oft der Zugang zu
vielen Umgehungstiren offen. Anstelle von Vollzugsrichtlinien muasste
diese den Namen «Vorgehenshandbuch fur die Vertreibung des ein-
heimischen Mittelstandes aus der Gemeinde und dem Kanton Zugy»
heissen.

Im Anhang des Schreibens befindet sich eine detaillierte 3-seitige
Stellungnahme zu den einzelnen Punkten der Vollzugsrichtlinien.
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Die Einwendung wurde in der zustandigen Kommission und im Ge-
meinderat eingehend diskutiert. Zwar ist das Gebiet nicht im nationa-
len Inventar der schutzwirdigen Ortsbilder der Schweiz (ISOS) aufge-
fuhrt. Der Gemeinde steht es jedoch frei, fur Gebiete von lokaler Be-
deutung massgeschneiderte Bauordnungsbestimmungen zu erlas-
sen. Seit Jahrzehnten kommt in den kommunalen Planungsinstru-
menten (Richtplan / Zonenplan / Bauordnung) das offentliche Inte-
resse zum Ausdruck, die raumlichen Qualitaten im Kern von Linden-
cham zu erhalten. Diese langjahrige Haltung wurde im Vorfeld zur
Nutzungsplanungsrevision nochmals Uberpruft und durch externe
Fachpersonen bestatigt. In diesem Zusammenhang wurde auch der
Perimeter angepasst.

Im Rahmen der laufenden Revision wird die bisherige Ortsbildschutz-
zone fUr das Gebiet aufgehoben. Die Grundstlucke werden in eine
Bauzone mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung Uberfuhrt.

Heute gelten die folgenden Vorgaben:

Die Ortsbildschutzzonen dienen der Erhaltung, Pflege und Aufwertung des
jeweiligen Orts- und Quartierbildes. Verdnderungen inkl. Neubauten sind
nur soweit zuldissig, als die Zonenordnung dies zuldsst und der Charakter
des schutzwdrdigen Ortsbildes gewahrt bleibt.

Massgebend fir alle Eingriffe sind die Grundlagen und Zielsetzungen zu
den einzelnen Ortsbildschutzzonen im gemeindlichen Richtplan. Der Ge-
meinderat kann von den Gesuchstellenden eine Studie verlangen, um ein
Projekt besser beurteilen zu kénnen. Er kann die Beseitigung stérender
Elemente verlangen, soweit dies technisch méglich und finanziell zumut-
bar ist.

Die geltenden strengen Vorgaben werden im Rahmen der Uberfiih-
rung in die «<Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung»
massvoll gelockert. Kinftig gelten fur Neubauten die folgenden Vor-
gaben:

Neubauten sowie bauliche Verdnderungen an bestehenden Bauten und
Anlagen sind besonders gut zu gestalten und haben die quartierpragen-
den Strukturmerkmale insbesondere hinsichtlich Massstab, Stellung, kubi-
scher Gliederung sowie Umgebungsgestaltung zu bertcksichtigen.

Die neue Zonierung und die neuen Zonenvorschriften sind angemes-
sen und ermdglichen es der Grundeigentimerschaft, Projekte zu ent-
wickeln, die auf den besonderen Ort abgestimmt und dennoch wirt-
schaftlich sind. Die eingesetzte Kommission und der Gemeinderat ge-
wichten das offentliche Interesse an einer auf die besonderen ortli-
chen Verhaltnisse ausgerichteten baulichen Entwicklung hoher als
das private Interesse, die Grundstlcke in eine reine Wohnzone mit
geringen gestalterischen Vorgaben zu Uberfihren.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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In § 1 ist ein Abs. 3 aufzunehmen: «Teileinzonungen und Neueinzonungen
sowie Umzonungen sind die ersten 10 Jahre nach Inkrafttreten der BO
und Zonenplan auf dem ganzen Gemeindegebiet nicht erlaubt. Ausnah-
men bleiben nur méglich, wenn sie tberwiegend dem offentlichen Inte-
resse (preisgtinstiger Wohnraum, Alters- oder Pflegeheim, Alterswohnun-
gen, gemeindliche Bildungseinrichtungen, Kitas usw.) dienen.»

Die gemachten Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren zeigen, dass
das Instrument der Teileinzonungen und Zonenanpassungen die ei-
gentliche Ortsplanung vollig Uber den Haufen geschmissen haben.
Dadurch wurde eine kontinuierliche Entwicklung von Cham verun-
moglicht. Offentliche Bauten und Anlagen wurden praktisch nur noch
mit grossem finanziellem Aufwand als Provisorien erstellt. Offentliche
Grunanlagen mussten geopfert werden, die Verkehrsplanung wurde
immer wieder obsolet. Es entstand beim Strassenverkehr und in den
Naherholungsgebieten ein planloser nicht gelenkter Dichtestress. Mit
dem «Vorfressen» von Neuzonungen jeglicher Art wurde auch eine
gewUnschte kontinuierliche Entwicklung der nun anstehenden Orts-
planung verhindert. Wir sollten aus den Fehlern lernen. Auch wenn
bereits wieder erste Teileinzonungen im Hintergrund vorbereitet wer-
den.

Es gilt das bundesrechtliche Gebot der Planunbestandigkeit. Im Pla-
nungsbericht ist transparent ausgewiesen, dass nachgelagert an die
laufende Ortsplanungsrevision weitere Anpassungen am Zonenplan
geprUft werden.

Die Voraussetzungen fur Neueinzonungen sind im eidgendssischen
Raumplanungsgesetz geregelt. Gemass Art. 15 Abs. 4 RPG kann Land
neu einer Bauzone zugewiesen werden, wenn:

a. es sich fur die Uberbauung eignet;

b. esauch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren
Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen voraussichtlich
innerhalb von 15 Jahren bendtigt, erschlossen und Uberbaut wird;

¢.  Kulturland damit nicht zersttckelt wird;

d. seine Verflgbarkeit rechtlich sichergestellt ist; und

e. damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.

Bund und Kantone erarbeiten zusammen technische Richtlinien fur
die Zuweisung von Land zu den Bauzonen, namentlich die Berech-
nung des Bedarfs an Bauzonen. Der Kanton Zug hat zu diesem Zweck
den Gemeinden ein Kontingent fur Neueinzonungen zugeteilt, das
sich an die bundesrechtlichen Vorgaben halt. In Cham dirfen max.
1.1 ha neu eingezont werden. Dieses Kontingent wird mit der vorlie-
genden Revision weitgehend ausgeschopft.

Aufgrund der Ubergeordneten gesetzlichen Vorgaben (Planbestan-
digkeit, kantonales Einzonungskontingent) ist das Anliegen sinnge-
mass bereits berucksichtigt. Ein Einzonungsmoratorium kann jedoch
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nicht in der BO verankert werden. Es gelten die bundesrechtlichen
Vorgaben.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Im & 2 ist im Abs. 2 das Wort «gestalterischen» zu streichen und mit dem
Wort «rechtlichen» zu ersetzen.

Diese Kommissionen sind keine Architekturburos, die eine neue Pla-
nung erzwingen sollten oder sich in gestalterischen Fragen als die
einzige kompetente Instanz sehen. Sie sind ein beratendes Gremium,
das die rechtlichen, baulichen und planerischen Fragen der BO zu
Uberprufen hat und kein Architekturwettbewerbsburo.

Gemass 8 17 PBG legen die gemeindlichen Bauvorschriften die ge-
meindlichen Planungsmittel und Zonen fest. Sie bestimmen die in den
einzelnen Zonen zulassige Nutzung, die Bauweise und Baudichte, die
Gestaltung der Bauten und Anlagen der Freiraume und der Land-
schaft, regeln die Erschliessung und den ruhenden Verkehr usw.

Die gestalterische Beurteilung von Bauvorhaben zahlt daher zur bau-
rechtlichen Prifung und ist eine gesetzliche Anforderung. Die gestal-
terische Beurteilung von Bauvorhaben zahlt zum Pflichtenheft der
Baukommission, die zuhanden des Gemeinderats eine Empfehlung
abgibt.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 3 Abs. 1 die familienergénzende Betreuung ist aus Abs. 1 zu streichen
und im Abs. 2 aufzunehmen.

Die familienerganzenden Betreuungen sind grossmehrheitlich immer
private Unternehmen oder private Vereinsformen. Also Dienstleis-
tungsbetriebe, es ist eine gewerbliche Nutzung wie z.B. Businesswoh-
nungen.

Der Bauordnungstext stammt aus den kantonalen Musterbestim-
mungen. Es wird eine kantonal harmonisierte Bauordnung ange-
strebt. In den Wohnzonen sollen auch Wohnungen mit Serviceange-
boten fUr die Altersbetreuung erlaubt sein. An der Formulierung wird
festgehalten.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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§ 4 Abs. 1 «dem Wohnen vergleichbare Nutzungen» ist zu streichen.

Die grassierende Not an bezahlbaren Wohnungen in der Gemeinde
Cham verbietet es, Businesswohnungen und Internatswohnungen
etc. weiter zu fordern.

In den Mischzonen ist grundsatzlich 100 % Arbeitsnutzung oder
100 % Wohnnutzung erlaubt.

Die eingesetzte Kommission und der Gemeinderat sehen die Proble-
matik, dass das Umnutzen von Wohnraum zu gewerblichen Wohnfla-
chen wie Business-Appartements ausgeschlossen werden musste.
Eine entsprechende Regelung in der BZO ist aber praktisch nicht um-
setzbar. Zudem ware das Thema sinnvollerweise in den Wohnzonen
und nicht in den Mischzonen zu regeln.

Dem Wohnen gleichgestellt sind zum Beispiel auch Pflegewohnun-
gen. In den Wohnzonen sollen auch Wohnungen mit Serviceangebo-
ten fUr die Altersbetreuung erlaubt sein. Der Bauordnungstext
stammt aus den kantonalen Musterbestimmungen. Es wird eine kan-
tonal harmonisierte Bauordnung angestrebt. An der Formulierung
wird aus den erwahnten Grinden festgehalten.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 4 Abs. 2 Unterabschnitt 3 ist die Héhe auf 2 m anzupassen.

Die Hohe von 1 m entspricht niemals einem Sichtschutz ab dem 6f-
fentlich zuganglichen Raum. Auch fur Erdgeschosswohnungen muss
eine Privatsphdre erlaubt sein. Keine «Spanner»-Situationen schaffen.

Einfriedungen, bauliche Sichtschutzelemente u. dgl. sollen in der Re-
gel eine Hohe von 1 m nicht Uberschreiten dirfen. Die Vorgabe be-
zieht sich auf bauliche Elemente wie Mauern. § 4 Abs. 2 nBO gilt fur
den Regelfall. Abweichungen bleiben moglich. Die Bauordnungsbe-
stimmung besitzt daher gentigend Flexibilitat fur der jeweiligen Situa-
tion angemessene Losungen. Die vorgeschlagene Erhéhung auf 2 m
fuhrt zu ortsbaulich unerwtnschten Situationen und wird daher ab-
gelehnt.

Sichtschutzhecken sind nicht an diese Vorgabe gebunden. Fur Pflan-
zungen entlang der Grundstucksgrenzen gelten die Bestimmungen
des EG ZGB.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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§ 5 Abs. 1 ist auch Pavatex aufzunehmen. Der Anteil Wohnnutzung ist auf
60 % zu erhdhen und davon mdssen 30 % preisgtinstiger Wohnungsbau
sein.

Die grassierende Wohnungsnot an bezahlbarem Wohnraum zwingt
zu dieser Anpassung. So kdnnen auch die Legislaturziele des Ge-
meinderats umgesetzt werden.

In der neuen Wohn- und Arbeitszone WA Pavatex gilt kein minimaler
Gewerbeanteil, womit dem ersten Teil des Antrags bereits entspro-
chen ist. Der zu erarbeitende Bebauungsplan wird die Nutzungsver-
teilung und den Anteil preisgtnstiger Wohnungen im Detail regeln.
Der im Entwurf vorliegende Bebauungsplan sieht folgendes Mengen-
gerUst vor:

Zugelassen sind Wohn- und Arbeitsnutzungen.

a. Mindestens 15 % der fur das Wohnen anzurechnenden Ge-
schossflache ist als preisginstiger Wohnraum zu erstellen und
dem kantonalen Wohnraumfordergesetz WFG zu unterstellen.

b. Mindestens 10 % der fUr das Wohnen anzurechnenden Ge-
schossflache ist zusatzlich als altersgerechter Wohnraum zu reali-
sieren.

Das ausgearbeitete Richtprojekt sieht einen maximalen Anteil Wohn-
nutzung vor, Arbeitsnutzungen sind nur im Erdgeschoss an besonde-
ren Lagen vorgesehen. Eine Anderung der Bauordnung ist nicht er-
forderlich, da die Details im ordentlichen Bebauungsplan geregelt
werden. Uber den Bebauungsplan wird die Stimmbevélkerung vor-
aussichtlich 2026 befinden konnen.

Der Gemeinderat erachtet auf dem Areal Pavatex den vorgesehenen
Anteil von 15 % preisglinstige Wohnungen am gesamten Wohnanteil
als angemessen. Das entspricht Uber 40 % der durch die Umzonung
entstehenden Mehrausnutzung. Im Rahmen derselben Entwicklung er-
halt die Gemeinde zudem die Mdglichkeit, Land flr den Bau einer 6f-
fentlichen Schule zu erwerben (angrenzend vorgesehene Zone OelB),
was fur die gemeindliche Schulraumplanung substanziell ist. Ergan-
zend zum preisgtinstigen Wohnraum wird auf dem Areal Pavatex
auch Alterswohnen realisiert. Die Wohnungen stehen voraussichtlich
Personen ab 60 Jahren zur Verfigung, wobei die Mietzinse nicht den
Anforderungen des WFG entsprechen missen. Der Souveran wird
Uber den Bebauungsplan abstimmen.

Die Umzonung unterliegt zusatzlich der Mehrwertabgabe.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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§ 10 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen.

Die Formulierung, besonders gut zu gestalten, ist «Gummi» und nicht
fassbar. Ladt die Kommissionen geradezu ein, sich selbst und ohne
direkten Auftrag sich als ArchitekturbUro zu versuchen und dem Ge-
suchsteller seine Meinung von besonders gut aufzuzwingen. Nattr-
lich ausgenommen bei namhaften Architekten.

Bauvorhaben, welche die 6ffentliche Hand realisiert, unterstehen
dem offentlichen Beschaffungswesen. In der Regel erfolgt die Be-
schaffung von Architekturleistungen tUber Wettbewerbsverfahren
oder vergleichbare qualitatssichernde Verfahren. Die Bauordnungs-
bestimmung entspricht daher der heutigen Praxis. 8 10 Abs. 2 nBO
wird daher nicht gestrichen.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 11 Abs. 2 zusdtzlich einfiigen «...andere Massnahmen, die fiir die ge-
samte Biodiversitdt sichtbar von grossem Nutzen sind, zur...»

Bewilligungen wie Baumgartner Fensterfabrik im Grinen und zukinf-
tige Bebauung im Alpenblick sind in Zukunft zu verhindern. Flachda-
cher, die zu nichts taugen, sind keine Alternative fur geschitzte Land-
schaften. Auch nicht, wenn ein paar Grintopfe darauf stehen.

8 11 Abs. 2 nBO wird im Sinne des Antrags wie folgt angepasst:

Bei Um- und Anbauten sowie bei besonderen ortlichen und betrieblichen
Verhdltnissen kann auf begriindeten Antrag hin eine tiefere Grinfldchen-
Ziffer gestattet werden, wenn andere Massnahmen zur Umgebungsbegri-
nung und Siedlungsékologie umgesetzt werden.

Der Antrag wird sinngemass berudcksichtigt.

a) § 14 Abs. 2 ist auf 60 % der zusdtzlichen Nutzung preisglinstiger
Wohnraum zu bestimmen.

b) Der letzte Satz im Abs. 2 ist zu streichen.

¢) Im Abs. 3 (Unterabschnitt 2) ist fiir das umgezonte Gebiet Pavatex der
Anteil von 15 % auf 30 % zu erh6hen und der letzte Satz im Abs. 3 ist
zu streichen.

Wohnungsnot an preisgtinstigen Wohnungen. Keine Umgehungstu-
ren 6ffnen, um die %-Zahlen zu umgehen. Sachleistungen bevorzu-
gen bestimmte Bauherren und sind also nicht gerecht oder 6ffnen
den Weg fUr Beglnstigungen, die den Zielen der Wohnungsnot zuwi-
derlaufen.
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ZU a):

Die Bauordnung schreibt vor, dass auf mindestens 50 % der Mehr-
ausnutzung bei ordentlichen Bebauungsplanen preisgtnstige Woh-
nungen zu realisieren sind. Urspriinglich war eine Pflicht von 25 %
der Mehrausnutzung vorgesehen. Die Anforderung wurde mit Blick
auf die Wohnraumstrategie bereits erhoht. Aus Sicht des Gemeinde-
rats ist die Vorgabe verhaltnismassig, damit wirtschaftliche Projekte
moglich bleiben. Ein zu hoher Wert birgt die Gefahr, dass sich Bau-
herrschaften fir den Weg eines einfachen Bebauungsplans entschei-
den kdnnten, wodurch das Ziel zur Férderung von preisgunstigem
Wohnraum nicht erreicht wirde, da in diesen Fallen keine preisgtns-
tigen Wohnungen verlangt werden kdnnten. Der Wert wird daher
nicht auf 60 % erhoht.

Zu b):

Im Rahmen von stadtebaulichen Vertragen kénnen anstelle von
preisglinstigen Gewerbeflachen andere Sachleistungen geregelt wer-
den. Diese Moglichkeit besteht nur fUr preisglinstige Gewerbefla-
chen, nicht aber fUr preisglinstiges Wohnen. Solche Sachleistungen
muUssen im offentlichen Interesse sein. In der Bauordnung wird daher
die Mdglichkeit eingeraumt, dass anstelle von preisgtnstigen Gewer-
beflachen z.B. eine &ffentliche Platzflache erstellt wird. Dieser Spiel-
raum ist zweckmassig. Stadtebauliche Vertrage werden zusammen
mit den Bebauungsplanen offentlich aufgelegt. An der Regelung wird
festgehalten.

ZU Q):

FUr das Gebiet Pavatex werden zusatzlich zu 15 % WFG-Wohnungen
auch 10 % altersgerechte Wohnungen umgesetzt. Dis wird im or-
dentlichen Bebauungsplan geregelt, welcher durch den Souverdn be-
schlossen wird.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 15 Abs. 2 zusdtzliches Wort «... sofern in einem unabhdngigen Verkehrs-
gutachten...».

Gefalligkeitsgutachten sind zu vermeiden resp. mussen ausgeschlos-
sen werden. Projekte wie Papieri, Pavatex, Cham Nord 01, Baum-
gartner Fabrik im Grinen etc. sollten Mahnung genug sein.

Verkehrsgutachten werden von Fachexpertinnen und -experten er-
stellt. Die verkehrlichen Auswirkungen werden transparent aufgezeigt
und durch das kantonale Tiefbauamt geprft. Es gelten hohe Stan-
dards. Verkehrsgutachten werden mit den Bebauungsplanen 6ffent-
lich aufgelegt. Dagegen kdnnen Einwendungen eingereicht werden.
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Sogenannte «Gefalligkeitsgutachten» wirden die Hirde der kantona-
len VorprUifung nicht Uberstehen. Entsprechende Gutachter missen
sich daher an die geltenden Normen halten, welche die Berech-
nungsmethode fur die Leistungsfahigkeit der Strassen festlegen. Es
besteht daher kein Anlass, den Bauordnungstext anzupassen.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 17 letzter Satz einfligen «...Begriindung um zwei Jahre einmalig verlén-
gert..».

Ansonsten besteht die Gefahr, dass es von einer Zwischennutzung zu
einer Dauernutzung wechseln kdnnte. Siehe z.B. Tesla, Cham Nord,
Lindenhof Parkplatz, Klostermatte, Baumgartner Fabrik im Grinen.

Die Bauordnung wird im Sinne des Antrags angepasst.

Der Antrag wird berucksichtigt.

§ 19 Abs. 1 Grillplgtze streichen.

Grillplatze widersprechen dem Grundsatz fur Freihaltung und dem
naturnahen Charakter. Grillplatze sind Bauten und schaffen Unruhe
in diesem Raum. Sie gehdren in 8 20 aufgenommen.

Der Begriff «Grillplatze» wird aus der Bestimmung entfernt, zumal die
explizite Erwahnung dieser Nutzung nicht der Systematik einer Bau-
ordnung entspricht. Die Bestimmungen zur OelF werden jedoch da-
hingehend prazisiert, dass nicht nur Wege und Sitzgelegenheiten,
sondern auch andere, im 6ffentlichen Interesse stehende Ausstattun-
gen bewilligt werden kdnnen. Die eingesetzte Kommission und der
Gemeinderat sprechen sich dafur aus, dass je nach ortlicher Situation
und Bedarf in der OelF auch weiterhin Grillplatze zuldssig sein.

8 19 Abs. 1 nBO wird wie folgt angepasst:

Darauf dirfen nur Anlagen und Ausstattungen wie Wege, Gritlplétze; Sitz-
bénke und dergleichen andere Ausstattungen im offentlichen Interesse er-
stellt werden, welche mit dem Charakter der Zone vereinbar sind und
keine tibermassigen Emissionen verursachen.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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§ 28 Abs. 1 das Wort «Schdnheit» ist zu streichen. Das Wort «besonders»
ist zu streichen. Der letzte Satz im Abschnitt ist wegzulassen.

Es findet kein Schonheitswettbewerb statt. Schonheit ist fur jedes
Gremium/Jury etwas anderes. Das Wort «besonders» ist Gummi und
nicht fassbar. Mit dem Zweck der Erhaltung der Eigenart und der
Wieterentwicklung ist alles zur Genlge bestimmt. Es braucht diesen
unnotigen Satz am Schluss nicht.

Im Kanton Zug wird eine Harmonisierung zwischen den gemeindli-
chen Bauordnungen angestrebt. Die Formulierungen in 8 28 Abs. 1
nBO entspricht weitgehend & 25 Musterbauordnung. Die Formulie-
rung ist zweckmassig. Sie wird im Interesse der Harmonisierung der
Bauordnungsbestimmungen in den Zuger Gemeinden nicht gean-
dert.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 29 Abs. 2 das Wort «Sdmtliches ist durch «Gréssere» zu ersetzen.

Unnétiger Amteraktivismus und unsinnige Bewilligungsverfahren sind
zu unterlassen.

Der Vollzug der Zone archdologische Fundstatten fallt in den Zustan-
digkeitsbereich des kantonalen Amts fur Denkmalpflege und Archao-
logie. Die Formulierungen in § 29 nBO entspricht &8 26 Musterbauord-
nung. Die Formulierung ist zweckmassig. Sie wird im Interesse der
Harmonisierung der Bauordnungsbestimmungen in den Zuger Ge-
meinden nicht geandert.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 30 Abs. 2 ergdnzen mit «Grdssere Bauten sind verboten. Kleinere Bauten
und Anlagen sind...».

Es heisst Landschaftsschutzzone und nicht Zone fur Gewerbe und
Wohnbauten. Die Fensterfabrik im Grinen lasst grissen. Zuruck
bleibt dort eine zerstdrte Landschaftsschutzzone, die mit einem un-
tauglichen Flachdach minimal ersetzt werden sollte, aber nun auch
nicht einmal mehr dieser minimale Biodiversitatserhalt stattfindet.
Landschaftsschutzzonen mussen auch von den Bewilligungsbehor-
den geschutzt werden.
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Ein generelles Bauverbot fUr grossere Bauten in der Landschafts-
schutzzone ist ein unverhaltnismassiger Eingriff und wirde die Land-
wirtschaftsbetriebe in einem betrachtlichen Teil des Gemeindege-
biets empfindlich einschranken. Die Bauordnung verlangt daher le-
diglich, dass Bauten und Anlagen besonders sorgfaltig zu gestalten
und in die Landschaft einzuordnen sind. Die Regelung entspricht § 27
Abs. 2 Musterbauordnung. Die Vorgabe ist zweckmadssig und verhalt-
nismadssig. Sie wird auch im Interesse der Harmonisierung der Bau-
ordnungsbestimmungen in den Zuger Gemeinden nicht geandert.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 32 Abs. 2 Prdzisieren: «Gewerbebauten, Wohnbauten resp. Hochbauten
jeglicher Art.»

Das Beispiel Fensterfabrik im Grunen darf sich nicht wiederholen.
Der bereits im Hinterkopf bestehenden Absicht, aus der Fensterfab-
rik im Grunen ein Papieriprojekt 2.0 in 15 bis 20 Jahren zu machen,
ist bereits heute der Riegel zu schieben.

Die vorgeschlagene Erganzung ist bereits mit dem Wort «<Hochbau-
ten» abgedeckt.

Die Bestimmungen zur Schutzzone Allmend Hagendorn wurden durch
die Stimmbevolkerung im Jahr 2020 beschlossen. Seit dem Erlass ha-
ben sich die planungsrechtlichen Verhaltnisse nicht geandert. Es gilt
unverandert die im kantonalen Richtplan bezeichnete Siedlungsbe-
grenzungslinie, die gestutzt auf das Bundesinventar der schiitzens-
werten Landschaften der Schweiz (BLN) in der Gebaudeflucht der
Fensterfabrik festgelegt wurde. Der rechtskraftige Bebauungsplan All-
mend Hagendorn sowie der rechtskraftige Zonenplan und die Bau-
ordnung regeln die Freihaltung der Schutzzone. Eine Anpassung der
Bauordnung ist weder nétig noch aufgrund des zu beachtenden
Grundsatzes der Planbestandigkeit der nur wenige Jahre alten Er-
lasse moglich.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 36 Abs. 1 es ist nur die Mindestzahl von Parkfeldern zu regeln.

Eine Maximalzahl fuhrt zu einer unkontrollierten Parkierung in der
naheren oder weiteren Umgebung. Die Zahl Uber der Mindestzahl re-
gelt sich durch die Wirtschaftlichkeit, sprich Uber Kosten- und Nut-
zenrechnung der zusatzlichen Parkfelder. Es ist doch nicht die Idee,
dass die Gemeinde ihre Parkflachen an Dritte weitervermietet. Siehe
Beispiel von Rotz.
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Ein neutrales Mobilitatskonzept zu verlangen, ware in vielen Fallen
hilfreich. In Hagendorn bei der Fabrik im Grinen hat dies wohl ge-
fehlt.

8 36 nBO regelt lediglich den Grundsatz zur Parkierung. Massgebend
sind die Vorgaben im Parkplatzreglement, das im Rahmen dieser
Ortsplanungsrevision lediglich teilrevidiert wird. Bereits das heutige
Parkplatzreglement gibt fir die Zonen A und B eine Bandbreite an
Parkplatzen vor, die in Abhangigkeit zur beabsichtigten Nutzung auf
einem Grundstuck im Minimum zu realisieren sind, beziehungsweise
im Maximum realisiert werden dirfen. § 36 nBO gibt den Sachverhalt
daher korrekt wieder und wird nicht geandert.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 42 Abs. 2 streichen «... mit mehr als 50 Arbeitspldtzen...» und ersetzen
durch «mit Gewerbegebduden sowie Mehrfamilienhdusern ...».

Die Zahl der Arbeitsplatze ist in der heutigen und zukUnftigen Zeit
keine Bestimmung fUr die Grosse von einem Gewerbegebdude mehr.
Es sind sehr grosse Gewerbegebdude moglich mit nur einer Handvoll
von Arbeitsplatzen.

8 42 Abs. 2 nBO ermoglicht es dem Gemeinderat, bei 6ffentlich zu-
ganglichen Bauten und Anlagen, Bauten und Anlagen mit mehr als 50
Arbeitsplatzen sowie bei Mehrfamilienhdausern, die neu erstellt wer-
den, im Interesse des Klimaschutzes Auflagen zur Setzung, Materiali-
sierung, Begrinung, Bepflanzung, Belichtung und Besonnung von
Bauten und Anlagen zu machen.

Die Formulierung entspricht § 38 Abs. 2 Musterbestimmungen. Die
Vorgabe ist zweckmadssig und verhdltnismassig. Sie wird im Interesse
der Harmonisierung der Bauordnungsbestimmungen in den Zuger
Gemeinden nicht geandert. Die beantragte Anderung ware eine weit-
reichende Ausweitung dieser Bestimmung, da alle Gewerbegebdude
betroffen wdren.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 42 Abs. 6. dieser ganze Absatz ist ersatzlos zu streichen. Damit ist auch
in Abs. 7 eine Anpassung notwendig.

In &8 42 BO Cham ist in Abs. 6 vorgesehen, dass kunftig Baume mit ei-
nem Stammumfang von mehr als 80cm nach Mdaglichkeit zu erhalten
sind. Gemass Abs. 7 ist eine Fallbewilligung erforderlich. Diese Be-
stimmung fuhrt unweigerlich dazu, dass kinftig Baume, welche die
80 cm Stammumfang Marke bald erreichen vorsorglich gefallt wer-
den. Es muss unweigerlich damit gerechnet werden, dass es als Folge
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dieser Bestimmung in Zukunft noch weniger grosse Baume geben
wird. Bdume haben ein "Ablaufdatum" und kdnnen heute jederzeit
gefallt und nach Belieben neu gepflanzt/ersetzt werden. Der Baum-
eigner pruft heute selber und in Eigenverantwortung wann der Baum
das Alter zum Fallen erreicht hat. Muss dereinst fur jeden grosseren
Baum in der Bauzone gemass BO Absatz 7 eine ,Fallbewilligung” ein-
geholt werden, verursacht dies Unmut und manch einer wird es sich
gut Uberlegen, ob Uberhaupt noch Baume gepflanzt werden sollen.
Die neue Gesetzgebung fordert keine zusatzlichen grossen Baume.
Im Gegenteil werden rundsttickeigentimerzukinftig nur noch zu-
rlckhaltend Baume pflanzen und kleine Baume fallen, womit grosse
Baumgruppen in ferner Zukunft ganz verschwinden. Diese neuen
Bestimmungen in § 42 Abs. 6 und 7 BO sind kontraproduktiv. Das
CO2 Problem wird dadurch keinesfalls verbessert.

Bereits die rechtskraftige Bauordnung setzt fur das Fallen in der Liste
der Schutzobjekte aufgeflihrter Baume sowie wesentliche Reduktio-
nen von Grunflachen oder markanter Baumbestande eine Fallbewilli-
gung voraus (8 50 aBO). Diese Vorgabe wird in der Praxis unter dem
Gesichtspunkt der Verhaltnismassigkeit umgesetzt, was auch kinftig
mit der neuen Bauordnung so gehandhabt wird.

Durch den fortschreitenden Klimawandel sind Siedlungsgebiete zu-
nehmend von einer starken Hitzebelastung betroffen. Die Durchgru-
nung der Quartiere ist eine grundlegende Massnahme, um dem Hitze-
inseleffekt entgegenzuwirken. Entsprechend wurde die neue Bauord-
nung in diesem Themenfeld erweitert.

Baume sind von besonderer Bedeutung fur das Ortsbild und die Um-
welt. Sie filtern Feinstaub, produzieren Sauerstoff und tragen dank
der Verdunstung und Beschattung zur Kuhlung der Umgebungstem-
peratur bei. Insbesondere alte Baume sind Lebensraum fur zahlrei-
che Tierarten wie Vogel und Insekten.

In der Bauordnung wird jedoch im Sinne des Antrags prazisiert, dass
pro Baugrundstuck nach Moglichkeit mindestens ein Baum zu erhal-
ten oder ausserhalb von Untergeschossen neu zu pflanzen ist. Wo es
die raumlichen Verhaltnisse aufgrund von Abstandsvorschriften oder
den drtlichen Gegebenheiten nicht zulassen, kann von der generellen
Vorgabe daher abgewichen werden.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 43 Abs. 2 ergdnzen mit «... bei Abgang wo dies sinnvoll zu ersetzen.»

Der durch den Abgang erhaltene Raum kdnnte sinnvoller genutzt
werden und damit ein Gewinn fur die Allgemeinheit erreicht werden.
Nicht jeder Ersatz ist am gleichen Ort notwendig oder unabdingbar.
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8§ 43 Abs. 2 nBO wird im Sinne des Antrags wie folgt angepasst:

... und bei Abgang an geeigneter Lage zu ersetzen.
Der Antrag wird sinngemass berudcksichtigt.

§ 44 Abs. 6 ergdnzen mit «...von Végeln wahrgenommen werden und die
Umgebung nicht aufheizen oder das Raumklima sowie Klimaziele allge-
mein negativ beeinflussen.»

Bei den Neubauten Papieri und Cham Nord 01 oder Raiffeisenbank
wurden die neuen Klimaschutzkenntnisse einer umweltbewussten
Architektur zum Teil vollig vernachlassigt. Behdrden sollten im Rah-
men ihrer bescheidenen Mdglichkeiten den Klimazielen zum Durch-
bruch verhelfen. Dazu gehort auch das Vermeiden von Luftstauun-
gen in den Gassen und Wegen in den Wohnquartieren. Balkone nicht
nur mehr nach Suden auszurichten, damit diese auch im Sommer
nutzbar bleiben und die meist zu den Balkonen grossen Fenster nicht
gegen die Klimaziele sich verhalten.

Die Erganzungsvorschlage sind baurechtlich nicht kontrollierbar und
daher nicht vollzugstauglich.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Einwendungen zum Zonenplan

Auf die Neueinzonung von ca. 439 m? in Lindencham beim Lindenhof
GS 485 st zu verzichten. Es ist die urspringliche Landwirtschaftszone bei-
zubehalten.

Im vorletzten Zonenplan der Gemeinde war GS 485 bereits einge-
zont. Es waren aber zu keinem Zeitpunkt Absichten, das Grundstutck
zu bebauen. So wurde auf Wunsch der GrundstUckbesitzer und im
Interesse der Gemeinde GS 485 im Zonenplan 2004 wieder in die
Landwirtschaftszone zurlickgezont. In der Vorbereitung zum Zonen-
plan ab 2025 wurde von den Grundstuckbesitzern auch kein Antrag
fur eine Teil- oder Gesamteinzonung gestellt. Die GrundstUckbesitzer
waren eine gewisse Zeit Mitglied der Spurgruppe Lindencham. In die-
ser Zeit konnte in der Spurgruppe Lindencham einen Konsens fur die
GS 485 gefunden werden. «Eine neue Erschliessung der Lindenstras-
se an die Sinserstrasse Uber GS 485. Dafur war die Gemeinde beretit,
einen Teil von GS 485, namlich stdlich der neuen Lindenstrasse, in
Wohnzone W3 einzuzonen. Naturlich mit der Uberlagerung preis-
gunstiger Wohnungsbau. Eine Studie lag dazu vor.» Vor Abschluss
der Spurgruppe Lindencham verzichteten die Grundstuckbesitzer auf
die weitere Mitarbeit in der Spurgruppe.
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Der Gemeinderat orientierte, dass keine Absichten/Interessen fur
eine Einzonung auf diesem GrundstUck bestehen wirden und das
gesamte Grundstick in der Landwirtschaftszone bleiben wirde.

Nachdem vor einigen Jahren ein dem Gemeinderat sehr genehmer
Immobilienspekulant den Lindenhof erwarb, war allen klar, dass die-
ser nicht am Lindenhof interessiert war, sondern am Fussabdruck im
GS 485. Nun sollte also die Belohnung folgen und eine erste Einzo-
nung zugunsten des Immobilienspekulanten auf dem GS 485 sollte
erfolgen. Dass vom ganzen Grundstuck Lindenhof nur die Flache der
439 m? mit preisglinstigem Wohnen Uberlagert wird, macht das
Ganze erst recht sinnlos. Es ist zu vermuten, dass der Ruckzug der
GrundstUckbesitzer ebenfalls im Zusammenhang mit dem Immobili-
enspekulanten steht. Es wird wohl das gesamte Grundstick zum
Spekulanten wechseln und dieser wollte keine Belastungen auf die-
sem Grundstuck, die der Allgemeinheit von Lindencham dienen wur-
den. Die Strategie wird wohl darauf hinauslaufen, dass in 5 bis 10 Jah-
ren in Zusammenarbeit mit der Gemeinde erste Teileinzonungen er-
folgen werden und da mochte dieser den Verhandlungsspielraum
nicht zu fruh aus der Hand geben. Es ist nicht die Aufgabe der Ge-
meinde, im Hintergrund mit Immobilienspekulanten zusammenzuar-
beiten oder diese besonders zu bedienen.

Die GrundeigentUmerschaft hat aufgrund einer Einwendung den An-
trag auf Einzonung der 439 m? grossen Teilflaiche auf Grundstlick GS
Nr. 485 zurickgezogen. In der Folge hat der Gemeinderat entschie-
den, auf die Einzonung des im Zonenplan mit der Nummer 2.8 be-
zeichneten Gebiets zu verzichten. Die Bebauungsplanpflicht und die
Pflicht zur Realisierung von preisglnstigem Wohnraum, die im Zu-
sammenhang mit der Einzonung festgelegt worden waren (Eintrage
im Zonenplan mit den Nummern 10.6 sowie 11.2), entfallen demzu-
folge ebenfalls.

Eine Einzonung des Areals oder Teilflachen davon kann zu einem
spateren Zeitpunkt, nachgelagert an die laufende Ortsplanungsrevi-
sion neu beantragt und gepruift werden.

Der Antrag wird berucksichtigt.

Die Zone beim Lindenhof in Lindencham ist in der bisherigen Zonenbe-
zeichnung zu belassen (Arbeiten und Hotel).

Dieser Ort eignet sich nicht fur Wohnen. An einer Strasse mit einem
Verkehrsaufkommen von tUber 20'000 Fahrzeugen pro Tag und ge-
nau im Zentrum der Strassenkreuzung ist hier eine WA3-Zone eine
Zumutung fur zukUnftige Bewohner. Ein Restaurant mit weniger an-
spruchsvollen Passantenzimmer wie bisher sollte moglich bleiben.
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Der Gemeinderat lehnte eine Einzonung fur W3 mit preisginstigem
Wohnraum beim Grundstlck Niederberger in Lindencham unter an-
derem damit ab, dass Wohnraum direkt an der Sinserstrasse nicht zu
verantworten sei. Eine Ein- oder Umzonung darf nur erfolgen, wenn
Uber das ganze Grundstuck und inkl. GS 485 eine stadtebauliche Ent-
wicklungsplanung vorliegt.

Die Zonierung fur das bestehende Restaurant Lindenhof (Kat. Nr.
1749) bleibt unverandert. Das Grundstuck bleibt analog zum rechts-
kraftigen Zonenplan der Zone WA3 zugeteilt.

Der Antrag ist bereits berucksichtigt.

Auf die Einzonung der OelE und OelB bei der Heilpadagogischen
Schule in Hagendorn/Lindencham ist zu verzichten.

Es soll wie bisher Teileinzonungen mit Baubewilligungen geben, die
dem Grundanliegen dieser Sonderschule entsprechen. Keine Einzo-
nung auf Vorrat in OelF oder OelB. Die Erfahrung lehrt, dass es so
plotzlich zu Wohnungsbau kommt, um die Heilpadagogische Schule
zu finanzieren. Wie z.B. Kloster Heiligkreuz. Liegen Entwicklungsplane
konkret vor, sind Teileinzonungen und Baubewilligungen wie bisher
immer moglich. Bei einer Erweiterung sind aber auch alle raumplane-
rischen Elemente (Erschliessung, Verkehr, Nachhaltigkeit der Schule,
Schulweg, Gestaltung in der Landschaft usw.) zu berucksichtigen.

Dass nun bereits wieder in der Ortsplanungsphase in der Landwirt-
schaftszone neue Bauprofile stehen wirft schon Fragen auf.

Die Stiftung verfolgt den Zweck, eine Sonderschule mit Internat fur
Kinder und Jugendliche mit geistiger und/oder mehrfacher Behinde-
rung gemass den Vorgaben des Kantons zu betreiben. Die Sonder-
schule Heilpadagogisches Zentrum Hagendorn agiert im Rahmen des
kantonalen Leistungsauftrags, welcher keine Wohnungsbauten fur
die Ausfuhrung oder Finanzierung einer Sonderschule vorsieht.

Die Heilpadagogische Schule in Hagendorn/Lindencham erfullt somit
eine offentliche Aufgabe und ist im 6ffentlichen Interesse. Das Areal
ist heute der Landwirtschaftszone zugewiesen, was nicht der eigentli-
chen Nutzung entspricht. Teileinzonungen gab es in der Vergangen-
heit nicht.

Das Hauptgebaude wurde vor Rechtskraft des eidgendssischen Raum-
planungsgesetzes (RPG) realisiert. Die Lage in einer Nichtbauzone
schrankt den Spielraum fur die bedarfsgerechte Erweiterung der
Sonderschule ein. An der Einzonung wird festgehalten, um angemes-
sene Entwicklungsmoglichkeiten zu ermoglichen. Erweiterungen set-
zen den Erlass eines Bebauungsplans voraus. Damit gelten hohe
Qualitatsanforderungen an bauliche Veranderungen auf dem Areal.
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Diese Zonenplananderung ist zweckmassig und im 6ffentlichen Inte-
resse.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Das Grundsttick der Gemeinde Cham in der Brunnmatt Lindencham ist in
eine OelB Zone aufzunehmen. W2 fiir diese Zonenfldche ist zu streichen.

Die Gemeinde sollte sich die Moglichkeit fur eine bessere Nutzung
von diesem Grundstuck offenhalten. Auch sollte sich die Gemeinde
daran erinnern, dass dieses Grundstuck fur die Anbindung der Brunn-
matt an Lindencham immer wieder als stadtebauliche Entwicklung
besonders erwahnt wurde. Auch im Quartiergestaltungsplan Linden-
cham wurde der Wert einer OelB unbestritten und fur die Gemein-
schaft von Lindencham als wertvoll bezeichnet.

Es gelten die Vorgaben des rechtskraftigen Bebauungsplans Brunn-
matt aus dem Jahre 2001. Fur die erwahnte Nutzungsanderung ware
der Bebauungsplan zu revidieren. Auch in der Wohnzone kann eine
offentliche Nutzung realisiert werden. Eine Umzonung ist daher nicht
erforderlich.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Es sollen zusdtzliche OelE und OelF sowie OelB im Zonenplan aufgenom-
men werden.

Die Gemeinde hatte in den letzten 20 Jahren ein riesiges Wachstum
an Einwohnern und auch an gemeindlichen Aufgaben, die nach den
erwahnten Zonen verlangen. Gleichzeitig wurden z.B. Zonen 6ffentli-
ches Interesse fur nicht vorgesehene Zwecke verwendet. z.B. Schul-
haus Stadtli 3 auf dem letzten grosseren Park im Dorf «Stadtliwiese»
fur Erholung und Freihaltung oder die Verzettelung der Standorte fur
den Werkhof oder die Feuerwehr wie auch fur die Verwaltung. In den
nachsten Jahren wird das Bevolkerungswachstum weiter explodieren.
Stichworte sind Papieri und Pavatex sowie die eingeleiteten inneren
Verdichtungen und die Aufzonungen von W2 in W3 oder der Hoch-
hausboom oder der Alpenblick oder die Entsorgungssammelstellen.
Selbst der Kanton bemangelt diese Vernachlassigungen.

Auch steht eine Vereinigung der Feuerwehr Cham mit Steinhausen
auf wackligen Beinen und heisst nicht, dass Cham dann keine Feuer-
wehrinfrastruktur mehr braucht. Mit einem Neubau fur die Musik-
schule und die Vereine werden die im Moment nicht drangendsten
Anliegen gelost. Eine Planung mit Prioritaten, Standorten von Bauten,
Erholung und Freihaltung ist notwendig und sollte noch vor der Ab-
stimmung zum Zonenplan erfolgen.
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Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.1
Umzonung Wohnzone W2 in
Lindencham

Begrundung

Stellungnahme zu den Vollzugsrichtlinien

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat
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Bericht zu den Einwendungen

Grundsatzlich gilt auch fur die Gemeinde der Grundsatz einer haus-
halterischen Bodennutzung und der Siedlungsentwicklung nach in-
nen. Entsprechend werden zuerst die Landreserven innerhalb der
bestehenden OelB aktiviert. Fur die neue Schulanlage im Gebiet Pa-
vatex/Papieri wurde zudem ein Standort innerhalb der bestehenden
Bauzone gefunden. Eine entsprechende Umzonung in eine Zone
OelB ist in der Revisionsvorlage vorgesehen.

Weitere Um- oder Einzonungen z.B. fUr die Feuerwehr sind moglich,
wenn die entsprechenden Abklarungen und Bedarfsnachweise eine
entsprechende Tiefe aufweisen. Dies ist im Planungsbericht erwahnt,
eine nachtragliche Teilrevision ist damit moglich.

FUr ein zusatzliches Freiraumangebot sieht das Freiraum- und Sport-
anlagenkonzept eine Parkanlage im Gebiet Kirchbuhl vor. Hierfur ist
im Zonenplan eine Anderung der Zonenzuteilung von OelF zu OelE
vorgesehen.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Hinweis: Dieser Antrag wird in der Urnenabstimmung vermerkt, so-
fern er nicht zuriickgezogen wird.

Auf eine Anderung (Ziff. 4.2 Planungsbericht) in eine Zone mit speziellen
Vorschriften Strukturerhaltung (BsV2) ist zu verzichten und es ist die beste-
hende (berlagernde Zone Ortsbildschutz wie vorgesehen (Ziff. 9.3 siehe
Legende Zonenplan) aufzuheben.

Die gesamte Zone ist in eine Wohnzone W2 aufzunehmen.

Siehe Begrundung zu Antrag 26.2 / 26.3.

Im Anhang des Schreibens befindet sich eine detaillierte 3-seitige
Stellungnahme zu den einzelnen Punkten der Vollzugsrichtlinien.

Siehe Erwagungen zu Antrag 26.2 / 26.3.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Antrag 26.25
§ 1 Zweck

Begrundung

Erwdgungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.26
§ 2 Erstellungspflicht

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat
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Einwendungen zum Parkplatzreglement

§ 1 Abs. 2: das Wort «<maximal» durch «minimal» ersetzen. Dazu ein neuer
Abs. 3 einflgen: «Die Gemeinde darf ihre eigenen Bestimmungen und Vor-
schriften nicht damit umgehen, dass sie Privaten ihre Parkfldchen zur
Umgehung von Auflagen zur Verfigung stellt.»

Um wildes Parkieren zu verhindern, eignet sich die minimale Forde-
rung bestens. Dies zeigen die Beispiele in anderen Zuger Gemeinden
deutlich. Eine Maximalzahl fUhrt zu einer unkontrollierten Parkierung
in der naheren oder weiteren Umgebung. Die Zahl Uber der Mindest-
zahl regelt sich durch die Wirtschaftlichkeit, sprich Uber Kosten- und
Nutzenrechnung der zusatzlichen Parkfelder. Es ist doch nicht die
Idee, dass die Gemeinde ihre Parkflachen an Dritte weitervermietet.
Siehe Beispiel von Rotz und Furenmatt. Zudem wurde die minimale
Forderung, mehr Autos unter Boden bringen, was auch den Druck
auf die Zonen mit besonderem Abstimmungsbedarf nehmen wurde.
Ein neutrales Mobilitatskonzept zu verlangen, wdre in vielen Fallen
hilfreich.

Der Zweckartikel enthalt eine generelle Aufzahlung Uber die Sachver-
halte, die im PPR geregelt werden. Gemass 8 6 PPR besteht grund-
satzlich eine Erstellungspflicht fur Fahrzeugabstellplatze.

Die vorgeschlagene Erganzung eines neuen Abs. 3 betrifft ein Thema,
dass nicht im PPR geregelt werden muss.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 2 Abs. 1 das Wort «...haben zwingend auf eigenem Grund...» ist aufzu-
nehmen.

Es muss klarer formuliert werden. In der Vergangenheit fand ein ei-
gentlicher Parkplatztourismus statt.

Gemass der gemeindlichen Praxis kann die Parkplatzpflicht auf einem
DrittgrundstUck erfullt werden, wenn folgende Voraussetzungen er-
fullt sind:

a) Aufgrund der raumlichen Verhaltnisse kann das Parkplatzangebot
nicht auf dem eigenen Grundsttck erfullt werden.

b) Die Pflichtparkplatze werden auf einem Drittgrundstiicke in Geh-
distanz zum Baugrundstuck realisiert.

c) Die PP auf dem Drittgrundstlck werden mit einem Dienstbar-
keitsvertrag dauerhaft sichergestellt.

d) Der Dienstbarkeitsvertrag darf nur mit Zustimmung des Gemein-
derats geldscht werden, was im Grundbuch angemerkt wird.

Diese gemeindliche Praxis hat sich bewahrt und wird fortgefuhrt.
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Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.27
§ 5 Berechnungsgrundlagen

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.28
§ 6 Berechnung des Grenzbedarfs

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.29
§ 6 Berechnung des Grenzbedarfs

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat
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Die Vorgabe wird im Rahmen der laufenden Teilrevision des PPR
nicht geandert.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 5 Abs. 1 Anfang im Satz «... Als Minimalbedarf wird...» streichen Grenz-
bedarf. Ebenfalls im Abs. 3 Gleiches ersetzen.

Wie Antrag 26.25 8 1 Abs. 2.

Gestutzt auf die Berechnung des Grenzbedarfs in 8 5 PPR wird das
effektiv zu erstellende minimale beziehungsweise maximale PP-Ange-
bot in § 6 PPR festgelegt. Der Text ist korrekt und wird nicht ange-
passt. Der Berechnungsmechanismus wird im Rahmen der laufenden
Teilrevision des PPR nicht geandert.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 6 neuer Titel: Berechnung des Minimalbedarfs.

Wie Antrag 26.25 8 1 Abs. 2.

An der gemeindlichen Vorgabe, wonach die Grundeigentimerschaf-
ten eine Bandbreite an Parkplatzen realisieren durfen, wird festgehal-
ten. Da die Verkehrskapazitaten der Strassen beschrankt sind, wird
weiterhin auch ein maximal zulassiges PP-Angebot geregelt.

Der Berechnungsmechanismus wird im Rahmen der laufenden Teil-
revision des PPR nicht geandert.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

8 6 Abs. 3 letzter Satz im Abschnitt streichen/weglassen.

Dieser letzte Satz oder Formulierung kann morgen schon Makulatur
sein. Es kommt eine andere Firma oder andere Nutzung und schon
ist alles hinfallig. Diese Formulierung kann bereits bei der Bewilligung
missbraucht werden

Eine Doppelnutzung von Parkplatzen soll mdglich bleiben, da dies im
Interesse einer haushalterischen Bodennutzung ist. Bei Betriebsan-
derungen wird die Situation neu beurteilt. Diese Vorgabe wird im
Rahmen der laufenden Teilrevision des PPR nicht geandert.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Antrag 26.30
§ 6 Berechnung des Grenzbedarfs

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.31
§ 7 Effektiver Bedarf

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.32
§ 10 Besondere Verhdltnisse

Begrundung
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8§ 6 Abs. 4 «... und privaten ...» st zu streichen. Neu: «... unter Berticksichti-
gung der dffentlichen Interessen fest.»

Die 6ffentlichen Interessen bleiben der einzige Grund und mussen
besonders ins Gewicht fallen. Die Gewichtung von privaten Interes-
sen fuhren meist zu ungleichen Behandlungen oder Bevorzugungen
die unerwunscht sind.

Auch die privaten Interessen sind bei der Beurteilung des Parkplatz-
angebots bei speziellen Nutzungen (z.B. Spital / Sportplatz) einzube-
ziehen. Als Richtlinie werden die Normen des Schweizerischen Ver-
bands der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) beigezogen. Diese
Vorgabe wird im Rahmen der laufenden Teilrevision des PPR nicht
geandert.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 7 Titel neu: Effektiver minimaler Bedarf. / In Abs. Tentsprechen anpassen
«..Der minimale Parkplatzbedarf errechnet sich aus den Resultaten einer
Mobilitétstudie, die den minimalen Grenzbedarf nach Abzug...» / Abs. 3
einfigen «den minimalen Parkplatzbedarf...» / Abs. 5 das Wort «<Maximal»
ist ersatzlos zu streichen.

Wie Antrag 26.25 & 1 Abs. 2 / Zudem ist eine Mobilitatsstudie unter
den erwahnten Pramissen in Abs. 1 das sinnvollste Instrument.

Der Berechnungsmechanismus wird im Rahmen der laufenden Teil-
revision des PPR nicht grundlegend geandert. Die flachendeckende
Pflicht zur Erarbeitung einer Mobilitatsstudie bei allen Bauvorhaben
ist eine unverhaltnismassige Auflage. Daher wird an der Vorgabe ei-
ner Bandbreite an Parkplatzen festgehalten, die je nach Nutzungsab-
sichten und Zone zu erstellen sind.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 10 Abs. 1 Wort einfligen «... von Parkpldtzen befristet zu verzichten. Das
Wort «ganzs ist zu streichen. / In Abs. 3 und 4 ist das Wort «minimale
Pflichtparkpldtze» oder «minimale Angebot» einzusetzen.

Wie Antrag 26.25 & 1 Abs. 2 / Besondere betriebliche Verhaltnisse
kdnnen morgen schon andern und sind keine gesicherten Messgros-
sen. Mit der Definition befristet ist jederzeit eine neue Festlegung
moglich.
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Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.33
§ 11 Erweiterung bestehender Bau-
ten und Anlagen

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.34

§ 13 Abstellpldtze fiir Zweiradfahr-
zeuge und § 15 Anordnung und Ge-
staltung der Parkpldtze

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.35
§ 15 Anordnung und Gestaltung der
Parkplitze

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat
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Zum Beispiel bei Schutzobjekten in den Kernzonen soll von den Vor-
gaben des PPR abgewichen werden kénnen. § 10 PPR regelt diese
Sonderfalle. In § 3 und 4 PPR werden weitere Sonderfalle geregelt.
Der Zusatz «<minimale Angebot» ist nicht erforderlich.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

8 1 anpassen letzter Satz: «...Falls die bestehenden Parkpldize die minimal
zuldssige Anzahl unterschreiten, dtrfen weitere erstellt werden.»

Wie Antrag 26.25 8 1 Abs. 2.

8 11 PPR wird im Rahmen dieser Teilrevision nicht verandert. Unab-
hangig von dieser Ausgangslage ware die vorgeschlagene Erganzung
hinfallig, da dies ohnehin maoglich ware.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

813 Abs. 1 Ergdnzung im ersten Satz: «... Veloabstellplatz inkl. gentigen-
den Lademaglichkeiten fur E-Bike zu erstellen.» Gilt auch ftir & 15 Abs. 5.

Wie bei Motorfahrzeugen sind auch fUr Velos gentigende Ladestatio-
nen bereitzustellen. Forderung des Umsteigens aufs Velo.

E-Bikes konnen Uber einen normalen Stromanschluss in einem Velo-
keller geladen werden. Dafur ist keine spezielle Regelung im PPR notig.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

§ 15 Abs. 4 der letzte Satz ist ersatzlos zu streichen.

Die Bestimmung «angemessen zu bepflanzen» gendgt vollig. Baume

in den Parkplatzflachen sind Platzfresser und unfallgefahrlich. Die in
der BO vorgeschriebenen Begrunungsflachen gentgen vollkommen.

An der heutigen Regelung, wonach bei grosseren Parkplatzflachen
auch innerhalb der Anlage angemessene Pflanzungen vorzusehen
sind, wird festgehalten. Auf die Vorgabe gemass § 15 Abs. 4, wonach
je vier Aussenparkplatze ein Baum zu pflanzen ist, wird verzichtet.

Der Antrag wird berucksichtigt.
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Antrag 26.36

§ 16 Parkpldtze im Baulinienbe-
reich, auf fremdem Grund, Zweck-
entfremdung

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 26.37
§ 17 Ablésesumme

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 20.1
Verglasung von Balkonen

Begrundung
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§ 16 Abs. 5 Ergdnzung mit: «... Sie sind deshalb gemdiss & 16 Abs. 3 abzu-
gelten.»

Nicht nur Beseitigungen, auch Zweckanderungen kénnen/mussen zu
einer Abgeltung fuhren.

8 16 Abs. 5 wird gemass dem Antrag erganzt.

Der Antrag wird berucksichtigt.

§ 17 Abs. 5 neue Formulierung: «Die Ersatzabgaben fliessen in einen
Fonds, der zur Forderung des dffentlichen Verkehrs, des Fahrradverkehrs
und des Fussverkehrs zu verwenden ist.»

Um die gewlinschten Klimaziele zu erreichen, ist ein Fonds fur den
Betrieb von 6ffentlichen Parkplatzen der vollig falsche Weg und des-
halb abzulehnen.

8 17 Abs. 5 wird im Sinne des Antrags erganzt. Neu kann auch der
Fussverkehr gefordert werden. Am Hauptzweck, wonach die Ge-
meinde mit den Geldern aus dem Fonds auch zweckgebunden 6f-
fentliche Parkplatze realisieren kann, wird jedoch festgehalten.

Der Antrag wird teilweise bertcksichtigt.

Schreiben 20

Einwendungen zur Bauordnung

Die maximal zuldssige Verglasungsfldche soll von 15 % auf 30 % erhdht
werden. Dies kdnnte dazu beitragen, mehr Flexibilitdt fir Bauherren und
Eigentiimer von Liegenschaften zu schaffen und maéglicherweise die Nut-
zung von Aussenfldchen zu optimieren.

Die Regelung bezieht sich auf:

a. Ein- und vorspringende Balkone
b. Verglasungen von Veranden

¢. Vorbauten

d. Terrassen

Weniger Strassenlarm / Indirekte Isolation / Weniger Heizverbrauch
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Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 21.1
§2BO

Begrundung

Erwdgungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 21.2
§11BO

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat
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Die nicht an die Ausnutzungsziffer anzurechnenden Flachen wie bei-
spielsweise Flachen von verglasten Veranden, Vorbauten, Balkone
etc., ohne heiztechnische Einrichtungen, sind abschliessend in der
kantonalen Verordnung zum Planungs- und Baugesetz geregelt. Die
Gemeinde Cham kann den Wert nicht von 15 % auf 30 % erhohen.
Dazu musste die erwahnte Verordnung angepasst werden.

Der Antrag bezieht sich auf einen Sachverhalt, der nicht in der Kom-
petenz der Beschlussfassung der Gemeinde Cham liegt.

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen.

Schreiben 21

Einwendungen zur Bauordnung

Die GLP Cham regt die Zusammenlegung der Planungs- und Bau-
kommission an.

Die Zusammenlegung wirde zu mehr Effizienz und einer besseren
Gesamtkoordination fuhren.

Dies ist nicht zweckmassig, da die beiden Kommissionen unter-
schiedlich definierte Pflichtenhefte haben. Die Planungskommission
wird bei raumplanerischen Fragen beigezogen. Die Baukommission
berat den Gemeinderat in gestalterischen Fragen bei Baugesuchen
im Baubewilligungsverfahren. Diese Aufteilung hat sich bewahrt. Die
im Antrag geforderte Zusammenlegung ist nicht zweckmassig.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Die GLP Cham empfiehlt, die Begrinungspflicht auch fir Um- und Anbau-
ten verbindlich festzuschreiben. Der Gemeinderat kann in begriindeten
Fdllen Ausnahmen bewilligen.

Auch bei Um- und Ersatzbauten muss die Umgebung begriunt wer-
den. Bei der Realisierung von Anbauten verkleinert sich jedoch die
Umgebungsflache. Die Moglichkeiten zur Umgebungsbegriinung sind
daher einzelfallweise im jeweiligen Bauvorhaben zu beurteilen. Eine
abschliessende Vorgabe ist nicht sachgerecht, da dadurch die ordentli-
che Grundstlcksnutzung erschwert werden konnte.

Der Bauordnungstext wird jedoch im Sinne des Antrags dahingehend
angepasst, dass die fur Neubauten geltende Grunflachenziffer auch
bei Umbauten und Anbauten als Richtgrosse zu beachten ist.
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Beschluss Gemeinderat

Antrag 21.3
§14BO

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 21.4
Solaranlagen

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat
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Bisheriger Text:

Bei Um- und Anbauten wird die Griinfldchenziffer unter Beachtung der
Ortlichen Verhdltnisse im Einzelfall festgelegt. Bei besonderen betrieblichen
oder ortlichen Verhdltnissen kann auf begriindeten Antrag hin eine tiefere
Grunflachenziffer gestattet werden, wenn andere Massnahmen zur Umge-
bungsbegriinung umgesetzt werden.

Vorschlag neuer Text:

Bei Um- und Anbauten sowie bei besonderen ortlichen und betrieblichen
Verhdltnissen kann auf begriindeten Antrag hin eine tiefere Grunfldchen-
Ziffer gestattet werden, wenn andere Massnahmen zur Umgebungsbegri-
nung und Siedlungsékologie umgesetzt werden.

Damit wird eine klare Ausgangslage auch fir Umbauten und Anbau-
ten geschaffen. Die Bestimmung lasst weiterhin gentigend Spielraum
offen, damit tiefere Grunflachenziffern bewilligt werden konnen,
wenn der Richtwert nicht erreicht werden kann.

Der Antrag wird sinngemass berudcksichtigt.

Forderung von preisgtinstigem Wohnraum: Die GLP Cham beantragt,
dass bei Projekten mit mehr als 10 Wohnungen der Anteil nicht nur auf
die Mehrnutzung, sondern auf die gesamte Wohnfldche angewendet wird.

Dies ist gemass den Vorgaben von § 18 Abs. 4 PBG nicht erlaubt.
Diese Bauvorschrift ist daher nicht zulassig.

Der Antrag bezieht sich auf einen Sachverhalt, der nicht in der Kom-
petenz der Beschlussfassung der Gemeinde Cham liegt.

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen.

Pflicht zur Installation von Solaranlagen bei allen Neu- und Umbauten,
wo dies technisch mdglich ist und keine Einschrédnkungen durch Ortsbild-
oder Denkmalschutz bestehen.

Dazu fehlt eine Ubergeordnete Gesetzesgrundlage und musste auf
kantonaler Stufe erganzt werden. Diese Bauvorschrift ist daher nicht
zulassig. Die Gemeinde fordert jedoch den Bau von PV-Anlagen Uber
das Energiereglement.

Der Antrag bezieht sich auf einen Sachverhalt, der nicht in der Kom-
petenz der Beschlussfassung der Gemeinde Cham liegt.

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen.
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Antrag 21.5
Elektromobilitdt

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 21.6
Nachhaltiges Bauen

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 21.7
Flexibler Wohnbau

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat
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Pflicht zu Basisinstallationen fur Elektromobilitdt bei allen Neu- und Um-
bauten.

Dies ist bereits so vorgesehen. Gemass & 36 Abs. 4 nBO sind bei der
Neuerstellung oder umfassenden Sanierung von Parkierungsanlagen
Anschlussmdglichkeiten fur die Elektromobilitat vorzusehen. Weiter-
gehende Vorgaben sind nicht zweckmadssig, zumal sich die techni-
schen Rahmenbedingungen schneller entwickeln, als Bauordnungen
revidiert werden.

Der Antrag ist bereits berucksichtigt.

Verpflichtung zu nachhaltigem Bauen, wie zum Beispiel mit COz-neutraler
Baustoffe, der Nutzung bestehender Bausubstanz.

Aktuell erarbeiten die kantonalen Energiedirektoren die Mustervor-
schriften der Kantone im Energiebereich (MUKEN) 2025. Angedacht
sind CO»-Vorgaben fUr die Erstellung von Neubauten. Eine kommu-
nale Sonderregelung ist nicht sinnvoll. Uberdies fehlt fir die bean-
tragte Bauvorschrift eine Gesetzesgrundlage. Eine Regelung in der
Bauordnung ist daher nicht zulassig.

Der Antrag bezieht sich auf einen Sachverhalt, der nicht in der Kom-
petenz der Beschlussfassung der Gemeinde Cham liegt.

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen.

Vorgaben, damit grosse Wohnungen und Hduser leicht in kleinere Einhei-
ten umgewandelt werden kénnen.

FUr die beantragte Bauvorschrift fehlt eine Gesetzesgrundlage. Eine
Regelung in der Bauordnung ist daher nicht zuldssig.

Der Antrag bezieht sich auf einen Sachverhalt, der nicht in der Kom-
petenz der Beschlussfassung der Gemeinde Cham liegt.

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen.
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Antrag 21.8
§ 6 Berechnung des Grenzbedarfs

Begrundung

Erwdgungen Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Antrag 21.9
§ 9 Mobilitdtsmanagement

Begrundung

Erwagungen Gemeinderat
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Einwendungen zum Parkplatzreglement

Wir méchten die Anzahl der Stellpldtze pro Wohnung auf max. 1 pro
80 m? beschrdnken (nicht Minimum).

b) Es soll auch die Mdglichkeit geschaffen werden, gdnzlich auf Stellpldtze
zu verzichten.

Die im Parkplatzreglement festgelegte Berechnungsbasis zur Ermitt-
lung des Grenzbedarfs hat sich bewahrt. Der nach § 6 PPR berech-
nete Grenzbedarf ist in einem zweiten Schritt gemass § 7 PPR zu re-
duzieren. In den Zonen A und B entspricht der Grenzbedarf zugleich
dem maximal zulassigen Parkplatzangebot. In diesen beiden Zonen
ist der Antrag bereits erfullt. Ausserhalb dieser, gut durch den o&ffent-
lichen Verkehr erschlossenen Gebiete ist eine Reduktion in der Regel-
bauweise nicht gerechtfertigt.

FUr die Erstellung autoarmer Nutzungen und Mehrfamilienhauser ist
gemass § 10 Abs. 2 PPR eine Reduktion der Pflichtparkplatze bereits
heute moglich. Fur die Bewohnerschaft kann ganz auf die Erstellung
von Parkplatzen verzichtet werden, wenn anderweitige Mobilitatsan-
gebote geschaffen werden. Auf die Erstellung von Besucher- und Be-
hindertenparkplatze kann jedoch nicht verzichtet werden.

Die Antrage sind sinngemass bereits berucksichtigt.

Wir wollen, dass das Mobilitdtsmanagement auch flir Wohnungszonen,
bei Projekten mit mehr als 10 Parkpldtzen, verpflichtend wird.

Ein Mobilitatsmanagement setzt eine minimale Betriebsgrdsse vor-
aus, ansonsten entfalten Mobilitatsmassnahmen wenig oder keine
Wirkung. Es ist zudem bedeutend einfacher, das Verkehrsaufkom-
men bei Arbeitsnutzungen zu steuern als bei Wohnnutzungen. Bei
Wohnnutzungen besteht die Moglichkeit, gestutzt auf § 10 Abs. 2 PPR
das Parkplatzangebot zu reduzieren. Im Unterschied dazu besteht
bei Betrieben mit mehr als 50 Arbeitsplatzen die Pflicht zur Erstellung
eines Mobilitdtsmanagements. Dieses zeigt auf, wie die Mobilitat der
Mitarbeitenden, Besucher/innen und Kundschaft auch mit anderen
Verkehrsmitteln wie offentlichem Verkehr, Velo- und Fussverkehr ge-
fordert wird.

Die Ausweitung von 8 9 PPR auf Wohnnutzungen ist nicht sachge-
recht und ware Uberdies mit einem unverhaltnismassigen administ-
rativen Aufwand verbunden, da zahlreiche Bauvorhaben von dieser
Massnahme betroffen waren.
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Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Besondere Bedingungen: Mobilitdtskonzepte sollen auch ftir Wohnbauten
verpflichtend werden, wenn mehr als 10 Stellpldtze geplant sind.

Siehe sinngemass Erwagungen zu Antrag 21.09.
Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Beide Paragrafen sind unverbindlich formuliert. Hier wiinschen wir uns
mehr Verbindlichkeit.

Das Parkplatzreglement enthalt keinen 8 41 oder § 42. Das Anliegen
ist nicht nachvollziehbar.

Die GLP Cham empfiehlt Vorgaben zur Bereitstellung von Ladestationen
als Basisinfrastruktur fur alle Neubauten. Bei bestehenden Parkplétzen
soll die Gemeinde die Mdglichkeiten schaffen fir die einfache Nachris-
tung oder dezentrale Lademdglichkeiten.

Gemass 8 36 Abs. 4 nBO sind bei der Neuerstellung oder umfassen-
den Sanierung von Parkierungsanlagen Anschlussmaglichkeiten fur
die Elektromobilitat vorzusehen. Das Anliegen ist bereits erfullt.

Der Antrag ist bereits berucksichtigt.

Schreiben 22

Einwendungen zur Bauordnung

Es wird beantragt, bei § 8 Abs. 2 nBO auf den Zusatz «ordentlichen» zu
verzichten und auch einfache Bebauungspldne zuzulassen.

Das Areal Schloss S.t Andreas liegt heute in einer Bauzone mit spezi-
ellen Vorschriften. Die baulichen Méglichkeiten sind heute in § 25
aBO geregelt. Grundmasse bestehen fur die Bauzone mit speziellen
Vorschriften bisher nicht. Dies ermdglicht es, fur die speziellen und
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historisch wertvollen Areale (Frauental, Heiligkreuz, Hammergut,
Schloss St. Andreas) massgeschneiderte Losungen zu finden.

Die Qualitat des Bauvorhabens wlrde durch einen einfachen (statt

einen ordentlichen) Bebauungsplan nicht beeintrachtigt werden. In-
folge der Mitwirkung der diversen Amtsstellen ist diese Qualitat auch
bei einem einfachen Bebauungsplan uneingeschrankt gewahrleistet.

Die Schlossanlage St. Andreas ist im Bundesinventar der schitzens-
werten Ortsbilder der Schweiz aufgefuhrt. Es besteht ein wesentli-
ches offentliches Interesse an einer schonungsvollen Entwicklung.
Dementsprechend ist es angezeigt, dass die bauliche Entwicklung in
einem Bebauungsplan geregelt wird. An der Vorgabe zur Erarbeitung
eines Bebauungsplans wird daher festgehalten. Hingegen soll es der
GrundeigentUmerschaft freigestellt sein, einen einfachen Bebauungs-
plan mit geringen Abweichungsmaoglichkeiten oder einen ordentli-
chen Bebauungsplan mit entsprechend hohem Freiheitsgrad zu be-
antragen.

Da neu in allen BSV1-Zonen einfache Bebauungsplane erlassen wer-
den durfen, werden die zulassigen Grundmasse fur die Einzelbau-
weise mit dem heute vorhandenen Gebaudebestand abgeglichen. Im
Schloss St. Andreas weist der Gebaudebestand gesamthaft eine AZ
von rund 0.075 auf. In der Grundmasstabelle von 8 11 nBO wird die
zulassige AusnUtzung gemass Regelbauweise entsprechend auf
0.083 korrigiert.

Der Antrag wird berucksichtigt.

Es wird beantragt, bei § 8 Abs. 2 nBO den Zusatz «unter Vorbehalt von
Absatz 3» einzufiigen.

Formulierungsvorschlag 8 8 Abs. 2 nBO: «Innerhalb der Bauzonen mit
speziellen Vorschriften sind, unter Vorbehalt von Absatz 3, gréssere Neu-
und Erweiterungsbauten, die Gesamtanlage wesentlich beeinflussende
Zweckdnderungen sowie umfassende Verdnderungen der Aussenanlagen
ausschliesslich im Rahmen eines Bebauungsplans moglich.»

Bereits unter dem bisherigen Recht war keine klare Abgrenzung zwi-
schen den Absatzen 2 und 3 mdglich. Die einzelnen Absatze von § 25
aBO mussten vielmehr als Ganzes herangezogen werden. Es bietet
sich deshalb an, die einzelnen Absatze praziser auszuformulieren.

Konkret soll in § 8 Abs. 2 BO durch Einfligung eines Zusatzes explizit
festgehalten werden, dass die eigenstandige Regel von § 8 Abs. 3 BO
vorbehalten bleibt.

Die Bauordnung wird im Sinne des Antrags prazisiert.

Der Antrag wird berucksichtigt.
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Es wird beantragt, bei § 8 Abs. 3 nBO auf die Erwdhnung der 10%-Regel
zu verzichten und wie bisher auf das Ermessen der Baubehdrde zu setzen.

Praxisgemass waren bislang Erweiterungen im Umfang von einem
Drittel des Gesamtgebaudevolumens zulassig. Mit dem neuen Mass
von lediglich 10 % werden die bisherigen baulichen Méglichkeiten so-
mit stark eingeschrankt.

Da sich die bisherigen Bestimmungen bewahrt haben, erscheint eine
derart weitreichende Einschrankung der Befugnisse nicht notwendig.
Samtliche Bauvorhaben sind ohnehin mit dem kantonalen Amt fur
Denkmalpflege und Archaologie abzustimmen (§ 8 Abs. 6 nBO), wo-
mit die Qualitat und die Einpassung in das historische Ortsbild ge-
wahrleistet ist.

In der Vergangenheit wurde das Schloss St. Andreas in der Regelbau-
weise um rund 30 % «massvoll» erweitert. Diese Erweiterung erfolgte,
nachdem der Bebauungsplan vom Volk abgelehnt wurde und man
eine Moglichkeit zur Erweiterung in der Regelbauweise suchte. In der
Herleitung der 30 % hat man sich auf die Regelung der Landwirt-
schaftszone bezogen, also mit Stichdatum Bestand 1972.

Gemass 8 8 Abs. 3 durfen bestehende Bauten und Anlagen ohne Be-
bauungsplan erneuert, teilweise geandert und einmalig um hochs-
tens 10 % der bestehenden anrechenbaren Geschossflache erweitert
werden, sofern keine nachteiligen Einwirkungen auf die Aussenan-
lage, die historische Bedeutung und den denkmalpflegerischen Wert
der Gesamtanlage entstehen. Der Gemeinderat und die zustandige
Kommission erachten eine Erweiterung um 10% als massvoll und hal-
ten an der vorgesehenen, prazisen Regelung fest.

Die Umnutzung von bestehenden Gebduden soll zudem weiterhin
ohne Erlass eines Bebauungsplans moglich bleiben, was in & 8 Abs. 3
nBO prazisiert wird:

Bestehende Bauten und Anlagen kénnen ohne Bebauungsplan erneuert,
umgenutzt, teilweise gedndert und einmalig um hdchstens 10 % der be-
stehenden anrechenbaren Geschossfldiche erweitert werden, sofern keine
nachteiligen Einwirkungen auf die Aussenanlage, die historische Bedeu-
tung und den denkmalpflegerischen Wert der Gesamtanlage entstehen.

Vgl. auch Erwagungen zu Antrag 22.5.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

In jedem Fall ist 8§ 8 Abs. 3 nBO derart zu prdzisieren, dass die massvolle
Erweiterung ab dem heutigen Baubestand zuldssig ist.

Die Prazisierung fehlt.
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Siehe Erwagungen zu Antrag 22.3.
Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Es wird beantragt, die Bestimmung von § 8 Abs. 3 nBO auch insoweit zu
prazisieren, dass sich das zuldssige Mass der Erweiterung ausdrucklich
auf das Gesamtgebdudevolumen auf den jeweiligen Grundstiicken bzw.
auf das ganze Areal bezieht. Ausserdem ist zu prézisieren, dass sich § 8
Abs. 3 nBO auch auf massvolle Neubauten bezieht.

Formulierungsvorschlag § 8 Abs. 3 nBO: «Bestehende Bauten und Anlagen
sowie die Gesamtanlage kénnen ohne Bebauungsplan erneuert, teilweise
gedndert oder im Vergleich zur bestehenden anrechenbaren Geschossfld-
che massvoll erweitert werden, auch durch massvolle Neubauten, sofern
keine nachteiligen Einwirkungen auf die Aussenanlage, die historische Be-
deutung und den denkmalpflegerischen Wert der Gesamtanlage entste-
hen.»

Die bisherige Formulierung konnte sonst auch derart verstanden
werden, dass die Erweiterungen nur in Bezug auf das jeweilige Ge-
baude zuldssig sind. Letzteres ware beispielsweise bei der Schreine-
rei im Areal St. Andreas mit einer aGF von 105 m? wenig sinnvoll.

Weiter war es bis anhin moglich, gestutzt auf § 25 Abs. 3 aBO auch
neue Gebaude zu erstellen. An dieser Praxis soll nichts verandert
werden.

8§ 8 Abs. 4 nBO wird wie folgt prazisiert:

Bestehende Bautenwnd-Anrtagen Gebdude kbnnen ohne Bebauungsplan
erneuert, umgenutzt, teilweise gedndert und einmalig um héchstens 10 %,
jedoch mindestens 50 m? der bestehenden anrechenbaren Geschossfld-
che erweitert werden, sofern keine nachteiligen Einwirkungen auf die Aus-
senanlage, die historische Bedeutung und den denkmalpflegerischen Wert
der Gesamtanlage entstehen. Bestehende Gebdude sind solche, die vor
dem 1.1.2007 realisiert wurden.

Die Regelung hat zum Ziel, dass eine Sanierung oder geringfligige Er-
weiterung keine Bebauungsplanpflicht auslésen. Durch die Mindest-
Regelung von 25m? wird dem Anliegen Rechnung getragen, auch sehr
kleine Gebaude untergeordnet erweitern und damit sinnvolle Nutzun-
gen ermoglichen zu kénnen. Die Regelung bezieht sich auf die Erweite-
rung der bestehenden Gebaude. ein Nutzungstransfer zwischen den
Gebauden ist nicht erlaubt. Die Bebauungsplanpflicht resp. die damit
geforderte gesamtheitliche Betrachtungsweise steht einer weiterge-
henden Flexibilisierung entgegen. Neubauten kdnnen nur gestutzt
auf einen einfachen oder ordentlichen Bebauungsplan ermdglicht
werden.
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Es wird zudem prazisiert, was mit «bestehende Gebaude» gemeint
ist.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Es wird beantragt, beim Gebiet BsV1 Schloss St. Andreas auf die Festset-
zung von Grundmassen fur die Einzelbauweise zu verzichten.

Eventualiter sollen die Grundmasse wie folgt erhht werden, sodass der
langfristige Erhalt des Kulturgutes und die Weiterentwicklung des Schlos-
ses St. Andreas auch kiinftig méglich sind:

Anzahl Vollgeschosse: 4
Anzahl Attika-/Dachgeschosse: 1
Max. AZ Wohnen: 0.4
Min. Griinfldchenziffer: 50 %

FUr die bisherigen BsV-Gebiete sollen neu unterschiedliche Grund-
masse gelten. Das Areal Schloss St. Andreas soll dabei deutlich stren-
ger behandelt werden als z.B. die Gebiete Frauental und Heiligkreuz.

Da das massgeschneiderte Weiterbauen im Vordergrund steht, ist es
nicht sachdienlich, fur die BsV1-Areale Uberhaupt Grundmasse fest-
zusetzen.

Im Areal Schloss St. Andreas bestehen bereits Gebaude mit bis zu
vier Vollgeschossen. Diese Gebdude wurden aufgrund der zu hohen
Anzahl VG bereits wenige Jahre nach ihrer Erstellung in die Bestands-
garantie abrutschen und kénnten kunftig nur noch mi Sinne von § 72
PBG unterhalten und in reduziertem Masse weiterentwickelt werden.
Eine solche Verschlechterung erscheint unverhaltnismassig.

Einfache Bebauungsplane machen nur dann Sinn, wenn die Grund-
masse realistisch sind und dem bisherigen Bestand entsprechen. Bei
falscher bzw. zu strenger Festsetzung der Grundmasse fallt das In-
strument des einfachen Bebauungsplans de facto ausser Betracht,
was zu verhindern ist.

Die hohe Grinflachenziffer von 60 % erweist sich ebenfalls als zu
streng und wirkt sich negativ auf die Weiterentwicklung und den wirt-
schaftlichen Betrieb des Areals aus. Diese Vorschrift scheint Uberdies
ebenfalls nicht notwendig zu sein, zumal die Gesamtanlage bereits
gestutzt auf die Ubrigen Bestimmungen zu erhalten ist. Weiter liegt
das Areal zum Teil in einer Seeuferschutzzone, welche neue Bauten
und Anlagen ebenfalls einschrankt.

In den letzten Jahren und Jahrzehnten konnten Bauprojekte mit der
Planungs- bzw. Baubehdrde stets konstruktiv besprochen werden,
was jeweils sehr geschatzt wurde und auch in diesem Falle win-
schenswert ware. Ich beantrage deshalb die Durchflihrung einer Ein-
wendungsverhandlung.
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Gemass kantonaler Vorprifung mussen fur samtliche Bauzonen
Grundmasse festgelegt werden. Bauzonen ohne primare Bauvor-
schriften sind gemass geltender kantonaler Praxis nicht zulassig. Die
im Eventualantrag beantragten Grundmasse kénnen in einem or-
dentlichen Bebauungsplan ermdglicht oder Uberschritten werden,
wenn die gesetzlichen Anforderungen an den Bebauungsplan erfullt
werden.

Der Hauptantrag ist daher nicht genehmigungsfahig.

Das Schloss St. Andreas besitzt 4 Vollgeschosse und 1 Dachgeschoss.
Zudem wurde ein viergeschossiger Neubau realisiert. Die Ubrigen
Bauten besitzen mehrheitlich 2 Vollgeschosse und 1 Dachgeschoss.
Die Geschosszahl in der Grundmasstabelle von & 11 nBO wird im
Sinne des Antrags von 2 auf 4 Vollgeschosse erhéht. Die Uberpri-
fung der heutigen AusnUtzungsziffer hat ergeben, dass aktuell eine
sehr tiefe bauliche Ausntitzung von unter 0.08 vorliegt. Die in der
Grundmasstabelle von 8§ 11 nBO festgelegte AZ 0.2 ist somit deutlich
zu hoch angesetzt und wird entsprechend reduziert. Die Zonenvor-
schriften werden im Sinne der gestellten Antrage dahingehend ange-
passt, dass neu auch einfache Bebauungsplane erlassen werden kon-
nen. Mit einfachen Bebauungsplanen kann die Ausnitzungsziffer um
maximal 20% erhoht und ein zusatzliches Vollgeschoss gegentber
den Grundmassen erlaubt werden. Eine weitergehende Erhdhung
der Ausnutzungsziffer bleibt im Rahmen eines ordentlichen Bebau-
ungsplans maglich.

Der Antrag wird teilweise bertcksichtigt.

Es wird beantragt, die Griinfldchenziffer in der Wohnzone 3 angemessen
zu reduzieren.

Die Vorschrift wird als streng erachtet und schrankt die baulichen
Moglichkeiten ein.

Der Wert kann aufgrund von Uberpriften Bauvorhaben mit verhalt-
nismassigem Aufwand erreicht werden. Tiefere Werte bleiben ge-
mass & 11 Abs. 2 BO moglich.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Schreiben 23

Einwendungen zum Zonenplan

Die Einwenderin beantragt, dass der Bereich der ASTRA-Parzelle 2250 (Nr.
24, Autobahnschleife), GB Cham, welcher sich gemdss Zonenplan in der
Zone des offentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen OelB befindet,
volistdndig der Verkehrsflciche/Bahnareal (VF/BA) zugewiesen wird.

avident vom 30. Mai 2024 (vom Gemeinderat freigegeben)

Das Areal der Nationalstrassen dient ausschliesslich dem Strassenbe-
trieb und der Funktion der Nationalstrasse. Betriebsnotwendige Anla-
gen sowie samtliche baulichen Massnahmen unterstehen gemass
Art. 8 des Bundesgesetzes Uber Nationalstrassen (NSG; SR 725.11)
dem Bundesrecht. Die Nationalstrassengrundstiicke sind im Ubrigen
im Grundbuch auch als solche angemerkt.

Da die Parzelle ausschliesslich dem Strassenbetrieb dient, wird der
Zonenplan im Sinne des Antrags angepasst. Betriebsnotwendige An-
lagen sowie samtliche baulichen Massnahmen unterstehen gemass
Art. 8 des Bundesgesetzes Uber Nationalstrassen (NSG; SR 725.11)
dem Bundesrecht.

Der Antrag wird berucksichtigt.

Die Einwenderin beantragt, dass sdmtliche Hecken, Feldgehdlze, Uferbe-
stockungen oder Grtinfidichen, welche sich auf den Nationalstrassenpar-
zellen 2200, 2201,2203, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248,
2249, 2250, 2251, 3232 sowie 3259, GB Cham, befinden, aus dem Zo-
nenplan entfernt werden, auch wenn sie nur als orientierender Planinhalt
dargestellt sind.

Das Areal der Nationalstrasse dient ausschliesslich dem Strassenbe-
trieb und der Funktion der Nationalstrasse. Betriebsnotwendige Anla-
gen sowie samtliche bauliche Massnahmen unterstehen dem Bun-
desrecht. Die Nationalstrassengrundstiicke sind im Ubrigen im Grund-
buch auch als solche angemerkt.
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Die Pflegemassnahmen und Unterhaltsarbeiten, Teilbereich Grun-
pflege, entlang der Nationalstrasse sowie im Unterhaltsperimeter er-
folgen ausschliesslich nach der Pflegerichtlinie der Gebietseinheit
GE X, zentras, 6020 Emmenbrtcke.

Die vorliegenden Festsetzungen der kornmunalen Nutzungsbestim-
mungen beeintrachtigen die infrastrukturelle Entwicklung der Natio-
nalstrasse. Unsere Unterhaltsmassnahmen dienen zur Gewahrleis-
tung der Verkehrssicherheit. Dabei sind die Arbeiten moglichst wirt-
schaftlich, standortgerecht und umweltschonend durchzufuhren. Zu-
dem sollen die Vernetzungen der Grunflachen verbessert und die Le-
bensrdaume fur Tiere und Pflanzen erhalten und geférdert werden.

Der Zonenplan basiert auf den Daten der amtlichen Vermessung, die
durch die Gemeinde nicht abgeandert werden durfen. Der Zonen-
plan wird jedoch in Bezug auf die neu festgelegten statischen Wald-
grenzen Uberpruft.

Der Antrag wird sinngemass berudcksichtigt.

Einwendungen zum Gewdsserraum

Gewdsserrdume im Bereich von Nationalstrassen sind mit Nationalstras-
senbaulinien Uberlagert. Im Einzelfall sind die Bed(irfnisse und Interessen
der Nationalstrasse und des Gewdsserschutzes abzuwdgen. Grundsdtzlich
kann der tiberlagerte Gewdsserraum Unterhalt, Bau und Ausbau der Nati-
onalstrasse nicht verhindern. Das Gleiche gilt fur sGmtliche Béche mit Un-
terhaltsperimeter der Nationalstrasse. Diese Anlagen (Kiessammler, Ent-
widsserungsleitungen etc.) sind ebenfalls Bestandlteile der Nationalstrasse,
auch wenn sie sich ausserhalb der Nationalstrassenbaulinien befinden.

Die Anforderungen und Zielsetzungen an den Gewdsserraum nach Art.
36a GSchG lassen sich durch die Nationalstrasseninfrastrukturbauten
nicht immer vollumfénglich berticksichtigen. Das Gewdsserschutz-Inte-
resse ist gegentiber dem Interesse der Nationalstrasse abzuwdgen.

Hinweis: Laut dem Gesetz Uber die Gewasser (GewG) des Kantons
Zug Ubernimmt die Eigentimerin als Anstosser/Grundeigentimer die
Ufer- und Geholzpflege in inrem Zustandigkeitsbereich. Um einen
Durch- und Abfluss der Gewasser sicherzustellen und Verklausungen
zu vermeiden, sind die Bachufer und -boschungen durch die Ge-
meinde Cham oder den betroffenen Grundsttickeigentimer, instand
zu halten (Grunpflege, zuriickschneiden von Bestockungen).
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Die Ausscheidung der Gewasserraume hat keinen Einfluss auf die Zu-
standigkeit fur den Gewasserunterhalt. Der Gewasserunterhalt wird
weiterhin Sache der Gemeinde Cham bleiben. Das Interesse der Nati-
onalstrasse kann gegenuber dem Gewasserraum-Iinteresse abgewo-
gen werden.

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen.

Schreiben 24

Einwendungen zum Zonenplan

Wir sind nicht einverstanden mit der Ablehnung der Umzonung (Gért-
nereizone) und bitten Sie, die Umzonung zu Uberarbeiten.

Die Parzelle 2599 ware der geeignete Standort fur das Gewachshaus
fur unseren Nachkommen, da fUr die Heizung die Entlastungsrohre
von der Klaranlage schon unten durchgestossen wurde und wie bei
der Uberbauung Hofmatt benutzt werden kénnte und es wére um-
weltschonend.

So kénnte auch ein Gartnereibetrieb weitergefihrt werden. Fur so
ein Vorhaben wirde es auch eine Umzonung auf Gartnereizone er-
fordern, weil auf dem ganzen Landstick unabhangig produziert wer-
den musste.

Gemeinge Cham | 1 | | \ \ e & % Tobel Situationsplan

Das Anliegen wurde mehrfach besprochen. Fur die Umzonung wird
ein konkretes Betriebskonzept bendtigt, dieses wurde nicht einge-
reicht. Eine nachgelagerte Zuweisung des Grundstucks in eine Gart-
nereizone bleibt moglich, was im Planungsbericht bereits erwahnt ist.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Schreiben 25

Hinweise zur Bauordnung

Keine Einwendungen. Die Eingaben werden nicht in der Urnenab-
stimmungsvorlage dargestellt.

Wir beflrworten eine flexible Handhabung bei der Verdichtung nach
innen, insbesondere durch erleichterte Aufstockungen und Anbauten
an bestehende Gebaude.

Dies schafft zusatzlichen Wohnraum, ohne die Natur- und Erholungs-
flachen in Cham zu beeintrachtigen.

Leider hat der Kanton die im Rahmen der informellen Mitwirkung
vorgesehene Erleichterung zum Weiterbauen im Bestand als nicht
genehmigungsfahig beurteilt. Dazu misste zuerst eine Rechtsgrund-
lage im PBG geschaffen werden. Der Gemeinderat hofft, dass der
Kanton aufgrund seiner Wohnraumstrategie die planungsrechtliche
Grundlage im PBG fUr entsprechende Regelungen in der Bauord-
nung schaffen wird.

Wir setzen uns fir einen effizienten und unbdrokratischen Bewilligungs-
prozess ein, um mehr erschwingliche Wohnungen schneller verfugbar zu
machen.

Komplizierte Bewilligungsverfahren erschweren das Bauen neuer
Wohnungen und fUhren zu langeren Wartezeiten und hdheren Kos-
ten.

Die Gemeinde Cham setzt sich weiterhin im gesetzlichen Rahmen fur
einen effizienten Vollzug der Bauvorschriften ein.

Durch die Anpassung des Wohnraumfdrderungsgesetzes wollen wir den
gemeinnditzigen Bautrdgern den Zugang zu Darlehen erleichtern und ihre
Investitionen in preisgtinstigen Wohnbau untersttitzen.

Damit schaffen wir direkt Anreize fUr zusatzlichen, erschwinglichen
Wohnraum.

Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen und ist Gegenstand der
gemeindlichen Wohnraumstrategie. Dies ist jedoch nicht Gegenstand
der kommunalen Bauordnung.
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Subjekthilfe soll gezielter gestaltet und stérker auf die Bed(irfnisse einkom-
mensschwacher Haushalte ausgerichtet werden.

Damit kbnnen mehr Menschen von Mietzuschissen profitieren.

Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen. Dies ist jedoch nicht Ge-
genstand der kommunalen Bauordnung.

Schreiben 27

Einwendungen zur Bauordnung

§ 27 Abs. 3 folgender Text soll gestrichen werden:

Weilertypische Elemente der Umgebungsgestaltung wie Gdrten, Brunnen
und Wegkreuze, Mauern und Zdune etc. sind zu erhalten und bei Ersatz-
bauten und Umnutzungen zu tbernehmen bzw. wiederherzustellen und
weiterzufihren. Umgebungsfldchen durfen nicht versiegelt werden.

Es handelt sich hier nicht um eigentliche Bauwerke, sondern Gegen-
stande, welche personlich sind und alteren Datums oder auch neuer
sein kdnnen. Diese starre Handhabung ist eine massive Einschran-
kung des personlichen Rechtes auf freie Gestaltung der privaten Um-
gebung. Hofflachen sollen bei Bedarf auch versiegelt werden durfen,
um die Verschmutzung moglichst zu minimieren. Teilweise wird dies
auch aus gewasserschutztechnischen Grinden gefordert.

Erganzend zu den bisherigen Bauordnungsbestimmungen zu den
Weilern enthielt auch der kommunale Richtplan Siedlung sowie das
kommunale Inventar Vorgaben, die im Baubewilligungsverfahren zu
beachten waren. Der kommunale Richtplan wird aufgehoben und die
Vorgaben zu den Weilern werden in der Bauordnung gestutzt auf die
bundesrechtlichen Vorgaben prazisiert. An die Umgebungsgestaltung
muUssen gemass kantonaler Vorprifung hohe Anforderungen in der
Bauordnung verankert werden. Aufgrund des Antrgs wird Art. 27 Abs.
3 wie folgt angepasst:

Alle baulichen Massnahmen, Nutzungsdnderungen und Umgebungsge-
staltungen sind dem Erscheinungsbild und dem Charakter des Weilers an-
zupassen. Weilertypische Elemente der Umgebungsgestaltung wie zum
Beispiel umzdunte Gdrten-BrunanerwndiegkredzeMauernund-Zadne
ete- sind zu erhalten und bei Ersatzbauten und Umnutzungen zu Uber-
nehmen bzw W/ederherzuste//en und We/terzufuhren sl
den. Die Versie-
gelung von n/cht mit Gebauden Uberstellten Grundstucksf/achen ist auf
das technisch erforderliche Mass zu beschrdnken. Fir die Begriinung sind
ortstypische Pflanzen zu verwenden.
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Markante Einzelbaume und Baumgruppen sind zu erhalten und bei Ab-
gang an geeigneter Lage zu ersetzen. Am massgebenden Terrainverlauf
sind maoglichst wenig Verdnderungen vorzunehmen.

Der Antrag wird teilweise bertcksichtigt.

§ 27 Abs. 5: folgender Text soll gestrichen werden:

Ersatzbauten sind unter Beibehaltung der rechtsmdssigen bewilligten Nut-
zung und des bisherigen Gebdudeprofils (Lage, Grundriss, Stellung und
kubische Form) zuldssig.

Ein Ersatzbau fUr eine alte Scheune braucht mehr Platz und allenfalls
auch andere Kubaturen, um dem Tierschutz und weiteren Auflagen
gerecht zu werden. Eine viel zu starre Regelung, die solche Ersatz-
bauten verunmaoglicht. Folglich mUsste ein Neubau an einem alterna-
tiven Standort in Betracht gezogen werden. Der Altbau kénnte ste-
hen gelassen werden, wirde aber keinem Zweck mehr dienen.

§ 27 Abs. 5 nBO wird im Sinne des Antrags wie folgt angepasst:

Abweichungen vom bisherigen Gebdudeprofil sind zuldssig, wenn sie im
Interesse der gestalterischen Verbesserung liegen oder andere dffentliche
Interessen dies rechtfertigen.

Abweichungen vom bisherigen Gebaudeprofil sind daher moglich,
wenn beispielsweise die Tierschutzgesetzgebung entsprechende An-
forderungen definiert.

Der Antrag wird sinngemass berudcksichtigt.

§ 33 Abs. 2 folgender Text soll gestrichen werden:

Der Gemeinderat kann gestiitzt auf Revitalisierungsprojekte unwesentliche
Anderungen wie Berichtigungen oder Korrekturen aufgrund eines Verse-
hens oder von planerisch unzweckmdssig verlaufenen Zonengrenzen vor-
nehmen. Die offentliche Auflage kann unterbleiben, die Betroffenen sind
jedoch anzuhdren.

Eventualiter wird folgender Antrag gestellt:

Der letzte Satz musste folgendermassen gedndert werden:

Die dffentliche Auflage kann unterbleiben, die Betroffenen mdissen mit den
Anderungen einverstanden sein.

Im technischen Bericht zur Gewasserraumausscheidung wurde das
ganze Thema sehr ausfuhrlich abgehandelt. Der Gewasserraum wird
fur alle Gewasser, ob offen oder eingedolt, festgelegt. Trotzdem wiill
man hier noch eine Hintertlr aufmachen, um allfallige Korrekturen zu
machen. Der Gewasserraum wird verbindlich mit Inkrafttreten ausge-
schieden, Korrekturen kdnnen keine mehr angebracht werden.
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Der Wortlaut in 8 33 nBO entspricht den Ubergeordneten Vorgaben
von § 7 lit. d) PBG. Die Bauordnungsbestimmung ware daher nicht er-
forderlich. Sie wird jedoch im Interesse der Transparenz nicht aus
der Bauordnung gestrichen. Die Anpassung des Zonenplans in die-
sem vereinfachten Verfahren ist zudem nur gestutzt auf ein Revitali-
sierungsprojekt moglich.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 29

Einwendungen zum Parkplatzreglement

813 des Parkplatzreglements soll sinngemdss wiedergeben, dass in Zu-
kunft auch gentigend Abstellpldtze fiir Velos mit Anhdnger und sogenann-
te Cargovelos zur Verfligung stehen. Insbesondere an Orten des tdglichen
Bedarfs und bei Freizeiteinrichtungen.

In einer gut vernetzten Stadt mit sicheren Velowegen ist es nahelie-
gend, dass diese Form des Velofahrens an Bedeutung gewinnt. Lei-
der fehlen z.B. gerade beim Neudorfcenter im Zentrum von Cham
genlgend und geeignete Abstellplatze fir solche Gefahrte.

Bei Bebauungsplanen zu grésseren Uberbauungen kénnen entspre-
chende Vorgaben zweckmassig sein. Fur die Regelbauweise sollen die
Anforderungen jedoch nicht verscharft werden.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 31

Einwendungen zum Gewdsserraum

Auf die Ausscheidung des Gewdsserraums des eingedolten Eslenbachs im
dicht bebauten Gebiet (Abschnitt Eslen_02, Eslen_03, Eslen_04, Eslen 04.1
und Eslen_04.2) ist gemdss Art. 41a Abs. 5 lit. b) GSchV zu verzichten.

Gemass Art. 41a Abs. 5 lit. b) GSchV kann auf die Festlegung des Ge-
wasserraums verzichtet werden, wenn das Gewdsser eingedolt bzw.
kinstlich angelegt ist [...] und keine Uberwiegenden Interessen entge-
genstehen.

Wie dem technischen Bericht der Gewasserraumfestlegung der Ge-
meinde Cham vom 9. August 2024 zu entnehmen ist, wird das LEK -
welches zeitgleich offentlich aufliegt - als das entgegenstehende Inte-
resse aufgefuhrt.
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In der Interessenabwagung wird Folgendes festgehalten: «Eine Offen-
legung an der aktuellen Lage ist eher nicht mdglich. Im Zuge eines all-
falligen Bachprojektes muss daher eine Verlegung des Gewassers ge-
pruft und der Gewasserraum gemass dem Projekt angepasst wer-
den» (Technischer Bericht, S. 33).

Im LEK ist der Eslenbach unter der Nr. 3.23 mit folgendem Massnah-
mentext aufgeflhrt: «Zusatzlich zu den allgemeinen Massnahmen:
Ausdolung prifen - falls Ausdolung nachweislich nicht realisierbar ist,
ist die Vernetzung der Feuchtbiotope Uber 6kologische Aufwertun-
gen, Feuchtbiotope oder gleichwertige Massnahmen sicherzustellen.»

Die Moglichkeit einer Ausdolung wird von den Verfasser:innen des
technischen Berichts Gewdsserraumfestlegung als eher nicht moglich
beurteilt. Diese Aussage wird von der Tatsache gestutzt, dass der
Eslenbach zu einem Grossteil unterhalb von Gemeindestrassen liegt,
an welche zahlreiche private Grund- und Stockwerkeigentimer gren-
zen. Uberdies ist festzuhalten, dass sémtliche Grundstiickszugange
und -zufahrten via Hiinenbergerstrasse erfolgen. Eine rickwartige Er-
schliessung der betroffenen Bauzonen ist in der aktuellen Bebauungs-
und Eigentumsstruktur nicht moéglich. Eine Ausdolung des Eslen-
bachs hatte entweder die Aufhebung/Verlegung von diversen Ge-
meindestrassen oder aber zahlreiche Enteignungsverfahren zur
Folge.

In der Abbildung ist klar ersichtlich, dass eine Ausdolung des Eslen-
bachs (Eslen04) nicht umsetzbar bzw. nicht verhaltnismdssig ist. Die
Festlegung eines Gewasserraums hatte in diesem Abschnitt eine un-
verhaltnismassige, einschneidende Beeintrachtigung dieser zentral
gelegenen Bauzonen-Grundstucke zur Folge. Dieser Sachverhalt ist
gegenuber der theoretischen Annahme einer nicht umsetzbaren
Ausdolung gemass LEK hoher zu gewichten. Der LEK-Eintrag wider-
spricht damit dem Sinn und Zweck von Art. 41a Abs. 5 lit. b) GSchV.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass im Fall einer Ausdolung des
Eslenbachs der Gewdsserraum sowieso neu ausgeschieden werden
musste.
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Bei der Gewasserraumfestlegung handelt es sich um eine langfristige
Raumsicherung im Sinne der Gewasser. Ein kiinftiges Bachprojekt
wird die mogliche Ausdolung des Eslenbachs (evtl. auch nur in klei-
nen Teilabschnitten) exakt festlegen kdnnen. Ggf. wird dann der Ge-
wasserraum entsprechend angepasst.

Mit einem bereits jetzt ausgeschiedenen Gewdsserraum wird der fur
ein mogliches Bachprojekt erforderliche Raum fur die Zukunft gesi-
chert. Sollte sich bei einem konkreten Projekt herausstellen, dass
eine Bachoffnung bzw. Bachumleitung nicht moglich ist, kann der
durch den Gewasserraum gesicherte Raum auch genutzt werden, um
die im Landschaftsentwicklungskonzept LEK ausgewiesenen Vernet-
zungsmassnahmen anderweitig sicherzustellen.

Die Erarbeitung der Gewasserraumfestlegung wurde inhaltlich mit
dem LEK koordiniert. An der Gewasserraumfestlegung am Eslenbach
wird festgehalten.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 32

Einwendungen zum Gewdsserraum

Auf die Ausscheidung eines Gewdsserraums fiir den gesamten Schachen-
waldbach ist zu verzichten.

Beim Schachenwaldbach handelt es sich nicht um einen Bach im ei-
gentlichen Sine, sondern um kunstlich angelegte Entwasserungsgra-
ben, welche die Funktion einer offenen Drainage Ubernehmen.

Gemass Art. 41¢ Abs. 5 GSchV resp. Art. 41a Abs. 5GSchV kann so-
wohl bei Fliessgewassern als auch bei stehenden Gewassern auf die
Festlegung des Gewdsserraums verzichtet werden, wenn das Gewas-
ser kunstlich angelegt wurde.

Gleichzeitig gilt es festzuhalten, dass ein wesentlicher Teil des Gra-
bensystems im kantonalen Naturschutzgebiet «Wannhuseren» liegt
und dadurch bereits genligend geschutzt ist.

Auch bei kinstlich angelegten Gewassern kann nur auf die Festle-
gung des Gewasserraums verzichtet werden, wenn dem Verzicht
keine Ubergeordneten Interessen entgegenstehen. Dies ist beim
Schachenwaldbach nicht der Fall.

Der Schachenwaldbach ist auf der offiziellen Gewdssernetzkarte des

Kantons als Gewasser aufgefihrt. Weiter handelt es sich beim Scha-

chenwaldbach um ein eher langes Gewasser, welches sich in das Ge-
wassersystem einflgt.
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Weiter liegt das Gewasser nicht nur in einem Bundesinventar der
Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung, son-
dern auch in einer Moorlandschaft, einem Flachmoor und einem Am-
phibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung. Die Lage in den ver-
schiedenen Schutzgebieten und der offene Verlauf des Schachen-
waldbachs spricht fur den 6kologischen Wert des Gewassers. An der
Festlegung des Gewasserraums wird wegen der Ubergeordneten In-
teressen festgehalten.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Fiir die Festlegung des minimalen Gewdsserraums ist der Korrekturfaktor
von 1.5 («Breitenvariabilitdt eingeschrankt») bei beiden Abschnitten
Lorze 07 und Lorze 02 zu streichen und ein Faktor von 1.0 («Breitenvaria-
bilitat ausgeprdgt») anzuwenden.

Die Lorze folgt hier einem naturlichen Verlauf, der bis heute nicht we-
sentlich von der Anselmierkarte von 1845 abweicht, obwohl sie we-
der begradigt, verbaut noch kanalisiert ist und grundsatzlich die Mog-
lichkeit bestande, dass sich der Verlauf infolge Hochwasser oder an-
derer Ereignisse andern konnte. Es ist deshalb nicht verstandlich,
weshalb der Abschnitt Lorze_03 berechtigterweise mit einer ausge-
pragten Breitenvariabilitat eingestuft wurde, nicht aber die Abschnitte
Lorze 01 und Lorze 02.

Grundsatzlich wurde die Breitenvariabilitat der Gewasser in Cham im
Feld beurteilt und als Grundlage fUr die Gewasserraumfestlegung
verwendet. Zudem wurde die Lorze auf dem Gemeindegebiet von
Hinenberg ebenfalls mit einer eingeschrankten Breitenvariabilitdt
beurteilt. Somit liegt eine stimmige Beurteilung Uber die Gemeinde-
grenze hinaus vor. Bei der Gewasserraumfestlegung an der Lorze
wurde Uberdies darauf geachtet, dass der Gewasserraum tendenziell
immer grosser wird. Damit wird der Gegebenheit entsprochen, dass
die Breite von naturlich fliessenden Gewassern mit der Lange ten-
denziell zunimmt.

Die Breitenvariabilitat an der Lorze wurde aber aufgrund des Antrags
nochmals geprift und dabei wurden die Abschnitte 01 und 02 mit
anderen Abschnitten, fur die eine eingeschrankte Breitenvariabilitat
ausgewiesen wurde, verglichen. Abschliessend kann festgehalten
werden, dass die Abschnitte 01 und 02 im Vergleich zu anderen Ab-
schnitten mit eingeschrankter Breitenvariabilitat tatsdchlich in der
Tendenz einer ausgepragteren Breitenvariabilitat zugewiesen werden
konnen. Die Abschnitte weisen zwar auch kurzere Stticke mit eher
eingeschrankter Breitenvariabilitat auf, Strecken mit ausgepragter
Breitenvariabilitat Uberwiegen jedoch. Der Gewasserraum kann da-
her anhand einer ausgepragten Breitenvariabilitat berechnet werden
und betragt neu 42.5 m (ehem. 48.75 m).
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Mit der neuen Beurteilung der Breitenvariabilitat wird der Gewasser-
raum kleiner. Er fugt sich jedoch immer noch harmonisch ins Ge-
samtbild des Gewasserraums Lorze, wie es im ersten Abschnitt be-
schrieben ist.

Der Antrag wird berucksichtigt.

Schreiben 34

Einwendungen zum Gewdsserraum

Auf die Festlegung eines Gewdsserraums fiir den Abschnitt Tobel 08 des
Tobelbachs ist zu verzichten.

Eventualiter: Sollte die Gemeinde Cham an der Ausscheidung eines Ge-
wdsserraums fir den Abschnitt Tobel_08 festhalten, ist dieser mit dem mi-
nimalen Gewdsserraum gemdss Art. 41a Abs. 2 GSchV auszuscheiden.

Unter Kosten- und Entschddigungsfolge zu Lasten der Gemeinde Cham.

Sollte die Gemeinde Cham an der Ausscheidung eines Gewdsserraums fiir
den Abschnitt Tobel_08 festhalten, ist darzulegen, wie die nattirliche Gerin-
nesohlenbreite dieses Abschnitts festgelegt wurde. Sollte die Gemeinde
Cham an der Ausscheidung eines Gewdsserraums fir den Abschnitt To-
bel_08 festhalten, sind ndhere Informationen zum Projekt «Renaturierung
Tobelbach» offenzulegen.

Die Feststellung, dass eine Bachoffnung theoretisch moglich und im
Sinne des Art. 38 GSchG sej, reiche nicht als Ubergeordnetes Inte-
resse fur eine Festlegung.

Eine konkrete Interessenabwagung sei nicht vorgenommen worden.

Dem Verzicht stinden keine Ubergeordneten Interessen gegenuber.
Es gabe keine Gewissheit Uber den korrekten Verlauf des Gewassers
und eine Festlegung des Gewasserraums wurde einen unzulassigen
Eingriff in das Grundeigentum darstellen.

Fur die Gewahrleistung der Koordination mit dem anstehenden Revi-
talisierungsprojekt am Tobelbach wurde der Kanton zum gewtnsch-
ten Umgang mit der Gewasserraumfestlegung im Abschnitt Tobel_08
angefragt. Gemass Aussagen des Kantons Zug ist eine Ausdolung des
Tobelbachs im Bereich des eingedolten Abschnitts Tobel_08 nicht
moglich. Dies einerseits, weil der Bach mehrere Meter unter Terrain
liegt und somit der Landverbrauch bei einer Offenlegung sehr hoch
ware. Andererseits besteht der Untergrund aus Felsen, was eine oko-
logische Aufwertung der Sohle und Boschung stark erschweren wurde.
Ein Verzicht auf die Gewasserraumfestlegung kann somit in Betracht
gezogen werden.
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Es gelten jedoch weiterhin die Gewasserabstande gemass § 13 und §
23 Gesetz Uber die Gewasser (GewG) des Kantons Zug. Der Gemein-
derat folgt dem Vorschlag des Kantons, beim Abschnitt Tobel_08 auf
die Gewdsserraumausscheidung zu verzichten.

Der Antrag wird berucksichtigt.

Schreiben 35

Einwendungen zum Gewdsserraum

Auf die Ausscheidung eines Gewdsserraums fiir die Abschnitte Wuhr_05.1,
Wuhr_05.2 und Wuhr_05.3, welche laut dem technischen Bericht zum
Wuhrgraben BVG gehdren sollen, ist zu verzichten.

Unter Kosten- und Entschddigungsfolge zu Lasten der Gemeinde Cham.

Es handle sich nicht um Abschnitte gemass dem Gewasserschutzge-
setz und die Abschnitte wirden die Voraussetzung fur die Ausschei-
dung eines Gewasserraumes im Sinne von Art. 36a GSchG nicht er-
fullen.

Es handle sich um kunstlich angelegte Entwasserungskanale, wo-
durch auf die Festlegung eines Gewasserraums verzichtet werden
konne. Weiter handle es sich um sehr kleine Gewasser.

Eine konkrete Interessenabwagung wurde nicht vorgenommen.

Im Falle einer materiellen Enteignung sei durch die Gemeinde Cham
eine Entschadigung zu leisten.

Bei offen fliessenden Gewassern kann nur auf die Gewdsserraumfest-
legung verzichtet werden, wenn es sich um sehr kleine oder kunstlich
angelegte Fliessgewasser handelt und dem Verzicht keine Ubergeord-
neten Interessen, wie etwa die Lage in einem Schutzgebiet, das Erfll-
len von gewasserokologischen Funktionen oder Relevanz fur ein in-
taktes Gewassersystem, entgegenstehen. Dies ist beim Wuhrgraben
jedoch nicht der Fall und es besteht somit keine gesetzliche Moglich-
keit, auf die Festlegung des Gewdsserraums zu verzichten. Die Ab-
schnitte Wuhr_05.2/05.3 sind offen fliessende Gewdsserabschnitte im
nicht dicht besiedelten Gebiet, welche sogar in einem Bundesinven-
tar der Landschaften und Naturdenkmaler (BLN) liegen. Diese Argu-
mente gelten als Ubergeordnete Interessen fur eine Gewasserraum-
festlegung. Eine Reduktion oder sogar ein Verzicht auf die Gewdsser-
raumfestlegung ist daher nicht moglich.

Beim Abschnitt Wuhr_05.1 handelt es sich um einen eingedolten Ab-

schnitt. Bei eingedolten Abschnitten kann nur auf den Gewasserraum
verzichtet werden, wenn dem Verzicht keine Ubergeordneten Interes-
sen entgegenstehen. Dies ist jedoch der Fall. Der Abschnitt verbindet
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offen fliessende Abschnitte miteinander, befindet sich im BLN-Gebiet
und ist zudem nicht mit Bauten und Anlagen Uberstellt, sodass ein
theoretisches Offenlegungspotenzial vorliegt. Dies wird als Uberge-
ordnetes Interesse fur eine Festlegung gewertet.

Auch bei kinstlich angelegten Gewassern kann nur auf die Gewdsser-
raumfestlegung verzichtet werden, wenn dem Verzicht keine Uberge-

ordneten Interessen entgegenstehen. Zu den oben genannten Argu-

menten wird erganzt, dass gerade offen fliessende Abschnitte 6kolo-

gische Funktionen Ubernehmen und daher mit einem Gewasserraum
geschutzt werden sollen.

Ebenso befinden sich die Abschnitte im offiziellen Gewassernetz des
Kantons. Das Argument, dass es sich nicht um Gewdsser handle,
kann daher nicht geltend gemacht werden. Anderungsantrage zum
aktuell geltenden Gewassernetz mussen direkt beim Kanton vorge-
bracht werden.

Restriktive Ubergangsbestimmungen im «Gewdasserraum» gelten be-
reits heute und sind einzuhalten. Der Gewdasserraum l6st die Uber-
gangsbestimmungen ab und schafft Rechtssicherheit.

Innerhalb des Gewasserraums sind keine neuen Bauten und Anlagen
erlaubt. FUr bestehende Bauten und Anlagen gilt die Besitzstandsga-
rantie. Das Bundesgericht geht davon aus, dass Entschadigungen fur
Einschrankungen von Eigentumsrechten nur in Ausnahmefallen ge-
zahlt werden. Die Festlegung von Gewasserraumen gilt meist nicht
als «<materielle Enteignungy, da die Einschrankungen nicht stark ge-
nug sind, um eine Enteignung darzustellen. Selbst bei einer deutli-
chen Einschrankung der baulichen Nutzung (auf ein Drittel) und ei-
nem geschatzten Wertverlust von 20 % sieht das Bundesgericht
keine Entschadigungspflicht. Der verbleibende wirtschaftliche Nutzen
des Grundstucks wird als ausreichend angesehen. Kormnmt die kanto-
nale Prufstelle zum Ergebnis, dass eine materielle Enteignung vor-
liegt, wird dies entschadigt.

Die abschliessende Abklarung zu moglichen Entschadigungen ist zur-
zeit noch beim Kanton hangig.

Der Gemeinderat hat eine ausgewogene Abwagung der verschiede-
nen Interessen erbracht und ist zum Ergebnis gekommen, dass dem
Verzicht verschiedene Ubergeordnete Interessen entgegenstehen.

Beschluss Gemeinderat Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.
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Schreiben 36

Einwendungen zum Gewdsserraum

Auf die Festlegung eines Gewdsserraums fiir den Abschnitt Tobel 08 des
Tobelbachs ist zu verzichten.

Eventualiter: Sollte die Gemeinde Cham an der Ausscheidung eines Ge-
wdsserraums fir den Abschnitt Tobel 08 festhalten, ist dieser mit dem mi-
nimalen Gewdsserraum gemdss Art. 41a Abs. 2 GSchV auszuscheiden.

Unter Kosten- und Entschddigungsfolge zu Lasten der Gemeinde Cham.

Zudem werden folgende Verfahrensantrdge gestellt:

Sollte die Gemeinde Cham an der Ausscheidung eines Gewdsserraums fiir
den Abschnitt Tobel_08 festhalten, ist darzulegen, wie die nattirliche Gerin-
nesohlenbreite dieses Abschnitts festgelegt wurde. Sollte die Gemeinde
Cham an der Ausscheidung eines Gewdsserraums fir den Abschnitt To-
bel_08 festhalten, sind néhere Informationen zum Projekt «Renaturierung
Tobelbach» offenzulegen.

Die Feststellung, dass eine Bachoffnung theoretisch moglich und im
Sinne des Art. 38 GSchG sej, reiche nicht als Ubergeordnetes Inte-
resse fur eine Festlegung.

Eine konkrete Interessenabwagung sei nicht vorgenommen worden.
Dem Verzicht stinden keine Ubergeordneten Interessen gegenuber.
Es gabe keine Gewissheit Uber den korrekten Verlauf des Gewassers
und eine Festlegung des Gewasserraums wurde einen unzulassigen
Eingriff in das Grundeigentum darstellen.

FUr die Gewadhrleistung der Koordination mit dem anstehenden Revi-
talisierungsprojekt am Tobelbach wurde der Kanton zum gewtnsch-
ten Umgang mit der Gewasserraumfestlegung im Abschnitt Tobel_08
angefragt. Gemass Aussagen des Kantons Zug ist eine Ausdolung des
Tobelbachs im Bereich des eingedolten Abschnitts Tobel_08 nicht
moglich. Dies einerseits, weil der Bach mehrere Meter unter Terrain
liegt und somit der Landverbrauch bei einer Offenlegung sehr hoch
ware. Andererseits besteht der Untergrund aus Felsen, was eine 6ko-
logische Aufwertung der Sohle und Bdschung stark erschweren
wurde. Ein Verzicht auf die Gewasserraumfestlegung kann somit in
Betracht gezogen werden. Es gelten jedoch weiterhin die Gewasser-
abstande gemass § 13 und § 23 Gesetz Uber die Gewasser (GewG)
des Kantons Zug.

Der Gemeinderat folgt dem Vorschlag des Kantons, beim Abschnitt
Tobel_08 auf die Gewasserraumausscheidung zu verzichten.

Der Antrag wird berucksichtigt.
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Schreiben 37

Einwendungen zum Gewdsserraum

Auf die Festlegung eines Gewdsserraums fiir die Abschnitte Groben_04
und Groben_04.1 des Grobenmoosbachs ist zu verzichten.

Eventualiter: Sollte die Gemeinde Cham an der Ausscheidung eines Ge-
wdsserraums fir den Abschnitt Groben_04 festhalten, ist dieser mit dem
minimalen Gewdsserraum gemdss Art. 41a Abs. 2 GSchV auszuscheiden.

Unter Kosten- und Entschddigungsfolge zu Lasten der Gemeinde Cham.

Die Feststellung, dass eine Bachoffnung theoretisch moglich und im
Sinne des Art. 38 GSchG sej, reiche nicht als Ubergeordnetes Inte-
resse fur eine Festlegung.

Eine konkrete Interessenabwagung sei nicht vorgenommen worden.
Dem Verzicht stinden keine Ubergeordneten Interessen gegenuber.

Es gabe keine Gewissheit Uber den korrekten Verlauf des Gewassers
und eine Festlegung des Gewasserraums wurde einen unzulassigen
Eingriff in das Grundeigentum darstellen.

Es besteht keine gesetzliche Moglichkeit, auf die Festlegung des Ge-
wasserraums zu verzichten. In eingedolten Abschnitten kann nur auf
den Gewasserraum verzichtet werden, wenn dem Verzicht keine
Ubergeordneten Interessen entgegenstehen.

Beim Abschnitt Groben_04 besteht unter anderem ein Hochwasser-
schutzdefizit. Gemass den Berechnungen zur mindestens bendtigten
Gewasserraumbreite zum Ableiten eines Hochwassers muss der Ge-
wasserraum 13.5 m betragen. Die Erhdhung wird eindeutig von der
GSchV vorgeschrieben. Diesbezlglich besteht kein Spielraum und
der Gewasserraum muss erhoht werden. Zudem handelt es sich
beim Abschnitt Groben_04 um einen Verbindungsabschnitt, welcher
offen fliessende Verlaufe miteinander verbindet und somit fur ein in-
taktes Gewassersystem relevant ist.

Der Abschnitt Groben_04.1 ist ebenfalls eingedolt. Es handelt sich da-
bei um einen kurzen, eingedolten Abschnitt, der offen fliessende Ge-
wasserarme miteinander verbindet. Auch er ist daher fur ein funktio-
nierendes Gewassersystem relevant. Weiter ist der Abschnitt nicht
mit Bauten und Anlagen Uberstellt und verflgt somit Uber ein theore-
tisches Offnungspotenzial. Hinweis betreffend Bewirtschaftung und
Erlauterung hinsichtlich Entschadigungsfolge siehe Erwagung zu An-
trag 35.

Der Gemeinderat hat eine ausgewogene Abwagung der verschiede-
nen Interessen erbracht und ist zum Ergebnis gekommen, dass dem
Verzicht verschiedene Ubergeordnete Interessen entgegenstehen.
Am Vorgehen wird festgehalten.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Schreiben 38

Einwendungen zum Gewdsserraum

Auf die Ausscheidung eines Gewdsserraums fur die Abschnitte Groben_05.1
und Groben_06 des Grobenmoosbachs, den Abschnitt Wolf 02 des Wolf-
acherbachs und den Abschnitt Wuhr 05.1, welcher laut dem technischen
Bericht zum Wuhrgraben BVG gehéren soll, ist zu verzichten.

Unter Kosten- und Entschddigungsfolge zu Lasten der Gemeinde Cham.

Es ist keine konkrete Interessenabwagung vorgenommen worden,
obwohl dies vom Kanton Zug bereits in der ,2. Vorprifung Ausschei-
dung der Gewasserraume Gemeinde Cham” bemangelt wurde.

Bei den Abschnitten Wuhr_05.1, Wuhr_05.2 und Wuhr_05.3 handelt
es sich nicht um Gewasser im Sinne des Gewasserschutzgesetzes.
Diese Abschnitte fihren kaum je Wasser. Beim Abschnitt Wuhr_05.2
ist teilweise nicht einmal ein Graben oder eine Rinne vorhanden.

Die Abschnitte Groben_05.1/06, Wolf_02 und Wuhr_05.1 sind alle
vollstandig eingedolt. Gemass der Gewdasserschutzverordnung kann
bei eingedolten Gewassern auf die Ausscheidung eines Gewasserrau-
mes verzichtet werden, soweit keine Uberwiegenden Interessen ent-
gegenstehen. Einem Verzicht stehen vorliegend keine Uberwiegen-
den Interessen entgegen. Die Feststellung, dass eine Bachdffnung
theoretisch mdglich und im Sinne des Art. 38 GSchG sei, stellt fur sich
allein noch kein ,Ubergeordnetes” Interesse dar. Mit der Ausschei-
dung eines Gewasserraums Uber einem eingedolten Gewasser wird
der Verlauf des Gewassers nach einer allfalligen spateren Ausdolung
vorbestimmt, was die Erwagung anderer moglicher Ldsungen verhin-
dert. Dies stellt einen unzulassigen Eingriff in das Grundeigentum
dar.

Bei den Abschnitten Groben_05.1/06 und Wuhr_05.1 handelt es sich
um kunstlich angelegte Entwasserungskanadle. Diese Abschnitte sind
in den historischen Karten nicht aufgeftihrt. Auch bei kiinstlich ange-
legten Gewassern kann auf die Ausscheidung eines Gewasserraumes
verzichtet werden, soweit keine Uberwiegenden Interessen entgegen-
stehen.

Der Abschnitt Wuhr_05.1 befindet sich im offiziellen Gewassernetz
des Kantons. Dies gilt als massgebendes Gewadssernetz fur die Ge-
wasserraumfestlegung. Das Argument, dass es sich nicht um ein Ge-
wasser handle, kann daher nicht geltend gemacht werden. Ande-
rungsantrage zum aktuell geltenden Gewassernetz mussen direkt
beim Kanton vorgebracht werden.

Bei den genannten Abschnitten handelt es sich um eingedolte Ge-

wasserabschnitte. Bei eingedolten Gewassern kann nur auf die Ge-
wasserraumfestlegung verzichtet werden, wenn dem Verzicht keine
Ubergeordneten Interessen entgegenstehen.
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Dies ist bei den Abschnitten jedoch der Fall. Die Abschnitte sind nicht
mit Bauten und Anlagen Uberstellt. Eine Bachoffnung ist technisch
moglich und ist grundsatzlich im Sinne von Art. 38 GSchG. Das Ziel
der Gewasserraumfestlegung ist die langfristige Raumsicherung fur
die Gewasser.

Dabei sind die langfristigen Ziele des Bundes zum Umgang mit den
Gewassern in der aktuell laufenden Gewasserraumfestlegung zu be-
rucksichtigen und deren Umsetzung nicht zu behindern, indem man
wegen kurzfristiger Interessen keinen Gewasserraum ausscheidet.
Weiter ist es so, dass die Abschnitte beim Wuhrgraben wie auch beim
Wolfacherbach in einem BLN-Gebiet liegen, was als zusatzliches
Ubergeordnetes Interesse fur eine Festlegung gilt.

Auch bei kiinstlich angelegten sowie sehr kleinen Fliessgewdssern
kann nur auf die Gewasserraumfestlegung verzichtet werden, wenn
dem Verzicht keine Ubergeordneten Interessen entgegenstehen. Wie
bereits aufgefuhrt, stehen dem Verzicht verschiedene Interessen ge-
genuber. Hinweis betreffend Bewirtschaftung und Erlauterung hin-
sichtlich Entschadigungsfolge siehe Erwagung zu Antrag 35.

Der Gemeinderat hat eine ausgewogene Abwagung der verschiede-
nen Interessen erbracht und ist zum Ergebnis gekommen, dass dem
Verzicht verschiedene Ubergeordnete Interessen entgegenstehen.
Am Vorgehen wird festgehalten.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Schreiben 39

Einwendungen zum Gewdasserraum

Auf die Ausscheidung des Gewdsserraums des eingedolten Eslenbachs im
dicht bebauten Gebiet (Abschnitt Eslen_02, Eslen_03, Eslen_04, Eslen 04.1
und Eslen_04.2) ist gemdss Art. 41a Abs. 5 lit. b) GSchV zu verzichten.

Gemass Art. 41a Abs. 5 lit. b) GSchV kann auf die Festlegung des Ge-
wasserraums verzichtet werden, wenn das Gewdsser eingedolt bzw.
kinstlich angelegt ist [...] und keine Uberwiegenden Interessen entge-
genstehen.

Wie dem technischen Bericht der Gewasserraumfestlegung der Ge-
meinde Cham vom 9. August 2024 zu entnehmen ist, wird das LEK -
welches zeitgleich dffentlich aufliegt - als das entgegenstehende Inte-
resse aufgefuhrt.

In der Interessenabwagung wird Folgendes festgehalten: «Eine Offen-
legung an der aktuellen Lage ist eher nicht mdglich. Im Zuge eines all-
falligen Bachprojektes muss daher eine Verlegung des Gewassers ge-
pruft und der Gewdsserraum gemass dem Projekt angepasst wer-
den» (Technischer Bericht, S. 33). Im LEK ist der Eslenbach unter der
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Nr. 3.23 mit folgendem Massnahmentext aufgeflhrt: «Zusatzlich zu
den allgemeinen Massnahmen: Ausdolung prufen - falls Ausdolung
nachweislich nicht realisierbar ist, ist die Vernetzung der Feuchtbio-
tope Uber 6kologische Aufwertungen, Feuchtbiotope oder gleichwer-
tige Massnahmen sicherzustellen.»

Die Moglichkeit einer Ausdolung wird von den Verfasser:innen des
technischen Berichts Gewdsserraumfestlegung als eher nicht moglich
beurteilt. Diese Aussage wird von der Tatsache gestutzt, dass der
Eslenbach zu einem Grossteil unterhalb von Gemeindestrassen liegt,
an welche zahlreiche private Grund- und Stockwerkeigentimer gren-
zen. Uberdies ist festzuhalten, dass sémtliche Grundstiickszugange
und -zufahrten via Hunenbergerstrasse erfolgen. Eine rickwartige Er-
schliessung der betroffenen Bauzonen ist in der aktuellen Bebau-
ungs- und Eigentumsstruktur nicht moglich. Eine Ausdolung des
Eslenbachs hatte entweder die Authebung/Verlegung von diversen
Gemeindestrassen oder aber zahlreiche Enteignungsverfahren zur
Folge.

In der Abbildung ist klar ersichtlich, dass eine Ausdolung des Eslen-
bachs (Eslen04) nicht umsetzbar bzw. nicht verhaltnismassig ist. Die
Festlegung eines Gewasserraums hatte in diesem Abschnitt eine un-
verhaltnismassige, einschneidende Beeintrachtigung dieser zentral
gelegenen Bauzonen-Grundstucke zur Folge.

Dieser Sachverhalt ist gegenUber der theoretischen Annahme einer
nicht umsetzbaren Ausdolung gemass LEK hoher zu gewichten. Der
LEK-Eintrag widerspricht damit dem Sinn und Zweck von Art. 41a Abs.
5 lit. b) GSchV.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass im Fall einer Ausdolung des
Eslenbachs der Gewdsserraum sowieso neu ausgeschieden werden
musste.

Bei der Gewasserraumfestlegung handelt es sich um eine langfristige
Raumsicherung im Sinne der Gewasser. Ein kiinftiges Bachprojekt
wird die mogliche Ausdolung des Eslenbachs (evtl. auch nur in klei-
nen Teilabschnitten) exakt festlegen kdnnen. Ggf. wird dann der Ge-
wasserraum entsprechend angepasst.

Mit einem bereits jetzt ausgeschiedenen Gewdsserraum wird der fur
ein mogliches Bachprojekt erforderliche Raum fur die Zukunft gesi-
chert. Sollte sich bei einem konkreten Projekt herausstellen, dass
eine Bachoffnung bzw. Bachumleitung nicht moglich ist, kann der
durch den Gewasserraum gesicherte Raum auch genutzt werden, um
die im Landschaftsentwicklungskonzept LEK ausgewiesenen Vernet-
zungsmassnahmen anderweitig sicherzustellen.

Die Erarbeitung des Gewasserraums wurde inhaltlich mit dem LEK
koordiniert. An der Gewasserraumfestlegung am Eslenbach wird fest-
gehalten.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.
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Schreiben 40

Hinweise zum Gewasserraum

Keine Einwendungen. Die Eingaben werden nicht in der Urnenab-
stimmungsvorlage dargestellt.

Der WWF begrUsst die umsichtige Ausflihrung der Ortsplanung, wie
sie der Bericht widerspiegelt. Begrusst werden insbesondere der
Umgang mit den eingedolten Gewassern, die nachvollziehbaren Inte-
ressensabwagungen und der restriktive Umgang mit «dicht Uber-
baut». Diese Herangehensweise ist nicht selbstverstandlich und es
gilt, sie ausdrucklich zu wirdigen.

Seite 18 Abschnitt Wasserkraftanlagen: Vermutlicher Kopierfehler aus
Bericht der Gemeinde Hinenberg. Wahrend die Wasserkraftnutzung
in der Gemeinde Hunenberg kein Thema darstellt, gilt dies fur Cham
nicht.

S. 35, Gewasserraum Eslenbach, Tabelle Abschnitt Eslen_06: Der aus-
geschiedene Gewasserraum von 11 m widerspricht demjenigen in
der Tabelle auf S. 32. Hier werden 12.2 Meter bezeichnet.

S. 61, Tabelle, Schachen_06.2: Die Interessenabwagung ist hier nicht
vollstandig sichtbar.

Generell: Die Karten im Anhang sind von unzureichender Auflésung,
um Details vergrossern zu kénnen.

Beim Lorzenkanal beim Kloster Frauenthal wurde auf den Gewasser-
raum verzichtet. Allerdings wird bei der Interessenabwdgung (techni-
scher Bericht, S. 54) der Auenschutz nicht erwahnt: Dieses Schutzan-
liegen von offentlichem Interesse konnte einem Verzicht entgegen-
stehen. Denn Art. 41a Abs. 1 GSchV definiert, wie mit Gewassern in
Auengebieten als Biotop von nationaler Bedeutung umzugehen ist.
Unseres Erachtens hatte es sich gelohnt, in diesem Falle die Ab-
schnitte anders zu gliedern. Denn der Lorzenkanal bei Frauenthal be-
steht aus einem Teil im Auenperimeter, der 6kologisch wertvoll ist,
und einem bestockungslosen Abschnitt vor dem Kraftwerk, der aktu-
ell keinen grossen 6kologischen Wert besitzt. Beide Abschnitte zu-
sammengefasst zu behandeln und bei der Interessenabwagung den
Auenschutz nicht zu bertcksichtigen, erscheint uns falsch.
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Die Festlegung der Gewasserraume wird moglicherweise im Rahmen
des Einwendungsverfahrens markant verandert bzw. unter Druck ge-
raten. Sollte dies der Fall sein, wiirden wir es begrissen, fur eine Kon-
sultation friihzeitig angefragt zu werden.

Hinweise 1-3: Die Fehler werden dankend zur Kenntnis genommen
und korrigiert.

Hinweis 4: Die Karten mit den Grundlagendaten werden neu auch als
PDF-Plan zur Verflgung gestellt.

Hinweis 5: Wird zur Kenntnis genommen. An der Ausscheidung ge-
mass Offentlicher Auflage wird festgehalten.

Hinweis 6: Wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Schreiben 41

Total 78 weitgehend gleichlautende Einwendungen zu
OelB (davon 25 zuruckgezogen)

OelB Rohrliberg:

Wir stellen den Antrag, die Zweckbestimmung «Sportplatz, Fitness, aktive
Erholung» in die Nutzungsplanung aufzunehmen.

Wir betrachten es als absolut notwendig, Gebiete angrenzend an
Wohnzonen in unserer Gemeinde mit klaren Zweckbestimmungen
auszustatten. Die Nutzung und die Naherholung unserer rapid wach-
senden Bevolkerung muss sichergestellt werden.

Daher bitten wir Sie dringend, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Lei-
der sehen wir ohne diese Anpassungen in Bezug auf die Nutzungs-
planung das Projekt der Ortsplanungsrevision als gefahrdet.

OelB Hagendorn:

Wir stellen den Antrag, die Zweckbestimmung «Schulhaus, Sportplatz» in
die Nutzungsplanung aufzunehmen.

Wir betrachten es als absolut notwendig, Gebiete angrenzend an
Wohnzonen in unserer Gemeinde mit klaren Zweckbestimmungen
auszustatten. Die Nutzung und die Naherholung unserer rapid wach-
senden Bevolkerung muss sichergestellt werden. Daher bitten wir Sie
dringend, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Leider sehen wir ohne
diese Anpassungen in Bezug auf die Nutzungsplanung das Projekt
der Ortsplanungsrevision als gefahrdet.
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OelB Schluecht:

Wir stellen den Antrag, die Zweckbestimmung «Landwirtschaftliche Schule,
Kurswesen, Naherholung auf dem Bauernhof» in die Nutzungsplanung
aufzunehmen.

Wir betrachten es als absolut notwendig, Gebiete angrenzend an
Wohnzonen in unserer Gemeinde mit klaren Zweckbestimmungen
auszustatten. Die Nutzung und die Naherholung unserer rapid wach-
senden Bevolkerung muss sichergestellt werden. Daher bitten wir Sie
dringend, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Leider sehen wir ohne
diese Anpassungen in Bezug auf die Nutzungsplanung das Projekt
der Ortsplanungsrevision als gefahrdet.

§ 26 PB definiert die Anforderungen an Zonen des 6ffentlichen Inte-
resses:

" Die Zonen des Gffentlichen Interesses dienen dem Gemeinwohl. Sie kén-
nen Frei- und Griinflcéichen enthalten oder Bauten und Anlagen, welche
uberwiegend offentlich-rechtlichen Korperschaften dienen.

2 In den Zonen des &ffentlichen Interesses sind private Bauvorhaben zu-
lassig, wenn sie dauernd dffentlichen Interessen dienen, dieser Zweck ding-
lich gesichert ist und auf den Heimschlag nach § 55 verzichtet wird.

3 Der Gemeinderat legt die Bauvorschriften unter Berticksichtigung der 6f-
fentlichen und privaten Interessen einzelfallweise fest.

Die Zonen des offentlichen Interesses missen haushalterisch und
entsprechend den Aufgaben, welche die Gemeinde Cham oder an-
dere Institutionen im Sinne des 6ffentlichen Interessens erflllen
muUssen, flexibel genutzt werden kénnen.

Eine Zweckbestimmung im Sinne der Antrage sieht das PBG nicht
vor. Entsprechende Vorgaben wirde den Entwicklungsspielraum in
diesen Zonen empfindlich einschranken. Die Festlegung einer Zweck-
bestimmung in der Bauordnung fuhrt in der Tendenz zu Problemen
und Verzdgerungen bei der Verwirklichung von gemeindlichen Bau-
vorhaben, wie die Erfahrungen in anderen Gemeinden zeigen.

Der Gemeinderat sieht mogliche Konflikte, wenn Grundstticke Dritter,
die einer OelB zugewiesen sind, in der Bauordnung mit einer Zweck-
bestimmung belegt werden. Es ist auch fraglich, ob eine Zweckbe-
stimmung fur die Grundsticke im Eigentum der Gemeinde Cham
mehrheitsfahig ware, zumal sich die Gemeinde in den Entwicklungs-
spielraumen zur Erfullung von offentlichen Aufgaben stark einschran-
ken wurde.

Die Antrage kdnnen im Rahmen der laufenden Revision nicht umge-
setzt werden, da diese Nutzungsbeschrankung, wovon nicht nur die
Einwohnergemeinde Cham betroffen ware, nicht vorgeprUft und 6f-
fentlich aufgelegt wurde. Zu diesem Thema wurde daher keine ge-
setzlich vorgeschriebene Mitwirkungsmaoglichkeit geboten.
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Begrundung

Antrag 42.2
§ 23 Zone fiir Familiengdrten

Begrundung

Antrag 42.3
§ 10 Zone des édffentlichen Interes-
ses fiir Bauten und Anlagen

Begrundung
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Ortsplanungsrevision Cham - Nutzungsplanung
Bericht zu den Einwendungen

Die Einwendung wird im Sinn eines Prifauftrags flr eine nachgela-
gerte Revision entgegengenommen. Der Planungsbericht wird ent-
sprechend erganzt.

Die Antrage werden teilweise berucksichtigt.

Schreiben 42

Total 3 weitgehend gleichlautende Einwendungen zu OelB
OelB Friesencham/Hagendorn:

Wir stellen den Antrag, die Zweckbestimmung «Zivilschutzausbildungs-
zentrum, Parzelle GS 2728 Schénaus in die Nutzungsplanung aufzuneh-
men.

Wir betrachten es als absolut notwendig, Gebiete angrenzend an
Wohnzonen in unserer Gemeinde mit klaren Zweckbestimmungen
auszustatten. Die Nutzung und die Naherholung unserer rapid wach-
senden Bevolkerung muss sichergestellt werden. Daher bitten wir Sie
dringend, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Leider sehen wir ohne
diese Anpassungen in Bezug auf die Nutzungsplanung das Projekt
der Ortsplanungsrevision als gefahrdet.

UeFa Friesencham
Wir stellen den Antrag, die Zweckbestimmung «Familiengdrten, Pfadl-
heim» in die Nutzungsplanung aufzunehmen.

Wir betrachten es als absolut notwendig, Gebiete angrenzend an
Wohnzonen in unserer Gemeinde mit klaren Zweckbestimmungen
auszustatten. Die Nutzung und die Naherholung unserer rapid wach-
senden Bevolkerung muss sichergestellt werden. Daher bitten wir Sie
dringend, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Leider sehen wir ohne
diese Anpassungen in Bezug auf die Nutzungsplanung das Projekt
der Ortsplanungsrevision als gefahrdet.

OelB Il Eizmoos

Wir stellen den Antrag, die Zweckbestimmung «Sportplatz, Sportanlagen,
Pfadiheim» in die Nutzungsplanung aufzunehmen.

Wir betrachten es als absolut notwendig, Gebiete angrenzend an
Wohnzonen in unserer Gemeinde mit klaren Zweckbestimmungen
auszustatten. Die Nutzung und die Naherholung unserer rapid wach-
senden Bevolkerung muss sichergestellt werden. Daher bitten wir Sie
dringend, sich dieser Aufgabe anzunehmen.
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Leider sehen wir ohne diese Anpassungen in Bezug auf die Nut-
zungsplanung das Projekt der Ortsplanungsrevision als gefahrdet.

§ 26 PB definiert die Anforderungen an Zonen des 6ffentlichen Inte-
resses:

" Die Zonen des Gffentlichen Interesses dienen dem Gemeinwohl. Sie kén-
nen Frei- und Griinflcéichen enthalten oder Bauten und Anlagen, welche
uberwiegend offentlich-rechtlichen Korperschaften dienen.

2 In den Zonen des &ffentlichen Interesses sind private Bauvorhaben zu-
lassig, wenn sie dauernd offentlichen Interessen dienen, dieser Zweck ding-
lich gesichert ist und auf den Heimschlag nach § 55 verzichtet wird.

3 Der Gemeinderat legt die Bauvorschriften unter Berticksichtigung der 6f-
fentlichen und privaten Interessen einzelfallweise fest.

Die Zonen des offentlichen Interesses mussen haushalterisch und
entsprechend den Aufgaben, welche die Gemeinde Cham oder an-
dere Institutionen im Sinne des offentlichen Interessens erfullen
mussen, flexibel genutzt werden kdnnen. Eine Zweckbestimmung im
Sinne der Antrage sieht das PBG nicht vor. Entsprechende Vorgaben
wurde den Entwicklungsspielraum in diesen Zonen empfindlich ein-
schranken. Die Festlegung einer Zweckbestimmung in der Bauord-
nung fuhrt in der Tendenz zu Problemen und Verzégerungen bei der
Verwirklichung von gemeindlichen Bauvorhaben, wie die Erfahrungen
in anderen Gemeinden zeigen.

Der Gemeinderat sieht mogliche Konflikte, wenn Grundstticke Dritter,
die einer OelB zugewiesen sind, in der Bauordnung mit einer Zweck-
bestimmung belegt werden. Es ist auch fraglich, ob eine Zweckbe-
stimmung fur die Grundsticke im Eigentum der Gemeinde Cham
mehrheitsfahig ware, zumal sich die Gemeinde in den Entwicklungs-
spielraumen zur Erfullung von offentlichen Aufgaben stark einschran-
ken wurde.

Antrage 42.1 und 42.3 kdnnen im Rahmen der laufenden Revision
nicht umgesetzt werden, da diese Nutzungsbeschrankung, wovon
nicht nur die Einwohnergemeinde Cham betroffen ware, nicht vorge-
pruft und offentlich aufgelegt wurde. Zu diesem Thema wurde daher
keine gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkungsmoglichkeit geboten.

Die Antrage 42.1 und 42.3 werden im Sinn eines Prifauftrags fur eine
nachgelagerte Revision entgegengenommen. Der Planungsbericht
wird entsprechend erganzt.

Die Zone fur Familiengarten ist gemass § 23 nBO fur Klein- und Ge-
meinschaftsgarten bestimmt. In den bestehenden Gebauden sind zu-
dem Lager sowie Gemeinschaftsraume, indes auch fur die Pfadi, zu-
lassig. Antrag 42.2. ist damit bereits berutcksichtigt.

Die Antrage werden teilweise berucksichtigt.
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Schreiben 43

Einwendungen zur Bauordnung

Fiir die Zonen des offentlichen Interesses fir Bauten und Anlagen (OelB)
ist je ein konkreter Nutzungszweck zu definieren und in die Planunterlagen
(Zonenplan) aufzunehmen.

Es wird nicht bestritten, dass bei der laufenden Zonenplanrevision
Bedarf fUr neu zu schaffende Zonen OelB besteht. Im Planungsbe-
richt wird darauf hingewiesen, welches 6ffentliche Bedurfnis neu kon-
kret am entsprechenden Ort vorhanden ist und welchem Zweck dies
dienen soll.

Im aktuellen Zonenplan 2007 sind bei den jeweiligen OelB-Zonen der
Zweck mit eingetragen. Im Entwurf des neuen Zonenplans fehlen
diese Bezeichnungen, somit ist fur den Stimmburger keine maogliche
kinftige Nutzung mehr erkennbar. Es ist aber so, dass Zonen des 6f-
fentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen nur festgesetzt werden
durfen, wenn ein entsprechender Bedarf besteht.

So halt das Bundesgericht fest: «Voraussetzung fur die Festsetzung
einer Zone fur 6ffentliche Bauten und Anlagen ist nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtes, dass das geltend gemachte zukunf-
tige Bedurfnis genugend konkretisiert ist. Das Bedurfnis ist vom Ge-
meinwesen so genau wie moglich anzugeben und die Einrichtung der
offentlichen Baute beziehungsweise Anlage muss mit einiger Sicher-
heit zu erwarten sein» (BGr 1C_327/2014).

Im Planungsbericht geht der Gemeinderat davon aus, dass auch in
Zukunft Einzonungen in die Zone OelB erforderlich sein kdnnten.
(z.B. Werkhof, Feuerwehr, Alterspflege etc.). Dies ist mdglich, wenn
Bedurfnis und Bedarf konkret nachgewiesen werden kénnen und der
Souverdn der entsprechenden Zonenplananderung zustimmt.

Ohne die Angaben, was in den einzelnen OelB-Zonen einst realisiert

werden soll, fehlt fur die Stimmburger die Rechtssicherheit. Ebenfalls
erachten wir, ohne einen erkennbaren verbindlichen Zweck der ein-

zelnen OelB-Zonen, die gesetzlichen Vorgaben als nicht erfullt.

§ 26 PB definiert die Anforderungen an Zonen des 6ffentlichen Inte-
resses:

" Die Zonen des 6ffentlichen Interesses dienen dem Gemeinwohl. Sie kén-
nen Frei- und Griinfléichen enthalten oder Bauten und Anlagen, welche
uberwiegend offentlich-rechtlichen Korperschaften dienen.

2 In den Zonen des &ffentlichen Interesses sind private Bauvorhaben zu-
lassig, wenn sie dauernd offentlichen Interessen dienen, dieser Zweck ding-
lich gesichert ist und auf den Heimschlag nach 8 55 verzichtet wird.

3 Der Gemeinderat legt die Bauvorschriften unter Berticksichtigung der 6f-
fentlichen und privaten Interessen einzelfallweise fest.
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Die Zonen des offentlichen Interesses mussen haushalterisch und
entsprechend den Aufgaben, welche die Gemeinde Cham oder an-
dere Institutionen im Sinne des offentlichen Interessens erfullen
mussen, flexibel genutzt werden kdnnen. Eine Zweckbestimmung im
Sinne der Antrage sieht das PBG nicht vor. Entsprechende Vorgaben
wurde den Entwicklungsspielraum in diesen Zonen empfindlich ein-
schranken. Die Festlegung einer Zweckbestimmung in der Bauord-
nung fuhrt in der Tendenz zu Problemen und Verzégerungen bei der
Verwirklichung von gemeindlichen Bauvorhaben, wie die Erfahrungen
in anderen Gemeinden zeigen.

Die Nutzungsplanung der Gemeinde Cham kennt heute keine ver-
bindlichen Festlegungen zur zulassigen Nutzung in den jeweiligen Zo-
nen OelB. Der Eintrag im Zonenplan hatte lediglich informativen Cha-
rakter und diente der Orientierung.

Aus dem erwahnten Bundesgerichtsentscheid kann nicht abgeleitet
werden, dass in den Zonen OelB die zulassige Nutzweise in der Bau-
ordnung fUr jedes Gebiet naher definiert werden misste. Das Bun-
desgericht hat jedoch festgehalten, dass fur entsprechende Einzo-
nungen ein Bedarfsnachweis notig ist. FUr die vorgesehen Einzonun-
gen liegt ein entsprechender Bedarfsnachweis vor.

Bauvorhaben, welche die Gemeinde umsetzen muss, setzen entspre-
chende Kreditbeschlusse voraus. Bei strittigen Vorhaben stehen da-
her die Ublichen politischen Rechte zur Verfligung.

Der Gemeinderat sieht mogliche Konflikte, wenn Grundstticke Dritter,
die einer OelB zugewiesen sind, in der Bauordnung mit einer Zweck-
bestimmung belegt werden. Es ist auch fraglich, ob eine Zweckbe-
stimmung fur die Grundsticke im Eigentum der Gemeinde Cham
mehrheitsfahig ware, zumal sich die Gemeinde in den Entwicklungs-
spielraumen zur Erfullung von offentlichen Aufgaben stark einschran-
ken wurde.

Der Antrag kann im Rahmen der laufenden Revision nicht umgesetzt
werden, da diese Nutzungsbeschrankung, wovon nicht nur die Ein-
wohnergemeinde Cham betroffen ware, nicht vorgepruft und offent-
lich aufgelegt wurde. Zu diesem Thema wurde daher keine gesetzlich
vorgeschriebene Mitwirkungsmaglichkeit geboten.

Die Einwendung wird im Sinn eines Prifauftrags flr eine nachgela-
gerte Revision entgegengenommen. Der Planungsbericht wird ent-
sprechend erganzt.

Der Antrag wird teilweise bertcksichtigt.
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Schreiben 44A

Total 53 weitgehend gleichlautende Einwendungen zu
OelB (davon 14 zuruckgezogen)

Fiir die Zonen des offentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen ist je
einzeln in einem Anhang zur Bauordnung ein konkreter Nutzungszweck
zu definieren.

In § 10 wird lediglich darauf hingewiesen, dass die Zone fur 6ffentli-
che Bauten und Anlagen bestimmt sei. Eine Konkretisierung, welche
Zone OelB fur welche Zwecke dienen soll, fehlt indes vollends. Dies,
obwohl Zonen OelB nur festgesetzt werden durfen, wenn ein konkre-
tes Bedurfnis besteht. Dieses konkrete BedUrfnis soll dauerhaft in
demjenigen Perimeter befriedigt werden, welcher dafur als Zone
OEIB ausgeschieden ist. Die Rechts- und Planungssicherheit der Be-
volkerung gebietet es, dass sie darauf vertrauen kann, dass eine
Zone OelB, welche fUr einen bestimmten Zweck ausgeschieden wird,
in der Folge dauerhaft fur diesen und keinen anderen 6ffentlichen
Zweck genutzt wird.

Flr die Zone des dffentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen «Schluecht»
ist der Zweck wie folgt zu definieren:

«Diese Zone des offentlichen Interesses flr Bauten und Anlagen ist fir die
landwirtschaftliche Schule und éhnliche, offentliche Ausbildungsaufgaben
bestimmt.»

In der im Gebiet Schluecht seit jeher bestehenden Zone OelB be-
steht die kantonale Landwirtschaftsschule. Auf einem Bauernhof mit
Schulanlage werden Landwirtinnen und Landwirte ausgebildet. Der
Perimeter dieser Zone ist so gross, dass unter Umstanden weitere
Projekte mit 6ffentlichem Charakter realisiert werden kdnnten, wel-
che aber weder mit der Landwirtschaft noch mit einer Schule zu tun
haben. Zu denken ist konkret an Not- und Asylunterktnfte und der-
gleichen. Die Einwender als Nachbarn der «Schluecht» durfen und
mussen darauf vertrauen, dass die «Schluecht» die Ausbildungsstatte
fur junge Bauerinnen und Bauern bleibt, dass die daflr ausgeschie-
dene Zone auch weiterhin fur diesen Betrieb - oder allenfalls ahnli-
che Zwecke - und nicht fur einen Werkhof, eine Sportstatte oder den
Bau von Notunterkinften genutzt wird.

Abweichende kurzfristige Zwischennutzungen sind in allen Zonen des 6f-
fentlichen Interesses fiir Bauten und Anlagen zuldssig, soweit sie keine Aus-
wirkungen auf den Raum haben.
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§ 26 PB definiert die Anforderungen an Zonen des 6ffentlichen Inte-
resses:

" Die Zonen des 6ffentlichen Interesses dienen dem Gemeinwohl. Sie kén-
nen Frei- und Griinfléichen enthalten oder Bauten und Anlagen, welche
uberwiegend offentlich-rechtlichen Korperschaften dienen.

2 In den Zonen des &ffentlichen Interesses sind private Bauvorhaben zu-
lassig, wenn sie dauernd offentlichen Interessen dienen, dieser Zweck ding-
lich gesichert ist und auf den Heimschlag nach 8 55 verzichtet wird.

3 Der Gemeinderat legt die Bauvorschriften unter Berticksichtigung der 6f-
fentlichen und privaten Interessen einzelfallweise fest.

Die Zonen des o&ffentlichen Interesses mussen haushalterisch und
entsprechend den Aufgaben, welche die Gemeinde Cham oder an-
dere Institutionen im Sinne des offentlichen Interessens erfullen
muUssen, flexibel genutzt werden kdnnen. Eine Zweckbestimmung im
Sinne der Antrage sieht das PBG nicht vor. Entsprechende Vorgaben
wurde den Entwicklungsspielraum in diesen Zonen empfindlich ein-
schranken. Die Festlegung einer Zweckbestimmung in der Bauord-
nung fuhrt in der Tendenz zu Problemen und Verzégerungen bei der
Verwirklichung von gemeindlichen Bauvorhaben, wie die Erfahrungen
in anderen Gemeinden zeigen.

Der Gemeinderat sieht mogliche Konflikte, wenn Grundstticke Dritter,
die einer OelB zugewiesen sind, in der Bauordnung mit einer Zweck-
bestimmung belegt werden.

Es ist auch fraglich, ob eine Zweckbestimmung fir die Grundstlcke
im Eigentum der Gemeinde Cham mehrheitsfahig ware, zumal sich

die Gemeinde in den Entwicklungsspielraumen zur Erfullung von of-
fentlichen Aufgaben stark einschranken wirde.

Die Antrage kénnen im Rahmen der laufenden Revision nicht umge-
setzt werden, da diese Nutzungsbeschrankung, wovon nicht nur die
Einwohnergemeinde Cham betroffen ware, nicht vorgepruft und 6f-
fentlich aufgelegt wurde. Zu diesem Thema wurde daher keine ge-
setzlich vorgeschriebene Mitwirkungsmaoglichkeit geboten.

Die Einwendung wird im Sinn eines Prifauftrags flr eine nachgela-
gerte Revision entgegengenommen. Der Planungsbericht wird ent-
sprechend erganzt.

Die Antrage werden teilweise berucksichtigt.
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Schreiben 44B

Einwendungen zu OelB

Fiir die Zonen des offentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen ist je
einzeln in einem Anhang zur Bauordnung ein konkreter Nutzungszweck
zu definieren.

Die Zweckzuordnung ist gemdss der aktuellen Nutzung, oder nach der «Bei-
lage Planungsbericht, Bedarfsnachweis Zoene OFEIB» (Punkt 2.7 Entwick-
lungspotenzial) festzusetzen.

Abweichende Zwischennutzungen sind in allen Zonen des &ffentlichen In-
teresses fur Bauten und Anlagen zuldssig, soweit sie keine Auswirkungen
auf den Raum haben.

* (Gemass Bundesgerichtsentscheid (BGr1C_327/2014) setze die
Festsetzung einer Zone fur 6ffentliche Bauten und Anlagen vo-
raus, dass das geltend gemachte zukinftige BedUrfnis gentgend
konkret sei. Das BedUrfnis des Gemeinwesens sei so genau wie
moglich anzugeben und die Einrichtung der 6ffentlichen Baute
beziehungsweise Anlage musse mit einiger Sicherheit zu erwar-
ten sein.

* Zwar werde der Bedarf im erwahnten Beilagebericht nachgewie-
sen. Eine Konkretisierung des Zonenzwecks fehle jedoch in § 10
nBO Cham. Das konkrete BedUrfnis sei im entsprechenden Peri-
meter zu verankern, was im Interesse der Rechts- und Planungs-
sicherheit der Nachbarschaft sei, zumal von den Nutzungen in
den Zonen OEIB unterschiedliche Immissionen ausgehen wur-
den.

* Dieim Planungsbericht erwahnte nachgelagerte Bedarfsabkla-
rung fur Raumlichkeiten fur die Feuerwehr, die Alterspflege oder
fUr Notunterkinfte im Asylwesen liessen beflrchten, dass solche
Nutzungen innerhalb bestehender OEIB realisiert wirden, sofern
dazu keine neuen Bauzonen ausgeschieden wirden. Daher sei
im Anhang der Bauordnung zwingend eine Zweckzuordnung vor-
zunehmen, um die Rechtssicherheit fur die Nachbarschaft zu ge-
wahrleisten.

§ 26 PB definiert die Anforderungen an Zonen des 6ffentlichen Inte-
resses:

" Die Zonen des 6ffentlichen Interesses dienen dem Gemeinwohl. Sie kén-
nen Frei- und Griinfléichen enthalten oder Bauten und Anlagen, welche
uberwiegend offentlich-rechtlichen Korperschaften dienen.
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2 In den Zonen des &ffentlichen Interesses sind private Bauvorhaben zu-
lassig, wenn sie dauernd dffentlichen Interessen dienen, dieser Zweck ding-
lich gesichert ist und auf den Heimschlag nach 8 55 verzichtet wird.

3 Der Gemeinderat legt die Bauvorschriften unter Berticksichtigung der 6f-
fentlichen und privaten Interessen einzelfallweise fest.

Die Zonen des offentlichen Interesses mussen haushalterisch und
entsprechend den Aufgaben, welche die Gemeinde Cham oder an-
dere Institutionen im Sinne des offentlichen Interessens erfullen
mussen, flexibel genutzt werden kdnnen. Eine Zweckbestimmung im
Sinne der Antrage sieht das PBG nicht vor. Entsprechende Vorgaben
wurde den Entwicklungsspielraum in diesen Zonen empfindlich ein-
schranken. Die Festlegung einer Zweckbestimmung in der Bauord-
nung beziehungsweise im Anhang zur Bauordnung fuhrt zu Proble-
men bei der Verwirklichung von gemeindlichen Bauvorhaben.

Der Gemeinderat sieht mogliche Konflikte, wenn Grundstticke Dritter,
die einer OelB zugewiesen sind, in der Bauordnung mit einer Zweck-
bestimmung belegt werden. Es ist auch fraglich, ob eine Zweckbe-
stimmung fur die Grundsticke im Eigentum der Gemeinde Cham
mehrheitsfahig ware, zumal sich die Gemeinde in den Entwicklungs-
spielraumen zur Erfullung von offentlichen Aufgaben stark einschran-
ken wurde.

Die Antrage kdnnen im Rahmen der laufenden Revision nicht umge-
setzt werden, da diese Nutzungsbeschrankung, wovon nicht nur die
Einwohnergemeinde Cham betroffen ware, nicht vorgeprift und 6f-
fentlich aufgelegt wurde. Zu diesem Thema wurde daher keine ge-
setzlich vorgeschriebene Mitwirkungsmaoglichkeit geboten.

Die Einwendung wird im Sinn eines Prifauftrags flr eine nachgela-
gerte Revision entgegengenommen. Der Planungsbericht wird ent-
sprechend erganzt.

Die Antrage werden teilweise berucksichtigt.

Abweichende kurzfristige Zwischennutzungen sind in allen Zonen des 6f-
fentlichen Interesses fiir Bauten und Anlagen zuldssig, soweit sie keine Aus-
wirkungen auf den Raum haben.

§ 26 PB definiert die Anforderungen an Zonen des 6ffentlichen Inte-
resses:

" Die Zonen des 6ffentlichen Interesses dienen dem Gemeinwohl. Sie kén-
nen Frei- und Griinflcéichen enthalten oder Bauten und Anlagen, welche
uberwiegend offentlich-rechtlichen Korperschaften dienen.
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2 In den Zonen des &ffentlichen Interesses sind private Bauvorhaben zu-
lassig, wenn sie dauernd dffentlichen Interessen dienen, dieser Zweck ding-
lich gesichert ist und auf den Heimschlag nach 8 55 verzichtet wird.

3 Der Gemeinderat legt die Bauvorschriften unter Berticksichtigung der 6f-
fentlichen und privaten Interessen einzelfallweise fest.

Die Zonen des offentlichen Interesses mussen haushalterisch und
entsprechend den Aufgaben, welche die Gemeinde Cham oder an-
dere Institutionen im Sinne des offentlichen Interessens erfullen
mussen, flexibel genutzt werden kdnnen. Eine Zweckbestimmung im
Sinne der Antrage sieht das PBG nicht vor. Entsprechende Vorgaben
wurde den Entwicklungsspielraum in diesen Zonen empfindlich ein-
schranken. Die Festlegung einer Zweckbestimmung in der Bauord-
nung fUhrt in der Tendenz zu Problemen und Verzégerungen bei der
Verwirklichung von gemeindlichen Bauvorhaben, wie die Erfahrungen
in anderen Gemeinden zeigen.

Der Gemeinderat sieht mogliche Konflikte, wenn Grundstticke Dritter,
die einer OelB zugewiesen sind, in der Bauordnung mit einer Zweck-
bestimmung belegt werden. Es ist auch fraglich, ob eine Zweckbe-
stimmung fur die Grundsticke im Eigentum der Gemeinde Cham
mehrheitsfahig ware, zumal sich die Gemeinde in den Entwicklungs-
spielraumen zur Erfullung von offentlichen Aufgaben stark einschran-
ken wurde.

Die Antrage kdnnen im Rahmen der laufenden Revision nicht umge-
setzt werden, da diese Nutzungsbeschrankung, wovon nicht nur die
Einwohnergemeinde Cham betroffen ware, nicht vorgeprift und 6f-
fentlich aufgelegt wurde. Zu diesem Thema wurde daher keine ge-
setzlich vorgeschriebene Mitwirkungsmaoglichkeit geboten.

Die Einwendung wird im Sinn eines Prifauftrags flr eine nachgela-
gerte Revision entgegengenommen. Der Planungsbericht wird ent-
sprechend erganzt.

Die Antrage werden teilweise berucksichtigt.
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Schreiben 45

Einwendungen zur Bauordnung

Fiir die Zone des dffentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen «RShr-
liberg» ist der Zweck wie folgt - oder konform dhnlich - zu definieren:

«Diese Zone des offentlichen Interesses flr Bauten und Anlagen ist fiir 6f-
fentliche Ausbildungsaufgaben oder dffentliche Sportaniagen/Erholungs-
zonen bestimmt.»

Im Gebiet «Rohrliberg» beherbergt die Schule und der Sport mit den
Sportanlagen (inkl. Tartanfelder) einen grossen Teil dieser Zone OelB.
Auch wenn zu erwarten ist, dass die Gemeinde fUr die Oberstufe wei-
teren Schulraum bengtigt, ist der Perimeter in dieser Zone so gross,
dass unter Umstanden weitere Projekte mit 6ffentlichem Charakter
realisiert werden kénnten, welche nichts mit der bisherigen Nutzung
zu tun haben. Ohne Definition einer Zweckbestimmung muss ich als
Nachbar und Mitnutzer des «Rdhrlibergs» darauf vertrauen, dass die
noch freie Zone OelB im bisherigen Sinne verwendet wirde.

§ 26 PB definiert die Anforderungen an Zonen des 6ffentlichen Inte-
resses:

" Die Zonen des 6ffentlichen Interesses dienen dem Gemeinwohl. Sie kén-
nen Frei- und Griinflcéichen enthalten oder Bauten und Anlagen, welche
uberwiegend offentlich-rechtlichen Korperschaften dienen.

2 In den Zonen des &ffentlichen Interesses sind private Bauvorhaben zu-
lassig, wenn sie dauernd offentlichen Interessen dienen, dieser Zweck ding-
lich gesichert ist und auf den Heimschlag nach 8 55 verzichtet wird.

3 Der Gemeinderat legt die Bauvorschriften unter Berticksichtigung der 6f-
fentlichen und privaten Interessen einzelfallweise fest.

Die Zonen des offentlichen Interesses mussen haushalterisch und
entsprechend den Aufgaben, welche die Gemeinde Cham oder an-
dere Institutionen im Sinne des offentlichen Interessens erfullen
mussen, flexibel genutzt werden kdnnen. Eine Zweckbestimmung im
Sinne der Antrage sieht das PBG nicht vor. Entsprechende Vorgaben
wurde den Entwicklungsspielraum in diesen Zonen empfindlich ein-
schranken. Die Festlegung einer Zweckbestimmung in der Bauord-
nung fUhrt in der Tendenz zu Problemen und Verzégerungen bei der
Verwirklichung von gemeindlichen Bauvorhaben, wie die Erfahrungen
in anderen Gemeinden zeigen.

Bauvorhaben, welche die Gemeinde umsetzen muss, setzen entspre-
chende Kreditbeschlusse voraus. Bei strittigen Vorhaben stehen da-
her die Ublichen politischen Rechte zur Verfligung.
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Beschluss Gemeinderat
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Ortsplanungsrevision Cham - Nutzungsplanung
Bericht zu den Einwendungen

Der Gemeinderat sieht mogliche Konflikte, wenn Grundstticke Dritter,
die einer OelB zugewiesen sind, in der Bauordnung mit einer Zweck-
bestimmung belegt werden. Es ist auch fraglich, ob eine Zweckbe-
stimmung fur die Grundsticke im Eigentum der Gemeinde Cham
mehrheitsfahig ware, zumal sich die Gemeinde in den Entwicklungs-
spielraumen zur Erfullung von offentlichen Aufgaben stark einschran-
ken wurde.

Der Antrag kann im Rahmen der laufenden Revision nicht umgesetzt
werden, da diese Nutzungsbeschrankung, wovon nicht nur die Ein-
wohnergemeinde Cham betroffen ware, nicht vorgepruft und offent-
lich aufgelegt wurde. Zu diesem Thema wurde daher keine gesetzlich
vorgeschriebene Mitwirkungsmaglichkeit geboten.

Die Einwendung wird im Sinn eines Prifauftrags flr eine nachgela-
gerte Revision entgegengenommen. Der Planungsbericht wird ent-
sprechend erganzt.

Der Antrag wird teilweise bertcksichtigt.
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Ortsbildschutz

Festlegungen

Revidierte Bauordnung und
Zonenplan Cham

Bundesinventar
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Ortsplanungsrevision, Cham
Beilagebericht ISOS

1 EINLEITUNG

1.1 Vorgaben zum Ortsbildschutz im
kantonalen Richtplan

Der kantonale Richtplan enthalt folgende behdrdenverbindliche Fest-
legungen zum Thema Ortsbildschutz:

S711
Kanton und Gemeinden pflegen und erhalten die typischen Zuger Ortsbilder, die Denkmaler und
Kulturgiiter sowie die historischen Verkehrswege.

§722

Die Gemeinden bezeichnen bei der Revision der Zonenpléne die genaue Abgrenzung der Orts-
bildschutzgebiete und legen die notwendigen Schutzbestimmungen fest. Dazu arbeiten sie mit
dem Amt fiir Denkmalpflege und Archaologie zusammen.

§7.23
Die Gemeinden und der Kanton ziehen das Inventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz
(ISOS) als Planungshilfe bei.

1.2 Heutige Regelungen

Der Ortsbildschutz wird heute im Baureglement und im Zonenplan
wie folgt sichergestellt:

* Die Ortskerne sind der Kernzone zugewiesen.

* Die historisch wertvollen Bauten und Anlagen sind einer Bauzone
mit speziellen Vorschriften zugewiesen (z. B. Frauental).

* Fur die Kleinsiedlungen sind Weilerzonen bezeichnet (z. B. Nie-
derwil).

* Der Erhalt, die Pflege und die Aufwertung der einzelnen Ortsbil-
der werden mit Uberlagernden Ortsbildschutzzonen geregelt.

1.3 Bundesinventar der Ortsbilder von
nationaler Bedeutung (ISOS)

Das Bundesinventar der schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von
nationaler Bedeutung, kurz ISOS, wird vom Bundesamt fur Kultur
(BAK) erstellt. In der Gemeinde Cham gibt es vier Ortsbilder von natio-
naler Bedeutung;

e Cham

e Niederwil

* Kloster Frauental

* Fabrikanlage Lorzenweid
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Das ISOS wurde in den Jahren 1999/2000 das letzte Mal aktualisiert.
Nach Uber 20 Jahren sind zahlreiche Aussagen veraltet, da sich die
baulichen Gegebenheiten in den Teilgebieten des ISOS verandert
haben.

Gliederung Das ISOS gliedert die Ortsbilder von nationaler Bedeutung in folgen-

de Einheiten und Teilbereiche:

*  (ebiet (G): grosstmogliche Einheit, dessen Merkmale als Ganzheit
ablesbar sind

* Baugruppe (B): kleinere Einheiten mit ausgepragter raumlicher
Wechselbeziehung der Bauten

* Umgebungszone (U-Z0o): begrenzte Ausdehnung, enge Beziehung
zur schutzenswerten Bebauung

* Umgebungsrichtung (U-Ri): kein abschliessender Perimeter im
Inventarplan, weitrdumiger Bezug des Ortsbilds zwischen Be-
bauung und Landschaft

* Einzelbauten (E): kleinstmoglicher Ortsteil mit grossem Eigenwert

Erhaltungsziele Das ISOS legt fur die erwahnten Einheiten und Teilbereiche unter-

schiedliche Erhaltungsziele fest:

Erlduterungen zu den s . 5
. N ur alle Gebiete und Baugruppen ist
Schutzzielen % eine Beratung durch die Seni’:r)nalpflege,

g durch offizielle Fachinstanzen oder

T‘; andere Fachleute zweckmissig.

£ | Fiir ein Gebiet oder Zusétzlich gelten folgende generellen

w | eine Baugruppe mit Erhaltungshinweise:

A | Erhaltungsziel A gilt: - Abbruchverbot, keine Neubauten
Erhalten der Substanz — Detailvorschriften fiir Verinderungen
Alle Bauten, Anlageteile und Freirdaume
integral erhalten, stérende Eingriffe
beseitigen.

B | Erhaltungsziel B gilt: — Abbruch von Altbauten nur in
Erhalten der Struktur Ausnahmefillen
Anordnung und Gestalt der Bauten - besondere Vorschriften fiir Umbauten
und Freirdume bewahren, fir die und zur Eingliederung von Neubauten
Struktur wesentliche Elemente und
Merkmale integral erhalten.

C | Erhaltungsziel C gilt: - besondere Vorschriften zur
Erhalten des Charakters Eingliederung von Neubauten
Gleichgewicht zwischen Alt- und
Neubauten bewahren, die fiir den
Charakter wesentlichen Elemente
integral erhalten.

Fiir eine Umgebungszone oder Zusétzlich gelten folgende generellen
eine Umgebungsrichtung mit Erhaltungshinweise:

a | Erhaltungsziel a gilt: - kein Baugebiet
Erhalten der Beschaffenheit als - strenge Gestaltungsvorschriften fiir
Kulturland oder Freifliche. Die fiir das standortgebundene Bauten
Ortsbild wesentliche Vegetation und - spezielle Vorschriften fiir Veréinderungen
Altbauten bewahren, stérende Verdnde- an Altbauten
rungen beseitigen,

b | Erhaltungsziel b gilt: - Gestaltungsvorschriften und Auflagen
Erhalten der Eigenschaften, die fiir Neubauten, Bepflanzung usw.
far die angrenzenden Ortsbildteile
wesentlich sind.

SUTER * VON KANEL * WILD




Bedeutung des ISOS

Inhalt dieses Arbeitspapiers
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Die Erhaltungsziele des ISOS sind bei der Revision der Nutzungspla-
nung in die Interessenabwagung in Bezug auf die grundeigentimer-
verbindlichen Vorschriften im Zonenplan und in der Bauordnung
einzubeziehen.

Dieses Arbeitspapier enthalt eine Interessensabwagung zu den im
ISOS bezeichneten Gebieten.

In den nachfolgenden Kapiteln werden jeweils die einzelnen Ortsteile
kurz aufgelistet und der Handlungsbedarf fur die laufende Revision
der Nutzungsplanung formuliert.

Je nachdem, welche Eingriffstiefe die Nutzungsplanung in die Erhal-
tungsziele erlaubt, ist eine Interessenabwagung notwendig.

FUr die Beurteilung dient der ISOS-Leitfaden «Ortsbildschutz und
Innenentwicklung», der im Sommer 2022 vom Bundesamt flr Raum-
entwicklung (ARE) und dem BAK veroffentlicht wurde.

Nicht Gegenstand der Uberlegungen sind die Fragestellungen rund
um die Substanzerhaltung von wichtigen baulichen Zeitzeugen. Dies
ist Sache der kantonalen Denkmalpflege, die dazu ein Inventar der
schutzenswerten Denkmadler sowie das Verzeichnis der geschutzten
Denkmadler fuhrt.
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2 ISOS-GEBIETE
2.1 Cham

Ausschnitt aus Inventarplan ISOS
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Orthofoto 1999 und 2022
(Bundesamt fur Landestopografie)

Beurteilung G 1 und U-Zo IV

Ausschnitt ISOS und Modell ISOS

Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen

SUTER * VON KANEL * WILD

Ortsplanungsrevision, Cham
Beilagebericht 1ISOS

Das Gebiet 1 des Ortsbilds von Cham beinhaltet den Dorfkern Kirch-
buhl. Erist leicht erhoht Gber der Lorze und die Bauten sind vorwie-
gend dreigeschossige Wohn-, Geschafts- und Gasthauser aus dem
18. resp. 19. Jahrhundert. Das Gebiet 1 besitzt sowohl hohe raum-
liche wie auch hohe architekturhistorische Qualitaten und ist deshalb
von hoher Bedeutung. Das I1SOS weist dem Gebiet 1 das Erhaltungs-
ziel A zu.

Die Umgebungszone U-Zo IV umfasst die Kirchhalde. Sie ist die see-

warts abfallende Nahumgebung der Kirche. Die Umgebungszone ist

von hoher Bedeutung und erhalt das Erhaltungsziel a. Dies bedeutet
den Erhalt der Beschaffenheit als Freiflache.

Das Gebiet 1 ist im bestehenden Zonenplan der Kernzone KA sowie
der Zone des 6ffentlichen Interesses fiir Bauten und Anlagen zuge-
wiesen. Zudem wird das Gebiet 1 von der Ortsbildschutzzone tberla-
gert. Im Rahmen der Revision werden die Kernzonentypen A, B und C
zu einer Kernzone K zusammengefasst. Zudem wird die Ortbildschutz-
zone Uberprift und auf die neue Kernzone abgestimmt.

Heute besteht ein Kernrichtplan. Dieser wird durch die Gemeinde
inhaltlich Uberpruft und in geeigneter Form durch eine Vollzugshilfe
fur das Weiterbauen im historischen Kontext abgel6st.



Beurteilung G 2, B 2.1, B 2.2 und
B23

Ausschnitt ISOS

Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen
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In der Zone des offentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen hat

das Bauen Vorbildcharakter. Die Bauordnung wird dahingehend er-
ganzt, dass hohe Anforderungen an die Gestaltung der Bauten, An-

lagen und Freiraume gestellt werden. Uberdies sind die Bestimmun-
gen der Ortsbildschutzzone zu beachten.

Der Zonenplan und die Bauordnung tragen den im ISOS verankerten
Schutzinteressen Rechnung.

Das Gebiet G 2 mit den Baugruppen B 2.1, B 2.2 und B 2.3 wird als
Dorferweiterung um die Lorzenbr{icke beschrieben mit Industrie-
und Wohnbauten aus der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Die
Dorferweiterung G 2 ist von hoher Bedeutung, besitzt jedoch lediglich
das Erhaltungsziel C. Dieses fordert den Erhalt des Charakters des
Gebiets. Das Gleichgewicht zwischen Alt- und Neubauten sowie die fur
den Charakter wesentlichen Elemente sollen bewahrt werden.

Die Baugruppen B 2.1, B 2.2 und B 2.3 weisen hohe raumliche wie
auch hohe architekturhistorische Qualitaten auf und sind von hoher
Bedeutung. Die drei Baugruppen besitzen im ISOS alle das Erhal-
tungsziel A.

y/
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Das Gebiet G 2 befindet sich zum Grossteil in der Kernzone und wird
zudem von der Ortsbildschutzzone Uberlagert. Ein Teilgebiet im Osten
des Gebiets G 2 sudlich der Zugerstrasse befindet sich heute in den
Wohnzonen W3/W4 resp. in der Wohn- und Arbeitszone WAS3. Die
Zonierung wird im Zuge der Revision nicht verandert, da die beste-
henden Bauten nicht als kernzonentypisch eingestuft wurden. Eine
Ausweitung der Kernzone auf das bebaute Gebiet und die damit
verbundenen baulichen Vorschriften sind fur das Gebiet mit Erhal-
tungsziel C nicht verhdaltnismassig. Sudlich der Zugerstrasse wurden
die Kernzone und die Ortsbildschutzzone ausgeweitet (Zonenplan
Gebiet 3.4). Die Abgrenzung wurde jedoch kleiner gewahlt als der



Beurteilung G 3

Ausschnitt ISOS

Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen

Beurteilung G 4
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ISOS-Perimeter 2.3, was eine Folge der ortlichen Gegebenheiten
beziehungsweise der bebauten Situation ist.

Die Baugruppen B 2.1, B 2.2 und B 2.3 liegen in der Kernzone und
werden von der Ortsbildschutzzone Uberlagert. Somit wird sicher-
gestellt, dass den Schutzzielen A des ISOS auf der Stufe der
Nutzungsplanung Rechnung getragen wird.

Das Gebiet G 3 des ISOS beinhaltet das Bahnhofsquartier mit Bauten
aus dem Ende des 19. resp. Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Bebau-
ung verdichtet sich in Richtung des Ortskerns entlang der Luzerner-,
Post- und Bahnhofstrasse. Das Gebiet ist von hoher Bedeutung, be-
sitzt jedoch lediglich das Erhaltungsziel B. Dies bedeutet, dass die
Erhaltung der Struktur sichergestellt werden soll. Die Anordnung und
Gestaltung der Bauten und Freirdaume sollen bewahrt werden.

AN
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Das Gebiet G 3 liegt zu einem Grossteil bereits heute in der Kernzone
und ist von der Ortsbildschutzzone Uberlagert. Die Grundsttcke nord-
lich der Luzernerstrasse befinden sich heute in der Wohnzone WA4.
Die Wohngebdude aus den 60er- und 70er-Jahren (3.0.6) verbleiben
auch kinftig in der Wohnzone. Sie sind nicht erhaltenswert. Hingegen
werden die Bauten entlang der Bahnhofstrasse nordlich der Luzer-
nerstrasse neu der Kernzone zugewiesen.

Das Gebiet G 4 befindet sich entlang der Hinenbergerstrasse. Die
Bauten des Wohnquartiers mit Kleinvillen und Mehrfamilienhausern
wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut. Das Gebiet ist von
hoher Bedeutung. Das ISOS weist dem Quartier das Erhaltungsziel B
zu. Dies bedeutet, dass die bauliche Struktur erhalten werden soll.
Die Massstablichkeit der Bauten und Freirdume soll bewahrt werden.



Ausschnitt ISOS

Beruicksichtigung der

ISOS-Interessen

Beurteilung G 5

Ausschnitt ISOS

Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen

SUTER * VON KANEL * WILD

Ortsplanungsrevision, Cham
Beilagebericht ISOS

P '
. e e

@ M2
,I
uu/
Ein Grossteil des Gebiets G 4 liegt bereits heute in der Kernzone und
wird von der Ortsbildschutzzone Uberlagert. Im Rahmen der Revision

wurde die Ausdehnung der Kernzone Uberprift. Die Gebaudereihe

entlang der Hunenbergerstrasse (4.0.1) wird neu in die Kernzone um-
gezont und mit dem Ortsbildschutzperimeter Uberlagert.

Das Gebiet G 5 «Schellenmatt» umfasst ein orthogonal angelegtes
Wohnquartier mit Gartenstadtcharakter. Die typologisch interessan-
ten Ein- und Mehrfamilienhauser wurden zwischen 1880 und 1950
erbaut. Das Quartier hat lediglich eine gewisse Bedeutung fur das
Ortsbild von Cham, besitzt jedoch das Erhaltungsziel A.

Das Quartier Schellenmatt wird neu der «Bauzone mit speziellen Vor-
schriften Strukturerhaltung BsV2» zugewiesen. Damit werden mass-
geschneiderte Regelungen erlassen, die zeitgemasse architektoni-
sche Losungen erlauben und gleichzeitig den Quartiercharakter wah-
ren. In einer Vollzugshilfe werden die quartierpragenden Struktur-
merkmale aufgezeigt, die fur die gestalterische Beurteilung von Bau-
vorhaben wegleitend sind.

Mit der Zuweisung des Gebiets G 5 in die BsV2 wird mit massge-
schneiderten Regelungen dem Erhaltungsziel des ISOS Rechnung
getragen. Ein integraler Erhalt der Bausubstanz wird im Rahmen der
Nutzungsplanung jedoch nicht sichergestellt, zumal dies eine unver-
haltnismassige planerische Massnahme bedeuten wurde.



Beurteilung G 6 und B 6.1

Ausschnitt ISOS und Modell ISOS

Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen
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Das Gebiet G 6 mit der Baugruppe B 6.1 ist ein Wohnqguartier entlang
der Rigistrasse. Die Ein- und Mehrfamilienhauser stammen aus der
ersten Halfte des 20. Jahrhunderts. Das Quartier zeichnet sich durch
seine starke Durchgrinung aus. Das Gebiet G 6 ist von hoher Bedeu-
tung fur das Ortsbild von Cham, besitzt jedoch lediglich das Erhal-
tungsziel B. Dies bedeutet, dass die Erhaltung der Struktur sicherge-
stellt werden soll (Massstablichkeit/Setzung).

Die Baugruppe B 6.1 besteht aus einer geschlossenen Reihe zweige-
schossiger Wohnhauser mit neubarocken Wohnformen (Baujahr
1910/1920). Die Baugruppe ist von hoher Bedeutung und besitzt das
Erhaltungsziel A.

Das Gebiet G 6 liegt in der Wohnzone und wird im Rahmen der Revi-
sion nicht umgezont. Seit der Festsetzung des ISOS im Jahr 1999 hat
sich das Quartier baulich stark verandert. Mit der Einfihrung einer
Grunflachenziffer in den Wohnzonen soll jedoch der durchgriinte
Charakter des Quartiers beibehalten werden.

Die Baugruppe B 6.1 liegt wie bis anhin in den Wohnzonen W2 und
W3a und ist mit der Ortsbildschutzzone Uberlagert. Neu wird das
Gebiet der «Bauzone mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung
BsV2» zugewiesen. Damit werden massgeschneiderte Regelungen
erlassen, die zeitgemasse architektonische Losungen erlauben und
gleichzeitig den Quartiercharakter wahren. In einer Vollzugsrichtlinie
werden die quartierpragenden Strukturmerkmale aufgezeigt, die fur
die gestalterische Beurteilung von Bauvorhaben wegleitend sind.

Mit der Zuweisung des Gebiets G 6.1 in die BsV2 wird mit massge-
schneiderten Regelungen dem Erhaltungsziel des ISOS auf der Stufe
Nutzungsplanung Rechnung getragen. Uber die Unterschutzstellung
von inventarisierten Gebauden entschiedet der Kanton im Baube-
willigungsverfahren.



Beurteilung G7,B7.1und B 7.2

Ausschnitt ISOS

Beriicksichtigung der
ISOS-Interessen
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Das Gebiet G 7 des ISOS beinhaltet das Quartier Lobern. Das ehema-
lige Wohnquartier der Papierfabrik zeichnet sich durch die streng par-
zellierte Bebauung aus. Die Ein- und Mehrfamilienhauser stammen aus
dem Ende des 19. resp. aus der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts.
Das Gebiet hat eine hohe Bedeutung fur das Ortsbild von Cham und
hat das Erhaltungsziel B. Dies bedeutet, dass die bauliche Struktur
erhalten werden soll.

Die Baugruppen B 7.1 und B 7.2 besitzen das Erhaltungsziel A. Die
Baugruppe B 7.1 umfasst die Arbeiterhduser entlang der Schluecht-
strasse. Es ist der alteste Teil des Lobernquartiers aus dem Ende des
19. Jahrhunderts. Die Baugruppe 7.2 besteht aus sechs giebelstan-
digen Doppelwohnhausern mit steilen Giebeldachern und Sichtfach-
werken. Sie wurden 1923 erbaut und besitzen tiefe Zier- und Nutz-
garten.

Das Gebiet G 7 liegt in der Wohnzone und wird im Rahmen der Revi-
sion der neuen «Bauzone mit speziellen Vorschriften Strukturerhal-
tung BsV2» zugewiesen. Damit werden massgeschneiderte Regelun-
gen erlassen, die zeitgemasse architektonische Ldsungen erlauben
und gleichzeitig den Quartiercharakter wahren. In einer Vollzugs-
richtlinie werden die quartierpragenden Strukturmerkmale aufge-
zeigt, die fUr die gestalterische Beurteilung von Bauvorhaben weg-
leitend sind.

Mit der Zuweisung des Gebiets G 7 mit den Baugruppen B 7.1 und
B 7.2 in die BsV2 wird mit der Zonierung auf die Erhaltungsziele im
ISOS auf der Stufe Nutzungsplanung reagiert

Im Rahmen der Revision wird die Ortsbildschutzzone der Baugruppe
B 7.2 aufgehoben. Da sich jedoch alle Gebaude der Baugruppe im
Verzeichnis der geschutzten Denkmadler befinden, wird dem Erhal-
tungsziel A Rechnung getragen. Uber die Unterschutzstellung von
inventarisierten Gebduden entschiedet der Kanton im Baube-
willigungsverfahren.



Beurteilung G 8 und B 8.1

Ausschnitt ISOS und Ausschnitt aus dem
Verzeichnis der geschitzten Denkmaler
(rot eingefarbte Gebdude)

Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen

Beurteilung B 0.1 und U-Zo |

Ausschnitt ISOS
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Das Gebiet G 8 umfasst das ausgedehnte Fabrikareal an der Lorze.
Das ehemalige Areal der Papierfabrik ist von hoher Bedeutung fur
das Ortsbild von Cham. Im ISOS besitzt das Areal jedoch lediglich das
Erhaltungsziel C. Dieses C fordert den Erhalt des Charakters des Ge-
biets. Das Gleichgewicht zwischen Alt- und Neubauten soll bewahrt
werden.

Die Baugruppe B 8.1 ist von besonderer Bedeutung und besitzt das
Erhaltungsziel B.

Im Jahr 2017 wurde der Bebauungsplan Papieri-Areal durch den Regie-
rungsrat genehmigt und die im Zonenplan geforderte Bebauungs-
planpflicht eingeldst. Die Interessen des ISOS sind im Bebauungsplan
bericksichtigt worden.

Die Baugruppe B 8.1 befindet sich zudem im kantonalen Verzeichnis
der geschutzten Denkmaler. Somit wird dem Erhaltungsziel B Rech-
nung getragen.

Der Schlossbezirk St. Andreas wurde Anfang des 20. Jahrhunderts zu
einem herrschaftlichen Landsitz ausgebaut. Die Halbinsel um die
Schlossanlage wird der Umgebungszone U-Zo | zugewiesen. Sowohl
die Schlossanlage wie auch die Umgebungszone sind von hoher Be-
deutung fur das Ortshild von Cham. Sie haben das Erhaltungsziel A
(B 0.1) resp. a (U-Zo I). Dies bedeutet den Erhalt der baulichen Sub-
stanz resp. der Beschaffenheit als Freiflache.




Beruicksichtigung der
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Beurteilung B 0.2 und U-Zo XI

Ausschnitt ISOS und Modell ISOS
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Die Baugruppe B 0.1 und die Umgebungszone U-Zo | werden im Rah-
men der Revision nicht umgezont und verbleiben der «Bauzone mit
speziellen Vorschriften fur historische Bauten und Anlagen BsV1»
zugeteilt. In der BsV 1 steht das massgeschneiderte Weiterbauen im
Vordergrund, wobei die Interessen des Denkmalschutzes besonders
hoch zu gewichten sind.

Die Bauzone dient dem Erhalt der historischen Bauten und Anlagen
sowie des gesamten Ortsteils in seinen wesentlichen Bestandteilen.
Dazu zahlen auch die Nutzung der Bauten sowie die Gestaltung und
Nutzung der Aussenanlagen. Grossere Neu- und Erweiterungsbau-
ten, Nutzungsanderungen sowie umfassende Veranderungen der
Aussenanlagen werden ausschliesslich im Rahmen eines Bebauungs-
plans ermdglicht. Damit wird dem Erhaltungsziel des ISOS Rechnung
getragen.

Die Baugruppe B 0.2 umfasst den Gutsbetrieb Hammer. Das Gehoft
befindet sich an der Sinserstrasse und zeichnet sich durch seine
grossen, parallel angeordneten Wirtschaftsbauten aus dem 19. und
20. Jahrhundert aus. Die Baugruppe besitzt das Erhaltungsziel B. Dies
bedeutet, dass die Erhaltung der Struktur sichergestellt werden soll.
Die Anordnung und Gestaltung der Bauten und Freirdume sollen
bewahrt werden.

Die Umgebungszone U-Zo Xl liegt nordlich der Baugruppe B 0.2 und
umfasst das Landgut Hammer. Die Umgebungszone ist eine gepflegte
Parkanlage in der bewaldeten Geldndesenke an der Lorze und ist von
hoher Bedeutung fur das Ortsbild, was mit dem Erhaltungsziel a zum
Ausdruck kommt.

Die Baugruppe B 0.1 und die Umgebungszone U-Zo Xl werden im
Rahmen der Revision nicht umgezont und verbleiben in der «Bauzone
mit speziellen Vorschriften fUr historische Bauten und Anlagen BsV1».
In der BsV 1 steht das massgeschneiderte Weiterbauen im Vorder-
grund, wobei die Interessen des Denkmalschutzes besonders hoch
zu gewichten sind.
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Die Bauzone dient dem Erhalt der historischen Bauten und Anlagen
sowie des gesamten Ortsteils in seinen wesentlichen Bestandteilen.
Dazu zahlen auch die Nutzung der Bauten sowie die Gestaltung und
Nutzung der Aussenanlagen. Grossere Neu- und Erweiterungsbau-
ten, Nutzungsanderungen sowie umfassende Veranderungen der
Aussenanlagen kdnnen ausschliesslich im Rahmen eines Bebau-
ungsplans ermoglicht werden. Damit wird dem Erhaltungsziel des
ISOS Rechnung getragen.

Die Baugruppe B 0.3 besteht aus der Hofgruppe Tollen. Es handelt
sich dabei um regionaltypische Bauernhéuser und Okonomiebauten
entlang der HUnenbergstrasse. Sie besitzen das Erhaltungsziel A.

Die Hofgruppe liegt in der Landwirtschaftszone und wird im Rahmen
der Revision nicht eingezont. Sie befindet sich somit in der Nicht-Bau-
zone. Bauliche Vorhaben sind an Vorgaben von Bund und Kanton
auszurichten und bedurfen einer besonders guten Einordnung in die
Landschaft. Zudem befinden sich vier Gebdude im Inventar der schit-
zenswerten Denkmadler (gelb eingefarbt), womit die Frage der Sub-
stanzerhaltung im Rahmen von Bauvorhaben zu klaren ist.

Das Gebiet stdlich der Hunenbergstrasse hat sich baulich stark ver-
andert, weshalb keine Anpassung in der Zonierung vorgenommen
wird. Das Bauernhaus auf GS Nr. 254 ist geschutzt.

Die Umgebungszone U-Zo Il wird als flaches Ufergelande um den
Ausfluss der Lorze beschrieben. Sie beinhaltet weitraumige 6ffent-
liche Grunanlagen sowie den Villenpark «Villette». Die Umgebungs-
zone ist von besonders hoher Bedeutung, was mit dem Erhaltungs-
ziel a zum Ausdruck kommt.

Die Umgebungsrichtung U-Ri lll beinhaltet den Ostlichen Uferbereich
in Ortsnahe. Der Uferbereich ist teilweise Uberbaut. Der 6stliche Teil
des Gebiets liegt in einem BLN-Gebiet (Bundesinventar der Land-
schaften und Naturdenkmaler). Die Umgebungsrichtung U-Ri Ill be-
sitzt das Erhaltungsziel a.
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Die Umgebungszone U-Zo Il und die Umgebungsrichtung U-Ri lll gren-
zen an den Uferbereich des Zugersees. Im Rahmen der Ortsplanungs-
revision wird der Gewasserraum ausgeschieden. Bauten und Anlagen
sind in diesem Bereich nicht erlaubt.

Die Gebiete U-Zo Il und U-Ri Ill verbleiben grossmehrheitlich Nicht-
Bauzonen zugewiesen: Landwirtschaftszone, Zonen des 6ffentlichen
Interesses fur Erholung und Freihaltung, Ubrige Nicht-Bauzonen mit
speziellen Vorschriften, Zone fur Freihaltung, kantonale Naturschutz-
zone. Die Zonierungen tragen dem Erhaltungsziel a Rechnung.

In der Zone des offentlichen Interesses fir Bauten und Anlagen hat
das Bauen Vorbildcharakter. Offentliche Bauvorhaben haben beson-
ders hohe gestalterische Anforderungen zu erftllen, was in der Bau-
ordnung prazisiert wird.

FUr die heute bebauten Gebiete Stadtler Ried und Kleineslen beste-
hen unverandert spezifische Regelungen zur vertraglichen Integra-
tion der Bauten in die sensible Uferzone.

Die Zonierung tragt dem Erhaltungsziel des ISOS Rechnung.
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Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen

Beurteilung U-Zo VI

Ausschnitt ISOS und Modell ISOS

SUTER * VON KANEL * WILD

Ortsplanungsrevision, Cham
Beilagebericht 1ISOS

Die Umgebungszone U-Zo V beinhaltet WohnUberbauungen zwischen
der Bahnlinie und dem Dorfzentrum. Sie stammen aus der zweiten
Halfte des 20. Jahrhunderts und besitzen das Erhaltungsziel b. Dies
bedeutet, dass die Eigenschaften des Ortsteils erhalten werden sol-
len, die fUr die angrenzenden Ortsbildteile wesentlich sind.

Der westliche Teil der Umgebungszone V verbleibt in der Kernzone.
Zudem wird dieser Teil von der Ortsbildschutzzone Uberlagert, womit
dem ISOS Rechnung getragen wird.

Der Ostliche Teil der U-Zo V liegt bis anhin in der W3a und wird im
Rahmen der Ortsplanungsrevision der W3 zugewiesen. Diese Zonie-
rung entspricht der ortlichen Situation, zumal sich das Gebiet seit der
damaligen Erhebung und Beurteilung verandert hat.

Die Umgebungszone U-Zo VI beinhaltet das Schulareal Stadtli mit
einer grossen Spielwiese entlang der Zugerstrasse. Die Umgebungs-
zone besitzt das Erhaltungsziel b. Die Eigenschaften der Umgebungs-
zone sind zu erhalten.
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Die Umgebungszone U-Zo VI bleibt der Zone des 6ffentlichen Inte-
resses fur Bauten und Anlagen zugeteilt. In dieser Zone werden in
der Regel Projektwettbewerbe im 6ffentlichen Beschaffungswesen
durchgefthrt.

Die Interessenabwagung in Bezug auf die Erhaltungsziele des ISOS
und hinsichtlich der baulichen Interessen zur Erfullung von kommu-
nalen Aufgaben erfolgt projektbezogen.

Im Jahr 1999 war die Umgebungszone U-Zo VIl am Lorzenlauf der
grosste noch unbebaute Raum zwischen Dorfkern und Papieri-Areal.
Die Umgebungszone besitzt das Erhaltungsziel a.

Das zentral gelegene Gebiet wurde entsprechend dem raumplane-
rischen Grundsatz der haushalterischen Bodennutzung und der Sied-
lungsentwicklung nach innen zonenkonform tberbaut.

Das Erhaltungsziel a entspricht nicht mehr der ortsbaulichen Realitat.
Es ist anzunehmen, dass bei einer Revision des ISOS die Situation
neu beurteilt wird.

Die Umgebungszone U-Zo VIl wird kinftig der W3 und WA4 zugewie-
sen. Mit der EinfUhrung einer Grunflachenziffer kann die Siedlungs-
durchgrinung erhalten und gefordert werden. Weitere Massnahmen
sind auf der Ebene der Nutzungsplanung nicht vorgesehen.

Die Umgebungszone U-Zo VIII beinhaltet das Kirchbuhl, das westsei-
tig am alten Dorfkern liegt, angrenzend an den Grunbereich fur die
offentlichen Nutzungen. Die Umgebungszone besitzt das Erhaltungs-
ziel b. Die Eigenschaften der Umgebungszone sind zu erhalten.
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Die Umgebungszone U-Zo VIII verbleibt im Rahmen der Ortsplanungs-
revision der Zone des 6ffentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen
zugeteilt.

In der Zone des offentlichen Interesses haben Bauten und Anlagen
hohe gestalterische Anforderungen zu erfullen, was in der Bauord-
nung prazisiert wird.

Die Interessenabwagung in Bezug auf die Erhaltungsziele des ISOS
und hinsichtlich der baulichen Interessen zur ErfUllung von kommu-
nalen Aufgaben erfolgt projektbezogen.

Die Umgebungszone U-Zo IX besteht aus Mehrfamilienhaustberbau-
ungen, die sich im Anschluss an den Dorfkern befinden. Die Umge-
bungszone U-Zo IX besitzt das Erhaltungsziel b. Die Eigenschaften
der Umgebungszone sind zu erhalten.
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Im Rahmen der Revision wurde die Kernzonenabgrenzung Uberprift
und angepasst.

Die Umgebungszone U-Zo IX bleibt der Wohnzone W4 zugeteilt. Die
neu zu beachtende Grinflachenziffer und die neuen Anforderungen
an die Umgebungsgestaltung sind im Sinne des ISOS-Erhaltungs-
Ziels b. Weitergehende Massnahmen sind aufgrund der ortsbaulichen
Situation nicht vorgesehen.

Bei der Umgebungszone U-Zo XII handelt es sich um die Erweiterung
der Papierfabrik. Die Erweiterung stammt aus der zweiten Halfte des
20. Jahrhunderts.

Ostlich der Knonauerstrasse befinden sich seit dem Jahr 1990 Wohn-
und Gewerbebauten. Die Umgebungszone besitzt das Erhaltungs-
ziel b. Die Eigenschaften der Umgebungszone sind zu erhalten.



Ausschnitt ISOS

Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen

Beurteilung U-Zo XIlI

Ausschnitt ISOS und Modell ISOS

Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen

SUTER * VON KANEL * WILD

Ortsplanungsrevision, Cham
Beilagebericht 1ISOS

Grosse Teile der Umgebungszone U-Zo Xl befinden sich im Perime-
ter des Bebauungsplans Papieri-Areal. Im Rahmen der Ortsplanungs-
revision werden die Grundstticke entlang der Knonauerstrasse der
Wohn- und Arbeitszone Pavatex, der Zone fur &ffentliche Bauten und
Anlagen und der WAS zugewiesen.

Uberdies regelt der rechtskraftige Bebauungsplan Papieri-Areal die
bauliche Weiterentwicklung im Bereich Teuflibach. Die Interessenab-
wagung in Bezug auf das ISOS ist ebenfalls in diesem Bebauungs-
planverfahren vorzunehmen.

Die Umgebungszone U-Zo Xl beinhaltet die Ortserweiterung aus der
zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts. Die Wohn-, Gewerbe- und Schul-
bauten entlang der Sinserstrasse wurden ab 1970 erbaut. Die Umge-
bungszone besitzt das Erhaltungsziel b. Die Eigenschaften der Umge-
bungszone sind zu erhalten.

Die Zonierung in der Umgebungszone U-Zo XllI bleibt weitgehend
unverandert. Der sudliche Teil verbleibt in der Zone fur 6ffentliche
Bauten und Anlagen. Bauten und Anlagen haben hohe gestalterische
Anforderungen zu erflllen, was in der Bauordnung prazisiert wird.

Die Interessenabwagung in Bezug auf die Erhaltungsziele des ISOS
und hinsichtlich der baulichen Interessen zur Erfullung von kommu-
nalen Aufgaben erfolgt projektbezogen.
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Der nordliche Teil bleibt der Wohnzone W4 zugeteilt. Die neu zu
beachtende Grinflachenziffer und die neuen Anforderungen an die
Umgebungsgestaltung sind im Sinne des ISOS-Erhaltungsziels b. Wei-
tergehende Massnahmen sind aufgrund der ortsbaulichen Situation
nicht vorgesehen.

Die Ortserweiterungen im Westen und Osten des Dorfs stammen aus
der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts und bestehen aus Ein- und
Mehrfamilienhdusern sowie Arealliberbauungen. Die Umgebungs-
zone besitzt das Erhaltungsziel b. Die Eigenschaften Umgebungszone
sind zu erhalten.

Die Zonierung der Umgebungsrichtung U-Ri XIV wird weitgehend
beibehalten. Die Grundmasse werden in der Grundzonierung weit-
gehend belassen. Hohere baulichen Dichten kénnen im Rahmen von
einfachen und ordentlichen Bebauungsplanen realisiert werden,
wobei auch erhohte gestalterische Anforderungen zu erfillen sind.

Die neu zu beachtende Grunflachenziffer und die neuen Anforderun-
gen an die Umgebungsgestaltung sind im Sinne des ISOS-Erhaltungs-
ziels b. Weitergehende Massnahmen sind aufgrund der ortsbaulichen
Situation nicht vorgesehen.
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Die Umgebungsrichtung U-Ri XV beischreibt den nordlich an das
Siedlungsgebiet angrenzenden Landschaftsraum. Die Kulturland-
schaft wird als sanft coupiertes Geldnde mit Wiesen und Ackern,
Obstbaumkulturen im Nahbereich der Einzelhofe beschrieben. Die
Umgebungsrichtung besitzt das Erhaltungsziel a.

Die Umgebungsrichtung U-Ri XV bleibt der Landwirtschaftszone zuge-
teilt. Bauliche Vorhaben haben den Vorgaben von Bund und Kanton
zu entsprechen. Die Uberlagerte Landschaftsschutzzone stellt sicher,
dass zonenkonforme Bauten und Anlagen rucksichtsvoll in die Land-
schaftskammer integriert werden.

Die Einzonung im Gebiet Spiess erfolgt am heutigen Siedlungsrand mit
kompaktem Bezug zur bestehenden Bebauung. Die neue Bauord-
nung stellt sicher, dass der kiinftige Siedlungsrand schonungsvoll und
mit Bezug zum Landschaftsbild ausgestaltet wird. Von der Einzonung
ist keine Fruchtfolgeflache betroffen und die Siedlungserweiterung
erfolgt an einem landschaftlich wenig empfindlichen Ort.

FUr den Reitsportbetrieb Spiess liegt ein Betriebskonzept vor, in dem
die untergeordneten landschaftlichen Auswirkungen dargestellt sind.
Die Bauordnung stellt die gute Integration der Reitsportanlagen in
das landschaftliche Umfeld sicher. Mit der Zonierung wird dem ISOS-
Erhaltungsziel a Rechnung getragen.
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2.2 Niederwil

Ausschnitt aus Inventarplan ISOS

Modell ISOS Niederwil

Orthofoto 1999 und 2022 (Bundesamt
fuUr Landestopografie)
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Das Gebiet 1 des Weilers Niederwil beinhaltet die bauerliche Altbe-
bauung als geschlossene Haufensiedlung. Der Weiler besitzt sowohl
hohe raumliche wie auch hohe architekturhistorische Qualitadten und
ist von hoher Bedeutung. Das ISOS weist dem Gebiet 1 das Erhal-
tungsziel A zu.

Die Vorgaben im kantonalen Richtplan erfordern eine Neubeurteilung
der Kleinsiedlungen. In den Weilerkernzonen wird ein angemessener
Spielraum fur die Umnutzung des Gebaudebestands geschaffen,
ohne dass der Charakter dieser Kleinsiedlungen verloren geht.

Im Anhang der Bauordnung befinden sich Strukturplane zu den
Weilern. Diese Strukturplane sind bei der Beurteilung von Bauvorha-
ben zu beachten. Zudem werden in den Bauordnungsbestimmungen
hohe Anforderungen an die Gestaltung der Bauten und Freiraume
gestellt.

Die neue Nutzungsplanung tragt dem ISOS-Erhaltungsziel A Rechnung.

Die Umgebungsrichtung | wird als wichtiges Wies- und Ackerland be-
schrieben, welches die Gruppe 1 allseitig umschliesst. Zudem befin-
det sich am Siedlungsrand ein verdichteter Obstbaumbestand. Die
Umgebungsrichtung besitzt das Erhaltungsziel a.

Die Umgebungsrichtung | liegt in der Landwirtschaftszone und wird
neu vollstandig von der kommunalen Landschaftsschutzzone Uberla-
gert. Somit ist das Erhaltungsziel a des ISOS auch in Zukunft erfullt.
Weitergehende Massnahmen sind nicht notwendig.
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2.3 Kloster Frauental
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Zur Baugruppe B 0.1 gehdrt das Zisterzienserkloster sowie der gross-
zUgige, ummauerte Klostergarten. Die Baugruppe besitzt sowohl
hohe raumliche wie auch hohe architekturhistorische Qualitaten und
ist von hoher Bedeutung. Das ISOS weist der Baugruppe das Erhal-
tungsziel A zu.

Die Baugruppe ist der Bauzone mit speziellen Vorschriften fUr histori-
sche Bauten und Anlagen zugewiesen. Die spezifischen Bestimmun-
gen stellen den Erhalt, die Pflege und die zweckmadssige Weiterent-
wicklung sicher. Dem Erhaltungsziel A des ISOS wird mit der Zonie-
rung ausreichend Rechnung getragen.

Die Baugruppe B 0.2 besteht aus Verwaltungs- und Okonomiebau-
ten. Sie besitzen das Erhaltungsziel B.

Die Baugruppe ist der Bauzone mit speziellen Vorschriften fur histori-
sche Bauten und Anlagen zugewiesen. Die spezifischen Bestimmun-
gen stellen den Erhalt, die Pflege und die zweckmassige Weiterent-
wicklung sicher. Dem Erhaltungsziel A des ISOS wird mit der Zonie-
rung ausreichend Rechnung getragen.
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Die Umgebungszone | wird als wichtiger Ortsbildvordergrund an der
Zufahrtsstrasse mit flachem Wiesenland entlang des Lorzenkanals
beschrieben. Der Ortsbildvordergrund besitzt Erhaltungsziel a.

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wird die Landschaftsschutz-
zone ausgeweitet, womit dem Erhaltungsziel a des ISOS mit der
Zonierung Rechnung getragen wird.

Die Umgebungsrichtung Il umfasst die Flussebene nordwestlich des
Klosters. Das Wies- und Ackerland ist partiell mit Obstbaumen be-
stlckt und wird zur Reussebene durch den Wald begrenzt. Die Um-
gebungsrichtung ist von hoher Bedeutung und besitzt Erhaltungs-
ziel a.

Die Umgebungsrichtung Il verbleibt in der Landwirtschaftszone und
wird von der kommunalen Landschaftsschutzzone Uberlagert. Die
Zonierung wird im Rahmen der Ortsplanungsrevision beibehalten.
Somit ist das Erhaltungsziel a des ISOS auch in Zukunft erfullt.
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Die Umgebungsrichtung Ill erstreckt sich als flach geneigter Wiesen-
hang ostlich des Lorzenkanals. Sie besitzt das Erhaltungsziel a.

Die Umgebungsrichtung Ill verbleibt in der Landwirtschaftszone und
wird von der kommunalen Landschaftsschutzzone Uberlagert. Die
Zonierung wird im Rahmen der Ortsplanungsrevision beibehalten.
Somit ist das Erhaltungsziel a des ISOS auch in Zukunft erfullt.

2.4 Fabrikanlage Lorzenweid
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Orthofoto 1999 und 2022 (Bundesamt
fUr Landestopografie)

Beurteilung B 0.1 Die Baugruppe 0.1 ist die ehemalige Spinnerei. Das Industrieensemb-
le am Lorzenkanal besteht aus dem Fabrikgebaude, dem Turbinen-
haus und den ehemaligen Arbeiterhdusern. Das ISOS weist der Fabrik-
anlage eine besonders hohe Bedeutung mit dem Erhaltungsziel A zu.

Modell ISOS
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Das Industrieensemble ist der Landwirtschaftszone zugeteilt und
wird von einer Ortshildschutzzone Uberlagert. Die Grundzonierung
sowie die Uberlagerung bleiben im Rahmen der Revision unveran-
dert. Mit der Ortsbildschutzzone wird dem Erhalt, der Pflege und der
Aufwertung des Ortsteils Rechnung getragen. Dem ISOS-Erhaltungs-
ziel A wird mit der Zonierung entsprochen.

Die Umgebungszone | umfasst das Vorgelande des Fabrikgebdaudes

zwischen der Zufahrtsstrasse und der Lorze. Zusatzlich befindet sich
dort eine kleine Gruinanlage. Die Umgebungszone besitzt das Erhal-

tungsziel a.

Die Umgebungszone | liegt zum Uberwiegenden Teil in der Landwirt-
schaftszone und wird teilweise von der Ortsbildschutzzone Uberla-
gert. Der restliche Teil der Umgebungszone liegt im Wald. Dem ISOS-
Erhaltungsziel a wird mit der Zonierung Rechnung getragen.

Die Umgebungszone Il ist der Strassenabschnitt am Ubergang zu
Hagendorn mit der Gartnerei, der Schule und dem Wiesenland. Es
besitzt das Erhaltungsziel a.

Die Umgebungszone liegt heute in der Zone fur offentliche Bauten
und Anlagen sowie in der Landwirtschaftszone.

Dem ISOS-Erhaltungsziel a wird mit der Zonierung Rechnung ge-
tragen.
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Beurteilung U-Ri Il

Modell ISOS und Zonenplan bestehend

Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen

Beurteilung U-Ri IV

Modell ISOS und Zonenplan bestehend

Beruicksichtigung der
ISOS-Interessen
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Ortsplanungsrevision, Cham
Beilagebericht 1ISOS

Die Umgebungsrichtung I1l gilt als wichtiger Ortsbildvordergrund mit
der Flussebene sowie unuberbautem Wies- und Ackerland. Das ISOS
weist dem Ortsbildvordergrund das Erhaltungsziel a zu.

Die Umgebungsrichtung U-Ri lll liegt heute in der Landwirtschafts-
zone und somit in der Nicht-Bauzone. Im Rahmen der Ortsplanungs-
revision wird die Zonierung beibehalten. Der Ortsbildvordergrund
wird somit weiterhin als Wies- und Ackerland genutzt, womit dem
Erhaltungsziel a mit der Zonierung Rechnung getragen wird. Weitere
Massnahmen sind nicht notwendig.

Die Umgebungsrichtung IV wird als Wiesenland mit Einzelhofen be-
schrieben, als Ubergang zum Talboden der Zivilschutz- und Kléran-
lage. Die U-Ri IV besitzt das Erhaltungsziel a.

Die Umgebungsrichtung ist heute grosstenteils untberbaut, der Land-
wirtschaftszone zugewiesen sowie mit der kommunalen Landschafts-
schutzzone Uberlagert. Die Zonierung wird in der Revision beibe-
halten.

Seit der Festsetzung des ISOS 1999/2000 sind im nordwestlichen Teil
mehrere Uberbauungen entstanden, die den Wohnzonen W2/W3
zugewiesen sind. Eine Umzonung ist nicht vorgesehen. Bei einer
ndchsten Revision des ISOS wird zu beurteilen sein, ob der Perimeter
der Umgebungszone entsprechend der ortlichen Situation verklei-
nert werden soll. Weitere Massnahmen drangen sich im Rahmen der
Ortsplanungsrevision nicht auf.
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3 FAZIT

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurden die im ISOS formulier-
ten Erhaltungsziele zum Ortsbildschutz gepruft. Sie fanden Eingang in
die Uberlegungen zur sachgerechten Zonierung, die den Interessen
des Ortsbildschutzes bestmdglich Rechnung tragen.

Das ISOS wurde damit durch die Gemeinde Cham in der Nutzungs-
planungsrevision stufengerecht bertcksichtigt.

Nicht Gegenstand der Uberlegungen sind die Fragestellungen rund
um die Substanzerhaltung von wichtigen baulichen Zeitzeugen. Dies
ist Sache der kantonalen Denkmalpflege, die dazu ein Inventar der
schitzenswerten Denkmadler sowie das Verzeichnis der geschutzten
Denkmaler fuhrt.
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Auszug kantonaler Richtplan

Berichterstattung

1 GRUNDZUGE DER RAUMLICHEN ENTWICKLUNG

1.1 Bevolkerungsentwicklung

G241
Als Grundlage fur Planungen von Kanton und Gemeinden gilt folgende Verteilung der Bevolkerung
(standige Wohnbevolkerung):

Ort Bevolkerung 2016 Bevolkerung 2040
Cham 16'216 18'600
G22

Die prognostizierten Zahlen zur Bevolkerungsentwicklung sind verbindlich fir die Richt- und
Nutzungsplanung sowie fur die raumwirksamen Tatigkeiten von Kanton und Gemeinden. Die Zahlen
zur Bevolkerungsentwicklung konnen durch Verdichtung innerhalb des bestehenden Siedlungsge-
biets Uberschritten werden.

SUTER * VON KANEL * WILD

Per Ende 2022 leben 17'683 Personen in der Gemeinde Cham (standige Wohnbevolkerung inkl.
Personen in der Landwirtschaftszone).

Die Revision basiert auf dem Grundsatz, dass die Bauzonen nicht pauschal aufgezont werden,
zumal die im Richtplan verankerten Richtwerte zur Bevolkerungsentwicklung bereits mit den be-
kannten Projekten Ubertroffen werden. Der Fokus der Revision liegt deshalb auf dem Qualitats-
erhalt und der qualitativen Siedlungsentwicklung. In den nachfolgend erwahnten Gebieten wird
im Rahmen der Revision das Fassungsvermogen des Zonenplans aufgrund von Ein- und Aufzo-
nungen erhoht (siehe Kap. 2.2). Die Bauzonen sind gemass der kantonalen Bauzonenstatistik
2022 zu rund 97 % bebaut. In mehreren Quartieren mit dlterer Bausubstanz bestehen gemass
der kantonalen Statistik jedoch noch betrachtliche Nutzungsreserven, die im Rahmen der Sied-
lungserneuerung erfahrungsgemass aktiviert werden. Uberdies sieht das neue kantonale PBG
mit dem Instrument der einfachen Bebauungsplane bereits bei Grundstticken mit mehr als
2'000 m? eine bauliche Verdichtung um 20 % vor, womit sich die Personendichte in den Quartie-
ren weiter erhdhen durfte. Die neue Bauordnung erlaubt zudem in den Wohnzonen W 3, W 4,
WA 3, WA 4 und WA 5 eine um 20 % hohere Ausnutzungsziffer fur den Bau von preisgtinstigen
Wohnungen. Offen ist, wieweit diese zusatzlichen Nutzungsmaoglichkeiten durch die Grundeigen-
tumerschaften kunftig beansprucht werden. Das Fassungsvermdgen des Zonenplans entspricht
den kantonalen Vorgaben.



Ortsplanungsrevision, Cham
Beilagebericht zu den kantonalen Richtplanvorgaben

Auszug kantonaler Richtplan

1.2 Beschaftigungsentwicklung

G3.1
Als Grundlage fur Planungen von Kanton und Gemeinden gilt folgende Verteilung der Beschaftigten
(2. und 3 Sektor):

Ort Beschaftigte 2014 Beschaftigte 2040
Cham 9'595 12'700
G3.2

Die prognostizierten Zahlen zur Beschaftigtenentwicklung sind verbindlich fir die Richt- und
Nutzungsplanung sowie fiir die raumwirksamen Tatigkeiten von Kanton und Gemeinden. Die Zahlen
zur Beschaftigtenentwicklung konnen durch Verdichtung innerhalb des bestehenden Siedlungsge-
biets Uberschritten werden.

1.3 Ziele zur Siedlung

G 5.1
Die raumliche Entwicklung findet im bestehenden Siedlungsgebiet statt. Damit nimmt der Boden-
flachenverbrauch pro Einwohnerin und Einwohner tendenziell ab.
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Berichterstattung

Per Ende 2016 arbeiteten 9'831 Personen in der Gemeinde Cham (Erwerbstdtige).

In den Mischgebieten gibt es weiterhin eine zusatzliche Ausnutzungsziffer fur die Erleichterung
von gewerblicher Nutzung. FUr das kantonale Verdichtungsgebiet Stadtler Allmend wird die
Baumassenziffer Uberdies leicht erhoht (bisher BMZ 6 / neu BMZ 7). in diesem Gebiet zeichnet
sich zudem eine bauliche Verdichtung im Rahmen von ordentlichen Bebauungsplanen ab, zumal
hier neu Hochhauser erstellt werden durfen. Das Fassungsvermogen des Zonenplans entspricht
den kantonalen Vorgaben.

Die Gemeinde Cham beansprucht folgende Bauzonenflachen:
total alter Zonenplan (2022) total neuer Zonenplan (2035)

. Einwohner/-innen 17'683 rund 22'000
*  Beschaftigte rund 10'000 rund 12'300
. Bauzonenflache 2773 ha 280.5 ha
. Wohn- und Mischzonen  191.9 ha 193.3 ha
. Arbeitszonen 23.6 ha 23.6 ha
. Einwohner/-innen in

Wohn- und Mischzonen 115 EW/ha 142 EW/ha
. Beschaftigte in

Arbeitszonen 245 B/ha 300 B/ha

Der neue Zonenplan entspricht den kantonalen Vorgaben.
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1.4 Ziele zum Verkehr

G7.1

Der Kanton plant den Verkehr proaktiv mit einem Mobilitatskonzept. Dieses umfasst alle Verkehrs-
arten. Es stimmt die Infrastrukturprojekte im kantonalen Richtplan, die Bevolkerungs- und Beschaf-
tigtenentwicklung und die Siedlungspolitik aufeinander ab. Folgende Punkte sind zu untersuchen:
a. Auswirkungen und Chancen von neuen Formen der Mobilitat;

b. verkehrslenkende und -steuernde Massnahmen zur Glattung der Spitzenstunden;

c. Leistungssteigerung und Ausbaupotential bestehender Infrastrukturen;

d. Vernetzung der Infrastrukturen mit den Nachbarkantonen.
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Berichterstattung

Teil der Gesamtrevision der Ortsplanung ist ebenfalls die Uberarbeitung des gemeindlichen
Richtplans. Der neue Richtplan Verkehr und Strassenrdume besteht aus vier verschiedenen
Richtplankarten (vgl. Mappe Richtplanung):

. Gestaltung von Strassen und Platzen
*  Strassennetz und Parkierung

. Fussverkehr und offentlicher Verkehr
*  Veloverkehr

Uberdies wird das gemeindliche Parkplatzreglement angepasst. Die Ortsplanungsrevision sieht
folgende Massnahmen vor:

. Mit der Eroffnung der UCH wird zugleich das Zentrum gestalterisch aufgewertet und ver-
kehrsberuhigt. Damit wird ein zentraler Grundstein fur die siedlungsvertragliche Neuaus-
richtung der gemeindlichen Mobilitat geschaffen. Die Attraktivitat fur den Fuss- und Velo-
verkehr wird massgeblich fur den innerértlichen Verkehr erhoht.

. Mit dem Neubau des Zimmerberg Basistunnels erfahrt die Gemeinde Cham eine wesentlich
bessere OV-Anbindung an die Zentren Luzern und Zdrich. Damit wird die Voraussetzung ge-
schaffen, dass kiinftig mehr Arbeitspendler/-innen den OV nutzen und der Modalsplit zu-
gunsten der nachhaltigen Mobilitat steigt.

. Die neuen Richtplankarten bezeichnen ein dichteres Wegnetz fur den Fuss- und Velover-
kehr, womit die Infrastruktur fur diese flachen- und ressourcenschonenden Verkehrsmittel
bedarfsgerecht ausgebaut wird.

. In der Stadtler Allmend gelten neu tiefere Parkplatzzahlen, was im Interesse der dort vor-
handenen ausgelasteten Verkehrsinfrastruktur ist.

. Das neue Parkplatzreglement sieht Uberdies zahlreiche Neuerungen zugunsten der flachen-
und ressourcenschonenden Mobilitdt vor (autoarme Nutzungen / tiefere PP-Pflicht in der
Zone A/ Reduktion von Pflichtparkplatzen fur die im Anhang des Reglements bezeichneten
Gebiete mit ungentigender Erschliessungsqualitat / Prazisierung der Vorgaben fur die Er-
stellung von Zweiradabstellanlagen / Schaffung eines angemessenen PP-Angebots fur weite-
re einspurige Fahrzeuge (Motorrader, Mofas, Scooter etc.) zusatzlich zu den Veloabstellplat-
zen / Begrunungspflicht von Aussenparkplatzen).

. In der Bauordnung werden Vorgaben zur Erstellung von Ladestationen fur Elektroautos
erganzt.
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15

G9.2

Ziele zur raumlichen Gliederung

Stadtlandschaft

Bis 2040 finden mindestens 85 % des Bevolkerungs- und Beschaftigtenwachstums in der Stadt-
landschaft statt. Die Gemeinden arbeiten in stadtebaulichen Fragen starker zusammen. Als
Grundlage fur die nachsten Ortsplanungen entwickeln die betroffenen Gemeinden ein gemein-
sames Bild fur die ganze Stadtlandschaft. Neben stadtebaulichen Fragen (wo erhalten, wo
umbauen, wo verdichten) sind Fragen der Freiraumplanung und der Erholung gemeinsam anzu-
gehen. Die Quartiere sind bei den Diskussionen anzuhoren. Der offentliche Verkehr sowie Velo-
und Fussverkehr sind zu starken.

2 SIEDLUNG

2.1

S 1.11

Die Ausdehnung der Bauzonen in den rechtskraftigen Zonenplanen mit Stand Ende 2017 wird als
Siedlungsgebiet im Richtplan festgesetzt. Es wird im Rahmen der nachsten Revision der Nutzungs-
planung um maximal 10 Hektaren erweitert (Arrondierungen). Ausgenommen sind Zonen fir Bauten
und Anlagen des offentlichen Interesses aufgrund eines umfassenden Bedarfsnachweises (maximal
25 Hektaren bis 2040).

Siedlungsgebiet

S 1.1.2
Die Gemeinden sorgen mit entsprechenden Massnahmen fiir die Verfligbarkeit der rechtskraf-
tigen Bauzonen.
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Berichterstattung

Die Gemeinden der Stadtlandschaft haben gemeinsam in mehreren Workshops das «Bild der
Stadtlandschaft» erstellt. Seither haben die Gemeinden eine gemeinsame Geschaftsstelle
mandatiert, welche den regelmassigen Austausch organisiert und gemeinsame Stellungnahmen
koordiniert.

Das «Bild der Stadtlandschaft» ist kompatibel mit der gemeindlichen Ortsplanungsrevision. Die
Anhorung der Quartiere hat in diesem Zusammenhang mehrfach stattgefunden.

In dieser Revision werden ca. 5.6 ha Landwirtschaftsland einer Bauzone zugewiesen. Davon
entfallen rund 4.7 ha auf Bauzonen des &ffentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen. Diese
Einzonungen werden fUr das Heilpadagogische Zentrum und fur Aussensportplatze vorge-
nommen. Diese Nutzungen waren in einer Nichtbauzone zonenwidrig.

FUr Wohn- und Mischzonen wird lediglich rund 0.93 ha Land eingezont. Es handelt sich primar
um Flachen, die kinftig zweckgebunden fur den Bau von preisginstigem Wohnraum zur
Verfugung stehen. Zudem werden einzelne Bauzonenarrondierungen vorgenommen. Beim
Schulhaus Buel wird das Bauzonenland bedarfsgerecht arrondiert. Bei der Klosteranlage
Heiligkreuz erfolgt eine technische Bereinigung des Bauzonenrands. Zudem werden zwei
Gemeinschaftsflachen eingezont. Die Revisionsvorlage entspricht der kantonalen Vorgabe zum
Bauzonenkontingent.

Es bestehen keine grossen Flachenreserven in den Bauzonen, deren Verflgbarkeit erhoht wer-
den musste. FUr die neu eingezonte Flache (Spiess) besteht ein Vertrag, der die Uberbauung des
Areals durch eine Genossenschaft sicherstellt. Weitergehende Massnahmen sind nicht notig.
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S 1.1.3

Die Gemeinden prifen bei der Revision der Nutzungsplanung:

a. Auszonungen von nicht verfugbaren Wohnzonen;

b. Auszonungen von zu gross dimensionierten Arbeitsplatzgebieten;
c. Auszonungen landschaftlich empfindlicher Bauzonen.

S 114
Im Rahmen der nachsten Revision der Nutzungsplanung verzichten die Gemeinden auf substan-

zielle neue Einzonungen. Der Kanton legt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Verteilung der

Arrondierungen auf die einzelnen Gemeinden fest. Bevor die Gemeinden Bauzonen arrondieren,
zeigen sie auf:

a. wie sie ihre Siedlungen nach innen entwickeln;

b. dass an raumplanerisch zweckmassigen Orten arrondiert wird;

c. dass die Gebiete verflig- und erschliessbar sind und dies vertraglich gesichert ist.

S 1.1.5

Ein Abtausch von rechtskraftig eingezonten Bauzonen ist moglich, sofern keine raumplanerischen
Grunde entgegenstehen. Die Umzonung einer Zone des offentlichen Interesses fur Bauten und
Anlagen benotigt einen umfassenden Bedarfsnachweis.

S 1.1.6

Der Kanton setzt Vorranggebiete fir die Arbeitsnutzung fest. In diesen Gebieten ist keine Wohnnut-
zung zulassig (betriebsnotwendige Wohnnutzung ausgenommen). Die Gemeinden priifen die Umzo-
nung von heutigen Arbeitszonen zu Industrie- und Gewerbezonen.
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Berichterstattung

Es werden keine Flachen ausgezont. Die aktuelle Bauzonenstatistik des Kantons zeigt, dass in der
Gemeinde Cham lediglich 3.5 % der Bauzonen unuberbaut sind. Auszonungen sind nicht not-
wendig, da die Bauzonen nicht Uberdimensioniert sind. Der Vertrag mit der Genossenschaft
stellt sicher, dass das neu geschaffene Bauland nicht gehortet wird.

Siehe vorgehende Erlauterungen.

Es sind keine namhaften Arrondierungen vorgesehen. Die Zonen zur Erfullung 6ffentlicher Auf-
gaben werden nicht verkleinert, sondern bedarfsgerecht erweitert.

Fur die Stadtler Allmend wird seit Jahren eine Entwicklung in Richtung raumlich hochwertiges,
dichtes Arbeitsplatzgebiet angestrebt. Dazu dient auch der Quartiergestaltungsplan aus dem
Jahr 2011. Im Raumentwicklungskonzept von 2021 ist die Stadtler Allmend als funktionales Zen-
trum ausgewiesen. In jungerer Zeit konnten verschiedene, grosse Buronutzungen geplant resp.
realisiert werden. Eine Industrie- und Gewerbezone wurde der angelaufenen Entwicklung wider-
sprechen.

Die Umzonung von Arbeitszonen zu Industrie- und Gewerbezonen wurde gepruft. Die Gewerbe-
zone und der Bebauungsplan fur die Fensterfabrik in Hagendorn sind auf einen Produktions-
betrieb ausgerichtet und sichern den Produktionsstandort. Eine Umzonung ist nicht nétig, da der
rechtskraftige Bebauungsplan projektspezifische Festlegungen enthalt. Im Gebiet Stadtler
Allmend verfolgt die Gemeinde gemass dem REK und dem behdérdenverbindlichen Quartierge-
staltungsplan das Ziel, das Gebiet als Dienstleistungsstandort aufzuwerten. Hier ist keine
Umzonung in eine Industrie- und Gewerbezone vorgesehen, da dies den kommunalen Zielen
entgegenstehen wurde. Die Arbeitsplatzzone Langacher wurde hinsichtlich der angesiedelten
Betriebe und Branchen analysiert. Aufgrund der bestehenden Dienstleistungsbetriebe wird auf
die Zuweisung der Arbeitszone in eine Industrie- und Gewerbezone verzichtet. Bestehende
Dienstleistungsnutzungen wirden sonst zonenwidrig.
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S 1.1.7

Der Kanton fihrt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine Arbeitszonenbewirtschaftung ein.
Diese zeigt fur die Arbeitszonen auf:

a. die Verfliigbarkeit der Flachen;

b. das Potenzial fir Verdichtung;

c. die Verfugbarkeit von Industrie- und Gewerbeflachen.

2.2 Kerngebiete

S 1441

Die Gemeinden unterstitzen mit planerischen Massnahmen die Attraktivitat ihrer Kerngebiete
(Einkaufen, offentliche Platze, architektonische Qualitat). Der Kanton tragt mit der Gestaltung
des Strassenraums der Kantonsstrassen zur Attraktivitat bei.

23 Gebiet mit raumplanerischem Koordinationsbedarf

S 1.6.1

In Gebieten mit raumplanerischem Koordinationsbedarf fihren die Gemeinden vertiefte Studien
zur zukunftigen Entwicklung durch. Die Resultate fliessen in die Revision der Nutzungsplanungen
ein. Der Kanton sowie die betroffene Bevolkerung sind einzubeziehen. Dies betrifft insbesondere
folgende Gebiete:

Nr. Gemeinde Ortsbezeichnung
4  Oberageri, Kanton Franzenmatt, Seematt, Kirchmatt
S 1.6.2

Die Gemeinden stimmen ihre Nutzungsplanung frihzeitig mit den Nachbargemeinden ab.
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Berichterstattung

Die Arbeitszone ist vollstandig verfugbar. Die Bauzonenstatistik des Kantons zeigt auf, dass ca.
2.5 ha (ca. 10 %) noch undberbaut sind. Die Studie fur Potenzialstandorte fur Hochhauser hat
die Stadtler Allmend als geeigneten Standort aufgezeigt. Dadurch wird das Potenzial fur die
Verdichtung der Arbeitszone erhéht.

Das Projekt Autoarmes Zentrum (AAZ) wurde gestartet. Zum Uberarbeiteten Siegerprojekt fand
im Marz 2023 eine Mitwirkung statt. FUr das Jahr 2024 ist eine vertiefte Betrachtung der zentra-
len, offentlichen Platze geplant: In Zusammenarbeit mit Grundeigentimerschaften, Anrainer/-
innen und weiterer interessierter Kreise sollen die Rahmenbedingungen fur eine Umgestaltung
geklart werden. Danach folgt ein Projekt zur Umgestaltung unter Einbezug der Offentlichkeit.

Zudem werden in der Bauordnung neue Regelungen geschaffen, die die gewerblichen Nutzun-
gen in den Erdgeschossen der Kernzonen unterstitzen und eine publikumsfreundliche Umge-
bungsgestaltung mit Bezug zum 6ffentlichen Raum fordern.

Das REK wurde im Entwurfsstadium allen Nachbargemeinden personlich vorgestellt. WidersprU-
che zwischen den gemeindlichen Planungen konnten nicht festgestellt werden. Es wurden unter-
geordnete Anderungen vorgenommen. Zur offentlichen Vernehmlassung wurden die Gemein-
den zudem eingeladen.

Die Nachbargemeinden werden eingeladen, im Rahmen der 6ffentlichen Auflage zu den kommu-
nalen Planungsinstrumenten Stellung zu nehmen, womit die Koordination sichergestellt wird.
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24 Siedlungsbegrenzung

$21.3

Der Richtplan lasst den Gemeinden folgenden Spielraum bei der Arrondierung von Bauzonen
entlang der Siedlungsbegrenzungslinien:

a. sind die Linien ausgezogen, besteht kein Handlungsspielraum;

b. sind die Linien gestrichelt, besteht ein Spielraum von 1 bis 2 Bautiefen.

2.5 Einkaufszentren und Fachmarkte (alt) /
Verkehrsintensive Einrichtungen

S 4.1 Definition

Als verkehrsintensive Einrichtungen VE gelten Einkaufs- und Freizeitanlagen mit mehr als
7500 m? Verkaufs- bzw. Nutzflache oder mehr als 500 Parkplatzen oder mehr als 3000 Bewe-
gungen pro Tag (an mindestens hundert Tagen pro Jahr).

S$4.2 Standorte

Eine verkehrsintensive Einrichtung braucht keinen Richtplaneintrag, wenn sie innerhalb des Peri-

meters «VE ohne Richtplaneintrags liegt oder rechtmassig bewilligt ist. Falls der Standort ausser-

halb geplant ist, braucht es einen Eintrag im Richtplan.
S$4.3 Mobilitatsmanagement

Die Gemeinden fordern im Rahmen der nachfolgenden Planungen fir verkehrsintensive Einrich-
tungen ein umfassendes Mobilitatsmanagement.

SUTER * VON KANEL * WILD

Berichterstattung

Der Kanton hat zu den Siedlungsrandern ein Arbeitsdokument erstellt. Die entsprechenden Fla-
chen wurden gepruft. Auf eine Einzonung fur baurechtswidrig erstellte Anlagen am Siedlungs-
rand wird im Grundsatz verzichtet. Drei Flachen werden jedoch neu einer Bauzone zugewiesen,
jedoch mit einem Bauverbot belegt. Da es sich um private Freirdume handelt, ist eine Zone OelE
nicht moglich.

In den Mischzonen und in der Stadtler Allmend sind grossere Verkaufsbetriebe weiterhin nur mit
einem Bebauungsplan erlaubt (siehe BO).
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2.6 Siedlungsqualitat

S 5.1.1

Die Gemeinden sorgen fir eine den Bedirfnissen der Bevolkerung entsprechende Siedlungsqua-
litat (Ortsbild, Qualitat der Architektur, Umgebungs- und Freiraumgestaltung, Erschliessung und
Parkierung).

S$5.1.2

Die Gemeinden stérken in den Zentrumgebieten die ortsbaulichen Qualitaten. Dazu ergreifen
sie Massnahmen beispielsweise fur die Verbesserung der Wege fur den Langsamverkehr, das
Schaffen und Beleben neuer offentlicher Freirdaume sowie die Gestaltung der Strassenraume.

SUTER * VON KANEL * WILD

Berichterstattung

In der Bauordnung gibt es diverse Bestimmungen, mit welchen die Siedlungsqualitaten verbes-
sert werden.

*  Ortsbildschutz: BsV1/ BsV2 / Weilerzone / Ortsbildschutzzone / Einordnung

*  Qualitat der Architektur: Bestimmungen zur Einordnung, Dach- und Fassadengestaltung

*  Ausfuhrliche Bestimmungen zur Umgebungsgestaltung und Siedlungsokologie

. Freiraumgestaltung: Gemeinschaftliche Freiflachen und Gemeinschaftsraume

. Anpassung Parkierungsreglement

*  Verkehrspolitische Ziele und Netzgestaltung im kommunalen Richtplan zur Férderung einer
nachhaltigen Verkehrsentwicklung.
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2.7 Dichte der Siedlung

$5.21

Die Gemeinden stellen bei der Revision der Nutzungsplanung sicher, dass die Grundnutzung bei
den Haltestellen der Stadtbahn und bei Bushaltestellen mit grosser Nachfrage genugend hohe
Dichten zulasst.

§5.2.2

Die Gemeinden prufen bei der Revision der Nutzungsplanung die heutigen Ausnutzungsziffern
ihrer Bauzonen. Sie achten auf eine sinnvolle Abstufung der Dichten zwischen benachbarten
Zonen. Bei Bedarf legen sie in den kantonalen Verdichtungsgebieten Mindestdichten fest.

SUTER * VON KANEL * WILD

Berichterstattung

Bei den Haltestellen der Stadtbahn Bahnhof Cham, Alpenblick und Rigiblick (Stadtler Allmend)
sind bereits heute gentigend hohe Dichten vorhanden.

Die Vorarbeiten fur eine Mobilitatsdrehscheibe beim Bahnhof Cham sind auf Kurs. In Vorgespra-
chen hat die SBB stets den Standpunkt vertreten, am Standort Cham keine Immobilienentwick-
lung anzustreben. Seit Herbst 2023 ist die SBB nun dennoch interessiert daran und fuhrt aktuell
eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsabschdtzung durch. Dazu bedarf es einer vertieften
stadtebaulichen Studie. Die SBB und die Gemeinde arbeiten in diesem Projekt zusammen. Das
Ergebnis der SBB (Entscheid fur oder gegen Immobilienentwicklung) wird per Herbst 2024 erwar-
tet. Entscheidet sich die SBB fur eine Arealentwicklung, wird fur das Areal ein ordentlicher Be-
bauungsplan erstellt. In diesem Verfahren wird auch zu prifen sein, ob der Zonenplan in diesem
Bereich an die Projektabsichten angepasst werden muss, was im Rahmen einer nachgelagerten
Teilrevision erfolgen wirde. Auf eine Aufzonung des Gebiets wird im Rahmen dieser Revision
verzichtet, da zuerst die quantitativen Rahmenbedingungen und die qualitativen Ziele definiert
werden mussen.

Die an das Bahnhofsareal angrenzenden Gebiete sind grossmehrheitlich der Kernzone zugeteilt
und mit der Ortsbildschutzzone Uberlagert. Eine generelle Aufzonung der Grundstlcke ohne
entsprechende Qualitatssicherung ist aus raumplanerischer Sicht nicht sachgerecht. Mit Bebau-
ungsplanen bleibt eine Verdichtung mdéglich, wobei auch die Vorgaben des ISOS in die Interes-
senabwagung einzubeziehen sind.

Die Ausnutzung der bestehenden Bauzonen wurde Uberprift und situationsbezogen leicht an-
gepasst. Die Ausnutzungsziffer wurde insbesondere um das Attikageschoss erhoht, welches mit
dem neuen PBG zur Ausnutzung hinzugezahlt wird. Mit Ausnahme der Aufzonungen zur Forde-
rung von preisgunstigem Wohnraum wird auf pauschale Aufzonungen im Interesse eines quali-
tatsorientierten Wachstums verzichtet.

Es werden keine Mindestdichten festgelegt, da im Rahmen der laufenden Bautatigkeit das zu-
lassige Nutzungsmass gemass BO voll ausgeschdpft wird. Daher besteht kein Handlungsbedarf
fur eine Regelung.
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§$5.2.3

In den Gebieten fir Verdichtung ist eine erhohte Ausnitzung zulassig. Die Gemeinden fuhren vor
einer Umzonung mit Erhohung der Ausniitzungsziffer fir grossere Teilgebiete oder das Gesamt-
gebiet ein qualifiziertes stadtebauliches Variantenstudium durch. Das Verfahren setzt sich mit
mindestens folgenden Punkten auseinander:

a. Stadtebau, Nutzungsart, -verteilung und -mass;

b. Erschliessung (MIV, ov, Lv, Mobilitatsmanagement, Energieversorgung);

c. Freiraum und landschaftliche Einbettung.

Im Rahmen des Variantenstudiums prifen die Gemeinden auch die Umnutzung von Arbeits- zu
Misch- oder Wohnzonen.

Die Gemeinden sichern die Qualitaten des stadtebaulichen Verfahrens grundeigentimerverbind-
lich im Zonenplanverfahren.

Die Ausnutzungsziffern gelten als Richtwerte, eine Abweichung davon ist gestiitzt auf die stadte-
baulichen Studien zulassig:

a. Gebiete fur Verdichtung I: Ausnutzungsziffer bis 2;

b. Gebiete fir Verdichtung II: Ausnitzungsziffer bis 3,5.

SUTER * VON KANEL * WILD

Berichterstattung

Der grosste Teil des kantonalen Verdichtungsgebiets in Cham wurde jungst beplant oder bebaut.
FUr das Areal Pavatex Sud wurde die (sehr hohe) Dichte mittels eines Studienauftrags, als Grund-
lage fur einen Bebauungsplan, ermittelt. In der Revision wird die neue Zone WA Pavatex geschaf-
fen (WAPex 16st WASD ab). Fur die WASDb galt bis anhin eine Baumassenziffer von 4.0 mit funf
Vollgeschossen. Neu gelten hdhere Werte, womit an geeigneter Lage die Siedlungsentwicklung
nach innen erleichtert und geférdert wird.
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2.8 Natur im Siedlungsgebiet

§$5.3.1

Kanton und Gemeinden sorgen fur okologische Ausgleichsflachen auch in der Siedlung. Sie

achten auf die naturnahe Umgebungsgestaltung. Dazu konnen sie:

a. im Rahmen von Sondernutzungsplanen Regelungen fur die naturnahe Umgebungsgestaltung
aufnehmen;

b. in der Bauordnung die notwendigen Bestimmungen aufnehmen.

§$5.3.2

Der Kanton und die Gemeinden gestalten und pflegen ihre Grundstiicke naturnah. Bei Sport-,
Spiel- und Parkanlagen sind unter anderem die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer zu
beriicksichtigen.

2.9 Offentliche Plitze, Zugang zu den Naherholungsgebieten

S$5.4.1

Die Gemeinden und der Kanton sorgen fir attraktive Naherholungsmoglichkeiten im Siedlungsge-
biet. Sie fordern den Zugang und Erholungswert der offentlichen Platze und sichern den direkten
und fussgangerfreundlichen Zugang in die Naherholungsgebiete. Aus jeder Siedlung sollten die
Naherholungsgebiete schnell und gefahrlos erreichbar sein.

2.10 Zonen mit speziellen Vorschriften fiir historisch wertvolle
Gebdude und Anlagen

S 6.1.1
Die Gemeinden konnen Zonen mit speziellen Vorschriften bezeichnen, um folgende historisch
wertvolle Gebaude und Anlagen mit ihrer Umgebung zu erhalten und zu entwickeln:

Nr. Gemeinde Ortsbezeichnung Planquadrat

8 Cham Kraftwerk Untermuhle H5

SUTER * VON KANEL * WILD

Berichterstattung

Es werden mehrere neue Bestimmungen geschaffen, um die Natur im Siedlungsgebiet zu for-
dern:

. Umgebungsgestaltung und Siedlungsdkologie

*  Gemeinschaftliche Freiflachen

. Forderung okologischer Ausgleich

Zudem werden im Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Massnahmen formuliert, mit welchen
die Okologie im Siedlungsgebiet geférdert wird (vgl. Mappe LEK).

Die Gemeinde hat ein Freiraum- und Sportanlagenkonzept 2040 erarbeitet (siehe weitere Beila-
gen). Die Bauordnung stellt sicher, dass in den Zonen des 6ffentlichen Interesses fur Erholung
beziehungsweise fur Freihaltung auch naturnahe Flachen entstehen.

Die Gemeinde hat ein Freiraum- und Sportanlagenkonzept 2040 erarbeitet (siehe weitere Beila-
gen). Die Inhalte sind in das LEK eingeflossen.

Der neue Richtplan Verkehr stellt sicher, dass die entsprechenden Anlagen in das Fuss- und
Veloweegnetz eingebunden sind.

Das Kraftwerk Untermuhle liegt in der Landwirtschaftszone, zudem wird der Gewasserraum aus-
geschieden. Das Kraftwerk ist standortgebunden und somit in der Landwirtschaftszone zulassig.
Eine Spezialbauzone ist nicht erforderlich.

14



Ortsplanungsrevision, Cham
Beilagebericht zu den kantonalen Richtplanvorgaben

Auszug kantonaler Richtplan Berichterstattung

2.11 Denkmalpflege und Archdologie

Die Bauordnung trifft dazu folgende Regelungen:

. Ortsbildschutzzone
S 711 *  Zone archdologische Fundstatten
Kanton und Gemeinden pflegen und erhalten die typischen Zuger Ortsbilder, die Denkmaler und  Die historischen Verkehrswege sind im Planungsbericht zum Verkehrsplan thematisiert.
Kulturguter sowie die historischen Verkehrswege.

S71 Planungsgrundsatz

S 7.2 Ortsbildschutzgebiete Siehe Beilagebericht zum ISOS und entsprechende Kapitel im Planungsbericht.

§$7.22

Die Gemeinden bezeichnen bei der Revision der Zonenplane die genaue Abgrenzung der Orts-
bildschutzgebiete und legen die notwendigen Schutzbestimmungen fest. Dazu arbeiten sie mit
dem Amt fur Denkmalpflege und Archaologie zusammen.

§$7.23
Die Gemeinden und der Kanton ziehen das Inventar der schutzenswerten Ortsbilder der Schweiz
(ISOS) als Planungshilfe bei.

s7.3 Archéologische Fundstatten Die archéologischen Fundstatten sind gestutzt auf die Angaben des ARF im Zonenplan einge-
zeichnet.

$7.31

Die archaologischen Fundstatten werden festgesetzt. Dazu gehoren namentlich die drei

UNESCO-Weltkulturerbestatten «Sumpfs, 1Oterswil Insel Eieleny und tRiedmatts, Gemeinde Zug.

Die Gemeinden ubernehmen bei der Revision der Nutzungsplane die neuen archaologischen

Fundstatten.

S7.5 Historische Verkehrswege Die historischen Verkehrswege sind in die raumlichen Uberlegungen des REK eingeflossen. Der
Richtplan Verkehr enthalt zu den historischen Verkehrswegen zudem eine Festlegung.

$7.5.1

Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz dient als eine Grundlage bei der
Planung und Projektierung von Vorhaben und ist in der Interessenabwagung zu berucksichtigen.

SUTER * VON KANEL * WILD 15
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212 Offentliche Bauten und Anlagen

$9.1 Planungsgrundsatze Der Richtplan stellt die hinreichende Erschliessung der offentlichen Bauten und Anlagen sicher

(siehe Richtplandokumentation).
§$9.1.2
Offentliche Bauten und Anlagen sind gut mit dem offentlichen Verkehr sowie Velo- und Fuss-
wegen zu erschliessen.

2.13  Preisguinstiger Wohnraum

S 10.1 Grundsatze Siehe dazu:
*  Vorgaben zur Bebauungsplanpflicht in der Bauordnung
$ 10.1.1 *  Vorgaben zu den Preisglnstigen Nutzungen in der Bauordnung
Kanton und Gemeinden unterstutzen die Schaffung und den Erhalt von Miet- und Eigentumswoh-
nungen als preisgunstigen Wohnraum. Dazu unterstiitzen sie unter Berilicksichtigung der Inter- Neben den bereits vorgesehenen Massnahmen in der Bauordnung lauft auch ein Projekt, in dem

essen der Grundeigentimerinnen und Grundeigentimer u.a.:

a. die Forderung des preisgunstigen Wohnraums bei Arrondierungen der Bauzonen;

b. die Verwendung von eigenen Grundstiicken (Selbstverpflichtung);

c. das Fordern einer aktiven Landpolitik des Gemeinwesens;

d. das vorgangige Festlegen von Anteilen fir preisgunstigen Wohnraum bei Umzonungen, welche

die Gemeinde Cham weitergehende Massnahmen pruft. Dabei geht es neben der Bereitstellung
von mehr preisgunstigem Wohnraum auch um die Frage, wie kunftig mehr Personen mit Bedarf
Zugang zu preisgunstigem Wohnraum erhalten.

eine Mehrnutzung zulassen;
e. den Verzicht auf Teile des vorgegebenen Gewerbeanteils zugunsten preisgunstigen Wohn-
raums in Mischzonen.

3 LANDSCHAFT

3.1 Landwirtschaft

Die Bezeichnung der Fruchtfolgeflachen (FFF) im Zonenplan ist nicht zweckmdssig, zumal sich die
Beurteilung der FFF beziehungsweise deren Lage andern kann und die Lesbarkeit des Zonen-
plans erschwert wird. Uberdies handelt es sich nicht um eine Festlegung, welche durch die
Stimmbevodlkerung der Gemeinde Cham getroffen wird, sondern um einen Sachplan. Mass-
gebend sind daher die Eintrage im kantonalen GIS.

L11 Landwirtschaftsgebiete und Fruchtfolgeflachen
B2

Die Gemeinden ubernehmen die ausgewiesenen FFF in ihre Nutzungsplane. Bei Bauten und
Anlagen ausserhalb der Bauzonen sind die FFF zu schonen.

SUTER * VON KANEL * WILD 16



Ortsplanungsrevision, Cham
Beilagebericht zu den kantonalen Richtplanvorgaben

Auszug kantonaler Richtplan

12 Gebiete fiir die {iber die innere Aufstockung hinausgehende Landwirtschaft

(bodenunabhangig)

L1241

In der Stadt-, der Zwischen- oder der Kulturlandschaft konnen die Gemeinden Landwirtschafts-
zonen fur die bodenunabhangige Landwirtschaft oder fur den produzierenden Gartenbau
ausscheiden. Es muss ein konkretes Projekt vorliegen. Die Gemeinden zeigen auf, wie diese
Zonen mit folgenden Interessen abgestimmt sind:

a.
b.
c.

Bestehende Erschliessung (Verkehr, Wasser, Abwasser und Energie);

Immissionen (Luft und Larm) auf Wohngebiete;

Schutz des Landschafts- und Ortsbildes (BLN, Naturschutz-, Landschaftsschongebiete, See-
und Flussuferbereiche, Waldrandlagen);

. Schutz von Kulturgutern und Denkmalern;
. Fruchtfolgeflachen (FFF).

L13 Gebiete fiir Reitsportanlagen

L 1.3.1
Fir die Ausscheidung von tibrigen Zonen mit speziellen Vorschriften fur Reitsports (UeRS) in
den kommunalen Zonenplanen gelten folgende Planungsgrundsatze:

a.
b.

Zonen fiir Reitsport missen einen ortlichen Bezug zu Siedlungen aufweisen.

Die Zone ist gut erreichbar und erschlossen. Es steht fur die Parkierung von Fahrzeugen und
Anhanger ausreichend Platz zur Verfugung.

. Der Standort der Zone integriert in erster Prioritat bestehende landwirtschaftliche Bauten und

Anlagen, welche nicht mehr fir die Landwirtschaft benotigt werden. In zweiter Prioritat kann
ein Reitbetrieb auf bestehende zonenfremde Bauten und Anlagen zuriickgreifen. Eigentliche
tNeubausiedlungen fir Reitsportbetriebes sind ausgeschlossen.

. Neue Bauten und Anlagen gliedern sich gut in Orts- und Landschaftsbild ein. Sie berucksichti-

gen die bestehende landwirtschaftliche Bausubstanz und -typologie.

. Es liegen ein Bedarfsnachweis sowie ein Betriebskonzept vor.

SUTER * VON KANEL * WILD

Berichterstattung

Die Gartnerei Arnold in Hagendorn hat ein Schreiben eingereicht mit der Anmeldung weiterer
Bewirtschaftungsabsichten. Gestutzt auf diesen Antrag wurde die Fldche einer Nichtbauzone mit
speziellen Vorschriften Gartnerei zugeteilt. Der Kanton hat die Genehmigungsfahigkeit der neuen
Bestimmung in Frage gestellt. Auf die Nichtbauzone mit speziellen Vorschriften Gartnerei wird
daher verzichtet, zumal der heutige Betrieb zonenkonform ist und gestutzt auf Art. 37 RPV im
Rahmen der inneren Aufstockung zusatzliche Gewachshduser erstellt werden kdnnten, in denen
bodenunabhangig produziert werden darf. Sofern die bundesrechtlichen Rahmenbedingungen
fUr einen zukunftsfahigen Betrieb nicht ausreichen, ist die Zonierung nachgelagert an die laufen-
de Ortsplanungsrevision durch die Gemeinde und den Kanton neu zu beurteilen.

Es sind mehrere Antrage gestellt worden fur die Erweiterungen der Zone fur Reitsportanlagen.
Gestutzt auf die kantonale Vorprufung wurden die eingereichten Betriebskonzepte Uberarbeitet
und die fur den Reitsport vorgesehenen neuen Zonenflachen verkleinert.

17



Ortsplanungsrevision, Cham
Beilagebericht zu den kantonalen Richtplanvorgaben

Auszug kantonaler Richtplan

3.2 Weiler
L3.2 Weilerzonen
L3.21

Die Gemeinden konnen an diesen Standorten Weilerzonen (keine Bauzonen) in ihren Nutzungs-
planen ausscheiden, um die Kleinsiedlungen zu erhalten und massvoll weiterzuentwickelin. Der
Perimeter der Weilerzone ist eng zu fassen. Folgende Kriterien sind einzuhalten:

a.

je kleiner der Weiler ist, desto geringer sind die baulichen Entwicklungsmoglichkeiten (Umnut-
zungen, Ersatzbauten);

b. keine erheblichen Neuerschliessungen und Parkplatze;

. keine neuen publikumsintensiven oder sonst storenden Gewerbe;
. Neue Bauten in Weilerzonen sind unzulassig, soweit sie nicht fiir die landwirtschaftliche

Bewirtschaftung notig, standortgebunden oder aus ortsbildschitzerischen Grinden zwingend
sind.

Die baulichen Veranderungs- und Entwicklungsmaglichkeiten in den Weilern Breiten/Breit-

feld (P 5) und Bibersee (G 7) beschranken sich auf die rechtsgultigen kommunalen Richt- und
Nutzungsplane. Die baulichen Moglichkeiten diirfen auch im Rahmen zukinftiger Anderungen in
der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung nicht ausgedehnt werden.

L3.2.2
Fir die Ausscheidung einer Weilerzone und die entsprechenden Bestimmungen in der kommu-
nalen Nutzungsplanung erstellt die Gemeinde einen Bericht. Dieser zeigt mindestens:

a.
b.
c.

den gewahlten Perimeter;

die moglichen Nutzungen innerhalb der Zone;

die notwendigen Schutzbestimmungen fir den Erhalt der Siedlungs- und Baustruktur des
Weilers und seiner Umgebung;

. die Erschliessung mit Abwasser, Strassen, Energie und Wasser;
. die Aufteilung der Kosten fiir alifallig notwendige Erschliessungen.

Die in den Weilerzonen geschaffenen Kapazitaten sind bei der Festlegung der zulassigen
Bauzonengrosse zu beriicksichtigen.

SUTER * VON KANEL * WILD

Berichterstattung

Siehe ausfuhrliche Erlauterungen im separaten Beilagebericht.
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33 Wald
L4.1 Planungsgrundsatze
L4.1.1

Der Wald wird grundsatzlich multifunktional genutzt. In einzelnen Waldgebieten bezeichnet der
Richtplan Vorrangfunktionen. In diesen Waldern Uberwiegen Aufgaben wie besondere Schutz-
funktionen gegen Naturgefahren, besondere Naturschutzfunktionen oder besondere Erholungs-
funktion. Bei Uberlagerungen von mehreren besonderen Waldfunktionen gelten folgende Priori-
taten:

a. Walder mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren;

b. Walder mit besonderer Naturschutzfunktion und Naturschutzgebiete im Wald;

c. Walder mit besonderer Erholungsfunktion.

L4.4 Walder mit besonderer Erholungsfunktion

L4.4.2

Die intensivere Freizeit- und Erholungsnutzung im Wald soll konzentriert an dafur geeigneten,
wenig sensiblen und gut erschlossenen Orten stattfinden. Dafiir geeignete Walder werden als
Wald mit besonderer Erholungsfunktion festgesetzt.

Hier bewilligt der Kanton gestiitzt auf konzeptionellen Uberlegungen iber die Grundausstattung
hinausgehende Erholungseinrichtungen. Die Erholungskonzepte sind von Gemeinden und Kanton
zu genehmigen. Fur das Erstellen dieser Erholungseinrichtungen ist das Einverstandnis der Wald-
eigentimerinnen oder Waldeigentimer erforderlich.

SUTER * VON KANEL * WILD

Berichterstattung

Im LEK sind Massnahmen zur ¢kologischen Vernetzung mit Bezug zu den Waldern sowie zu den
Waldrandern und Waldgebieten aufgefuhrt. Das LEK wird zusammen mit der Richt- und Nut-
zungsplanung zur informellen Mitwirkung offentlich aufgelegt.

Im LEK sind Massnahmen zur ¢kologischen Vernetzung mit Bezug zu den Waldern sowie zu den
Waldrandern und Waldgebieten bezeichnet (vgl. Mappe LEK).
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3.4 Naturschutzgebiete und Naturobjekte
L5.1 Kantonale Naturschutzgebiete

L5.1.1

Der Kanton sichert den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der kantonalen Naturschutz-
gebiete. Damit tragt er zum langfristigen Uberleben von gefahrdeten Arten und Lebensgemein-
schaften bei.

L5.3 Naturobjekte

L5.3.1
Kanton und Gemeinden erhalten die wertvollen Naturobjekte. Dazu treffen sie die notwendigen
Massnahmen (Vereinbarung, Schutzverordnung).

35 Wildtierkorridore und Bewegungsachsen

L6.3 Kleinraumige Korridore

L 6.3.1
Die Gemeinden sorgen bei ihren Aufgaben fir die Freihaltung von kleinraumigen Korridoren.

L6.3.2

Die okologischen Ausgleichsmassnahmen zur Umfahrung Cham-Hiinenberg bewahren die klein-
raumige Vernetzung des Stadtlerwaldes zum Lorzenraum und zum Raum Grindel/Blegi (Unter-

fuhrung Baregg/Blegi). Die Gemeinde Cham stimmt Arrondierungen im Gebiet Oberwil /Cham-
Nord 01 auf den kleinraumigen Korridor Stadtlerwald/Lorzenlauf ab.

SUTER * VON KANEL * WILD

Berichterstattung

Die kantonalen Naturschutzgebiete sind bereits im Zonenplan aufgefuhrt. Die entsprechenden
Naturschutzzonen wurden aufgrund der kantonalen Teilrevision der Naturschutzzonen ange-
passt.

Das gemeindliche Inventar wurde aktualisiert. Es wird zusammen mit der Richt- und Nutzungs-
planung 6ffentlich aufgelegt.

Im LEK sind Uberlegungen sowie Massnahmen zu den kleinrdumigen Korridoren bezeichnet.
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Auszug kantonaler Richtplan

3.6 Landschaft

L71 Landschaftsschongebiete

L71.2

Die Landschaftsschongebiete Uberlagern das Landwirtschaftsgebiet und den Wald. Der Kanton

und die Gemeinden fordern die okologische Aufwertung, die Vernetzung und den besonderen

Charakter dieser Gebiete mittels:

a. Erarbeiten und Finanzieren von Landschaftsentwicklungskonzepten (LEK);

b. Erlass von Landschaftsschutzzonen fir besonders zu schitzende Landschaften;

¢. Erhalten der Naturobjekte;

d. Abschliessen von freiwilligen Vertragen mit Bewirtschaftenden fur okologische Aufwertungen
(Hochstammobstbaume, Hecken und Feldgehdlze, Waldrander, weitere okologische Aus-
gleichsflachen).

L71.3

Kanton und Gemeinden achten bei der Bewilligung von Bauten und Anlagen auf die landschaft-

liche Eingliederung. Dabei braucht es im Einzelfall eine Interessenabwagung zwischen den land-
schaftlichen Anliegen und den Ansprichen der anderen Nutzungsinteressen, insbesondere der

Landwirtschaft.

3.7 Gewasser

L8.1 Fliessgewasser

L8.1.1

Der Kanton und die Gemeinden verbessern die Qualitat der Bache und Flisse als Lebensraum
von Tieren und Pflanzen sowie als Erholungsraum der Menschen. Sie setzen sich fir eine
Erhohung der Restwassermengen ein und machen die Bache durchgangig fur Fische und andere
Wassertiere.

L8.1.2

Kanton und Gemeinden fordern die Hochwassersicherheit und die okologische und landschaft-
liche Aufwertung durch den Unterhalt der Gewasser, mit raumplanerischen Massnahmen und
durch Renaturierung.
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Berichterstattung

Die gemeindliche Landschaftsschutzzone wurde im Rahmen der Revision Uberprift. Sie wird dort

ausgeweitet, wo der Landschaftsschutz ein starkeres Gewicht haben soll.

Die bundesrechtlichen Anforderungen zur Okologie und zum Hochwasserschutz wurden bei der

Ausscheidung der Gewdsserraume berucksichtigt.
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Auszug kantonaler Richtplan

L8.2 Offentliche Gewasser

L8.21
Die offentlichen Gewasser sind festgesetzt.

L8.3 Seen

L8.3.1

Kanton und Gemeinden unterstitzen im Siedlungsgebiet die Anliegen, den See fiir Erholung,
Freizeit und Sport attraktiv zu gestalten. Dazu gehoren gute Verbindungen vom Seeufer zu den
dahinter liegenden Freiflachen.

L8.3.2
Ausserhalb der Siedlungsgebiete halten Kanton und Gemeinden die Seeufer grundsatzlich fir die
Interessen von Natur und Landschaft frei.

L 8.4 Gewasserraum

L8.4.1

Die Gemeinden legen den Gewasserraum fir Fliessgewasser und stehende Gewasser innerhalb
und ausserhalb der Bauzone im Rahmen der Ortsplanungsrevisionen, erstmals bis spatestens
Ende 2025 fest.

L8.4.2

Bis zur erstmaligen Festlegung des Gewasserraums gelten die Ubergangsbestimmungen des
Bundes.
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Berichterstattung

Die Gewasserraume sind im Zonenplan bezeichnet. Die Gewasserrdume sind in den detaillierten
Planen aufgezeigt. Der separate Planungsbericht gibt Auskunft Uber die Herleitung der Gewads-
serraumbreiten im Sinne der bundesrechtlichen Vorgaben.

Die Gewasserraume sind im Zonenplan bezeichnet. Die Gewasserrdume sind in den detaillierten
Planen aufgezeigt. Der separate Planungsbericht gibt Auskunft Uber die Herleitung der Gewas-
serraumbreiten im Sinne der bundesrechtlichen Vorgaben.

Die Gewasserraume sind im Zonenplan bezeichnet. Die Gewasserrdume sind in den detaillierten
Planen aufgezeigt. Der separate Planungsbericht gibt Auskunft Uber die Herleitung der Gewas-
serraumbreiten im Sinne der bundesrechtlichen Vorgaben.
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Auszug kantonaler Richtplan Berichterstattung

L8.4.3
Die Sicherung des Gewasserraums erfolgt mit Gberlagernden Zonen nach dem kantonalen
Planungs- und Baugesetz.

L8.4.4
Die Gemeinden legen den Gewasserraum mindestens fir jene Gewasser fest, die auf der Landes-
karte 1:25'000 (swissTLM3D) verzeichnet sind.

L8.45
Der Kanton und die Gemeinden erarbeiten gemeinsam ein Merkblatt fiir die einheitliche Umset-
zung des Gewasserraums.

3.8 Naturgefahren

i Mativactah Die Naturgefahrenbereiche sind im kantonalen GIS ersichtlich und neu nicht mehr im Zonenplan
2 Alagoteiron bezeichnet. Die Beurteilung der Naturgefahren erfolgt weiterhin objektbezogen.

L9.1.2
Der Kanton erstellt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden fiir das Siedlungsgebiet und wichtige
Infrastrukturanlagen Gefahrenkarten und passt diese an geanderte Verhaltnisse an.

L9.1.3

Gemeinden und Kanton beriicksichtigen Gefahrengrundlagen bei ihren raumwirksamen
Planungen sowie bei der Bewilligung von Bauten und Anlagen. Im Baubewilligungsverfahren sind
die erforderlichen Massnahmen unter Berlcksichtigung der kantonalen Schutzziele individuell
festzulegen.
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Auszug kantonaler Richtplan Berichterstattung

3.9 Gebiete fur Erholung und Sport

Die Gemeinde hat ein Freiraum- und Sportanlagenkonzept 2040 erarbeitet (vgl. separate

Rl e A i s Dokumentation). Zudem sind im LEK Massnahmen zu den Themen Erholung und Sport
aufgelistet.

L 11.1.1

Die folgenden kantonalen Schwerpunkte der Erholung werden festgesetzt:

Nr. Gemeinde Bezeichnung Planquadrat

1 Zug Zugerberg (Vorder-/Hintergeissboden) N 12-P 12

2 lug Seeufer K8-L10

3 Oberageri Raten N 21-0 22

4  Oberageri Seeplatz-Strandbad-Seematt 017-P18

5  Unterageri Boden-Nollen P 13-P 14

6  Unterageri Seeufer 016

7 Menzingen Gottschalkenberg M 20-M 21

8  Menzingen Gubel-Fiirschwand L 15-M 16

9  Cham Seeufer 17-Ké6

10  Hinenberg Reussbriicke Zollhus J1-12

11 Neuheim, Baar, Menzingen Lorzentobel-Holl H14-]13

12 Walchwil Lienisberg Q 10-Qt

L 11.1.2

In den Schwerpunkten konzentrieren sich neue Bauten und Anlagen fiir die Erholung, Freizeit
und Sport. Neue Bauten und Anlagen nehmen Riicksicht auf die Besonderheit des Ortes und die
gewachsenen Nutzungen. Intensive Nutzungen sind nicht erwiinscht. Die Erschliessung mit dem
offentlichen Verkehr ist, wo sinnvoll, zu verbessern.

L11.1.3

Fir Bauten und Anlagen fiir die Erholung, welche tber die Erteilung einer Bewilligung nach
Bundesrecht (Ausnahmen fiir Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen) hinausgehen,
kdnnen die Gemeinden in ihren Nutzungsplanen tbrige Zonen mit speziellen Vorschriften
bezeichnen (ausserhalb des Waldes). Diese Zonen stiitzen sich auf konzeptionelle Uberlegungen
der Gemeinden. Die Gemeinden arbeiten mit dem Kanton und den Betroffenen zusammen.
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Auszug kantonaler Richtplan Berichterstattung

Die Gemeinde hat ein Freiraum- und Sportanlagenkonzept 2040 erarbeitet (vgl. separate

L 11.2 Kommunale Naherholungsgebiete . e
Dokumentation). Zudem sind im LEK Massnahmen zu den Themen Erholung und Sport
L 11.2.1 aufgelistet.
Die grobe Abgrenzung der kommunalen Naherholungsgebiete wird festgesetzt. Diese Gebiete Die kantonalen Erholungsschwerpunkte sind an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Mittelfristig

werden grundsatzlich landwirtschaftlich genutzt. Gleichzeitig dienen sie vermehrt der Naherho- mochte die Gemeinde Cham mit dem Kirchbuhlpark einen weiteren Siedlungsnahen Erholungs—

lung. Die Gemeinden sorgen in ihren Nutzungsplanen und bei Bauten und Anlagen fur den Erhalt  ort schaffen. Zudem soll dank der Aufwertung von Platzen eine Entlastung der Erholungsschwer-
der Qualitat der Naherholungsgebiete. Die daraus entstehenden Beeintrachtigungen sind abzu- punkte erzielt werden.

gelten.

L 11.2.2

Fur Bauten und Anlagen fur die Naherholung, welche uber die Bewilligungsfahigkeit nach Bundes-
recht hinausgehen, konnen die Gemeinden in ihren Nutzungsplanen ubrige Zonen mit speziellen
Vorschriften bezeichnen (ausserhalb des Waldes). Diese Zonen stitzen sich auf konzeptionelle
Uberlegungen der Gemeinden. Die Gemeinden arbeiten mit dem Kanton und den Betroffenen
zusammen.

4 VER- UND ENTSORGUNG, WEITERE
RAUMNUTZUNGEN

4.1 Grundwasser und Wasserversorgung

Die Grundwasserschutzgebiete sind im Zonenplan bezeichnet.
E 6.1 Schutzareale

E 6.1.1

Der Kanton scheidet fiir die zukiinftigen Trinkwassernutzungen die notwendigen Schutzareale
aus.
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Auszug kantonaler Richtplan Berichterstattung

Die Gemeinde ist von folgenden, im Risikokataster aufgefuhrten Anlagen betroffen:
. Nationalstrasse

E 10.1.1 *  UCH

. Sinserstrasse

E 10.1 Storfallrisiko

Die Gemeinden priifen bei der nachsten Revision der Nutzungsplanung die Begrenzung der

Einwirkungen von Storfallen. Dazu konnen sie geeignete raumwirksame Vorschriften erlassen. * Strasse G
Im Nahbereich dieser Anlagen wird die Personendichte nicht massgeblich erhdht, weshalb auf
E 10.1.2 eine Risikobeurteilung verzichtet wird.

Die Karte mit den Konsultationsgebieten Raumplanung und Storfallvorsorge dient als Grundlage
fir die Beurteilung von Storfallrisiken bei Planungen. Gemeinden, Kanton und Bund beriicksich-
tigen die Karte. Die zustandige Planungsbehorde beurteilt das Risiko. In ihren Interessenabwa-

gungen zieht sie die Stellungnahme der Vollzugsbeharde als eine Grundlage mit ein.

4.2 Energie
In der Bauordnung werden keine spezifischen Vorgaben zur Energie gemacht, zumal das kanto-

E:15:4 EAnungssrndeltze nale Energiegesetz per 1.1.2023 an die Vorgaben der MUKEN 2014 angepasst wurde.
Sonderregelungen auf kommunaler Stufe sind nicht sachgerecht.

Ethad Die Gemeinde Cham ist Energiestadt Gold und setzt sich innerhalb ihnrer Moglichkeiten fur eine

Die sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Versorgung des Kantons mit Energie ist zu vorbildliche Energieanwendung ein.

gewahrleisten. Kanton und Gemeinden verwenden Energie haushalterisch und streben energieef-

fiziente Siedlungen und Verkehrsinfrastrukturen an. Dazu konnen sie:

a. im Rahmen von Sondernutzungsplanen Regelungen fiir die energie- und klimaschonende
Bauweise aufnehmen;

b. in der Bauordnung die notwendigen Bestimmungen aufnehmen.

E 15.1.4

Der Kanton erstellt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden bis 2016 die planerischen Grund-
lagen fir die starkere Nutzung der erneuerbaren Energien. Eine Karte zeigt auf, in welchen
Gebieten erneuerbare Energien effizient und effektiv nutzbar sind. Die raumlich-relevanten
Resultate fliessen in den kantonalen Richtplan ein.
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Siehe dazu § 35 Abs. 3 BO.
E 15.2 Elektrische Ubertragungs- und Verteilnetze

E 15.2.3

Die Gemeinden priifen ihre unbebauten Bauzonen auf die minimalen Abstande von Hoch-
spannungsleitungen und Unterwerken und veranlassen Auszonungen, raumplanerische Opti-
mierung oder Verlegungen der Leitungen in enger Zusammenarbeit mit den Leitungsbetreibern.
Im Rahmen von Bebauungsplanen oder Arealbebauungen ist der Sorge vor nichtionisierenden
Strahlen grosses Gewicht beizumessen.

Die Gemeinde Cham ist Energiestadt Gold und setzt sich innerhalb ihrer Moglichkeiten fur eine
E 15.7 Sonnenenergie vorbildliche Energieanwendung ein.

E 15.7.1
Der Kanton und die Gemeinden unterstiitzen die Nutzung von Sonnenenergie insbesondere im
Siedlungsgebiet und an offentlichen Gebauden.
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Kldrung Flachenbedarf

Beilagen und Grundlagen

Herausforderungen
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1 EINLEITUNG
1.1 Ausgangslage

Gemass kantonaler Bauzonenstatistik sind im rechtskraftigen Zonen-
plan der Gemeinde Cham 42.9 ha Bauland der Zone des 6ffentlichen
Interesses fur Bauten und Anlagen (OelB) zugeteilt, wovon 3.6 ha
(8.3 %) nicht Uberbaut sind.

Aufgrund der laufenden Revision der Nutzungsplanung ist der Bedarf
an Flachen zur Erfullung der kinftigen 6ffentlichen Aufgaben zu kia-
ren. Dieser Planungsbericht schatzt den kunftigen Flachenbedarf fur
den Planungshorizont 2035 ab.

Die Bedarfsabschatzung basiert auf folgenden Grundlagen:

* Freiraum- und Sportanlagenkonzept

*  Schulraumplanung 2035/2036

* Bedarfsabschatzung Zone OelB

* Bedarfsnachweis Heilpadagogisches Zentrum Hagendorn

Eine Herausforderung ist, dass der Bedarf an Flachen zur Erfullung
von oOffentlichen Aufgaben nicht exakt ermittelt werden kann, da sich
das Aufgabenspektrum der entsprechenden Tragerschaften und In-
stitutionen laufend verandert. Insbesondere in der Alterspflege ge-
hen die heutigen Nutzungskonzepte von einer starkeren Nutzungs-
durchmischung aus. Die Zonenkonformitat setzt solchen zukunfts-
weisenden Nutzungskonzepten vielerorts jedoch Grenzen.

Uberdies stellt die Siedlungsentwicklung nach innen die Gemeinden
vor neue Herausforderungen, da die Personendichte in den Quartie-
ren steigt, aber die Bauzonen, welche im Eigentum der Gemeinde
sind, nicht ausgeweitet werden kénnen. Daher sind auch die Gemein-
den angehalten, moglichst haushalterisch mit ihrem Bauland umzu-
gehen und die Areale effizient zu nutzen und zu verdichten.

Es sind jedoch auch strategische Reserven zu bilden, auf welche das
Gemeinwesen mit einem langerfristigen Blick auf die Siedlungsent-
wicklung zuruckgreifen kann.



Ortsplanungsrevision, Cham
Bedarfsnachweis Zone OelB

Raumliche Verteilung in der Ge- Der nachfolgende Plan zeigt die rechtskréaftigen Zonen des offentli-
meinde Cham chen Interesses fur Bauten und Anlagen sowie fur Erholung und Frei-
haltung.

¢
Ausgangslage
[ oes
[ oer

Bauzonen
B wald

Gewasser

1.2 Planungsrechtliche Vorgaben

Auszug RPG " Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf

o . fur 15 Jahre entsprechen.
«Die inneren Nutzungsreserven sind zu

mobilisieren.» 4 Land kann neu einer Bauzone zugewiesen werden, wenn:

a. es sich fur die Uberbauung eignet;

b. es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nut-
zungsreserven in den bestehenden Bauzonen voraussichtlich inner-
halb von 15 Jahren bendtigt, erschlossen und tberbaut wird,

¢ Kulturland damit nicht zerstiickelt wird;

d. seine Verflgbarkeit rechtlich sichergestellt ist; und

e. damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden.

°> Bund und Kantone erarbeiten zusammen technische Richtlinien fur die
Zuweisung von Land zu den Bauzonen, namentlich die Berechnung des
Bedarfs an Bauzonen.
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Auszug Richtplantext Kanton Zug

«Einzonungen OelB bedingen einen um-
fassenden Bedarfsnachweis.»

«Umzonungen OelB bedingen einen um-
fassenden Bedarfsnachweis.»

«OelB sind rdumlich zu koordinieren und
gut mit dem OV zu erschliessen und in
das Fuss- und Velowegnetz einzubin-
den.»

§ 26 PBG Zonen des o6ffentlichen
Interesses

Hinweise
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Ortsplanungsrevision, Cham
Bedarfsnachweis Zone OelB

S 1.1.1

Die Ausdehnung der Bauzonen in den rechtskraftigen Zonenplanen mit Stand Ende 2017 wird als
Siedlungsgebiet im Richtplan festgesetzt. Es wird im Rahmen der nachsten Revision der Nutzungs-
planung um maximal 10 Hektaren erweitert (Arrondierungen). Ausgenommen sind Zonen fur Bauten
und Anlagen des offentlichen Interesses aufgrund eines umfassenden Bedarfsnachweises (maximal
25 Hektaren bis 2040).

S1.1.4

Im Rahmen der nachsten Revision der Nutzungsplanung verzichten die Gemeinden auf substan-
zielle neue Einzonungen. Der Kanton legt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Verteilung der
Arrondierungen auf die einzelnen Gemeinden fest. Bevor die Gemeinden Bauzonen arrondieren,
zeigen sie auf:

a. wie sie ihre Siedlungen nach innen entwickeln;

b. dass an raumplanerisch zweckmassigen Orten arrondiert wird;

c. dass die Gebiete verfig- und erschliessbar sind und dies vertraglich gesichert ist.

S 1.1.5

Ein Abtausch von rechtskraftig eingezonten Bauzonen ist moglich, sofern keine raumplanerischen
Griinde entgegenstehen. Die Umzonung einer Zone des offentlichen Interesses fiir Bauten und
Anlagen benotigt einen umfassenden Bedarfsnachweis.

S$9 Offentliche Bauten und Anlagen
S 9.1 Planungsgrundsatze
S$9.1.1

Bund, Kanton und Gemeinden stimmen ihre Standortentscheide fir offentliche Bauten und
Anlagen mit Publikumsverkehr auf die raumlichen Ziele des Richtplanes ab.

$9.1.2
Offentliche Bauten und Anlagen sind gut mit dem offentlichen Verkehr sowie Rad- und Fuss-
wegen zu erschliessen.

" Die Zonen des 6ffentlichen Interesses dienen dem Gemeinwohl. Sie kén-
nen Frei- und Griinflcéichen enthalten oder Bauten und Anlagen, welche
uberwiegend offentlich-rechtlichen Korperschaften dienen.

2 In den Zonen des &ffentlichen Interesses sind private Bauvorhaben zu-
ldssig, wenn sie dauernd dffentlichen Interessen dienen, dieser Zweck ding-
lich gesichert ist und auf den Heimschlag nach § 55 verzichtet wird.

3 Der Gemeinderat legt die Bauvorschriften unter Berticksichtigung der 6f-
fentlichen und privaten Interessen einzelfallweise fest.

In der Zone des offentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen be-
steht ein grosser Spielraum zur Ausgestaltung der Bauten. Das zu-
lassige Nutzungsmass wird im Einzelfall unter BerUcksichtigung der
offentlichen und nachbarrechtlichen Interessen festgelegt. Die Bau-
ten mUssen Uberwiegend Offentlich-rechtlichen Korperschaften die-
nen. Private Bauvorhaben sind nur zulassig, wenn sie eine offentli-
che Aufgabe erfullen.



Bevoélkerungs- und Beschaftigten-
entwicklung

Bedarf OelB pro Einwohner und
Einwohnerin

OelB Flache in m? pro Einwohner,
Stand 2019
Datenquelle: Raumstruktur Bauzonen ZG

Bedarf OelB pro Raumnutzer

Wohnungsbestand
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Bedarfsnachweis Zone OelB

1.3 Raumbeobachtung und Statistik

Der Kanton Zug strebt ein verlangsamtes, qualitatives Wachstum an.
Der kantonale Richtplan geht fir die Gemeinde Cham von folgender
Bevolkerungsentwicklung aus. Zusatzliche Personen infolge von Auf-
zonungen im Rahmen der Ortsplanungsrevision oder der Verdich-
tung von Grundstlcken mit Bebauungsplanen sind darin nicht einge-
rechnet.

*  Bevolkerung: 2016: 16'216 Personen  2040: 18'600 Personen
* Beschaftigte: 2016: 9'944 Personen  2040: 12'700 Personen
* Raumnutzer: 2016: 26'160 Personen  2040: 31'300 Personen

Die nachfolgende Grafik zeigt die Flache der Zone des offentlichen In-
teresses OelB pro Einwohner:in. Die Gegenuberstellung zeigt, dass
Cham mit rund 25.25 m? OelB pro Einwohner:in eher zu den Gemein-
den mit Flachenpotenzial in diesen Zonen zahlt.

Die Betrachtung der OelB-Flachen nach Raumnutzer (Einwohner und
Beschaftigte) zeigt ein leicht anderes Bild aufgrund der unterschiedli-
chen Anzahl Arbeitsplatze in den Gemeinden.

Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden pro Jahr rund 100 Wohn-
einheiten gebaut. Mit rund 25 % verzeichnen Kleinwohnungen mit 2
Zimmern den grossten Zuwachs. Im Durchschnitt bewohnen 2.2 Per-
sonen eine Wohnung, was im Vergleich zum Jahr 2010 einer leichten
Abnahme entspricht.



Datenquelle: Raumbeobachtung
Eckdaten.ch

Wohnungsbestand im Vergleich
zu Einwohner:innen pro Wohnein-
heit

Datenquelle: Raumbeobachtung
Eckdaten.ch

Bevolkerungs- und Geburtenent-
wicklung

Datenquelle: Raumbeobachtung
Eckdaten.ch
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Die Infografik zeigt die Bevolkerungs- und Geburtenentwicklung der
vergangenen Jahre. Die Gemeinde Cham verzeichnet einen jahrlichen
Zuwachs (Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre) von rund 220 Per-
sonen, was ein Ausdruck der hohen Standortattraktivitdt ist.




Entwicklung der demografischen
Verteilung in Cham

—o— 65+
—a—65-79
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Datenquelle:
BFS / Obsan-Studie 2023

Zusammenfassung
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Im Kanton Zug wird die Bevolkerung 65+ gemass der Obsan-Studie
von 2019 bis 2030 um nahezu die Halfte (+46%) auf rund 32'300 Per-
sonen anwachsen. Bis in das Jahr 2045 wird eine Verdoppelung die-
ser Altersgruppe erwartet, wobei die Altersklasse 80+ Uberdurch-
schnittlich stark zunehmen wird (Faktor 3).

Die Statistikregion Ennetsee ist von dieser Entwicklung besonders be-
troffen, da hier bereits bis 2030 eine Verdoppelung der Personen-
gruppe Uber 80 Jahre erwartet wird. Diese Entwicklung ist eine Folge
der geburtenstarken Jahrgange (Babyboomer).

Anzahl Einwohner/innen 65+

50 000
5 00(
45000 & 44034
40 000

35 000 32306

30 000

26679

22076 »

17 355

) 16229

10105

5000 5847

2019 2025 2030 2035 2040 2045

Cham benétigt aktuell rund 25 m? OelB pro Person, was einem
durchschnittlichen Wert der Gemeinden im Kanton Zug ent-
spricht.

Die im kantonalen Richtplan enthaltene Bevdlkerungsprognose
fur das Jahr 2040 von rund 18'600 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern ist eher zu tief angesetzt, da die Innenentwicklungs- und
Verdichtungseffekte nicht eingerechnet sind.

Mit der starken Zunahme des Anteils an Personen Uber 65 Jahre
steigt der Bedarf nach altersgerechten Wohnungen.

Aufgrund der prognostizierten Zunahme der Altersgruppe 80+
steigt der Bedarf an Betreuungs- und Pflegeangeboten markant
an.



Schulraumplanung
(siehe Beilage)

Schuler/innenentwicklung Cham

Handlungsbedarf
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2 BEDARFSABSCHATZUNGEN

2.1 Schulraumplanung

Die Gemeinde Cham hat im Jahr 2022 ihre Schulraumplanung aktuali-
siert, um den zukUnftigen Bedurfnissen gerecht zu werden. Nach ak-
tuellen Schatzungen wird die Einwohnerzahl der Gemeinde bis zum
Jahr 2035 auf Uber 20'000 anwachsen. Dieses Bevolkerungswachs-
tum fuhrt zu einem erhohten Bedarf an Schulraum.

Gleichzeitig sind sowohl die Gesellschaft als auch die Berufswelt ei-
nem starken Wandel unterworfen. Dies bedeutet unter anderem,
dass sich die Rolle der Schulen als Bildungsinstitutionen ebenfalls
verandern wird. Einerseits entwickeln sich die Lehr- und Lernformen
stetig weiter, andererseits hat die schulerganzende Betreuung an Be-
deutung gewonnen und wird weiterhin zunehmen. Aufgrund dieser
Entwicklungen muss der Schulraum dynamisch und flexibel weiter-
entwickelt werden.

2288
‘ Schiilerinnen
:“ 762 - Bevdlkerungs-
Schiilerinnen entwicklung
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Entwicklung Prognose

* Die Schaffung von zusatzlichem Schulraum soll primar durch Ver-
dichtung an den bestehenden Standorten geschehen.

* Daruber hinaus ist geplant, im Schulkreis Dorf einen neuen
Standort (Primarschule Pavatex Sud) zu erdffnen, um die beste-
henden Schulen zu erganzen. Dieser neue Standort wird dazu
beitragen, dass notwendige bauliche Erweiterungen an den be-
stehenden Schulen vertraglich umgesetzt werden konnen und
stets gentgend Raum flr den Schulbetrieb zur Verfligung steht.



Ausgangslage

Freiraum- und Sportanlagenkonzept
Cham

Handlungsbedarf

SUTER * VON KANEL * WILD

Ortsplanungsrevision, Cham
Bedarfsnachweis Zone OelB

2.2 Freiraum und Sportanlagen

Der Gemeinderat von Cham hat Ende 2021 das Konzept fur Frei-
raume und Sportanlagen verabschiedet. Dieses Konzept zeigt die zu-
kinftige Entwicklung der &ffentlich zuganglichen Freiraume und
Sportanlagen in Cham bis zum Jahr 2040. Der Schwerpunkt liegt da-
bei auf der Nutzung dieser Raume zur Nah- und Nachsterholung der
Bevolkerung. Im Konzept sind sowohl die laufenden als auch die ge-
planten Projekte der Einwohnergemeinde berUcksichtigt. Es dient als
Grundlage fur Entscheidungen im Rahmen der Ortsplanungsrevision.

* GEMEINDE CHAM
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* Auf Basis dieser Gesamtschau soll die Sportanlage Eizmoos er-
weitert werden.

* Der neue Zonenplan soll die Voraussetzungen flr den Bau eines
zusatzlichen Aussensportfelds bei der Sportanlage Eizmoos
schaffen. Zusatzlich wird das bestehende Sportfeld der Zone des
offentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen zugeteilt.



Ausgangslage

Studie zum Ausbau der HZH
(Quelle Eggenspieler Architekten AG)

Handlungsbedarf
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2.3 Heilpadagogisches Zentrum Hagendorn

Das Heilpadagogische Zentrum Hagendorn bietet Kindern und Ju-
gendlichen mit besonderen BedUrfnissen ein professionelles Schu-
lungs- und Betreuungsangebot. Das Angebot steht Kindern und Ju-
gendlichen zwischen 4 und 20 Jahren mit einer kognitiven Beein-
trachtigung, einer Kérper- oder einer schweren Mehrfachbehinde-
rung zur Verfugung.

Zwischen 2012 und 2022 betrug die Schulerzahl durchschnittlich
140. In den vergangenen zwei Jahren ist die Nachfrage stark gestie-
gen, um 111 %. Die meisten zusatzlichen Schilerinnen und Schiler
wurden vom HZH beschult. Die HPS Zug hat in den letzten Jahren aus
Kapazitatsgrunden keine Steigerung der Schulerzahlen vornehmen
kénnen. Das HZH geht davon aus, dass auch kinftig eine hohe Nach-
frage besteht.

Es ist vorgesehen, das Heilpadagogisches Zentrum Hagendorn zu
entwickeln und baulich zu verdichten. Es liegt eine ausfuhrliche Stu-
die vor, in welcher die Entwicklungsabsichten aufgezeigt sind.

* Das Heilpadagogische Zentrum liegt heute in der Landwirt-
schaftszone und ist somit nicht zonenkonform.

* Damit die HZH der prognostizierten Nachfrage gerecht werden
kann, muss die Schule an diesem Standort ausgebaut werden.
Das Areal wird der Zone des 6ffentlichen Interesses fur Bauten
und Anlagen zugeteilt. Die Flache, die eingezont wird, betragt ca.
20200 m?.



Ausgangslage

Handlungsbedarf im Sinne eines
Zwischenergebnisses

Ausgangslage

Handlungsbedarf im Sinne eines
Zwischenergebnisses
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2.4 Alterspflege

Die gesundheitlichen Bedurfnisse der Menschen sind sehr individuell.
Um dem gerecht zu werden, bietet Cham umfangreiche Pflege- und
Betreuungsangebote. Es bestehen ambulante Pflege- und Dienstlei-
tungsangebote und spezialisierte Angebote fUr die Langzeitpflege.

Der Kanton Zug ist eine Planungsregion mit 15 Institutionen der stati-
onaren Langzeitpflege (Alters- und Pflegezentren). Diese stehen
grundsatzlich allen Personen aus dem Kanton Zug offen.

Die kantonale Bedarfsprognose bezlglich der Pflegeheime im Kanton
Zug geht von einem erheblichen Anstieg des Pflegebettenbedarfs
aus. Bis ins Jahr 2035 wird mit einem Mehrbedarf von 590 bis 780
Pflegebetten im ganzen Kanton Zug gerechnet, was dazu fUhren wird,
dass neue Pflegeheime gebaut und bestehende Einrichtungen erwei-
tert werden mussen. Die Region Ennetsee (Cham, Risch, Hinenberg)
weist ein besonders hohes Wachstum aus. Bis 2035 werden fur die
Region je nach Szenario zwischen 240 und 290 zusatzliche Pflegebet-
ten bendtigt.

In einem separaten Projekt wird zurzeit insbesondere die Abstim-
mung innerhalb der Gemeinden Ennetsee geklart.

* Aktuell wird davon ausgegangen, dass zusatzliche Pflegebetten
durch Erweiterungen an den bisherigen Standorten der zwei Cha-
mer Pflegeeinrichtungen geschaffen werden konnen.

* Jenach Ergebnis der vertieften Untersuchungen im Rahmen von
Machbarkeitsstudien sind gegebenenfalls nachgelagert an die
laufende Ortsplanungsrevision neue Standorte zu evaluieren.

2.5 Feuerwehr

Seitens Werkhof und Feuerwehr besteht zusatzlicher Flachenbedarf.
FUr die Feuerwehr wird eine Zusammenlegung der Infrastruktur mit
Steinhausen diskutiert.

* Der gemeindeUbergreifende Planungsprozess ist jedoch noch
nicht abgeschlossen. Je nach Ergebnis ist die Standortevaluation
auf dem Gemeindegebiet von Cham neu zu starten.

* Gegebenenfalls wird nachgelagert an die laufende Ortsplanungs-
revision eine Teilrevision zur Schaffung einer Zone im 6ffentlichen
Interesse fur Bauten und Anlagen notig, sofern keine geeigneten
Flachen zur Verfligung stehen.



Ausgangslage

Handlungsbedarf im Sinne eines
Zwischenergebnisses
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2.6 Asylwesen

Die Abteilung Soziale Dienste Asyl des kantonalen Sozialamts (KSA) ist
fur die Unterbringung und Betreuung von samtlichen Personen des
Asyl- und Fltchtlingsbereichs zustandig.

Untergebracht werden die vom KSA betreuten Personen in kantona-
len Kollektivunterkinften sowie in kantonalen und privaten Wohnun-
gen und bei Gastfamilien. Da das private Wohnraumangebot im Kan-
ton Zug auch kinftig begrenzt sein wird, liegt der Fokus der zukUnfti-
gen Unterbringung in kollektiven Strukturen innerhalb von OelB-Zo-
nen. Angesichts der geopolitischen Entwicklungen ist von einer steti-
gen Zunahme der Anzahl von Asylgesuchen auszugehen. Der Kanton
rechnet aktuell mittelfristig mit einer Zunahme des Bestands im regu-
laren Asyl- und Fluchtlingsbereich von 150 Personen pro Jahr.

Fur die Gemeinde Cham wird gemass dem kantonalen Vorprufungs-
bericht bis 2035 mit 190 bis 325 zusatzlichen Platzen gerechnet.
Nicht berucksichtigt sind Schutzsuchende mit dem Status «5».

* Der Planungsprozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

* Nachgelagert an die laufende Ortsplanungsrevision sind geeig-
nete Standorte fUr Asylunterkinfte zu evaluieren. In die Standort-
suche sind auch Areale einzubeziehen, die fur eine Zwischennut-
zung geeignet sind.
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2.7 Weitere Areale, die der Zone OelB
zugewiesen sind
Ausgangslage Die Gemeinde hat im Rahmen der Ortsplanungsrevision samtliche
Areale, die einer Zone fur offentliche Bauten zugewiesen sind, hin-

sichtlich der bestehenden Entwicklungspotenziale zur Erfullung 6f-
fentlicher Aufgaben Uberprft.

Das Ergebnis dieser Prifung ist nachfolgend zusammengefasst.

”
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Bestand
Besitz

Nr. EWG Bezeichnung
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Entwicklungspotential / -planungen

Betroffene GS

1 X Strandbad, Bootshafen, untergeordnet, ggf. Freiraumnutzungen 1219, 2007, 600, 318,
Pumptrack 316, 2008
2 X Hirsgarten keine, sensibles Gebiet, stark ausgelastet 311, 310, 286
3 X Villette keine, sensibles Gebiet, Parkpflegewerk zum Erhalt 2544, 88
4 X altes Bootshaus keine, geschitztes Gebaude 305, 303
5 X Gartnerei Werkhof Cham untergeordnet, Gestaltung eines 6ffentlichen Pocket-Park u. Garagen fir 103, 104
Unterhaltsfahrzeuge Friedhof geplant
6 Kirche und Friedhof - 101, 102
7 Kirchgemeindehaus - 98, 99, 100
8 X Lorzensaal und Dorfplatz untergeordnet, ggf. Umgestaltung Dorfplatz, ggf. Umnutzung Raumlichkeiten 2584, 1158, 105
Bibliothek
9 X Mandelhof, altes Schulhaus, Nutzungsrochade gemass Objektstrategie, Nutzung fir Verwaltungstatigkeiten 121, 1443
Schwinghalle, Spritzenhaus,
Rigiplatz
10 X Schulhaus Kirchbihl Sanierung und Erweiterung gemass Schulraumplanung (Beilage) 121
1" Klinik St. Andreas, Alterszentrum - 2810, 122, 1651, 1649,
1172
12 X Réhrliberg (Schulhaus, gef. Erweiterung Hallenbad gemass Schulraumplanung (Beilage) , Langfristreserve 123, 27, 3169
Sportanlagen und Hallenbad) Oberstufe oder Primarschule
13 ref. Kirche - 159, 160, 1272
14 X Werkhof und Feuerwehr Platzmangel, Umnutzung Feuerwehrgebaude fir Werkhof, neuer Standort FW in 2179
Abklarung (ggf. Zusammenlegung mit Feuerwehr Steinhausen oder neuer Standort in
Cham)
15 X Schulhaus Eichmatt keine 3118
16 X Furenmatt Neubau Lagerhalle, Vergrosserung + Neuorganisation Okihof 3078
17 Ara - 2259, 2043
18 Schonau Zivilschutzzentrum - 2257, 2864, 2728
19 X Schulanlage Hagendorn u. Erweiterung gemass Schulraumplanung (Beilage), Erganzung um N3 1593, 3338, 2606, 997,
Sozialwohnungen (altes (GS 2599, 3000 m?) 3181, 2600, 1564, 998
Schulhaus)
20 X Spielplatz Lorzenparadies untergeordnet, Erweiterung Spielplatz mit Pflanzungen 2586, 3345
21 X Fussballplatz Eizmoos (inkl. untergeordnet, Synergienutzungen anstreben, Erweiterung durch OeiE 3168, 2347, 1201, 3266
Stadion u. Umkleide)
Landwirtschaftliche Schule - 214
Schluecht
X Schulhaus Stadtli 1 und 2 Provisorium 2025-2045, Sanierung u. Erweiterung gemass Schulraumplanung 1364, 1392, 2750
24 Autobahnschlaufe - 2250
Neue Zonen OelB
Besitz
Nr. EWG Bezeichnung Entwicklungsabsichten GS
N1 X Primarschule Pavatex Sud Bedarf gemass Schulraumplanung (vgl.Schulraumplanung Cham 2035/36) 1786
N2 X Heilpadagogisches Zentrum Bereinigung der Zonierung entsprechend bestehender Nutzung, Mittelfristiges 879

Hagendorn

Erweiterungskonzept (vgl. Entwicklungsstrategie Heilpadagogisches Zentrum)

Hinweis: Falls Feuerwehrzusammenlegung mit Steinhausen auf Gemeindegebiet Steinhausen nicht erfolgt, wird eine Neueinzonung im

Gemeindegebiet Cham unumganglich. Dazu wirde ggf. eine nachgelagerte Teilrevision durchgefihrt,
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3 ANDERUNGEN IM RAHMEN DER
ORTSPLANUNGSREVISION

Erlduterung zu den Anderungen Im Zonenplan werden im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevi-
sion die folgenden Grundstlicke und Areale einer Zone des 6ffentli-
chen Interesses fur Bauten und Anlagen zugewiesen.

im Zonenplan

N\

\

N

Massnahmenplan

Um-/ Einzonung
OelB
OelE
OelF
Bauzonen

Wald

1 1000

Gewasser

Anderung 5.1

Die Wohn- und Arbeitszone wird in die
OelB umgezont. Die Flache, die umge-
zont wird, misst ca. 7’500 m? und deckt
den ausgewiesenen Bedarf fir den Bau
eines Schulhauses. Dazu wurde ein Stu-
dienauftrag als Grundlage fur einen Be-
bauungsplan durchgefihrt.

Zonenplan alt Zonenplan neu
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Anderung 5.2 und 7.6

Das Heilpddagogische Zentrum liegt
heute in der Landwirtschaftszone und ist
somit nicht zonenkonform. Eine Einzo-
nung in die Zone des 6ffentlichen Inte-
resses fUr Bauten und Anlagen ist somit
sachgerecht. Die Flache, die eingezont
wird, betragt ca. 20'200 m?. Zudem wird
die Zone mit einer Bebauungsplanpflicht
Uberlagert.

Zonenplan alt Zonenplan neu

Anderung 5.3
Die Zonenabgrenzung wird bedarfsge-
recht arrondiert.

\

Zonenplan alt Zonenplan neu

Anderung 5.4

Die Aussensportplatze im Gebiet Eiz-
moos mussen einer Zone des offentli-
chen Interesses fur Bauten und Anlagen
zugewiesen werden, da die dafur erfor-
derlichen Ausstattungen in einer Erho-
lungszone nicht zonenkonform waren.

Zonenplan alt Zonenplan neu

el
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN

4.1 Neu geschaffene Kapazitat

Entwicklung Flachen Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Zone im 6ffentlichen Inte-
resse. In der Flachenbilanz sind die Um- und Einzonungen bertck-
sichtigt. Mit den beschriebenen Um- und Einzonungen erhéht sich
die Zone OelB, auf welche die Gemeinde zur Erfullung von 6ffentli-
chen Aufgaben zurickgreifen kann, von rund 42.8 auf rund 48.2 ha.

Datenquelle Zonenpldne Cham

sz
: asons’
asenn’ :
@0e8 @0eF B
Entwicklung offentliche Flachen Die nachfolgende Abbildung zeigt die Flache der Zonen im 6ffentli-
pro Raumnutzer chen Interesse fur Bauten und Anlagen in Bezug zu den Einwoh-

ner:innen.

Bezogen auf die prognostizierte Bevolkerung im kantonalen Richtplan
fur das Jahr 2040 werden rund 25.9 m? OelB pro Person sicherge-
stellt.

Die Um- und Einzonungen gewahrleisten somit weiterhin eine haus-
halterische Bodennutzung bei gesteigerter Personenzahl. Allerdings
ist der Wert zu relativieren, da die neu geschaffenen Flachen bereits
fUr heute bestehende Nutzungen reserviert sind und somit keine
neuen Reserven geschaffen werden, um kinftige, noch nicht ab-
schliessend definierte Aufgaben wahrnehmen zu kénnen.

Datenquelle: Einwohner:innen gem.
kant. RP, Zonenplan Cham
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Erweiterung Zonen OelB

Nachgelagerte Revisionen
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4.2 Fazit

Die Zonen des 6ffentlichen Interesses fur Bauten und Anlagen wer-
den im Rahmen dieser Ortsplanungsrevision entsprechend dem aus-
gewiesenen Bedarf erweitert. Zu folgenden Themen kann der kunf-
tige Flachenbedarf noch nicht abschliessend beziffert werden:

* Alterspflege
*  Asylwesen
*  Feuerwehr

Der dazu erforderliche Flachenbedarf kann erst bestimmt werden,
wenn die entsprechenden Detailplanungen und Standortevaluatio-
nen abgeschlossen sind. Je nach Ergebnis sind nachgelagerte Teilrevi-
sionen noétig, um geeignete Areale einer Zone des offentlichen Inte-
resses fUr Bauten und Anlagen zuzufuhren.

Gestutzt auf die erwahnten Sachverhalte sind nachgelagerte Teilrevi-
sionenen des Zonenplans zu prifen:

* Zone OelB zur Deckung des Flachendarfs fur die Feuerwehr, die
Alterspflege und das Asylwesen

Aufgrund von zahlreichen Einwendungen im Rahmen der 6ffentlichen

Auflage pruft der Gemeinderat Uberdies, ob fUr die Zone des 6ffentli-

chen Interesses fur Bauten und Anlagen eine Zweckbestimmung in

der Bauordnung beziehungsweise im Anhang zur Bauordnung aufge-

nommen werden soll.
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1 EINLEITUNG

Die Kleinsiedlungen Bibersee, Oberwil, Niederwil und Friesencham
sind im kantonalen Richtplan als Weilerzonen bezeichnet. Weiler-
zonen sind Nichtbauzonen gemdss Art. 33 RPV.

Zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen konnen beson-
dere Zonen nach Artikel 18 RPG, beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen,
bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan (Art. 8 RPG) dies in der Karte
oder im Text vorsieht.

In Anlehnung an die Bundesgerichtspraxis wird eine Kleinsiedlung
wie folgt definiert: eine Baugruppe von mindestens funf bis zehn
ursprunglich bewohnten Gebduden, die als geschlossene Einheit in
Erscheinung tritt und von der Hauptsiedlung raumlich klar getrennt
ist sowie eine gewisse Stltzpunktfunktion fir das Umland erfullt (BGE
145 11 83 E.6). In diesen Zonen sind Erweiterungen und der Umbau
von ehemaligen Scheunen zuldssig. Neubauten sind nicht erlaubt,
ausser wenn sie landwirtschaftlich begriindet sind.

Die Bauordnung vom 21. Mai 2006 legt die zulassige Nutzung fest.
Gemass & 26 Abs. 3 BO Cham gab der gemeindliche Richtplan den
Rahmen der baulichen Entwicklung vor, insbesondere was nicht
landwirtschaftliche Bauten betrifft. Die entsprechenden Richtplan-
karten enthalten dazu jedoch keine expliziten Angaben. Das bisherige
Regelwerk ist im Anhang A1 / A2 ersichtlich.

Die rechtskraftigen Bestimmungen sind grundlegend zu revidieren.
Der kantonale Richtplan definiert die diesbezlglichen Anforderungen
an die Weilerzonen (siehe Anhang A3).

Die kantonalen Amtsstellen haben mit Schreiben vom 22. Dezember
2023 zur Revision der Nutzungsplanung der Gemeinde Cham
Stellung genommen (siehe Anhang A4). Darin wurde insbesondere
eine vertiefte Analyse zu den Weilerzonen gefordert. Im Planungs-
bericht muss aufgezeigt werden, dass die Vorgaben des kantonalen
Richtplans eingehalten sind.

Der vorliegende Beilagebericht zum Planungsbericht nach Art. 47
RPV enthalt die im kantonalen Vorprifungsbericht geforderten
Analysen und Hintergrundinformationen zu den Weilerzonen und
erlautert die neuen Zonenbestimmungen.



Zonenzweck

Erlauterung
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2 ERLAUTERUNGEN ZU DEN
BAUORDNUNGSBESTIMMUNGEN

" Die Weilerzone (We) dient der Erhaltung und massvollen Entwicklung der
bestehenden Kleinsiedlungen samt ihrer charakteristischen Umgebung.
Vorbehalten bleiben Massnahmen der Denkmalschutzgesetzgebung.

Die Weiler Bibersee, Oberwil, Friesencham und Niederwil haben ihren
baulichen Ursprung teilweise vor dem 19 Jahrhundert. Sie sind durch
grossvolumige Okonomiegebaude, Bauernhiuser und Gebdude mit
einer weilertypischen Nutzung gepragt. Im Zweckartikel kommt zum
Ausdruck, dass die Weilerzonen beschrankte Schutzzonen sind. Sie
sind mit einer Ortsbildschutzzone Uberlagert. Ziel ist es, die bauliche
Struktur und den Charakter dieser Kleinsiedlungen zu erhalten. Um
den Erhalt sicherzustellen, durfen die bestehenden, nicht mehr land-
wirtschaftlich genutzten Gebaude einer nichtlandwirtschaftlichen
Nutzung zugefuhrt werden. Das Nutzungsverbot und Beseitigungs-
gebot nach Art. 16b RPG, wonach Bauten und Anlagen in der Land-
wirtschaftszone, die nicht mehr zonenkonform verwendet werden,
stillgelegt und beseitigt werden mussen, kommt nicht zum Ansatz.

Die zulassige Nutzung in den jeweiligen Weilern ist in Absatz 2 und 7
definiert.

12 Gebaude sind im kantonalen Inventar der schitzenswerten
Denkmaler aufgefihrt und 11 Gebaude sind geschitzt. Entsprechen-
de Massnahmen, die gestutzt auf die Denkmalschutzgesetzgebung
getroffen werden, bleiben vorbehalten und gehen den allgemeinen
Zonenbestimmungen vor.

Art. 25 Abs. 2 RPG Ubertragt die Beurteilung der Zonenkonformitat
und die Erteilung von Ausnahmebewilligungen nach Art. 24ff. RPG bei
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen einer kantonalen Behdrde.
Bei der Weilerzone nach Art. 33 RPV handelt es sich um eine Nicht-
bauzone. Samtliche Bauvorhaben bedurfen deshalb gemass § 10
PBG neben der baurechtlichen Bewilligung der Gemeinde Cham der
Zustimmung des ARV als zustandige kantonale Behdrde. Da die Wei-
lerzonen durch die Ortsbildschutzzone Uberlagert sind, wird gestutzt
auf § 14 des kantonalen Denkmalschutzgesetzes das Amt fir Denk-
malpflege und Archaologie bei der Beurteilung von Bauvorhaben
beratend beigezogen.

Die Zulassigkeit von Ausnahmebewilligungen in Nichtbauzonen
richtet sich nach Art. 24-24e RPG. Ausnahmebewilligungen gestutzt
auf § 14 PBG sind nicht zulassig.



Nutzung

Erlauterung

Einordnung und Gestaltung

Erlauterung
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2 Zuldssig sind Nutzungen wie landwirtschaftliche Betriebe, Wohn-
nutzungen, nicht oder mdssig stérende Gewerbe- und Dienstleistungs-
betriebe und dffentliche Bauten und Anlagen, die mit dem Charakter des
jeweiligen Weilers vereinbar sind.

Die Nutzungen mussen mit dem Charakter der Weiler vereinbar sein.
Die Kompatibilitat der nachfolgenden beispielhaften Aufzahlung
moglicher Nutzungen ist im Einzelfall zu beurteilen:

* In der Landwirtschaftszone zonenkonforme Nutzungen inkl.
landwirtschaftliche Wohnnutzungen

« Ubrige Wohnnutzungen gemdss den Bestimmungen in Abs. 7

* Verarbeitendes Gewerbe / Gewerbe zur Herstellung von Waren /
Werkstatten / Lagernutzungen etc.

* Gastgewerbe und Beherbergungsbetriebe

* Nutzungen im &ffentlichen Interesse gemass § 26 PBG

* Nutzungen im Gesundheits- und Sozialwesen (Praxen)

* Sonstige Dienstleistungsbetriebe

3 Alle baulichen Massnahmen, Nutzungsdnderungen und Umgebungs-
gestaltungen sind dem Erscheinungsbild und dem Charakter des Weilers
anzupassen. Weilertypische Elemente der Umgebungsgestaltung wie zum
Beispiel umzdunte Gdrten sind zu erhalten und bei Ersatzbauten und
Umnutzungen zu (bernehmen bzw. wiederherzustellen und weiter-
zufuhren. Die Versiegelung von nicht mit Gebduden lberstellten Grund-
stlicksfldichen ist auf das technisch erforderliche Mass zu beschrénken.
Fiir die Begriinung sind ortstypische Pflanzen zu verwenden. Markante
Einzelbdume und Baumgruppen sind zu erhalten und bei Abgang an
geeigneter Lage zu ersetzen. Am massgebenden Terrainverlauf sind
mdglichst wenig Verdnderungen vorzunehmen.

Alle baulichen Massnahmen, Nutzungsanderungen und Umge-
bungsgestaltungen sind dem Erscheinungsbild und dem Charakter
des jeweiligen Weilers anzupassen. Den konkreten Verhaltnissen des
jeweiligen Weilers ist Rechnung zu tragen. DiesbezUglich sind die
Objektblatter in diesem Dokument zu beachten.

Die Zwischenbereiche mit Naturwiesen, Bauerngarten und Obst-
baumen sind als wichtige Umgebungselemente der Kleinsiedlungen
zu bewahren. Ein wesentlicher Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
lasst sich mit dem Erscheinungsbild und dem Charakter der Weiler
nicht vereinbaren. Bestehende Erschliessungen dirfen somit aus
Einordnungsgriinden nur geringflgig erweitert werden. Auch Fahr-
zeugabstellplatze im Aussenbereich lassen sich in der Regel mit dem
Erscheinungsbild und dem Charakter der Weiler nicht vereinbaren
und sind deshalb in bestehenden Gebduden unterzubringen oder
auf bereits versiegelten Flachen anzuordnen. Auf eine Asphaltierung
der Erschliessungswege ist zu verzichten. Die Durchgangsstrassen
sollen keinesfalls verbreitert werden.



Neubauten

Erlauterung

Abbruch und Ersatz

Erlauterung
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4 Neubauten sind nicht zuldssig. Davon ausgenommen sind betriebsnot-
wendige landwirtschaftliche Neubauten. Fir umgenutzte, ehemals
landwirtschaftlich begrtindete Wohn- und Gewerbefldchen darf weder in
der Weilerzone noch in der Landwirtschaftszone Ersatz geschaffen
werden, der erneut landwirtschaftlichen Zwecken dient.

Die Zonenkonformitat neuer landwirtschaftlicher Bauten und An-
lagen richtet sich nach Art. 16 a und 16 a”* RPG.

Die Umnutzung von Gebauden ist nur erlaubt, wenn diese nicht
mehr landwirtschaftlich genutzt werden und das Gebaude nicht
mehr durch einen landwirtschaftlichen Betrieb oder einen landwirt-
schaftlichen Nebenerwerbsbetrieb bendtigt wird. Fur ehemals land-
wirtschaftlich genutzte Gebaude darf weder in der Weilerzone noch
in der Landwirtschaftszone Ersatz geschaffen werden.

In der Weilerzone ist dem Nebeneinander von landwirtschaftlichen
und nichtlandwirtschaftlichen Nutzungen besondere Beachtung zu
schenken. Landwirtschaftliche Bauten und Anlagen sind bezUglich
Emissionen und Immissionen auf die vorhandenen Nutzungen im
jeweiligen Weiler abzustimmen. Die Weilerzone soll Landwirtschafts-
betriebe innerhalb und ausserhalb des Zonenperimeters nicht Uber-
massig behindern und insbesondere nicht dazu fihren, dass beste-
hende Betriebe aus dem Weiler hinausgedrangt werden. Da Weiler-
zonen keine Bauzonen sind, muss nur der in der Landwirtschaft gel-
tende halbe Mindestabstand gemass FAT-Bericht Nr. 476 Mindest-
abstande von Tierhaltungsanlagen, herausgegeben von der Eidge-
nossischen Forschungsanstalt fur Agrarwirtschaft und Landtechnik
1995, eingehalten werden. In der Weilerzone gilt die Empfindlichkeits-
stufe ES IlI.

> Der Abbruch bestehender Gebdude ist zuldissig, wenn ein Ersatzbau
sichergestellt ist oder die durch den Abbruch entstehende Baulticke das
Erscheinungsbild des jeweiligen Weilers nicht beeintréichtigt. Ersatzbauten
sind unter Beibehaltung der rechtmdssig bewilligten Nutzung und des
bisherigen Gebdudeprofils (Lage, Grundriss, Stellung und kubische Form)
zuldssig. Abweichungen vom bisherigen Gebdudeprofil sind zuldssig,
wenn sie im Interesse der gestalterischen Verbesserung liegen oder andere
Offentliche Interessen dies rechtfertigen.

Die Erteilung einer Abbruchbewilligung setzt voraus, dass fur einen
Ersatzbau eine rechtskraftige Baubewilligung vorliegt. Bei einem er-
satzlosen Abbruch wird gepruft, ob die durch den Abbruch entste-
hende Baullcke das Erscheinungsbild des jeweiligen Weilers beein-
trachtigt. Eine Beeintrachtigung des Weilers liegt vor, wenn das zum
Abbruch vorgesehene Gebdude fur die Eigenart des Weilers bedeut-
sam ist. Ein ersatzloser Abbruch darf nicht zu einer unvorteilhaften
Zasur im Weiler fuhren.



Umnutzung
a) Grundsatz

Erlauterung
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Die bestehenden Gebaude durfen im Grundsatz ersetzt werden.
Voraussetzung ist, dass diese Gebaude wiederum im Rahmen der
urspringlichen Baubewilligung genutzt werden. Beispielsweise darf
ein rechtskraftig bewilligtes Wohngebaude durch ein neues Wohnge-
baude ersetzt werden. Ein Ersatzbau eines freistehenden Okonomie-
gebaudes verbunden mit einer Umnutzung zu Wohnzwecken ist je-
doch nicht erlaubt und widerspricht den Weilerzonenbestimmungen.
Diese Einschrankung dient dazu, den Erhalt des Gebaudebestandes
zu fordern und damit den Charakter des jeweiligen Weilers zu er-
halten.

Ersatzbauten mussen das bisherige Gebaudeprofil Ubernehmen
(Lage, Grundriss, Stellung und kubische Form). Der Ersatzbau muss
sich somit nach der Stellung und dem Profil des bestehenden Ge-
baudes richten. Abweichungen vom bisherigen Gebaudeprofil sind
zulassig. Voraussetzung ist, dass die Abweichung zu einer gestalte-
rischen Verbesserung fuhrt. Die konkreten Voraussetzungen und das
Mass der Abweichungen sind im jeweiligen Einzelfall anhand der kon-
kreten ortlichen Verhaltnisse zu beurteilen. Das Amt fur Denkmal-
pflege und Archaologie wird bei der Beurteilung von solchen Abwei-
chungen beigezogen.

® Rechtmdssig erstellte, bestehende Gebdude dtirfen erneuert, gemdss
Abs. 7 umgenutzt und umgebaut sowie geringfugig erweitert werden.
Verdnderungen am dusseren Erscheinungsbild mussen darauf ausge-
richtet sein, die Einpassung in den Weiler zu verbessern.

Bestehende Gebdude, die rechtmassig erstellt wurden, durfen grund-
satzlich erneuert werden. Die Zulassigkeit fir Umnutzungen richtet
sich nach der Grosse der jeweiligen Weiler. Das Nutzungsspektrum
wird daher in Absatz 7 flr den grossen zusammenhangenden Weiler
Niederwil und die drei kleineren Weiler Bibersee, Oberwil und Frie-
sencham gesondert geregelt.

Geringflgige Erweiterungen im Zusammenhang der neuen Nutz-
weise konnen bewilligt werden, wenn die Anforderungen an die Ein-
ordnung und Gestaltung erfullt sind. Ob eine Erweiterung geringflgig
ist oder nicht, ist im Einzelfall zu beurteilen und abhangig vom Ver-
haltnis eines bestehenden Gebdudes in Bezug auf die beabsichtigte
Erweiterung. Bestehende Gebdude, die bereits gemass den Bestim-
mungen des Raumplanungsgesetzes erweitert wurden, dirfen nicht
erneut vergrossert werden.

Die Kombination eines Ersatzbaus eines bestenenden Gebdudes
unter Beibehaltung des bisherigen Gebaudeprofils nach Massgabe
von Absatz 4 mit der Umnutzung eines bestehenden Gebaudes
innerhalb des bisherigen Bauvolumens ist zulassig.
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Umnutzung 7 Bei der Umnutzung von rechtmdssig erstellten, nicht mehr landwirt-
b) Einschrédnkungen schaftlich genutzten Gebduden gelten folgende Einschrdnkungen:

a) Weilerzonen Bibersee, Oberwil und Friesencham
Erlaubt sind Lagernutzungen sowie Wohnnutzungen im Sinne der
Bundesgesetzgebung. In ortsbildprdgenden Gebduden sind tiberdies
hdchstens mdssig stérende Gewerbebetriebe (Produktionsbetriebe)
erlaubt.

b) Weilerzone Niederwil
Erlaubt sind héchstens mdssig stérende Gewerbebetriebe (Produk-
tionsbetriebe), Lagernutzungen, Dienstleistungsbetriebe und dffentliche
Nutzungen. Uberdies diirfen nicht mehr landwirtschaftlich genutzte
Okonomiegebdude und andere Gebdude unter Beibehaltung der be-
stehenden Bausubstanz zu Wohnzwecken umgenutzt werden, wenn sie
fur das Erscheinungsbild des Weilers ortsbildprdgend sind oder eine
schutzenswerte Substanz aufweisen.

¢) Bei Umnutzungen bestehender Gebdude mussen alle Nebennutz-
flcichen im bestehenden Gebdudevolumen untergebracht werden.

Erlduterung Je kleiner der Weiler ist, desto geringer sind gemass der kantonalen
Richtplanvorgabe die baulichen Entwicklungsmaoglichkeiten auszu-
gestalten. Dementsprechend wird in der Weilern Bibersee, Oberwil
und Friesencham das Spektrum der zulassigen Umnutzungen auf
massig storende Produktionsbetriebe und Lagernutzungen einge-
schrankt. Art 24d RPG regelt die Zulassigkeit von landwirtschafts-
fremden Wohnnutzungen und die Zweckanderung von geschitzten
Bauten. Diese Bestimmungen gelten auch fur die Weilerzone als
Nichtbauzone.

Der Weiler Niederwil besteht aus Uber 30 Gebauden und ist im
Bundesinventar der schutzenswerten Ortshilder (ISOS) aufgefuhrt.
Die besonderen raumlichen und architektonischen Qualitaten des
kompakten Haufendorfs werden im ISOS gewUrdigt. Das Spektrum
fur Umnutzungen ist im Vergleich zu den Ubrigen Weilern zwar
grosser, Umnutzungen durfen jedoch nicht zu Lasten des intakten
Ortsbildes von Niederwil gehen.

Bei Umnutzungen von Gebduden mussen alle Nebennutzflachen im
bestehenden Gebaudevolumen (Haupt- oder Nebengebdude) inte-
griert werden. Umnutzungsvorhaben von Hauptgebauden durfen
keine neuen Kleinbauten und Anbauten zur Folge haben.

Unter Beibehaltung des Gebaudeprofils, durfen ortsbildpragende
Gebdude zu Wohnen umgenutzt werden.

Nebennutzflachen sind in der SIA-Norm 416 (1993) definiert. Es han-
delt sich um Waschkuchen, Schutzraume, Abstellrdume, Fahrzeugab-
stellplatze usw. Bei Umnutzungen mussen insbesondere auch die
Autoabstellplatze in das bestehende Gebdudevolumen integriert
werden. Die Erstellung einer Kleinbaute oder Anbaute fur Autoab-
stellplatze ist in diesen Fallen nicht zulassig

SUTER * VON KANEL * WILD 8



Charakterbeschrieb

Ubersicht
links: Bibersee 1900 (swisstopo)
rechts: Bibersee 2019 (swisstopo)

Abgrenzung

Erlduterung
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3 OBJEKTBLATTER

3.1 Bibersee

Bibersee ist ein kompakter, landwirtschaftlich genutzter Weiler, be-

stehend aus vier Hofen mit je einem freistehenden Wohnhaus, einer
Scheune und mehreren Nebengebduden. Der Weiler wird im Westen
durch die Knonauerstrasse und im Osten durch den Bahndamm hart

abgegrenzt und wirkt dadurch raumlich isoliert. Der Bewirtschaf-
tungs- und Naherholungsweg Bibersee wird durch zwei markante
Okonomiegebaude raumlich gefasst und bildet das Riickgrat des
Weilers. Die Hofgruppen besitzen differenzierte raumliche Bezlige
mit variierenden Gebdudestellungen. Die meisten Wohngebdude
haben ihre Hauptfront nach Stiden ausgerichtet.

Bibersee

\‘\ / \\ ‘< Builwékl\h \.\

Die Weilerzone Bibersee wird eng um den Gebdudebestand
abgegrenzt.



Gebaudebestand

I Okonomiegebsude / Stall
I Nebengebaude
I \vohngebsude

Denkmalpflege

- Inventar schitzenswerter Denkmaler
- Geschutzte Denkmaler
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Kategorisierung

1) Quelle GWR

IS = Inventar schitzenswerter Denkmaler (Stand April 2024)
GD = geschitztes Denkmal (Stand April 2024)

We = Wohneinheiten

Strukturplan

Legende
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Kategorisierung in Bezug auf den Ortsbildschutz

Weitere Gebaude

Assek. Nr. [Nutzung Bestand|Baujahr / Ortsbildpragendes |Ortsbildpragendes
Bauperiode! Hauptgebaude Nebengebaude

49a Wohngebadude 1903

49d Stall / Scheune 1983

49f Stall / Scheune 2018

49e Nebengebaude 1994

S50a Wohngebaude vor 1919

50b Stall / Scheune 2018

50b Nebengebaude 1978

50d Nebengebaude 1903

50i Nebengebaude 1903

51a Wohngebaude vor 1919

51b Stall / Scheune 1984

51c Stall / Scheune 1903

51d Nebengebaude 1903

5le Nebengebaude 1976

57a Wohngebaude vor 1919

57d Nebengebaude 1957

S57e Stall / Scheune 1994

2
7 /{;////

I Ortsbildpragendes Hauptgebéude
[ ortsbildpragendes Nebengebéude

I: Weitere Gebaude

Wichtige Fassadenstellung
% Ortsbildpragende Hofbereiche,
////////% Strassen und Wege (schematisch)

7/ Landschaftsbezogene begriinte
7 / / 7 Freirdume (schematisch)

Gebaudezugewandte, in der Regel
umzaunte Garten und Grinflachen
(schematisch)

Weitere weilertypische innenliegende
Grunraume (schematisch)
Ortsbildpragende Einzelbaume

und Baumgruppen

Y

VOO OO

Perimeter Weilerzonen
gemass Zonenplan

Firstrichtung bestehender Gebaude
Weitere befestigte Flachen

Geschutzte Denkmaler (Stand 2022)
Inventar schitzenswerter
Denkmaler (Stand 2022)
Bestehendes Okonomiegebaude

Bestehendes Wohngebaude
Wegkreuz

Obstbaumkulturen
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Zulassige Nutzungen bei Ersatz

oder Umbau
ige Nutzung Gebai /\ a Nutzung bei Ersatz
Assek. Nr. |Nutzung Bestand|Baujahr / Landwirtschaft |Lager / Di ‘,' Land- Lager Gewerbe /  |Dienst- Wohnen
Bauperiode’ P wirtschaft ki istung
1903 GD
1983
2018
1994
vor 1919 C— —
2018
1978
1903
1903
512 |Wohng vor 1919 |
51b Stall / Scheune 1984
51c Stall / Scheune 190:
51d Nebengebaude 1903
Sle r 197
57 Wohng, H
57: Nebengebaude vo1r 91597‘I .
[57¢ Stall / Scheune 1994 | ]
IS: Ersatz nur bei Inventarentlassung erlaubt.
Hinweis: Die Umnutzung bestehender Wohngebaude zu Lager,
Landwirtschaft oder Gewerbe/Produktion ist unrealistisch und
daher in der Tabelle nicht dargestellt.
I Otsbildpragendes Hauptgebsude Zulassige Umnutzung best. Gebdude gemdss § 27 Abs. 7 lit. a) BO:
I orisbildpragendes Nebengebaude * Hochstens massig storende Gewerbebetriebe
* Lagernutzung
*  Wohnnutzungen nur im Sinne der Bundesgesetzgebung
[T weitere Gebaude Zulassige Umnutzung best. Gebaude geméss § 27 Abs. 7 lit. a) BO:
* Lagernutzung
Wy, OsPidpragende Hofbereiche, Wichtige Elemente der Umgebungsgestaltung gemass

Strassen und Wege (schematisch)

7Y Landschaftsbezogene begriinte
7777 Freiraume (schematisch)

§ 27 Abs. 3 BO

Gebaudezugewandte, in der Regel
umzaunte Garten und Grinflachen
(schematisch)

Weitere weilertypische innenliegende
Grunraume (schematisch)
Ortsbildpragende Einzelbdaume

und Baumgruppen
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3.2 Oberwil

Charakterbeschrieb An der Wegkreuzung der Knonauerstrasse und Niederwilstrasse
prasentiert sich der Weiler Oberwil als Ensemble, dessen Gebdude
mehrheitlich einen klaren Bezug zu den Strassenrdumen besitzen.
Der Weiler besteht aus vier Hofen, wobei der Hof norddstlich der
Niederwilstrasse durch einen Grunraum mit Blickbezlgen in die
Landschaftskammern raumlich vom kompakten Ortsteil an der Weg-
kreuzung abgesetzt ist. Die teils stattlichen Wohnhauser und die
grossvolumigen Okonomiegebaude bilden den Blickfang.

Ubersicht
links: Oberwil 1900 (swisstopo)
rechts: Oberwil 2019 (swisstopo)

Abgrenzung

. Seem:

Erlauterung Die Weilerzone Oberwil wird eng um den Gebadudebestand
abgegrenzt.
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Gebaudebestand

I Gkonomiegebsude / Stall

_ Nebengebaude
- Wohngebaude

Denkmalpflege

- Inventar schitzenswerter Denkmaler
- Geschutzte Denkmaler
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K atego risierun g Kategorisierung in Bezug auf den Ortsbildschutz
|Baujahr / Ortsbildpragendes  |Ortsbildpragendes |Weitere Gebaudk
Bauperiode’
vor 1919
') Quelle GWR 1982
IS = Inventar schitzenswerter Denkmaler (Stand April 2024)
GD = geschtztes Denkmal (Stand April 2024)
We = Wohneinheiten
Strukturplan
Legende - Ortsbildpragendes Hauptgebaude =~ ========- Perimeter Weilerzonen
Linke Spalte: [ ortsbildprégendes Nebengebéude gemass Zonenplan
Festlegungen geméss Bauordnung [ weitere Gebsude T Firstrichtung bestehender Gebaude
Wichtige Fassadenstellung Weitere befestigte Flachen
Rechte Spalte: Iy OreBidprsendeotvereicne @  Geschiitzte Denkmiler (Stand 2022)
Informationsinhalt A 45 Inventar schiitzenswerter
i‘:":se: ‘;;iewege Gehemistsch) ®  penkmter (stand 2022)
VP4 Fr:Ir ::mae (schze(:rg\:t?:ctrﬁgrume ©  Bestehendes Okonomiegebaude
Gebaudezugewandte, in der Regel @ Besthandey Wonngebiudg
| umzdunte Garten und Grunflachen 88 Obstbaumkulturen
(schematisch)

m@ Weitere weilertypische innenliegende
RS Granraume (schematisch)

A Wichtige Sichtbezige
in die Landschaftskammern

Ortsbildpragende Einzelbdume
und Baumgruppen

SUTER * VON KANEL * WILD
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Zulassige Nutzungen bei Ersatz
oder Umbau

/L Nutzung bei Ersatz

g€ Nuzung

Baujahr /
Bauperiode'

Landwirtschaft |Lager

Landwirtschaft |Lager

Gewerbe /

vor 1919
1982
1903
1996
1903

vor 1919
1903

1946 - 1960
1924
2001
1986

vor 1919
1982
1903
2004
2004

- Ortsbildpragendes Hauptgebaude
[ onsbildpragendes Nebengebaude

[ weitere Gebaude

% Ortsbildpragende Hofbereiche,
///////% Strassen und Wege (schematisch)
/7, Landschaftsbezogene begrinte
S Freiraume (schematisch)

Gebaudezugewandte, in der Regel
I umzaunte Garten und Grinflachen
(schematisch)

Weitere weilertypische innenliegende
Griunraume (schematisch)

Wichtige Sichtbeztge
in die Landschaftskammern

Ortsbildpragende Einzelbaume
und Baumgruppen

SUTER * VON KANEL * WILD
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IS: Ersatz nur bei Inventarentlassung erlaubt.

Hinweis: Die Umnutzung bestehender Wohngebaude zu Lager,
Landwirtschaft oder Gewerbe/Produktion ist unrealistisch und

daher in der Tabelle nicht dargestellt.

Zulassige Umnutzung best. Gebaude gemass § 27 Abs. 7 lit. a) BO:
* Hochstens massig storende Gewerbebetriebe

* Lagernutzung

*  Wohnnutzungen nur im Sinne der Bundesgesetzgebung

Zulassige Umnutzung best. Gebaude gemass § 27 Abs. 7 lit. a) BO:

* Lagernutzung

Wichtige Elemente der Umgebungsgestaltung gemass

§ 27 Abs. 3 BO



Charakterbeschrieb

Ubersicht
links: Friesencham 1900 (swisstopo)
rechts: Friesencham 2019 (swisstopo)

Abgrenzung

Erlduterung
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3.3 Friesencham

Der zwischen den Siedlungen Lindencham und Langacker gelegene
Weiler Friesencham besteht aus mehreren, raumlich verteilten Hof-
gruppen mit teils markanten und mehrheitlich noch landwirtschaft-
lich genutzten Bauten. Einige Bauten besitzen keinen ortsbaulichen
Bezug zum landwirtschaftlichen Umfeld und wirken daher ortsfremd.
Die Hofgruppen sind Uber die Friesenchamstrasse, die sich im Be-
reich des Weilers verastelt, an die Untermuhlestrasse angebunden.
Der Weiler verflgt Uber kein eigentliches Zentrum, bildet jedoch
innerhalb der umgebenden Landschaft eine klar abgegrenzte Klein-
siedlung.

\
Merzenstem
\\

'\.

Die Weilerzone Friesencham wird eng um den Gebdudebestand ab-
gegrenzt. Landwirtschaftliche Gebdude, die nach 2005 am Rand der
Weilerzone erstellt wurden, werden nicht in die Weilerzone integriert.
FUr diese Gebaude gelten ausschliesslich die Ubergeordneten Be-
stimmungen fur die Landwirtschaftszone.
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Gebaudebestand

I Gkonomiegebaude / Stall

I Nebengebsude
I \vohngebaude

Yntermui

Denkmalpflege

- Inventar schitzenswerter Denkmaler
- Geschlitzte Denkmaler

|

Yntermuji

SUTER * VON KANEL * WILD
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Kategorisierung

1) Quelle GWR

1S = Inventar schitzenswerter Denkmaler (Stand April 2024)

GD = geschitztes Denkmal (Stand April 2024)
We = Wohneinheiten

Strukturplan mit Legende

- Ortsbildpragendes Hauptgebaude
— Ortsbildpragendes Nebengebaude

I:] Weitere Gebaude

Wichtige Fassadenstellung
Y Ortsbildpragende Hofbereiche,
///////% Strassen und Wege (schematisch)

7 Landschaftsbezogene begrinte
/ // Z Freiraume (schematisch)

Gebaudezugewandte, in der Regel
: umzaunte Garten und Grinflachen
(schematisch)
Weitere weilertypische innenliegende
Griinréume (schematisch)
Wichtige Sichtbeziige
in die Landschaftskammern

Ortsbildpragende Einzelbaume
und Baumgruppen

--------- Perimeter Weilerzonen
gemass Zonenplan

--------- Firstrichtung bestehender Gebaude

Gebéaude mit fehlendem architekt-
onischem Bezug zum Weiler

Weitere befestigte Flachen

Geschutzte Denkmaler (Stand 2022)
Inventar schutzenswerter
Denkmaler (Stand 2022)

©
®
@  Bestehendes Okonomiegebsude
@ Bestehendes Wohngebaude
@ Wegkreuz

88 Obstbaumkulturen
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Kategorisierung in Bezug auf den Ortsbildschutz

Assek. Nr. |[Nutzung Bestand]l!aujahrl Ortsbildpragendes |Ortsbildpragendes |Weitere Gebaude
Bauperiode’ Hauptgebaud Nebengebaude
116f Stall / Scheune 2011
116d Stall / Scheune 1988
116e Stall / Scheune 1997
116a hngebaud vor 1919
116¢ Stall / Scheune vor 1919
116b Stall / Scheune 1903
120b Nebengebaude 1933
119b Nebengebaude 1957
119a hngebaud vor 1919
120a hngebaud vor 1919
118b Nebengebaud 1988
855a hngebaud 1961-1970
855b Nebengebaude 1994
117a hngebaud vor 1919
118a Wohngebaude vor 1919
123b Stall / Scheune 1903
123c Stall / Scheune 1903
123a Wohngebdude vor 1919
122b Stall / Scheune 1903
122d Stall / Scheune 2017
124g Stall / Scheune 1998
124c Stall / Scheune 1903
124f hngebaud 2016
124b Stall / Scheune 1903
377a hngebaud 2006
377a Nebengebaude 1927
124e Nebengebaude 1903
126d Stall / Scheune 1999
484a Wohngebaude 1919 - 1945
126a hngebauds vor 1919
126e Nebengebaud 2007

¢ '..‘.'Q; .

%,

%,

Y

7,

4 Z /”/,,/i .‘43 e
/////// ’}\j;/& "’;.{,I

S
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Zulassige Nutzungen bei Ersatz

oder Umbau
baudebestand / L I bei Ersatz
[Assek. Nr. [Nutzung Bestand [Baujahr / Landwirtschaft [Lager | G " Landwirtschaft |Lager Gewerbe / C 8
Bauperiode’ | Pr i
116f Stall / Scheune 2011
116d Stall / Scheune 1988
116e Stall / Scheune 1997
1162 | vor 1919 | I
116¢ Stall / Scheune vor 1919
116b Stall / Scheune 1903
120b bengeba ud 1933
119b 1957
1192 |Wohngeba vor 1919
120a geba vor 1919
118b Nebengebaude 1988
lﬁa B 1961 -1970
855D 8 1994
117a vor 1919
1183 |W vor 1919
123b __ [Stall/ Scheune 1903
123c Stall / Scheune 1903
123a Iv vor 1919 GD H
122b__ |Stall/Scheune 1903
122d Stall / Scheune 2017
124g Stall / Scheune 1998
124c Stall / Scheune 1903
1241 Wohng 2016
124b Stall / Scheune 1903
|§77a W 2006
377a B 1927
124e Nebengebaude 1903
126d Stall / Scheune 1999
4843 " 1919-1945 - -
126a g vor 1919
126e [Nebengebaude 2007

IS: Ersatz nur bei Inventarentlassung erlaubt.

Hinweis: Die Umnutzung bestehender Wohngebaude zu Lager,
Landwirtschaft oder Gewerbe/Produktion ist unrealistisch und
daher in der Tabelle nicht dargestellt.

I Ortsbildpragendes Hauptgebaude Zulassige Umnutzung best. Gebaude gemass § 27 Abs. 7 lit. a) BO:
I orisbildpragendes Nebengebaude * Hochstens massig storende Gewerbebetriebe

* Lagernutzung

*  Wohnnutzungen nur im Sinne der Bundesgesetzgebung

[ Weitere Gebaude Zulassige Umnutzung best. Gebdude gemdss § 27 Abs. 7 lit. a) BO:
* Lagernutzung

Y Ortsbildprégende Hofbereiche, Wichtige Elemente der Umgebungsgestaltung gemass
///////% Strassen und Wege (schematisch) §27 AES 3B0O & &% &
V7Y Landschaftsbezogene begriinte :

7. Freiraume (schematisch)

Gebaudezugewandte, in der Regel
| umzaunte Garten und Grinflachen
(schematisch)

25 Weitere weilertypische innenliegende
“* Grunraume (schematisch)

A Wichtige Sichtbezlge
in die Landschaftskammern

& Ortsbildpragende Einzelbaume
und Baumgruppen

SUTER * VON KANEL * WILD



Charakterbeschrieb

Ubersicht
links: Niederwil 1900 (swisstopo)
rechts: Niederwil 2019 (swisstopo)

Abgrenzung

Erlduterung

SUTER * VON KANEL * WILD
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3.4 Niederwil

Niederwil ist ein idyllischer, kompakter Weiler, der im Quervergleich
zu den Ubrigen drei Kleinsiedlungen in Cham aufgrund der Kirche

St. Mauritius, des etwas abgelegenen Schulhauses im Westen und
der weiteren landlichen Nutzungen (Kaserei, enemalige Schmitte)
eine StUtzpunktfunktion in der Landschaft einnimmt und den
Charakter eines Kleindorfes besitzt. Niederwil zeichnet sich durch ein
dichteres Netz an Strassen und Bewirtschaftungswegen aus, das
durch einen inneren Kreis bestimmt wird und differenzierte

Blickbezlge erlaubt. Charakteristisch ist die lose Verteilung von
Wohn-, Okonomie- und Nebengebauden in unterschiedlichen Gros-
sen, Stellungen und Firstrichtungen, die zusammen mit den Nutz-
garten und Grunflachen eine spannungsvolle raumliche Abfolge bil-
den. Die Kirche mit der parkartigen Vorzone an der geschwungenen
Niederwilstrasse bildet die ortsbauliche Mitte und den Ausgangs-
punkt der Weilerstruktur.

Wihalten

Die Weilerzone Niederwil wird eng um den Gebaudebestand abge-
grenzt. Landwirtschaftliche Gebaude, die am Rand der Weilerzone
erstellt wurden, werden nicht in die Weilerzone integriert. Fur diese
Gebaude gelten ausschliesslich die Ubergeordneten Bestimmungen
fur die Landwirtschaftszone.
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Gebaudebestand

I O«onomiegebsude / Stall
- Nebengebaude
- Wohngebaude

Denkmalpflege

[0 inventar schiitzenswerter Denkmaler

- Geschutzte Denkmaler

SUTER * VON KANEL * WILD
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Kategorisieru ng [Kategorisierung in Bezug auf den Ortsbildschutz

[Assek. Nr. Baujahr / Ortsbildprag Ortsbildprag Weitere
|yutzung Bestand| Bauperiode’ Nebengebaude

70e Wohngeba 1996 - 2000
70f by baud 2003

1) Quelle GWR —

15 = Inventar schitzenswerter Denkmaler (Stand April 2024) ;g: ‘SN'B" I Setieune :;’:

GD = geschitztes Denkmal (Stand April 2024) 508 F' 1919

We = Wohneinheiten T = —
708 2002
177a I‘_‘ 8 vor 1919
69b Ptall /Scheune 1903
69a Wohngeba vor 1919
69¢ Stall / Scheune 1907
69d Stall / Scheune vor 1919
69 g 2005
688 g 2017
68b d k
68d 18! 1996 - 2000
68e igebaud 1996
68 1gebaud 1903
68a baud vor 1919
67a g vor 1919
67b g 1903
64g Stall / Scheune
64b Stall / Scheune 1903
6de geba 1973
67¢ Nebengebaude 1956
66C 2019
66b Stall / Scheune bek
65¢ b 2013
64d Nebengebaude 1903
65a hngebaudi vor 1919
64a d vor 1919
b4c
64f igeba 2005
60h Stall / Scheune 2014
608 Stall / Scheune 1999
60C 1903
62a geba vor 1919
61a Kirche 1903
60d Stall / Scheune 1907
60f hngebaud 1991 - 1995
418¢ Stall / Scheune 1934
418b Stall / Scheune 1933
418 | Wi a 1919-1945
59¢ hngeb 1986 - 1990
[59b Stall / Scheune 1903
l_59a vor 1919
5% Stall / Scheune 1903
Fm Stall / Scheune 2000
59d 1903

Strukturplan mit Legende
- Ortsbildpragendes Hauptgebaude
- Ortsbildpragendes Nebengebaude

[ Weitere Gebaude

Wichtige Fassadenstellung

7///////// Ortsbildpragende Hofbereiche,

Strassen und Wege (schematisch)

/07 Landschaftsbezogene begriinte
77777 Freiraume (schematisch)

Gebdudezugewandte, in der Regel
: umzaunte Garten und Griinflachen
(schematisch)
. Weltere weilertypische innenliegende
* Grunraume (schematisch)

R A & %%,
& Ortsbildpragende Einzelbaume
und Baumgruppen

/6‘ Y ,,,L,..
7 ‘ﬁ;f‘,. ////;‘/ %k
™ b 4////; \
A Wichtige Sichtbeziige ; 7 XN 3

in die Landschaftskammern

......... Perimeter Weilerzonen
gemass Zonenplan

--------- Firstrichtung bestehender Gebaude
3

Weitere befestigte Flachen % ; '['11 “}%

L
()

©®©
®
®
o 7
®
83

Geschiltzte Denkmaler (Stand 2022) ‘6‘)@}9’/ %’
Inventar schitzenswerter 42‘ Q‘; /

Denkmaler (Stand 2022)
Kirche

Bestehendes Okonomiegebaude

"/ W L= A
Bestehendes Wohngebaude / jbﬂ‘:’ Z "
Wegkreuz A 4 :

- 71

Obstbaumkulturen v x ’ p, 7 7 %

)4

N ;

N
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Zulassige Nutzungen bei Ersatz
oder Umbau

I O tsbildpragendes Hauptgebaude
- Ontsbildpragendes Nebengebaude

[ weitere Gebaude

% Ortsbildpragende Hofbereiche,

///////% Strassen und Wege (schematisch)

/ Landschaftsbezogene begriinte
/ / // Freiraume (schematisch)

Gebaudezugewandte, in der Regel
| umzaunte Garten und Grinflachen
(schematisch)

sy Weitere weilertypische innenliegende
FHEEE Grisnraume (schematisch)

/\ Wichtige Sichtbeztge
in die Landschaftskammern

Ortsbildpragende Einzelbaume
und Baumgruppen

SUTER * VON KANEL * WILD
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IS: Ersatz nur bei Inventarentlassung erlaubt.

Hinweis: Die Umnutzung bestehender Wohngebaude zu Lager,
Landwirtschaft oder Gewerbe/Produktion ist unrealistisch und
daher in der Tabelle nicht dargestellt.

Zulassige Umnutzung best. Gebaude gemass § 27 Abs. 7 lit. b) BO:

* Hochstens massig storende Gewerbebetriebe
* Lagernutzung

* Dienstleistungsbetriebe

 Offentliche Nutzungen

*  Wohnnutzungen

Zulassige Umnutzung best. Gebaude gemass 8§ 27 Abs. 7 lit. b) BO:

* Hochstens massig storende Gewerbebetriebe
* Lagernutzung

* Dienstleistungsbetriebe

 Offentliche Nutzungen

*  Wohnnutzungen

Wichtige Elemente der Umgebungsgestaltung gemass
§ 27 Abs. 3BO
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Art. 26 BO

Richtplantext L2 Weiler
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ANHANG

A1 Bisherige Bauordnungsbestimmungen

§26 Weilerzonen
!Weilerzonen dienen der Erhaltung landwirtschaftlich geprégter Kleinsiedlungen.

2Bauten und Anlagen miissen sich gut in die charakteristische lindliche Umgebung einordnen. Das
herkémmliche Erscheinungsbild der Gebdude und der Umgebungsgestaltung muss in den strukturel-
len Merkmalen erhalten bleiben. Dacheinschnitte sowie Dachausbauten, die insgesamt mehr als ein
Viertel der Fassadenldnge betragen, sind nicht zuldssig.

*Bestehende Bauten diirfen umgebaut, ersetzt oder erweitert werden, sofern keine wesentlichen
neuen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen (z. B. wesentliche Anzahl neuer Parkplatze,
Nutzungen mit grossem Aussenfldchenbedarf wie Lager und dergleichen). Der gemeindliche Richt-
plan gibt den Rahmen der baulichen Entwicklung vor, insbesondere was nicht landwirtschaftliche
Bauten betrifft.

*In Weilerzonen hat die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang. Daneben sind Wohnen sowie nicht
oder massig storende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe zulassig. Fir umgenutzte, ehemals
landwirtschaftlich begriindete Wohn- und Gewerbefldchen darf weder in der Weilerzone noch in der
Landwirtschaftszone Ersatz geschaffen werden, der erneut landwirtschaftlichen Zwecken dient. Bei
der Umnutzung von Gebauden zu Wohnzwecken sind die Empfehlungen der Eidg. Forschungsanstalt
fr Agrarwirtschaft und Landtechnik (FAT) als Beurteilungsgrundlage beizuziehen.

®Nicht landwirtschaftliche Neubauten sowie wesentliche Umbauten und Umnutzungen in der Wei-
lerzone Bibersee sind nur zuléssig, wenn ein Anschluss an das Netz der gemeindlichen Abwasserent-
sorgung sichergestellt ist. Die entsprechenden Kosten gehen zu Lasten des Gesuchstellers.

A2 Bisherige Vorgaben im kommunalen
Richtplan

Ausgangslage Maglichkeit gemiss kant. Richtplan, Niederwil, Oberwil, Bibersee, Friesencham
und Ochsenlon als Weilerzonen auszuscheiden.

Richtplaninhalt ~ Allgemeines: Niederwil, Oberwil, Bibersee und Friesencham werden als Weiler
bezeichnet. Im Zonenplan sind fiir diese Gebaudegruppen Weilerzonen auszu-
scheiden und in der Bauordnung entsprechende Bestimmungen zu erlassen. Spe-
zifische Ziele und Massnahmen fir jeden Weiler sind in den nachfolgenden Be-
schrieben festgehalten.

WLI1 Niederwil

Charakteristik: Der kompakte, vorwiegend landwirtschaftlich und kleingewerb-
lich genutzte Weiler Niederwil mit seiner zentralen Kirchenlage und einer zuge-
ordneten Schulanlage ist ein typisches Beispiel einer grosseren Weilersiedlung.

Ziel: Der Gesamtbereich ist - insbesondere in seiner raumlichen Gruppierung um
den Hauptplatz - zu erhalten, sollte aber in beschrianktem Masse auch erweitert
und aufgewertet werden konnen. Bauten und Baumpflanzungen sind vom Ge-
sichtspunkt der Ausrichtung auf den erhaltenswerten inneren Strassen- und Frei-
raum, die zahlreichen historischen Bauerngirten und die lokaltypischen Nuss-
baume einerseits und die umgebende Landschaft andererseits zu beurteilen.

Massnahmen: Unter dem iibergeordneten Ziel der Strukturerhaltung und dem
Einbezug der kleingewerblichen Betriebe ist die bestehende gemischte Nutzung
gewihrleistet. Dies hat in erster Linie innerhalb der bestehenden Bauten oder in
allfilligen Ersatzbauten fiir diese zu erfolgen. Notwendige Betriebserweiterungen
sind zulassig. Die Gebaudestruktur und der architektonische Ausdruck der beste-
henden Bauten sind zu erhalten, storende An- und Nebenbauten zu beseitigen.
Gewerbe sind auf der Grundlage der Teilkarte Weiler zuldssig. Im Baubewilli-
gungsverfahren ist nachzuweisen, dass die Grenzwerte gemiss Larmschutzver-
ordnung und die Abstandsvorschriften gemdss Empfehlungen der Eidg. For-
schungsanstalt fiir Agrarwirtschaft und Landtechnik, FAT (halber Mindestab-
stand) gegeniiber bestehenden Landwirtschaftsbetreiben eingehalten werden.

Eine bauliche Erginzung durch sorgfiltig eingepasste Neubauten ist im Westteil
des Kirchenvorplatzes sowie siidlich der Kantonsstrasse gegeniiber der Kirche
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denkbar. Weitere, iiber den Ersatz bestehender Bauten hinaus gehende Neubauten
sind nur fiir betriebsbedingte Ergénzungsbauten zu bereits bestehenden landwirt-
schaftlichen Betrieben sowie Klein- und Anbauten zulédssig, sofern sie die Be-
stimmungen beziiglich Ortsbildschutz erfiillen.

Die Bepflanzung und Umgebungsgestaltung ist ebenfalls im Rahmen des iiberge-
ordneten Schutzzieles zu beurteilen.
Grossere Umbauten, Umnutzungen oder Ersatzbauten setzen einen Anschluss an
die Gemeindekanalisation voraus. Samtliche Erschliessungskosten sind vom Ei-
gentiimer resp. der Eigentiimerin vollstindig zu {ibernehmen.

Oberwil, Bibersee und Friesencham

Charakteristik Oberwil, Bibersee und Friesencham sind kleinere Weiler mit mar-
kanten und zu einem grossen teil noch landwirtschaftlich genutzten Bauten. Sie
verfiigen iiber kein eigentliches Zentrum, bilden jedoch innerhalb der umgeben-
den Landschaft eine klar abgegrenzte Gebéaudegruppe.

Ziel: Die charakteristischen bauerlichen Gebiude, die zugehorige Bepflanzung
und die Freirdume dazwischen sind zu erhalten.

Massnahmen: Allfdllige Umbauten und Ersatzbauten sind nur unter Beibehaltung
der grossziigigen Freiraume, der Beziige zur umgebenden Landschaft und des

Nebenbauten, Silos usw. sind nach

gestalterischen Ausdrucks der gesamten Baugruppe gestattet. Storende An- und
glichkeit zu vermeiden oder zu eliminie-

gsverfahren

ordnung und diec Abstandsvorschriften gemiss FAT-Empfehlung (halber Min-
destabstand) gegeniiber Landwirtschaftsbetrieben eingehalten werden.

Uber den Ersatz bestehender Bauten hinaus gehende Neubauten sind nur fiir be-
triebsbedingte Ergdnzungsbauten zu bereits bestehenden landwirtschaftlichen
Betrieben sowie Klein- und Anbauten zuldssig, sofern sie die Bestimmungen
beziiglich Ortsbildschutz erfiillen. Sonstige Neubauten sind ausgeschlossen.
Die Bepflanzung und die Umgebungsgestaltung sind ebenfalls im Rahmen des

iibergeordneten Schutzzieles zu beurteilen.

Informationsinhalt
[] wesersone

[ iansschamachutszons

B0 0 Zone sxchvlogiacher Fundutelien
W testchondes Gobdude
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A3 Vorgaben im kantonalen Richtplan

L3.2 Weilerzonen

L3.21

Die Gemeinden konnen an diesen Standorten Weilerzonen (keine Bauzonen) in ihren Nutzungs-
planen ausscheiden, um die Kleinsiedlungen zu erhalten und massvoll weiterzuentwickein. Der
Perimeter der Weilerzone ist eng zu fassen. Folgende Kriterien sind einzuhalten:

a. je kleiner der Weiler ist, desto geringer sind die baulichen Entwicklungsmoglichkeiten (Umnut-

zungen, Ersatzbauten);

b. keine erheblichen Neuerschliessungen und Parkplatze;

c. keine neuen publikumsintensiven oder sonst stérenden Gewerbe;

d. Neue Bauten in Weilerzonen sind unzuldssig, soweit sie nicht fiir die landwirtschaftliche
Bewirtschaftung notig oder standortgebunden sind. Sollte sich der verspatete Wiederaufbau
einer friiher beseitigten Baute aus ortsbildschiitzerischen Griinden als zwingend erweisen,
nimmt der Kanton mit dem Bundesamt fiir Raumentwicklung Kontakt auf.

Die baulichen Veranderungs- und Entwicklungsmoglichkeiten in den Weilern Breiten/Breit-
feld (P 5) und Bibersee (G 7) beschranken sich auf die rechtsgiiltigen kommunalen Richt- und

Nutzungspléne. Die baulichen Méglichkeiten diirfen auch im Rahmen zukiinftiger Anderungen in

der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung nicht ausgedehnt werden.

L 3.2.2

Fiir die Ausscheidung einer Weilerzone und die entsprechenden Bestimmungen in der kommu-

nalen Nutzungsplanung erstellt die Gemeinde einen Bericht. Dieser zeigt mindestens:

a. den gewahiten Perimeter;

b. die mdglichen Nutzungen innerhalb der Zone;

c¢. die notwendigen Schutzbestimmungen fiir den Erhalt der Siedlungs- und Baustruktur des
Weilers und seiner Umgebung;

d. die Erschliessung mit Abwasser, Strassen, Energie und Wasser;

e. die Aufteilung der Kosten fiir allfdllig notwendige Erschliessungen.

Die in den Weilerzonen geschaffenen Kapazitaten sind bei der Festlegung der zuldssigen
Bauzonengrdsse zu beriicksichtigen.
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A4 Vorbehalte kantonale Vorpriufung

Die kantonalen Amtsstellen haben mit Schreiben vom 22. Dezember
2023 zum Entwurf der neuen Bestimmungen zu den Weilerzonen der
Gemeinde Cham wie folgt Stellung genommen:

«  Die baulichen Verénderungs- und Entwicklungsméglichkeiten sind
auf die Grosse des Weilers abzustimmen. Beim Weiler Bibersee haben
sich diese auf den rechtsgtiltigen Richt- und Nutzungsplan zu be-
schrénken.

« Der Planungsbericht hat sich zu jeder Weilerzone einzeln zu dGussern
und aufzuzeigen, dass die Vorgaben des Richtplans eingehalten sind.

«  Die Unterteilung in ortsbildprégende Haupt- und Nebengebdude
sowie weitere Gebdude ist bei allen Weilern zu tiberpriifen und
anzupassen. Die Nutzung (Okonomiegebdude, Wohngebéude) ist
Kkorrekt zu bezeichnen.

* Inden Bestimmungen ist festzuhalten, dass Baudenkmdler (geschitzt
und inventarisiert) nicht abgebrochen werden diirfen. Zudem ist der
Umgang mit den Bestandesbauten zu fordern, indem der Ersatzneu-
bau und die Umnutzung von ortsbildprdgenden Bauten eingeschrinkt
werden.

« Vor Genehmigung sind die Bestimmungen mit der Baudirektion zu
Kldren.

« Im Planungsbericht ist pro Weilerzone aufzuzeigen, welche Gebdude
unter diese Bestimmung fallen.

«  Die bestehende Erschliessung und der notwendige allfdllige Ausbau
sind planerisch auszuweisen.
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Situation

Bei der Ortsplanungsrevision der Gemeinde Cham werden einige
Bereiche neu eingezont. Fiir einige davon verlangt der Kanton Zug in
seinem Vorpriifungsbericht eine larmrechtliche Beurteilung.

Konkret betroffen sind die nachfolgend markierten Gebiete 2.2, 2.8,
5.2, 5.3 und 5.4.

24,0527_cham_ortsplanungsrevision

Larmrechtliche Beurteilung

2.1 Erschliessungsgrad

Die Areale gelten als nicht eingezont und nicht erschlossen. Es gel-
ten die Anforderungen an die Ausscheidung neuer Bauzonen (Art. 29
Larmschutz-Verordnung (LSV)).

2.2 Ausscheidung neuer Bauzonen (Art. 29 LSV)

Neue Bauzonen fiir Gebdude mit larmempfindlichen Raumen’ diirfen
nur in Gebieten ausgeschieden werden, in denen die Larmimmissio-

nen die Planungswerte nicht liberschreiten oder in denen diese Werte

durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen einge-
halten werden kdnnen.

1 Rdume in Wohnungen, ausgenommen Kiichen ohne Wohnanteil, Sanitdarrdume
und Abstellrdume, und Rdume in Betrieben, in denen sich Personen regelmdssig

wadhrend langerer Zeit aufhalten, ausgenommen Raume fiir die Nutztierhaltung und

Raume mit erheblichem Betriebslarm (Art. 2 Abs. 6 LSV).
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2.3 Zone, Empfindlichkeitsstufen und Grenzwerte

Zone: WA3
Larm-Empfindlichkeitsstufe: 1l
Vorgesehene Nutzung: Wohnen/Betrieb

Im Rahmen der Einzonung miissen die folgen-
den Grenzwerte an jedem Fenster aller ldrm-
empfindlichen Rdume eingehalten werden:

Wohnen Betrieb
Tag Nacht Tag Nacht
[aB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)]

ES 111 60 50 65?2 -3

Zone: WA3
Larm-Empfindlichkeitsstufe: Il
Vorgesehene Nutzung: Wohnen/Betrieb

Im Rahmen der Einzonung miissen die folgen-
den Grenzwerte an jedem Fenster aller ldrm-
empfindlichen Rdume eingehalten werden:

Wohnen Betrieb
Tag Nacht Tag Nacht
[aB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)]

ES I 60 50 65 -

2 Bei larmempfindlichen Betriebsraumen in Gebieten der ES I, Il oder Il gelten
gemadss Art. 42 LSV um 5 dB(A) hGhere PW und IGW.

3 Fiir Objekte, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag aufhalten (zum Bei-
spiel Biiros oder Schulen), gelten keine Nacht-Belastungsgrenzwerte (Art. 41 Abs. 3
LSv).
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Zone: OelB
Larm-Empfindlichkeitsstufe: Il
Vorgesehene Nutzung: Wohnen/Betrieb

Im Rahmen der Einzonung miissen die folgen-
den Grenzwerte an jedem Fenster aller ldrm-
empfindlichen Rdume eingehalten werden:

Wohnen Betrieb
Tag Nacht Tag Nacht
[aB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)]

ES 111 55 45 60 -

Zone: OelB
Larm-Empfindlichkeitsstufe: Il
Vorgesehene Nutzung: Wohnen/Betrieb

Im Rahmen der Einzonung miissen die folgen-
den Grenzwerte an jedem Fenster aller ldrm-
empfindlichen Rdume eingehalten werden:

Wohnen Betrieb
Tag Nacht Tag Nacht
[aB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)]

ES 111 60 50 65 -

Zone: OelB
Larm-Empfindlichkeitsstufe: Il
Vorgesehene Nutzung: Sportanlage

Im Rahmen der Einzonung miissen die folgen-
den Grenzwerte an jedem Fenster aller ldrm-
empfindlichen Rdume eingehalten werden:

Wohnen Betrieb
Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

ES 1l 60 50 65 -
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Grundlagen

3.1 Objekt

Einwohnergemeinde Cham / Suter - von Kanel - Wild Planer und
Architekten AG)

3.2 Emissionen

3.2.1 Strassenverkehr

Die massgebenden Emissionen der Nationalstrassen wurden beim
ASTRA bezogen (Datenlieferung vom 6. Mai 2024). In den Emissions-
segmenten ist der Verkehr fiir 2030 hinterlegt (Normpriifung).

Die massgebenden Emissionen der Kantons- und Gemeindestrassen
(inkl. Bodenbedeckungen mit Bodenabsorptionsgraden) wurden auf
ZugMap bezogen (Download am 30. April 2024). Gemadss Auskunft des
Kantons Zug (Amt fiir Umwelt) konnen die Daten direkt so verwendet
werden, da sie bereits die Umfahrung Cham Hiinenberg und die flan-
kierenden Massnahmen im Ortskern Cham beinhalten.

3.2.2 Weitere Emissionen

Die LSV kennt weiter Larm von Eisenbahnen, zivilen Flugplatzen,
Industrie- und Gewerbeanlagen, zivilen Schiessanlagen, Militarflug-
platzen und militdrischen Waffen-, Schiess- und Ubungsplitzen.
Keine dieser Larmquellen muss vorliegend untersucht werden.

Betreffend Industrie- und Gewerbeanlagen bestdtigt die Einwohner-
gemeinde Cham, dass es keine Betriebe gibt, die zu massgebenden
Immissonen auf die neu einzuzonenden Gebiete fiihren kdnnen.

3.3 Berechnungsmodell

Die Berechnungen wurden mit CadnaA (Computer Aided Noise Abate-
ment; Software zur Berechnung, Darstellung, Beurteilung und Pro-
gnose von Umgebungslarm; Version 2023 MR 2) mit den folgenden
Berechnungsmodellen durchgefiihrt:

Strassenverkehr: Emissionen: sonROAD18
Ausbreitungsmodell: ISO 9613-2

Die fiir die Berechnung massgebenden Elemente (Digitales Terrainmo-
dell, bestehende Bebauung, Emissionsachsen, Bodenabsorptionen)
wurden direkt ins Berechnungsmodell importiert.

Zudem wurde in den einzuzonenden Arealen je ein dreigeschos-
siges Gebdude mit den maximal moglichen horizontalen Ausma-
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ssen modelliert. Es wurde dabei von einem Grenzabstand von 5 m
ausgegangen.

q Berechnung
4.1 Einzonung 2.2
Die folgende Darstellung zeigt die maximalen Fassadenbelastungen
durch Strassenverkehrsldarm (Werte auf ganzzahligen Wert gerundet;

links Tag, rechts Nacht; liberschrittene PW der ES Ill flir Wohnnutzung
sind am Tag rot und in der Nacht grau und orange dargestellt).

e e

WA3 -> ES Il WA3 -> ES Il
Wohnen -> 60/50 Wohnen -> 60/50
Betrieb -> 65/- Betrieb -> 65/-

Die Maximalbelastungen betragen 65 dB(A) am Tag und 56 dB(A) in
der Nacht. Die PW fiir Wohnnutzungen sind damit am Tag um 5 dB
und in der Nacht um 6 dB iliberschritten. Die IGW fiir Betriebsnutzun-
gen sind iiberall eingehalten.

Es wird empfohlen, fiir dieses Areal eine Bebauungsplanpflicht zu
stipulieren, mit welcher die Einhaltung der PW nachzuweisen ist.

4.2 Einzonung 2.8

Die folgende Darstellung zeigt die maximalen Fassadenbelastungen
durch Strassenverkehrsldarm (Werte auf ganzzahligen Wert gerundet;
links Tag, rechts Nacht; iiberschrittene PW der ES Il fiir Wohnnutzung
sind am Tag rot und weinrot und in der Nacht grau und orange
dargestellt).

28
WA3 ->ES Il
Wohnen -> 60/50
Betrieb -> 65/-

2.8
WA3 ->ES Il
Wohnen -> 60/50
Betrieb -> 65/-

24,0527_cham_ortsplanungsrevision Seite 7
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Die Maximalbelastungen betragen 67 dB(A) am Tag und 56 dB(A) in der
Nacht. Die PW fiir Wohnnutzungen sind damit am Tag um 7 dB und in
der Nacht um 6 dB iiberschritten. Die IGW flir Betriebsnutzungen sind
am Tag um 2 dB liberschritten.

Es wird empfohlen, fiir dieses Areal — allenfalls in Kombination mit
dem vorgelagerten bereits eingezonten Areal — eine Bebauungsplan-
pflicht zu stipulieren, mit welcher die Einhaltung der PW nachzuwei-
sen ist.

4.3 Einzonung 5.2

Die folgende Darstellung zeigt die maximalen Fassadenbelastungen
durch Strassenverkehrslarm (Werte auf ganzzahligen Wert gerundet;
links Tag, rechts Nacht; liberschrittene PW der ES Il fiir Wohnnutzung
sind am Tag orange und rot und in der Nacht gelb dargestellt).

5.2
OelB->ES Il
Wohnen -> 55/45
Betrieb -> 60/-

52
OelB->ES I
Wohnen -> 55/45
Betrieb -> 60/-

Die Maximalbelastungen betragen 61 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der
Nacht. Die PW fiir Wohnnutzungen sind damit am Tag um 6 dB und in
der Nacht um 5 dB iiberschritten. Die IGW fiir Betriebsnutzungen sind

eingehalten.

Da es sich um eine Zone des offentlichen Interesses fiir Bauten und
Anlagen handelt, in welcher die Nutzung eingeschrankt ist (HZH
Hagendorn), ist hier eine Bebauungsplanpflicht nicht zwingend
notwendig.
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4.4 Einzonung 5.3

Die folgende Darstellung zeigt die maximalen Fassadenbelastungen
durch Strassenverkehrslarm (Werte auf ganzzahligen Wert gerundet;

links Tag, rechts Nacht).
P

o
B

5.3 5.3
OelB ->ES Il OelB->ES Il
Wohnen -> 60/50 Wohnen -> 60/50
Betrieb -> 65/- Betrieb -> 65/-

Die Maximalbelastungen betragen 56 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in
der Nacht. Die PW flir Wohn- und Betriebsnutzungen sind damit am
Tag und in der Nacht eingehalten.

4.5 Einzonung 5.4

Die folgende Darstellung zeigt die maximalen Fassadenbelastungen
durch Strassenverkehrsldarm (Werte auf ganzzahligen Wert gerundet;
links Tag, rechts Nacht; liberschrittene PW der ES Il fiir Wohnnutzung
sind am Tag rot und in der Nacht grau und orange dargestellt).

5.4
OelB ->ES Il
Wohnen -> 60/50
Betrieb -> 65/-

5.4
OelB -> ES Il
Wohnen -> 60/50
Betrieb -> 65/-

Die Maximalbelastungen betragen 65 dB(A) am Tag und 56 dB(A) in
der Nacht. Die PW fiir Wohnnutzungen sind damit am Tag um 5 dB
und in der Nacht um 6 dB iliberschritten. Die IGW fiir Betriebsnutzun-
gen sind am Tag eingehalten.
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Da es sich um eine Zone des offentlichen Interesses fiir Bauten und
Anlagen handelt, in welcher die Nutzung eingeschrankt ist (Sportan-
lage), ist hier eine Bebauungsplanpflicht nicht zwingend notwendig.

Fazit

7.1 Einhaltung Vorschriften LSV

In den Gebieten 2.2, 2.8, 5.2 und 5.4 ist mit Uberschreitungen
der PW durch Strassenverkehrsléirm zu rechnen.

Im Gebiet 5.3 ist nicht mit Uberschreitungen der PW durch Stra-
ssenverkehrsldrm zu rechnen

In den in der Zone WA3 befindlichen Gebieten 2.2 und 2.8 sollte die

Einhaltung der PW in einem Bebauungsplan nachgewiesen werden.

Thalwil, 23. Mai 2024

Ingenieurbiiro Andreas Suter

Andreas Suter
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Ortsplanungsrevision

Bauzone mit speziellen Vorschrif-
ten fir historische Bauten und
Anlagen (BsV1)

Bauzonen mit speziellen Vor-
schriften Strukturerhaltung
(BsV2)

§ 9 Bauordnung
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Vollzugsrichtlinien zu den Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung

EINLEITUNG

Das raumliche Entwicklungskonzept definiert die ortsbauliche Grund-
haltung, auf der die Nutzungsplanung aufbaut. Die Wahrung der Ei-
genart und Identitat von Cham ist ein zentrales Anliegen, das im Rah-
men der Siedlungsentwicklung nach innen und bei der Siedlungser-
neuerung und Verdichtung in die Interessenabwdgung einzubezie-
hen ist.

Cham besitzt ein Ortsbild von nationaler Bedeutung. Mit massge-
schneiderten Zonenvorschriften wird dem Ortsbildschutz Rechnung
getragen. Der Schutz, die Inventarisierung, die Erhaltung und Pflege
des kultur- und bauhistorischen Erbes ist jedoch nicht Gegenstand
der Nutzungsplanung. Dies fallt in die Zustandigkeit des kantonalen
Amts fur Denkmalpflege und Archdologie.

Die Gebiete mit bedeutenden historischen Zeitzeugen (Frauental,
Heiligkreuz, Hammergut und Schloss St. Andreas) sind im Zonenplan
einer Bauzone mit speziellen Vorschriften fur historische Bauten und
Anlagen zugeteilt (BsV1). Hier steht der Schutz der bestehenden Bau-
ten und Anlagen samt deren Freirdume im Vordergrund. Die bauliche
Entwicklung hat sich diesen Schutzzielen unterzuordnen. Das kanto-
nale Amt fur Denkmalpflege und Archaologie ist bei Bauvorhaben
einzubeziehen und anzuhdren. Es gilt eine Bebauungsplanpflicht. Im
Rahmen der Bebauungsplane sind massgeschneiderte Losungen auf-
zuzeigen. Die Bauzone mit speziellen Vorschriften fur historische
Bauten und Anlagen (BsV1) ist aus diesen Grinden nicht Gegenstand
der vorliegenden Vollzugsrichtlinie.

Die Quartiere «Lindenchamp, «Loberny, «Rigistrasse», «Enikon» (Schal-
lenmatt), «Seestrasse» und «Alpenblick» sind ortsbaulich ebenfalls
von hoher Bedeutung. Die Quartiere sind mit wenigen Ausnahmen
(z.B. Lindencham) weitgehend uUberbaut. Die Bausubstanz ist vieler-
orts alter, sodass sich in den Quartieren eine bauliche Erneuerung
abzeichnet. Hier steht weniger der Schutz der Bausubstanz, sondern
der Erhalt des Quartiercharakters und der baulichen und freirdumli-
chen Struktur im Rahmen der Bautatigkeit im Vordergrund.

Mit Ausnahme des Kerngebiets in Lindencham, das bisher im Zonen-
plan mit einem Ortsbildschutz belegt war, sind alle Gebiete im ISOS
aufgefuhrt. Die Aussagen im ISOS sind in die Interessenabwagung bei
der Ausgestaltung der Bauvorschriften fur die Bauzonen mit speziel-
len Vorschriften Strukturerhaltung eingeflossen.

" Die Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung (BsV2) «Lin-
denchamy, «L&bernx, «Rigistrasse», «Enikonx, «Seestrasse» und «Alpen-
blick» umfassen Gebiete mit hoher Siedlungsqualitdt, die mit Riicksicht
auf die quartierpragenden Strukturmerkmale weiterentwickelt werden sol-
len.



A) Alpenblick
L) Lobern

S) Seestrasse
R) Rigistrasse
E) Enikon

Q) Lindencham

Warum eine Vollzugsrichtlinie?

SUTER * VON KANEL * WILD
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Vollzugsrichtlinien zu den Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung

2 Zuldssig sind Wohnnutzungen und nicht stérende Gewerbe- und Dienst-
leistungsbetriebe.

? Neubauten sowie bauliche Verdnderungen an bestehenden Bauten und
Anlagen sind besonders gut zu gestalten und haben die quartierpragen-
den Strukturmerkmale insbesondere hinsichtlich Massstab, Stellung, kubi-
scher Gliederung sowie Umgebungsgestaltung zu berticksichtigen.

4 Rechtmdssig erstellte bestehende Gebdude diirfen unter Wahrung der
Lage und dusseren Abmessung, ungeachtet der Grundmasse fur Neubau-
ten, umgebaut oder ersetzt werden. Geringfligige Abweichungen von der
Stellung, dem bisherigen Gebdudeprofil und der Dachform kénnen unter
Wahrung nachbarlicher Interessen gestattet werden.

Die Bauordnungsbestimmungen sind bewusst offen formuliert, um
den Spielraum flr gut gestaltete Bauten und Anlagen, die sich ruck-
sichtsvoll in die Quartierstruktur einordnen, nicht unnoétig einzu-
schranken.

In dieser Vollzugsrichtlinie legt der Gemeinderat Cham offen, auf wel-
che Aspekte die zustandigen Kommissionen bei der Beurteilung von
Bauvorhaben in diesen Bauzonen ein besonderes Augenmerk rich-
ten.

Im Interesse eines effizienten Baubewilligungsverfahrens soll die Bau-
behorde frihzeitig einbezogen werden. Je nach Umfang eines Bau-
vorhabens kann eine Bauanfrage mit einer Volumenstudie zur Kla-
rung wichtiger Fragestellungen beitragen.



Achtsamer Umgang mit den
Quartierstrukturen

Hauptkriterien zur Beurteilung
von Bauvorhaben
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KRITERIEN FUR DIE BEURTEILUNG VON
BAUVORHABEN

Hauptkriterien

Bauvorhaben haben sich rlcksichtsvoll in die bestehenden Quartier-
strukturen einzuordnen. Zulassig sind sowohl Wohnnutzungen als
auch nicht storende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe.

Die qualitativen Anforderungen sollen im Baubewilligungsverfahren
fur alle Akteure nachvollziehbar beurteilt werden. Die nachfolgenden
funf Hauptkriterien sind die Richtschnur zur Beurteilung der gefor-
derten besonders guten Einordnung der Bauten und Anlagen in die
Quartierstrukturen:

*  Ortsbaulicher Kontext
Wie wird auf den ortsbaulichen Kontext reagiert (Kérnung und
Massstablichkeit)? Welche quartiertypischen Elemente werden
Ubernommen, welche neu interpretiert?

*  Freiraum- und Umgebungsgestaltung
Wie wird die Umgebung flr die Anspriche der verschiedenen
Nutzergruppen ausgebildet, bepflanzt und welche Aufenthalts-
qualitat besitzt sie? Wie sind die Ubergange langs der offentli-
chen Raume gestaltet? Welche Massnahmen zur Steigerung der
Siedlungsdkologie sind vorgesehen? Wie sind die Anschlussstel-
len geldst (Strassen und Nachbarschaft)?

»  Stellung/Setzung
Wie stehen die Gebdude in Bezug zur Nachbarschaft und zum
offentlichen Raum (Adressierung, Abstande)? Wie sind sie in das
Terrain gesetzt (Umgang mit der Topografie)? Wie ist die orts-
bauliche Einbettung?

*  Baukorper
Wie wird das Bauvolumen gegliedert? Stehen Massstablichkeit
und Proportionen in einem ausgewogenen Verhdltnis? Wie sind
die Fassaden gegliedert? Welchen architektonischen Ausdruck
besitzen sie und welche Verbindungen werden zum Quartier
hergestellt (Typologie, Materialisierung und Farbgebung)?

*  Erschliessung
Wie ist die Erschliessung gelost (Tiefgaragenlosung, Velokonzept,
Zugange fur Fussganger, Durchwegung)?
Diese Hauptkriterien besitzen untereinander keine spezifische Ge-
wichtung. Massgebend ist das Gesamtbild des Bauvorhabens im orts-
baulichen Kontext.



Quartiercharakter respektieren

Bauliches Umfeld einbeziehen

Engere Nachbarschaft
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Leitgedanken fiur die Projektierung

Bauvorhaben mussen dem Quartiercharakter entsprechen. Die
Strukturbilder bezeichnen die wichtigen Elemente der heutigen Quar-
tierstrukturen. FUr die quartiertypischen Elemente sind im Rahmen
von Bauvorhaben ortsbaulich Uberzeugende Losungen nachzuwei-
sen. Dementsprechend ist bei der Projektierung nicht nur das eigent-
liche Baugrundstuick, sondern auch die Nachbarschaft und die Struk-
tur im gesamten Quartier zu beachten. Dies soll auch die Akzeptanz
fur die Ersatzneubauten erhohen.

o

(Perimeter Arbeitsmodell)
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Erweiterte Nachbarschaft

Umgebung gestalten

Auftritt und Ubergang zum &ffent-
lichen Raum

Topografie
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Die Quartiere besitzen ein unterschiedlich durchgrintes Erschei-
nungsbild. Dies tragt je nachdem wesentlich zur Stimmung und
Wohnqualitat bei. Der Grunanteil ist nach Moglichkeiten situationsge-
recht zu erhdhen. Zielvorgaben sind:

«  Uberzeugendes Gesamtkonzept zur Umgebungsgestaltung

*  Sicherstellung von Baumpflanzungen

«  Okologisch gestaltete Flachen

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Ubergang zum 6ffentlichen

Raum (Baulinienraum respektive Strassenabstandsbereich). Es ist ein

homogenes Strassenbild sicherzustellen. Zielvorgaben sind:

* Im Grundsatz ist ein offener Charakter anzustreben. Geschlos-
sene Einfriedungen sind auf ein minimales Mass zu reduzieren.
Der Sichtschutz ist Uber die Bepflanzung sicherzustellen.

*  Gut gestaltete Adresse mit Bezug zum Strassenraum (hier sind
platzartig gestaltete Situationen erwuinscht)

»  Strukturierte und ansprechend gestaltete Vorgarten

*  Fassadengestaltungen, die einen Beitrag an einen attraktiven
Strassenraum leisten

Wichtig ist die Integration der Bauten und Erschliessungsanlagen in die

Topografie. Zielvorgaben sind:

*  Natlrliche Gelandeform bei Neubauten bertcksichtigen / Ter-
rainveranderungen minimieren

*  Abgrabungen, Aufschittungen und Stitzmauern minimieren



Stellenwert der Strukturbilder
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STRUKTURBILDER
Hinweis

Die nachfolgenden Strukturbilder basieren auf einer ortsbaulichen
Analyse von Futurafrosch, Architektur und Raumentwicklung GmbH
aus dem Jahre 2022. Sie versuchen, den Charakter und die raumli-
chen Besonderheiten der Quartiere zu beschreiben. Bauliche Veran-
derungen, die seit der Aufnahme vorgenommen wurden, sind in den
nachfolgenden Planen nicht dargestellt.

Die Strukturbilder machen Aussagen zu den Themen:

*  Freiraum
*  Bebauung
*  Erschliessung

Der Betrachtungsperimeter der Strukturbilder umfasst die Bauzonen
der BsV2-Gebiete. Die Aussagen sind nicht parzellengenau und im
Rahmen der konkreten Bauabsichten im Baubewilligungsverfahren
im Massstab 1:100 zu interpretieren.

Ziel ist die Erlangung von Bauvorhaben, die sich hinsichtlich Mass-
stab, Stellung, kubischer Gliederung sowie Umgebungsgestaltung be-
sonders gut in das Quartierbild einfugen.

Abweichungen von den Strukturbildern und den dazugehdrenden
Beschrieben sind moglich. Sie sind zu begriinden.
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Strukturbild Enikon
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Ortsplanungsrevision, Cham
Vollzugsrichtlinien zu den Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung

BsV2 Strukturbild Enikon (Schallenmatt)

Charakterbeschrieb

Orthogonal angelegtes Wohnquartier mit Gartenstadtcharakter. Pragender Gebaudetypus ist das «Haus im
Garten» mit strassenraumbegleitenden Garten, die durch Hecken oder Zaune gegenuber dem Strassenraum
abgegrenzt sind. Die kompakten Ein- und Mehrfamilienhauser mit einfachen Gebaudekuben und einem muralen
architektonischen Ausdruck besitzen drei bis vier Geschosse und sind mehrheitlich mit einem Schragdach
ausgebildet.

Ziele zur Wahrung der quartierpragenden Strukturmerkmale

L Orthogonale Bebauungsstruktur mit in der Regel einheitlichen Strassenfluchten und
dazwischenliegenden Nebengebauden weiterfuhren / 3-4 Geschosse beibehalten / In der Regel

5 ausgepragte Gebaudelangs- und Querseiten bewahren / Oberstes Geschoss mit Schragdach oder als
Vollgeschoss mit Flachdach ausbilden / Dachrand sichtbar ausbilden oder fiktive Trauflinie als
architektonischen Bezugspunkt zur Altbausubstanz gestalten.

Ortsbauliches Prinzip der strassenbegleitenden Garten fortfihren / Bereich zwischen Fassade und
Strasse grossmehrheitlich begriinen / Einzelne Besucher-PP zulassen, sofern Charakter der begriinten
Randzonen erhalten bleibt / Abgrenzungen zur Strasse in Form von offenen Zaunen mit Sockel oder
artenreichen Hecken als punktuellen Sichtschutz gestalten.

—......= Durchlassiges Freiraumgeflige mit mehrheitlich begriinten Privatgarten und Baumen fortfihren /
Ausdehnung von Garagengeschossen allenfalls beschranken.

Charakter der Strassen mit schmalem Querschnitt erhalten / Aufenthaltsqualitat und
Nutzungskomfort fur Fuss- und Veloverkehr durch Strassenraumaufwertung verbessern.

Informationsinhalte

----------- Zonengrenze BsV2 gemass Zonenplan Baumbestand
Fuss- und Zufahrtswege < + Strassen

<——= Bestehende Firstrichtung Hohenlinien

Erlduterung:
Samtliche Plandarstellungen sind schematisch. Die weiss hinterlegten Flachen illustrieren die
quartiertypische Bebauungsstruktur und stellen keine Baubereiche dar.
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Strukturbild Lobern
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Vollzugsrichtlinien zu den Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung

BsV2 Strukturbild Lébern

Charakterbeschrieb

Ehemaliges Wohnquartier der Papierfabrik an leichter Hanglage mit Gartenstadtcharakter. Markant sind die
sechs giebelstandig aufgereihten Doppelwohnhduser an der Gartenstrasse mit steilen Giebeldachern und
Sichtfachwerk mit den vorgelagerten tiefen Zier- und Nutzgarten als altester Teil des Quartiers. Pragender
Gebadudetypus ist das «Haus im Garten» mit raumbildenden Garten und Anbauten, welche sich volumetrisch dem
Hauptvolumen unterordnen und oft durch Hecken oder Zdaune gegenuber dem Strassenraum abgrenzen. Diese
gliedern sich an eine kreisformige Haupterschliessung mit untergeordneten Verbindungen. Die Bauten stehen in
der Regel bergseitig auf der Parzelle, wodurch sich unterschiedliche Bezlige zum Strassenraum ergeben. Das
Quartier besticht durch seine kleinteilige und offene Bebauungsstruktur, die mehrheitlich giebelstandige
Dachlandschaft und private Garten.

Ziele zur Wahrung der quartierpragenden Strukturmerkmale

1 Ortsbauliches Prinzip «Haus im Garten» mit einer offenen Bebauungsstruktur und in der Regel
bergseitg angeordneten Gebaduden weiterfuhren / 2-3 Geschosse mit Schragdach beibehalten /
Schragdach bei Neubauten priifen.

18- =

|

|
b, b

Ortsbauliches Prinzip der strassenbegleitenden Garten und paralleler Bebauunggstruktur zur Strasse
mit Hochparterre fortfuhren / Bereich zwischen Fassade und Strasse grossmehrheitlich begrinen /
Einzelne Besucher-PP zulassen, sofern Charakter der Vorgarten erhalten bleibt / Abgrenzungen zur
Strasse in Form von offenen Zaunen mit Sockel oder artenreichen Hecken als punktuellen Sichtschutz
gestalten / Stutzmauern in der Hohe beschranken.

B = Durchldssiges Freiraumgeflige mit mehrheitlich begrinten Privatgarten und Baumen fortfihren /
Ausdehnung von Garagengeschossen allenfalls beschranken.

Aufenthaltsqualitat und Nutzungskomfort fir Fuss- und Veloverkehr durch
Strassenraumgestaltung verbessern.

Informationsinhalte

» Strassen

------ «+++« Zonengrenze BsV2 gemass Zonenplan ».;
Fuss- und Zufahrtswege Hohenlinien

(G  Geschiitzte Denkméler (Stand 2022)
@ Inventar schutzenswerter
Denkmaler (Stand 2022)

<——= Bestehende Firstrichtung

ﬁ Begegnungsort
Baumbestand

Erlduterung:
Samtliche Plandarstellungen sind schematisch. Die weiss hinterlegten Ficichen illustrieren die
quartiertypische Bebauungsstruktur und stellen keine Baubereiche dar.
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Strukturbild Rigistrasse




Ortsplanungsrevision, Cham
Vollzugsrichtlinien zu den Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung

BsV2 Strukturbild Rigistrasse

Charakterbeschrieb

Strassenraumpragende Reihe mit Wohnhadusern in neubarocken Bauformen. Pragender Gebaudetypus ist das
«Haus an der Strasse mit rickwartigem Garten». Die homogen wirkende Gebdudereihe ist in einer Flucht zur
Strasse angeordnet und teils mit einem schmalen Pflanzstreifen vom Trottoirrand abgegrenzt. Charakteristisch
sind zweigeschossige Punkthauser und ein Reihenhaus, die einen niedrigen Gebaudesockel besitzen und deren
Schragdacher abwechslungsweise trauf- oder giebelstandig zur Strasse angeordnet sind. Ruckwartig des
Strassenraums ist die einst durchgehende Struktur der einst tiefen Zier- und Nutzgdrten noch erkennbar. Sie
wurde durch Anbauten und Nebenbauten auf mehreren Grundstlcken stark verkleinert.

Ziele zur Wahrung der quartierpragenden Strukturmerkmale

1 Ortsbauliches Prinzip «Haus an der Strasse mit rickwartigem Garten» mit giebel- und traufstandigen

" Gebauden mit Gebsudesockel weiterfiihren / Hauptgebaude mit Schragdach ausgestalten (Anbauten
mit Flachdach ermdglichen) / Anbauten volumetrisch dem Hauptvolumen unterordnen /
Materialisierung und Farbgebung der Gebaudereihe und namentlich bei Anbauten koordinieren.

e e = Ruckwartiges Freiraumgefuge mit mehrheitlich begrinten Privatgarten und Baumen fortfuhren /
Freiraumangebot bei Anbauten sichern / Ausdehnung von Garagengeschossen allenfalls beschranken.

Charakter des Strassenraums erhalten / Punktuelle Baumpflanzungen prtfen.

Informationsinhalte

----------- Zonengrenze BsV2 gemass Zonenplan < » Strassen
Fuss- und Zufahrtswege Hohenlinien
<———= Bestehende Firstrichtung @ Inventar schitzenswerter
BiiiriedsEnd Denkmadler (Stand 2022)
Erléuterung:

Sdmtliche Plandarstellungen sind schematisch. Die weiss hinterlegten Flcichen illustrieren die
quartiertypische Bebauungsstruktur und stellen keine Baubereiche dar.
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Strukturbild Lindencham
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Ortsplanungsrevision, Cham
Vollzugsrichtlinien zu den Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung

BsV2 Strukturbild Lindencham

Charakterbeschrieb

Landwirtschaftlich gepragtes Kerngebiet von Lindencham mit unterschiedlichen Gebaudetypologien und Mass-
stablichkeiten. Pragende Elemente sind drei Bauernhduser mit gebaudezugewandten Nutzgdrten. Davon bildet ein
Bauernhaus zusammen mit dem markanten Okonomiegebaude und den Nebenbauten eine Hofgruppe (Ensemble).
Gebietsspezifisch ist, dass die unterschiedlichen Gebaudetypologien lose gesetzt sind und variierende Gebaude-
stellungen ohne klare Baufluchten aufweisen. Dominierend sind Gebdude mit einem Sockelgeschoss, zwei Voll-
geschossen, einem Schragdach sowie Holzfassaden, einzelne murale Bautypen und Kombinationen aus Holz- und
Mauerwerkfassaden. Die Lindenstrasse besitzt den Charakter eines Quartierrickgrats. Die westlich der Strasse
angeordneten Haupt- und Nebengebaude stehen unmittelbar am Strassenrand und grenzen die Strasse raumlich ab.

Ziele zur Wahrung der quartierpragenden Strukturmerkmale
- Bebauungsstruktur unter Beachtung des landwirtschaftlich gepragten Charakters weiterfihren und in
e den Teilgebieten differenziert weiterbauen:
b Gebiet A:  Bauernhaustypologie erhalten und pflegen
Gebiet B:  Ensemble mit differenzierten Gebauden weiterentwickeln und baulich erganzen
Gebiet C:  Gebaudereihe mit Bezug zum Strassenraum in variierenden Gebaudehdéhen erganzen
und erneuern / Bei den beiden Gebdauden an der Sinserstrasse Torsituation beachten

Strassenbegleitende Randzonen mit einem offenen Charakter gestalterisch aufwerten / Ortsbauliches
Prinzip von einzelnen Pflanzgarten und Abfolge von kleinen Platz- und Aufenthaltsbereichen mit Bezug
zum Strassenraum etablieren.

Durchlassiges Freiraumgeflige mit mehrheitlich begrinten Aufenthaltsflachen und Baumen fortfihren
/ Markante Linde erhalten / Ausdehnung von Garagengeschossen allenfalls beschranken.

Strassen gestalterisch aufwerten / Aufenthaltsqualitdt und Nutzungskomfort fur Fuss- und Veloverkehr
durch Strassenraumaufwertung verbessern.

* Hofsituation
|dentitatsstiftenden Freiraum schaffen

O Ankunftsort
Baulich und freirdumlich auf Ankunftsort an der Kreuzung Sinserstrasse-Lindenstrasse reagieren /
Ortsbaulichen Richtungswechsel beachten.

Ortsbaulich wichtige Situation
Q Baulich und freiraumlich auf den ortsbaulichen Richtungswechsel reagieren / Quartierfreiraum

schaffen / Gebaude mit Bezug zur Platzflache gestalten.

Informationsinhalte
"""""" Zonengrenze BsV2 gemass Zonenplan @ Geschutzte Denkmaler (Stand 2022)
<——= Bestehende Firstrichtung ()  Inventar schtzenswerter
. " Denkmaler (Stand 2022)
i) = Sichtbezug zum Heiligkreuz
“————» Strassen

Belimbestand % Ein-und Ausfahrten

Héhenlinien
Erlauterung:

Samtliche Plandarstellungen sind schematisch. Die weiss hinterlegten Fldéichen illustrieren die
quartiertypische Bebauungsstruktur und stellen keine Baubereiche dar.
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Ortsplanungsrevision, Cham
Vollzugsrichtlinien zu den Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung

BsV2 Strukturbild Seestrasse

Charakterbeschrieb

Zwei Gebaudeensembles mit reprasentativen Bautypologien und Bezug zum Schloss St. Andreas. Pragendes
Element des westlichen Ensembles ist das prachtige Bauernhaus mit Bauerngarten, das durch einen
dreigeschossigen Zeilenbau erganzt wurde. Das 6stliche Ensemble mit dem Herrschaftshaus an der Strassenecke
Seestrasse - Adelheid-Page-Strasse bildet den raumlichen Auftakt der Schlossallee. Die Ensembles werden im
Norden durch die Bahnlinie abgegrenzt und stehen im Studen im rdumlichen Bezug zur Seeanlage Hirsgarten,
zum Schlosspark St. Andreas und zu den Erholungsnutzungen am See und sind somit exponiert und
landschaftsraumlich empfindlich gelegen.

Ziele zur Wahrung der quartierpragenden Strukturmerkmale

[~ 1 Baudenkmadler und Ensemblestruktur erhalten und pflegen / Bei Neu- und Ersatzbauten aufgrund der
- empfindlichen Lage qualitatssichernde Verfahren anstreben (Konkurrenzverfahren /

I

. ] Variantenstudien).

Strassenbegleitende Randzonen in Abstimmung auf die reprasentativen Gebaude gestalten /
Randzonen ausserhalb der Gebaude grossmehrheitlich begriinen / Abgrenzungen zur Strasse in Form
von offenen Zaunen mit Sockel, niedrigen Mauern oder artenreichen Hecken als punktuellen
Sichtschutz gestalten.

Freiraumcharakter mit einem hohen Grinflachenanteil erhalten / Pflanzgarten mit Bezug zu den

[ - —— T
reprasentativen Gebauden erhalten / Im Westen offene Freiflache mit Sichtbezug von der Bahn zum
Schloss gewahrleisten / Ausdehnung von Garagengeschossen allenfalls beschranken.
Strassen entsprechend ihrer Funktion fir die Naherholungsnutzung gestalten / Nutzungskomfort fur
Fuss- und Veloverkehr durch Strassenraumaufwertung verbessern.
Informationsinhalte
----------- Zonengrenze BsV2 gemass Zonenplan Fuss- und Zufahrtswege
~<———= Bestehende Firstrichtung Hohenlinien
Baumbestand @ Inventar schiitzenswerter
Weitblick / Sichtbezug Schloss St. Andreas Denkmaler (Stand 2022)
4 .\ <+ » Strassen
. Ein-und Ausfahrten
Erléuterung:

Samtliche Plandarstellungen sind schematisch. Die weiss hinterlegten Fldchen illustrieren die
quartiertypische Bebauungsstruktur und stellen keine Baubereiche dar.

SUTER * VON KANEL * WILD 17



Ortsplanungsrevision, Cham
Vollzugsrichtlinien zu den Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung
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Ortsplanungsrevision, Cham
Vollzugsrichtlinien zu den Bauzonen mit speziellen Vorschriften Strukturerhaltung

BsV2 Strukturbild Alpenblick

Charakterbeschrieb

Nach einheitlichem Konzept erstellte Hochhaussiedlung mit Ursprung aus den 60er-Jahren mit 5- bis 12-
geschossigen Wohnbauten auf einem parkartigen Freiraum. Pragender Gebaudetypus ist das «Hochhaus im
Park». Die zehn einheitlich gestalteten und materialisierten Volumen sind als lose Komposition in den Park mit
bewegter Terraingestaltung und schénem Baumbestand gesetzt, der lediglich durch die Bahn vom naturnahen
Seeufer getrennt wird. Ein Erschliessungsring mit teils beidseitiger Senkrechtparkierung dient als Zufahrt und
Aussenparkplatz. Die gezielten Setzungen, Gebaudestaffelungen und Hohenentwicklungen erlauben vielféltige
Blickbezlge und generieren fir die Bewohnenden Seesicht und «Alpenblick». Die Komposition wurde im Rahmen
der Verlegung der Zugerstrasse im Norden durch zwei Hochhduser erweitert, die sich jedoch massgeblich vom
architektonischen Ausdruck des Grundkonzepts unterscheiden.

Ziele zur Wahrung der quartierpragenden Strukturmerkmale

"~ 71 Hochhaussiedlung Alpenblick erhalten / Erneuerung und Modernisierung nach einheitlichen
X Gestaltungskriterien sicherstellen / Bei wesentlichen Anderungen am Bestand neuen Bebauungsplan
- - erlassen.

Parkanlage und Baume erhalten und pflegen.

Erschliessungsring gestalterisch aufwerten / Oberirdisches Parkplatzangebot nach Moglichkeit
reduzieren und Flachen umwidmen.

Informationsinhalte

----------- Zonengrenze BsV2 gemass Zonenplan Hohenlinien
{:7 Begegnungsorte, Spiel- und Sportplatze “+ -+ Strassen
27X Weitlick (Alpenblick) Fuss- und Zufahrtswege
Baumbestand @ Inventar schitzenswerter
Denkmaler (Stand 2022)
Erléuterung:

Samtliche Plandarstellungen sind schematisch. Die weiss hinterlegten Fldchen illustrieren die
quartiertypische Bebauungsstruktur und stellen keine Baubereiche dar.
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Vorpriifung Ortsplanungsrevision Gemeinde Cham

Sehr geehrter Herr Gemeindeprasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 30. Mai 2023 haben Sie uns die Ortsplanungsrevision
der Gemeinde Cham zur kantonalen Vorpriifung eingereicht. Das Dossier umfasst diverse
verbindliche und orientierende Dokumente (vgl. Anhang des vorliegenden Vorpriifungsbe-
richts).

Die vorliegende Ortsplanungsrevision stiitzt sich auf die Revision des Planungs- und Bauge-
setzes (PBG) und den revidierten kantonalen Richtplan. Sollen gemeindliche Bauvorschrif-
ten, Zonen- oder ordentliche Bebauungsplane erlassen, gedndert oder aufgehoben werden,
lasst der Gemeinderat seinen Entwurf durch die Baudirektion vorpriifen (§ 39 Abs. 1 PBG).

Als eine Grundlage fir die Ortsplanungsrevision erarbeitete die Gemeinde Cham zusammen
mit den Gemeinden Risch, Hiinenberg, Steinhausen und Baar sowie der Stadt Zug ein ge-
meinsames Bild der Stadtlandschaft (kantonaler Richtplan Beschluss G 9.2). Weiter definiert
das Raumentwicklungskonzept 2040 auf strategischer Ebene die zukiinftige Entwicklung der
Gemeinde Cham.

Die Gemeinde legt, gestitzt auf Beschluss L 8.4.1 des kantonalen Richtplans, im Rahmen
dieser Ortsplanungsrevision den Gewasserraum Uber das gesamte Gemeindegebiet fest.

Aabachstrasse 5, 6300 Zug
T +41 41 728 53 00
www.zg.ch/baudirektion


Landwehr Mirjam
Textfeld
Auszug zur Nutzungsplanung (ohne Gewässerraum)
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2.6 Aufhebung kommunale Richtpldne

Die Aufhebung der kommunalen Richtplane wurde ebenfalls zur kantonalen Vorpriifung vor-
gelegt. Mit den Unterlagen wurden die Aufhebung des kommunalen Richtplantextes vom

20. Méarz 2007 sowie die Aufhebung der kommunalen Richtplankarte Siedlung und Land-
schaft 1:5000 vom 20. Méarz 2007 eingereicht. Die Aufhebung der kommunalen Richtplankar-
te Verkehr 1:5000 vom 20. Marz 2007 fehlt jedoch.

Vorbehalt: Mit der Genehmigung ist ebenfalls die Aufhebung der kommunalen Richtplan-
karte Verkehr vorzulegen.

3 Zonenplan

3.1 Ausdehnung der Bauzonen/Siedlungsgebiet

Die Ausdehnung der kommunalen Bauzonen (Stand Ende 2017) ist im kantonalen Richtplan
als Siedlungsgebiet festgesetzt. Der kantonale Richtplan |asst eine Erweiterung um maximal
10 Hektaren zu. Ausgenommen sind Zonen fir Bauten und Anlagen des éffentlichen Interes-
ses (Richtplan Beschluss S 1.1.1). Der Kanton und die Gemeinden vereinbarten einen Fla-
chenschlussel fur die Zuteilung der 10 Hektaren.

Der Planungsbericht soll die Grundlagen des kantonalen Richtplans vollstandig und nach-
vollziehbar wiedergeben. Dies gilt auch fiir den Anteil an der Arrondierungsflache fir die
Gemeinde Cham, die im Rahmen der Ortsplanungsrevision allen Gemeinden zur Verfligung
steht. Der Gemeinde Cham stehen fiir Neueinzonungen 1,12 Hektaren ab Ende 2017 zu. Im
Weiteren setzen Anderungen an der Zone OelB eine umfassende Bedarfsanalyse voraus.
Diese liegt nicht vor und ist nachzuholen.

Vorbehalt: Die entsprechende Richtplanvorgabe ist im Planungsbericht (Seite 17) auszu-
flihren sowie aufzuzeigen, ob die Gemeinde den ihr zugewiesenen Flachen-
anteil einhalt.

3.2 Larmschutz bei Neueinzonungen

Es sind verschiedene Einzonungen von Nichtbauzonen in Bauzonen geplant. Dabei gelten
die Vorgaben von Art. 29 Larmschutz-Verordnung (Einhaltung Planungswerte ohne Ausnah-
meméglichkeiten). Kénnen die Planungswerte ohne Massnahmen nicht eingehalten werden,
so ist die Zone im Zonenplan mit einer entsprechenden Uberlagerung zu bezeichnen und die
gepriften Massnahmen zur Einhaltung sind spéatestens im Rahmen der Uberbauung umzu-
setzen (vgl. § 387 aktuelle Version Musterbauordnung vom 4. April 2023). Kénnen die Pla-
nungswerte ohne Massnahmen eingehalten werden, so ist keine berlagernde Kennzeich-
nung notwendig. So sind beispielsweise die geplanten Uberlagerungsanderungen 11.1 und
11.2 zu entfernen, sofern keine Massnahmen zur Einhaltung der Planungswerte notwendig
sind.
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Fir die neu geplanten Bauzonen Nrn. 2.2, 2.8, 5.2, 5.3 fehlen die erforderlichen Machbar-
keitsuntersuchungen hinsichtlich des Larms. Bei den Einzonungen Nrn. 1.1 und 4.1 kann
aufgrund einer faktischen Nichtliberbaubarkeit aus Sicht des Amts fir Umwelt auf eine
Machbarkeitstiberpriifung verzichtet werden.

Vorbehalt: Fir die neuen Bauzonen Nrn. 2.2, 2.8, 5.2, 5.8 ist die Einhaltung von Art. 29
LSV zu iberpriifen und nachzuweisen. Sind zur Einhaltung der Planungswer-
te La&rmschutzmassnahmen notwendig, so ist die Bauzone mit einer Uberlage-
rung zu kennzeichnen und die Massnahmen sind im Rahmen der Uberbauung
umzusetzen.

3.3 Arbeitszonen

3.3.1 Wirtschaftsstandort Cham

Fir die Ortsplanungsrevision werden verschiedene Stossrichtungen formuliert, die sehr be-
grisst werden (siehe Planungsbericht, Seite 6). Es fehlt jedoch ein klarer Fokus auf die Ent-
wicklung der Gemeinde Cham als Wirtschaftsraum. Der Hinweis auf Stufe REK, dass die Zie-
le flr die Entwicklung des Wirtschaftraums (Arbeits- und gemischte Zonen) vertiefter und
breiter dargestellt werden sollten, wurde nur ansatzweise aufgenommen. In der Ortspla-
nungsrevision soll der Fokus starker auf den Wirtschaftsraum Cham und die Bediirfnisse der
Unternehmen und Arbeitnehmenden gelegt werden. Auf die Zielsetzungen zu Wohnen und
Arbeiten «Zukunftsweisende Rahmenbedingungen schaffen innovative Arbeitsplatze» (siehe
Planungsbericht, Seite 10) wird in der Nutzungsplanung nicht mit entsprechenden Ideen oder
Konzepten eingegangen.

Die Gemeine Cham hat vor einigen Jahren eine Wirtschaftsstrategie verabschiedet. Mit einer
Steigerung der Anzahl Arbeitsplatze und des Steuerertrages bei juristischen Personen soll
die Abhangigkeit vom Zuger Finanzausgleich reduziert werden. Konkrete Indikatoren und
Zielwerte fur die Ansiedlung von neuen Unternehmungen und zur Attraktivitatssteigerung der
«Stadtler Allmend» wurden in den Legislaturzielen 2023-2026 definiert. Diese Strategie soll-
te besser in die Nutzungsplanung einfliessen. Dass die aktuellen Regelungen beibehalten
werden, insbesondere die Aufrechterhaltung des Anreizsystems, um mit einer zuséatzlichen
Ausniitzungsziffer gewerbliche Nutzungen zu realisieren (vgl. § 13 und § 16 BQO), wird be-
grisst.

3.3.2 Industrie- und Gewerbezonen

Die Arbeitszonen der Gemeinde Cham befinden sich in der «Stadtler Allmend» sowie in den
Gebieten Hagendorn und Langacher. Gemass kantonalem Richtplan Beschluss S 1.1. 6 pru-
fen die Gemeinden die Umzonung der heutigen Arbeitszonen zu Industrie- und Gewerbezo-
nen. Im Beilagebericht «Vorgaben kantonaler Richtplan» wird erwahnt, dass die angelaufe-
nen Entwicklungen in der «Stadtler Allmend» als funktionales Zentrum einer Umzonung in
eine Industrie- und Gewerbezone widersprechen. Die anderen Arbeitszonengebiete werden
nicht erwahnt.
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Vorbehalt: Bei allen Arbeitszonen ist eine Umzonung in eine Industrie- und Gewerbezo-
ne zu prifen.

3.4 Zonen fir Bauten und Anlagen des dffentlichen Interesses (OelB)

3.4.1 Bedarfsnachweis

Die Ausdehnung von Zonen flr Bauten und Anlagen des 6ffentlichen Interesses (OelB) bis
maximal 25 Hektaren Gber das ganze Kantonsgebiet sind aufgrund eines umfassenden Be-
darfsnachweises (Richtplan Beschluss S 1.1.1) mdglich.

Die Gemeinde Cham besitzt heute rund 42,9 Hektaren OelB. Diese sollen durch Neueinzo-

nungen beim «Heilpadagogischen Zentrum» (Anderung 5.2) sowie Umzonungen beim «Pa-

vatex-Areal» (Anderung 5.1) ausgedehnt werden. Fiir die Erweiterung von ca. 25 270 m2 fiir
das «Heilpadagogische Zentrum» liegt ein Konzept vor. Ein umfassender Bedarfsnachweis

tber alle OelB-Nutzungen fehlt jedoch.

Die OelB-Flachen pro Einwohner/in der Gemeinde Cham sind mit den geplanten Erweiterun-
gen (unter Annahme der Schaffung einer OelB im «Eizmoos») sowohl beim Bestand als
auch bei den Reserven tiber dem kantonalen Durchschnitt. Geméass den Ausflihrungen im
Planungsbericht sind diese Reserven bei einem Scheitern eines gemeinsamen Feuer-
wehrstitzpunktes mit der Gemeinde Steinhausen (in Steinhausen) bereits nicht mehr ausrei-
chend. Die Abklarungen sind zu prazisieren.

Vorbehalt:  Fir die 6ffentliche Auflage ist ein umfassender Bedarfsnachweis fir die of-
fentlichen Nutzungen auszuarbeiten.

3.4.2 Asylplatze

Die Abteilung Soziale Dienste Asyl des kantonalen Sozialamts (KSA) ist flr die Unterbrin-
gung und Betreuung von samtlichen Personen des Asyl- und Fliichtlingsbereichs zustandig.
Untergebracht werden die vom KSA betreuten Personen in kantonalen Kollektivunterkiinften
sowie in kantonalen und privaten Wohnungen und bei Gastfamilien. Da das private Wohn-
raumangebot im Kanton Zug auch kinftig begrenzt sein wird, liegt der Fokus der zukinftigen
Unterbringung in kollektiven Strukturen innerhalb von OelB-Zonen. Angesichts der geopoliti-
schen Entwicklungen ist von einer stetigen Zunahme der Anzahl von Asylgesuchen auszu-
gehen. Der Kanton rechnet mittelfristig mit einer Zunahme des Bestands im reguléaren Asyl-
und Flichtlingsbereich von 150 Personen pro Jahr.

Fir die Gemeinde Cham wird bis 2035 mit 191 bis 325 und bis 2040 mit 224 bis 433 zusatz-
lichen Platzen gerechnet. Nicht bertcksichtigt sind Schutzsuchende mit dem Status «S».

Vorbehalt:  Der anstehende Mehrbedarf an Asylplatzen ist im Rahmen der vorliegenden
Ortsplanungsrevision zu klaren und beim kiinftigen Bedarf der OelB zu be-
rlcksichtigen.
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3.4.3 Pflegebetten

Die vorgenommene Bedarfsprognose bezuglich der Pflegeheime im Kanton Zug hat ergeben,
dass ein erheblicher Anstieg des Pflegebettenbedarfs besteht. Bis ins Jahr 2035 ist mit ei-
nem Mehrbedarf von bis zu 680 Pflegebetten im ganzen Kanton Zug zu rechnen, was dazu
fuhren wird, dass neue Pflegeheime gebaut und bestehende Einrichtungen erweitert werden
mussen. Die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Pflegebetten ist Aufgabe
der Gemeinden.

Vorbehalt: Der anstehende Mehrbedarf an Pflegebetten ist im Rahmen der vorliegenden
Ortsplanungsrevision zu kldaren und beim kiinftigen Bedarf der OelB zu be-
riicksichtigen.

3.5 Anderungen Zonenplan

3.5.1 Grundsatzliches

Im Planungsbericht werden einzelne Einzonungen als Umzonungen bezeichnet, so bei-
spielsweise die Anderungen 1.1 und 5.2. Weiter passen die Bildlegenden bei den Anderun-
gen 3.3 und 3.5 nicht zu den aufgezeigten Anderungen.

Vorbehalt: Der Planungsbericht ist entsprechend anzupassen.

3.5.2 Wohn- und Arbeitszone «Pavatex»

Gemass dem rechtsgultigen Zonenplan befindet sich das «Pavatex-Areal» in einer Wohn-
und Arbeitszone 5 B (WAS5 B), in der eine Baumassenziffer von maximal 4,0 zulassig ist. Neu
soll das Gebiet in eine Wohn- und Arbeitszone «Pavatex» (WAPex) mit einer Ausniitzungs-
ziffer von 2,15 umgezont werden. Das Areal befindet sich geméass kantonalem Richtplan Be-
schluss S 5.2.3 in einem Gebiet fir Verdichtung |, in dem Ausn(tzungsziffern bis 2 méglich
sind. Abweichungen sind gestltzt auf stadtebauliche Studien zulassig. Weiter schreibt der
kantonale Richtplan vor, dass die Gemeinden bei Umzonungen mit Erhéhung der Ausniit-
zungsziffer flr grossere Teilgebiete oder das Gesamtgebiet ein qualifiziertes stadtebauliches
Variantenstudium durchfiihren. Im Planungsbericht ist erwahnt, dass die vertragliche Dichte
in einem Studienverfahren ermittelt wurde. Weitere Angaben zum Variantenstudium, das sich
mit dem Stadtebau, der Nutzungsart, -verteilung und -mass, der Erschliessung sowie dem
Freiraum und der landschaftlichen Einbettung auseinandergesetzt hat, fehlt.

Vorbehalt: Fir die Umzonung von einer WAS5 B in eine WAPex ist ein stadtebauliches
Variantenstudium erforderlich. Im Planungsbericht ist dieses aufzuzeigen.

Dass flir das «Heilpadagogische Zentrum» im Rahmen der vorliegenden Ortsplanungsrevisi-
on eine Zonenkonformitat geschaffen werden soll, ist sinnvoll. Es ist jedoch wichtig, dass die
neue Zone kompakt bleibt und auf die Kerngebiete des Zentrums beschrankt wird. Einzo-
nungen sollen nur dort erfolgen, wo der Bedarf tatsachlich nachgewiesen ist. Zudem soll der
landschaftlich sensible Bereich im Stiden méglichst entlastet werden.
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Auch im westlichen Bereich scheint die Einzonung Gberdimensioniert und nicht landschafts-
vertraglich. Die vorgesehene Bebauungsplanpflicht wird als zwingend angesehen.

Vorbehalt: Fir die Einzonung wird ein umfassender Bedarfsnachweis vorausgesetzt. Die
landschaftlich sensiblen Bereiche im Westen und Siden sind méglichst zu
entlasten und von Einzonungen auszunehmen.

3.56.3 Zone des offentlichen Interesses fiir Erholung (OelE) bzw. Freihaltung (OelF)

Die neue Zone des offentlichen Interesses fir Erholung (OelE) dient der Erholung der Bevél-
kerung. Wéhrend bei der Zone des &ffentlichen Interesses fur Freihaltung (OelF) die Schatf-
fung von Freiflachen und die Freihaltung im Fokus steht, sind bei der OelE kleinere Bauten
und Anlagen fir die Erholungsnutzung zulassig. Grundsatzlich macht die neue Differenzie-
rung, die ja auch die Musterbauordnung vorsieht, Sinn. Allerdings sollte die Zuordnung
nachvollziehbar sein und sich insbesondere von Sporteinrichtungen abgrenzen. Es handelt
sich bei beiden Zonen um Nichtbauzonen, womit hinsichtlich Bauten und Anlagen restriktive
Vorgaben gelten (keine versteckte Bauzone). Grosse Anlagen wie Fussballpldtze oder
Kunstrasenfelder entsprechen nicht dem Charakter einer Nichtbauzone und sind darin nicht
zulassig. Aus diesen Uberlegungen ist Umzonung des Gebiets «Eizmoos», das vor allem
Sportplatze beinhaltet, in die OelE nicht zulassig. Das Gebiet ist vollstandig, das heisst in-
klusive dem Werkgebaude auf GS 1452, einer geeigneten Bauzone zuzuordnen.

Vorbehalt:  Die Umzonung des Gebiets «Eizmoos» in eine OelE ist nicht genehmigungs-
fahig. Das Gebiet ist in eine daflir geeignete Bauzone auszuscheiden.

3.5.4 Ubrige Nichtbauzonen mit speziellen Vorschriften (Ue)

Die tibrigen Nichtbauzonen mit speziellen Vorschriften werden nicht, teilweise oder nur vo-
ribergehend nicht landwirtschaftlich genutzt und dienen anderen, im Zonenplan bezeichne-
ten Nutzungen. Gemaéss § 27 PBG dienen die «Ubrigen Zonen mit speziellen Vorschriften»
Zwecken, die im Zonenplan eigens vermerkt sind und sich in der Regel anderswo nicht ver-
wirklichen lassen. Es handelt sich dabei um Nichtbauzonen (§ 18 PBG).

Freihaltung

Der heute rechtskraftige Zonenplan der Gemeinde Cham sieht Zonen fiir Freihaltung (UeFh)
vor. Diese dienen der Freihaltung und sind vorwiegend entlang der Lorze, des Lorzenkanals
und des Tobelbachs ausgeschieden, um die notwendige Freihaltung sicherzustellen. Ge-
méss der rechtskraftigen Bauordnung kann der Gemeinderat ausserhalb des Gewésserab-
stands kleine Bauten, Spielgerate oder notwendige Erschliessungsanlagen gegen Revers
bewilligen, wenn keine offentlichen Interessen entgegenstehen.

Die heutige Bestimmung soll angepasst werden. Neu dient diese der Freihaltung von Fl&-
chen zur Gliederung und Durchgriinung des Siedlungsgebiets sowie der privaten Erholungs-
nutzung. Damit geht diese weiter als die OelF, die ebenfalls der Freihaltung und Durchgri-
nung dient, jedoch das oéffentliche Interesse vorschreibt. Weiter sind in der UeFh Bauten bis
10 m? Grundflache, Spielplatzgerate sowie Erschliessungsanlagen zulassig.
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Zur Gliederung und Durchgriinung des Siedlungsgebiets kann eine OelF eingesetzt werden.
Weiter ist flr die private Erholungsnutzung keine spezielle Zonierung erforderlich, da dies in
der Wohnzone stattfinden kann und soll. Auch wird der Charakter einer Nichtbauzone ver-
letzt, wenn darin Bauten bis zu einer Grundflache von 10 m? zugelassen sind, ohne deren
Anzahl oder Gebaudehdhe einzuschranken.

Flachen, die heute am Rand der Bauzone als private Garten bzw. Aussenraume genutzt
werden, sollen von der Landwirtschaftszone in eine UeFh umgezont werden (Anderung 7.6
und 7.7). Damit soll die unrechtméassig ausgedehnte Garten- und Aussenraumgestaltung der
angrenzenden Bauzone geheilt werden, was nicht dem Trennungsgrundsatz von Baugebiet
und Nichtbaugebiet entspricht (Art. 1 RPG). Private Aussenrdume haben sich auf das Bau-
gebiet zu beschranken. Weiter soll die heutige OelF hinter dem «Pavatex-Geb&ude» neu in
eine UeFh umgezont werden, da diese nicht im Eigentum der Gemeinde ist (Anderung 7.5).

Vorbehalt: Die UeFh sind geméss den Erwagungen zu Oberprifen. Die private Erho-
lungsnutzung hat im Baugebiet stattzufinden. Die betroffenen Flachen sind
entweder einer OelF oder einer Bauzone zuzufihren.

Reitsport

Die Reitsportzonen (UeRs) im Gebiet «Spiess» und «Baregg» werden ausgedehnt. Beim
Reitsportbetrieb «Rehhalten» wird eine neue UeRs geschaffen. UeRS sind bedarfsgerecht
auszuscheiden. Dazu ist ein Bedarfsnachweis und ein Betriebskonzept notwendig (Richtplan
Beschluss L 1.3.1). Einer so grossen Umzonung, wie die bei den Reisportbetrieben «Spiess»
und «Rehhalten» geplant ist, kann aus raumplanerischer Sicht nicht zugestimmt werden.

In der UeRS werden gemass § 27 Abs. 1 BO Cham neu zwei Teilzonen unterschieden. In
der Teilzone A sind fur den Reitsport erforderliche Bauten und Anlagen zulassig, wenn keine
Uberwiegenden Interessen entgegenstehen. In der Teilzone B kénnen Einrichtungen fur die
tiergerechte Auslaufhaltung zugelassen werden. Unklar ist, was insbesondere mit tiergerech-
ten Einrichtungen fir die Auslaufhaltung gemeint ist und warum dafiir eine Ausdehnung der
UeRS erforderlich sein soll. Weideflachen fir die tiergerechte Auslaufhaltung kénnen in der
Landwirtschaftszone zugelassen werden.

Eine Unterteilung in Teilzonen ist moglich, wird jedoch nicht empfohlen. Sollte an diesen
festgehalten werden, so muss die Teilzone A maglichst minimal und bedarfsgerecht zuge-
schnitten werden, sodass darin nur die Stallungen und die direkt angrenzenden notwendigen
Allwetterauslaufe und Reitplatze realisiert werden kénnen. Neue Bauten und Anlagen wie
Sandplatze, Allwetterauslaufe, Futterstationen etc. sind im Sinne des Konzentrationsprinzips
und des haushalterischen Umgangs mit Boden (Art. 1 RPG) bei den bestehenden Gebaude-
gruppen zu realisieren. Aus den Bestimmungen muss klar hervorgehen, welche Bauten und
Anlagen bzw. Einrichtungen in welcher Zone maoglich sind. Fiir die Weidehaltung oder allfal-
lige Bewirtschaftungswege ist keine spezielle Zonierung notwendig. Diese sind in der Land-
wirtschaftszone méglich. Futterstationen sind, falls notwendig, grundsétzlich bei den beste-
henden Gebauden anzuordnen.
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Vorbehalt: Die grossflachigen UeRS «Spiess» und «Rehalten» sind nicht genehmigungs-
fahig. Die Bestimmungen und die Ausdehnung der UeRS bei den Reitsportbe-
trieben «Spiess» und «Rehhalten» sind im Sinne der Erwdgungen zu Uberar-
beiten.

Gérten

Auf dem Grundstiick Nr. 2599 ist neu eine «Ubrige Zone mit speziellen Vorschriften; Garten»
(UeGa) geplant. Diese wird in § 30 der BO Cham als Zone fur Gartnerei (G&) bezeichnet und
dient der bodenabhangigen und bodenunabhéangigen Saat und Aufzucht von Pflanzen. Wei-
ter soll der Verkauf von Gartnereiprodukten méglich sein, sofern die siedlungsvertragliche
Erschliessung in einem Verkehrsgutachten belegt werden kann.

Es handelt sich vorliegend um eine bestehende Gértnerei, fiir die nun mit einer UeGa die
Zonenkonformitat geschaffen werden soll. Gemass den Bestimmungen ist bei Erweiterungen
ein Betriebs- und Erschliessungskonzept verlangt. Der Verkauf von Gartnereiprodukten be-
dingt ein Verkehrsgutachten. Es ist jedoch nicht klar, ob bereits heute Gartnereiprodukte
verkauft werden oder nicht. Das vorliegende Betriebskonzept ist nicht ausreichend.

Mit den geplanten Bestimmungen hat die UeGa den Charakter einer Bauzone, was nicht zu-
lassig ist. Es ist nicht ersichtlich, warum fiir diese keine Bauzone ausgeschieden wird. Die
Bedingungen nach § 27 PBG sind nicht erflllt.

Vorbehalt: Die geplante UeGa ist nicht genehmigungsfahig.

3.5.5 Weilerzonen

Die Gemeinde Cham verfligt (iber vier Weiler: Bibersee, Oberwil, Niederwil und Friesen-
cham. Aufgrund der Vorgaben im kantonalen Richtplan miissen diese neu beurteilt und die
Entwicklungsmadglichkeiten in der Nutzungsplanung verbindlich geregelt werden.

Die vier Weiler sind aufgrund ihrer Grésse und Lage unterschiedlich. Der kantonale Richt-
plan hélt fest, dass je kleiner der Weiler ist, desto geringer die baulichen Entwicklungsmog-
lichkeiten sind (Richtplan Beschluss L 3.2.1 Bst. a). Oberwil, Bibersee und Friesencham sind
kleinere Weiler, womit die Veranderungs- und Entwicklungsméglichkeiten geringer sind als in
Niederwil. Zusatzlich eingeschrankt ist der Spielraum beim Weiler Bibersee, bei dem der
rechtsgultige kommunale Richt- und Nutzungsplan massgebend ist. Im Planungsbericht sind
die Punkte gemass Richtplan Beschluss L 3.2.2 pro Weiler abzuhandeln und die strukturel-
len Analysen im Detail darzulegen.

Vorbehalt: Die baulichen Verédnderungs- und Entwicklungsmaoglichkeiten sind auf die
Grosse des Weiler abzustimmen. Beim Weiler Bibersee haben sich diese auf
den rechtsgiltigen Richt- und Nutzungsplan zu beschranken.

Vorbehalt: Der Planungsbericht hat sich zu jeder Weilerzone einzeln zu dussern und
aufzuzeigen, dass die Vorgaben des Richtplans eingehalten sind.
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Die Analysen und die daraus resultierten Strukturplane werden begriisst. Die Charakteristika
und strukturellen Merkmale der einzelnen Weiler werden darin richtig zusammengefasst. Die
Unterteilung in ortsbildpragende Haupt- und Nebengebaude sowie weitere Gebaude stellt ei-
ne sinnvolle Grundlage dar, die schliesslich fiir die Entwicklungsmaéglichkeiten massgebend
ist. Das Beispiel Bibersee zeigt jedoch, dass dieser fast ausschliesslich aus ortsbildpragen-
den Hauptgebauden besteht. So werden neben den markanten Scheunen und Bauernh&u-
sern beispielsweise auch der erst kiirzlich errichtete Pferdestall, Assek. Nr. 50!, und der
Schopf, Assek. Nr. 50d, der falschlicherweise als Wohngeb&ude bezeichnet wird, als orts-
bildpragendes Hauptgebaude klassifiziert. Die Unterteilung in Hauptgebaude und Nebenge-
baude ist nicht nachvollziehbar und ist in allen vier Weilern zu berprifen bzw. nachvollzieh-
bar aufzuzeigen. Zudem ist unklar, warum die Nutzung (Okonomiegeb&ude, Wohngebaude)
nicht bei allen Gebauden ausgewiesen ist.

Vorbehalt: Die Unterteilung in ortsbildpragende Haupt- und Nebengebaude sowie weite-
re Gebaude ist bei allen Weilern zu tiberpriifen und anzupassen. Die Nutzung
(Okonomiegebaude, Wohngebéaude) ist korrekt zu bezeichnen.

Bei den Weilerzonen und den einzelnen Strukturplanen ist dem Bestand mehr Beachtung zu
schenken. Gerade bei den historischen Weilern ist ein sensibler Umgang mit den Bestan-
desbauten flr das Ortsbild und den identitatsstiftenden Charakter wichtig. Durch die neuen
Bestimmungen kénnen alle bestehenden Gebaude abgebrochen und durch einen Neubau
ersetzt werden, was nicht zulassig und auch nicht anzustreben ist. Einerseits dirfen ge-
schiitzte und inventarisierte Baudenkmaler nicht abgebrochen und ersetzt werden, was in
den Bestimmungen klar festzuhalten ist. Die in den Strukturbildern ortsbildrelevanten Fassa-
denstellungen bei Baudenkmalern finden damit nur bei einer Zerstérung durch héhere Ge-
walt Anwendung. Andererseits sind gerade ortsbildpragende Bestandesbauten zu erhalten,
was mit entsprechenden Umnutzungsmaoglichkeiten zu férdern ist. Bei Umnutzung solcher
Bauten soll der Erhalt im Vordergrund stehen und nicht ein Ersatzneubau. In den Bestim-
mungen muss klar geregelt werden, dass die Gebaude nicht ersetzt und zu Wohn- bzw. Ar-
beitszwecken umgenutzt werden kénnen.

Vorbehalt: In den Bestimmungen ist festzuhalten, dass Baudenkmaler (geschitzt und in-
ventarisiert) nicht abgebrochen werden dirfen. Zudem ist der Umgang mit
den Bestandesbauten zu férdern, indem der Ersatzneubau und die Umnut-
zung von ortsbildpradgenden Bauten eingeschrankt werden.

Vorbehalt:  Vor Genehmigung sind die Bestimmungen mit der Baudirektion zu klaren.

Mit den neuen Bestimmungen wird die Umnutzung von ortsbildpragenden Haupt- und Ne-
bengebauden zu Wohn- und Arbeitszwecken zuléassig. Die Wohnnutzung ist jedoch auf max.
50 % des oberirdischen Altbauvolumens zuldssig. Nicht definiert ist, was mit Altbauvolumen
gemeint ist. Weiter besteht bei ortsbildpragenden Okonomiegebauden und Wohngebauden
mit einer Baumasse unter 500 m? die Moglichkeit einer vollstandigen Umnutzung zu Wohn-
zwecken,
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Vorbehalt:  Im Planungsbericht ist pro Weilerzone aufzuzeigen, welche Geb&aude unter
diese Bestimmung fallen.

Die Erschliessung mit Abwasser, Strassen, Energie und Wasser ist im Bericht aufzuzeigen
(Richtplan Beschluss L 3.2.2 Bst. d). Die ausgefiihrten Erlauterungen reichen nicht aus, ins-
besondere da die Umnutzung zu Wohn- und Arbeitsnutzung neu ermdglicht werden soll.

Vorbehalt: Die bestehende Erschliessung und der notwendige allfallige Ausbau sind pla-
nerisch auszuweisen.

3.6 Darstellung im Zonenplan

3.6.1 Ortsbildschutzzone

Der Ortsbildschutz wird grundlegend neu konzipiert. Anstelle einer Gberlagernden «allgemei-
nen» Ortsbildschutzzone will die Gemeinde Cham «massgeschneiderte Regelungen» fiir die
einzelnen Gebiete mit wertvollen Ortsbildern schaffen. Dafiir scharft sie im Zonenplan und in
der BO Cham die Grundnutzung im Hinblick auf die fur den Ort wichtigen Schutzziele. Fir
die neue Regelung hat sich die Gemeinde unter anderem auch intensiv mit dem Bundesin-
ventar der schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS auseinandergesetzt, was zu be-
grissen ist.

Die Ortsbildschutzzone geméass § 32 BO Cham wird weiterhin die Kernzone lberlagern, wo-
bei der Perimeter an die neue Kernzone angepasst wird unter Beriicksichtigung der ISOS-
Gebiete mit Erhaltungsziel A. Weiter bleibt das ISOS-Gebiet «Lorzenweid» (Kosthduser Ha-
gendorn) eine Ortsbildschutzzone.

Die heutigen Ortsbildschutzzonen «Kloster Frauenthal» (1ISOS A), «Hammergut» (ISOS B)
und «St. Andreas» (ISOS A) sollen aufgehoben und einer neuen Bauzone mit speziellen
Vorschriften fur historische Bauten und Anlagen (BSV1) zugewiesen werden. Weiter wird das
«Kloster Heiligkreuz» (heute weder ISOS noch kommunales Ortsbild) derselben Zone zuge-
wiesen. Die neue BO Cham definiert den Zweck der Zone (Erhaltung der Gesamtanlage in
ihren wesentlichen Bestandteilen) und verlangt fir grossere Bauvorhaben einen Bebauungs-
plan, ohne zu definieren, ob es sich um einen einfachen oder ordentlichen Bebauungsplan
handelt. Sechs Gebiete, darunter die heutigen Ortsbildschutzgebiete «Lindenchams», «L&-
bern» (ISOS B), «Rigistrasse» (ISOS A) und «Seestrasse» (ISOS A) sollen ebenfalls aufge-
hoben und neu einer Bauzone mit speziellen Vorschriften Strukturerhalt (BSV2) zugewiesen
werden. Im ISOS B-Gebiet «Lébern» wird dabei der Perimeter fur die neue BSV2 gegentiber
der heutigen Ortsbildschutzzone ausgeweitet, was zu begrissen ist, weil dadurch die ge-
schitzten Arbeiterhduser im Kontext ihrer Umgebung betrachtet werden. Weiter werden das
Gebiet «Enikon» («Schallenmatt», ISOS A, aber heute keine Ortsbildschutzzone) und «Al-
penblick» (ISOS B, heute keine Ortsbildschutzzone) der neuen Zone mit Strukturerhalt zu-
gewiesen. Gemass Entwurf BO Cham werden fir diese Gebiete in einem Strukturbild im An-
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hang zur Bauordnung die zu bewahrenden Elemente sowie baulichen Entwicklungsmaéglich-
keiten geregelt.

Schliesslich sehen der Zonenplan und die BO Cham vor, auch in den vier Weilerzonen (da-
runter «Niederwil» mit ISOS-Einstufung A) die Uberlagernde Ortsbildschutzzone aufzuheben
und die klnftige Entwicklung in einem Strukturbild im Anhang zur Bauordnung festzuhalten.

Ortsbilder sind gepragt durch ihre historischen Strukturen, Wege, Bauten und Anlagen. Der
Charakter dieser Gebiete ist daher, je nach Siedlungsentwicklung und Baubestand unter-
schiedlich. Das Konzept fir die Neuregelung des Ortsbildschutzes ist aus Sicht der kantona-
len Fachstelle flir Denkmalpflege und Archaologie (ADA) grundsatzlich nachvollziehbar und
sinnvoll. Auf diese Weise kann differenziert auf den Ort reagiert werden. Fir die Grundeigen-
timer entsteht mit den Strukturbildern eine héhere Transparenz Uber die baulichen Méglich-
keiten im Gebiet.

Mit der neuen Regelung wird die Mitwirkung des ADA reduziert, was aus kantonaler Sicht kri-
tisch beurteilt wird. Dessen Mitwirkung ware kiinftig nur noch in den Ortsbildschutzzonen

(§ 32 BO Cham) vorgesehen. Die Gemeinde argumentiert, das ADA bleibe tiber die in den
Gebieten vorhandenen Denkméler involviert. Dies reicht aber nicht in allen Fallen aus. Es ist
wichtig, dass das ADA in seinem Beratungsprozess auch den Blick auf das Ortsbild als Gan-
zes behalten kann. Insbesondere bei der neuen BSV1, die explizit dem Erhalt historischer
Bauten und Anlagen gilt, ist die umfassende Mitwirkung des ADA in der ganzen Zone weiter-
hin wichtig. Die drei tberlagernden Ortsbildschutzzonen «Kloster Frauenthal», «Hammergut»
und «St. Andreas» (die auch ISOS-Gebiete sind) sind daher beizubehalten. Alternativ ist in
der BO Cham vorzusehen, dass das ADA bei samtlichen Bauvorhaben in diesen Gebieten —
analog zur Ortsbildschutzzone nach § 32 BO Cham — beratend einbezogen wird. Das Glei-
che gilt fur die Weilerzone «Niederwil», die als Ganzes ein ISOS A-Gebiet darstellt. Auch
hier kann sich die Rolle des ADA nicht auf die Begutachtung von Bauvorhaben an einzelnen
Denkmaélern und in deren Umgebung beschranken, sondern die kantonale Fachstelle muss
in allen Féllen im Sinne der Schutzbestimmungen der BO Cham mitwirken kénnen.

Durch die Neukonzeption des Ortsbildschutzes mit Festlegung von Schutzbestimmungen in
der Grundnutzung und Aufhebung von lberlagernden Ortsbildschutzzonen wird die Gemein-
de Cham kunftig starker in der Verantwortung sein, fir die Umsetzung dieser Bestimmungen
zu sorgen, das heisst, ihre wertvollen Ortsbilder zu pflegen. Das ADA begrisst ausdriicklich,
dass die Gemeinde Cham sich dieser Aufgabe stellt. Vorbehalten bleiben jedoch die erwéhn-
ten spezifischen Gebiete, wo die Mitwirkung der kantonalen Fachstelle weiterhin erforderlich
ist.

Vorbehalt: Die lberlagernden Ortsbildschutzzonen «Frauenthal», «<Hammergut», «St.
Andreas» und «Niederwil» sind beizubehalten. Alternativ ist fiir diese Gebiete
in der Bauordnung festzuhalten, dass das ADA als kantonale Fachstelle bei
Bauvorhaben weiterhin — Sinne von § 20 Denkmalschutzgesetz (DMSG) —
zwingend beizuziehen ist.
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3.7 Gewiasserraume

Der Gewasserraum fir Fliessgewasser und stehende Gewasser muss innerhalb und aus-
serhalb der Bauzonen im Rahmen der vorliegenden Ortsplanungsrevision als liberlagernde
Zone festgelegt werden. Dieser wird in der Legende des Zonenplans als pendent aufgefiihrt,
ohne dass dieser im Plan verbindlich festgesetzt wird.

Vorbehalt: Der Gewésserraum ist im Zonenplan als Gberlagernde Zone grundeigentii-
merverbindlich festzusetzen.

3.8 Statische Waldgrenze

Die Grundnutzungen im Zonenplan hat die rechtsverbindlichen statischen Waldgrenzen zu
berilicksichtigen. So ragt beispielsweise die statische Waldgrenze in der «Villette» in die
QelF hinein.

Vorbehalt: Der Zonenplan muss auf die statischen Waldgrenzen abgestimmt werden.

3.9 Naturgefahren

Mit der kantonalen Richtplananpassung 2022/1 wurde vom Gefahrenzonenmodell auf das
Gefahrenhinweismodell gewechselt (Richtplan Beschluss L 9.1). In den kommunalen Zonen-
planen werden damit keine Gefahrenzonen wie beispielsweise die Uberflutungsgebiete mehr
ausgeschieden.

Vorbehalt: Die Gefahrenzonen sind vollstandig aus dem Zonenplan zu entfernen.

4 Bauordnung (BO)

4.1 Grundsatzliches

4.1.1 Vollzugshilfen

In den ortsbaulichen Zielen geméss § 2 BO Cham wird auf verschiedene Vollzugshilfen ver-
wiesen. Diese haben keinen Gesetzescharakter.

Vorbehalt: In der Bauordnung sind keine Vollzugshilfen aufzufithren.

4.1.2 Empfindlichkeitsstufe

Empfindlichkeitsstufen beziehen sich auf Bauzonen und nicht auf Nutzungen. In der Bauord-
nung ist in verschiedenen Bestimmungen von «Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe der

Empfindlichkeitsstufe» die Rede, was nicht korrekt ist.

Vorbehalt: Die Bestimmungen sind entsprechend anzupassen.
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4.1.3 Unbestimmte Gesetzesbegriffe

In der Bauordnung werden verschiedene unbestimmte Gesetzesbegriffe verwendet. So ist
beispielsweise in § 6 Abs. 2 BO Cham von «klimatisch wirksam zu materialisieren» die Re-
de. Weiter ist § 8 BO Cham mehrheitlich deklarativ und wiederholend, was nicht Sinn und
Zweck des Gesetzes ist. Es ist darauf zu achten, dass die Bauordnung einfach und eindeutig
bleibt, sodass der Vollzug méglich ist.

Vorbehalt: Die BO Cham ist entsprechend zu Gberpriifen und zu vereinfachen.

4.1.4 Grundnutzung

In § 13 BO Cham werden die Grundmasse flir die einzelnen Bauzonen festgehalten. Diese
mussen Uber alle Zonen festgesetzt werden. Zudem fehlt flr die Wohn- und Arbeitszone 5
WA 5 die Larmempfindlichkeitsstufe (LS 111).

Vorbehalt: Die Tabelle ist entsprechend zu erganzen.

4.2 Zonenvorschriften

4.2.1 § 3 Kommunale Planungsinstrumente

Bauvorschriften sind kurz und eindeutig zu formulieren. § 3 BO Cham ist deklarativ und wie-
derholend. Die Bestimmungen sind grundsatzlich zu (berarbeiten und zu vereinfachen. So
ist Absatz 3 im kantonalen Recht abschliessend definiert, womit dieser zu streichen ist.

Vorbehalt: § 3 BO Cham ist grundsatzlich zu Uberarbeiten. Absatz 3 ist zu streichen.

4.2.2 § 7 Wohn- und Arbeitszone «Papieri»

Auf dem «Papieri-Areal» besteht ein rechtskraftiger Bebauungsplan. § 7 BO Cham ist ent-
sprechend zu Uberarbeiten. Beschreibende Bestimmungen sind wegzulassen. Stattdessen
sind die Grundmasse zu regeln. Anforderungen und Inhalt eines Bebauungsplans sind in

§ 32 PBG abschliessend geregelt, womit der erste Satz in Absatz 3 gestrichen werden muss.

Vorbehalt: § 7 BO Cham ist entsprechend zu Uberarbeiten.

4.2.3 § 8 Arbeitszonen

Betriebsnotwendiger Wohnraum ist in den Arbeitszonen gemass § 20 PBG zulassig, was in
der BO Cham festzuhalten ist.

Vorbehalt: § 8 BO Cham ist entsprechend zu erganzen.

4.2.4 § 11 Bauzonen mit speziellen Vorschriften Struktur (BsV2)

Fir die Gebiete «Lindencham», «Lébern», «Rigistrasse», «Enikon», «Seestrasse» und «Al-
penblick» soll die zeitgeméasse Weiterentwicklung der bestehenden Bebauung neu iiber eine
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Bauzone mit speziellen Vorschriften Strukturerhalt (BsV2) geregelt werden. Die Bestimmun-
gen sind sehr offen formuliert und es werden undefiniert Begriffe, wie Quartiercharakter oder
Quartierstruktur verwendet. Auf solche Begriffe sollte in Hinblick auf den Vollzug verzichtet
werden. Weiter ist von bestehenden Gebauden die Rede, ungeachtet davon, ob diese
rechtmassig sind oder nicht.

Fir die gestalterische Beurteilung der Bauordnung wird auf Anhang 1 verwiesen. Unklar ist,
welche Verbindlichkeit dieser hat. Es stellt sich zudem die Frage, ob die «Strukturbilder» im
Anhang 1 stufengerecht sind. Unklar ist auch, weshalb einerseits Strukturvorhaben und an-
dererseits Festlegungen aufgefiihrt werden. Weiter muss geklart werden, wie die Bestim-
mungen und die Strukturbilder im Vollzug gehandhabt werden.

Vorbehalt: Vor Genehmigung sind die Bestimmungen mit der Baudirektion zu kléren.

4.2.5 § 14 Bebauungsplanpflicht

Die Bebauungsplanpflicht ist méglichst einfach zu formulieren, um den Vollzug nicht unnétig
zu erschweren. Der ordentliche Bebauungsplan und der einfache Bebauungsplan sollen
nach wie vor attraktiv bleiben. Die zusatzlichen Bestimmungen in § 14 BO Cham sind vor
diesem Hintergrund zu berdenken.

Neu soll beim einfachen Bebauungsplan eine fundierte ortsbauliche Analyse und eine Volu-
menstudie in Varianten verlangt werden kénnen. Die Anforderungen an einen einfachen Be-
bauungsplan regelt § 32%s PBG abschliessend. Zusatzliche Anforderungen widersprechen
dem lUbergeordneten Recht.

Vorbehalt: Die Bestimmungen zur Bebauungsplanpflicht sind entsprechend zu liberpri-
fen. Zusatzliche Anforderungen an den einfachen Bebauungsplan sind nicht
zulassig und zu streichen.

4.2.6 § 15 Gebaudeabstand

Mit § 15 der BO Cham sollen fiir Gebaude, die vor dem 1. Januar 1991 errichtet wurden, un-
geachtet der geltenden Grundmasse Erleichterungen erméglicht werden. Diese betreffen die
Erweiterung und den Ausbau der Dach- und Attikageschosse. Diese Erleichterungen sind mit
den Bestimmungen der Geschossigkeit und der Ausniitzung nicht zu vereinbaren (§ 72 PBG
sowie §§ 22, 34 und 35 VPBG).

Vorbehalt: § 15 BO Cham ist zu streichen.

4.2.7 § 17 Preisglnstige Nutzungen

Mit dem Erlass des revidierten PBG wurde festgelegt, dass Ausniitzungsboni nur im Rahmen
von Bebauungsplanen gewahrt werden kénnen. Die Ausniitzungsziffer soll eine Masszahl zur
Bestimmung des Geb&udevolumens im Verhaltnis zur Grundstiicksgrésse bleiben und nicht
zur Entschadigung von energie- oder sogar sozialpolitischen Anliegen verkommen (siehe
dazu Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 6. Juli 2022, Motionsbeantwortung, Vorla-
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ge Nr. 3119.1, S. 10). Das Ziel, preisglinstigen Wohnraum zu férdern, kann auch erreicht
werden, indem in den in § 17 Abs. 1 BO genannten Zonen eine generelle Ausniitzungserho-
hung (Verdichtung) beispielsweise um 0,2 erfolgt und gleichzeitig mit einer Zone fir preis-
gunstigen Wohnungsbau Gberlagert wird. In der BO kann fiir diese Gebiete verlangt werden,
dass im Umfang der Mehrausnitzung (0,2 AZ) preisgiinstiger Wohnungsbau realisiert wer-
den muss. So kann der preisginstige Wohnungsbau auch gesichert werden.

Vorbehalt: Auf die Gewahrung einer Bonusregelung in § 17 Abs. 1 BO ist zu verzichten.

In den im Zonenplan vorgesehenen Gebieten (Planungsbericht Kapitel 3.2, Zonenplanénde-
rung 2.2 und 2.8) handelt es sich um Neueinzonungen mit einer Flache von je > 5000 m2.
Gestitzt auf § 18 Abs. 4 PBG ist eine uberlagernde Zone fiir preisgiinstigen Wohnungsbau
in diesen beiden Gebieten zulassig, zumal die Mehrausniitzung 100 % betréagt. Bei Umzo-
nungen/Aufzonungen wére dies jedoch nicht zulassig. Auf eine generelle Regelung, wonach
in diesen Zonen 100 % preisglinstiger Wohnraum zu realisieren ist, ist zu verzichten. Es ist
das in der Musterbauordnung vorgesehene System anzuwenden und fiir jedes Gebiet in der
Bauordnung der Umfang der Mehrausniitzung anzugeben.

Vorbehalt: § 17 Abs. 3 BO Cham ist entsprechend anzupassen.

4.2.8 § 19 Hochhéauser

Im Zonenplan werden die Hochhausperimeter grossflachig ausgeschieden. Entsprechend
soll gemass § 19 Abs. 2 die Vertraglichkeit eines Hochhausstandorts gestiitzt auf einem
stadtebaulichen Variantenstudium erfolgen. Ein Hochhaus bedingt einen ordentlichen Be-
bauungsplan, mit dem ein qualitdtssicherndes Konkurrenzverfahren erforderlich ist (§ 32ter
Abs. 1 PBG). Die Bestimmung ist damit nicht praktikabel, da zuerst ein Variantenstudium
und schliesslich noch ein Konkurrenzverfahren erfolgen muss.

Vorbehalt:  Die Bestimmung ist dahingehend zu (berarbeiten, dass nicht zwei Studien-
verfahren erfolgen miissen.

42,9 § 37 Gewdasserraum

Der Gemeinderat soll die Zone fiir Gewasserraumbreiten bei Revitalisierungsprojekten in der
Lage arrondieren kdnnen. Gemass § 7 Abs. 2 Bst. d PBG ist dies nur bei «unwesentlichen»
Abweichungen maglich. Weiter ist § 37 Abs. 3 BO Cham zu streichen, da dieser Uberfliissig
ist.

Vorbehalt: § 37 BO Cham ist geméass der Musterbauordnung zu formulieren.
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4.3 Bauvorschriften

4.3.1 § 39 Besondere Abstande

Die in § 39 vorgesehene Unterschreitung des Gebaudeabstands ist nur zuldssig, wenn die
rechtlichen Grundlagen in § 29 V PBG entsprechend angepasst werden. Im aktuellen Ent-
wurf ist dies so vorgesehen.

Vorbehalt:  Fir die Genehmigung von § 39 BO Cham wird die Anpassung von § 29 V
PBG vorausgesetzt.

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision ist eine Einzonung des heutigen Familiengartenareals
auf GS Nr. 2159 geplant. Der Abstand vom nérdlichsten Punkt der Parzelle bis zum &ussers-
ten Leiterseil der Hochspannungsleitung «Samstagern—Mettlen» betragt rund 11 Meter. Ge-
méss Art. 16 Verordnung iiber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) diirfen
Bauzonen nur dort ausgeschieden werden, wo die Anlagegrenzwerte (...) von bestehenden
(...) Anlagen eingehalten sind oder mit planerischen oder baulichen Massnahmen eingehal-
ten werden konnen. Damit die Parzelle eingezont werden darf, sind also planerische oder
bauliche Massnahmen notig

Der Anlagegrenzwert von einem Mikrotesla wird gemass Angaben im Planungsbericht Seite
71 ff. ab rund 64 Meter eingehalten. Das Magnetfeld der Hochspannungsleitung lasst sich
baulich nur mit sehr grossem Aufwand abschirmen. Eine planerische Massnahme zur Einhal-
tung des Mindestabstands ist hingegen gut geeignet.

In der neuen Bauordnung ist in § 39, Abs. 3 festgeschrieben, dass auf dem Grundstiick

Nr. 2159 zur angrenzenden Hochspannungsfreileitung der Anlagegrenzwert einzuhalten sei.
Gemaéss Bemerkungen «gilt die NISV». Mit der neuen Bestimmung wurden planerische
Massnahmen ergriffen, um den Anlagegrenzwert einzuhalten. Die Vorgaben der NISV wer-
den somit eingehalten.

Es ist jedoch zu hinterfragen, ob eine Einzonung an einem solchen Standort sinnvoll ist. Un-
klar ist, was innerhalb des Abstands flir eine Nutzung geplant ist.

Vorbehalt: Damit § 39, Abs. 3 BO Cham auch ohne Bemerkungen und Planungsbericht
verstandlich bleibt, ist diese wie folgt zu prazisieren: «Auf dem Grundstlick
Nr. 2159 ist an allen Orten mit empfindlicher Nutzung der Anlagegrenzwert
der Hochspannungsfreileitung einzuhalten.»

4.3.2 § 43 Gemeinschaftliche Freiflachen und Gemeinschaftsraume

Das Instrument des Bebauungsplans ist abschliessend im PBG geregelt. Zuséatzliche Vorga-
ben beispielsweise flr Quartierfreiraume, wie diese in § 43 Abs. 3 BO vorgesehen sind, lasst
das PBG nicht zu.

Vorbehalt: Die Bestimmung in § 43 Abs. 3 BO ist zu streichen.
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Welche Flachen den Geschossflachen anzurechnen sind oder nicht, regelt § 35 V PBG. Fla-
chen von Gemeinschaftsraumen in Wohnhausern mit mehr als drei Wohnungen sind nicht
anzurechnen. § 43 Abs. 5 BO Cham widerspricht § 35 Abs. 2 Bst. f V PBG.

Vorbehalt: Die Bestimmung ist zu streichen.

4.3.3 § 44 Larmschutz
Die vorliegende Formulierung entspricht nicht den heutigen und kinftigen Bundesrechtsan-
forderungen (vgl. aktuelle Musterbauordnung vom 4. April 2023).

Vorbehalt: Die Bestimmung zum Larmschutz ist geméss der aktuellen Musterbauordnung
zu formulieren.

4.3.4 § 46 Abs. 6 und 7 Umgebungsgestaltung und Siedlungsokologie

Die Bestimmung zur Sicherung des Baumbestands geht weit. Die damit eingefiihrte Bewilli-
gungspflicht ist unseres Erachtens ausserhalb eines Baubewilligungsverfahrens zu verste-
hen. Dies ist im Grundsatz mdglich, insbesondere, weil auch nur &ltere Baume betroffen
sind. Denn nur gréssere und altere Baume entfalten auch ein relevantes éffentliches Interes-
se (Kihlung, Biodiversitat etc.). Die Norm ist im Grundsatz eine Einschrankung der Eigen-
tumsgarantie, was moglich ist, aber im éffentlichen Interesse und verhaltnismassig sein
muss. Wirde man die Norm in der jetzigen Formulierung konsequent umsetzen, wiirde die
Verwaltung wohl lahmgelegt. Dies da das Baumféallen eine Téatigkeit ist, welche im Wald wohl
an der Tagesordnung liegt. Die Vorschrift in dieser Form ist wohl auch nicht im éffentlichen
Interesse, wenn an den Wald gedacht wird.

Vorbehalt: Der Geltungsbereich der Norm ist so zu wahlen, dass der Wald nicht betrof-
fen ist.

4.3.5 Anhang 3 Erlauterungen und Erlauterungsskizzen

Im Anhang 3 wird einzig die Grinflachenziffer mit Verweis auf § 38 V PBG erlautert sowie
mit einer Skizze dargestellt. Die Grlnflachenziffer ist ein IVHB-Begriff. Die entsprechenden
Erlauterungen missen daher seitens des Kantons erfolgen.

Vorbehalt:  Auf Anhang 3 ist zu verzichten.

5 Bebauungspléne (BP)

Die Gemeinden haben im Rahmen der Ortsplanungsrevision die bestehenden Bebauungs-
plane samt Sonderbauvorschriften an das neue Recht (neu PBG und neu VPBG) anzupas-
sen. In der Gemeinde Cham bestehen aktuell 32 rechtskraftige Bebauungspléane. Im Pla-
nungsbericht fehlen Aussagen zur Anpassung der Bebauungspldane an das neue Recht.

Vorbehalt: Der Planungsbericht muss zur Uberarbeitung der rechtsgiiltigen Bebauungs-
plane Auskunft geben.
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6 Parkplatzreglement

6.1 Geltungsbereich

Ausserhalb Bauzonen gilt das Bundesgesetz Uber die Raumplanung (RPG) und die Erstel-
lung von Parkplatzen bedarf der Zustimmung des Kantons. Es muss verbindlich geregelt
sein, dass das kommunale Parkplatzreglement ausserhalb der Bauzonen fiir Wohnnutzun-
gen und Nicht-Wohnnutzungen nicht anwendbar ist.

Vorbehalt: Das Parkplatzreglement inklusive der Zonierungen im Anhang ist entspre-
chend anzupassen und zu prazisieren.

6.2 Veloabstellplatze

Mit dem revidierten Parkplatzreglement wird der Zweckartikel beziiglich der Sicherstellung
von flachen- und ressourcenschonenden Mobilitdtsformen gescharft, was sehr begriisst wird.
Der Bedarf an Abstellplatzen fiir Zweiradfahrzeuge (insbesondere fiir Velos) ist in den ver-
gangenen Jahren gestiegen, weshalb die Bemessungsgrundlage im Reglement justiert wird.
Zusatzlich zu den Veloabstellplatzen ist auch ein angemessenes Angebot fiir weitere einspu-
rige Fahrzeuge (Motorrader, Mofas, Scooter etc.) zu schaffen.

Auch die Anforderungen an die Ausgestaltung der Veloabstellplatze werden gescharft. Witte-
rungsschutz ist eine unabdingbare Rahmenbedingung dafir, dass Veloabstellplatze genutzt
werden, respektive «Wildparkieren» moglichst vermieden wird. Um das im kommunalen
Richtplantext formulierte verkehrspolitische Ziel (Kapitel 2) unter anderem den Veloverkehr
respektive attraktive Velowege (Kapitel 3.4) zu férdern, stellen attraktive Veloabstellplatze
eine unabdingbare Voraussetzung dar. So schreibt denn auch das neue Bundesgesetz iiber
die Velowege die Planung und Erstellung attraktiver Veloabstellanlagen als Elemente des
Velonetzes explizit vor.

Vorbehalt: § 15 Abs. 5 sollte dahingehend angepasst werden, dass Veloabstellplatze fiir
die Kundschaft und Besucher/innen vorzugsweise Uberdacht zu erstellen
sind.

6.3 ZoneS

Fur das Arbeitsplatzgebiet «Stadtler Allmend» wird eine neue Zone S eingefiihrt. Mit dieser
wird das zukinftige Parkplatzangebot, unabhéangig ob Verbrennungsfahrzeuge oder ressour-
censchonende Antriebe wie Elektro und Wasserstoff, reduziert.

Es ist zu priifen, ob die Reduktion des Parkplatzangebots den Bestrebungen der Gemeinde
Cham, die «Stadtler Allmend» fir Unternehmen und deren Beschaftigte attraktiver zu ma-
chen, widerspricht. Die Wirtschaftsstrategie der Gemeinde Cham beabsichtigt, die Arbeits-
platze zu steigern. Die «Stadtler Allmend» gehért zu den grossen Arbeitsplatzgebieten in der
Gemeinde Cham. Der kantonale Richtplan bezeichnet die «Stadtler Allmend» als Verdich-
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am See, BsV2 in den unterschiedlichen Gebieten, BsV1 in den unterschiedlichen Gebieten
und Teilflachen, UeRS A und B, Arbeitszonen «Langacher» und «Stadtler Allmend»).

In den Geodaten und Typen fehlen die (berlagernden Bestimmungen «Hochhausgebiete
(HH)», «Massgeblicher Larmgrenzwert Planungswert (mlpw)», «ordentliche Bebauungsplan-
pflicht (BP-P)» vollstandig.

Vorbehalt: Die Geometrien und die Typen sind zu erganzen.

8 Weitere Punkte
8.1 Anhorung der Infrastrukturbetreiber

Die grossen Infrastrukturen (Bahn, Autobahn, Strom, Wasser, Abwasser oder Ahnliches)
kénnen bei Neu- oder Umzonungen zu Nutzungskonflikten fihren und kénnen fiir spatere
Baugesuche relevant sein. Die Infrastrukturbetreiber sind anzuhéren. Im Planungsbericht ist
das Thema aufzunehmen. Fir die Information der Infrastrukturbetreiber ist die Gemeinde zu-
standig.

Vorbehalt: Die Betreiber der grossen Infrastrukturen sind durch die Gemeinde anzuhéren
und die Thematik ist im Planungsbericht aufzunehmen.

9 Weiteres Vorgehen

Die Ortsplanungsrevision kann im ordentlichen Verfahren geméss § 39 PBG beschlossen
werden. Sofern unsere Vorbehalte erflllt werden, kann eine Genehmigung der Ortsplanungs-
revision in Aussicht gestellt werden.

10 Bedeutung der Vorpriifung

Hinsichtlich der Bedeutung der Vorpriifung ist zu beachten, dass diese nur vorlaufiger und
relativ summarischer Natur ist; ihr Charakter ist anders als derjenige der Uberpriifung im
konkreten Einzelfall (vgl. Kélz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zirich. Zirich 1999, N 26 zu § 20). Die Uberpriifung eines konkreten Anwendungsaktes im
Beschwerdeverfahren bleibt daher vorbehalten.

Fir Fragen stehen wir gerne zur Verfugung.
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Freundliche Griisse
Baudirektion

i L T P

Florian Weber
Regierungsrat

Beilagen:
- vollstandiger Plansatz (doppelt)

Mitteilung ohne Beilagen an:

- Volkswirtschaftsdirektion (info.vds @zg.ch)

- Baudirektionssekretariat (info.bds@zg.ch)

- Tiefbauamt (info.tba@zg.ch)

- Amt far Umwelt (info.afu@zg.ch)

- Amt far Wald und Wild (info.afw@zg.ch)

- Amt fir Sport und Gesundheit (info.asg@zg.ch)

- Amt fur Denkmalpflege und Archaologie (info.ada@zg.ch)

- Amt fir Grundbuch und Geoinformation (info.agg@zg.ch)

- Amt flir Raum und Verkehr, Abteilung Koordinationsstelle Planungen und Baugesuche
(Beilagen: vollstandiger Plansatz; einfach)
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Anhang: Dokumente der Vorprifung

Das Dossier umfasst folgende verbindliche Dokumente:

- Zonenplan revidiert 1:5000 vom 30. Mai 2023

- Bauordnung vom 30. Mai 2023

- Richtplantext mit Erlauterung nach Art. 47 RPV vom 30. Mai 2023

- Richtplankarte Gestaltung von Strassen und Platzen 1:8500 vom 30. Mai 2023
- Richtplankarte Strassennetz und Parkierung 1:12500 vom 30. Mai 2023

- Richtplankarte Fussverkehr und offentlicher Verkehr 1:12500 vom 30. Mai 2023
- Richtplankarte Veloverkehr 1:12500 vom 30. Mai 2023

- Aufhebung Richtplantext vom 20. Marz 2007

- Aufhebung Richtplankarte Siedlung und Landschaft 1:5000 vom 20. Marz 2007
- Teilrevision Parkplatzreglement vom 30. Mai 2023

Das Dossier umfasst folgende orientierende Dokumente:
- Zonenplan 1:5000 Grundzonierung vom 30. Mai 2023
- Zonenplan 1:5000 Uberlagerungen vom 30. Mai 2023

- Planungsbericht nach Art. 47 RPV vom 30. Mai 2023

- Beilage 1: Vorgaben Kantonaler Richtplan vom 30. Mai 2023
- Beilage 2: Beilagebericht ISOS vom 30. Mai 2023

- Beilage 4: Mitwirkungsbericht vom 18. April 2023

- Vision Cham 2040 Raumentwicklungskonzept Gemeinde Cham, vom Juli 2021

- Freiraum- und Sportanlagenkonzept vom 16. Dezember 2021

- Bild der Stadtlandschaft, Leitideen mit Handlungsanweisungen zur gemeinsamen Ent-
wicklung der Region vom 9. Marz 2021

- Schulraumplanung Cham 2035/36 vom Januar 2022

- QelB-Konzept Cham vom 12. April 2023

- Heilpadagogisches Zentrum Hagendorn — Entwicklungsstrategien zur baulichen Verdich-
tung im Rahmen eines Umzonierungsantrages vom 16. Dezember 2021

- Umzonung Reitstall Baregg vom 26. April 2023

- Neubau und Entwicklungsmadglichkeiten Reitstall Baregg Plan 1:200 vom 13. April 2023

- Konzept Reitbetrieb Schonau vom 15. Dezember 2021

- Antrag Erweiterung Pferdesportzone Pferdehof Rickenbacher, Spiess vom Januar 2022

- Bedarfsnachweis Familiengarten Cham vom 12. April 2023 (inkl. Freiraumgestaltung
Plan 1:250 vom 4. August 2022)

- Betriebskonzept Arnold vom 14. Dezember 2021
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Baudirektion, Postfach, 6301 Zug
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Gemeinderat Cham
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T direkt +41 41 594 19 77
susanna.etter@zg.ch
CH-2024-072

2. Vorprifung Ausscheidung der Gewédsserrdume Gemeinde Cham

Sehr geehrter Herr Gemeindeprasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dem Gemeinderatsbeschluss 26. Marz 2024 haben Sie uns die Festlegung der Gewé&sser-
raume in der Gemeinde Cham zur zweiten kantonalen Vorprifung eingereicht. Das Dossier um-
fasst diverse verbindliche und orientierende Dokumente.

Die Festlegung der Gewasserraume fir Fliessgewasser und stehende Gewésser hat innerhalb
und ausserhalb der Bauzonen im Rahmen der Ortsplanungsrevision erstmals bis spatestens
Ende 2025 zu erfolgen (Richtplan Beschluss L B.4.1). Die Gemeinde Cham hat die Gewésser-
raumfestlegung gestltzt auf das Merkblatt «Gewésserraum» der Baudirektion vom 16. Februar
2022 und den entsprechenden Beilagen im ganzen Gemeindegebiet vorgenommen.

Sollen gemeindliche Bauvorschriften, Zonen- oder ordentliche Bebauungsplane erlassen, ge-
andert oder aufgehoben werden, lasst der Gemeinderat seinen Entwurf durch die Baudirektion
vorpriifen (§ 39 Abs. 1 PBG).

Gestlitzt auf die Mitberichte der kantonalen Fachstellen aussern wir uns zum Gewasserraum
der Gemeinde Cham wie folgt:

Aabachstrasse 5, 6300 Zug
T +41 41 594 53 00
www.zg.ch/baudirektion
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1  Grundséatzliches

1.1 Dicht (iberbautes Gebiet

Gemadss Art. 41a Abs. 4 Bst. a und Art. 41b Abs. 3 Gewasserschutzverordnung (GSchV) kann,
soweit der Hochwasserschutz gewahrleistet ist, die Breite des Gewasserraums in dicht iber-
bauten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden. Der Kanton hat diesbezlig-
lich fiir die Gemeinden eine erste Ubersicht erstellt. Vom Vorschlag des Kantons wird an meh-
reren Stellen abgewichen und das dicht bebaute Gebiet ausgedehnt (bspw. im Gebiet Ha-
gendorn, Hirsgarten oder Seeufer). Das «dicht iberbaute Gebiet» gilt es im Rahmen der Fest-
legung des Gewasserraums zu tberpriifen. Die Uberpriifung richtet sich an der «Modulare Ar-
beitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewasserraums in der Schweiz» vom Bundesamt
fir Umwelt (BAFU) aus. Dabei sind auch die aktuellen Rechtsprechungen zu beriicksichtigen.

Vorbehalt: Das dicht Uberbaute Gebiet ist zu iiberpriifen. Abweichungen und Anderungen
sind zu begriinden.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Im technischen Bericht werden die gesetzlichen Grundlagen nicht korrekt wiedergegeben. Der
Verzicht bei Fliessgewassern stiitzt sich auf Art. 41a Abs. 5 GSchV und nicht Art. 41c Abs. 5
GSchV (S. 13). Die gesetzlichen Grundlagen fiir Fliessgewésser und stehende Gewasser sind
unterschiedlich und sind in den Unterlagen korrekt und vollstandig aufzufiihren. Dies betrifft die
Gewasserpléne, aber auch die Priifschritte im technischen Bericht. Bei den Schritten « Ermitt-
lung minimaler Gewéasserraum, Priifung Erhéhung und Prifung Reduktion (S. 16 bis 19)» sind
auch die gesetzlichen Grundlagen fiir stehende Gewasser (Art. 41b Abs. 1, 2 und 3 GSchV)
anwendbar und aufzufilhren. Auch ist in den Dokumentationsbléattern beim Verzicht zwischen
einem Fliessgewasser (Art. 41a GSchV) oder ein stehendes Gewasser (Art. 41b GSchV) zu un-
terscheiden. Die Nennung beider Normen ist nicht méglich. Auch wird beim minimalen Gewds-
serraum Art. 41a Abs. 1 als auch Abs. 3 GSchV aufgefiihrt, ohne dass zwischen Schutzgebiet
(Abs. 1) oder kein Schutzgebiet (Abs. 2) unterschieden wird.

Vorbehalt:  In samtlichen Unterlagen sind die gesetzlichen Grundlagen korrekt und voll-
standig zu bezeichnen.

1.3 Interessenabwigung

Weder ein generell-abstrakter Verzicht noch eine generell-abstrakte Festlegung des Gewésser-
raums sind zulassig. Sowohl der Verzicht auf die Ausscheidung des Gewéasserraums als auch
eine allfallige Erhdhung bzw. Reduktion desselben setzten eine umfassende Interessenabwi-
gung im Einzelfall voraus. Der Entscheid, auf die Ausscheidung des Gewé&sserraums zu ver-
zichten, diesen zu erh6hen oder zu reduzieren, ist angemessen sowie rechtsgentgen zu be-
grinden. Die Begriindung muss im Einzelfall Aufschluss dariiber geben, inwiefern die Voraus-
setzungen fir den Verzicht bzw. die Erhéhung oder die Reduktion des Gewasserraums erfiillt
sind. Pauschale Begriindungen vermdgen nicht zu {iberzeugen.
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Beim Verzicht auf die Festlegung eines Gewasserraums dirfen keine (iberwiegenden Interes-
sen entgegenstehen. Bei Fliessgewassern, die im Wald liegen und ein 6ffentliches Interesse
tangieren (bspw. Schutzgebiet), ist in der Verzichtspriifung zu erlautern, inwiefern die (iberwie-
genden Interessen nicht tangiert sind. Falls ein Verzicht nicht zulassig ist, muss bei Schutzge-
bieten (BLN-Gebiete oder Moorlandschaft) gepriift werden, ob der Gew&sserraum zu erhéhen
ist. Falls eine Erh6hung zur Gewahrleistung der Schutzziele nicht erforderlich sein sollte, ist
dies angemessen zu begriinden. Die Interessenabwagung ist das zentrale Element bei der
Festlegung des bundesrechtlichen Gewasserraums. Entsprechend ausfiihrlich muss diese aus-
fallen.

Vorbehalt:  Bei den betroffenen Gewéssern ist der Verzichtsgrund sowie eine allfallige Er-
hohung mittels Interessenabwéagung zu uberprifen.

Bei verschiedenen Fliessgewassern wird bei der Interessenabwéagung von einer Erhohung des
Gewdsserraums aus politischen Griinden abgesehen. Es ist unklar, was damit gemeint ist
(bspw. beim Hatwilerbachli). Der Verzicht auf eine Erhéhung aus politischen Griinden ist nicht
im Sinne des Gesetzes. Gemass Art. 41a Abs. 3 Bst. a bis d GSchV muss die Breite des Ge-
wasserraums erhéht werden, soweit dies zur Gewabhrleistung des Schutzes vor Hochwasser,
des fur eine Revitalisierung erforderlichen Raumes, der Schutzziele von Objekten nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV sowie anderer iberwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes
und der Gewassernutzung erforderlich ist. Politische Griinde sind nicht vorgesehen.

Vorbehalt:  Bei den betroffenen Gewassern sind pro Teilabschnitt die Erhéhung und Inte-
ressenabwégung entsprechend anzupassen.

Beim Fehlen eines konkreten Projekts ist bei eingedolten Gewéssern oft nicht klar, wo der Ge-
wasserlauf zukinftig zu liegen kommt. Ist aufgrund der bebauten Gegebenheiten eine Offenle-
gung am heutigen Standort erschwert oder gar unméglich, wie bspw. beim Eslenbach, sind Al-
ternativstandorte fir eine mégliche Ausdolung zu prifen. Der Gemeinde steht es frei, zur Si-
cherstellung des Zugangs fir den Unterhalt des eingdolten Gewéssers oder fiir eine spétere
Offenlegung (Umlegung) angepasste Gewasserrdume festzulegen. Gerade im Siedlungsgebiet
ist es in vielen Fallen sinnvoll, fir den Gewéasserraum bereits mit Blick auf eine Ausdolung ei-
nen moéglichen Verlauf zu sichern. Der Gewéasserraum ist auf bereits erfolge oder laufenden
Planungen (Spezialbaulinien, Bebauungsplane oder auch sonstige Planungen) abzustimmen.

Es gilt aber auch zu beachten, dass ein Verzicht auf eine Festlegung nicht dauerhaft giiltig sein
muss und der Gewasserraum auch im Nachhinein noch festgelegt werden kann. Wenn bspw.
ein eingedoltes Gewdsser aufgrund eines Revitalisierungsprojekts geéffnet werden soll.

Vorbehalt: Bei méglichen Umlegungen und Ausdolungen ist die Gewasserraumfestlegung
auf Alternativstandorte anzupassen. Bereits erfolgte oder laufende Planungen
sind zu bertcksichtigen. Fehlt ein konkretes Projekt oder kann der kiinftige Ver-
lauf nicht abgeschétzt werden, ist eine Interessenabwagung erforderlich.
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1.4 Verzicht

Teilweise wird fiir einen eingedolten Gewasserabschnitt ein Gewédsserraum ausgeschieden,
obwohl gemass GSchV darauf verzichtet werden kénnte. Die Festlegung eines Gewasserraums
erfolgt oftmals mit der Begriindung, dass die Offnung des eingedolten Fliessgewéssers
technisch mdglich und im Sinne von Art. 38 GSchG sei (Bsp. Gfédngbach, Ghaselgraben,
Grobenmoosbach, Hatwilerbachli u.a.). Eine konkrete Interessenabwagung fehlt jedoch.

Es ist unklar, wieso teilweise bei eingedolten Gewéssern ein Gewésserraum aufgrund eines
technischen/theoretischen Offenlegungspotenzials ausgeschieden wird und teilweise auf eine
Ausscheidung verzichtet wird. Bei eingedolten/kinstlich angelegten Fliessgewéassern ist ein
Verzicht auf die Festlegung des Gewasserraums — insbesondere wenn grosse Teile von
Grundsticken oder wenn Gebaude(-teile) betroffen sind — zu priifen.

Vorbehalt: Der Verzicht auf die Gewéasserraumfestlegung ist bei eingedolten oder kiinstli-
chen Gewassern mittels einer Interessenabwégung zu prifen.

2 Zuden einzelnen Gewéissern

2.1 Dirrbach
Der Gewasserraum wird gemass der Spezialbaulinie festgesetzt. Dieser entspricht dem Bach-
projekt «Renaturierung Tobelbach». Folglich muss die Spezialbaulinie aufgehoben werden.

Vorbehalt: Die Spezialbaulinie, die den Gewasserraum bisher geregelt hat, ist abzulésen
und aufzuheben. Das Verfahren ist mit der Gewésserraumfestlegung zu koordi-
nieren.

2.2 Lorzenkanal KW Frauental

Bei kunstlich angelegten Fliessgewassern ist ein Verzicht auf die Festlegung des Gewésser-
raums, insbesondere wenn grosse Teile von Grundstiicken oder wenn Gebéude(-teile) betrof-
fen sind, mittels Interessenabwéagung (Art. 41a Abs. 5 Abs. b und ¢ GSchV) zu prifen.

Beim kunstlichen Lorzenkanal wird in den Abschnitten 01 und 02 ein Gewé&sserraum festgelegt.
In der Verzichtspriifung wird ausgefihrt, dass nicht abschliessend gekléart sei, ob die Lage im
ISOS die Interessen des Gewasserraums ausreichend abdecke und somit auf einen Gewasser-
raum verzichtet werden kdnnte. Eine solche Ausflihrung ist insbesondere nicht zielfiihrend, da
im Abschnitt 01 und 02 denkmalgeschltzte Bauten betroffen sind. Anstelle des Verzichts wird
zur Wahrung der verschiedenen Interessen (ISOS, Baudenkmaler, funktionierendes Gewésser-
system) ein reduzierter Gewdasserraum ausgeschieden. Die Abschnitte 01 und 02 erfiillen die
Voraussetzungen von Art. 41a Abs. 4 GSchV fiir eine Reduktion nicht. Eine Reduktion kann
nicht vorgenommen werden.

Vorbehalt: Die Gewasserraumfestlegung in den Abschnitten 1 und 2 ist zu Uberprifen.
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2.3 Tobelbach

Der Gewasserraum wird in den Abschnitten 06, 09, 10 und 11 gemass der Spezialbaulinien
festgesetzt. Somit entspricht dieser dem Bachprojekt «Renaturierung Tobelbach». Folglich
mussen die Spezialbaulinien aufgehoben werden.

Vorbehalt: Die Spezialbaulinien, die den Gewéasserraum bisher geregelt haben, sind abzu-
losen und aufzuheben. Das Verfahren ist mit der Gewé&sserraumfestlegung zu
koordinieren,

2.4 Untere Lorze

Die Lorze betrifft im Abschnitt 01 und teilweise auch im Abschnitt 02 die Moorlandschaft und
damit ein Schutzgebiet von nationaler Bedeutung. In der Interessenabwagung fehlt eine ent-
sprechende Auseinandersetzung. Die Interessenabwégung ist folglich ungentigend.

Vorbehalt: Die Moorlandschaft als Schutzgebiet von nationaler Bedeutung ist in der Inte-
ressenabwagung zu beriicksichtigen.

Im Abschnitt 11 wird im Detailplan eine Gewasserraumbreite von 48 Metern ausgewiesen, wah-
rend im technischen Bericht in diesem Abschnitt eine Gewésserraumbreite von 58,5 Metern
angegeben ist. Dieser Widerspruch ist zu beheben, indem im technischen Bericht und im Plan
zur Gewasserraumfestlegung die gleiche Gewasserraumbreite angegeben wird.

Vorbehalt:  Die Gewasserraumbreite im Abschnitt 11 ist zu berichtigen.

Im Abschnitt 15 sind verschiedene Bauten im festgelegten Gewéasserraum. Sofern der
Hochwasserschutz gewahrleistet ist, kann die Breite des Gewéasserraums in dicht Uberbauten
Gebieten angepasst werden. Warum dies im vorliegenden Fall nur teilweise erfolgt ist, kann
den Ausflhrungen im technischen Bericht nicht schliissig entnommen werden. Es wird
ausgefihrt, dass ausserhalb der Kernzone in der Zone des 6ffentlichen Interesses fiir Erholung
und Freihaltung der Gewasserraum nicht reduziert werde. Diese Aussage stimmt mit der
tatsachlich erfolgten Gewéasserraumfestlegung bzw. Reduktion jedoch nicht tiberein.

Vorbehalt:  Die Interessenabwagung ist zu prazisieren und zu vervollstandigen.

2.5 Wildenbach (1026)

Gemass technischem Bericht wird flir den gesamten Wildenbach ein Gewésserraum von 11
Metern ausgeschieden. Ebenfalls wird im technischen Bericht erwéhnt, dass im Abwasserka-
taster ein weiteres Gewasser vermerkt sei und dieses entsprechend aufgenommen werde. Le-
diglich auf der Hohe von GS Nr. 1864 ist die Gewéasserraumbreite von 11,6 Metern in der Ge-
wasserraumkarte zum Wildenbach sichtbar und aufgrund des dort gradlinigen Bachverlaufs
nachvollziehbar. Zudem fehlen Ausfiihrungen zu einem méglichen Verzicht des Gewésser-
raums beim eingedolten Abschnitt, insbesondere weil der Gewésserraum das Gebaude Assek-
Nr. 2215a tangiert.
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Vorbehalt: Die Karte und der technische Bericht sind beziiglich der zuséatzlichen Gewas-
serverlaufe im Abschnitt 01 des Wildenbachs zu ergénzen und ein Verzicht auf
die Festlegung des Gewasserraums ist zu priifen.

2.6 Wuhrgraben
Ausfihrungen zur Herleitung des Gewéasserraums Abschnitt 10.01 des Wuhrgrabens fehlen.

Vorbehalt: Die Erlauterungen zur Herleitung des Gewasserraums Abschnitt 10.01 sind zu
erganzen.

3 Weiteres Vorgehen

Die Gewéasserraumfestlegung kann im ordentlichen Vertahren geméass § 39 PBG beschlossen
werden. Sofern unsere Vorbehalte erfilllt werden, kann eine Genehmigung der Gewéasserraum-
festlegung in Aussicht gestellt werden.

4 Bedeutung der Vorpriifung

Hinsichtlich der Bedeutung der Vorprifung ist zu beachten, dass diese nur vorlaufiger und rela-
tiv summarischer Natur ist; ihr Charakter ist anders als derjenige der Uberpriifung im konkreten
Einzelfall (vgl. Kélz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zirich. Zii-
rich 1999, N 26 zu § 20). Die Uberpriifung eines konkreten Anwendungsaktes im Beschwerde-
verfahren bleibt daher vorbehalten.

Flr Fragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse
Baudirektion

o T T

Florian Weber
Regierungsrat

Beilage:
-1 Expl. Teilrevision Zonenplan, Uberlagerungen Gewasserraum
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Mitteilung ohne Beilagen per Mail an:

- Volkswirtschaftsdirektion (info.vds @ zg.ch)

- Baudirektionssekretariat (info.bds @zg.ch)

- Tiefbauamt (info.tba@zg.ch)

- Amt fur Umwelt (info.afu@zg.ch)

- Amt fir Wald und Wild (info.afw@zg.ch)

- Amt far Raum und Verkehr, Abteilung Koordinationsstelle Planungen und Baugesuche
(Beilage: 1 Expl. Teilrevision Zonenplan, Uberlagerungen Gewéasserraum)
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Anhang: Dokumente der Vorpriifung

Das Dossier umfasst verbindlichen Dokumente:
Teilrevision Zonenplan, Uberlagerungen Gewasserraum, Mst. 1:5000

Das Dossier umfasst folgende orientierende Dokumente:

Technischer Bericht Gewasserraumfestlegung Gemeinde Cham vom 14. Marz 2024
Detailplane Gewéasserraumfestiegung vom 14. Méarz 2024 (digital)

Mastertabelle Gewasserraumfestlegung Cham vom 14. Méarz 2024 (digital)

Umgang mit Rickmeldungen aus der 1. Vorpriifung vom 14. Mérz 2024 (digital)
Gemeinderatsbeschluss vom 26. Marz 2024



Gemeinderat Mandelhof T 041723 88 88
Postfach info@cham.ch
6330 Cham www.cham.ch

Einwohnergemeinde
Cham

Beschluss des
Gemeinderats

Sitzung vom 9. Juli 2024
Beschluss Nr. 128

6.0.4.2 Richt- und Nutzungsplanung
Nutzungsplanungsrevision; Freigabe zur ersten 6ffentlichen Auflage

Sachlage

1. Alle Zuger Gemeinden missen gemadss Planungs- und Baugesetz bis Ende 2025 ihre Ortsplanungen
an die neuen Gesetzesgrundlagen angepasst haben. Im Vorfeld zur Nutzungsplanungsrevision ist
ein Konzept zur raumlichen Entwicklung der Gemeinde zu erarbeiten.

2. Am 6. Juli 2021 hat der Gemeinderat das Raumentwicklungskonzept REK nach einem
mehrjahrigen, partizipativen Prozess beschlossen. Dieses stellt die Grundlage dar fiir die
darauffolgenden, nun laufenden Planungsschritte (Phase 2 Ortsplanungsrevision). Neben den im
REK formulierten Ziele sind bei der Revision der Planungsmittel auch die veranderten
Rahmenbedingungen sowie neue gesetzliche Vorgaben zu beachten.

3. Am 30. Mai 2023 hat der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 73 das Dossier Ortsplanungsrevision
(Nutzungsplanung, Parkplatzreglement, Richtplan Verkehr und Strassenraume,
Landschaftsentwicklungskonzept) zur kantonalen Vorprifung resp. zum kantonalen Mitbericht
freigegeben.

4. Die kantonale Vorprifung zu Nutzungsplanung, Richtplan sowie Parkplatzreglement liegt mit
Datum 22. Dezember 2023 vor. Der Gemeinderat Cham hat am 26. Marz 2024 die kantonale
Vorpriifung sowie deren Auswertung zur Kenntnis genommen sowie das Teildossier
Gewadsserraum zur zweiten kantonalen Vorprifung beschlossen.

5. Die Arbeitsgruppe Ortsplanungsrevision hat in den vergangenen Monaten die Planungsmittel
gemass kantonaler Vorprifung Gberarbeitet. Mit diesem Beschluss soll die Nutzungsplanung
(Bauordnung, Zonenplan, Parkplatzreglement) zur ersten 6ffentlichen Auflage freigegeben
werden.

6. Fir die Beratung im Gemeinderat liegt eine Synopsenfassung der Textdokumente vor. Fir die
offentliche Auflage wird eine Reinfassung erstellt und das jeweilige Datum auf den 9.7.2024
gesetzt (Beschlussdatum). Das Korrektorat aller Planungsmittel und Berichte ist zudem noch
ausstehend und erfolgt vor der 6ffentlichen Auflage.

7. Die Anderungen seit der Vorpriifung sind im Beilagebericht zur Vorpriifung aufgefiihrt.
Nachfolgend wird nur auf die wichtigsten Anderungen kurz eingegangen.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bauordnung

Die kantonale Vorpriifung hat beziiglich Bestimmungen zur Weilerzone grundsatzliche Vorbehalte
gedussert. Diesbezliglich haben deshalb zwei separate Sitzungen mit der kantonalen Verwaltung
stattgefunden. Die vorliegende Formulierung wurde von Kanton gemass informeller Aussage als
tendenziell genehmigungsfahig erachtet. Zusatzlich wurde eine separater Beilagebericht zum
Thema Weiler erstellt, welcher die Herleitung und Absichten der Bestimmung genauer aufzeigt.
Die Umsetzung der Weilerzone wird durch den Kanton erfolgen, da es sich um eine Nichtbauzone
handelt. Deshalb miissen die Weilerzonenpldane im Anhang der Bauordnung verortet sein.

Zu gewissen Themen wurde eine externe juristische Beratung eingeholt (vgl. Memorandum in der
Beilage). Basierend darauf hat man sich insbesondere fiir die nachfolgend aufgefiihrten
Anderungen entschieden.

Betreffend formale Bereinigung des Siedlungsrands wurde die Variante gewahlt, eine Bauzone mit
Bauverbot zu erlassen. Damit kann verhindert werden, dass die vorhandenen Strukturen
zuriickgebaut werden missen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Losung genehmigungsfahig
ist.

Die Strukturbilder zur "Bauzone mit speziellen Vorschriften — Strukturerhalt" (BSV 2) wurden nach
ausfihrlichen Diskussionen aus dem Anhang der Bauordnung gel6st. Damit sind sie nicht mehr
grundeigentiimerverbindlich, sondern dienen als Vollzugsrichtlinie, welche insbesondere die
Baukommission betreffend Einschatzung der Einpassung anwendet. Damit konnen allfillige
Anpassungen der Strukturbilder durch den Gemeinderat beschlossen werden.

Fir die Forderung des Erhalts von Bestandsbauten wurde keine genehmigungsfahige
Alternativbestimmung gefunden. Sie wurde deshalb ersatzlos gestrichen.

Zonenplan
Aufgrund der Ubersichtlichkeit wurde beim Zonenplan auf eine Synopsenfassung verzichtet.

Es wurden aufgrund der kantonalen Vorpriifung insbesondere nachfolgend aufgefiihrte
Anderungen vorgenommen.

Die Reitsportzone Spiess wurde basierend auf einem detaillierten Konzept des Gesuchstellers
redimensioniert.

Auf eine Umzonung in eine Reitsportzone Rehhalten wurde ganzlich verzichtet, da die
Gesuchsteller ihr Gesuch am 4.4.2024 zurlickgezogen haben.

Die 6ffentliche Zone flir Bauten beim Heilpadagogischen Zentrum Hagendorn wurde in Absprache
mit den Gesuchstellenden redimensioniert und mit einer 6ffentlichen Zone fir Freihaltung
erganzt.

Die kantonale Vorpriifung hat ein ausfiihrlicheres Betriebskonzept fiir die Gartnereizone in
Hagendorn (Antrag Gartnerei Arnold) gefordert. Ein entsprechendes Betriebskonzept, welches die
Zukunftsplane genau aufzeigt, wurde durch den Gesuchsteller nicht eingereicht. Auch ein
personliches Gesprach mit dem Gesuchsteller war nicht erfolgreich. Da der Betrieb in seiner
heutigen Form in der Landwirtschaftszone zonenkonform ist, empfiehlt die Arbeitsgruppe
Ortsplanungsrevision, auf eine entsprechende Umzonung zu verzichten. Dafiir soll das Anliegen als
mogliche nachgelagerte Revision im Planungsbericht aufgefiihrt werden. Die Anderung wurden im
vorliegenden Planstand bereits vorgenommen.

Fiir die Neueinzonungen missen die Planungswerte gemass Larmschutzverordnung eingehalten
werden. Gemass Larmschutzgutachten muss die Einhaltung der Grenzwerte bei Hochbauten
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20.

21.

planungsrechtlich gesichert werden. Deshalb sind die Einzonungen Lindencham und Teuflibach
neu mit einer Bebauungsplanpflicht tberlagert.

Die Ad-Hoc Kommission Nutzungsplanungsrevision hat Bauordnung, Zonenplan und
Parkplatzreglement am 19.6.2024 beraten. Sie empfiehlt dem Gemeinderat, das Dossier fir die
erste 6ffentliche Auflage freizugeben (vgl. Protokoll in der Beilage).

Die Uberlagernde Zone Gewasserraum ist noch nicht im Zonenplan enthalten, da die zweite
kantonale Vorprifung noch nicht abgeschlossen ist. Im August 2024 wird das Teildossier separat
traktandiert und der Zonenplan anschliessend gemass Beschluss vervollstandigt.

Weiteres Vorgehen

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Die erste offentliche Auflage der Ortsplanungsrevision ist flir September und Oktober 2024
geplant.
Dabei werden folgende Planungsmitteldossiers zeitgleich aufgelegt, da sie einen inhaltlichen
Zusammenhang haben und gemeinsam zur Umsetzung des Raumentwicklungskonzepts dienen:

a. Nutzungsplanung (Bauordnung, Zonenplan, Parkplatzreglement)

b. Richtplan Verkehr und Strassenraume

c. Landschaftsentwicklungskonzept (informelle Mitwirkung)

d. Inventar Naturobjekte
Zusatzlich erfolgt eine Auflage aller begleitenden, informativen Dokumente sowie der
aufzuhebenden Planungsmittel.
Da es sich um ein sehr umfangreiches Dossier handelt, empfiehlt die Arbeitsgruppe
Ortsplanungsrevision, die Dokumente insgesamt zwei Monate aufzulegen.
Die formale Auflagefrist fiir Planungsmittel betragt allerdings lediglich 30 Tage. Nach Abklarungen
mit der kantonalen Rechtsabteilung, kann diese Frist formal nicht verlangert werden. Effektive
Einwendungen (Planungsmittel a. und b.) und Einsprachen (d. Inventar Naturobjekte) diirfen
demnach nur im Oktober entgegengenommen werden. Sollten vorzeitige Antrage eingehen,
werden die Antragstellenden durch die Verwaltung dariber informiert, dass sie diese nochmals im
Oktober 2024 einreichen miissen.
Fiir den 29. August 2024 ist eine Informationsveranstaltung zu den Weilern geplant.
Fir den 2. September 2024 ist eine 6ffentliche Informationsveranstaltung zur 6ffentlichen Auflage
der Ortsplanungsrevision geplant.

29. Im September und Oktober sind mehrere Zeitfenster fiir sogenannte "Sprechstunden" eingeplant.
In diesem Rahmen kdnnen interessierte Personen aus der Bevolkerung ein Zeitfenster reservieren,
in dem sie individuelle Fragen stellen kénnen.

30. In der Herbstausgabe des Gemeindeinfos ist ein Beitrag zur Ortsplanungsrevision geplant.

Erwdgungen

1. Die Vorbehalte aus der kantonalen Vorprifung wurden umgesetzt und die Umsetzung

entsprechend in einem Beilagebericht dokumentiert.
2. Die revidierte Nutzungsplanung entspricht den strategischen Entwicklungszielen, welche der
Gemeinderat mit dem Raumentwicklungskonzept beschlossen hat.

3. Eine langere Frist der 6ffentlichen Auflage ist angesichts des sehr grossen Umfangs der
Dokumente sinnvoll.

4. Esist wichtig, die Bevolkerung dariiber gut zu informieren (Fristen, Eingaben usw.)
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Der Gemeinderat beschliesst

1. Das Dossier Nutzungsplanung wird zur ersten 6ffentlichen Auflage freigegeben. Dieser Beschluss
sowie nachfolgende Dokumente sind wahrend 30 Tagen vom 4. Oktober — 3. November 2024

offentlich aufzulegen. Dies ist zweimalig im Amtsblatt zu publizieren.

a. Zonenplanvom 9.7.2024

Zonenplan (Grundzonierung) vom 9.7.2024
Zonenplan (Uberlagerungen) vom 9.7.2024
Bauordnung vom 9.7.2024
Parkplatzreglement vom 9.7.2024

N

informativ)

g. Kantonaler Vorprifungsbericht vom 22.12.2023 (nur informativ)
h. Vollzugsrichtlinie Spezialbauzone Strukturerhalt BSV2 (nur informativ)

Planungsbericht gemass Art. 47 RPV vom 9.7.2024 inkl. Beilageberichte (nur

2. Die Abteilung Planung und Hochbau wird damit beauftragt, in Absprache mit der Abteilung
Verkehr und Sicherheit, das gesamte Dossier Ortsplanungsrevision bereits ab dem 2. September

2024 informell 6ffentlich aufzulegen. Antrage, die vor dem 4. Oktober bei der Gemeinde
eingehen, sind zurilickzuweisen, die Gesuchstellenden sind auf die formale Frist gemass

Beschlusspunkt 1 aufmerksam zu machen.
3. Mitteilung an:
- Philipp Riber, Abteilungsleiter Planung und Hochbau
- Antonio Milone, Abteilungsleiter Verkehr und Sicherheit
- Manuela Hotz, Bereichsleiterin Umwelt und Sicherheit
- Mirjam Landwehr, Bereichsleiterin Raumplanung

Gemeinderat Cham
Q,'Illl,il.‘-

Gemeindeprisident Cham

Gemeindeschreiber

Cham, 11.07.2024 Cham, 11.07.2024

Qualifizierte el i g + Schweizer Recht afix e Signatur - izer Recht
Georges Helfenstein Alain Biihlmann
Gemeindeprasident Gemeindeschreiber
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Gemeinderat Mandelhof T 041723 88 88
Postfach info@cham.ch
6330 Cham www.cham.ch

Einwohnergemeinde
Cham

Beschluss des
Gemeinderats

Sitzung vom 27. August 2024
Beschluss Nr.148

6.0.4.2 Richt- und Nutzungsplanung
Nutzungsplanungsrevision; Freigabe Teil Gewasserraum zur ersten
offentlichen Auflage

Sachlage

1. Mit Beschluss 2024-128 hat der Gemeinderat Cham das Dossier der Nutzungsplanungsrevision fiir
die erste 6ffentliche Auflage freigegeben. Fir die Freigabe noch ausstehend ist der Teil
Gewadsserraum im Zonenplan.

2. Beim Gewadsserraum handelt es sich um eine liberlagernde Zone im Zonenplan. Die
entsprechende Bauordnungsbestimmung (§33 Zone fiir Gewéasserraum) war in der freigegebenen
Bauordnung vom 9.7.2024 bereits enthalten.

3. Mit Beschluss 2023-58 hatte der Gemeinderat den Entwurf zur Gewasserraumausscheidung zur
Kenntnis genommen und mit Beschluss 2023-73 am 30. Mai 2023 im Rahmen des Dossiers
Nutzungsplanungsrevision in die kantonale Vorpriifung verabschiedet.

4. Zeitgleich mit dem Vorprifungsbericht zur Richt- und Nutzungsplanung erstellte der Kanton einen
provisorischen Vorprifungsbericht betreffend Gewasserraumausscheidung. Aufgrund diverser
formaler Anpassungen musste das Teildossier Gewasserraum ein zweites Mal in die Vorpriifung
eingereicht werden. Dies erfolgte nach Anpassung des Dossiers mit Beschluss 2024-49.

5. Parallel zur zweiten kantonalen Vorprifung wurde der Entwurf der Gewasserraumausscheidung
auch der Buuregnossi Cham zur Stellungnahme zugestellt. Diese Moglichkeit zur Stellungnahme
im laufenden Prozess wurde im Rahmen eines Gesprachs am 20. Marz 2024 mit
Interessensvertretern von Buuregnossi Cham, Zuger Bauernverband und LLC als zweckdienlich
erachtet. Sie erfolgte, da das Teildossier Gewadsserraum im 2022 nicht zur informellen Mitwirkung
aufgelegt wurde.

6. Am 16. April 2024 erfolgte eine Informationsveranstaltung betreffend
Gewadsserraumausscheidung, welche die Buuregnossi Cham fiir ihre Mitglieder sowie die
Mitglieder des LLC organisierte. Mirjam Landwehr (Projektleiterin Ortsplanungsrevision) und
Fiona Mera (Bliro SKW, Projektleiterin Gewasserraum) haben an diesem Anlass liber die
Rahmenbedingungen der Gewdsserraumausscheidung informiert.
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10.

11.

12.

Danach konnte die Buuregnossi Cham bis Ende Mai 2024 Antrige zur Anderung der
vorgesehenen Gewadsserraumausscheidung einreichen. Am 30. Mai 2024 gingen diese Antrage bei
der Abteilung Planung und Hochbau ein.
Die Abteilung priifte im Nachgang in enger Zusammenarbeit mit dem zustandigen Fachbiiro die
Antrage. Die Beantwortung der Antrage und Fragen wurde in einem Bericht zusammengestellt
(vgl. Beilage "Umgang mit Antragen Buuregnossi"). Darin ist ersichtlich, welche Antrdge aus
fachlicher Sicht und mit Blick auf die Gbergeordnete Gesetzgebung beriicksichtigt werden
konnten. Das Teildossier Gewasserraum wurde entsprechend angepasst.
Mit Datum vom 16. Juli 2024 liegt die 2. kantonale Vorprifung zur Ausscheidung der
Gewadsserraume vor (vgl. Beilage). In einem zusatzlichen Dokument hat der Kanton Empfehlungen
und Hinweise zusammengefasst (vgl. Beilage). Die Vorbehalte aus der Vorprifung miissen erfillt
werden um keine Genehmigung mit Vorbehalt zu riskieren. Die Empfehlungen und Hinweise sind
zwischen den kantonalen Amtern nicht koordiniert, kénnen sich teilweise widersprechen, und
missen nicht zwingend umgesetzt werden.
Das zustandige Fachbiiro hat die beiden kantonalen Dokumente ausgewertet und den Umgang
mit der Vorprifung im technischen Bericht zur Gewasserraumausscheidung dargestellt (vgl.
Beilage). Basierend darauf wurde das Teildossier Gewédsserraum entsprechend angepasst.
Am Donnerstag, 22. August hat die Planungskommission als zustandige Kommission das
Teildossier Gewdsserraum inkl. Umgang mit den Antrdgen der Buuregnossi Cham sowie die
Umsetzung der kantonalen Vorpriifung beraten. Sie empfehlen dem Gemeinderat, das Teildossier
Gewisserraum ohne Anderungen zur ersten 6ffentlichen Auflage freizugeben.
Mit Rechtskraft des revidierten Zonenplans resp. der "Zone fiir Gewdsserraum" werden die
bestehenden Spezialbaulinien Gewasser abgelost. Diese sind deshalb im laufenden Verfahren
aufzuheben. Der Beschluss zur Aufhebung erfolgt durch die Baudirektion, da die
Gewadsserbaulinien auch durch sie erlassen wurden, die Verfahrenskoordination liegt aber bei der
Gemeinde. Die Genehmigung der Aufhebung erfolgt in Abhangigkeit zur Rechtskraft des
Gewasserraums.

Erwdgungen

Der Gewasserraum wird aufgrund der ibergeordneten Gesetzgebung ausgeschieden. Der
gemeindliche Spielraum ist sehr beschrankt. Wo gemeindlicher Spielraum besteht, wurde dieser
aufgrund strategischer Grundlagen der Einwohnergemeinde Cham ausgelegt.

Die Antrage der Buuregnossi wurden sorgfaltig durch das zustandige Fachbiiro Suter von Kanel
Wild gepriift. Wo mit Blick auf (ibergeordnete Gesetzgebung und Gleichbehandlung aller
Betroffenen auf die Antrage eingetreten werden kann, wurde dies gemacht. Die Antworten inkl.
Begriindung auf die Antrage sind Ubersichtlich und transparent im entsprechenden Bericht
dargestellt.

Die Vorbehalte aus der zweiten kantonalen Vorprifung wurden umgesetzt. Im technischen
Bericht zur Gewdasserraumausscheidung ist dies entsprechend dokumentiert.
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Der Gemeinderat beschliesst

1. Das Teildossier Gewdsserraum wird zur ersten 6ffentlichen Auflage freigegeben. Dieser Beschluss
sowie nachfolgende Dokumente sind wahrend 30 Tagen vom 4. Oktober — 3. November 2024
offentlich aufzulegen. Dies ist zweimalig im Amtsblatt zu publizieren.

a. Zonenplan (Teil Gewasserraum, in Gesamtplan Uberlagerungen gemiss technischem
Bericht vom 9. August 2024 darzustellen; Plan wird nach Beschluss erstellt)

o0 o

Technischer Bericht Gewédsserraum vom 9. August 2024 (zur Information)
Detailplane Gewasserraum (zur Information)
Kantonale Vorpriifung Gewasserraum (zur Information)

e. Gewadsserbaulinien Papieri zur Aufhebung (zur Information)

2. Die Abteilung Planung und Hochbau wird damit beauftragt, das Teildossier Gewdsserraum
zeitgleich mit dem Gesamtdossier Ortsplanungsrevision bereits ab dem 2. September 2024 zur
Information informell 6ffentlich aufzulegen.

3. Das Dokument zum Umgang mit den Antragen der Buuregnossi vom 9. August 2024 ist zusammen
mit dem Antwortbrief der Geschéftsstelle Buuregnossi zuzustellen (Versand tiber Zentrale Dienste

per E-Mail).
4. Mitteilung an:

- Philipp Riiber, Abteilungsleiter Planung und Hochbau

- Mirjam Landwehr, Bereichsleiterin Raumplanung

Gemeinderat Cham

aills
TN

LA
Gemeindeprasident Cham

Cham, 20.08.2024

Guekiislerts e Signatur - Schweizer Recht
Georges Helfenstein
Gemeindeprasident

/m_

Gemeindeschraiber
Cham, 30.08.2024

Qualifizi i Signatur -

Alain BiihImann
Gemeindeschreiber

izer Recht
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